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Die Sitzung wird um 9 Uhr 2 Minuten durch den 
Vizepräsidenten Dr. Schneider eröffnet. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Die Sitzung ist er-
öffnet. 

Meine Damen und Herren! Bevor wir in die 
Tagesordnung eintreten, haben wir die traurige 
Pflicht, der Opfer dreier schwerer Verkehrsunfälle 
der letzten Zeit zu gedenken. 

Wir gedenken jener braven 19 Frauen, die bei 
dem Unglück am 1. Juni auf der Gefällestrecke der 
Bundesstraße 8 von Köln nach Frankfurt am Dorf-
ausgang der Westerwaldgemeinde Höchstenbach 
infolge des Omnibusunglücks ihr Leben ließen, und 
wir gedenken vor allem auch der 51 Kinder, die 
dadurch ihre Mütter verloren. Der Deutsche Bun-
destag spricht den Angehörigen sein tiefgefühltes 
Beileid aus. 

Wir gedenken weiter des Verkehrsunfalls, der 
sich am Morgen des 11. Juni in Osnabrück ereig-
net hat, bei dem ein holländischer Autobus mit 
vier Erwachsenen und 43 Schülern im Alter von 
13 bis 18 Jahren verunglückte und bei dem zwei 
Schüler getötet und 12 schwer verletzt wurden. 
Der Deutsche Bundestag gedenkt auch dieser Opfer 
und spricht dem holländischen Volk und den An-
gehörigen sein Beileid aus. 

Wir gedenken auch des furchtbaren Unglücks, 
das sich am gleichen Tag auf der Rennstrecke bei 
Le Mans zugetragen hat und bei dem nach bisher 
vorliegenden Meldungen 77 Zuschauer getötet und 
ebenso viele schwer verletzt wurden. Der Herr 
Präsident dieses Hauses hat dem Präsidenten der 
französischen Nationalversammlung telegraphisch 
seine tiefgefühlte Anteilnahme ausgesprochen. Der 

Deutsche Bundestag schließt sich der von dem 
Herrn Präsidenten ausgesprochenen Teilnahme an. 

Sie haben sich, meine Damen und Herren, zum 
stillen Gedenken an die Opfer dieser drei Un-
glücksfälle von Ihren Plätzen erhoben. Ich danke 
Ihnen. 

Die übrigen amtlichen Mitteilungen werden 
ohne Verlesung in den Stenographischen Bericht 
aufgenommen: 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 10. Juni 1955 
den nachstehenden Gesetzen zugestimmt bzw. einen An-
trag gemäß Art. 77 Abs. 2 des Grundgesetzes nicht ge-
stellt: 

Erstes Gesetz zur Änderung des Einkommensteuer-
gesetzes in der Fassung vom 21. Dezember 1954 (Bun-
desgesetzbl. I S. 441), des Körperschaftsteuergesetzes 
in der Fassung vom 21. Dezember 1954 (Bundes-
gesetzbl. I S. 467) und des Gesetzes zur Erhebung 
einer Abgabe „Notopfer Berlin" vom 16. Dezember 
1954 (Bundesgesetzbl. I S. 422) ; 

Gesetz über Todeserklärungen nach der Konvention 
der Vereinten Nationen vom 6. April 1950 über die 
Todeserklärung Verschollener; 

Gesetz über den Beitritt der Bundesrepublik Deutsch-
land zu der Konvention der Vereinten Nationen vom 
6. April 1950 über die Todeserklärung Verschollener. 

Weiter hat der Bundesrat zum 
Gesetz zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Ab-

wanderung 
und zum 

Gesetz über Änderung von Vorschriften des Zweiten 
Buches der Reichsversicherungsordnung und zur Er-
gänzung des Sozialgerichtsgesetzes (Gesetz über 
Kassenarztrecht-GKAR) 

beschlossen, den Vermittlungsausschuß anzurufen. Seine 
diesbezüglichen Schreiben werden als Drucksachen 1446 
und 1447 verteilt. 

Der Herr Bundesminister der Finanzen hat unter den: 
8. Juni 1955 die Kleine Anfrage 173 der Fraktion der FDP 

betreffend DAF-Vermögen — Drucksache 1372 — beant-
wortet. Sein Schreiben wird als Drucksache 1452 verviel-
fältigt. 

Der Herr Bundesminister für Verkehr hat unter dem 
10. Juni 1955 die Kleine Anfrage 177 der Abgeordneten 
Brück und Genossen betreffend Flughafen Wann — 
Drucksache 1419 — beantwortet. Sein Schreiben wird als 
Drucksache 1448 vervielfältigt. 

Der Ausschuß für Außenhandelsfragen hat unter dem 
7. Juni 1955 im Auftrag der Antragsteller mitgeteilt, daß 
der Antrag der Abgeordneten Dr. Dr. h. c. Müller 
(Bonn), Schrader und Genossen betreffend Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung der Verordnung über Zollände-
rungen — Drucksache 203 — sachlich erledigt sei und 
zurückgezogen wurde. 

Wir treten nunmehr in die heutige Tagesord-
nung ein. Ich rufe auf Punkt 1.: 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes über Maßnahmen auf dem 
Gebiete des Mietpreisrechts (Erstes Bundes-
mietengesetz) (Drucksache 1110); 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Wiederaufbau und Wohnungswesen (32. Aus-
schuß) (Drucksache 1421, zu 1421, Änderungs-
anträge Umdrucke 396, 410). 
(Erste Beratung: 67. Sitzung.) 

Das Wort zur Geschäftsordnung hat der Abge-
ordnete Jacobi. 

Jacobi  (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich beantrage namens der sozialdemokra-
tischen Bundestagsfraktion, den Punkt 1 von der 
heutigen Tagesordnung abzusetzen. Der Antrag 
wird sowohl aus formellen als auch aus materiel-
len Erwägungen gestellt. 

In formeller Hinsicht muß darauf hingewiesen 
werden, daß es nach der Geschäftsordnung erfor-
derlich ist, Schriftliche Berichte der Ausschüsse 
mindestens zwei Tage vor der zweiten Beratung 
vorzulegen. Dem ist nicht entsprochen worden. Wir 
haben den Schriftlichen Bericht des Ausschusses 
e rst gestern im. Laufe der Nachmittagsstunden be-
kommen. 
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(Jacobi) 
Im übrigen sind auch hinsichtlich der anderen 

Modalitäten der Berichterstattung ernsthafte Be-
denken zu erheben. Nach den Bestimmungen der 
Geschäftsordnung, und zwar nach § 74, müssen die 
Berichte die Ansichten und den Antrag des feder-
führenden Ausschusses sowie die Stellungnahme 
der Minderheit und der beteiligten Ausschüsse 
wiedergeben. Das ist in dem vorliegenden Aus-
schußbericht nur sehr bedingt der Fall. 

Aber vielleicht sind, von den formellen Erwä-
gungen abgesehen, die materiellen Bedenken, die 
gegen eine heutige Beratung sprechen, gewichtiger. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach 
den eigenen Erklärungen der Bundesregierung 
werden von diesem Bundesmietengesetz zirka 
5 Millionen Wohnungen betroffen. Das Gesetz 
greift in die Rechtsverhältnisse unzähliger Men-
schen ein. Es ist von weittragender Bedeutung, und 
es ist ein lebhaft umstrittenes Gesetz, an dem nicht 
nur von der sozialdemokratischen Opposition, son-
dern auch in der Öffentlichkeit Kritik geübt wor-
den ist. Sie haben, meine Damen und Herren, wenn 
Sie sich ehrlich prüfen, keine Möglichkeit gehabt, 
die Materie einer so eingehenden Durchsicht zu 
unterziehen, daß Sie aus einem wirklich profun-
den Wissen heraus heute in der Lage wären, Ent-
scheidungen zu fällen. 

(Zustimmung bei der SPD.) 

Wir glauben, daß es weder der Würde dieses Hau-
ses noch dem Ansehen des Parlaments entspricht, 
eine Vorlage von solcher Wichtigkeit ohne die Mög-
lichkeit einer sachlichen Prüfung durch die Mit-
glieder dieses Hauses abschließend beraten zu 
lassen. 

Wir bitten Sie deshalb, unserem Antrag auf Ab-
setzung des Punktes 1 von der Tagesordnung aus 
diesen rein sachlichen Erwägungen zuzustimmen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Hoogen. 

Hoogen (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Hefren! Namens meiner Fraktion bitte 
ich das Hohe Haus, dem Antrag der sozialdemo-
kratischen Fraktion nicht zu entsprechen. 

(Abg.. Jacobi: Wieso? — Heiterkeit.) 

— Einen Augenblick, Herr Kollege Jacobi! - Die 
Meinung des Herrn Kollegen Jacobi, daß die Vor-
lage Drucksache 1421, also der Mündliche Bericht, 
der in gedruckter Form vorliegt, nicht mit den 
Vorschriften der Geschäftsordnung und — ich darf 
hinzufügen — nicht mit dem Brauch in diesem 
Hause in Einklang stehe, entspricht keineswegs den 
Tatsachen. Diese Vorlage Drucksache 1421 stimmt 
überein mit der Vorschrift des § 74 unserer Ge

-

schäftsordnung, nach welcher Ausschußberichte an 
den Bundestag über Gesetzentwürfe und Grund-
satzfragen erheblichen Umfangs in der Regel 
schriftlich zu erstatten 

(Abg. Lücke: In der Regel!) 

und in den Stenographischen Bericht aufzunehmen 
sind. Im übrigen erfolgt mündliche Berichterstat-
tung. 

Meine Damen und Herren, wir können doch 
nicht im Ernst behaupten, daß hier ein Gesetzent-
wurf erheblichen Umfangs vorliegt. 

(Widerspruch bei der SPD.) 

— Meine Damen und Herren, lassen Sie mich aus

-

reden! - Auch in anderen Fällen, in denen der 
32. Ausschuß, der Ausschuß für Wiederaufbau und 
Wohnungswesen, Gesetzentwürfe zu beraten hatte 
— ich spreche vom Baulandbeschaffungsgesetz, ich 
spreche von dem Gesetz über das Stockwerkseigen

-

tum —, aber auch bei einem Gesetz, das der Rechts-
ausschuß zu beraten hatte, dem sehr wichtigen Ge-
setz über das Bundesverfassungsgericht, ist so ver-
fahren worden. 

Ich darf zunächst feststellen, daß dieser Münd-
liche Bericht am 7. Juni, also rechtzeitig, verteilt 
worden ist, und daß außerdem am 13. Juni ein 
Schriftlicher Bericht verteilt worden ist. Letzteres 
ist zusätzlich geschehen; nach der Geschäftsord-
nung ist das nicht nötig. Wenn Sie wollen, ist es 
das, was heute der Berichterstatter hier mündlich 
vorzutragen haben würde. 

Ich glaube, wir könnten uns damit abfinden, daß 
der Berichterstatter das hier zusätzlich noch münd-
lich vorträgt. Dann würden allerdings die Ver-
handlungen noch mehr in die Länge gezogen. 

Meine Damen und Herren, wir können doch 
nicht die Tatsache, daß der Berichterstatter das, 
was er hier mündlich vorzutragen beabsichtigte, 
in anerkennenswerter Arbeit einen Tag vorher uns 
schriftlich gegeben hat, nun zum Nachteil unserer 
Beratungen ausschlagen lassen und deshalb, weil 
die Opposition meint, das entspreche alles nicht 
unserer Geschäftsordnung, hier die Beratung ab-
setzen. Ich darf hinzufügen, daß eine solche Be-
handlung dieser Sache dem guten Brauch in die-
sem Hause entspricht, und bitte aus diesen Grün-
den, hier dem Antrage nicht stattzugeben. 

Herr Kollege Jacobi hat aber auch einige wenige 
Worte zur Sache selbst gesprochen. Das ist gut, 
und auch darauf möchte ich antworten. Es ist der 
Wille der überwiegenden Mehrheit dieses Hauses, 
das Gesetz bis zum 1. Juli dieses Jahres in Kraft 
treten zu lassen. 

(Zuruf von der SPD: Durchzupeitschen! — 
Abg. Schoettle: Das ist das Entscheidende; 

alles andere können Sie sich sparen!) 

— Ich spreche von der überwiegenden Mehrheit 
dieses Hauses, Herr Kollege Schoettle. Das ist mit 
den zuständigen Ausschüssen des Bundesrates und 
mit dem Bundesrat selbst abgesprochen worden. 
Der Bundesrat ist bereit, das Gesetz dort in Bera-
tung zu nehmen und alsbald die erforderlichen 
Beschlüsse zu fassen, wenn ihm dieser Gesetzent-
wurf rechtzeitig zugeleitet wird. Die zuständigen 
Ausschüsse des Bundesrates haben sich für heute 
mittag versammelt und sind bereit, den Gesetz-
entwurf dort in Beratung zu nehmen. 

Wir sollten diese gute Zusammenarbeit zwischen 
Bundestag und Bundesrat anerkennen und sollten 
nicht aus rein formellen Gründen, Herr Kollege 
Jacobi, die in gar keiner Weise der Übung in die-
sem Hause und der Geschäftsordnung entspre-
chen, das nicht respektieren, was das Plenum des 
Hauses in seiner letzten Sitzung beschlossen hat. 
Das Plenum des Hauses hat in Kenntnis der Druck-
sache 1421 — die ihm infolgedessen wohl genügt 
hat hinsichtlich der Anforderungen, die die Ge-
schäftsordnung an Vorlagen stellt — beschlossen, 
die Sache heute zu verhandeln. Ich bitte das Hohe 
Haus, an diesem Beschluß festzuhalten und dem 
Antrag auf Absetzung nicht zu entsprechen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 
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Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort  hat der 
Abgeordnete Ritzel. 

Ritzel (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Die Ausführungen des  Herrn Kollegen 
Hoogen veranlassen mich — und zwar möchte ich 
das tun in meiner Eigenschaft als Vorsitzender des 
Ausschusses für Geschäftsordnung, ohne mich in 
diesem Fall in den Streit der Parteien einzu-
mischen —, auf folgende Tatsachen hinzuweisen. 

Der Bundestag bewegt sich bei der Interpreta-
tion der Geschäftsordnung in der jüngsten Zeit mehr 
und mehr in einer Richtung, die doch eine ehrliche 
Sorge begründet. Wenn hier gesagt wird, daß 
keine geschäftsordnungsmäßigen Argumente gegen 
die Behandlung dieses Punktes der Tagesordnung 
in der vorgesehenen Weise stünden, so darf ich das 
Haus und insbesondere Herrn Kollegen Hoogen 
darauf aufmerksam machen, daß es sowohl Be-
stimmung der Geschäftsordnung ist als auch eine 
nachweisbare und unbestreitbare Gewohnheit des 
Hauses auf Grund der Geschäftsordnung, eine 
Gegenüberstellung von Regierungsvorlage und 
Ausschußbeschluß entsprechend den Bestimmun-
gen des § 74 der Geschäftsordnung zu bringen. 
§ 74 Abs. 2 lautet: 

Die Berichte müssen die Ansichten und den 
Antrag des federführenden Ausschusses sowie 
die Stellungnahme der Minderheit und der be-
teiligten Ausschüsse wiedergeben. 

Es ist ausdrücklich anerkanntes Recht und auch 
von dem Präsidenten des Deutschen Bundestages, 
unserem verstorbenen Kollegen . Herrn D. Dr. 
Ehlers, hier in einer Sitzung vom 18. Januar 1951 
hervorgehoben worden — genau so, wie es in dem 
Kommentar zum Ausdruck kommt —, daß die Be-
schlüsse in Gestalt einer Gegenüberstellung zu dem 
überwiesenen Gesetzentwurf gedruckt vorliegen 
sollen. Herr Ehlers hat damals erklärt: 

Nach der Geschäftsordnung wird der Bericht 
nur von dem federführenden Ausschuß erstat-
tet, der die Aufgabe hat, die abweichenden 
Meinungen und Anträge der anderen Aus-
schüsse bekanntzugeben. 

Selbstverständlich auch die abweichenden Anträge 
des federführenden Ausschusses. 

Meine Damen und Herren! In unserer Mappe be-
findet sich heute morgen die Drucksache 1110. Das 
ist die Regierungsvorlage. Sie weist 33 Paragra-
phen auf. In unserer Mappe befindet sich die 
Drucksache 1421. Sie weist 46 Paragraphen auf. 
In unserer Mappe befindet sich der gedruckte 
Schriftliche Bericht zu der Drucksache 1421, der, 
wie ich mir eben von dem Herrn Berichterstatter 
sagen ließ, gestern abend fertiggedruckt wurde. 

Es fehlt das, was Sie, wenn Sie auf Ihrem Platz 
nachsehen wollen, in allen Berichten, beispiels-
weise zum Haushaltsplan, finden: die Gegenüber-
stellung von Regierungsvorlage und Ausschußbe-
schlüssen. 

(Zuruf des Abg. Sabel.) 

Das Haus ist nicht in der Lage, sich ohne eine 
solche Synopsis ein Urteil über die Vergleichbar-
keit der einzelnen Paragraphen zu bilden. Es ist 
nicht in der Lage — auf Grund der Neuheit des Be-
richts, der heute morgen auf dem Tisch liegt mit 
18 Seiten —, sich ein Urteil zu bilden, das eine 
Rechtfertigung für den Beschluß in sich trägt, der 
gefaßt werden soll. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte Sie als 
Ausschußvorsitzender inständigst bitten, die Ge-
schäftsordnung nicht zu vergewaltigen. Ich möchte 
Sie dringend darum bitten, sich an sehr gute Er-
kenntnisse des Bundestages in den vergangenen 
sechs Jahren und auch des früheren Reichstages zu 
halten und die Dinge so zu behandeln, wie sie bis-
her behandelt worden sind, nämlich geradlinig im 
Rahmen und im Sinne der Geschäftsordnung. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Ich schließe die Be-
ratung zur Geschäftsordnung. Es sind zwei An-
träge von der Fraktion der SPD gestellt, ein mate-
rieller, auf den ich gleich zu sprechen komme, und 
ein formeller. Der formelle geht dahin, daß einge-
wandt wird, die Voraussetzungen des § 80 der Ge-
schäftsordnung seien nicht erfüllt: 

Die zweite Beratung beginnt im allgemeinen 
am zweiten Tage nach Schluß der ersten und, 
wenn Ausschußberatungen vorausgegangen 
sind, 

— das ist hier der Fall — 

frühestens am zweiten Tage nach Verteilung 
des Ausschußberichtes. 

„Frühestens am zweiten Tage nach Verteilung des 
Ausschußberichtes" r Das ist das, was interessiert. 
Die Frage des Einwandes spitzt sich also zu auf die 
Streitfrage, ob der § 74 der Geschäftsordnung er-
füllt ist oder nicht: 

Ausschußberichte an den Bundestag über Ge-
setzentwürfe und Grundsatzfragen erheblichen 
Umfangs sind in der Regel schriftlich zu er-
statten und in den stenographischen Bericht 
aufzunehmen. Im übrigen erfolgt mündliche 
Berichterstattung. 

Das ist die zwingende Vorschrift des § 74. 

Die Streitfrage taucht jetzt in der Plenarsitzung 
auf. Ich habe nach § 128 die Pflicht, sie zu ent-
scheiden. Ich entscheide dahin, daß der formelle 
Einwand nicht gerechtfertigt ist, da ich der Auf-
fassung bin, daß die Drucksache 1421, die schon 
längst vorliegt, ein entsprechender schriftlicher Be-
richt im Sinne von § 74 ist. 

(Abg. Mellies: Hört! Hört!) 
Den materiellen Antrag kann ich nicht verhin-

dern, den muß ich zur Abstimmung stellen. Meine 
Damen und Herren, es ist auch aus materiellen 
Gründen, die der Herr Abgeordnete Jacobi hier 
vorgetragen hat, beantragt worden, heute den 
Punkt von der Tagesordnung abzusetzen. Wird das 
Wort dazu gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 
Ich komme zur Abstimmung. Wer dem Antrag, 
Punkt 1 der heutigen Tagesordnung abzusetzen, 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Das letzte ist die Mehr-
heit; der Antrag ist abgelehnt. 

Damit bleibt der Punkt, wie das Plenum in der 
vorigen Sitzung beschlossen hatte, auf der Tages-
ordnung. 

Ich trete ein in die Einzelberatung der zweiten 
Lesung. Will der Herr Berichterstatter noch einen 
mündlichen Ergänzungsbericht geben? — Herr Ab-
geordneter Hauffe, bitte sehr! 

Hauffe (SPD), Berichterstatter: Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich glaube, 
die Vordebatte hat bereits gezeigt, wie umfangreich 



4688 	2. Deutscher Bundestag — 86. Sitzung. Bonn, Dienstag, den 14. Juni 1955 

(Hauffe) 
die Materie ist, und ich möchte darauf hinweisen, 
daß die Umstände, unter denen ich die Arbeit zu 
diesem Schriftlichen Bericht*) bewältigen mußte, 
doch, glaube ich, ziemlich einmalig sind. Ich möchte 
hierbei anerkennend erwähnen, daß ohne die sehr 
weitgehende Mitarbeit der Beamten der drei be-
teiligten Ministerien dieser Bericht einfach nicht 
zustande gekommen wäre, und er ist am Freitag 
abend, nachdem am Donnerstag trotz Feiertag und 
am Freitag ganztägig gearbeitet wurde, erst im 
Konzept fertiggestellt worden. Eine weitere ein-
gehende Behandlung einzelner Punkte ist somit 
einfach nicht möglich gewesen, und ich glaube, Sie 
werden mir auch zugeben, daß einige Dinge dabei 
unmöglich sind. Ich bin nämlich nicht in der Lage, 
Ihnen das Ergebnis der Schlußabstimmung auf 
Grund des sonst vorliegenden Ausschußprotokolls 
bekanntzugeben, da das letzte Ausschußprotokoll 
mir als Berichterstatter bis zum heutigen Tage 
nicht einmal im Konzept zur Verfügung steht. 

(Lebhafte Rufe bei der SPD: Hört! Hört! 
— Abg. Lücke: Der Ausschußberichterstatter 

macht während der Beratung Notizen!) 

— Einen Moment, Herr Vorsitzender! Wenn Sie 
glauben, mir hier einen Vorwurf machen zu müs-
sen, dann kann ich Ihnen nur nochmals sagen: ich 
habe den Bericht mit Unterstützung der Beamten 
der Ministerien unter Aufwand der letzten Frei-
zeit, die möglich war, fertiggestellt, damit mir 
nicht der Vorwurf gemacht werden kann, an mir 
seien die Dinge gescheitert. Aber daß allen Mit-
gliedern des Ausschusses und mir als Bericht-
erstatter bis heute nicht einmal das Schlußproto-
koll der Ausschußberatungen zur Verfügung 
steht, das, glaube ich, darf ich auch als Bericht-
erstatter sagen, wenn ich mich bemühe, bis zum 
letzten Punkt objektiv zu sein. Ich möchte das des-
wegen besonders betonen, weil damit klar zum 
Vorschein kommt, daß ohne die Unterstützung der 
Beamten der drei beteiligten Ministerien dieser 
Bericht nicht fristgerecht hätte erstattet werden 
können. Das zu der umstrittenen Frage der Be-
richterstattung. Ich hielt es für notwendig, das zu 
sagen, damit ich als Berichterstatter nicht in einem 
schiefen Licht dastehe. 

Nun zu den Einzelheiten des Berichts bzw. des 
Gesetzentwurfs. Die Frage der Mieterhöhung oder 
der Angleichung der Miete an das heutige Preis-
niveau hat bereits den ersten Bundestag beschäf-
tigt. Die damaligen Koalitionsparteien legten dem 
Bundestag mit Drucksache 2418 vom 5. Juli 1951 
einen Antrag vor, der vier Punkte umfaßte, näm-
lich erstens die Anhebung der Geschäftsraummie-
ten, zweitens die teilweise Angleichung der Altbau-
mieten an die Neubaumieten, drittens die groß-
zügigere Anwendung des § 3 der Preisstoppverord-
nung und viertens die Besserstellung des Alt-
hausbesitzes im Lastenausgleichsgesetz und bei Ab-
schreibungen. In der 280. Sitzung vom 3. Juli 1953 
erklärte der erste Bundestag diesen Antrag für 
erledigt. Trotzdem hielt es die Bundesregierung 
für notwendig, dem Bundestag den Entwurf eines 
Ersten Bundesmietengesetzes vorzulegen, weil 
erstens der Althausbesitz und zweitens der Zwi-
schenkriegswohnungshausbesitz in seiner Ertrags-
lage nicht ausgeglichen sei. Als Gründe wurden 
hauptsächlich der immer noch bestehende Preis-
stopp und zweitens das Ansteigen der Bewirt-
schaftungskosten angeführt. 

*) Siehe Anlage 17. 

Der Bundesrat, dem der Gesetzentwurf zunächst 
zum ersten Durchgang vorgelegt wurde, hat sich be-
reits am 15. Oktober 1954 mit der Materie befaßt 
und den Gesetzentwurf mit seiner Stellungnahme 
an die Bundesregierung zurückgegeben. Die Bun-
desregierung hat daraufhin am 5. Januar 1955 den 
Gesetzentwurf mit Begründung, mit der Stellung-
nahme des Bundesrates und mit ihrer Stellung-
nahme zu den Einwendungen des Bundesrates 
dem Präsidenten des Deutschen Bundestages zuge-
leitet. 

Die Drucksache 1110, die den Regierungsentwurf 
mit Begründung enthält, ist sehr umfangreich und 

hat insgesamt 146 Seiten. Diese Drucksache 1110 
kam bereits am 18. Februar dieses Jahres in erster 
Lesung auf die Tagesordnung der 67. Plenarsitzung. 
Der eigentliche Gesetzentwurf umfaßt in dieser 
Drucksache nur 10 Seiten und 34 Paragraphen. 
Alles andere sind Begründungen, statistisches Ma-
terial,  Stellungnahme des Bundesrates und wieder-
um Stellungnahme der  Bundesregierung hierzu. In 
diesem alten Gesetzentwurf der Bundesregierung 
waren sehr viel Bezugnahmen auf bestehende Ge-
setze und Verordnungen. 

Der neue Gesetzentwurf ist in seinem Umfang 
etwas gewachsen, von 10 auf 14 Seiten, in der 
Paragraphenzahl von 34 auf 46. Die Bezugnahmen 
und Verweisungen wurden wesentlich einge-
schränkt. Der Ausschuß hofft, daß damit der Ge-
setzentwurf verständlicher geworden ist. Der feder-
führende Ausschuß für Wiederaufbau und Woh-
nungswesen, der 32. Ausschuß, hat sich in insge-
samt 10 Sitzungen mit dem vorliegenden Gesetz-
entwurf befaßt und drei Lesungen durchgeführt. 
Ich habe schon gesagt: dieser Gesetzentwurf wurde 
dann mit Mehrheit angenommen, und es wurde 
gegen die Stimmen der Sozialdemokraten bei Ab-
wesenheit des Vertreters des GB/BHE beschlossen, 
ihn in seiner jetzigen Fassung dem Plenum zur 
Annahme zu empfehlen. 

Der Wirtschaftspolitische Ausschuß hat sich als 
mitberatender Ausschuß in  drei Sitzungen mit dem 
Gesetzentwurf befaßt und dabei hauptsächlich die 
Dinge beraten, die wirtschaft liche Punkte betref-
fen, nämlich die 10-, 15- bzw. 20%ige globale Miet

-

erhöhung in den §§ 5 und 6, die Kostenvergleichs-
miete in dem früheren § 10 mit  den  dazugehörigen 
Praragraphen und  in  den jetzigen Paragraphen 
8 und 9, die Mieterleistungen in dem früheren § 21 
und den jetzigen §§ 28 und 29, dann die Wohnun-
gen, die von Mieterhöhungen ausgeschlossen sein 
sollen, bzw. die Obergrenze in den jetzigen 
§§ 12 und 13, ferner die Ermächtigung an die Bun-
desregierung, Teile dieses Gesetzes außer Kraft 
setzen zu können bzw. das Gesetz für Teile des 
Bundesgebietes außer Kraft zu setzen; früher ent-
hielt diese Bestimmung der § 28, jetzt ist es § 38 
geworden. Der Ausschuß hat sich ferner sehr ein-
gehend mit den frieren §§ 26 und 27 befaßt, die 
in der zweiten Lesung gestrichen worden waren, 
die aber in der dritten Lesung wieder 'aufgenom-
men wurden und jetzt die Paragraphenbezeichnung 
36 und 37 erhalten haben. Diese Bestimmung be

-

sagt hauptsächlich — wenn ich das aus dem Schrift-
lichen Bericht herausnehmen darf —, daß, wenn 
Wohnungen und Geschäftsräume miteinander ver-
mietet worden sind, nicht bloß die Geschäftsräume 
aus der Preiskontrolle herausfallen, sondern auch 
die Wohnungen, die sonst noch preisgebunden wä-
ren, was zur Folge hat, daß bei einer späteren 
getrennten Vermietung die Wohnungen aus der 
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preislichen Bindung herausbleiben. Dies wurde 
im Wirtschaftspolitischen Ausschuß ungefähr mit 
den  gleichen Mehrheiten beschlossen wie im Woh-
nungsbauausschuß. Es standen sich hier die Mei-
nungen der Mehrheit und der Opposition bzw. 
einer Minderheit, da sich der GB/BHE in der Ab-
stimmung weitgehend und sehr oft auf der Seite 
der Opposition befand, gegenüber. 

Ich darf jetzt noch einige Ausführungen zu dem 
sachlichen Inhalt des Schriftlichen Berichts machen. 
Ich habe mich in der Kürze der Zeit mit Unter-
stützung der Beamten bemüht, die wirtschafts- 
und wohnungspolitischen Motive darzulegen und 
hierbei — soweit es in der Kürze der Zeit möglich 
war — auch die Meinungen der Opposition wie-
derzugeben, für die natürlich — das werden Sie 
verstehen — nicht entsprechend Unterlagen und 
Mitarbeit von der Regierungsseite gestellt wurden. 
Die Frage der Synopsis hat bei der Erstellung des 
Berichts eine Rolle gespielt. Aber wenn man eine 
Synopsis hätte erstellen wollen, dann hätte das 
wahrscheinlich einen Zeitaufwand erfordert, bei 
dem die Fristen, die von der Mehrheit gewünscht 
wurden, nicht innezuhalten gewesen wären. Des-
wegen haben wir versucht, im Schriftlichen Bericht 
einen entsprechenden Ersatz für die Synopsis zu 
schaffen. Da ist zunächst die  Gegenüberstellung der 
einzelnen Abschnitte der Regierungsvorlage und 

 der Ausschußvorlage. Die  Zahl der Abschnitte des 
Gesetzentwurfs hat sich von ursprünglich sieben 
auf jetzt neun erhöht, d. h. der Vierte und der 
Fünfte Abschnitt sind neu hinzugekommen, und 
dadurch haben sich die nachfolgenden Abschnitte 
hinausgeschoben. Ferner haben wir im Bericht — 
wenn nicht diese gewissenhafte Mithilfe dagewe

-

sen wäre, wäre das vielleicht auch nicht so  gut 
 möglich gewesen — eine Gegenüberstellung der 

Paragraphen des ursprünglichen Regierungsent-
wurfs und der Paragraphen des jetzigen Ausschuß-
entwurfs gemacht. Sie linden diese Gegenüber-
stellung auf Seite 5 des Schriftlichen Berichts. Da 

 der Gesetzentwurf in verschiedenen Dingen er-
weitert wurde, finden Sie weiter auf Seite 5 eine 
Aufführung der neuen Paragraphen — sie greift 
über auf Seite 6 — mit einer Bezeichnung des 
sachlichen Inhalts der neuen Paragraphen. Ich 
kann wohl darauf verzichten, hier alle Einzelhei-
ten dieser Neuerungen aufzuführen, denn ich darf 
wohl bemerken, daß diejenigen, idle  diesem Bericht 
dann folgen können, die Materie sowieso aus den 
Ausschußberatungen kennen und daß die anderen, 
die dann versuchten, zu folgen, es bei dem Umfang 
der Materie und bei der Schwierigkeit und Kurz-
fristigkeit der Vorlage des Schriftlichen Berichts 
sowieso nicht bis ins einzelne würden erfassen 
können. 

Zu jedem einzelnen Paragraphen folgen dann 
unter III die Erläuterungen der einzelnen Vor-
schriften. Ich hoffe, daß es wenigstens gelungen ist, 
klarzumachen, was mit den einzelnen Vorschriften 
gewollt ist; denn aus der Formulierung der Para-
graphen des Gesetzentwurfs dürfte für den Laien 
doch noch mancher Zweifel übrigbleiben. Aber ich 
glaube, daß das nicht ein Mangel ist, der bloß die-
sem Gesetze anhaftet; das dürfte ein Mangel sein, 
der bei anderen Gesetzen ebenfalls feststellbar ist. 

(Sehr wahr! bei der  SPD.) 

Ich hoffe auch, daß die Bundesregierung nicht ge

-

kränkt ist, wenn ich sage, daß wir in der Ausschuß

-

arbeit versucht haben, manches an der Formulie

-

rung  so zu ändern, daß es  für den Laien etwas ver-
ständlicher wurde. Wenn das gelungen ist, dann ist 
immerhin etwas erreicht. 

Der Gesetzentwurf ist Ihnen bereits vor einigen 
Tagen zugegangen. Ich glaube, es ist viel besser, 
wir überlassen es  der Diskussion der Paragraphen, 
die einzelnen Streitpunkte, die zwischen der Mehr-
heit und der Minderheit bestehen, noch einmal 
offensichtlich werden zu lassen, als daß ich meinen 
Bericht zu weit ausdehne. Ich hoffe, trotz meiner 
kritischen Bemerkung über die Kurzfristigkeit 
meine Aufgabe als Berichterstatter, einen möglichst 
sachlichen und einwandfreien Bericht zu geben, 
nicht verletzt zu halben. Sie werden es mir ver-
zeihen, daß ich dies angesichts der Diskussion über 
die Berichterstattung, die am Anfang der Sitzung 
stattgefunden hat, sagen mußte. Ich bitte deshalb, 
mich als Berichterstatter abtreten zu lassen und 
das zu diskutieren, was Ihnen als Bericht vorgelegt 
worden ist. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Lücke: Herr 
Kollege Hauffe, Sie haben noch nicht den 
Antrag des Ausschusses, dem Gesetzent

-

wurf zuzustimmen, genannt!) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Doch, er hat den 
Antrag gestellt! 

Hauffe (SPD), Berichterstatter: Ich habe bereits 
gesagt: Der Ausschuß hat mit Mehrheit gegen die 
Stimmen der Sozialdemokraten bei Abwesenheit 
des  Vertreters des BHE beschlossen, die Ausschuß-
vorlage dem Plenum zur Annahme zu empfehlen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Ich danke dem 
Herrn Berichterstatter. 

Wir treten in die Aussprache ein. Ich rufe auf 
in der Einzelberatung § 1 mit dem Antrag Um-
druck 396*) Ziffer 1. Wer begründet ihn? — Ab-
geordneter Jacobi! 

Jacobi (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Wir haben zu § 1 den Ihnen vorliegenden 
Änderungsantrag gestellt, weil wir der Auffassung 
sind, daß die Vorlage schon von diesem § 1 her 
keine Vorzüge anbietet, sondern eine Verschlech-
terung statt einer Vereinfachung der vielfältigen 
und komplizierten Gesetzgebung darstellt. § 1 der 
Regierungsvorlage scheint uns vor allem deshalb 
unzweckmäßig, ja schädlich zu sein, weil sich aus 
dieser Bestimmung die Legalisierung von preis-
rechtlich nicht zulässigen Mieten ergibt und weil 
diese Legalisierung unter dem Gesichtspunkt des 
Rechts und einer den Rechtssitten entsprechenden 
Praxis sicherlich bedauerlich ist. Ein solches Ge-
setz kann zu leicht dazu führen, daß es präjudiziell 
auch im Sinne eines Anreizes ist, auf diesem wie 
auf anderen Gebieten in Zukunft ähnlich zu ver-
fahren, Gesetze zu mißachten und darauf zu ver-
trauen, daß später der Gesetzgeber eine Legalisie-
rung solcher Verstöße vornimmt. 

(Sehr wahr! bei der SPD.) 

Das Entscheidende aber ist, daß leider schon 
diese Bestimmung erkennen läßt, daß es dem Gesetz-
geber, wenn er dieses Gesetz verabschiedet, nicht 
gelungen ist, den Mietenwirrwarr zu beseitigen 
und endlich einmal das Mietrecht wieder auf die 
Ebene des privaten Rechts zurückzuführen. Hier 
bleibt nach wie vor Mietpreisrecht bestehen, und 

*) Siehe Anlage 2. 



4690 	2. Deutscher Bundestag — 86. Sitzung. Bonn, Dienstag, den 14. Juni 1955 

(Jacobi) 
zwar in einer verwirrenden Fülle und in einer 
Weise, daß der gemeine Bürger mit diesem Gesetz 
nicht fertig wird. Wir haben schon in den Aus-
schußberatungen auf die Problematik dieser Be-
stimmungen hingewiesen. Es war der Kollege Dr. 
Czaja von der CDU-Fraktion, der bei diesen Be-
ratungen feststellte, daß nach diesem Gesetz zu 
den vielen anderen Möglichkeiten, die sich bisher 
schon ergeben haben, leider sieben verschiedene 
Mietberechnungen möglich sind: 

(Hört! Hört! bei der SPD) 
nach § 1 die preisrechtlich zulässige Miete, nach 
§ 3 die vereinbarte Miete, nach § 5 die um 10% 
erhöhte Miete, nach § 6 die um weitere 5 oder 
10% erhöhte Miete, nach § 8 die zugelassene 
Kostenvergleichsmiete, nach § 10 Abs. 1 die mög-
liche Kostenmiete und nach § 10 Abs. 2 die zuge-
lassene Richtsatzmiete. 

(Abg. Dr. Czaja: Aber Sie wollen doch diffe

-

renzieren!) 
— Wollen Sie der Feststellung widersprechen, daß 
Sie das selber im Ausschuß erklärt haben? 

(Abg. Dr. Czaja: Sie wollen doch differen

-

zieren!) 
— Verzeihen Sie, was ist das für ein Einwand?! 
Unsere Absicht, eine differenzierte Miete einzu-
führen — das wissen Sie besser als jeder andere, 
Herr Kollege Czaja —, basiert auf dem Versuch, 
eine Wohnwertmiete einzuführen, bei der es natür-
lich Differenzierungen gibt, aber Differenzierungen 
nach dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit, also 
Mieten, die im Einzelfall zumutbar sind, 

(Abg. Arnholz: Sehr gut!) 

während hier willkürliche Mieten gebildet werden 
und vor allen Dingen eine Reihe von Bestimmun-
gen, wie der § 3, jede Schutzmöglichkeit für den 
Mieter außer acht lassen, ohne dem Hausbesitzer 
echte Hilfe zuteil werden zu lassen; 

(Hört! Hört! bei der SPD) 

denn er wird ja auch keinerlei Absicht haben, im 
Streite zu leben. 

Nein, dieser Gesetzentwurf ist schon seinem § 1 
nach verunglückt. Er hat nicht den Versuch ge-
wagt, zu einer Entzerrung des Mietengefüges und 
zu einer Vereinfachung der Gesetzgebung zu kom-
men. Wir sehen in der nach wie vor bestehenden 
Verklammerung mit dem Mietpreisrecht einen ent-
scheidenden Fehler schon vom Ausgangspunkt des 
§ 1 her. 

(Abg. Arnholz: Sehr gut!) 
Deshalb haben wir einen Antrag gestellt, mit dem 
wir den Versuch machen, hier Privatrechtsverhält-
nisse wiederherzustellen, eine Grundmiete zu bil-
den und im übrigen, aufbauend auf diesem Para-
graphen, dann zu einer Mietregelung zu kommen, 
die sowohl materiell ausreicht — auch für den 
Hausbesitzer — als auch vor allem eine Verein-
fachung der Mietgesetzgebung herbeiführt. 

Wir bitten Sie also, unserem Änderungsantrag 
zuzustimmen, obwohl wir es angesichts der vorhin 
in der Geschäftsordnungsdebatte Ihrerseits an den 
Tag gelegten Haltung kaum wagen können, von 
Ihnen eine verständige Würdigung unserer An-
träge zu erwarten. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Wird das Wort 
weiter gewünscht? — Abgeordneter Dr. Hesberg! 

Dr. Hesberg (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Herr Kollege Jacobi hat der 
Meinung Ausdruck gegeben, daß das vorliegende 
Gesetz sehr kompliziert sei und daß durch den 
Antrag der SPD zu § 1 ein wesentlicher Fortschritt 
und eine Klärung möglich seien. Es ist zweifellos 
nicht berechtigt, die Beurteilung des vorliegenden 
Gesetzes ohne eine Rückschau auf das vorzuneh-
men, was durch dieses Gesetz abgelöst werden soll, 
nämlich das bestehende außerordentlich kompli-
zierte Mietpreisrecht. 

(Abg. Lücke: Sehr gut!) 

Gegenüber diesen Vorschriften, die nach Ansicht 
der Mehrheit des Ausschusses nunmehr abgelöst 
werden sollen, also außer Kraft treten sollen, be-
deutet das neue Recht zweifellos einen wesentlichen 
Fortschritt. 

Das einfachste wäre es natürlich gewesen, wie-
der restlos zur freien Vereinbarung, zum Mietrecht 
des BGB überzugehen. Wir konnten uns aber zu 
einer solchen Lösung nicht entschließen. Wir waren 
der Überzeugung, daß es im Hinblick auf den noch 
gegebenen Wohnungsmangel notwendig ist, zwar 
einen weiteren Schritt zur Marktwirtschaft zu 
gehen, im übrigen aber den Schutz des Mieters auf-
rechtzuerhalten. Dieser Schutz ist nach den Be-
stimmungen des Entwurfs durchaus gegeben. Der 
Mieter hat z. B., wenn er eine Miete vereinbart hat, 
die um 10 % die preisrechtlich zulässige Miete über-
steigt, nach § 2 die Möglichkeit, hiergegen Ein-
spruch einzulegen und die Preisbehörde entschei-
den zu lassen. Wir haben darüber hinaus einen 
weitergehenden Schutz vorgesehen, der zu gege-
bener Zeit im Zusammenhang mit diesem Para-
graphen zu besprechen ist. 

Im übrigen sind wir der Meinung, daß man 
es bei Auflockerung der bisherigen Bindungen 
nicht auf neue Begriffe ankommen lassen sollte, 
daß es unzweckmäßig ist, hier den Begriff einer 
Grundmiete einzuführen. Die Terminologie, wie 
wir sie hier finden, hat sich bei der allgemeinen 
Mietanhebung im Jahre 1952 durchaus bewährt. 

Im Ausschuß ist von seiten des Wohnungsbau-
ministers auch zugesagt worden, daß im Wege der 
Rechtsverordnung hierzu eine für jeden Mieter 
und Vermieter einfache Regelung geschaffen wer-
den soll, zumal auch beabsichtigt ist, durch Formu-
lare eine einfache Benachrichtigung des Mieters 
zu ermöglichen, so daß Unklarheiten nach dieser 
Richtung nicht aufkommen können. 

Das Streben nach weitgehender Gerechtigkeit 
hat es im übrigen erforderlich gemacht, daß durch 
die Gesetzgebung mit dem vorliegenden Entwurf 
endlich einmal mit den mannigfaltigen Arten der 
zu verschiedenen Zeiten und verschiedenartigen 
finanziellen Bedingungen fertiggestellten Woh-
nungen ein Ende gemacht und hier der Übergang 
zu einer Regelung marktwirtschaftlicher Konzep-
tion gesucht wird. Sie wissen, daß dabei durch die 
Bestimmungen, die den Mieter bei schlechten Woh-
nungen, bei Bruchbuden und dergleichen schützen, 
in hinreichendem Umfang der Schutz des schutz-
würdigen Mieters gegeben ist. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Herr Bundeswohnungsbauminister Dr. Preusker. 

Dr. Preusker, Bundesminister für Wohnungsbau: 
Meine Damen und Herren! Gestatten Sie mir nur 
ein paar ganz kurze Bemerkungen zu dem Antrag 
der SPD. Der § 1 des Antrags sieht äußerlich kaum 



2. Deutscher Bundestag — 86. Sitzung. Bonn, Dienstag, den 14. Juni 1955 	 4691 
(Bundesminister Dr. Preusker) 
anders aus als der § 1 des Regierungsentwurfs. 
Er enthält aber das eine Wort „Grundmiete" an-
statt wie im Regierungsentwurf nur „Miete vom 
1. Januar 1955". Darin liegt natürlich ein kardina-
ler Unterschied. Die Opposition wird mir schon 
gestatten, daß ich einen sehr erheblichen Zweifel 
in die Begründung des Herrn Kollegen Jacobi 
setze, daß mit der Festlegung oder Zementierung 
von Grundmieten gerade die Privatrechtsverhält-
nisse wieder in Gang gesetzt werden sollen. Wie 
Sie aus den weiteren Anträgen sehen, mündet das 
natürlich in  die  Wohnwertfestsetzung für alle Woh-
nungen mit Zu- und Abschlägen ein, die ohne 
Zweifel die private Auffassung darüber, wie der 
Wohnwert einer Wohnung ist, ausschließt und 
durch ein behördliches System ersetzt. 

Dann das zweite, die Frage der Vereinfachung. 
Wir haben dem Ausschuß eine erste Zusammen-
stellung der Vorschriften vorgelegt, die mit dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes zur Vereinfachung 
des seit 30 Jahren gewordenen Wirrwarrs auf dem 
Gebiet der Zwangsbewirtschaftung der Wohnun-
gen aufgehoben werden sollen. Nach dieser ersten 
Zusammenstellung sollen 6 Gesetze, 16 Rechts-
verordnungen und zirka 80 Runderlasse aus den 
Jahren zwischen den beiden Weltkriegen bis 1954 
sofort außer Kraft gesetzt werden. Ich glaube, daß 
die Linie damit ziemlich eindeutig ist und Ihre 
Entscheidung dadurch auch sehr erleichtert wird. 

(Beifall in der Mitte und rechts.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Dr. Will. 

Dr. Will (FDP): Meine Damen und Herren! Zu 
§ 1 des vorliegenden Gesetzentwurfs einige ergän-
zende Bemerkungen. Ich glaube nicht, Herr Kol-
lege Jacobi, daß ein wesentlicher Unterschied zwi-
schen Ihrer Vorlage und dem Regierungsentwurf 
besteht. Tatsächlich soll doch erreicht werden, daß 
wir einen neuen Stichtag, nämlich den 1. Januar 
1955, als Zeitpunkt für die Abschaffung dieses 
Mietwirrwarrs, den wir bisher gehabt haben, ein-
führen. Es ist doch eigentlich der Sinn des Gesetz-
entwurfs, zu einer neuen Grundlage, zu einer Ver-
einfachung der gesamten Mietgesetzgebung zu 
kommen. 

Man kann auch nicht sagen, daß die Verhältnisse, 
die wir bisher leider gehabt haben, weiter beste-
henbleiben. Dieser Gesetzentwurf enthält auch 
einen § 39, auf den ich noch kurz Bezug nehmen 
darf, in dem diese sogenannte Kodifikations-
ermächtigung enthalten ist, durch die deutlich 
zum Ausdruck kommt, wie sehr dieses Gesetz eine 
Vereinfachung der Mietpreisregelung herbeiführen 
wird. Soweit ich unterrichtet bin, Herr Jacobi — 
wir kommen ja dann bei dem Paragraphen 39 noch 
darauf —, werden durch dieses Gesetz und durch 
die Kodifikation, die dann erfolgen wird, nicht 
weniger als 17 Gesetze ersetzt werden; es werden 
78 Verordnungen und einige Hundert Erlasse und 
Anordnungen, die auf diesem Gebiet bisher ergan-
gen sind, außer Kraft gesetzt. Wir werden also 
durch § 39, der natürlich nur auf der Grundlage 
des ganzen Gesetzes überhaupt möglich ist, zu 
einer Vereinfachung unerhörten Ausmaßes kom-
men. Ich möchte also glauben, daß wir es bei der 
Regierungsvorlage belassen können. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Weitere Wortmel-
dungen? — Herr Abgeordneter Hauffe! 

Hauffe (SPD): Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Die letzten Ausführungen des Herrn Kol-
legen Dr. Will und einige Bemerkungen des Herrn 
Kollegen Dr. Hesberg reizen mich, einige Worte 
zu sagen. Wenn man das so hört, glaubt man, 
wenn jetzt diese Geschichte beschlossen wird und 
wenn man vor allen Dingen nicht neue Begriffe 
wie den der Grundmiete einfügt, dann geht alles 
herrlich einfach, und der ganze Wirrwarr löst 
sich schön auf. Dem ist aber nicht so; denn der 
Entwurf der vielgepriesenen Kodifizierungsver-
ordnung, der ja auch schon so ungefähr ein halbes 
Jahr besteht, enthält allein 56 Paragraphen. Wenn 
man wirklich alles langsam beseitigen und Jahr für 
Jahr Stück für Stück von dem Gesetz aufheben 
will, warum denn dann diese merkwürdige Über-
schrift „Erstes" Bundesmietengesetz? Daran sieht 
man doch, daß das eine zementierte Geschichte, 
eine Sache für die Dauer werden soll, ähnlich wie 
bei unserem Ersten Wohnungsbaugesetz. Die Be-
zeichnung ist sowieso irreführend. Man könnte 
nämlich daraus schließen, daß alle Fragen, die 
irgendwie die Miete betreffen, in diesem Gesetz 
geregelt sind. Aber weit gefehlt! Es ist in Wirk-
lichkeit ein Altwohnungsmietengesetz. Wenn man 
es als Gegenstück zum Geschäftsraummietengesetz 
als Wohnraummietengesetz bezeichnet hätte, wäre 
es ein bißchen verständlicher. Aber es ist eine 
Illusion. Nachdem man schon den Weg beschritten 
hat, ein „Erstes Bundesmietengesetz" zu machen, 
hätte man es sich auch leisten können, den Begriff 
der Grundmiete zu verwenden und darauf ein voll-
kommen neues Mietrecht aufzubauen und von dem 
Bestehenden eines nach dem andern abzuschaffen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort wird 
weiter nicht gewünscht. Ich schließe die Beratung 
zu § 1. Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem 
Änderungsantrag der SPD auf Umdruck 396 *) Zif-
fer 1 zu § 1 des Gesetzentwurfs zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Der Vorstand ist 
sich nicht einig; wir müssen auszählen. Ich bitte 
den Saal zu verlassen. 

(Die Abgeordneten verlassen den Saal.) 

Ich bitte, die Türen zu schließen. — Ich bitte, 
mit der Auszählung zu beginnen. 

(Wiedereintritt und Zählung.) 

Ich bitte, die Türen zu schließen. Die Auszählung 
ist beendet. 

Meine Damen und Herren, ich gebe das Ergebnis 
der Abstimmung bekannt. Mit Ja haben gestimmt 
146 Abgeordnete, mit Nein 206. Damit ist der An-
trag auf Umdruck 396 Ziffer 1 abgelehnt. 

Ich komme nunmehr zur Abstimmung über den 
§ 1 in der Ausschußfassung. Wer ihm zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Das erste war die Mehrheit; mit 
Mehrheit verabschiedet. 

Ich rufe auf § 2, dazu den Änderungsantrag auf 
Umdruck 396 Ziffer 2. Wer begründet? — Das 
Wort hat der Herr Abgeordnete Jacobi. 

Jacobi (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wir haben zu § 2 lediglich den Antrag 
gestellt, die in diesem Paragraphen vorgesehenen 
Fristen zu verlängern. Wir beantragen, daß der 

*) Siehe Anlage 2. 
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Antrag, der in § 2 Abs. 1 vorgesehen ist, bis zu 
einem Jahr nach dem Inkrafttreten des Gesetzes 
oder innerhalb eines Jahres nach Abschluß eines 
neuen Mietverhältnisses gestellt werden kann, es 
sei denn, daß die Miete die nach den bisherigen 
Vorschriften zulässige Miete um mehr als 20 vom 
Hundert übersteigt. Während nach dem Gesetz-
entwurf, der Ihnen vorliegt, hinsichtlich des letz-
ten Punktes die 33 1/3-%-Grenze erreicht werden 
muß, sind wir der Auffassung, daß 20 vom Hun-
dert bereits eine Höhe darstellen, die unter allen 
Umständen der Anfechtung unterliegen muß. Im 
übrigen halten wir die Fristen, die im Antrag des 
Ausschusses übereinstimmend mit der Regierungs-
vorlage festgelegt worden sind, nicht für glücklich 
und bitten Sie, unserem Änderungsantrag aus rein 
sachlichen Erwägungen zuzustimmen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Dr. Hesberg. 

Dr. Hesberg (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der Antrag der Opposition ist 
bereits im Ausschuß für Wiederaufbau und Woh-
nungswesen Gegenstand eingehender Beratung 
gewesen, bei der die Mehrheit zu der Überzeugung 
gekommen ist, daß es unbedenklich ist, die Auf-
lockerung in dem Maße zu betreiben, wie es von 
der Regierung vorgeschlagen worden ist. Der Aus-
schuß hat sich daher mit Mehrheit für die Fassung 
entschieden, die Sie in der Drucksache 1421 finden. 
Wir beantragen, dieser Fassung zuzustimmen, und 
bitten, den Antrag auf Umdruck 396 abzulehnen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Weitere Wortmel-
dungen liegen nicht vor. Ich schließe die Beratung 
zu § 2 und komme zur Abstimmung. Wer dem 
Änderungsantrag auf Umdruck 396 Ziffer 2 zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Das 
letztere war die Mehrheit; der Antrag ist abge-
lehnt. 

Ich komme nunmehr zur Abstimmung über § 2 
des Gesetzes in der Ausschußfassung. Wer ihm zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Mit 
der gleichen Mehrheit angenommen. 

Ich rufe auf § 3 des Gesetzes, dazu Um-
druck 396 *) Ziffer 3 und Umdruck 410 **) Ziffer 1. 
Beide Anträge sind gleichlautend: § 3 wird ge-
strichen. 

Wer begründet den Antrag auf Umdruck 396? — 
Frau Abgeordnete Heise! 

Frau Heise (SPD): Herr Präsident! Meine Herren 
und Damen! Dieser § 3 in der Fassung der Vorlage 
stellt wohl die weitestgehende Änderung unseres 
bisherigen Mietpreisrechtes dar. Ich darf Ihnen 
dazu vielleicht mit Erlaubnis des Herrn Präsiden-
ten eine Verlautbarung des Deutschen Anwaltver-
eins vorlesen. Der Deutsche Anwaltverein hat sich 
in einem Ausschuß für Miet- und Wohnungswesen 
mit diesem Gesetz befaßt und sagt zu § 3 folgendes: 

Diese Vorschrift ist der Totengräber des Miet-
preisrechts. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

*) Siehe Anlage 2. 
**) Siehe Anlage 3. 

Sie ist weit davon entfernt, ein Schutz des 
Mieters zu sein oder gar, wie Minister Preus-
ker behauptet hat, die wirksamste Waffe 
gegen den Mietpreiswucher. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Die Begründung des Bundesrats zu seinem 
Streichungsvorschlag ist zu billigen. Die 
Gegenausführungen der Bundesregierung sind 
rechtlich unhaltbar. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Es ist nicht so, daß schon jetzt die Möglichkeit 
bestehe, überhöhte Mieten zu vereinbaren und 
sich jederzeit auf die preisrechtliche Unzu-
lässigkeit einer solchen Vereinbarung zu be-
rufen. Mit diesen Ausführungen wird die 
gegenwärtige Rechtslage völlig verkannt. Es 
gibt keineswegs ein Berufungsrecht des Mie-
ters. Wie bereits oben ausgeführt, sind Verein-
barungen, die sich über die Höchstmietgrenzen 
hinwegsetzen, absolut und objektiv nichtig. 

Es kommt nicht darauf an, ob sich der Mieter 
auf die Nichtigkeit beruft. Durch die Nicht-
berufung wird der nichtige Teil der Verein-
barung nicht geheilt. 

Soweit der Anwaltverein. 

Auf Grund dieses Paragraphen wird jeder preis-
gebundene Wohnraum, der bis zum 31. Dezember 
1949 bezugsfertig geworden ist, an den meistbie-
tenden Mieter vermietet werden können. Für Woh-
nungen ohne moderne Ausstattung, also z. B. ohne 
Bad, gibt es in diesem Paragraphen allerdings eine 
Obergrenze von 130 % der ortsüblichen Richtsatz

-

miete, die nicht überschritten werden darf. Für 
eine Wohnung, wie wir sie heute im sozialen Woh-
nungsbau kennen, also eine Normalwohnung mit 
Bad und eventuell Zentralheizung, gibt es diese 
Obergrenze schon nicht mehr. Es kann also ein 
Mietpreis verlangt und gezahlt werden, ohne daß 
irgendeine Stelle einschreiten könnte. Keine Frage, 
daß bei der noch immer herrschenden Wohnungs-
not solche Preise verlangt und gezahlt werden! 

Für Wohnungen, die eine normale Ausstattung 
aufweisen, kann sich ein Mieter finden, der ohne 
weiteres dem Verlangen des Vermieters nachgibt 
und 4 oder 5 DM pro qm bezahlt. Damit wird aber 
den Kreisen, 

(Zuruf des Abg. Leukert) 

— Herr Leukert, auch Sie hatten ja im Ausschuß 
Bedenken — 

(Abg. Leukert: Aber nicht bei 5 Mark 
pro qm!) 

für die der soziale Wohnungsbau schon jetzt zu 
teuer ist, auch noch der Zugang zu Altwohnungen 
versperrt werden. 

(Abg. Jacobi: Sehr richtig!) 

Die Folge kann nur sein, daß für die finanziell 
schwachen Kreise die Wohnungsnot und das Woh-
nungselend bleibt und daß der finanzstarke Mie-
ter die Auswahl hat. 

Dieser § 3 stellt, wie auch der Bundesrat in sei-
ner Ablehnung bemerkt, geradezu eine Aufforde-
rung an den Hauswirt dar, die Wohnung dem 
Meistbietenden zu überlassen. 

(Abg. Jacobi: Sehr richtig!) 

Hier wird getan, als ständen sich Mieter und Ver

-

mieter mit gleichen Chancen gegenüber. Dabei feh- 
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len uns schätzungsweise noch 3 1/2 Millionen Woh-
nungen. Die Deutsche Pfandbriefanstalt spricht 
übrigens in ihrem letzten Bericht von 3,8 Millio-
nen Wohnungen. 

Nach diesem § 3 ist im Gegenteil die Ausnutzung 
einer Zwangslage möglich, in der sich der Woh-
nungsuchende noch immer befindet. 

Der Bundesrat befürchtet dazu noch etwas ande-
res. Er sagt, es könnten sich auch finanziell 
schwache Mieter zum Schein auf eine Verein-
barung mit dem Vermieter einlassen, und wenn 
der Mieter durch die für ihn viel zu hohe Miete 
nachher fürsorgeberechtigt geworden ist, dann 
muß das Geld von der Stadtkasse bezahlt werden, 
um den Mieter in der Wohnung zu halten. 

Nun verweist die Regierung auf die Möglichkeit 
für den Mieter, sich auf die Unzulässigkeit zu be-
rufen, wenn die Miete die preisrechtlich zuge-
lassene Miete um 10 % übersteigt. Bis zu 10 % 
kann er überhaupt nichts machen; da kann auch 
die öffentliche Stelle nicht eingreifen, wenn der 
Mieter etwa fürsorgeberechtigt geworden ist. 

(Abg. Jacobi: Er kann sich dadurch 
notleidend machen!) 

— Ja, er kann sich dadurch notleidend machen. 
Innerhalb eines Jahres kann also der Mieter, 

wenn die preisrechtlich zulässige Miete um 
zwischen 10 und 33 1/3  % überschritten wird, ein 
Schreiben an den Hauswirt schicken und sagen: 
„Ich habe es mir anders überlegt; ich möchte jetzt 
die preisrechtlich zulässige Miete haben." Liegt die 
Grenze mit mehr als 33 1 /3 %  über der preisrecht-
lich zulässigen Miete — das heißt also, die Regie-
rung hat mit Vereinbarungen gerechnet, die die 
preisrechtlich zulässige Miete um mehr als 33 1 /3  % 
übersteigen —, dann kann er diese Miete auch nach

-

her noch anfechten. 

Hier ist die Befürchtung laut geworden — das 
haben wir im Ausschuß des öfteren behandelt —, 
daß der Skrupellose sich durch Eingehen auf eine 
Forderung vor anderen Bewerbern, die sich an-
ständig verhalten, eine Wohnung sichert. Dem un-
fairen Mieter wird also sozusagen hier gesetzlich 
ein Vorteil eingeräumt vor dem fairen, dem ver-
antwortungsbewußten Mieter. 

Dieser leidige § 3 bedeutet eine weitere Verzer-
rung des Mietpreisgefüges und führt zu einer Er-
schwerung der immer noch notwendigen Wohn-
raumbewirtschaftung. Nur der Ausgleich von An-
gebot und Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt 
kann diese Mietpreisbindungen lösen und verein-
fachen. Der Versuch, das an Hand des § 3 auf 
Kosten des anständigen Mieters zu tun, schließt die 
Gefahr ein, daß auch bestehende Mietverhältnisse 
unter Druck genommen werden. Stellen Sie sich 
vor, daß der Mieter über Ihnen und der Mieter 
unter Ihnen mehr zahlen; dann wird der Hauswirt 
natürlich immer wieder an den Mieter in der mitt-
leren Etage herangehen und sagen: „Sehen Sie, 
Sie haben die gleiche Wohnung und wohnen viel 
billiger!", und es wird ein Druck auf den Mieter, 
der schon im Mietverhältnis steht, einsetzen. Es 
wird nicht nur so sein, daß bei der Neuvermietung 
der Meistbietende die Wohnung bekommt, sondern 
der Druck wird auch manchen Mieter, der jetzt in 
der Wohnung sitzt, nachgeben lassen. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 
Ich möchte sagen, daß der § 3 der ursprünglichen 

Absicht der Regierung, die Altbauwohnungen für  

minderbemittelte Bevölkerungskreise frei zu lassen 
oder frei zu machen, direkt entgegenwirkt. Er ist 
als der Kernpunkt des ganzen Gesetzes im Aus-
schuß und mehrfach auch in Besprechungen be-
zeichnet worden. Wir glauben, daß dieser Kern-
punkt sehr schlecht ist, und wir beantragen des-
wegen — im Namen der sozialdemokratischen 
Fraktion kann ich das hier tun — die ersatzlose 
Streichung des § 3. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Engell. Zur Begründung? 

(Abg. Engell: Ja!) 

Engell (GB/BHE): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich habe schon in der ersten Lesung 
die Bedenken unserer Fraktion zu § 3 vorgetragen. 
Ich halbe damals gesagt, es sei der Versuch, nun 
auf dem Weg über freie Mietvereinbarungen fest-
zustellen, wie sich vielleicht vorzeitig ein freier 
Markt entwickeln könnte. Ich möchte mich auch 
hier kurz auf einige Zeilen des Gutachtens des An-
waltsvereins berufen, idas ich heute morgen in die 
Hände (bekommen habe und in dem ausdrücklich 
bestätigt worden ist, daß hier der Versuch gemacht 
werden soll,  das  Mietpreisrecht durch freie Verein-
barung zu ersetzen. Wir halten das aus grundsätz-
lichen Erwägungen für völlig unmöglich. Zweitens 
— ich will mich nicht des näheren über die Dinge 
auslassen — sind wir der Überzeugung, daß hierbei 
die einkommensschwachen Kreise wie insbesondere 
die großen Familien, die kinderreichen Familien 
die Leidtragenden sein werden. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 
Sie werden wieder diejenigen sein,  die  am Ende 
der Schlange stehen, und die anderen, die andere 
Möglichkeiten haben, werden wieder Nutznießer 
dieser Bestimmung sein. 

(Abg. Arnholz: Was sagt der 
Familienminister?) 

Meine Fraktion ist nicht in der Lage, diesem 
Paragraphen zuzustimmen, und beantragt gleich-
falls ersatzlose Streichung. 

(Beifall beim GB/BHE und bei der SPD. — 
Abg. Arnholz: Der Familienminister schweigt!) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Czaja. 

Dr. Czaja (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Dieser Paragraph hat eine be-
sondere Wichtigkeit. Angesichts der Zeitnot, in der 
wir auch durch die Haushaltsberatung stehen, 

(Abg. Schoettle: Die habt ihr ja selber 
verursacht!) 

will ich mich auf verhältnismäßig kurze Ausfüh-
rungen beschränken, die aber Ihren Bedenken be-
gegnen sollen. 

Erstens gilt die Regelung des § 3 nur für die 
Vertragspartner, nicht aber für deren Rechtsnach-
folger. 

(Abg. Lücke: Richtig! — Zurufe von 
der SPD.) 

Ich möchte dem vierehrlichen Redner der Op-
position entgegenhalten, daß gerade die Opposition, 
wie wir noch zu § 13 ausführen wollen, in der  Re-
gelung in § 13 weitgehend eine freie Vereinbarung 
unterstellt. 

(Abg. Lücke: Richtig!) 
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Auch der Herr Kollege Jacobi hat das hier in 
seinen Ausführungen zu § 1 betont, und das steht 
auch in dem Schriftlichen Bericht, der über die 
Meinung der Minderheit im Ausschuß auf Seite 3 
ausführt, daß die Zu- und Abschläge, die ja die 
Opposition gegenüber der Richtsatzmiete für ent-
scheidend hält, in den meisten Fällen wohl frei 
vereinbart werden und daß nur wenige umstrittene 
Fälle an die Entscheidungsinstanzen kommen. 

(Abg. Lücke: Richtig! — Zurufe links.) 
Insofern geht auch die Opposition in die Richtung 
einer Lockerung und einer freien Vereinbarung. 

Zum Zweiten. Allzu überhöhte Mieten — das hat 
schon die Frau Kollegin Heise aus den Ausführun-
gen des Anwaltsvereins unterstrichen — sind an-
fechtbar, so daß sich der Hausbesitzer sehr wohl 
überlegen wird, Überhöhtes zu fordern. 

(Abg. Lücke: Richtig!) 
Meine Damen und Herren, Sie unterstellen bei 
Ihren Ausführungen sehr unkluge Hausbesitzer, 
die Mietern, welche Überhöhtes bieten, Gehör 
schenken und es dann nach einem halben Jahr zu-
rückzahlen müssen. Ich glaube nicht, daß wir es mit 
so unklugen Hausbesitzern zu tun haben. 

(Zurufe von der SPD.) 
— Dann sind sie geschädigt, wenn sie diese Un-
klugheit begehen. 

Zum Dritten — und das ist viel zuwenig unter-
strichen worden — haben wir ein klares rotes 
Licht. Die Überhöhung der Mieten kann, auch bei 
freier Vereinbarung, gar nicht sehr weit gehen. 
Auch um der rechtlichen Klarstellung und um der 
Interpretation willen, die dieser Paragraph voraus-
setzt, muß, damit die Debatte keine falschen Mei-
nungen zur Folge hat, unterstrichen werden, daß 
nach § 13, wie ihn die Mehrheit eingebaut hat, 
keineswegs in allen Fällen eine Miete von 1,43 DM 
als Höchstgrenze vorgesehen ist, sondern je nach 
der Ortslage zwischen 1,10 und 1,43 DM differen-
ziert wird. 

Zu den im übrigen beachtenswerten Ausfüh-
rungen des Kollegen Engell möchte ich nur folgen-
des sagen. Der großen Zahl der Vertriebenen, der 
Umsiedler, der jungen Familien hat dieses Haus 
— und zwar ursprünglich einstimmig — zugemu-
tet, in Neubauwohnungen mit einer Richtsatzmiete 
von 1,10 DM einzuziehen und dann, weitgehend 
durch die Praxis aller Wohnungsbauunternehmen 
bewiesen und auch in weitem Umfange in den Ge-
meinden eingeführt wie von uns später durch Ge-
setz bestätigt, diesen Richtsatz, von 1,10 DM bis zu 
einer Höhe von 1,43 DM elastisch erhöht, hinzu-
nehmen. Man mutet das also all denen zu, die sich 
trotz kleiner Einkommen um eine neue Wohnung 
bemühen. Es ist unter diesen Umständen wohl 
nicht möglich, diese Dinge als sozial untragbar zu 
bezeichnen. Unter den hier angeführten Beschrän-
kungen der Freiheit halten wir diesen ersten 
Schritt — ich betone: diesen ersten beschränkten 
Schritt — in die Freiheit der Miete für vertretbar 
und gangbar. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Jacobi. 

Jacobi (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich nehme zugunsten des von mir sonst 
sehr verehrten Herrn Kollegen D r. Czaja an, 

 daß er über seine Ausführungen selbst nicht sehr  

glücklich ist; denn man merkte ihm an, daß er eine 
außerordentliche Verlegenheit ausstrahlte. 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE.) 

Denn diese Bestimmungen kann man wirklich 
nicht so sehen und so werten, wie der Kollege 
Czaja das getan hat. 

Zunächst einmal kann ich nicht zugeben, daß es 
von wesentlicher Bedeutung ist, wenn er feststellt, 
daß diese Bestimmungen nur die Vertragspartner 
und nicht die Rechtsnachfolger binden. Der Fall 
der Rechtsnachfolge, Herr Kollege Dr. Czaja, ist 
ein Einzelfall; denn es ist ja gerade eines der Kri-
terien unserer Wohnungsnot, daß es kaum Woh-
nungswechsel geben kann, daß die Menschen ge-
bunden und gezwungen sind, zusammen zu 
wohnen, und daraus ergibt sich die Notwendigkeit, 
daß dies  unter Bedingungen geschieht, die einiger-
maßen erträglich sind und .ein Klima  haben,  in 
dem sich leben läßt. In diesem § 3 wird nun der 
Anreiz gegeben — das können Sie und wollen Sie 
doch hoffentlich nicht bestreiten —, die nun einmal 
in diesem Falle doch relativ stärkere Position des 
einen Vertragspartners auszunutzen und dem an-
deren anzubieten, zu einer höheren als der preis-
rechtlich zulässigen Miete zu akkordieren. Er tut 
dies im Zweifelsfall, und hinterher erfährt er — 
vielleicht hat er es vorher schon gewußt — daß 
ihm, weil ihm mehr als 10% abgefordert werden, 
die Möglichkeit des Einspruchs zusteht. Er beruft 
sich darauf. Sind das erfreuliche Dinge? Abgesehen 
davon, Herr Kollege Dr. Czaja, daß die Anfechtung 
einer ails überhöht erkannten, aber vereinbarten 
Miete bekanntlich sehr im Streite steht und daß 
wir Gerichtsentscheidungen kennen 

(Zuruf des Abg. Dr. Czaja) 

— dann will ich Sie belehren, wenn Sie das nicht 
wissen —, in denen ein solches Verhalten geradezu 
als sittenwidrig bezeichnet worden ist. Mir liegt 
beispielsweise ein Urteil des Landgerichts Köln 
vor, bei idem  so judiziert worden ist: Dem Verlan-
gen des Mieters, der, um in den Besitz einer Woh-
nung zu kommen, zunächst einmal eine Miete ver-
traglich vereinbarte, von der ihm bekannt war, 
daß sie die zulässige Stoppmiete überschritt, ist 
nicht stattgegeben worden, als er den Antrag 
stellte, die Vereinbarung als sittenwidrig und den 
Gesetzen widersprechend aufzuheben. Das Land-
gericht hat in seinen Entscheidungsgründen aus-
geführt, daß es sich hier um ein arglistiges Ver-
halten des Mi e ters gehandelt habe, der selbst 
bewußt eine angeblich preiswidrige Mietvereinba-
rung eingegangen sei und erfüllt habe, um sich 
nach Erlangung der Wohnung auf den Preisver-
stoß zu berufen. Das widerspreche so offensichtlich 
dem Anstandsgefühl aller billig und gerecht Den-
kenden, daß er auch nicht durch einen etwaigen 
Hinweis der Preisbehörde sein Handeln als sittlich 
berechtigt ansehen könnte. Meine sehr verehrten 
Damen und Herren, was ist da für ein Unterschied 
in der moralischen Bewertung der Fakten?! Hier 
reizt der Gesetzgeber dazu an,  den  Versuch zu 
machen, über die  preisrechtlich zulässige Miete 
hinaus eine Vereinbarung zu treffen, und mit 
einem Augenzwinkern sagt er: Wenn es dir gar zu 
toll vorkommt, dann kannst du dich aber dagegen 
wehren. Ich kann nicht zugeben, daß das eine ver-
tretbare Gesetzgebung ist.  Hier  verstößt der Ge-
setzgeber selbst gegen Treu und Glauben und ge-
gen Sitte und Moral. 

(Beifall bei der SPD.) 
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Den kritischen, sachlich begründeten Bemerkungen 
etwa des Bundesrats oder des Deutschen Anwalts-
vereins ist kein Wort mehr hinzuzufügen. &e  selbst, 
meine Damen und Herren, fühlen sich nicht sehr 
glücklich in der Rolle der Verteidiger, und wir 
haben uns deshalb — angesichts der  Bedeutung 
dieser Bestimmung, die in der  Tat  das Kernstück 
dieses Gesetzes darstellt, weil sie wahrscheinlich 
dazu führen wird,  daß wir keine gebundenen Mie-
ten, sondern im Regelfall die sogenannten frei ver-
einbarten Mieten haben werden — entschlossen, 
den Antrag zu stellen, über unseren Streichungs-
antrag durch namentliche Abstimmung zu ent-
scheiden. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Gille. 

Dr. Gille (GB/BHE): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Nachdem das Haus den § 1 
des Gesetzes angenommen hat, wird es wahrschein-
lich nun munter weiter sündigen müssen bis zur 
letzten Bestimmung. Wir haben im § 1 tatsäch-
lich einen illegalen Zustand, der jahrelang, in der 
Öffentlichkeit halb geduldet, halb angegriffen, be-
standen hat, jetzt mit einem Strich legalisiert, und 
nun wollen wir im § 3 — was Herr Jacobi sagt, 
ist goldrichtig — geradezu anreizen zu Vereinba-
rungen, .die über die preisrechtlich in diesem Ge-
setz festgelegte Miete hinausgehen. Meine Damen 
und Herren, ich habe manchmal den Eindruck, als 
ob wir uns hier rein theoretisch unterhalten und 
als ob dieser oder jener, der das Wort nimmt, die 
rauhe, grausame Wirklichkeit draußen einfach 
nicht kennt oder einfach nicht sehen will! 

(Lebhafter Beifall beim GB/BHE und bei 
der SPD.) 

Ich habe mich wirklich gewundert, lieber Herr 
Kollege Czaja, daß Ihnen von der Situation der 
Wohnungsbewirtschaftung offenbar nichts bekannt 
ist. 

(Abg. Dr. Czaja: Ich kenne mehr von der 
Praxis als Sie!) 

Das Auswahlrecht des Hausbesitzers ist doch heute 
weitestgehend festgelegt. Bitte, ich will gegen den 
Grundsatz nichts sagen. Aber wenn Sie jetzt in 
diesem Gesetz zusätzlich die Möglichkeit schaffen, 
über die preisrechtlich gebundene Miete hinauszu-
gehen, und dazu geradezu anreizen, dann scheint 
ja doch die Absicht des Gesetzgebers zu sein,  nicht 
nur hier ein Ventil zu schaffen, sondern geradezu 
einen Weg zu öffnen. Wenn Sie das nun noch hin-
zunehmen, dann brauchen Sie gar nicht zu sagen: 
„Es ist kein kluger oder unkluger oder törichter 
Hausbesitzer", dann ist es selbstverständlich, daß 
jede vom Gesetzgeber gegebene Möglichkeit aus-
genutzt und die nur denkbar höchste Miete ge-
fordert wird. Wer bleibt dann am Wege, lieber 
Herr Czaja? Einmal der Kreis, für den, wie ich 
hoffe, Sie sich genau so einzusetzen bemühen wie 
ich; aber es bleibt auch übrig die große Zahl der 
kinderreichen Familien. Ich glaube, Herr Familien-
minister, Sie sollten einmal hier jetzt zu diesen 
Dingen etwas sagen! 

(Lebhafter Beifall beim GB/BHE und bei 
der SPD.) 

Es hat doch keinen Zweck, daß wir wundervolle 
Demonstrationen veranstalten, daß wir uns hier 

mehrfach einmütig dazu bekannt haben, der kin

-

derreichen Familie zu helfen. Und hier wird — — 

(Abg. Lücke: Das ist doch Theaterdonner! 
Mißbrauch der Not der kinderreichen Fami

-

lie ist das!) 

— Entschuldigen Sie mal, das ist kein Mißbrauch! 
Sie können mir doch nicht im Ernst bestreiten, daß 
eine kinderreiche Familie weniger in der Lage ist, 
eine höhere Miete zu zahlen, als eine Familie, die 
keine Kinder hat! 

(Abg. Lücke: Wenn Sie das Gesetz kennen 
würden, könnten Sie das nicht behaupten!) 

— Daß Sie an manchen Stellen darauf Rücksicht 
nehmen, ist ja klar; aber, verehrter Herr Lücke, 
ich spreche jetzt zu § 3 und habe lediglich die Be-
hauptung aufgestellt — die doch ernstlich wohl 
nicht bestritten werden kann —: wenn Sie hier 
eine Konkurrenz unter den Wohnungsuchenden 
eröffnen und dem Hausbesitzer die Möglichkeit 
geben, die Wohnung dem zu geben, der am meisten 
bietet, dann kommen doch die sozial Schwachen 
schlechter weg. Das ist doch ernstlich nicht zu be-
streiten! 

(Abg. Lücke: In unserer Sorge für die kin

-

derreichen Familien lassen wir uns nicht 
übertreffen! Das ist im Gesetz gesichert! 

Lesen Sie es nach!) 

— Also bitte, wir werden ja zu der Bestimmung 
kommen! Vielleicht haben Sie die Freundlichkeit, 
mir und dem Hause noch zu erklären, inwieweit 
Sie glauben, daß durch irgendeine Sicherungs-
bestimmung in dem Gesetz die Befürchtung, die 
ich gerade für die kinderreichen Familien hege, 
ausgeräumt worden ist. 

Aber ich darf noch eines sagen, Herr Czaja! Auch 
das kann man allerdings nur sagen, wenn man die 
Wirklichkeit kennt. 

(Abg. Dr. Czaja: Die kenne ich auch durch 
die praktische Arbeit!) 

— Also los, bitte, antworten Sie! Antworten Sie 
mir, Herr Czaja, auf meine jetzige Frage! Es wird 
Ihnen doch bekannt sein, daß im sozialen Woh-
nungsbau gerade Vertriebene gar nicht in der 
Lage waren, Wohnungen, die für sie mit Mitteln 
des Bundes gebaut wurden, in Anspruch zu nehmen, 
weil die Miete zu hoch war, und daß dann in ganz 
verständiger Regelung die freigewordenen Altwoh-
nungen von diesen schwachen Kreisen als Ersatz 
dafür bezogen wurden. Das haben wir alle gebil-
ligt, und das ist nun jahrelang so gemacht worden. 

(Abg. Dr. Czaja: Deshalb haben wir die . 
 Mietbeihilfen durchgesetzt!) 

— Zu dem Thema kommen wir noch! Wenn Sie 
das „Mietbeihilfen durchgesetzt" nennen, Herr 
Czaja, — das ist trostlos! 

(Zuruf von der Mitte: Sie sind ja gar nicht 
dagewesen!) 

— Ach, entschuldigen Sie mal! Wir können uns ja 
hier unterhalten. Sie wollten ja die Dinge hier im 
Plenum behandeln, die nach meiner Meinung noch 
gar nicht richtig spruchreif sind. — Ich wollte Sie 
nun nur darauf hinweisen, daß gerade auch die 
Vertriebenen, die sozial Schwachen, die Unter-
haltshilfeempfänger und was in unseren Kreisen 
noch vorhanden ist, jahrelang jetzt in Altwohnun-
gen gesteckt worden sind, weil man sagte: „Die 
teure Wohnung kannst du nicht bezahlen" — die 



4696 	2. Deutscher Bundestag — 86. Sitzung. Bonn, Dienstag, den 14. Juni 1955 

(Dr. Gille) 
konnte er auch nicht bezahlen —, und der Woh-
nungsinhaber aus der Altwohnung ist in den 
sozialen Wohnungsbau hineingekommen. Und jetzt 
wollen Sie die Mieten dieser Altwohnungen nicht 
nur um 10% erhöhen — darüber ließe wahrschein-
lich jeder in diesem Hause mit sich reden, wenn 
das Ihr eigentliches Anliegen gewesen wäre; da 
wäre wahrscheinlich keine große Debatte notwen-
dig gewesen —, aber jetzt eröffnen Sie im § 3 die 
Möglichkeit, nun noch durch freie Vereinbarungen 
eine höhere Miete festzusetzen. Es wurde sehr 
richtig geschildert: eine Etage über und eine Etage 
unter dem armen Mann wird eine höhere Miete 
frei vereinbart, und er selber kann natürlich auf 
die Dauer dem Druck gar nicht widerstehen. 

Der Grundfehler in der Konstruktion des § 3 
scheint mir in folgendem zu liegen. Es ist eben 
nicht möglich, Grundsätze der freien Marktwirt-
schaft auf einem Gebiete anzuwenden, wo zwi-
schen Angebot und Nachfrage eine solch entsetz-
lich große Lücke auch heute noch klafft. 

(Beifall beim GB/BHE und bei der SPD.) 

Wir wären genau so froh wie Sie, wenn wir be

-

reits so weit wären, daß wir das machen könnten. 

(Abg. Lücke: Lesen Sie den Ausschuß

-

bericht, dann können Sie sich das meiste 
sparen!) 

— Der ist doch leider so furchtbar spät gekommen! 
Vielleicht hätte ich es dann auch begriffen, viel-
leicht hätte ich Sie hier nicht zu inkommodieren 
brauchen, wenn ich die nötige Zeit dazu gehabt 
hätte. Aber es war wirklich nicht möglich; ich 
habe den Bericht erst gestern, ein Teil hat ihn so-
gar erst heute bekommen. Aber bitte, Herr Lücke, 
ich wäre Ihnen sehr dankbar! Es sind nicht Worte, 
die ich nach draußen rede, sondern darin kommen 
ernste Besorgnisse zum Ausdruck. Vielleicht sind 
Sie in der Lage, diese Besorgnisse zu zerstreuen. 
Ich bitte Sie herzlich darum! Wir können die Dinge 
hier nicht so durchpeitschen. Diese zehn Minuten 
werden Sie doch noch zugeben. Bitte, sagen Sie 
mir, wie Sie das meinen. 

Also: der Grundsatz, den man hier durchzu-
setzen versucht — der als großes politisches Ziel 
auch meine Billigung findet —, soll in einem Zeit-
punkt und mit Mitteln angewendet werden, die 
am Ende nur eine ganz böse Verwirrung zu Lasten 
von Schichten, die sich nicht allein helfen können, 
auslösen werden. Deshalb bitten wir, der Strei-
chung des Paragraphen zuzustimmen. 

Auch meine Fraktion bittet, weil uns dies eine 
Kernfrage der ganzen Neuregelung zu sein scheint, 
um namentliche Abstimmung. 

(Beifall beim GB/BHE und bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Herr Bundeswohnungsbauminister. 

Dr. Preusker, Bundesminister für Wohnungsbau: 
Meine Damen und Herren! Daß der § 3 dieses Ge-
setzes mit die heftigsten Auseinandersetzungen 
auslösen würde, haben wir bereits bei der ersten 
Lesung in diesem Hause festgestellt. Das hat sich 
auch in den Ausschüssen und der Debatte der 
Öffentlichkeit fortgesetzt. Ich möchte mich trotz-
dem bemühen, die Dinge so nüchtern und wirk-
lichkeitsgemäß wie nur irgend möglich darzu-
stellen. 

Der Herr Kollege Gille und der Herr Kollege 
Jacobi haben davon gesprochen, man solle sich doch 
eimal die gegenwärtige rauhe Wirklichkeit an-
sehen. Gerade darum geht es nämlich. Herr Kol-
lege Gille, im Augenblick werden etwa 80 % aller 
Wohnungswechsel — und deren Zahl ist, Gott sei 
Dank, dauernd im Steigen, weil wir in der Woh-
nungsbauleistung immer wieder weitere Fort-
schritte gemacht haben — im Wege der Benut-
zungsgenehmigung durchgeführt. Das heißt — und 
nun wollen wir uns mit den Dingen beschäftigen, 
wie sie im Leben sind —, der von den Hausbesit-
zern Vorgeschlagene bekommt die Wohnung. Ja, 
glauben Sie denn im Ernst, daß Menschen über-
fordert werden können, indem sie sich unter sämt-
lichen Leuten, die sich bei ihnen um eine Woh-
nung bemühen, immer den Ärmsten oder den 
Kinderreichsten oder möglichst noch einen, der 
Trompete bläst, heraussuchen werden?! Vielmehr 
werden sie sich doch natürlich einen heraussuchen, 
der ihnen irgendwie die Gewähr bietet, zahlungs-
kräftig zu sein. 

(Zurufe von der SPD und vom GB/BHE. 
— Abg. Haasler: Warum denn „natürlich", 

Herr Minister?) 

— Gut, ich freue mich, daß Sie mir in diesem 
Punkt zustimmen. Dann sind wir im Ausgangs-
punkt einig. 

(Abg. Schoettle: Das ist die rauhe Wirklich

-
keit!) 

— Richtig, Herr Schoettle, 
(Abg. Schoettle: Die andern bleiben aber 

auf der Strecke!) 

und dem begegnet die Bundesregierung nun erst-
mals mit der Rechtsvorschrift des § 3. Das ist der 
entscheidende Punkt. 

(Zuruf vom GB/BHE: Wieso?) 

— Wieso? Gut, dann muß ich noch einmal die  gan-
zen Dinge anführen, obwohl sie in der ersten Le-
sung, in den Ausschußberatungen in dien letzten 
Wochen — — 

(Abg. Haasler: Sie wollen doch den Kinder

-

reichen nicht die Möglichkeit geben, mehr 
Miete zu zahlen,. damit sie eine Wohnung 

bekommen!) 

— Lieber Herr Kollege Haasler, wir haben uns  so-
eben darüber geeinigt, daß die  Kinderreichen 
gegenwärtig nicht gerade die größten Chancen 
haben, zu Wohnungen zu kommen. Auch die Ärm-
sten haben sie nicht. Die rauhe, grausame Wirklich-
keit — ich greife den Ausdruck des Herrn Gille 
noch einmal auf — sieht eben so aus, daß, wie es 
nun einmal in jeder Mangelsituation gewesen ist, 
derjenige, der weniger unangenehm, der zahlungs-
kräftiger erscheint, von vornherein etwas größere 
Chancen besitzt. 

(Abg. Jacobi: Und das prämiieren Sie!) 
— Ich denke ja gar nicht daran, sondern ich will 
verhindern, daß es weiterhin prämiiert bleibt. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 

Widerspruch und Zurufe bei der SPD und 
beim GB/BHE. — Abg. Haasler: Ist das 

nicht ein untaugliches Mittel, Herr 
Minister?) 

— Ob es ein taugliches oder ein untaugliches Mittel 
ist, darüber läßt sich durchaus diskutieren. Wir 
haben versucht, es so tauglich wie irgend möglich 
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zu gestalten. Im Augenblick gibt es eben gar kein 
Mittel gegen die Unmoral, die der Herr Kollege 
Jacobi geschildert hat, daß ein Mieter, der es sich 
gar  nicht leisten kann, zunächst eine Vereinbarung 
über einen Mietpreis von meinetwegen bis zu 200 % 
der preisrechtlich an und für sich zulässigen Miete 
trifft. Nach der gegenwärtigen Rechtslage kann 
dieser Mieter nach drei, nach vier, nach fünf Jahren 
kommen und sagen: Diese Vereinbarung war preis-
rechtlich unzulässig, ich berufe mich auf die preis-
rechtlich zulässige Miete. — Wir haben bereits Ur-
teile, die allerdings schwanken. Sie haben ein Urteil 
verlesen, in dem gesagt wurde: Wenn du von vorn-
herein wider Treu und Glauben verstößt, dann 
kommt das natürlich nicht in  Betracht . — Ich 
glaube, daß die Rechtsprechung den Grundsatz von 
Treu und Glauben, der  ein Grundsatz unseres all-
gemeinen bürgerlichen Rechts ist,  wieder stark  in 

 den Vordergrund rücken muß. Aber bis jetzt ist, 
wenn man von absolut dolosen Fällen absieht, die 
Möglichkeit gegeben, unbeschränkt — auch unbe-
schränkt in der Zeit — später diese Fragen wieder

-

aufzugreifen. 
Nun soll folgendes geschehen. Erstens soll für alle 

einfachen Normalwohnungen im Altbestand als 
Obergrenze, über die hinaus jede Vereinbarung 
völlig ungültig ist, die Obergrenze der Richtsatz

-

mieten plus örtlich zugelassenen Zuschlägen des 
Sozialen Wohnungsbaus fixiert werden. Das hat es 
bis jetzt nicht gegeben, und da's ist eine zusätzliche 
Sicherung zugunsten der Mieter, die  dieses Gesetz 
versucht. 

(Abg. Dr. Czaja: Richtig!) 
Zum zweiten: Das alte Reichsmietengesetz, das 

lange genug in  der gleichen Weise gegolten hat, 
wird mit einer wesentlichen Einschränkung der 
vertraglichen Möglichkeiten wiederhergeste llt, in-
dem gesagt wird:  Gut, wer einen Mietpreis — der 
bei den normalen Wohnungen ja in seiner Höhe 
durch ,die Richtsatzmieten begrenzt ist — frei ver-
einbart, der die preisrechtlich zulässige Miete um 
mehr als 10 % bis zu 33 1/3 % übersteigt, hat inner-
halb eines Jahres die Möglichkeit, sich auf die 
preisrechtlich zulässige Miete zu berufen. Diese 
Möglichkeit hat er doch, ohne daß dabei jemand 
einen Druck auf ihn ausüben kann; denn die Mie-
terschutzbestimmungen bleiben in vollem Umfang 
erhalten. Und wenn es — immer wieder innerhalb 
dieser 1,10- bis 1,43-DM-Grenze für .die 4 Millionen 
Normalwohnungen, die  hier betroffen sind — über 

 331/3 % hinausgehen sollte, dann bleibt dem Mieter 
nach der gegenwärtigen Fassung des § 3 unbe-
schränkt die Möglichkeit der Berufung auf die 
preisrechtlich zulässige Miete. Danach wird es 
keine Vermieter geben, die sich noch dem Risiko 
aussetzen, Mieten zu vereinbaren, bei denen sie 
jederzeit mit der Rückforderung rechnen können. 
Als zusätzliche Sicherung haben wir ja auch noch 
§ 30 in das Gesetz eingebaut, der den Rückforde-
rungsanspruch des Mieters gesetzlich vollkommen 
eindeutig fixiert. 

Wir haben sogar den Einwendungen des An-
waltsvereins — die Frau Kollegin Heise hat ja 
diese Dinge zu Beginn hier zitiert — durch Ein-
fügung der Absätze 5 und 6 in dem § 3 Rechnung 
getragen. Wir haben in Abs. 5 die zivilrechtlichen 
Konsequenzen entsprechend dem Petitum des 
Anwaltsvereins berücksichtigt und im Abs. 6 dafür 
gesorgt, daß die Rechte des Mieters auf Rückfor-
derung, auf Berufung unverzichtbar und unabding-
bar sind. Sie können also durch keinerlei vertrag-
liche Vereinbarungen ausgeschaltet werden. 

Wenn Sie diese Sicherungen betrachten, müssen 
Sie doch feststellen, daß die Lage gegenüber der 
„grausamen und harten Wirklichkeit", die wir zur 
Zeit haben, eine wesentliche Verbesserung zugun-
sten der Mieter erfährt. Die Maßnahmen werden 
sicher wirksamer werden, als es in der Vergangenheit 
der Fall  war. Ich glaube, das wird kaum jemand ernst-
haft bestreiten können. Denn daß bei einer fort-
laufenden Schließung der Lücke des Wohnungs-
bestandes die Verhältnisse sich nicht verschärfen, 
sondern sich allmählich entspannen, das ist eine 
Entwicklung, die bisher mit jeder Beseitigung von 
Lücken — ob das beim Treibstoff, ob das bei der 
Kohle war — einhergegangen ist. 

Sie haben gesagt, Herr Kollege Gille, es sei doch 
nicht möglich, die Grundsätze der freien Markt-
wirtschaft auf Gebieten anzuwenden, wohin sie 
nicht paßten. Ich glaube, daß man dazu einiges 
sagen muß. Solange, wie Sie nicht versuchen, 
gleich auf welchen Gebieten — und wir haben 
doch nun in der Bundesrepublik genügend Erfah-
rungen —, die Grundsätze der freien Marktwirt-
schaft oder, ich möchte mal sagen, einer sozial ver-
antwortlichen Marktwirtschaft auf irgendein Ge-
biet anzuwenden, auf dem Mangel herrscht, so-
lange werden Sie es überhaupt nicht schaffen, 
diesen Mangel zu beheben. Nehmen Sie doch ein-
mal den Wohnungsbau selbst! Solange, wie allein 
der Staat mit seinen Mitteln auf diesem Gebiet 
tätig war, zu Beginn des Wiederaufbaus, da kamen 
wir nicht über die 200- bis 250 000 Wohnungen 
hinaus. Nachdem wir jetzt die private Initiative, 
die private Sparkraft immer stärker in den Vor-
dergrund haben rücken können durch Auflockerung 
der Bestimmungen, sind wir auf 541 000 Wohnun-
gen im letzten Jahr und 518 000 Wohnungen im 
Jahre 1953 gekommen. Erst mit Hilfe dieser zu-
sätzlichen Möglichkeiten haben wir dem Ziel der 
endgültigen Überwindung der Wohnungsnot näher-
kommen können. 

(Sehr gut! rechts.) 

Ich darf Ihnen einmal ein ganz aktuelles Bei-
spiel nennen. Wir haben in den letzten Jahren, als 
wir zu Beginn des Baujahrs dauernd vor der einen 
Frage standen: Mangel an ersten Hypotheken — 
wie werden wir den Wohnungsbau finanzieren 
können?, mit allen möglichen staatlichen Len-
kungs-, Bewirtschaftungs- und Förderungsmaß-
nahmen am Kapitalmarkt versucht, diese ersten 
Hypotheken heranzulocken, mit dem Sozialpfand-
brief, dem 5%igen, steuerfreien Papier, das in der 
Emission einen absoluten Vorzug vor den anderen 
Werten hatte. Wir haben den Mut gehabt, zum 
1. Januar dieses Jahres den Sozialpfandbrief und 
mit ihm die emissionsdirigistischen Maßnahmen 
über Bord zu werfen. Lesen Sie einmal nach, was 
selbst führende Kapitalmarkt- und Wohnungswirt-
schaftsexperten schwarz auf weiß vorausgesagt 
haben, was für Zinssätze es danach für erste Hy-
potheken geben würde. Die Mindestschätzungen 
lagen bei 8 bis 9 %, und die größte Dichte der 
Schätzungen zwischen 10 und 12 %. 

(Abg. Dr. Gille: Kapitalmarkt!) 

Jetzt haben wir den Kapitalmarkt der Marktwirt-
schaft unterstellt. Im Augenblick gibt es nicht mehr 
einen Mangel an Hypotheken, sondern jetzt gibt 
es bereits einen Mangel an Pfandbriefen. Heute 
sind bereits die ersten 5 1/2%igen Pfandbriefemis-
sionen zu Auszahlungskursen für den Schuldner 
genehmigt worden, die höher liegen als zu der 



469$ 	2. Deutscher Bundestag — 86. Sitzung. Bonn, Dienstag, den 14. Juni 1955 

(Bundesminister Dr. Preusker) 
Zeit, zu der ich mein Amt antrat, wo die 5%igen 
steuerfreien Pfandbriefe mit Schwarz- und Grau-
marktkoppelung mit 83 bis 85 % ausgezahlt wur-
den. Ich glaube, wenn das nun innerhalb einer 
kurzen Zeit ein erneuter Beweis zugunsten der 
Marktwirtschaft ist, dann dürfte es wohl auch 
und das ist natürlich eine Grundsatzentschei-
dung — der richtige Weg sein, nun die ersten be-
scheidenen Ansätze einer Auflockerung, einer frei-
vertraglichen Vereinbarung zu machen, die sich 
natürlich nur darauf stützt, daß zugleich alles un-
ternommen wird, um den Wohnungsneubau vor-
anzutreiben und zu fördern. Ohne das würde die 
Regierung es nie gewagt haben, Ihnen diesen Vor-
schlag zu machen. 

Dann das Problem der kinderreichen Familien, 
das von Ihnen so besonders in den Vordergrund 
gestellt worden ist und das auch die Bundesregie-
rung in besonderem Maße von Anbeginn an be-
wegt. In unserem Wohnungsbau- und Familien-
heimgesetz sind zusätzliche Familienzusatzdarle-
hen vorgesehen, die der Ausschuß inzwischen von 
750 DM der Regierungsvorlage, denen auch der 
Bundesrat zugestimmt hatte, auf 1000 DM ab dem 
3. Kind erhöht hat, damit diese kinderreichen Fa-
milien auch wirklich zu Wohnungen kommen. 
Denn wir können die Situation, die grausame 
Wirklichkeit, nun einmal nicht mit irgendwelchen 
Wunschvorstellungen und letzten Endes auch nicht 
mit einer besonderen Polizeieinrichtung aus der 
Welt schaffen. Wir schaffen sie eben nur aus der 
Welt, indem wir in ganz erheblichem Maße eine 
zusätzliche Förderung gerade zugunsten der kin-
derreichen Familien vorsehen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und bei der 
FDP.) 

Dann noch ein Weiteres. Warum sind denn in 
vielen Fällen die Dinge so verkrampft? Weil die-
jenigen, die das Glück haben, zusätzlich dazu, daß 
ihnen das Schicksal die Vertreibung aus der Hei-
mat oder die Ausbombung erspart hat, daß sie noch 
alle ihre ganzen Möbel, Wäsche und alles besitzen, 
in einer Wohnung mit 50 oder 60 Pfennig pro 
Quadratmeter wohnen, auf der ,anderen Seite — 
das wissen Sie selbst — von den Mietern in den 
sozialen Neubauwohnungen über 45 % Heimatver-
triebene, über 20 % Kriegssachgeschädigte und 
Bombengeschädigte sind, die allesamt bereits die 
Mieten zwischen 1,10 DM und 1,43 DM zahlen. 

(Abg. Lücke: Das ist das Problem!) 
Sie sitzen zum Teil mit mehreren Kindern in 
Kleinwohnungen, Drei- höchstens Vierraumwoh-
nungen des Sozialen Wohnungsbaus, weil wir es 
noch nicht anders vermocht haben. Auf der anderen 
Seite nur ein statistisches Beispiel aus Berlin, das 
ich im Augenblick gerade im Kopf habe. Dort woh-
nen allein etwas über 100 000 Einzelpersonen, 
Hauptmieter, in  Wohnungen mit drei und mehr 
Räumen. 

(Hört! Hört! in  der Mitte.) 
Es ist doch dringend notwendig, daß es auch hier 
langsam wieder zu einer Fluktuation kommt, daß 
sich die Dinge untereinander ausgleichen können. 
Die Chancen dazu wachsen doch auch in  dem Maße, 
in dem die Wohnungsbautätigkeit fortschreitet, idle 

 Auflockerung der Mangellage möglich ist.  
Ich glaube, daß das, was an Sicherungen über-

haupt gegen Mißbräuche, gegen soziale Überfor-
derung überhaupt möglich war, hier eingebaut 
werden konnte. Wenn man schon diese absolut 
gleiche Obergrenze von 1,10 DM bis 1,43 DM je  

nach den örtlichen Gegebenheiten auch im Rah-
men des § 3 wie für den sozialen Wohnungsneu-
bau vorsieht, dann sind doch hier völlig gleiche 
zumutbare Verhältnisse geschaffen. Ihre Anklagen, 
wenn ich so sagen soll, richten sich doch dann 
höchstens noch dagegen, daß selbst diese Sätze, die 
wir mit  diesen jährlich über 2 1/2 Milliarden DM 
öffentlichen Förderungsmitteln für den sozialen 
Wohnungsneubau erreicht haben, für einen erheb-
lichen Teil unserer einkommensschwachen Bevöl-
kerung noch zu hoch sind. Gerade deshalb, und 
weil das neue Wohnungsbau- und Familienheim

-

gesetz mit seinem besonderen Schwergewicht zu-
gunsten der  sozial Schwachen auch im Neubau noch 
weitere Verbilligungen herbeiführen wi ll, ist in 
dieses Gesetz das Instrument der Mietbeihilfen 
im Rahmen des Möglichen eingebaut worden. Auch 
wenn Sie es als unzureichend bezeichnen, ist es 
doch immerhin ein Versuch, zusätzliche Hilfe zu 
schaffen. 

Ich glaube, Sie sollten bedenken, um was es jetzt 
geht und welche Weichen gestellt werden sollten, 
damit wir in Kürze das Gespenst der Wohnungs-
not und des Wohnungselends überwinden. Zu die-
sem Zweck muß man die Fragen im Bereich der 
Wohnungspolitik und Wohnungswirtschaft mit den 
Gesetzen anpacken, die geeignet sind, das Woh-
nungsproblem .am besten zu lösen. Die sozialpoli-
tischen Aufgaben können Sie  doch nicht zu Lasten 
des Wohnungsbaus lösen wollen. Wenn Sie das 
ausschließlich versuchten, würden Sie nur erleben, 
daß wir uns auf beiden Gebieten festfahren. Ich 

glaube, die Bundesregierung hat in den vergan-
genen fünfeinhalb oder sechs Jahren bewiesen, daß 
sie auf jedem der beiden Gebiete Fortschritte er-
zielt hat, so daß sie auch hier das Vertrauen der 
Mehrheit dieses Hauses beanspruchen darf. 

(Beifall bei der CDU/CSU, der FDP 
und DP.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Hauffe. 

Hauffe (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Nach dem Tenor der Reden des Herrn 
Kollegen Dr. Czaja und des Herrn Bundeswoh-
nungsbauministers ist der unbefangene Zuhörer 
des Glaubens, daß die Auffanggrenze für Miet-
erhöhungen die Richtsätze des sozialen Wohnungs-
baus seien. Vor allen Dingen kommt der unbe-
fangene Zuhörer zu der Meinung, daß der Mieter 
für die Miete, die im sozialen Wohnungsbau auf 
Grund der Richtsätze ortsüblich ist, eine Wohnung 
in derselben Ausstattung wie im sozialen Woh-
nungsbau bekommt. Aber weit gefehlt! Wenn das 
der Fall wäre, dann wären wir uns in der Grund-
auffassung ein schönes Stückchen näher gekom-
men. 

Was bedeutet denn der Plafond von 130 % der 
Richtsatzmiete? Der Plafond gilt doch bloß für 
Wohnungen, die schlechter sind als die Wohnun-
gen des sozialen Wohnungsbaus, denn nicht einbe-
griffen ist die Wohnung nach § 6 Abs. 1, d. h. die 
Wohnung mit Wohnungsabschluß und Bad, wie 
sie bei 130 % der Richtsatzmiete üblich ist. Also, 
es sind Wohnungen, die zwar besser sind als die 
Bruchbuden, aber die Ausstattungsmerkmale des 
sozialen Wohnungsbaus bei 130 % der Richtsatz

-

miete nicht erreichen; und das ist das Kriterium. 
(Sehr gut! bei der SPD. — Zurufe von 

der FDP.) 
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(Hauffe) 
— Wenn Sie das wollen, meine Damen und Herren, 
können Sie nachher wenigstens einem unserer An-
träge zustimmen, nämlich dem Antrag, die Woh-
nungen des § 6 Abs. 1 in den Plafond einzube-
ziehen. Ob Sie diese Absicht haben, wird sich zei-
gen, wenn wir in der Diskussion zu diesem Punkt 
kommen. Während der Ausschußberatungen je-
denfalls haben Sie es laufend abgelehnt. Das muß 
mit aller Deutlichkeit gesagt werden; denn hier 
liegt nun das Kriterium. 

Es wird gesagt, wir bessern den augenblicklichen 
Zustand, wenn wir diese Ausweitung gesetzlich 
vornehmen. Wir bessern durch die Ausweitung 
gar nichts daran. Vom Mieterstandpunkt aus ge-
sehen — der Hausbesitzerstandpunkt ist etwas 
ganz anderes —, ist es so, daß der Mieter, wenn 
er Courage zum Einspruch hat, damit augenblick-
lich mehr erreichen kann als nach diesem Gesetz, 
zum Teil ungerechtfertigt erreichen kann. Denn 
das gebe ich zu und das sage ich in aller Öffent-
lichkeit: wenn ein gutverdienender Mieter eine 
Stoppmiete hat, die in keinem Verhältnis zu den 
Ausstattungsmerkmalen und dem Wert der Woh-
nung steht, dann soll man das auch nicht zemen-
tieren. 

Aber wenn man eine gewisse Lockerung eintre-
ten läßt, so bringen all die Dinge auf der anderen 
Seite wieder Härten mit sich, die wir nachher bei 
der Mietbeihilfe klären müssen. Dort werden wir 
dann sehen, wie die Dinge laufen, ob man even-
tuell von dem Mieter oder vom Hausbesitzer ver-
langt, sich an der von Herrn Storch noch nicht ein-
gebrachten Sozialreform zu beteiligen und die 
Zeche im voraus zu zahlen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Das ist nämlich die Frage, die wir nachher disku-
tieren müssen. Aber wir wollen doch die Sache 
so im Raum stehen lassen, wie sie ist. 

Nun wird gesagt: Es ist nicht so, oder, es ist 
nicht so gefährlich. Tatsache ist folgendes. Der 
§ 3 legalisiert eine Überschreitung der gesetzlich 
zulässigen Miete bis zu 10 % ohne Einspruchsrecht. 
Er legalisiert, wenn der Mieter innerhalb eines 
Jahres nicht den Mut hat, Einspruch einzulegen, 
Überschreitungen des Preisrechtes bis zur Höhe 
von 33 1/3 % 

(Zuruf von der Mitte: Stimmt ja nicht!) 

— das tut er! —, wenn die Wohnung so miserabel 
ist, daß sie nicht an die Ausstattungsmerkmale des 
Sozialen Wohnungsbaues heranreicht. Nicht legali-
siert wird lediglich eine Überschreitung der Preis-
vorschrift, die noch über 33 1 /3 % hinausgeht. 

(Zurufe von der Mitte: Und die Ober

-

grenze!) 

Das ist nackte Tatsache, das läßt sich nicht weg

-

theoretisieren. 
(Abg. Dr. Czaja: Und § 13?) 

— Wir sind bei § 3, Herr Kollege Czaja. 

(Abg. Dr. Czaja: Aber die Obergrenze!) 

— Die Obergrenze von 130 %? Jawohl, bei den 
Wohnungen, die so miserabel sind, daß sie gerade 
nicht unter den Begriff der Bruchbude fallen. Herr 
Kollege Dr. Czaja, wenn Sie noch so sehr lachen, 
Sie haben nachher die Möglichkeit, hier einen an-
deren Standpunkt einzunehmen, indem Sie auch 
die Wohnungen des § 6 Abs. 1 unter Ihren Pla-
fond fallen lassen. Dann sind wir uns auch schon 

wieder ein Stückchen näher. Aber vorläufig ist 
es so, daß der Plafond bloß für die Wohnungen 
gilt — ich wiederhole es —, die schlechter als der 
Soziale Wohnungsbau, aber besser als die Bruch-
bude sind. Ich glaube, es ist plastisch genug aus-
gedrückt. Deswegen können wir dem § 3 in der 
augenblicklichen Formulierung nicht zustimmen. 

Das hat auch gar nichts mit marktwirtschaft-
lichen Tendenzen zu tun; denn wir haben keinen 
Markt auf dem Gebiete der Wohnungswirtschaft. 
Wenn wir den Markt hätten, dann ließe sich über 
diese Konzeption reden, dann könnte nämlich der-
jenige Mieter, dem die Wohnung nicht gut genug 
ist, sagen: Für diesen Wucherpreis vermieten Sie 
an jemand anders. Das Kriterium in der ganzen 
Angelegenheit ist doch, daß so lange, wie der 
Markt nicht da ist, keine echte Auswahlmöglich-
keit besteht. 

(Abg. Samwer: Richtig!) 

Wir müssen deshalb versuchen, Mieter und Haus-
besitzer auf andere Art und Weise zu helfen. Wir 
werden bei der Beratung unseres letzten Ände-
rungsantrags ja sehen, ob Sie bereit sind, auf dem 
Wege mitzugehen, auf dem wir eine echte Hilfe für 
den notleidenden Hausbesitz suchen. Aber bei die-
ser Konzeption des § 3, Verstöße gegen gesetzliche 
Bestimmungen Stück für Stück zu legalisieren, 
können wir nicht mitgehen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Will. 

Dr. Will (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich hatte eigentlich die Absicht, für 
die Freie Demokratische Partei zu erklären, daß 
wir uns nach den Ausführungen des  Herrn Mini-
sters für Wohnungsbau einer weiteren Stellung-
nahme enthalten können und  den Antrag der SPD 
ablehnen werden. Inzwischen sind aber nun eine 
Reihe von Behauptungen aufgestellt worden, die 
es mir doch angezeigt erscheinen lassen, einige Be-
merkungen zusätzlicher Art dazu zu machen. 

Zunächst einmal möchte ich feststellen, daß die-
ser § 3, um den es jetzt geht, keineswegs zur 
Folge haben wind, daß nun in den Häusern mit 
Altwohnungen etwa grundsätzlich alle Mieten neu 
vereinbart wenden. 

(Abg. Jacobi: Werden können !) 
Wir wissen doch, daß die Mieterschutzbestim-
mungen bestehenbleiben. Es ist doch also einfach 
nicht richtig, wenn  gesagt wird: Weil für die Woh-
nung im ersten oder im zweiten Stock eine neue Ver-
einbarung getroffen wird, muß nun auch für den 
vierten Stock eine neue Vereinbarung erfolgen. 

(Zurufe von der SPD.) 
— Aber bitte, es Ist keineswegs so, daß auch da 
irgendeine neue Vereinbarung getroffen werden 
muß ! Das kann immer nur im Wege des wechsel-
seitigen Einverständnisses geschehen. Darüber 
müssen wir uns doch klar sein, Herr Kollege Ja-
cobi! Sonst wird in  der  Öffentlichkeit der Eindruck 
erweckt, als ob die Eigentümer der alten Häuser 
nun in der Lage seien, sämtlichen Mietern von sich 
aus Mietpreissteigerungen aufzunötigen. Das ist 
nicht der Fall, soweit natürlich nicht die in diesem 
Gesetz vorgesehenen allgemeinen Mietzuschläge 
in Frage kommen. 

(Vizepräsident Dr. Schmid übernimmt 
den Vorsitz.) 
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(Dr. Will) 
Herr Kollege Hauffe hat nun vorhin gesagt: Wir 

wollen den Hauseigentümern anders helfen, wir 
wollen ihnen nämlich Darlehen geben. Zu diesem 
Antrag der SPD werden wir später noch Stellung 
nehmen. Wir wollen das allerdings nicht. Wir wol-
len nicht das Hauseigentum neu verschulden, wie 
Sie das wollen, sondern wir wollen es entschulden, 
indem wir die Voraussetzungen dafür schaffen, 
daß, wenn schon nicht die Kapitalverzinsung, so 
doch wenigstens die Bewirtschaftungskosten ge-
sichert werden, was bisher auch nicht der Fall ist. 

Natürlich ist auch beabsichtigt, die Zwangswirt-
schaft, die wir sowie in )der Landwirtschaft nur noch 
im Wohnungswesen haben, etwas aufzulockern. 
Dazu soll dieser § 3 in etwa, aber auch nur in sehr 
vorsichtiger Weise dienen. 

Da also diese neuen Mietvereinbarungen nur 
unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen kön-
nen, werden wir dem § 3 in  der hier vorliegenden 
Fassung zustimmen. Wir bitten deshalb, den An-
trag der SPD abzulehnen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Stierle. 

Stierle (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Der Herr Bundeswohnungsbauminister hat 
recht gehabt, als er eingangs erklärte, um den § 3 
werde hier ein heftiger Streit entbrennen. In dem 
Bericht, der Ihnen heute vorliegt, kommt das auch 
zum Ausdruck. Als Mitglied des Ausschusses ist 
mir dieser Bericht zunächst vervielfältigt, abge-
zogen zugestellt warden. Aber auch in dem ge-
druckten Bericht kommt zum Ausdruck, für wie 
gewichtig man gerade den § 3 ansieht. In diesem 
Bericht heißt es: 

Von besonderer Bedeutung ist die durch § 3 
geschaffene Möglichkeit, Mieten frei zu verein

-

baren, solange sich der Mieter nicht auf die 
zulässige Miete beruft. 

Es heißt dann dort weiter: 

Diese Vorschrift schafft im Rahmen des zur 
Zeit Vertretbaren den Übergang zu einer all-
mählichen Auflockerung, ohne die Rechte der 

 Mieter in unerträglicher Weise zu beeinträch-
tigen. 

In diesem Bericht, der mir also zunächst abge-
zogen vorlag, sieht die Bewertung der (einzelnen 
Paragraphen im Text etwa so aus, daß dort 24 Pa-
ragraphen auf einer Viertel- bis zu einer Achtel-
seite abgehandelt werden. 12 Paragraphen benö-
tigen nur je eine Seite Texterläuterung. 7 Para-
graphen erfordern etwa 1 3/4 Seiten. Ein Paragraph 
erhält zwei Seiten Text. Der § 3 aber wird in 3 1/2 
Seiten behandelt. Der § 8, der die Kostenvergleichs-
miete erläutert, erfordert dann sogar 4 1/2 Seiten 
Text. 

Ganz ohne Zweifelst hier der Übergang zu einer 
allmählichen Auflockerung geschaffen. Es fragt sich 
nur, was man dabei unter ,,allmählich" verstehen 
will. Hier soll der Grundsatz der Vertragsfreiheit 
verwirklicht werden, wenn auch nur, wie es hier 
in dem Text heißt, in beschränktem Umfang. 

Nun  sollen wir glauben, daß das alles geschehen 
soll, ohne daß die Rechte des Mieters hi unerträg-
licher Weise beeinflußt werden. Der Herr Minister 
sagt: Der Mieter kann ja jederzeit widerrufen; es  

sind im Text bereits Sicherungen eingebaut! Und er 
meint — was mir besonders aufschlußreich er-
schien —: In dem Maße, wie wir nun intensiv 
weiterbauen, schließt sich die Lücke des Fehl-
bestandes allmählich, und damit gibt es ja auch 
mehr Ausweichmöglichkeiten für denjenigen, der 
aus einer solchen überhöhten Miete herauskommen 
will. 

Nein, meine Damen und Herren! Wir glauben, 
daß hier der Kernpunkt liegt und daß die Zeit, in 
der diese Erleichterung und Ausweichmöglichkeit 
für den Mieter wirklich eintritt, noch viel zu lange 
vor uns liegt. Will man aus der jetzigen Situation 
noch herausholen, was man allenfalls herausholen 
kann? Und sollen wir dazu die Zustimmung gelben? 

Ich brauche den Ausführungen meiner Kollegen 
und des verehrten Redners dies BHE nichts mehr 
hinzuzufügen. Wir können dem § 3 unter keinen 
Umständen zustimmen und bitten Sie, ihn abzu-
lehnen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat Frau 
Abgeordnete Heise. 

Frau Heise (SPD): Meine Herren und Damen! Ich 
will noch zu einem Punkt sprechen, den der Herr 
Minister hier anschnitt. Herr Minister, Sie nann-
ten als Zweck des § 3 die Wiederherstellung einer 
klaren Rechtssituation. Dem muß noch einmal 
widersprochen werden. Gewiß hat der Vermieter 
bereits heute das Auswahlrecht. Aber er wird sich 
zumeist den solidesten Mieter aussuchen, von dem 
er annehmen kann, daß er seinen Verpflichtungen 
auch gerecht wird. Er wird sich also wahrschein-
lich mehr für einen soliden, arbeitenden Menschen, 
meinetwegen einen pensionsberechtigten Ange-
stellten, entscheiden. Jetzt, nachdem ihm dieser 
Paragraph die Möglichkeit dazu gibt, wird er sich 
vielleicht für den Mann entscheiden, dem es auf 
einen Hunderter mehr oder weniger nicht an-
kommt. Das ist doch nicht das gleiche wie bisher! 
Darum kann man doch nicht sagen, daß hier eine 
Rechtssituation wiederhergestellt wird. Eine 
solche Situation hat doch bis jetzt gar nicht be-
standen. Ihre wirtschaftspolitische Betrachtung 
mag für jeden anderen Paragraphen gelten; aber 
der § 3 hat so weitgehende sozialpolitische Folgen, 
daß man ihn so nicht sehen kann. 

Nun noch eines, was in der Aussprache immer 
wieder untergegangen ist: die 10 %-Grenze. Diese 
Bagatellgrenze, die hier eingebaut ist, bedeutet 
doch, daß auf eine Altbauwohnung nach der Miet-
erhöhung um 10 oder 15 oder 20 % durch Verein-
barung weitere 10 % aufgeschlagen werden kön-
nen, ohne daß der Mieter ein Einspruchs- oder ein 
Berufungsrecht hat. Die Einführung dieser Baga-
tellgrenze ist doch im Grunde genommen nur eine 
getarnte weitere 10%ige Mieterhöhung. Diese Tat-
sache ist, glaube ich, hier in den Betrachtungen 
untergegangen. 

Nun noch etwas zu den sogenannten Normal-
wohnungen. Immer wieder hört man, daß die Alt-
bauwohnungen Normalwohnungen seien. Es fällt 
ungeheuer schwer, sich an einen neuen Wohnwert 
und an eine neue Wohnsituation zu gewöhnen. 
Herr Minister, Sie fahren ja auch nicht mehr einen 
Daimler-Benz aus dem Jahre 1895, sondern einen 
modernen Mercedes. 

(Abg. Lücke: Nein, der Minister fährt 
einen BMW! — Weitere Zurufe.) 
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- Ich kenne Ihre Marke nicht genau; aber ich 
kann mir vorstellen, daß es nicht eine von 1894 ist. 
Die Wohnungen aus dem Jahre 1894 jedoch wer-
den ungehemmt immer wieder als die Normal-
wohnungen bezeichnet, obwohl sie weder in ihrem 
Zuschnitt noch in ihrer Wohnlichkeit der heutigen 
Wohnsituation und den Wohnanforderungen ent-
sprechen, die wir stellen müssen. 

Sie haben dann noch gesagt, daß Sie erstaunt 
waren, daß in Berlin hunderttausend Mieter Ein-
zelmieter sind, also allein wohnen, oder vielmehr 
einzeln — wie nannten Sie es? 

(Zuruf: Hauptmieter!) 
— Ja, Sie nannten es „Hauptmieter" —, die in 
einer Wohnung wohnen, in der drei und mehr 
Räume vorhanden sind. Nun gut, wir bemühen uns 
in Berlin seit langem, diese Hauptmieter heraus-
zubekommen und in Wohnungen, die sie bezahlen 
können, umzusiedeln. Aber, Herr Dr. Will, es geht 
uns leider -noch immer so, daß wir uns vergebens 
bemühen, die Mittel für den sozialen Wohnungs-
bau freizubekommen, der mit gesenkten Mieten 
gerade für diesen Mieterkreis gedacht ist. Ich 
glaube, es ist richtig, wenn Sie uns in Zukunft in 
Berlin darin unterstützen werden. 

Ich möchte noch eines sagen, Herr Minister — 
ich habe es schon in der ersten Lesung hier ge-
sagt —: Wir haben 365 000 alleinstehende Frauen 
in Berlin. Das sind diese Hauptmieter. Das sind 
die Frauen, die nach dem Kriege allein übrigge-
blieben sind, die heute von einer Rente leben — 
Sie nennen im Bulletin im Durchschnitt 65,50 DM; 
der Bundesdurchschnitt der Renten gilt ja auch für 
Berlin —, die von dieser Rente leben — ich möchte 
sagen: vegetieren! —und nun versuchen, durch Ab-
vermieten sich am Leben zu erhalten. Das ist kein 
begrüßenswerter Zustand; aber ob wir das Pro-
blem damit lösen, daß wir diese Frauen auch noch 
unter Druck setzen, nämlich unter Druck des Haus-
wirts, der natürlich lieber einen Neuabschluß mit 
einem zahlungskräftigeren Mieter machen möchte, 
das möchte ich doch sehr bezweifeln. 

(Beifall bei der SPD und beim GB/BHE.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat Herr 
Bundesminister Preusker. 

Dr. Preusker, Bundesminister für Wohnungsbau: 
Gestatten Sie mir nur ein paar Worte noch. Ich 
habe mir inzwischen einmal die Zahlen geben las-
sen, die sich ausschließlich auf die Wohnungsver-
gaben im Altwohnraum beziehen; und die sind 
doch immerhin ganz bemerkenswert für die Beur-
teilung der Entwicklung, in der wir uns befinden. 

Im Jahre 1952 sind insgesamt 412 000 Wohnungs-
vergaben ausschließlich von Altwohnraum — da-
zu kommen jeweils die neuen Wohnungen des So-
zialen Wohnungsbaues — erfolgt, im Jahre 1953 
stieg diese Zahl bereits auf 504 000, im Jahre 1954 
auf 540 000; in den letzten drei Jahren zusammen 
im Altraum allein 1 456 000 Vergaben. 

(Abg. Haasler: Die sind in Neubauwoh

-

nungen gezogen! — Zurufe von der SPD.) 
— Nein, es sind doch Altbauvergaben, 

(Zurufe und Lachen beim GB/BHE) 
Leute, die in Altbauwohnungen hineingekommen 
sind. Ob daneben dann andere in Neubauwohnun-
gen hineingekommen sind, 

(Abg. Haasler: Dieselben, die aus dem Alt

-

bau ausgezogen sind!) 

das steht auf einem andern Blatt. Das Entschei-
dende ist nur, daß die Zahl der Menschen, um die 
es hier geht, von Jahr zu Jahr im Wachsen be-
griffen ist und weit über die Zahl hinausgeht, die 
also im Bereich — wie Sie es nennen — der Aller-
ärmsten liegen. Und in den kommenden Jahren 
wird sich das auch noch weiterentwickeln. 

Ich glaube, daß diese Zahlen für die Beurtei-
lung nicht ganz uninteressant sind. 

(Zurufe vom GB/BHE.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Meine Damen und 
Herren! Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 
Ich schließe die Aussprache zu § 3. 

Es liegen zwei Anträge auf namentliche Abstim-
mung vor: ein Antrag der Fraktion der SPD und 
ein Antrag der Fraktion des GB/BHE. Ich nehme 
an, daß es 50 anwesende Mitglieder des Hauses 
sind, die diesen Antrag unterstützen. 

Wir treten in die namentliche Abstimmung ein. 
Ich bitte die Damen und Herren der Schriftfüh-
rung, die Stimmkarten einzusammeln. 

(Zuruf rechts: Worüber?) 

— Wir stimmen ab über den Änderungsantrag 
Umdruck 396 Ziffer 3 und 410 Ziffer 1, den § 3 
zu streichen. 

(Einsammeln der Abstimmungskarten.) 

Meine Damen und Herren, hat ein Mitglied des 
Hauses, das sich an  der Abstimmung beteiligen 
will, seine Stimmkarte noch nicht abgegeben? 

(Zuruf: Jawohl!) 

— Dann  bitte ich ergebenst, sich zu beeilen. 

Ich schließe die Abstimmung. Ich bitte, mit der I 
Auszählung zu beginnen. 

(Auszählung der Abstimmungskarten.) 

Meine Damen und Herren, solange ausgezählt 
wird, können wir in der Beratung des Antrags zu 
§ 6 auf Umdruck 396 Ziffer 4 fortfahren. Das wird 
aber nur möglich sein, wenn die Damen und Herren 
ihre Plätze einnehmen. — Meine Damen und Her-
ren, ich bitte, die Plätze einzunehmen und die un-
umgänglich notwendigen Unterhaltungen in den 
Vorraum zu verlegen. 

Ich rufe auf § 6. Zu § 6 ist ein Änderungsantrag 
Umdruck 396 Ziffer 4 angekündigt. Wer begründet 
ihn? 

(Zurufe: Wir haben doch § 5 noch nicht 
beraten! — 4 und 5 noch nicht!) 

— Da liegen keine Änderungsanträge vor. 

(Abg. Lücke: Abstimmen lassen über 
die §§4 und 5!) 

— Ich lasse abstimmen, wenn wir zu § 3 ausge-
zählt haben; dann stimmen wir das in einem ab. 
Wir können jetzt den Änderungsantrag zu § 6 
beraten. Wer begründet ihn? — Das Wort zur Be-
gründung des Änderungsantrags Umdruck 396 
Ziffer 4 hat der Abgeordnete Stierle. 

Stierle (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! In § 5 ist für Wohnraum, der bis zum 
20. Juni 1948 bezugsfertig geworden ist, eine zehn

-

prozentige Mieterhöhung vorgesehen. Dies gilt für 
alle Wohnungen. Die Erhöhung ist allenfalls unter 
Anwendung der §§ 12 und 13 ausgeschlossen, wo-
bei § 12 der sogenannte Bruchbudenparagraph ist 
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und in § 13 eine Obergrenze geschaffen werden 
soll. Wir haben also in § 5 zunächst 10 %. In § 6 
Abs. 1 sind dann weitere 5 % vorgesehen, wenn 
die Wohnung, um  die es geht, erstens abgeschlossen 
ist und zweitens Anschlußmöglichkeiten für einen 
Gas- oder Elektroherd sowie drittens neuzeitliche 
sanitäre Anlagen innerhalb der Wohnung enthält, 
also ein Wasserklosett, ein Spülbecken, eine 
Wasserzapfstelle und eine Badeeinrichtung mit 
zentralem oder besonderem Warmwasserbereiter, 
und viertens genügend großen Kellerraum oder 
entsprechenden Ersatzraum aufweist. Diese 5 % 
weitere Zuschlagsmöglichkeit gelten auch, wenn 
keine Badeeinrichtung in der Wohnung ist,  aber 
außer den Merkmalen, die ich eben aufgezählt 
habe,  eine Sammelheizung vorhanden ist, entweder 
Zentral- oder Etagenheizung. In diesem § 6 Abs. 1 
haben wir also  weitere 5 %, so daß in Verbindung 
mit dem § 5 15% Zuschlagsmöglichkeiten gegeben 
sind. Im Abs. 2 des § 6 ist festgelegt: Wenn die 
abgeschlossene Wohnung ausgestattet ist, wie in 
Abs. 1 aufgezählt, also  mit Anschlußmöglichkeit für 
Gas und elektrisch Licht, mit neuzeitlichen sanitä-
ren Anlagen, Badeeinrichtung, Keller oder ent-
sprechendem Ersatzraum, und eine Sammelheizung 
vorhanden ist, können weitere  10 % zugeschlagen 
werden, so daß im § 6 die Möglichkeit eines 5%igen 
Oder eines weiteren 10%igen Zuschlages gegeben 
ist. 

Ich darf kurz darauf hinweisen, daß wir hier 
sozusagen die geläuterte, die gekürzte Fassung des 
§ 6 vorliegen haben. Ursprünglich sah der Regie-
rungsentwurf noch weitergehende Erhöhungsmög-
lichkeiten vor. Dafür waren dann auch einige wert-
steigernde Merkmale mehr aufgeführt, z. B. vor-
handene Kachelurig oder Parkett. Das hat man 
fallengelassen. Es waren sicherlich sehr ergiebige 
Streitumstände, etwa wie groß die gekachelte 
Fläche sein sollte oder welche Kachelart verwandt 
wurde oder was  unter Parkett zu verstehen ist, 
wie groß die Fläche sein soll oder welche  Holzart 
verwandt wurde und dergleichen mehr. Trotzdem 
sind wir der Meinung, daß der § 6 gestrichen wer-
den sollte. Sie finden einen entsprechenden Antrag 
unter Ziffer 4 des Umdrucks 396. 

Wir haben in  den Ausschußberatungen den Ver-
such gemacht, der Vorlage, die wir heute hier be-
handeln, eine, wie wir glauben, bessere gegenüber-
zustellen. Sie enthält auch die 10%ige Erhöhung 
wie im § 5 der heutigen Vorlage. Darüber hinaus 
sollte aber nach unserer Absicht bei der Mietpreis-
preisbildung der Wohnwert viel stärker berück-
sichtigt werden. Wir haben uns gewundert, daß wir 
damit keinerlei Verständnis bei den anderen Frak-
tionen gefunden haben. In der Drucksache zu 
Drucksache 1421 wird bezüglich des  Wohnwertes 
festgestellt, daß noch keine ausgeglichene Wohn-
marktlage vorhanden sei. Darum sei es auch nicht 
möglich, schon jetzt eine Miete etwa nach dem 
Wohnwert zu verwirklichen. Es heißt dort etwa: 
jetzt den objektiven Nutzungswert zu verankern, 
bedeutet „die Erfüllung einer unmäglich zu lösen-
den Aufgabe, nämlich die Vorwegnahme einer 
künftig sich bei ausgeglichener Wohnungsmarkt-
lage ergebenden Miete". 

Nun, das hat auch gar niemand von uns beab-
sichtigt oder etwa verlangt. Aber ich meine: hätte 
unser Gedanke einer stärkeren Berücksichtigung 
des Wohnwertes nicht viel eher Ihren Vorstellun-
gen von der Sozialen Marktwirtschaft entspro-
chen, die Wohnung in gewissem Sinne auch als eine 

Ware anzusehen und ihren Wert zu ermitteln und 
danach dann auch den Mietpreis festzulegen? Man 
hat gegen uns argumentiert, das sei eine viel zu 
schwere Aufgabe. Man kann es, so heißt es in dem 
Bericht, auch nicht mit Surrogaten versuchen, der 
Verwirklichung dieses Gedankens nahezukommen. 
Darum hat  der  Ausschuß auch überwiegend ver-
worfen, „die einfache Richtsatzmiete des Sozialen 
Wohnungsbaues als Ersatz für den objektiven 
Nutzungswert zugrunde zu legen". Warum hat man 
das abgelehnt? Weil — so lautet es in dem Bericht 
— „die Richtsatzmieten erfahrungsgemäß selbst 
keine unabänderlichen Größen sind", weil sie je 
nach der Entwicklung der Finanzierungsbedingun-
gen oder auch nach der  Entwicklung der Einkom-
mensverhältnisse und der Änderung der woh-
nungspolitischen Vorstellungen selbst Schwankun-
gen unterliegen können. Die Mehrheit, so besagt 
der Bericht, war der Auffassung, „daß die Verwirk-
lichung dieser Vorschläge" — also den Wohnwert 
stärker zur Geltung zu bringen — „eine Umbewer-
tung großer Teile des Wohnungsbestandes und 
damit ein Übermaß von  Verwaltungsaufwand zur 
Folge haben würde". Zum Schluß dieses Absatzes 
heißt es dann: „Damit würde aber der Sinn  dies 

 Gesetzes, das auf eine Auflockerung der Mietpreis-
bindung gerichtet ist, in  sein Gegenteil verkehrt 
werden." 

Die  Meinung der  Minderheit des Ausschusses 
wurde abgelehnt, nach der die Richtsatzmieten als 
Anhaltspunkte für den Wohnwert dienen sollten, 
wobei Abweichungen in der  Ausstattung durch 
Zu- oder Abschläge berücksichtigt werden konn-
ten. Ich meine, eine Liste für Zu- oder Abschläge 
aufzustellen, je nach dem Alter, der Größe, dem 
Zustand oder der Ausstattung der Wohnung, ist 
keine zu schwere oder unüberwindliche Aufgabe. 
Die Taxierung und Eingruppierung der Wohnung 
konnte zunächst eine Aufgabe des Vermieters und 
des Mieters auf ihrer Ebene sein. Beiden standen 
ja genügend Hilfsorganisationen zur Verfügung, 
dem Vermieter der Haus- und Grundbesitzerverein, 
dem Mieter der Mieterbund oder die  Mietervereine. 
Konnten sie sich gütlich nicht einigen, waren sie 
irgendwie in  einen Streit verwickelt, der sich nicht 
gütlich lösen ließ, dann hatten sie ja ohne weiteres 
den Weg zum Wohnungsamt oder zu dem Preisamt 
für Mieten und Pachten; und konnte man sich auch 
dort nicht einigen, blieb immer noch der Weg zum 
Gericht. Dazwischen hätten sich, wenn man sich 
nur einige Mühe gegeben hätte, mühelos noch 
Schiedsstellen einbauen lassen, und so hätte die 
Arbeit begonnen werden können. Ob das ein Über-
maß von Verwaltungsaufwand geworden wäre, ist 
ernsthaft zu bezweifeln. 

(Abg. Arnholz: Sehr gut!) 

Der größte Teil der Arbeit hätte sich auf der un-
tersten Ebene zwischen Vermieter und Mieter und 
zwischen ihren Organisationen abgewickelt. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Was an ernsteren Streitfällen in die oberen Instan-
zen gekommen wäre, wäre sicherlich zu bewältigen 
gewesen. 

Die Vorlage enthält nur drei Gruppen von Woh-
nungen mit ensprechenden Zuschlägen, je nach der 
Ausstattung von 10 %, 15 % oder 20 %. Der Streit 
darüber ist in der Öffentlichkeit bei den Beteilig-
ten lebhaft hin- und hergegangen. Der Bundesrat 
hat diese Lösungsmöglichkeit auch abgelehnt. Er 
'wollte es bei den 10 % belassen. Ich will nur einige 
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Stellungnahmen erwähnen. Der Gesamtverband 
gemeinnütziger Wohnungsunternehmen war  der 
Auffassung, diese drei Gruppen, die in der Vorlage 
geschaffen sind, seien zuwenig. Er wollte in konse-
quenter Fortsetzung des Gedankens, den Wohn-
wert stärker zur Geltung zu bringen, eine viel um-
fangreichere Skala. Er wollte nicht drei Gruppen, 
sondern schlug mindestens vier, fünf oder gar sechs 
vor mit möglichst genauer Charakterisierung der 
Merkmale und den Zuschlagsmöglichkeiten. 

Meine Damen und Herren, Sie schlagen in dieser 
Vorlage auf Grund einer zu primitiven Skala von 
Merkmalen auf die Mietpreise, die am 31. Dezem-
ber 1954 gefordert oder gezahlt wurden und 
wobei Sie sogar noch die getätigte preis-
rechtlich unzulässige Mietvereinbarung für wirk-
sam akzeptieren, 10, 15 oder 20 % auf. Im 
Bericht, der uns vorliegt, wird das als eine Reihe 
von aufeinander abgestimmten Maßnahmen be-
zeichnet, durch die man besser als durch eine ein-
zige allgemeine beträchtliche Mieterhöhung einer 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Wohnungs-
bestandes näherkommen könne. Nun, wer wollte 
denn eigentlich „eine einzige allgemeine und be-
trächtliche Mieterhöhung"? Das stimmt ja gar 
nicht! Soweit ich im Bilde bin, wollten etwa die 
Gewerkschaften 10 % akzeptieren, der Bundesrat 
wollte 10 % akzeptieren, der Mieterbund wollte 
10 % akzeptieren und die  SPD  war auch bereit, diese 
10 % zu akzeptieren. Die „Reihe von aufeinander 
abgestimmten Maßnahmen", angefangen von der 
freien Mietvereinbarung in § 3, über die wir uns 
eben erst gestritten haben, über die 10 % in § 5 
und die weiteren möglichen 5 % bzw. 10 % in § 6, 
scheinen mir zu beträchtlicheren Erhöhungen zu 
führen als etwa jetzt von  mir  an Hand der Bei-
spiele dargelegt. 

Am härtesten hat mich während der Ausschuß-
beratungen eine sicherlich nicht bös gemeinte, aber 
vielleicht auf einer bitteren Selbstkritik gewach-
sene Bemerkung eines Ausschußmitgliedes von der 
Koalition getroffen. Wir haben unseren Vorschlag, 
den Wohnwert stärker zur Geltung zu bringen, 
verteidigt: die damit verbundene Arbeit sei un-
serer Meinung nach nicht unüberwindlich; mit der 
schnellen Durchführung der Wiederbewaffnung 
habe man sich ja bei der Ausmusterung von 100 000 
jungen Menschen eine viel schwerere Aufgabe vor-
genommen, als es etwa die Abschätzung der Woh-
nungen sei. Darauf kam dann die Bemerkung des 
Kollegen, die er sicherlich nur ironisierend meinte, 
die mich aber wirklich ernsthaft getroffen hat. Er 
meinte: In der Ausmusterung haben wir ja auch 
mehr Erfahrung! 

Meine Damen und Herren, wenn man feststellt: 
In der Ausmusterung von 100 000 jungen Men-
schen, die wir in verhältnismäßig kurzer Zeit zur 
vollen Zufriedenheit durchführen wollen, haben 
wir mehr Erfahrungen und kommen wir schneller 
zurecht als in der Abschätzung von Wohnungen 
auf ihren Wert, dann werden Sie  verstehen, mit 
welchen Gefühlen ich aus dieser Verhandlung 
herausgegangen bin. 

(Sehr gut! bei der SPD.) 
Wir beantragen die Streichung des § 6. Ich will 

aber vorsorglich gleich noch hinzufügen: Wird die-
ser Antrag abgelehnt, dann stellen wir gemäß Um-
druck 396 Ziffer 4 den Eventualantrag: 

Im § 6 werden in Abs. 1 Satz 1 hinter dem 
Wort „neuzeitlichen" die Worte „und betriebs

-

fähigen" und in Abs. 1 Satz 2 und in Abs. 2 
vor dem Wort „Sammelheizung" das Wort 
„betriebsfähige" eingefügt. 

Sie sind wohl mit uns der Meinung, daß es nicht 
genügt, daß eine entsprechende Anlage oder Ein-
richtung da ist, sondern daß es entscheidend ist, 
daß diese Anlage auch betriebsfähig, verwendungs-
fähig ist. Lehnen Sie also unseren Antrag ab, den 
§ 6 zu streichen, dann bitten wir Sie, zumindest 
diesem Ergänzungsantrag zuzustimmen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Lücke. 

Lücke (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Bei dem von der Opposition gestellten 
Antrag geht es im Thema um die Frage der Wohn-
werte. Es ist eine sehr umfassende Sache, und ich 
darf auch hier auf den ausgezeichneten Ausschuß-
bericht verweisen, weil wir tatsächlich unter Zeit-
druck stehen und die Frage nicht in diesem Um-
fang diskutieren können. Ich erlaube mir deshalb 
nur einige kurze Bemerkungen dazu. 

Um welche Größenordnungen geht es hier im 
§ 6? Etwa 15 bis 18 % der in Frage kommenden 
Wohnungen sollen — so sagen uns die Statisti-
ker — besser ausgestattet sein, also die Merkmale 
haben: Abgeschlosenheit der Wohnung, Zentral-, 
Etagenheizung, Badeeinrichtung, Anschlüsse für 
Kochherd usw. Sie finden die Merkmale im § 6. 
Das zum Thema der Größenordnung. 

Bei der globalen Mieterhöhung — im Gegensatz 
zur individuellen Wohnwertermittlung, um die es 
sich im § 6 handelt —, die wir vorhin beschlossen 
haben, handelt es sich um 80 % der insgesamt etwa 
5 Millionen Wohnungen, die von diesem Gesetz be-
troffen werden. Wir haben hier eine echte Mei-
nungsverschiedenheit im Ausschuß, die nur poli-
tisch entschieden werden kann. Die Beratungen 
haben nämlich gezeigt, daß die wünschenswerte 
individuelle Wohnwertermittlung auf unüberwind-
liche verwaltungsmäßige Schwierigkeiten stoßen 
wird. Kollege Stierle hat gerade ausgeführt, daß 
seine Freunde und er diese Sorge in dem Umfange 
nicht teilen. Wir hatten die Sorge, und ich kann 
Ihnen auf Grund der Ausschußberatung nur sagen, 
daß dieses wünschenswerte Ziel der stärkeren 
Heranziehung der Wohnwerte nicht zu erreichen 
war. 

So finden Sie schon in der Regierungsvorlage, 
die im Ausschuß erheblich verbessert wurde — ent-
schuldigen Sie, Herr Minister —, in § 6 einen Teil 
der Wohnwertfeststellung gegenüber der globalen 
Mieterhöhung. Ich sagte, 80 % der in Frage kom-
menden Wohnungen sind durch eine 10%ige Miet-
erhöhung bedient. Nun sind allerdings meine 
Freunde — und ich glaube, auch die überwiegende 
Mehrheit des Hauses — der Meinung gewesen: 
wenn es verwaltungsmäßig nicht möglich sei, die 
individuelle Wohnwertermittlung durchzuführen, 
sollte man doch den Anreiz schaffen, die Wohnun-
gen besser auszustatten, also diejenigen belohnen, 
die einen höheren Aufwand geleistet haben. Das 
ist hier im § 6 mit ganz prägnanten Merkmalen 
festgelegt. 

Wir möchten mit diesem Paragraphen auch einer 
Nivellierung im Wohnungsmietenrecht begegnen. 
Das Will die Opposition nicht; das hat sie ausge-
führt. Ich hoffe, daß so  die  Meinungsverschieden- 
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heiten etwas geklärt worden sind. In den Ausschuß-
beratungen hat man sich auf diesen Kompromiß 
geeinigt, den Sie im § 6 vorfinden. Ich muß daher 
bitten, es bei der Ausschußvorlage zu belassen und 
dem Streichungsantrag nicht zuzustimmen. 

Zum Eventualantrag ist noch folgendes zu sa-
gen. Auch diese Punkte sind behandelt worden. In 
der Ausschußberatung wurde von Experten erklärt, 
daß selbstverständlich die Heizungen intakt sein 
und die Gas- und Elektroanschlüsse funktionieren 
müssen usw., so daß sich auch dieser Eventual-
antrag erübrigt. Ich bitte daher, beiden Anträgen 
nicht Ihre Zustimmung zu geben. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Abg. Arnholz: Stur wie ein Panzerwagen!) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Leukert. 

Leukert (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der Kollege Stierle hat vor-
hin in seinen Ausführungen erwähnt, daß im we-
sentlichen der Mieterbund, der Deutsche Gewerk-
schaftsbund und u. a. auch der Bundesrat nur für 
eine lineare Mietpreiserhöhung von 10 % einge-
treten seien. Ich darf demgegenüber sachlich fol-
gendes feststellen. 

Es ist uns bekannt, daß der Bundesrat zum § 5 
de Bundesmietengesetzes folgenden Vorschlag 
vorliegen hatte: Die Miete für preisgebundenen 
Wohnraum, der bis zum 1. April 1924 bezugsfertig 
geworden ist, darf um einen Zuschlag von 10 % 
erhöht werden; das deckt sich also für die soge-
nannten Altwohnungen mit dem Vorschlag der 
Regierungs- bzw. der Ausschußvorlage. Nun geht 
aber der Bundesrat weiter und sagt: Die Miete 
für preisgebundenen Wohnraum, der zwischen dem 
1. April 1924 und dem 20. Juni 1948 bezugsfertig 
geworden ist, darf um einen Zuschlag von 15 % 
erhöht werden. Hier sieht der Bundesrat aber gar 
keine Unterscheidung zwischen den sogenannten 
besser ausgestatteten Wohnungen vor, sondern er 
verlangt eine generelle, lineare 15%ige Mieterhö-
hung, die alle Mieter erfaßt hätte, die nach dem 
1. April 1924 in diese Altwohnbauten eingezogen 
sind. Demgegenüber müssen nach dem § 6 der 
Ausschußfassung die konkreten Merkmale vorhan-
den sein, wie sie der Kollege Lücke dargestellt 
hat, damit man überhaupt über die 10%ige lineare 
Mietpreiserhöhung hinausgehen kann. Das kon-
kreteste Merkmal ist die abgeschlossene Wohnung, 
vor allen Dingen aber das Vorhandensein bestimm-
ter neuzeitlicher sanitärer Anlagen innerhalb der 
Wohnung oder — die andere Möglichkeit — das 
Vorhandensein einer Sammelheizung. 

Der Bundesrat spricht von keiner abgeschlosse-
nen Wohnung, er spricht nicht davon, daß Bade-
einrichtungen usw. vorhanden sein müssen. Er 
geht in seiner Formulierung des § 6 sogar noch 
weiter und sagt: Die Miete für den in § 5 bezeich-
neten Wohnraum darf neben den dort genannten 
Zuschlägen - also neben den linearen 10 und 
15 % — um einen weiteren Zuschlag von 5 % er-
höht werden, wenn es sich um eine abgeschlossene 
Wohnung handelt, in der seit dem 1. April 1924 
eine Sammelheizung eingebaut oder in wesent-
lichen Teilen der Anlagen erneuert worden ist. 

Damit, glaube ich, hat der Ausschuß folgerichtig 
auch unter wesentlicher Berücksichtigung des tat-
sächlichen und erkennbaren Wohnwerts entschie-

den, daß eben nur ein verhältnismäßig kleiner 
Teil der sogenannten besser ausgestatteten Woh-
nungen nach dem § 6 erfaßt wird. Wir bitten des-
halb, weil diese Ausschußfassung weitaus eher 
den sozialen Belangen der Altwohnungsmieter 
entspricht, der Ausschußfassung des § 6 zuzustim-
men und den Antrag der Opposition abzulehnen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Keine weiteren Wort-
meldungen? — Dann schließe ich die Aussprache. 

Wir stimmen zunächst über den Hauptantrag in 
Ziffer 4 des  Umdrucks 396 ab, der auf Streichung 
geht. Je nach dem Ergebnis dieser Abstimmung 
wird anschließend über den Eventualantrag abge-
stimmt. Wer für die Annahme des Hauptantrags 
unter Ziffer 4 ist, den bitte ich, die Hand zu er-
heben. — Gegenprobe! — Das  letzte ist die Mehr-
heit; der Antrag ist abgelehnt. 

Wer für die Annahme des Eventualvertrags ist, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Das letzte ist die Mehrheit; auch dieser Antrag 
ist abgelehnt. 

Nunmehr kann ich das vorläufige Ergebnis *) der 
namentlichen Abstimmung bekanntgeben. An der 
namentlichen Abstimmung haben sich 390 stimm-
berechtigte Mitglieder des Hauses und 16 Berliner 
Abgeordnete beteiligt. Es haben mit  Ja gestimmt 
155 Mitglieder des Hauses, mit Nein 228; 7 Mitglie-
der des Hauses haben sich der Stimme enthalten. 
Von den Berliner Abgeordneten haben 9 mit Ja, 
6 mit Nein gestimmt; 1 Berliner Abgeordneter hat 
sich der Stimme enthalten. Der Änderungsantrag 
ist damit abgelehnt. 

Wir stimmen nunmehr ,ab über die §§ 3, 4, 5, 
6, 7 in der Ausschußfassung. Wer für die Annahme 
ist, den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegen-
probe! — Darf ich bitten, die Abstimmung zu wie-
derholen. Wer für die Annahme dieser Para-
graphen ist, den bitte ich, die Hand zu erheben. — 
Gegenprobe! — Es bestehen im Präsidium Zweifel. 
Meine Damen und Herren, ich bitte, den Saal zu 
räumen, und bitte die Damen und Herren Schrift-
führer, sich an die Türen zu begeben. 

(Die Abgeordneten verlassen den Saal.) 

Ich bitte, die Türen zu schließen. — Ich bitte, 
mit der Auszählung zu beginnen. 

(Wiedereintritt und Zählung.) 

Meine Damen und Herren, ich bitte,  die Abstim-
mung zu beschleunigen. — Meine Damen und Her-
ren, ich werde in einer Minute die Türen schlie-
ßen lassen. 

Ich bitte, die Türen zu schließen. Die Auszählung 
ist beendet. 

Meine Damen und Herren, ich gebe das Ergebnis 
der Abstimmung bekannt. An  der  Abstimmung 
haben sich 350 Mitglieder ides Hauses beteiligt. Mit 
Ja haben gestimmt 207, mit Nein 141, 2 Mitglieder 
des Hauses haben sich der Stimme enthalten. Da-
mit sind die aufgerufenen Paragraphen angenom-
men. 

Zu § 8 ist ein Änderungsantrag Umdruck 396 
Ziffer 5 angekündigt, der auch den § 9 betreffen 
soll. 

Zur Begründung erteile ich das Wort dem Ab-
geordneten Hauffe. 

*) Vgl. das endgültige Ergebnis Seite 4809. 
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Hauffe (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Auf Umdruck 396 hat meine Fraktion 
den Antrag gestellt, die §§ 8 und 9, die die Kostenver-
gleichsmiete betreffen, zu streichen. Sie ist ei ne 

 der vielen Mieten, die durch dieses Gesetz geschaf-
fen werden, und ihre Ermittlung läßt an Umständ-
lichkeit nichts zu wünschen übrig. 

Es wird zwar immer gesagt, daß die Anträge auf 
Feststellung der Kostenvergleichsmiete sehr gering 
sein werden, und man hatte ja ursprünglich im 
Gesetzentwurf der Regierung eine 5 %-Bagatell-
grenze. Das heißt, daß bei Mieten, die  um  5 % von 
der Kostenvergleichsmiete abweichen, der Ver-
mieter nicht berechtigt war, die Feststellung der 
Kostenvergleichsmiete zu beantragen. Damit wäre 
vielleicht ein gewisser Teil herausgefallen. Jetzt 
ist diese Grenze auf 2 % herabgesetzt worden, d. h. 
die Möglichkeit, die Feststellung der Kostenver-
gleichsmiete zu beantragen, ist vergrößert worden. 
Aber unabhängig davon, ob die Bagatellgrenze bei 
2 oder 5 % liegt, wird derjenige, der den Antrag 
stellt, nicht sagen, daß er unter der Bagatellgrenze 
liegt, sondern behaupten, er liege drüber und habe 
deswegen das Recht auf Antragstellung. Selbst 
dann muß die  ganze Arbeit in der Behörde gemacht 
werden, gleichgültig, ob der Antrag wegen Errei-
chung oder Überschreitung der Bagatellgrenze ge-
nehmigt wird oder nicht. Dieses Argument zieht 
also einfach nicht. 

Außerdem ist zu sagen, daß die vier Fakten, die 
bei der Feststellung der  Kostenvergleichsmiete mit-
einander verglichen werden können, ebensogut pro-
zentual festgestellt werden können; denn das Miet-
ausfallwagnis beispielsweise ist am früheren Stich-
tag gleich null, jetzt 2 %, und es bleibt auf 2 %. 
Wirklich variabel s ind  hierbei lediglich die Be-
triebskosten, und diese Betriebskosten können 
zum großen Teil auf Grund der bestehenden Preis

-

vorschriften, die  ja noch nicht außer Kraft gesetzt 
sind, umgelegt werden. Wir können die Dinge also 
betrachten, wie wir wollen, es erfordert eine um-
ständliche Bürokratie, ganz im Gegenteil zu dem, 
was man immer behauptet. Wer die Formulare von 
vier Seiten, die uns als Muster vorgelegt waren, 
und dann noch die, wie man erklärte, dazu not-
wendigen Hilfsformulare sich ,angesehen hat, der 
war von der Umständlichkeit überzeugt. 

Dies schlägt auch gleichzeitig das Argument aus 
dem Feld, das man immer anführt, daß die Wohn-
wertermittlung zu umständlich sei. Nur bei den 
umstrittenen Mieten muß die zulässige Miethöhe 
behördlich festgestellt werden. Für andere kommt 
ja eine Ermittlung durch die Preisbehörden nicht 
in Frage. Egal, ob man nach Wohnwert oder 
Kostenvergleichsmiete ermittelt, wenn ein Antrag 
auf Ermittlung der preisrechtlich zulässigen Miete 
gestellt wird, muß die Bürokratie in Bewegung 
gesetzt werden. 

Wir sind nun einmal der Meinung, daß man et-
was Umständlicheres als die Kostenvergleichsmiete 
nicht hätte erfinden können. Deshalb bitten wir, 
die §§ 8 und 9 abzulehnen. Die nähere Begrün-
dung zur Wohnwertmiete werden wir noch beim 
§ 13 geben, wenn der  Plafond besprochen wird. 
Hier möchte ich dazu nichts sagen. Ich glaube, wenn 
die Regierungskoalition ihren eigenen Grundsätzen 
treu bleiben und nicht unnötig Bürokratie in Be-
wegung setzen will, dann kann sie unmöglich auf 
der Kostenvergleichsmiete bestehenbleiben. Ich 
bitte deshalb nochmals, die §§ 8 und 9 zu streichen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Hesberg. 

Dr. Hesberg (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Namens meiner politischen 
Freunde stelle ich den Antrag, den Antrag der 
Opposition abzulehnen und der Ausschußvorlage 
zuzustimmen. 

Die Kostenvergleichsmiete entspricht nach um-
fangreichen Beratungen im Ausschuß der grund-
sätzlichen Einstellung der Mehrheit des Ausschus-
ses wie auch der Einstellung der Bundesregierung. 
Sie bedeutet einerseits, daß die Eigenwirtschaft-
lichkeit des Wohnungsbestandes so weit als mög-
lich wiederhergestellt wird. Zum andern bedeuten 
diese §§ 8 und 9 einen weiteren Schritt zur Auf-
lockerung der Mietpreisbindung und zur verein-
barten Miete. Denn im Gegensatz zu der Unter-
stellung des Abgeordneten Hauffe — das darf an 
dieser Stelle sogleich festgestellt werden — be-
darf es nicht in jedem Falle bei der Kostenver-
gleichsmiete der Tätigkeit der Preisbehörde. 

Die §§ 8 und 9, wie sie der Ausschuß formuliert 
hat, tragen der Auffassung der Mehrheit des Aus-
schusses Rechnung, daß dem Vermieter in vertret-
barem Umfange der Ausgleich des Mehraufwan-
des gegenüber 1936 gewährleistet werden muß und 
daß den Vertragspartnern entsprechend ermög-
licht werden soll, Vereinbarungen zu treffen. In 
der Vorlage der Regierung war generell ein An-
trag bei der Preisbehörde vorgesehen. Jetzt ist die 
Möglichkeit der Vereinbarung gegeben. Die Preis-
behörde braucht nur dann in Tätigkeit zu treten, 
wenn der Mieter eine derartige Vereinbarung auf 
Grund der nachgewiesenen Mehrkosten nicht ein-
gehen will. 

Der Kostenvergleich ist den Vertragspartnern 
seit 1949 geläufig durch die Anordnung PR 72/49. 
Wir haben es da bekanntlich mit dem Ausgleich der 
Grundsteuer und der Gebührenmehrbelastung zu 
tun. In der Anordnung 72/49 wurde der Kosten-
vergleich gegenüber dem Jahre 1945 stabilisert. 
Hier handelt es sich nunmehr um die Gegenüber-
stellung der Kosten am Preisstoppstichtag, dem 
17. Oktober 1936 bzw. — bei späterer Bezugsfer-
tigkeit — der Kosten im Zeitpunkt der Bezugs-
fertigkeit und der Kosten im Zeitpunkt der An-
tragstellung. Wir erleben hinsichtlich der schon in 
der AO 72/49 vorgesehenen Kostenvergleichsmiete 
eine Ausdehnung des Kostenausgleichs auf die Be-
triebskosten, auf die Instandhaltungskosten, auf 
die Verwaltungskosten und auf das Mietausfall-
wagnis. Ausgenommen vom Kostenausgleich sind 
lediglich der Kapitaldienst und die Gebäudeab-
schreibung, obwohl gerade auch beim Kapital-
dienst durch Steigerung der Zinsen für umgestellte 
Rechte eine derartige Position berechtigt gewesen 
wäre. 

Nun, meine Damen und Herren, es ist richtig, 
daß der Kostenvergleich zum Teil mit Pauschalen 
arbeitet, wie Herr Kollege Hauffe sagte. Zum Teil 
ist er aber durchaus individuell, und individuell 
ist er auch insofern, als immer die Ausgangsmiete 
maßgebend ist. Durch den Kostenvergleich soll nur 
der Ausgleich des Mehraufwands gewährleistet 
werden. Nur auf diese Weise ist zu erreichen, daß 
die Instandsetzungen durchgeführt werden und der 
Wohnungsbestand erhalten bzw. der Wohnungs-
standard verbessert wird. Durch allgemeine Miet-
zuschläge ist dies nicht erreichbar wegen des un- 
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terschiedlichen Verhältnisses der Miethöhe und der 
Bewirtschaftungskosten. Wollte man alles durch 
allgemeine Zuschläge erfassen, dann müßten diese 
viel höher sein. Der Ausgleich des Mehraufwands 
ist — das sei hier hervorgehoben — auch dem Mie-
ter viel einleuchtender 'als ein pauschaler Zuschlag. 

Wir sind daher der Überzeugung, daß, weil die-
ser Kostenvergleich einleuchtend und geläufig ist, 
hier eine Vereinbarung im weitesten Umfange ein-
treten wird. Wir teilen nicht die Auffassung, daß 
eine Überflutung der Preisbehörden die Folge sein 
wird, zumal ja auch die Bagatellgrenze gewisse 
Anträge ausscheiden wird. Im übrigen wird die 
freie Vereinbarung durch die formularmäßige Be-
handlung erleichtert, für die wir auf Grund einer 
Rechtsverordnung der Bundesregierung entspre-
chende Vordrucke bekommen werden. Wir sind der 
Meinung, daß die Preisbehörden bei weitem nicht so 
häufig in Anspruch genommen werden, wie angenom-
men; im übrigen haben sie die Möglichkeit, den Anträ-
gen gerecht zu werden, da wir ihnen anderweitige 
Entlastungen in beträchtlichem Umfange gegeben 
haben. 

Lassen Sie mich abschließend noch folgendes sa-
gen. Bei allen Änderungen auf dem Gebiete des 
Mietpreisrechts erleben wir immer eine Über-
schätzung der Auseinandersetzungen zwischen Ver-
mieter und Mieter. Wir haben wiederholt, nament-
lich im Zusammenhang mit dem Geschäftsraum-
mietengesetz, die Erfahrung gemacht, daß sich die 
Bestimmungen in denkbar harmonischer Weise ab-
gewickelt und daß sich die Einsprüche auf eine 
Minderzahl beschränkt haben.  Das  gleiche erwar-
ten wir von der Kostenvergleichsmiete. Daher 
werden nach unserer Auffassung die Bestimmun-
gen in der vorliegenden Fassung den Erwartun-
gen gerecht werden, die die Ausschußmehrheit bei 
den Beratungen in sie gesetzt hat. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der Ab-
geordnete Stierle. 

Stierle (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich bitte noch um eine Aufklärung. 
Nach dem hier vorliegenden Text des § 8 kann, 
wenn ich richtig verstehe, die Kostenvergleichs-
miete für jede einzelne Wohnung in einem Haus 
oder für ein Haus oder vielleicht auch für mehrere 
Häuser beantragt werden, wobei es keine Rolle 
spielt, ob der Vermieter Eigentümer nur dieses 
einen Hauses oder vielleicht von Dutzenden von 
Häusern ist. Es könnte ja der Fall sein, daß die 
Gesamtlage des Unternehmens des Vermieters 
durchaus gut ist, daß er aber bezüglich eines Hau-
ses oder einer kleinen Siedlung genötigt ist, 
Kostenvergleichsmiete zu beantragen. Ich bitte um 
Aufklärung, ob jede einzelne Wohnung bzw. jedes 
einzelne Wohnobjekt anspruchsberechtigt ist 

(Abg. Leukert: Das Objekt!) 

oder ob der Eigentümer als eine Wirtschaftsein-
heit angesehen wird und nach seiner Gesamtlage 
darüber entschieden wird. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Wollen Sie darauf die 
Antwort geben, Herr Abgeordneter Lücke? 

(Zuruf von der CDU/CSU: Nein!) 
— Bitte, Herr Bundesminister für Wohnungsbau. 

Dr. Preusker, Bundesminister für Wohnungsbau: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Diese 
Frage ist ja im Ausschuß auch schon diskutiert 
worden. Ich darf die Antwort noch einmal wieder-
holen. Der Begriff der „Wirtschaftseinheit" ist be-
reits ein feststehender Begriff. Er umfaßt die zu-
sammenhängend jeweils in einem Bauvorhaben 
nach einheitlichen Finanzierungsgrundsätzen in 
einheitlichen Baujahren erstellten Wohnungen. Das 
ist auch das, worauf sich gerechterweise eine solche 
Bestimmung erstrecken kann: entweder auf das 
einzelne Haus oder auf die in einem Zusammen-
hang von einem Unternehmen erstellten Häu-
ser. Aber Sie können doch beim besten Willen nicht 
Häuser, die 1890, 1910, 1954 unter völlig unter-
schiedlichen Verhältnissen gebaut worden sind, 
durcheinanderrechnen. Wir haben in dem ganzen 
Gesetz uns darum bemüht, die Selbsterhaltungs-
tätigkeit für das Haus wiederherzustellen — das 
ist der entscheidende Punkt —, dagegen nicht eine 
Lohnerhöhung für den Hausbesitzer vorzunehmen; 
darum ist es uns absolut nicht gegangen. Seine 
Einkommensverhältnisse bleiben hierbei völlig 
außer Betracht. Es geht nicht darum, wie es dem 
Hausbesitzer im ganzen — sei es ein Unternehmen 
oder ein einzelner — geht. Sie wissen, wir haben 
über eine Million Renten-, Pensions- und Unter-
stützungsempfänger allein unter den Hausbesit-
zern. Da müßte man unter Umständen noch nach 
der anderen Seite hin irgendwelche Berücksichti-
gungen vornehmen. Die Ratio des Gesetzes ist von 
vornherein gewesen: Wiederherstellung der Selbst-
erhaltungsfähigkeit für das Haus selbst, unabhän-
gig davon, wem es gehört. Der Begriff der „Wirt-
schaftseinheit" ist eben der Begriff der mehreren 
Häuser, die einheitlich zu einem Zeitpunkt in 
einer Finanzierungsmaßnahme erstellt worden 
sind. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Wird das Wort ge-
wünscht? — Das ist nicht der Fall. Ich schließe 
die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wir stimmen 
ab über den Umdruck 396 Ziffer 5, in der verlangt 
wird, die §§ 8 und 9 zu streichen. Wer für diesen 
Antrag ist, den bitte ich, die Hand zu erheben. — 
Gegenprobe! — Das letzte ist die Mehrheit; die 
Anträge sind abgelehnt. 

Wir stimmen nunmehr ab über die §§ 8, 9, 10 
und 11 in der Ausschußfassung. Wer für die An-
nahme dieser Bestimmungen ist, den bitte ich, 
die Hand zu erheben. — Gegenprobe! — Das erste 
war die Mehrheit; die Bestimmungen sind ange-
nommen. 

Zu § 12 ist ein Änderungsantrag — Umdruck 396 
Ziffer 6 — angekündigt. Das Wort hat der Abge-
ordnete Reitz. 

Reitz (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Im Namen meiner Fraktion beantrage ich 
die Änderung des in der Ausschußvorlage vorge-
sehenen § 12. Wir sind der Auffassung, daß der 
Paragraph in dieser vorgelegten Fassung keine ge-
nügende Sicherheit für den Personenkreis, der in 
den darin. angezogenen Räumen — oder dem Na-
men nach Wohnungen — wohnt oder wohnen muß, 
vor eventuell durch den Vermieter geforderten 
Mieterhöhungen bietet. Wir wünschen deshalb 
eine konkretere Fassung des Abs. 1 des § 12 und 
schlagen an dessen Stelle die Fassung vor, die 
Ihnen in unserem Änderungsantrag zu § 12 unter 
Nr. 2 vorliegt. 
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Wir denken hier — um nur einige Beispiele zu 
nennen — an die Miterfassung der Hinterhofwoh-
nungen und mancher über hundert Jahre alten 
Wohnungen usw., die heutigen Wohnverhältnissen 
nicht mehr gerecht werden und die durch die 
dehnbare Auslegungsmöglichkeit dès Abs. 1 in der 
Ausschußfassung nicht genügend geschützt sind. — 
Der Abs. 2 der Ausschußvorlage deckt sich inhalt-
lich mit unserer Vorlage auf Umdruck 396 — unter 
Nr. 1 des Änderungsantrags zu § 12 —; ich brauche 
dazu deshalb nichts hinzuzufügen. 

Zur Vermeidung von Härten und zur Sicherheit 
des Mieters haben wir unserem Änderungsantrag 
noch einen dritten Abschnitt angefügt, der sicher-
stellen soll, daß auch für den Fall einer auf Grund 
dieses Gesetzes preisrechtlich zulässigen Miete 
derjenige Mieter ausgenommen bleiben soll, der 
eine vertragliche Vereinbarung mit dem Vermieter 
abgeschlossen hat. 

(Abg. Leukert: Das ist ja im Gesetz schon 
vorgesehen!) 

— Ich denke, Herr Kollege Leukert, hier insbeson-
dere an die Fälle, in denen der Mieter Aufwendun-
gen in seiner Wohnung gemacht hat und die Miete 
daraufhin entsprechend festgesetzt worden ist, 
aber von dem Vermieter die Leistung durch den 
Mieter um soviel niedriger auf Zeit vertraglich ge-
regelt worden ist. Aus diesen Erwägungen und um 
mögliche Härten und Verwaltungsarbeiten zu 
vermeiden, bitte ich, unserm Änderungsantrag zu 
§ 12 zuzustimmen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der Ab-
geordnete Brönner. 

Dr. Brönner (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der Antrag der Opposition 
führt in Ziffer 1 Kellerwohnungen, Bunkerwoh-
nungen usw. auf. Sie finden in dem Antrag des 
Ausschusses unter § 12 Ziffer 2 ganz genau die

-

selben Formulierungen. Nur in einem Wort unter-
scheidet sich der Antrag des Ausschusses von dem 
Änderungsantrag der Opposition. Statt des Wört-
chens „für" in dem Antrag des Ausschusses steht 
in dem Antrag der Opposition das Wörtchen „in". 
Das ist der Hauptunterschied. Ziffer 1 ist also tat-
sächlich in dem Ausschußantrag wörtlich ent-
halten. 

Ziffer 2 soll lauten: 
für sonstigen Wohnraum, wenn und soweit 
Mängel vorliegen, die seine Benutzbarkeit er-
heblich beeinträchtigen. 

Auch diese Ziffer ist in dem Ausschußantrag un-
ter Ziffer 1 enthalten. Hier heißt es: 

wenn und solange Mängel vorliegen, welche 
die Benutzbarkeit des Wohnraumes unter Be-
rücksichtigung der örtlichen Wohnverhält-
nisse oder Wohngewohnheiten offensichtlich 
erheblich beeinträchtigen. 

Es kommt der  Opposition  darauf an, daß vorlie-
gende Mängel tatsächlich nicht dazu führen dür-
fen, daß eine Mieterhöhung verlangt oder verein-
bart wird. Auch diese Ziffer ist also in dem Aus-
schußantrag enthalten. 

Dann kommt die Ziffer 3 des Antrags Um-
druck 396. Für den darin zum Ausdruck gebrach-
ten Gedanken ist in § 19 Abs. 1 gesorgt. Da 
heißt es: 

Dem Vermieter stehen die Rechte aus § 18 
insoweit nicht zu, als eine Erhöhung der Miete 
auch für den Fall ihrer preisrechtlichen Zuläs-
sigkeit durch ausdrückliche Vertragsbestim-
mung ausgeschlossen ist oder der Ausschluß 
sich aus den Umständen ergibt. 

Also auch diesen Vorschlag ist Rechnung getragen. 

Endlich darf noch § 3 angeführt werden, wo-
nach Vereinbarungen zwischen Vermieter und 
Mieter möglich sind. Wir haben den § 3 für richtig 
gehalten; es ist darüber abgestimmt worden. Auch 
aus diesem Grunde liegt kein Anlaß vor, die Zif-
fer 3 vorzusehen. 

Wir können also sagen: das, was die Opposition 
wünscht, ist tatsächlich im Gesetz enthalten. Ich 
beantrage daher im Namen meiner Freunde, den 
Änderungsantrag Umdruck 396 Ziffer 6 abzu-
lehnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Wird noch das Wort 
gewünscht? — Das ist nicht der Fall; dann schließe 
ich die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag 
Umdruck 396 Ziffer 6. Wer für die Annahme die-
ses Antrags ist, den bitte ich um ein Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Das ist die Mehrheit; der An-
trag ist abgelehnt. 

Wer für § 12 in der Ausschußfassung ist, den 
bitte ich, die Hand zu erheben. — Gegenprobe! — 
Das erste war die, Mehrheit; der Paragraph ist an-
genommen. 

Zu § 13 ist ein Änderungsantrag Umdruck 396 
Ziffer 7 angekündigt. Das  Wort zur Begründung 
hat der Abgeordnete Hauffe. 

Hauffe (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Bei § 13 kommen wir zu dem Kern-
punkt, wo Sich die Meinungen der Mehrheit und 
der Minderheit des Hauses hinsichtlich der Fest-
setzung der Auffanggrenze trennen. Hier haben 
wir den sogenannten Plafond, d. h. die Grenze, über 
die  Mieterhöhungen nicht hinausgehen sollen. Es 
dürfte interessant sein, zu sehen, für welche Woh-
nungen —das habe ich vorhin schon gesagt — die 

 Auffanggrenze gelten soll, und zwar bloß für die 
Wohnungen, die nach dem § 5 des Gesetzentwurfs 
eine Mieterhöhung von 10 % erhalten. Für die an-
deren Wohnungen, die nach § 6, z. B. nach § 6 Abs. 1 
in ihren Ausstattungsmerkmalen den Merkmalen 
des Sozialen Wohnungsbaus entsprechen, gilt 
merkwürdigerweise die Bestimmung über diesen 
Plafond nicht. Es ist also so, daß die Wohnungen 
im Althausbesitz, die den Ausstattungsmerkmalen 
des Sozialen Wohnungsbaus entsprechen, im Miet-
preis über die Mietpreise des Sozialen Wohnungs-
baus hinausgehen dürfen. Wir haben uns nach der 
allgemeinen Diskussion, die darauf hinauslief, daß 
die Mieten in den Neubauten davongelaufen und 
die Mieten im Althausbesitz zurückgeblieben seien, 
dazu durchgerungen, die Mieten für die Neubau-
wohnungen als Richtschnur zu nehmen, nach der 
sich unser Mietgefüge praktisch ,ausrichten soll. Wir 
haben dann gleichzeitig zu dem Zeitpunkt, wo ein 
wirklicher Markt in der Wohnungswirtschaft da 
ist, lediglich noch die Dinge durch den Markt aus-
zugleichen, die  von dem einzelnen Mieter nach 
seiner persönlichen Situation usw. vielleicht ver-
schieden beurteilt werden. 
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Ich glaube, daß diese Konzeption im Grund ernst-

lich auch nicht bestritten wird; denn sonst würde 
ja nicht immer wieder dort, wo wir versuchen, die 
anderen Bedingungen des Gesetzes anzugreifen, auf 
Formulierungen des Wohnwerts zurückgegriffen. 
Diese Bezeichnung versucht man auch dann, wenn 
sie unseren Vorstellungen vom Wohnwert nicht ent-
spricht. Wir haben Ihnen in unserem Antrag auf 
Umdruck 396 noch einmal dieselbe Formulierung 
wie im Ausschuß vorgelegt, obwohl Sie gerade dort 
an der Aufführung der Wohnwertmerkmale Kritik 
übten, die man in der Gesetzgebung und vor allen 
Dingen in den Ausführungsbestimmungen erfassen 
will.  Darüber läßt sich streiten. Es läßt sich auch 
darüber streiten, ob man das eine ioder andere 
Merkmal mit hineinnimmt und ob das eine oder 
andere Merkmal sich wirklich konkret erfassen 
läßt. Das sind Dinge, über die man sich ausein-
andersetzen kann. Das sind Dinge, die auch viel-
leicht in dem einen oder anderen Gebiet der Bun-
desrepublik verschieden beurteilt werden. Aber 
das sollte nicht veranlassen, insgesamt zur Wohn-
wertbeurteilung nein zu sagen. 

Ich glaube, daß Sie sich deshalb nicht daran sto-
ßen werden, ob man zuerst mit den ganz genau 
erfaßbaren Dingen in der Aufzählung anfängt, näm-
lich mit der Ausstattung, die wir ja heute begriff-
lich so festgelegt halben, daß von keinem mehr 
angezweifelt wird, daß sie ein erfaßbares Merkmal 
ist, beispielsweise Wohnungsabschluß, Bad, sani-
täre Installation und dergleichen. Auch die Stock-
werklage ist heute bereits in der Berechnung der 
Mieten enthalten. Uns ist das so in Fleisch und 
Blut übergegangen, daß man es wohl kaum noch 
anzweifeln dürfte. 

Damit es besser verständlich ist und damit die 
Diskussion sich nicht auf neuen Gebieten bewegen 
muß, haben wir es für angebracht gehalten, Ihnen 
unseren Antrag, so wie er Ihnen in der Ausschuß-
sitzung bereits vorgelegen hat, hier noch einmal 
zu unterbreiten, obwohl man vielleicht das eine 
oder andere in der Fassung hätte umstellen kön-
nen. Wir glauben, daß unser Wohnwertkatalog 
durchaus realisierbar ist. Wir glauben vor allem, 
daß, wenn man versucht, ihn formularmäßig zu 
erfassen, dieses Formular längst nicht so umfang-
reich wird wie das Formular der Kostenvergleichs-
miete, das uns präsentiert wurde. Vor allen Dingen 
wird dieses Formular dann auch für den primitiv-
sten Menschen verständlich; er weiß, was ein Woh-
nungsabschluß, was ein Bald, was ein WC und der-
gleichen ist. Er weiß auch, ob seine Wohnung im 
Erdgeschoß oder im Dachgeschoß liegt, und alles 
das, was unter Wohnwertmerkmalen sonst zu sagen 
ist. 

Ich glaube also, daß wir uns hier die lange Dis-
kussion ersparen können. Die Wohnwertbegriffe, 
die in der Diskussion wiederholt erörtert worden 
sind, sind bereits hinreichend bekannt. Ich möchte 
nur noch wiederholen, was ich im Ausschußbericht 
über die Wohnwertangelegenheit kurz und  beschei-
den gesagt habe. Dort heißt es — wenn ich das 
einmal zitieren darf —: 

Demgegenüber hat eine Minderheit dies  Aus-
schusses eine gegenteilige Meinung vertreten. 
Wenn auch zur Zeit der Wohnwert im Sinne 
des objektiven Nutzungswertes nicht zu errei-
chen sei, so könne doch die  Richtsatzmiete als 
Anhaltspunkt für den Wohnwert dienen. Da-
bei müßten allerdings erfaßbare Abweichungen 
in der Ausstattung durch Zu- und Abschläge 

berücksichtigt werden. Würden diese Wohn-
wertermittlungen auf Fälle einer umstrittenen 
Miethöhe beschränkt werden, so dürfte der 
Verwaltungsaufwand nicht größer sein als der 
infolge der im Gesetz vorgesehenen Maßnah-
men.  

Niemand bestreitet, daß die Mietermittlung, ganz 
egal in welcher Form sie von der Preisbehörde ver-
langt wird, bloß dann verlangt wird, wenn von 
irgendeiner Seite ein Einspruch kommt. Deswegen 
kann es sich niemals, wie man es gern hinstellen 
möchte, um eine globale Festsetzung der Wohn-
werte aller Wohnungen handeln, sondern immer 
bloß um die Fälle, in denen die  Miethöhe umstrit-
ten ist. Denn dort, wo die Miethöhe nicht um-
stritten ist, hat die Preisbehörde ja absolut keine 
Kenntnis. 

Nun ist die Frage dabei aufzuwerfen: Ist es bes-
ser, für den Streitfall ein einziges Prinzip zu ha-
ben und das klar und deutlich auszuarbeiten oder 
freie Vereinbarungen mit Einspruchsmöglichkeit 
und Legalisierung von Preisüberschreitungen, 
Kostenvergleichsmiete, globale Erhöhungen mit 
verschiedenen Differenzierungen und derartige 
Dinge zu haben, oder aber zu sagen: „Schön, eine 
einfache kleine entsprechende Mieterhöhung, und 
im Einspruchsfall eine klar umrissene Festsetzung 
der Miete auf Grund der Wohnwertmerkmale"? Ich 
glaube, daß unser Antrag auf die  Dauer gesehen 
bedeutend mehr Klarheit und Zufriedenheit schafft. 
Wir bitten deshalb, den § 13 in  seiner jetzigen Fas-
sung abzulehnen und durch unsere Fassung zu er-
setzen. Für dien Fall, daß Sie sich dazu nicht ent-
scheiden können, behalte ich mir vor, nachher noch 
einen Änderungsantrag zu stellen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Herr Bundesminister für Wohnungsbau. 

Dr. Preusker, Bundesminister für Wohnungsbau: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 
will versuchen, mich auch zu diesem Thema kurz 
zu fassen. Es wäre ideal, wenn man alle Wohnun-
gen nach dem Wohnwert tatsächlich bewerten 
könnte. Diesem Ziel in einer praktischen Form so 
nahe wie möglich zu kommen, haben sich ja sowohl 
die Bundesregierung in ihrem Entwurf als auch 
der Bundestagsausschuß bemüht, ohne daß auf diese 
Weise eine erhebliche zusätzliche Verwaltungsbe-
lastung und gar etwa die Herausbildung eines 
neuen Berufsstandes von Wohnungsschätzern er-
forderlich wäre. 

Ich darf Ihren Antrag noch einmal in das Ge-
dächtnis zurückrufen. Es sollen berücksichtigt wer-
den: das Alter, der Erhaltungsgrad, die Ausfüh-
rung, die Wohnlage, die Stockwerkslage, die lichte 
Stockwerkshöhe, der Wohnungsabschluß, die Be-
lichtung, die Besonnung, das Vorhandensein von 
Wasser-, Energieanschlüssen, Aborten mit Was-
serspülung usw. Darunter befinden sich eine Reihe 
von Faktoren, die kann man messen, aber eine 
Reihe von Faktoren, die kann man eben nicht mes-
sen, sondern die bleiben der individuellen Beurtei-
lung überlassen, etwa ob ein großes Fenster ein 
Vorteil ist, weil mehr Sonne hereinkommt, oder 
ein Nachteil, weil man dafür mehr Heizung braucht. 
Darüber werden sich unter Umständen der Wohn-
wertschätzer, der Vermieter und der Mieter nie 
einig werden. Hier liegt auch einer der entschei-
denden Unterschiede zur Kostenvergleichsmiete, 
die Sie eben beschlossen haben. Da wird eine 
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nüchterne Rechnung aufgemacht. Darin sind die 
gleichen Zahlen enthalten und nicht mehr, als ein 
Hausbesitzer ohnehin in jeder Einkommensteuer-
erklärung angeben muß. Da kann einzig und allein 
darüber Streit entstehen, ob richtig oder falsch 
gerechnet worden ist. Dazu braucht man im allge-
meinen keine neue Bürokratie. Dagegen wird in 
diesen individuellen Bewertungsfragen der Streit 
nicht aufhören. 

Ich darf noch eins sagen: 5 Millionen Wohnun-
gen stehen zur Debatte. In welcher Zeit soll denn 
diese individuelle Wohnwertermittlung durchge-
führt sein? Ich fürchte, es findet sich gar niemand, 
der diese Aufgabe erfüllen würde, wenn er nicht 
gleichzeitig ein Pensionsangebot bekommt. Denn 
wir hoffen doch, bereits in einigen Jahren durch 
den Markt die ausschließlich nach Angebot und 
Nachfrage ausgerichtete objektive Wohnwertge-
staltung erreicht zu haben. 

Aber jetzt kommt noch ein rein sachliches Be-
denken gegenüber dem Antrag der Opposition. 
Nach dessen Formulierung soll es in § 13 Abs. 2 
heißen: 

... Wohnungen, die nach ihrem baulichen und 
wohnlichen Zustand und nach ihrer Ausstat-
tung Wohnungen des öffentlich geförderten 
Wohnungsbaues entsprechen, . . . 

Auch hier haben wir leider gar keine überein-
stimmende Ausstattung. Es müßte also auch erst 
konkretisiert werden, welchen Ausstattungsmerk-
malen tatsächlich Rechnung getragen werden soll. 
Bei den eben genannten Wohnungen sollen nach 
dem Antrag der SPD die Richtsatzmieten des 
Sozialen Wohnungsbaues nicht überschritten wer-
den. Für die anderen Wohnungen, deren Wohn-
wert nach den individuellen Faktoren zu ermitteln 
wäre, sollen Abschläge erfolgen. Meine Damen 
und Herren, dabei kann sich etwas ganz Außer-
gewöhnliches vollziehen. Nehmen Sie an, eine 
Wohnung, die im Augenblick 30 Pfennig pro Qua-
dratmeter kostet 

(Abg. Jacobi: Gibt es das noch?) 

— sicher gibt es solche Wohnungen noch, auf dem 
Lande, werksgeförderte und ähnliche Wohnun-
gen —, 

(Abg. Jacobi: Das sind Sonderfälle!) 

bekommt nachher, weil ihre Besonnung und Be-
lichtung usw. für gut befunden werden, nur einen 
Abschlag von 5 Punkten! Die Miete dieser Woh-
nung wird dann möglicherweise auf eine Mark pro 
Quadratmeter erhöht. Das würde also eine Ver-
dreifachung ihres Mietwertes bedeuten. Sie haben 
hier praktisch eine unübersehbare und zusätzlich 
in den Streit geratende Skala von Mieterhöhungen, 
die sich aus Ihrer Beurteilung nach dem Wohnwert 
ergeben. 

Nun einmal eine ganz praktische Geschichte! Sie 
haben doch die Formulare gegenübergestellt. Der 
Finanzminister von Baden-Württemberg hat sich 
bemüht, einmal eine solche Wohnwerteinschätzung 
für die Berechnung und den Ansatz von Mieten 
für landeseigene Wohnungen durchzuführen. Dabei 
sind auch alle diese Punkte berücksichtigt. Da 
heißt es: Wenn Wasserleitungsanschluß vorhanden 
ist, kommen 0,5 Punkte dazu, wenn Kraftstrom- 
oder Gasanschluß vorhanden ist, ebenfalls 0,5 
Punkte. Ferner kommt hinzu eine Zahl, die die 
Sonnenbestrahlung der Wohnung berücksichtigt. 
Sie beträgt, wenn die Wohn- und Schlafräume von 

der Ost- und Südsonne und Westsonne erreicht 
werden, 2 Punkte, wenn sie nur von der Ost- oder 
Westsonne erreicht werden, 1 Punkt, wenn die 
Räume ganz nach Norden liegen, 0 Punkte. So 
geht das für jedes einzelne Zimmer weiter. Das 
Endergebnis — das darf ich dem Hohen Hause 
nicht vorenthalten — ist folgende Formel für die 
Berechnung der Miethöhe W: 

W = F • m1 [(O k) + 2+b+h+e+a+d+w 

+1+st+v+ü+g]+m 2 (t+n). 

(Heiterkeit in der Mitte und rechts.) 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, die 
Entscheidung zu treffen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und rechts.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Czaja. 

Dr. Czaja (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die Fassung des § 13, wie sie 
von der Opposition in dem ersten Antrag, nicht 
in dem Eventualantrag, gewünscht wird, bildet, 
wie auch Herr Kollege Hauffe in der Begründung 
gesagt hat, tatsächlich den Angelpunkt der An-
träge der Opposition. § 3 betrifft ja nur eine ge-
ringe Zahl von Mietanhebungen, nämlich nur die 
Fälle, in denen es zu neuen Vermietungen kommt. 
Hier in § 13 ist das, was die Opposition entschei-
dend möchte, von ihr niedergelegt worden. In den 
Beschlüssen der Mehrheit des Ausschusses bildet 
der § 13 nur ein „rotes Licht". Das heißt, wenn sich 
durch die Kombination von § 1, § 2 eventuell mit 
§ 5 oder mit der Kostenvergleichsmiete oder mit 
§ 3, insbesondere in Ballungszentren der Wohnungs-
not, irgendwelche Überhöhungen über die erhöhte 
Richtsatzmiete hinaus ergeben, bedeutet dieser Pa-
ragraph bei uns eine Abkappung. Bei Ihnen be-
deutet er etwas wesentlich anderes. Bei Ihnen be-
deutet er das Regulativ für die Mehrzahl der Mie-
ten. 

Was ist dazu von uns zu sagen? Schon der Herr 
Kollege Stierle hat in seinen Ausführungen unter-
strichen — was übrigens auch im Bericht steht -, 
daß ein objektiver Nutzungswert, d. h. ein echter 
Wohnwert, derzeit nicht ermittelt werden kann, da 
die Voraussetzung hierfür fehlt, nämlich eine allge-
mein ausgeglichene Wohnungsmarktlage. Sollte 
sich diese aber in der Zukunft einmal ergeben, was 
wir alle wünschen, dann wird dieser objektive 
oder annähernd objektive Nutzungswert sich nicht 
durch Vorschriften und Bestimmungen ermitteln 
lassen, sondern dann wird er sich ergeben als ein 
Mittelwert zwischen Marktmiete, Wirtschaftlichkeit 
des betreffenden Objektes und Qualität der Woh-
nung. Alles andere ist reine Theorie. Erfahrene 
Wohnungswirtschaftler — auch der Opposition —, 
nämlich der Gesamtverband der gemeinnützigen 
Wohnungsunternehmen — wobei ich vermute, daß 
Herr Dr. Brecht das Schreiben verfaßt hat —, er-
kennen an, daß die Wucht der Einwände gegen 
eine ins einzelne gehende Berücksichtigung der 
Wohnwerte so stark ist, daß die Durchführung 
einer solchen Wohnwertfeststellung gar nicht er-
örtert zu werden braucht. So steht es in den Un-
terlagen, die uns von den gemeinnützigen Woh-
nungsunternehmen überreicht worden sind. Aber, 
wie gesagt, die Opposition strebt ja auch nur einen' 
Ersatz für diesen echten Wohnwert an, allerdings 
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einen Ersatz, der nach unserer Meinung für eine 
praktische Durchführung nicht geeignet ist. 

Als Ausgangspunkt sollen nach den Vorschlägen 
der Opposition die Richtsatzmieten für alle Woh-
nungen genommen werden — schon das ist ein 
Gummiparagraph —, die nach ihrer Ausstattung 
Wohnungen des öffentlich geförderten Wohnungs-
baus entsprechen. Meine Damen und Herren, wer 
im Sozialen Wohnungsbau einigermaßen daheim 
ist, der weiß, daß nicht nur zwischen Hamburg und 
Konstanz die Differenzierung hinsichtlich der Aus-
stattung im Sozialen Wohnungsbau sehr groß ist, 
sondern daß diese Differenzierung auch örtlich 
sehr stark ist. So gehen ja leider auch einige Groß-
städte dazu über, in verstärktem Maße — und wir 
möchten das hier noch einmal bedauernd unter-
streichen — aus eigenen Mitteln, die aber auch un-
ter das Wohnungsbaugesetz fallen, Einfachstwoh-
nungen zu bauen. Auch solche Wohnungen werden 
dann zum Richtsatz und zum Ausgangspunkt für 
das, was hier gemeint ist. 

Sie führen dann weiter nicht weniger und nicht 
mehr als 13 Merkmale an, die zu Abschlägen von 
dieser Richtsatzmiete führen sollen. Dabei sagen 
Sie mit Recht, daß das noch nicht alle sind und daß 
manche ergänzt werden müssen. Vergessen Sie 
aber nicht, meine Damen und Herren, daß diese 13 
Merkmale in verschiedenen Kombinationen auftre-
ten. Daß wir da mindestens — mindestens, sage ich 
— solche Formeln, wie sie der Herr Minister vor-
gelesen hat, herausbekommen, ist völlig klar. Nicht 
nur 13 Abschläge, sondern viele Dutzend, über 100 
Abschläge würden wir bekommen. Bei der Anwen-
dung dieses Prinzips, das die Opposition vorschlägt, 
würden sich also drei Möglichkeiten ergeben. Es 
könnte dann erstens — obwohl es die Opposition 
nicht in den Vordergrund stellt; die Opposition 
sagt das dann aber in der Begründung zum Aus-
schußantrag — in den meisten Fällen zu einer frei-
en Vereinbarung der Abschläge kommen; das ist 
reine Theorie. Meine Damen und Herren von der 
Opposition, der Herr Kollege Stierle hat unter-
strichen, daß diese freie Vereinbarung mit Unter-
stützung der Verbände erzielt werden könnte. 
Wenn Sie eine so weitgehende freie Vereinbarung 
unterstellen, warum haben Sie dann in dem ganz 
beschränkten Sektor der freien Vereinbarungen bei 
Neumieten, wo der Mieter tatsächlich von sich aus 
mit eigenem Willen zustimmt, diese freie Verein-
barung abgelehnt? Wir sind nicht so illusionär, 
eine so weitgehende freie Vereinbarung bei 80 oder 
90 %  aller Wohnungsmieten anzunehmen, wie Sie 
sie mit den Abschlägen hier unterstellen, ganz ab-
gesehen davon — und deshalb, meine Damen und 
Herren von der Opposition, habe ich auch die Frage 
des Rechtsnachfolgers unterstrichen —, daß diese 
freie Vereinbarung nach Ihrer Fassung auch den 
Rechtsnachfolger binden würde. 

Die zweite Möglichkeit hat der Herr Bundeswoh-
nungsbauminister schon sehr deutlich erörtert — 
auch eine reine Theorie —, daß man sich in der 
Mehrzahl der Fälle an die Richtsatzmiete hielte. 
Das würde zu untragbaren, auch von Ihnen als un-
tragbar anzusehenden Erhöhungen in einer großen 
Zahl der Mietfälle führen. 

Es bliebe also der dritte, praktisch sich daraus 
ergebende Weg wahrscheinlich übrig: eine unge-
heure Überschwemmung der entscheidenden Be-
hörden. Wir haben gefragt: Wer soll das sein? Im 
Ausschuß wurde uns gesagt: die Justiz. Wir möch-
ten hier noch einmal erklären: Wir wollen mit die-

sem Gesetz kein Arbeitsbeschaffungsprogramm für 
neue Behörden und für das Personal der Woh-
nungsämter. Das wollen wir mit diesem Gesetz 
nicht! Für die Justiz wäre es fast untragbar, alle 
diese Merkmale zu ermitteln, ganz abgesehen da-
von, daß das, wenn es an die Justiz ginge, einen 
sehr komplizierten Schutz des Mieters ergeben 
würde. Denn er wäre ja auf das lange Verfahren 
bei den Gerichten angewiesen. 

Es ist also nicht das Ei des Kolumbus, diese 
ideale, theoretische Gerechtigkeit bis ins letzte in 
der Welt durchzuführen. Das endet praktisch im-
mer in einem Debakel. Der übertriebene Perfek-
tionismus ist zwar theoretisch abgelehnt, aber er 
scheint in der Praxis noch manchmal fröhliche Ur-
ständ zu feiern. 

Aber das Eigenartigste kommt noch. In Ziffer 7 
ihres Antrags schlägt die Opposition zu § 13 Abs. 4 
nicht mehr und nicht weniger vor, als daß über die 
Abschläge, d. h. praktisch über die Höhe von 80 % 
der Mieten, der Bundesminister durch Rechtsver-
ordnung in Zusammenarbeit mit den Ländern zu 
bestimmen hat. Meine Damen und Herren, ein Er-
mächtigungsgesetz für eine unlösbare Aufgabe, wo-
mit man die Quadratur des Zirkels lösen möchte, 
das scheint mir doch wirklich zu viel zu sein, was 
man hier der Exekutive zumutet. Ich freue mich, 
daß die Exekutive diesen Schwarzen Peter nicht in 
ihre Karten nehmen will. Wir hoffen nur, daß ge-
legentlich, wenn es sich um einen wirklich drin-
genden Fall in irgendeiner Materie handelt, die 
verehrliche Opposition der Exekutive die Ermäch-
tigung für eine lösbare Aufgabe nicht versagt. Es 
wäre falsch, um ideologischer Schlagworte willen 
einer theoretischen Gerechtigkeit nachzulaufen. 

Demgegenüber will die Mehrheit dieses Hauses 
den Weg gehen, in wenigen klaren und einfachen, 
differenzierten Gruppen dem Wohnwert Rechnung 
zu tragen, einen Weg, den — das möchte ich ganz 
besonders der Opposition sagen — erfahrene Kol-
legen von Ihnen in Dänemark bereits gegangen 
sind und noch weiter gehen, nicht zuletzt Ihr sehr 
verehrter Herr Gesinnungskollege, der dänische 
Ministerpräsident Hansen. Wir gehen also den kla-
ren Weg: Bruchbuden keine Erhöhung, Wohnun-
gen ohne Komfort 10 %, Wohnungen mit Bad 15 %, 
Wohnungen mit Bad und Zentralheizung 20 % Er-
höhung, als Zwischengruppen freie Vereinbarung 
und Kostenvergleichsmiete. Das sind die Differen-
zierungen, zu denen wir ja sagten; es handelt sich 
um Wohnwertgruppen, die man überschauen kann, 
Wertgruppen, wie sie dieses Hohe Haus auch für 
die Schadensfeststellung beim Lastenausgleich be-
schlossen hat. 

Meine Damen und Herren! Angeichts dieser Si-
tuation beantrage ich, den ersten Antrag der Oppo-
sition zu § 13 als undurchführbar abzulehnen, und 
zwar deshalb, weil sie selbst daran verzweifelt, 
den Weg genauer abzustecken, und dieses Abstek-
ken dem Minister zuschiebt. Ich bitte Sie, sich der 
Meinung der Mehrheit des Ausschusses anzuschlie-
ßen und eine differenzierte Mietanhebung mit 
Obergrenze zu beschließen. 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Jacobi. 

Jacobi (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Gestatten Sie mir einige wenige Feststel-
lungen, die durch die Ausführungen des Herrn 
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Bundeswohnungsbauministers und durch Bemer-
kungen des  Kollegen Dr. Czaja ausgelöst worden 
sind. Ich möchte mit aller Deutlichkeit hier fest-
halten, daß wir uns bei der Einbringung dieser 
Bestimmung, die ja dem Ausschuß vorgelegen hat, 
sehr redlich darum bemüht haben, eine Lösung zu 
präsentieren, die wir :mindestens für diskutabel 
hielten. Ich muß aber feststellen, daß uns im Aus-
schuß jede Anerkennung dieser Bemühungen ver-
sagt worden ist und daß es eine wirklich in die 
Materie einsteigende Debatte nicht gegeben hat. So 
ist es mit fast allen unseren Anträgen der Fall 
gewesen. ,Sie haben uns mit dem allgemeinen Ar-
gument: eine Wohnwertmiete festzustellen, ist un-
möglich und zu schwierig, abgeschmiert. 

Mir schien in den heutigen Bemerkungen von 
Herrn Minister Dr. Preusker auch wieder dieser 
ironische Unterton und  die  Unterstellung zu liegen, 
daß uns solche Gedanken und Anregungen kämen, 
weil  wir eben Freude daran hätten, irgendeine 
Bürokratie zu züchten. Mitnichten ist das der Fall, 
meine Damen und Herren. Ich muß darauf hinwei-
sen, daß eine ganze Reihe von Bestimmungen 
dieses Gesetzes auch nicht gerade dazu angetan 
sind, die Arbeit der Bürokratie abzubauen. Wir 
haben keinesfalls daran gedacht, eine komplizierte 
Regelung vorzuschlagen. Wir haben auf Ihre Vor-
schläge gewartet. Wir haben gehofft, daß Sie min-
destens anerkennen würden, daß wir uns hier sach-
lich bemüht haben,  eine sehr schwierige Aufgabe 
anzupacken. 

Herr Minister Preusker, wenn Ihnen selbst nicht 
bekannt sein sollte, dann hätten Ihnen Ihre Mit-
arbeiter mitteilen dürfen, daß unser Wohnwert-
katalog nicht aus dem Ärmel herausgeholt worden 
ist, sondern daß er auf einer ganzen Reihe von 
sehr methodischen Feststellungen wissenschaft-
licher Institute basiert, die diese Merkmale heraus-
gearbeitet haben und im übrigen .mit der Aufstel-
lung dieser Merkmale auch eine relativ einfache 
schematische Aufstellung von Wohnwertkatalog-
merkmalen und ihren Bewertungen verbunden 
haben. 

Wir haben hier in Abs. 4 — worauf Herr Kollege 
Dr. Czaja zu sprechen kam — den Bundesminister 
für Wohnungsbau und den Bundesminister für 
Wirtschaft ermächtigen wollen, durch Rechtsver-
ordnungen mit Zustimmung 'des Bundesrates :die 
Vomhundertsätze der in unserem Abs. 3 genannten 
Abschläge festzustellen. Das wäre keinesfalls ein 
unmögliches Beginnen. Letzte Gerechtigkeit kann 
man dort auch nicht erreichen. Man kann sich aber 
auf Grund der jahrelangen wissenschaftlichen 
methodischen Vorarbeiten durchaus ein Bild dar-
über verschaffen, ob ein nicht vorhandener Woh-
nungsabschluß mit 5 oder 3 v. H. zu bewerten ist, 
ob und in welcher Weise dem Fehlen sanitärer An-
lagen durch einen Abschlagsfaktor Rechnung zu 
tragen ist. Was damit an Verwaltungsarbeit ver-
bunden ist, muß nicht sehr umfangreich sein, wenn 
man sich auf grobe und allgemeine Feststellungen 
beruft und lediglich in einzelnen Streitfällen eine 
Entscheidung suchen muß. Wir hatten uns das 
jedenfalls so vorgestellt, rechneten mit  Ihrer Mit-
arbeit und glaubten, vor allem mit Unterstützung 
des Wohnungsbauministeriums eine allgemein an-
erkannte Lösung zu finden. Im Grunde genommen 
konnte sie auf einem gemeinsamen Weg gefunden 
werden. Der Herr Kollege Dr. Czaja hat mit vol-
lem Recht darauf hingewiesen, daß ja auch der 
Regierungsentwurf den Versuch macht, eine Reihe  

von Kategorien aufzustellen und wohnwertähn

-

liche Merkmale zugrunde zu legen. 
(Abg. Dr. Czaja: Deshalb haben wir 

zugestimmt!) 

— Ja, Herr Kollege Dr. Czaja, Sie sind begeistert 
von diesem Weg, aber wir keinesfalls, einmal, weil 
wir ihn für zu grob halten, zum andern, weil wir 
in dieser Vorlage auch zu viele Varianten, zu viele 
Differenzierungen nach der andern Seite sehen. 
Wenn Sie sich darauf beschränkt hätten, wenige 
Möglichkeiten der Mieterhöhung festzulegen, wenn 
Sie nicht so viele Ausweich- und Zusatzmöglichkei-
ten geschaffen hätten, sähe die Vorlage anders aus. 

Eine letzte Bemerkung. Herr Dr. Czaja, ich weiß 
nicht, woher Sie  Ihr Wissen von einer grundsätz-
lichen Ablehnung einer Wohnwertmiete durch den 
Gesamtverb and gemeinnütziger Wohnungsunter-
nehmen beziehen. Wenn Sie die große Eingabe des 
Verbandes anschauen, finden Sie auf Seite 7 abge-
wogene Bemerkungen zur Wohnwertmiete, die 
lediglich insofern skeptisch gehalten sind, als mit 
unüberwindlichen Widerständen gerechnet wird: 
damit ist die Regierung gemeint, das sind Sie in 
der Vorstellung dies  Verbandes. 

(Abg. Dr. Czaja: Das steht aber nicht 
darin!) 

— Aber, verzeihen Sie, es ist hier darauf hingewie-
sen worden, daß es an sich grundsätzlich zweck-
mäßig wäre, Wohnwerte festzustellen und nach 
einer Skala von Wohnwerteigenschaften auch zu 
Mietberechnungen zu kommen. 

(Abg. Dr. Czaja: Lesen Sie den Nachsatz!) 

Der Herr Minister hat in seinen einleitenden 
Bemerkungen soeben mit aller Deutlichkeit her-
ausgestellt, daß es eine ideale Lösung wäre, wenn 
man, was er für unmöglich hält, Wohnwertmieten 
nach einem Katalog feststellen könnte. Nun, wir 
haben den Versuch gemacht, wenigstens Hinweise 
nach dieser Richtung zu geben, und wir waren  der 

 völlig naiven Auffassung, wie ich jetzt feststellen 
muß, daß gerade Ihnen als Marktwirtschaftler 
ein solcher Vorschlag durchaus annehmbar er-
scheinen müßte. Für eine Ware ist doch der Wert 
das wichtigste, und es ist normal, daß ,der Preis 
entsprechend dem Wert verlangt wird. Hier ist es 
der Wohnwert. 

Angesichts der hier auftretenden Bedenken 
können wir aber nicht die Hoffnung hegen, daß Sie 
unserem Antrag zustimmen. Wir bitten Sie, wenig-
stens dem Eventualantrag ihre Zustimmung 
zu geben, über den im Verlauf der Diskussion 
schon einiges andeutungsweise gesagt worden  ist.  

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort zur Be-
gründung des Eventualantrags hat der Abgeord-
nete Hauffe. 

Hauffe (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich will :die Diskussion nicht wieder auf-
greifen, sondern lediglich wiederholen, was ich 
vorhin andeutete. Wenn der Plafond mit 130 % 
einen Sinn haben soll, wenn überhaupt der An-
schein einer Berücksichtigung des Wohnwertes ge-
geben werden soll, dann muß doch die Wohnung 
für die Miete, für die eine Auffanggrenze von 
130 % des Richtsatzes im Plafond verankert wird, 
auch wirklich einer solchen Wohnung entsprechen, 
wie sie im Sozialen Wohnungsbau für 130 % der 
Richtsatzmiete geboten wird. Demzufolge darf die 
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Formulierung des § 13 Abs. 1 nicht lauten: „Miet-
erhöhungen auf Grund der §§ 3, 5 und 8 sind inso-
weit unzulässig . . .", sondern es muß, damit die 
Wohnungen denjenigen im Sozialen Wohnungsbau 
entsprechen, § 6 Abs. 1 eingefügt werden. Es muß 
daher heißen: „ ... auf Grund der §§ 3, 5, 6 Abs. 1 
und 8 .  .". Und weiter unten, wo auf den § 6 
Bezug genommen wird und wo die Wohnungen 
festgelegt werden, deren Mieten über den Plafond 
hinausgehen dürfen, darf es nicht heißen „nach 
§ 6 Abs. 1 bis 3", sondern nur „nach § 6 Abs. 2 
und 3". Ich glaube, das ist das Minimum dessen, 
was man verlangen kann, und ich bitte, wenn Sie 
sich nicht dazu durchringen sollten, unserem gene-
rellen Änderungsantrag zuzustimmen, doch min-
destens diesem Eventualantrag Ihre Zustimmung 
zu geben. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Wird dazu das Wort 
gewünscht? — Das  ist nicht der Fall. Dann kom-
men wir zur Abstimmung. Wir stimmen zunächst 
über den im Umdruck 396 Ziffer 7*) enthaltenen 
Hauptantrag ab. Wer für die Annahme ist,  den 
bitte ich, eine Hand zu erheben. Die Gegen-
probe. - Das ist die Mehrheit. Der Antrag ist ab-
gelehnt. 

Ich lasse nunmehr über den Eventualantrag ab

-

stimmen, den  Sie  unter derselben Ziffer finden. 
Wer für die Annahme ist,  den bitte ich um das 
Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Das ist die Mehrheit. Der Antrag ist abgelehnt. 

Wir stimmen nunmehr über die §§ 13, 14 und 15 
in der Ausschußfassung ab. Wer für die Annahme 
dieser Bestimmungen ist, der möge die  Hand er-
heben. — Die Gegenprobe. — Das erste war die 
Mehrheit. Die Bestimmungen sind angenommen. 

Zu § 16 ist ein Änderungsantrag angekündigt: 
Umdruck 410 Ziffer 2**). Wer begründet diesen 
Antrag? — Das Wort hat der Abgeordnete Engell. 

Engell (GB/BHE): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Das uns vorliegende Gesetz hat sicher-
lich eine Vorgeschichte, die in die Zeit des 1. Bun-
destages zurückreicht. Ich habe durchaus Verständ-
nis dafür, wenn seitens des Hausbesitzes damals 
Wünche laut geworden sind, auch der Lage des 
Hausbesitzes Rechnung zu tragen. Sicherlich sind 
aus dieser Zeit auch Absprachen zu verzeichnen, 
daß man derartigen grundsätzlich berechtigten 
Forderungen nun hier im 2. Bundestage entspre-
chen würde. Ich sage das zum Tatsächlichen, gar 
nicht polemisch, meine Damen und Herren. Als wir 
erstmalig mit dieser Frage beschäftigt wurden, 
haben wir erklärt, daß wir für diese Forderung 
durchaus Verständnis hätten, daß wir aber Beden-
ken in sozialer Hinsicht hätten, daß wir also einem 
solchen Gesetz nur dann zustimmen könnten, wenn 
ein gewisser Personenkreis, dem eine Mieterhöhung 
nicht zumutbar sei, durch Mietbeihilfen in die Lage 
versetzt werde, diese Erhöhungen von sich aus ab-
zuwenden. Sie kennen ja alle die Behandlung die-
ser Frage. Sie ist dauernd offengeblieben, sie 
wurde meist ausgeklammert, und noch Ende vori-
gen Monats ist dann wieder verhandelt und dar-
über korrespondiert worden. 

Nach unseren Feststellungen ist aber mit einem 
Fürsorgerichtsatz von 110 % nur ein ganz kleiner 
Personenkreis betroffen, der in den Genuß der 

*) Siehe Anlage 2. 
**) Siehe Anlage 3. 

Mietbeihilfen käme; sämtliche Unterhaltsempfän-
ger, Kriegswaisen, Witwen und sonstige Sozial-
rentner bekommen keine Mietbeihilfen. Ich habe 
einmal bei mir im Landkreis Hildesheim, wo die 
Fürsorgerichtsätze sicherlich nicht die niedrigsten 
in der Bundesrepublik sind, eine Feststellung ge-
macht. Hier betragen für eine Einzelperson 110 % 
des Fürsorgerichtsatzes 83,50 DM. Ein Unterhalts-
empfänger erhält 100 DM, Kriegerwitwen nach dem 
BVG 118 DM. Bei einem Ehepaar sieht es so aus: 
110 % des Fürsorgerichtsatzes sind 113 DM, Unter-
haltsempfänger erhalten nach dem LAG 150 DM 
und Kriegerwitwen mit einem Kind nach dem BVG 
166 DM. Für Ehepaare mit zwei Kindern sind 110 % 
des Fürsorgerichtsatzes 169,40 DM. Unterhaltshilfe-
empfänger nach dem LAG erhalten 220 DM, Krie-
gerwitwen mit drei Kindern 262 DM. Also Unter-
haltshilfeempfänger nach dem LAG würden erst 
bei 160 %, Kriegerwitwen bei 170 % und ein an-
derer Teil erst bei 200 % des Fürsorgerichtsatzes 
hiernach noch in den Genuß einer Mietbeihilfe 
kommen. Da die Richtsätze aber unterschiedlich 
sind und in einigen Teilen der Bundesrepublik noch 
niedriger liegen, kann man sagen, daß hier ein 
Richtsatz etwa zwischen 150 und 200 % genommen 
werden müßte, um alle zu erfassen. Bei 200 % 
hätte man die Gewähr dafür, daß dieser Personen-
kreis wirklich in den Genuß der Mietbeihilfe käme. 

Aus diesem Grunde hat sich meine Fraktion ver-
anlaßt gesehen, diesen Antrag zu stellen, und wir 
bitten, ihm Ihre Zustimmung zu geben. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Lücke. 

Lücke (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Es ist richtig, was Herr Kollege Engell 
sagte, daß von Anbeginn an bei den Vorverhand-
lungen über dieses Gesetz bereits darauf Wert ge-
legt wurde, daß Mietbeihilfen für einkommen

-

schwache Bevölkerungskreise gezahlt werden. So 
erscheint denn auch dieser Abschnitt über Mietbei-
hilfen in diesem Ersten Bundesmietengesetz, in das 
er normalerweise nicht hineingehören würde. 

Herr Kollege Engell, Sie wissen aus den Vorver-
handlungen bestens, wie schwer es war, den Bun-
desfinanzminister zu bewegen, einen gewissen Zu-
schuß aufzubringen. In der Vorlage standen des-
halb zunächst einmalig 15 Millionen DM gewisser-
maßen als Initialzündung. Es war daran gedacht, 
daß auch die Länder sich in einer angemessenen 
Weise beteiligten. In den weiteren Beratungen ist 
es dann gelungen, den Herrn Finanzminister zu be-
wegen, diese Mietbeihilfen auf 3 Jahre auszudeh-
nen und sie auf jährlich 13 Millionen zu bemessen, 
wie Sie in § 17 lesen können. 

Es bestand im Ausschuß Einmütigkeit darüber, 
Mietbeihilfen einzuführen. Alle Parteien haben im 
Ausschuß erklärt, daß es sich bei diesen Sätzen nur 
um Mindestsätze handeln könne, daß sie zu ge-
ring seien und daß diese Dinge weiterentwickelt 
werden müßten. Die Grenzen fanden wir an den 
Möglichkeiten des Finanzministers. Aber ich glaube, 
wir dürfen alle feststellen, daß der Finanzminister 
doch großzügig einen Schritt nach vorwärts getan 
hat. Das ganze Haus würde den Antrag der BHE- 
Fraktion sicherlich begrüßen, wenn es möglich wäre, 
die für ihn notwendigen Mittel aufzubringen. Ich 
glaube, daß in den Verhandlungen und in den wei-
teren Beratungen über die Auswirkungen der Miet-
beihilfen in den Ländern sich weitere Entwicklun-
gen in Richtung dieses Antrags abzeichnen werden. 



2. Deutscher Bundestag — 86. Sitzung. Bonn, Dienstag, den 14. Juni 1955 	 4713 
(Lücke) 

Wenn ich gegen die Annahme des Antrages spre-
chen muß, dann deshalb, weil seine Annahme die 
Frage der Mittelbeschaffung aufwerfen würde und 
zur Folge hätte, daß der Finanzminister uns dann 
sagen würde, daß er über das bisherige Maß hinaus 
nicht in der Lage sei, mehr zu geben. Darum also, 
weil diese Frage auf Bundesebene im Augenblick 
nicht in dem wünschenswerten Umfang geregelt 
werden kann, bitte ich, den Antrag des BHE abzu-
lehnen und es bei der Ausschußfassung des § 16 
zu belassen, die — das betone ich noch einmal — 
einstimmig angenommen worden ist, wobei alle 
Parteien betont haben, es könne sich nur um einen 
bescheidenen Anfang handeln; das Ziel sei, im Sinne 
des BHE-Antrages höhere Mietbeihilfen zu 
schaffen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Hauffe. 

Hauffe (SPD): Bloß ein Wort, weil der Herr 
Kollege Lücke sich auf die Einstimmigkeit des Aus-
schußbeschlusses berufen hat. Wir haben diesem 
Ausschußbeschluß zugestimmt, weil das als Mindest-
grenze festgelegt war und nicht mehr zu erreichen 
war. Das heißt nicht, daß wir nicht gewillt waren, 
eine höhere Grenze zu ziehen. 

(Zuruf von der Mitte: Wir auch!) 
Aber wir konnten eine Mindestgrenze ja nicht ab-
lehnen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Gille. 

Dr. Gille (GB/BHE): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Herr Lücke, man könnte mit 
Ihren Ausführungen sehr einverstanden sein, wenn 
auch nur die Spur einer Hoffnung vorhanden 
wäre, daß das ein erster Schritt ist, dem in einer 
mehr zwangsläufigen Entwicklung weitere Schritte 
folgen könnten. Aber diese Hoffnung ist doch nach 
der gegenwärtigen Konstruktion der Mietbeihilfen 
wirklich nicht recht zu fassen. Was die Länder 
einmal machen werden, das steht doch völlig da-
hin; sie haben als gesetzliche Pflicht lediglich die 
Berücksichtigung eines Personenkreises, dessen 
Einnahmen nicht mehr als 110 % des Fürsorge-
richtsatzes ausmachen. 

(Abg. Dr. Czaja: Mindestens!) 
— Ja, so weit geht also die gesetzliche Pflicht. 
Wenn das, was darüber hinaus geschehen soll, etwa 
nach fürsorgerechtlichen Individualprüfungen er-
folgt, dann wird nach der Praxis der Bezirksfür-
sorgeverbände kaum etwas Nennenswertes zu er-
warten sein. 

Ich habe mich gefreut, Herr Kollege Lücke, daß 
Sie im Grundsatz für unsere Besorgnisse Ver-
ständnis haben. Vielleicht ist es möglich, doch noch 
eine Regelung zu finden. Ich sage ganz offen, daß 
auch dieser aus der Zeitnot des Augenblicks ge-
borene Vorschlag von 200 % uns weiß Gott nicht 
befriedigt. Aber wir stehen vor folgender Frage, 
die uns ernste politische Sorgen auferlegt. Wir 
haben für einen Personenkreis, der aus verständ-
lichen Gründen von unserer Sorge in besonderem 
Maße umfaßt wird, für die Unterhaltshilfeempfän-
ger des Lastenausgleichs, vor einigen Monaten in 
diesem Hause gemeinsam eine Erhöhung vorge-
nommen. Die Notwendigkeit dieser Erhöhung ist 
durch den einmütigen Beschluß des Hauses so 
unterstrichen, daß eine Begründung dafür nicht 
gegeben zu werden braucht. 

Nun bitte ich einmal, sich zu überlegen: Die 
Unterhaltshilfeempfänger fallen alle aus dem 
zwingend zu berücksichtigenden Personenkreis 
heraus. 

(Abg. Leukert: Nicht alle!) 

— Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
die Unterhaltshilfe beträgt 100 DM für eine Ein-
zelperson und 150 DM für zwei Personen. Wo soll 
denn ein Richtsatz — vielleicht ist das in Frank-
furt am Main der Fall oder sonst in einem Ort, der 
für diesen Kreis völlig uninteressant ist — 

(Zuruf: Großstädte!) 

so hoch sein? — Bitte, ich bin auch einverstanden, 
wenn wir sagen: Der überwiegende Teil der Un-
terhaltshilfeempfänger fällt bei der gegenwärti-
gen Formulierung aus diesem Personenkreis her-
aus, und das, Herr Kollege Lücke, ist etwas, was 
uns untragbar erscheint. 

Sie richteten uns eine Hoffnung auf, indem Sie 
sagten: „Die Länder werden schon!" — Herr Lücke, 
ich fürchte, die Länder werden nicht! Zumindest 
werden sie nicht so schnell zu handeln bereit sein, 
daß nicht jetzt durch die Annahme und Auswir-
kung des Gesetzes im Lande zunächst ein Zustand 
entstehen wird, den wir auch als Regierungspar-
teien in diesem Augenblick wirklich nicht für 
wünschenswert halten können. 

(Abg. Euler: Dann können Sie das Gesetz 
nie machen!) 

— Doch, doch! Darf ich einmal etwas zu den finan-
ziellen Auswirkungen sagen. Dieses Gesetz be-
zweckt ja nicht allein eine Sanierung des Alt-
hausbesitzes, soweit das notwendig ist, sondern 
dieses Gesetz bezweckt ja, wie der Herr Bundes-
wohnungsbauminister uns angedeutet und ausge-
führt hat, auch eine Auflockerung mit dem Ziel, 
langsam zu einem völligen Freilassen der Mieten 
zu kommen. Das geht eben nur, wenn der Bundes-
tag bereit ist, den sozial Schwachen, die bei Be-
schreiten eines solchen Weges allein aus eigener 
Kraft nicht weiterkommen, zu helfen und die Last 
auf breitere Schultern zu legen. Sonst ist es eben 
nicht zu machen, Herr Euler. Ich weiß nicht, ob 
Sie nicht auch das Empfinden haben, daß es doch 
für die Bundesregierung, für die Parteien, ja für 
das ganze Haus hier höchst unerfreulich ist, daß 
wir vor wenigen Monaten oder Wochen — das Ge-
setz ist ja erst vor wenigen Wochen rechtsgültig 
geworden — eine zwingende Notwendigkeit zur 
Erhöhung sahen und jetzt, wenige Wochen später 
diesen Menschen Beträge von 3, 4 oder 5 DM, 
was immerhin einen beträchtlichen Prozentsatz der 
von uns vorgenommenen Erhöhungen bedeutet, 
wieder wegnehmen. Ich bin der Meinung, daß wir 
Gefahr laufen, gegenüber den sozial Schwachen 
unglaubwürdig zu werden bei der Durchsetzung 
dessen, was wir alle ehrlich wollen. 

(Beifall beim GB/BHE und bei der SPD.) 

Ich meine, dieses Problem ist auch finanziell so 
furchtbar schwierig nicht. Die Schätzungen beruhen 
da auf sehr schwacher Grundlage. Meine Freunde 
sind etwa zu der Meinung gekommen; daß, wenn 
man diesen auch uns nicht ganz befriedigenden 
Schnitt etwa bei 200 % machen würde, der Jahres-
aufwand sich wahrscheinlich statt auf 13 Millionen 
vielleicht auf das Dreifache und etwas darüber 
belaufen würde. Wenn Sie uns eine Regelung hier 
im Gesetz konzedieren, in der wir gleich eine Ver-
teilung der Last vornehmen — meinetwegen eine 
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Regelung: beim Bund soll es bei den 13 Millionen 
bleiben, die Länder leisten ihre üblichen 25 % zu 
den Fürsorgelasten —, dann sind vielleicht diese 
Dinge auf genügend starke Schultern verteilt, 
und die unerfreulichen sozialpolitischen Auswir-
kungen können vermieden werden. Wir versteifen 
uns nicht unbedingt auf 200 %, aber wir bitten um 
Verständnis dafür, daß die gegenwärtige Regelung 
unsere ernstesten politischen Besorgnisse hervor-
rufen muß. Vielleicht könnten wir uns — das 
würde vielleicht zwischen zweiter und dritter Le-
sung möglich sein — kurz zusammensetzen und 
gemeinsam wenigstens erreichen, daß wir den 
Mindestsatz erhöhen und die Verpflichtung der 
Bezirksfürsorgeverbände — mit der üblichen Be-
teiligung der Länder — etwas deutlicher formu-
lieren. Denn bei den vorgesehenen 110 % fällt der 
Kreis, der tins besonders am Herzen liegt, völlig 
aus. 

(Beifall beim GB/BHE und bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Lücke. 

Lücke (CDU/CSU): Meine Damen und Herren! 
Herr Kollege Gille! Diese Sache ist ein Anfang. 
und dieses Gesetz ist ein Zustimmungsgesetz. Es 
handelt sich um ein Zustimmungsgesetz. Hier ge-
schieht etwas, das im Hohen Hause bisher nicht 
üblich war: daß wir den Finanzminister — eben 
aus diesen sozialpolitischen Erwägungen — veran-
laßt haben, daß er aus den 15 Millionen drei mal 
13 Millionen gemacht hat. Ich kann nur wieder-
geben aus den Ausschußberatungen, daß wir alle 
— auch der Kollege Engell, der doch teilgenom-
men hat — wissen: von Bundes wegen ist das 
wirklich das Äußerste, was geschehen kann. 

Ich sagte schon, es ist ein Zustimmungsgesetz. 
Ich bin der festen Überzeugung, daß in den Län-
dern ähnlich verfahren wird. Denn wir machen 
doch in dieser Frage, zu den Mietbeihilfen, ein Ge-
setz für den Altbau, und wir erwägen und disku-
tieren doch bereits, auch für den Neubau ähnliche 
Hilfen vorzusehen. Nun ist es den Ländern unbe-
nommen, das Ziel Ihres Antrags — und das wer-
den sicherlich alle Parteien tun — in den Länder-
parlamenten durchzusetzen. Im Lande Nordrhein

-

Westfalen haben wir doch einen ausgezeichneten 
Modellfall; dort hat man für kinderreiche Familien 
bereits ein wirksames Mietbeihilfesystem einge-
führt, mit überraschendem Erfolg und relativ ge-
ringem Aufwand. Wir sind der festen Überzeu-
gung, daß das hier festgelegte System, das einen 
Rechtsanspruch auf Bundesebene sichert, ein so 
brauchbarer Anfang ist, daß die Länder, in denen 
ja auch Ihre Kollegen in den Landtagen und viel-
fach noch mit in den Regierungen sitzen, die Sache 
so ausbauen, wie das Hohe Haus es aus sozialpoli-
tischen Erwägungen wünscht. Wenn wir es jetzt 
nicht können, dann deshalb, weil ich, Sie wissen 
es, erklären kann, daß der Finanzminister wirklich 
keinen Schritt weiter tun kann. Die Annahme 
Ihres Antrags würde unübersehbare Folgen haben, 
würde bedeuten, daß damit das Gesetz gefährdet 
würde. 

Darum darf ich bitten, die Sache in den Ländern 
weiterzudiskutieren. Meine Freunde werden dafür 
sorgen, daß das geschieht. 

(Abg. Dr. Gille: Dürfen wir darauf 
zurückkommen?) 

— Ja. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Wird das Wort noch 
gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Wir kommen 
zur Abstimmung. Wer den Änderungsantrag Um-
druck 410 Ziffer 2 annehmen will, der möge die 
Hand erheben. — Gegenprobe! — Das ist die 
Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 

Wir stimmen nunmehr über § 16 in der Aus-
schußfassung ab: Wer diese Bestimmung anneh-
men will, der erhebe die Hand. — Gegenprobe! — 
Das erste war die Mehrheit; § 16 ist in. der Aus-
schußfassung angenommen. 

Zu § 17 ist ein Änderungsantrag — Umdruck 
396 Ziffer 8 — angekündigt. Das Wort zur Be-
gründung hat der Abgeordnete Stierle. 

Stierle (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! In §§ 15 ist nunmehr festgelegt, daß den 
einkommenschwachen Mietern Beihilfen gewährt 
werden. Ursprünglich war in der Vorlage nur da-
von die Rede, daß Beihilfen gewährt werden kön-
nen. In § 16 wird nun geregelt, wer als einkommen

-

schwach zu bezeichnen ist. Wir haben darüber ja jetzt 
debattiert. Auch uns wäre es lieber gewesen, wenn 
der Satz von 110 % erhöht worden wäre; aber es 
ist nun einmal so beschlossen worden. Wir sind 
auch für den § 17, da nunmehr feststeht, daß der 
Bund für Mietbeihilfen jährlich je 13 Millionen DM 
an die Länder gibt. Wir sind aber der Meinung, 
daß eine Begrenzung auf einen Zeitraum von drei 
Jahren für diese Bundesmittel falsch ist. Halten 
Sie uns nicht für unverschämt. Wir erkennen gern 
an, daß der Herr Finanzminister bereit ist, statt 
nur einmal 15 Millionen jetzt für drei Jahre je 
13 Millionen DM zu geben. Da jedoch feststeht, 
daß noch Millionen von Wohnungen fehlen, daß 
wir noch mindestens fünf Jahre lang intensiv Woh-
nungen bauen müssen, werden wir leider auch 
noch länger als drei Jahre Mietbeihilfen zahlen 
müssen. 

Wir beantragen daher gemäß Ziffer 8 unserer 
Vorlage, in § 17 Abs. 1 Satz 1 hinter dem Wort 
„Länder" das Wort „vorläufig" einzufügen. Kollege 
Lücke hat ja eben gesagt, er betrachte das nur als 
einen Anfang und hoffe, daß der Weg, der hiermit 
notwendigerweise beschritten worden sei, in der 
gleichen Weise fortgesetzt werde. Wir könnten das, 
was der Kollege Lücke im Sinne hat, heute schon 
festlegen, indem wir „vorläufig" einfügen. Dann 
bringen wir zum Ausdruck: solange es notwendig 
ist, muß diese Beihilfe gewährt werden, weil an-
ders dem Schlechtgestellten praktisch nicht gehol-
fen werden kann. Wir bitten Sie deswegen, unserm 
Antrag zuzustimmen, also „vorläufig" einzufügen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Brönner. 

Dr. Brönner (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Auch wenn wir das Wörtchen 
„vorläufig" einfügen, bedeutet es für einen künf-
tigen Bundestag keine Verpflichtung, ob und wann 
und wie und in  welcher Höhe er eines schönen 
Tages Mietbeihilfen festsetzen soll. 

(Zuruf von der SPD: Aber es ist eine 
moralische Verpflichtung!) 

— Es ist eine Anregung, daß die künftige Entwick-
lung in dem Sinne laufen soll, nämlich daß die Be-
wohner von alten Häusern weiter durch Beihilfen 
unterstützt werden, wenn die in Zukunft fälligen 
Mieten nicht tragbar sind. 
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Ich muß aber noch etwas anfügen, um ein Miß-

verständnis zu vermeiden. Die Beihilfen kommen 
für Bewohner von Häusern, die seit 1948 gebaut 
worden sind,  nicht in Frage. Es hat sich vorhin, 
als Herr Kollege Gille gesprochen hat, so angehört, 
als ob gerade die Vertriebenen und Flüchtlinge 
durch dieses Gesetz belastet würden. Das ist gar 
nicht der Fall; :denn die Vertriebenen und die 
Flüchtlinge, überhaupt die Lastenausgleichsberech-
tigten, hatten ja keine Wohnung mehr. Sie wohnen 
heute schon in den neuen Wohnungen ,des Sozialen 
Wohnungsbaus 

(Widerspruch beim GB/BHE) 

und haben ihre festen Mieten, und es ist nur ein 
Bruchteil — man kann es :abschätzen —, der tat-
sächlich in alte, billige Wohnungen hineingekom-
men ist, für die Mietbeihilfen in Frage kommen. 
Es ist also immer festzuhalten, daß Mietbeihilfen 
nur für Wohnungen gezahlt werden können, die 
bis zur Währungsreform erbaut worden sind. Die 
Bewohner solcher Wohnungen sollen aber eine 
Mietbeihilfe nicht bloß für ein Jahr, sondern für 
drei Jahre bekommen. Durch die „drei Jahre" 
kommt zum Ausdruck, daß dies dann auch für 
weitere drei Jahre beschlossen werden soll und be-
schlossen werden wird. Wir haben gerade ,die Ab-
sicht, die  Unterstützung ides Wohnungsbaus durch 
öffentliche Mittel auf Mietibeihilfen hinüberzu-
lenken, wie das in den meisten Ländern Europas 
tatsächlich der Fall ist. Also durch das Wörtchen 
„vorläufig" wird .nichts Wesentliches hinzugefügt, 
sondern durch die Tatsache der dreijährigen Un-
terstützung ist schon zum Ausdruck gebracht: Es 
muß auf Jahre gehen. Niemand wird durch das 
Wörtchen „vorläufig" verpflichtet. Wir haben mit 
dem Bundesfinanzminister die Mietbeihilfen be-
sprochen und vereinbart. 

Ich beantrage daher im Namen meiner Freunde, 
den Antrag bezüglich des Wörtchens „vorläufig" 
abzulehnen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Wird das Wort noch 
gewünscht? — Das Wort hat der Abgeordnete 
Hauffe. 

Hauffe (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich möchte doch darauf bestehen, daß das 
Wörtchen „vorläufig" eingefügt wird; denn ich 
habe kein so großes Zutrauen zu dem, was die 
Bundesregierung gelegentlich einmal erklärt. Ich 
möchte bloß ein Zitat ,aus der umfangreichen Druck-
sache 1110 wiederholen, das eigentlich bei der Dis-
kussion dieses Paragraphen hätte angesprochen 
werden müssen. Es hat sich zwar inzwischen alles 
von diesem Zitat distanziert, sowohl die Koalitions-
parteien als auch die Bundesregierung in der Per-
son des Herrn Bundeswohnungsbauministers. Auf 
der Seite 144 steht nämlich als Entgegnung auf 
die Ausführungen des Bundesrats, daß .die Bun-
desregierung der Meinung sei, daß ein Teil der 
Bevölkerung infolge Lohnerhöhungen usw. den 
Ausgleich für die zu erwartenden Mieterhöhungen 
bereits bekommen habe. Weiter heißt es dort — 
und jetzt kommt das Primäre —: 

. . . idas gleiche gilt für die Sozialrentner im 
Hinblick auf das vor kurzem verabschiedete 
Rentenmehrbetragsgesetz. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Wenn sich auch heute zu dieser Äußerung niemand 
mehr bekennen will und der Vater dieser Außerung 

für uns auch in der Ausschußdebatte nicht feststell-
bar war, so glaube ich doch, daß das, was hier 
schwarz auf weiß in der Begründung  der  Regierung 
zu Papier kommen konnte, zeigt, wie notwendig 
es ist, daß wir keine Möglichkeit außer acht las-
sen, die Bundesregierung irgendwie zu binden. Ich 
bitte deswegen darum, durch das Wörtchen „vor-
läufig" zum Ausdruck zu bringen, daß es für uns 
nicht bei den drei Jahren sein Bewenden haben 
darf, sondern daß :die drei Jahre die erste Etappe 
sind und nachher, vor Ablauf der drei Jahre, ent-
schieden werden soll, in welcher Form es weiter-
gehen soll. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort wird nicht 
weiter gewünscht. Wir kommen zur Abstimmung. 
Wer für die Annahme des Änderungsantrags Um-
druck 396 Ziffer 8 ist, den bitte ich, die Hand zu 
erheben. — Gegenprobe! — Das ist die Mehrheit; 
der Antrag ist abgelehnt. 

Wir stimmen nunmehr ab über die §§ 17 und 18 
in der Ausschußfassung. Wer diese Bestimmungen 
annehmen will, der möge die Hand erheben. — 
Gegenprobe! — Das erste war die Mehrheit; die 
Bestimmungen sind angenommen. 

Zu § 19 ist ein Änderungsantrag auf Umdruck 
396 Ziffer 9 angekündigt. Wird der Antrag begrün-
det? — Das Wort zur Begründung hat der Abge-
ordnete Hauffe. 

Hauffe (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Der § 19 behandelt, mit einem Wort kurz 
gesagt, die Abschreibung der Mieterleistungen. Für 
diese Abschreibung ist eine Zeit von vier Jahren 
vorgesehen. Wir sind aber der Meinung, daß für 
den Mieter, der eigenes Kapital, Arbeitskraft usw. 
in ein Mietobjekt gesteckt hat, eine Abschreibung 
von 25 % im Jahre zu hoch ist. Deswegen bitten 
wir, die Frist von 4 auf 6 Jahre zu erweitern. Ich 
glaube, man kann nicht sagen, daß dieser Antrag 
unsachlich oder unberechtigt wäre. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Wird das Wort ge-
wünscht? — Das ist nicht der Fall. Dann kommen 
wir zur Abstimmung. Wer für die Annahme dieses 
Änderungsantrags ist, der möge die Hand erheben. 
— Gegenprobe! — Das ist die Mehrheit; der Antrag 
ist abgelehnt. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über die 
§§ 19, — 20, — 21, — 22, — 23, — 24, — 25, —
26, — 27, — 28 in der Ausschußfassung. Wer für 
die Annahme dieser Bestimmungen ist, der gebe 
ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Das erste war 
die Mehrheit; die Paragraphen sind angenommen. 

Zu § 29 ist ein Änderungsantrag auf Umdruck 
396 Ziffer 10 angekündigt. Wer begründet? — Das 
Wort zur Begründung hat Frau Abgeordnete Heise. 

Frau Heise (SPD): Meine Herren und Damen! 
Wir bitten Sie, in Abs. 2 die Nummern 2 und 3 zu 
streichen. Hier soll der Verkauf einer Wohnung 
möglich gemacht werden. Es soll ein Anreiz gege-
ben werden. Nur finanzstarke Nachfolgermieter 
können dem vorhergehenden Mieter Ersatzraum 
schaffen — das wird in der Nr. 2 gefordert —, 
seine Aufwendungen für die nächste Wohnung 
ausgleichen und ihm, wie in Nr. 3 gefordert wird, 
die Umzugskosten erstatten. Finanziell leistungs-
schwache Mieter werden auch durch diesen Pa-
ragraphen an der Übernahme einer Altbauwohnung 
gehindert werden. Wir haben immer wieder ge- 
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hört, daß bereits jetzt bei einem Wohnungswechsel 
Umzugskosten vergütet werden. Das mag stimmen. 
Für Berlin trifft das weitgehend nicht zu. Aber 
man braucht ja nun nicht eine Vereinbarung, wie 
sie jetzt getroffen wird und sicherlich nicht immer 
auch kontrollierbar ist, noch gesetzlich zu verankern 
und sie damit 'zur Norm zu machen. Wir bitten 
also, diesem Antrag stattzugeben und die beiden 
Nummern 2 und 3 zu streichen. Wir glauben, daß 
hier ein Anreiz zum Verkauf von Wohnungen ge-
geben wird und daß man dem nicht stattgeben 
sollte. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Wird das Wort ge-
wünscht? — Das ist nicht der Fall. Dann kommen 
wir zur Abstimmung. Wer diesen Änderungsantrag 
annehmen will, der möge die Hand erheben. — Ge-
genprobe! — Das ist die Mehrheit; der Antrag ist 
abgelehnt. 

Wir stimmen nunmehr ab über die §§ 29, —
30, — 31, — 32, — 33, — 34 in der Ausschußfas-
sung. Wer für die Annahme ist, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Das erste war 
die Mehrheit; die Bestimmungen sind angenommen. 

Zu § 35 ist ein weiterer Änderungsantrag ange-
kündigt, Umdruck 396 Ziffer 11. Das Wort zur Be-
gründung hat der Abgeordnete Hauffe. 

Hauffe (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich bitte um Ihr Einverständnis, daß ich 
die Ablehnung der §§ 35, 36 und 38 der Einfachheit 
halber gemeinsam begründe. In diesen Paragraphen 
werden praktisch Ä nderungen anderer Gesetze ver-
langt. Wenn man mir auch mal gelegentlich zur Ant

-

wort gab: „Ja, man macht uns den Vorwurf, daß wir 
so viele Novellen zu den bestehenden Gesetzen ein-
bringen", dann wird die Geschichte, glaube ich, 
nicht dadurch besser, daß man die Novellen zu be-
stehenden Gesetzen in anderen Gesetzen versteckt, 
damit sie überhaupt niemand mehr findet. Man 
dient auch nicht der Klarheit eines Gesetzes, wenn 
man hier Änderungen anderer Gesetze mit hinein-
bringt. Selbst wenn man hier einen Bogen Papier 
mehr beschreiben müßte, wäre es angemessener 
und klarer, zu einem Gesetz, das man ändern will, 
einen eigenen Änderungsantrag zu bringen. 

Der § 36 erscheint uns wegen seines Inhalts sehr 
gefährlich, weil er die Herausnahme von Wohn-
raum aus der Preisbindung dann vornimmt, wenn 
der Wohnraum gemeinsam mit Geschäftsraum ver-
mietet wird, ohne daß irgendwie ein Zusammen-
hang mit diesem Geschäftsraum zu bestehen 
braucht. Ja, es braucht nicht einmal dasselbe 
Grundstück zu sein. Es braucht bloß derselbe Be-
sitzer zu sein und ein gemeinsamer Mietvertrag 
abgeschlossen zu werden. Dann ist die Folge, daß, 
wenn später einmal beide Objekte wieder getrennt 
vermietet werden, der an und für sich noch ge-
bundene Wohnraum für eh und je frei bleibt. Da-
mit durchbrechen wir praktisch die Gültigkeit der 
Preisbestimmungen in einer Art, wie sie nicht zu 
vertreten ist. Wenn der Hauswirt dem Mieter eines 
Geschäftsraumes in einem seiner Grundstücke oder 
im selben Grundstück auch eine Wohnung zur Ver-
fügung stellen kann, so wird dadurch für den Mie-
ter der Geschäftsraum praktisch wertvoller. Dann 
soll der Mieter die Werterhöhung des Geschäfts-
raums durch eine höhere Miete für diesen Ge-
schäftsraum bezahlen. Das ist möglich, da der Ge-
schäftsraum ja von der Preisbindung frei ist. Es 
sollte aber keine Erhöhung auf die Miete für die 
Wohnung geschlagen werden. 

Wir bitten also, die hier angezogenen Paragra-
phen, die einmal die Koppelung von Änderungen 
anderer Gesetze mit diesem Gesetz und zum ande-
ren, bei § 36, die Koppelung von preisgebundenem 
Wohnraum mit freigewordenem Geschäftsraum 
vorsehen, zu streichen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Wird das Wort ge-
wünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Dann kommen wir zur Abstimmung über die 
beiden Ziffern des Antrags. Ich kann über die 
beiden Ziffern 11 und 12 des Antrags Umdruck 
396 zusammen abstimmen lassen. Wer für die An-
nahme dieser Änderungsanträge ist, den bitte ich 
um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Das ist 
die Mehrheit; abgelehnt. 

Ich lasse nunmehr abstimmen über die §§ 35, —
36, — 37, — 38, — 39 in der Ausschußfassung. — 
Wer diese Bestimmungen annehmen will, der gebe 
ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Das erste 
war die Mehrheit; die Bestimmungen sind ange-
nommen. 

Nun der Änderungsantrag Umdruck 396 Ziffer 
13! Es soll nach § 39 ein neuer Abschnitt einge-
fügt werden, dessen Wortlaut sich auf Seite 3 des 
Antrags Umdruck 396 befindet. Wer begründet? — 
Das Wort hat der Abgeordnete Hauffe. 

Hauffe (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Dieser Antrag, in dem wir die Einfügung 
eines Neunten Abschnitts mit einem neuen § 39 a 
verlangen, ist für uns besonders wichtig. Sowohl 
in Hausbesitzer- wie in Mieterkreisen gibt es 
Menschen mit einer durchaus unterschiedlichen 
wirtschaftlichen Grundlage. Alle Maßnahmen, die 
bisher auf dem Gebiet der Instandsetzungen usw. 
getroffen wurden - ich denke hier besonders an 
die Rückstellung von 30 % der Mieten auf 3 Jahre 
für Reparaturzwecke —, nutzen jenen Personen 
nichts, deren Einkommen so gering ist, daß sie 
auf die paar Pfennige Miete, die sie bekommen, 
nicht verzichten können. Ich denke hier besonders 
an die immer wieder erwähnten Rentner als Haus-
besitzer, die die paar Pfennige Miete verbrauchen 
müssen, um einfach das nackte Leben zu erhalten. 
Aber auch diese Menschen möchten ihren Besitz 
erhalten. Sie werden es nur dann können, wenn 
sie die vielgepriesenen Instandsetzungsdarlehen 
zu Bedingungen bekommen, die sie nicht unnötig 
belasten — ich habe es schon damals in der ersten 
Lesung gesagt—, zu Bedingungen, die ungefähr den 
Bedingungen des Sozialen Wohnungsbaues ent-
sprechen. 

Je weiter wir von einer derartigen Mangellage 
auf dem Wohnungsmarkt hinwegkommen, je mehr 
wir an die echte Marktlage, die uns ja von der 
Koalition so verheißungsvoll versprochen wird, 
herankommen, desto notwendiger ist es, daß wir 
an die Wohnungen des Altbestandes denken, die 
sich heute in der Qualität zu einem großen Teil 
sehr weit von den Wohnungen des Sozialen Woh-
nungsbaues unterscheiden. Ich möchte hier als 
Parallele nicht die Wohnungen angezogen haben, 
die gleich nach der Währungsreform erstellt sind, 
sondern ich denke an den Sozialen Wohnungsbau. 
Bei der Begründung für den § 6 Abs. 1 ist bei-
spielsweise angeführt worden, daß es nur wenige 
Wohnungen im Althausbesitz gebe, für die Miet-
erhöhungen von 15 % verlangt werden könnten, 
weil bloß ein verhältnismäßig geringer Prozent-
satz diese Ausstattungsmerkmale aufweise. Wenn 
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das aber so ist, dann muß mit dem Nachlassen der 
Wohnungsnot der Althausbesitz in die Lage ver-
setzt werden, den Zustand seiner Wohnungen zu 
verbessern und den heutigen Bedürfnissen anzu-
passen. Denn vielleicht hat vor 50 Jahren noch 
ein großer Teil der Menschen ein Bad oder eine 
Duscheinrichtung in der Wohnung als Luxus an-
gesehen. Wir stehen auf dem Standpunkt, daß das 
heute zur Normalwohnung gehört, und Gott sei 
Dank haben die Menschen mit dem Fortschritt der 
Technik auch gelernt, Ansprüche ans Leben zu 
stellen. Unsere Aufgabe ist es, diese Ansprüche 
so weit als irgend möglich zu befriedigen. 

Deswegen unser Antrag, die Möglichkeit zu 
schaffen, Darlehen zu verbilligtem Zinssatz oder 
Zinszuschüsse, eventuell auch Bürgschaften, zu 
geben. Wir haben es hier einmal roh umrissen, 
weil es sich hier, wie Sie bei der Mietbeihilfe be-
haupten, um einen Versuch handelt. Es kann 
heute kein Mensch sagen, ob ein Hausbesitzer in 
der Lage ist, das bereits mit den augenblicklichen 
Möglichkeiten, wie mit der Rückstellung und der 
Abschreibung, durchzuführen, oder ob ihm viel-
leicht noch ein paar Mark fehlen, die er zinsfrei 
oder zu einem niedrigen Zinssatz haben muß, wie 
er ihn heute nicht bekommt, um das durchfüh-
ren zu können. Dieses Experiment, den Althaus-
besitz zu sanieren, das Niveau des Althausbesitzes 
anzuheben und dem kleinen Mann und dem Rent-
ner die Möglichkeit zu schaffen, seinen Besitz in 
Ordnung zu halten, würde sich, glaube ich, wahr-
haftig als Schrittmacher bewähren. Man kann 
eventuell über  die Höhe der eingesetzten Sum-
men handeln. Ob man dieses Experiment mit 
50 Millionen oder mit 60 Millionen, mit 40, mit 30 
oder mit 70 Millionen machen will, das ist eine 
Frage, die durchaus diskutabel ist. Bedauerlich ist, 
daß darüber in den Ausschußberatungen, obwohl 
dieser Antrag bereits vorgelegen hat, nicht ein-
gehend diskutiert worden ist, weil der Antrag 
keine Parallele im Gesetz selbst hat. Deswegen 
auch hier der ausdrückliche Antrag, einen Neunten 
Abschnitt einzufügen. Ich glaube, dieses Experi-
ment, den Standard unserer Altwohnungen zu 
heben und dem Teil des Hausbesitzes, der notlei-
dend ist, wirklich zu helfen, würde sich lohnen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Wird das Wort ge-
wünscht? — Das Wort hat der Herr Minister für 
den Wohnungsbau. 

Dr. Preusker, Bundesminister für Wohnungsbau: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der 
Herr Kollege Hauffe hatte gerade bei den vorher-
gehenden Anträgen moniert, daß man in ein Ge-
setz doch nicht zuviel Novellen aus anderen ge-
setzlichen Bereichen hineinschreiben sollte. Immer-
hin standen die Maßnahmen der §§ 35, 36 und 38 
noch unmittelbar mit den Mieten in Kontakt. Hier 
bei den Maßnahmen, die nach dem Antrag in dem 
neuen Neunten Abschnitt vorgesehen werden sol-
len, geht es aber tatsächlich nur um eine mittelbar 
damit zusammenhängende Materie, nämlich um die 
Bereitstellung von Mitteln für die Gewährung von 
verbilligten Darlehen und Zinszuschüssen sowie 
Bürgschaften für die Instandsetzung von Altwoh-
nungen. Daß das notwendig ist, darüber herrscht, 
glaube ich, völlige Einmütigkeit. Daß es obendrein 
im Rahmen des Möglichen bereits geschieht, das 
weiß das Hohe Haus genau so und wird es in den  

kommenden Stunden, wie ich hoffe, bei den Haus-
haltsberatungen dann auch positiv bewerten und 
akzeptieren. Denn in dem Haushalt des Bundes-
wohnungsbauministers sind immerhin 27 Millio-
nen DM für solche zinsverbilligte Darlehen und 
Zuschüsse enthalten. Bürgschaften darf ich oben-
drein auch schon jetzt für diesen Zweck überneh-
men. Also die in den Ziffern 1 bis 3 des vorge-
schlagenen § 39 a Abs. 1 verlangten Maßnahmen 
sind materiell schon so nicht nur möglich, sondern 
werden auch von mir praktiziert. Bei der im Drit-
ten Abschnitt genannten Zahl würde ich natürlich 
auch für den Bund allein gern noch etwas höher 
kommen. Aber hier sind gewisse Grenzen gezogen. 
Für dieses Jahr ist es, wie gesagt, gelungen, die 
Darlehen von 17 Millionen DM im vergangenen 
Jahr auf 27 Millionen DM im Haushaltsansatz zu 
steigern. Dort gehört dieser Ansatz auch hin. 

Dazu ist es gelungen, vor einigen Wochen die Zu-
stimmung der Länder zu den Einkommensteuer-
richtlinien 1955 zu erhalten, nach denen bis zu 
30 % der Mieteinnahmen auf die Dauer von drei 
Jahren einem besonderen Rückstellungskonto zur 
Durchführung von Reparaturen gutgebracht wer-
den können, die für den einzelnen Hauseigentümer 
steuerlich absetzbar sind, wenn er sie tatsächlich 
für diesen Zweck verwendet. Das ist der volkswirt-
schaftlichen Höhe nach völlig unbegrenzt. Diese 
Chance haben nämlich alle Hausbesitzer. Sie wer-
den sie aber nur nutzen können, wenn auf Grund 
dieses Gesetzes tatsächlich die Möglichkeit zur 
Wiederherstellung der Eigenwirtschaftlichkeit ge-
schaffen ist. Ich darf Sie aus diesen Gründen bit-
ten, diesen Antrag, der nach unserer Überzeugung 
hier gar nicht weit genug geht, weil er nicht ein-
mal alles das erfaßt, was zugunsten der Wieder-
herstellung der Wirtschaftlichkeit notwendig ist 
— es gehört auch noch der ganze Komplex der Er-
tragsschwächeverfahren des Lastenausgleichsgeset-
zes mit hinein —, abzulehnen und davon über

-

zeugt zu sein, daß wir uns gemeinsam Mühe ge-
ben werden, die Möglichkeiten zur schnellen Wie-
derherstellung des gesamten Althausbestandes in 
dem geeigneten Rahmen mit den geeigneten Mit-
teln voranzutreiben. 

(Beifall in der Mitte und rechts.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Wird das Wort noch 
gewünscht? Das Wort hat der Abgeordnete Hauffe. 

Hauffe (SPD): Ich muß der Begründung des 
Herrn Ministers doch widersprechen. Es handelt 
sich bei dem von uns vorgeschlagenen neuen Ab-
schnitt nicht um eine Novelle zum bestehenden 
Gesetz, und deswegen ist der Vergleich, mit dem 
er begonnen hat, ein bißchen schief. 

Wenn man aber mit der Begründung kommen 
will, daß hier ein Fremdkörper in das Gesetz hin-
einkäme, der nicht hineingehört, dann können wir 
schon einige Fremdkörper in diesem Gesetz suchen, 
auf die wir sonst auch nicht verzichten zu können 
glauben. Wir haben nämlich mit Absicht darauf be-
standen, daß die sozialpolitischen Maßnahmen bei 
den Mietbeihilfen im Gesetz bleiben, weil sonst 
kein Mensch weiß, wann die Dinge überhaupt kom-
men. 

(Zuruf des Bundesministers Dr. Preusker.) 

— Jawohl, Herr Minister; Sie wissen ja selbst, daß 
wir manches nicht nötig hätten, wenn uns Ihr Ka

-

binettskollege Storch die seit langem versprochene 
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Sozialreform endlich einmal brächte. Das ist auch 
der Punkt, mit dem ich Ihren Hinweis auf die 
rückstellbaren 30 % zurückweisen muß. Denn zu-
rückstellen kann bloß derjenige, dessen soziale 
Lage so ist, daß er es sich erlauben kann. Die von 
Ihnen vorhin wieder erwähnten Rentner-Hausbe-
sitzer sind einfach nicht in der Lage zurückzustel-
len, weil sie die paar Pfennige Miete, die sie ein-
nehmen, ohne Rücksicht darauf, was mit dem Haus 
wird, verzehren müssen, auch wenn sie 10 % mehr 
kriegen. Auch die 4 oder 5 DM pro Monat, die sie 
nach Ihren Worten nachher mehr kriegen, werden 
sie — entschuldigen Sie diesen drastischen Aus-
druck — verfrühstücken müssen, um das nackte 
Leben zu erhalten, weil nämlich ihre Renten dazu 
einfach nicht ausreichen. 

(Abg. Dr. Will: Die wollten Sie ihnen 
vorher auch nicht geben!) 

— Wir wollen ihnen die geben, und Sie werden 
niemals beweisen können, daß wir gegen die 10 % 
Mieterhöhung sind. Aber wir verlangen auf diesem 
Gebiet Gesamtmaßnahmen, die nicht den einen 
wieder mehr in den Abgrund stoßen. Schauen Sie 
sich den Rentner als Mieter an und daneben den 
Rentner-Hausbesitzer! Dann werden Sie weder von 
dem Rentner-Mieter verlangen können, daß er 
Herrn Storch die Sozialreform vorwegfinanziert, 
die nicht kommt, noch im umgekehrten Verhältnis 
vom Rentner-Hausbesitzer verlangen können, daß 
er es für seinen Kollegen Rentner-Mieter tut. Dort 
liegen nämlich die Dinge im argen und stoßen sich 
im Raum. Deswegen ist die Begründung, die der 
Herr Bundeswohnungsbauminister gegeben hat, 
nicht zutreffend. Es ist auch nicht klar, ob er wirk-
lich in der Lage ist, seine Instandsetzungsbeihilfen 
und Zinszuschüsse, die er im Etat hat, im Bedarfs-
fall zinslos zu geben, damit die Lücke, die dann da 
ist, echt geschlossen wird. 

Ich glaube also, daß es gar nichts schadet, wenn 
hier der Bundestag eine echte Willensdemonstra-
tion gibt, damit endlich einmal das Argument ver-
schwindet, daß man Mietfreigaben machen muß, 
durch die derjenige, der in der Lage ist, robust zu 
sein, sich irgendwie zusätzliche Einnahmen schafft 
und das mit dem armen Teufel Hausbesitzer be

-

gründet, der Rentner ist und sich nicht helfen 
kann. Diese beiden Begründungen passen einfach 
nicht zusammen. Deshalb möchte ich auf unserem 
Antrag bestehenbleiben. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort wird nicht 
weiter verlangt. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer für den An-
trag Umdruck 396 Ziffer 13 ist, der möge ein Hand-
zeichen geben. — Gegenprobe! — Das zweite ist 
die Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 

Wir stimmen nun ab über die §§ 40, — 41, —
42, — 43, — 44 in der Ausschußfassung. Wer für 
die Annahme dieser Bestimmungen ist, der gebe 
ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Das erste war 
die Mehrheit. 

Zu § 45 ist ein Änderungsantrag und ein Even-
tualantrag gestellt. Sie finden sie in Umdruck 396 
Ziffer 14. 

Das Wort zur Begründung hat Frau Abgeordnete 
Heise. 

Frau Heise (SPD): Meine Herren und Damen! 
Bereits während der ersten Lesung des vorliegen-

den Gesetzentwurfs wurden von der sozialdemo-
kratischen Fraktion Bedenken' gegen die jetzige 
Übernahme auf Berlin geltend gemacht. Die da-
malige Antwort des Herrn Ministers, daß der zu-
ständige Ausschuß die Berlin-Klausel nochmals 
überprüfen solle und daß Berlin selbst immer noch 
den Riegel vorschieben könne, wenn sich das Ab-
geordnetenhaus außerstande sehe, das Gesetz jetzt 
zu übernehmen, ließ doch immerhin auf einiges 
Verständnis für die Berliner Lage schließen. Im 
Ausschuß war das dann leider nicht immer der 
Fall. Der Senat von Berlin hatte einen Beamten in 
den Ausschuß entsandt, dessen sachkundiger Be-
richt über die Lage des Berliner Hausbesitzes bei 
der Mehrheit des Ausschusses leider nicht ankam. 
Die zuständige Senatsstelle in Berlin hat nämlich 
eine Repräsentativerhebung über die Rentabilität 
von 20 000 Berliner Wohnungen angestellt. Das 
amtliche Resultat hat keine Unwirtschaftlichkeit 
ergeben. 

Den Vertretern des Hausbesitzes wurde das Er-
gebnis mitgeteilt, als sie einmal wegen einer ande-
ren Angelegenheit im Abgeordnetenhaus als Sach-
verständige gehört wurden. Die Vertreter des Haus-
besitzes waren nicht imstande, das Ergebnis der 
Prüfungen zu widerlegen. Sie wurden aufgefordert, 
dem Senat Ertragsberechnungen vorzulegen, aus 
denen sich eine Unwirtschaftlichkeit ersehen ließe. 
Bis heute haben sie von diesem Angebot noch kei-
nen Gebrauch gemacht. 

Es handelt sich in Berlin immerhin um 80 000 
Grundstücke, die mit Mehrfamilienhäusern bebaut 
sind, und noch kein einziges dieser Grundstücke 
wurde dem Senat als unwirtschaftlich nachgewie-
sen. Wie ist das zu erklären? 

(Zuruf.) 

— Herr Dr. Will, es steht Ihnen frei, dazu den Be-
weis zu liefern. — Berlin hatte immer die höchsten 
Mieten; die hat es durch den Preisstopp behalten, 
obwohl es inzwischen seine Funktionen als Haupt-
stadt und damit auch als Dienstleistungsstadt ver-
lor. Außerdem waren die Mieten in Berlin von An-
fang an anders aufgebaut als im Bund. Im Bundes-
gebiet betrug die Friedensmiete im Reichsdurch-
schnitt 6 %  des Grundsteuerwertes von 1914 — die 
Hauszinssteuer nimmt darauf Bezug —, in Berlin 
dagegen 7,15 %; zudem ist sie im Westen der Stadt 
noch höher. Die billigen Grundstücke liegen zumeist 
im Osten unserer gespaltenen Stadt. Daraus folgert 
der Senat, daß ein mittleres Berliner Miethaus mit 
monatlich etwa 1000 DM Mieteinnahmen ungefähr 
200 DM monatlich mehr Überschuß hat als ein glei-
ches Haus im Bundesgebiet. 

Nach den Zerstörungen, von denen Berlin beson-
ders betroffen wurde, mußte jeder Berliner Regie-
rung daran gelegen sein, den noch vorhandenen 
Hausbesitz so schnell wie möglich zu renovieren. 
Hausbesitzer des Bundesgebietes bestätigten immer 
wieder, daß in Berlin ungewöhnliche Vergünstigun-
gen gewährt wurden. Das war erstens das in Ber-
lin schon im Juli 1945 erlassene Zinsmoratorium 
für die Grundpfandrechte. Der dadurch freigewor-
dene Anteil für die Verzinsung der Grundschulden 
brauchte als Gebäudeinstandsetzungsabgabe nicht 
abgeführt zu werden, wenn er für Instandsetzungs-
arbeiten verwendet wurde. Dieser Anteil betrug 
bei Altbauten 50 % der Miete und bei Zwischen-
kriegsbauten 55 %. Der Berliner Hausbesitz hat 
von dieser Vergünstigung Gebrauch gemacht; er 
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hat sie voll ausgenutzt. Bis zum Januar 1947 wurde 
tatsächlich so gut wie nichts an die Stadtkasse ab-
geführt. 

Als nächste Hilfe für den Hausbesitz führte die 
Stadt Berlin die Baunotabgabe ein. Sie betrug je 
nach dem Grad der Belastung 2 bis 5 % des Ein-
heitswertes oder 10 bis 25 % der Miete. Der Ver-
mieter hatte übrigens das Auswahlrecht. Zwanzig 
Monate lang wurde ihm diese Baunotabgabe als 
öffentlicher Zuschuß erlassen, wenn er sie verbaute. 
Auch davon ist fast restlos Gebrauch gemacht wor-
den. Schätzungsweise 250 Millionen DM sind dem 
Berliner Hausbesitz durch diese Maßnahme zuge-
flossen. Im anschließenden zweiten Erhebungszeit-
raum der Baunotabgabe, also bis zum Januar 1952, 
ist sie dem Vermieter als zinsloses Darlehen über-
lassen worden, wenn er nachweisen konnte, daß er 
dafür Instandsetzungsarbeiten ausführte. Das zins-
lose Darlehen ist übrigens in zwanzig gleichen 
Jahresraten zu tilgen. 

Als dritte Entlastung ist anzusehen, daß die Ver-
mögensabgabe nach § 88 des Lastenausgleichsge-
setzes für die Zeit von 1952 bis zum Jahre 1957 — 
das haben Sie hier selbst beschlossen — nur in 
Höhe von einem Drittel erhoben wird. 

(Präsident D. D r. Gerstenmaier über

-

nimmt den Vorsitz.) 

Als vierte Vergünstigung haben Sie hier vor ein 
paar Wochen beschlossen, die Hypothekengewinn-
abgabe rückwirkend vom 1. April 1952 an für un-
bestimmte Zeit auf ein Drittel zu ermäßigen. 

Für diese Vergünstigungen hatten sich übrigens 
alle Berliner Abgeordneten ohne Unterschied der 
Fraktion eingesetzt. Dadurch war es dem Berliner 
Hausbesitz möglich, den Nachholbedarf zu befrie-
digen und den größten Teil der Kriegsschäden, so-
weit sie sich überhaupt beheben lassen, zu besei-
tigen. Was jetzt noch zu tun bleibt, ist aber nicht 
mit einer 10%igen Mieterhöhung, wie es das Ge-
setz für Berlin jetzt vorsieht, aufzubauen. Große 
Modernisierungen, wegen des Umfangs der Kriegs-
schäden zurückgestellte Bauarbeiten lassen sich 
nicht mit Mieterhöhungen bewerkstelligen, auch 
wenn Sie 100 % nähmen; dazu gehören eben, wie 
auch schon mein Kollege sagte, Zinsverbilligungen 
oder, wenn sich der Einsatz für den Wohnungs-
markt lohnt, sogar zinslose Kredite. Der Senat ist 
übrigens dabei, eine entsprechende Vorlage zu er-
arbeiten. 

Wenn Sie aber in Berlin bei gelegentlichen Be-
suchen doch Häuser finden, die trotz aller gegebe-
nen Möglichkeiten noch verwahrlost aussehen, so 
bedenken Sie bitte, daß die Struktur des Berliner 
Hausbesitzes wesentlich von der des Bundes ab-
weicht. Es gibt den Teil der Hausbesitzer, der gar 
nicht willens ist, große Aufwendungen zur Besei-
tigung von Kriegsschäden zu machen. Dieser Haus-
besitz befindet sich sehr oft in den Händen von 
Erbengemeinschaften im Ausland, überhaupt im 
Besitz von Ausländern, die ihn in der Inflations-
zeit in Berlin aufgekauft haben. Grundstücksge-
sellschaften verwalten ihn. Oder er steht unter 
Treuhänderschaft. Diese Häuser — es sind leider 
sehr viele — sind der Schrecken der Mieter, weil 
ihre Besitzer nur das Bestreben haben, möglichst 
hohe Überschüsse herauszuholen. Auch eine 
100%ige Mieterhöhung würde daran nichts ändern. 
Auf der anderen Seite bedeuten aber schon die 
10 %, die dieses Gesetz jetzt für Berlin vorsieht,  

bei der sozialen Struktur der Berliner Bevölke-
rung, wie sie uns der Krieg nun einmal hinter-
lassen hat und wie sie durch die Abschnürung ge-
fördert wurde, für viel zu viele eine untragbare Be-
lastung. 

Es ist wirklich nicht angenehm, hier immer wie-
der vom Elend der  Berliner Bevölkerung reden zu 
müssen. Wenn es uns heute oft nicht mehr so ab-
genommen wird, wie es nötig wäre, liegt das wahr-
scheinlich daran, daß wir schon allzuviel darüber 
geredet haben.  Trotzdem müssen wir immer wieder 
darauf hinweisen. Diese 150 000 Arbeitslosen, die 
wir noch haben, wohnen ja schließlich ebenso wie 
die 450 000 Rentner vornehmlich in Altbauwohnun
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gen. Auch hier ist wieder ein Unterschied. In  Berlin 
 ist es so, daß von dieser 10%igen Mieterhöhung 

93 % aller Wohnungen erfaßt werden, während im 
Bundesgebiet, wie der Herr Minister vorhin sagte, 
5 Millionen, das sind 47 %, erfaßt werden. Natürlich 
ist der Kreis bei 93 % beinahe geschlossen, denn 
wir haben eben noch sehr wenig Nachkriegsbauten, 
wir haben auch keine großen Komplexe mit Ein-
familienhäusern; das  alles ist ja in dieser gedräng-
ten Großstadt nicht möglich. Es handelt sich also 
wirklich darum, daß 650 000 von 700 000 vorhan-
denen Wohnungen unter diese Mieterhöhung fallen. 

Erfaßt werden davon nun auch unsere elenden 
Mietskasernen, diese  typischen Berliner Hinter-
häuser, von einer hemmungslosen Spekulations-
sucht um die Jahrhundertwende zeugen, und es 
ist eigentlich nicht zu verstehen, daß wir diese 
Häuser, die eigentlich abbruchreif sind, nun durch 
eine 10%ige Mieterhöhung auch noch sanieren sol-
len. Heute können wir bei über 100 000 Wohnung-
suchenden noch nicht darangehen, diese Häuser 
abzureißen. Aber ich kann Ihnen sagen:  Was hier 
in den Jahrzehnten an Rendite eingenommen 
wurde, das wurde von der Gesundheitsfürsorge 
sicherlich bei den  Bewohnern aufgewandt. 

Zum Trost für die untersten Einkommensemp-
fänger — darüber haben wir soeben gesprochen — 
sieht nun das  Gesetz die Mietbeihilfen vor. Sie 
betragen, nachdem der Bundesminister für Finan-
zen 13 Millionen DM jährlich für drei Jahre zur 
Verfügung stellen will, für Berlin  1,9 Millionen DM. 
Ich darf Ihnen kurz die Rechnung aufmachen. Diese 

 Bundesmittel reichen nicht weit. Sie sollen nach 
dem Gesetz, wie es soeben hier beschlossen wor-
den Ist,  also  denjenigein Mietern zugute kommen, 
die 110 % des Fürsorgerichtsatzes mit ihrem Ein-
kommen nicht erreichen. Allein von diesen Für-
sorgeempfängiern aber haben wir zur Zeit 114 000 
inBerlin. An sie zahlt Berlin schon jetzt 24 Mil-
lionen DM im Jahr Mietbeihilfen, das sind 17,50 DM 
im Durchschnitt. Bei einer 10%igen Erhöhung der 
Miete würde Berlin also jetzt außerdem mit die-
sen 10 % zusätzlich belastet werden. Das reicht aber 
noch nicht aus. Das Hauptsozialamt rechnete mir 
aus, daß nach seiner Schätzung rund 69 000 weitere 
Mieter aller Kreise — das sind die Kreise, die vor-
hin von Ihnen angesprochen wurden, der  BHE hat 
das ja ,ausführlich getan — der Arbeitslosen, der 
Rentner und der  sonstigen in Betracht kommen-
den Personen, deren Einkommen die 110 % des 
Fürsorgerichtsatzes nicht überschreitet, dazukom-
men. Das sind 3 1/3  Millionen DM im Jahr .an neuer, 
zusätzlicher Belastung für Berlin. 

Senat, Abgeordnetenhaus und Mieter wehren 
sich jetzt schon gegen diese  neuen Lasten. Daß sich 
ein Teil des Berliner Hausbesitzes für Mieterhö-
hungen einsetzt, ist verständlich; daß er aber nicht 
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darauf angewiesen ist, habe ich Ihnen durch 'den 
Hinweis auf :die seit 1945 geschaffenen gesetzlichen 
Maßnahmen für die Erhaltung des Hausbesitzes zu 
erläutern versucht. Ich möchte Ihnen noch sagen: 
Wir haben leider in Berlin einschließlich :der Alu

-

Empfänger, also  der  Arbeitslosenunterstützungs-
empfänger, der Alfu-Empfänger und Rentner sowie 
der unselbständigen Erwerbstätigen zur Zeit 80 % 
Einwohner, die ein Einkommen von weniger als 
300 DM haben. Das sind immer noch Zahlen, die 
sich nicht wegdiskutieren lassen. 

Aus diesen sachlichen Erwägungen und aus die-
ser sachlichen Not unserer Stadt bitte ich Sie also 
im Namen meiner Fraktion, dem Antrag stattzu-
geben, die Berlin-Klausel aus diesem Gesetz zu 
streichen. 

(Beifall.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Sie haben die 
Begründung dieses Änderungsantrags gehört. 
Wird dazu das Wort gewünscht? — Das Wort hat 
der Abgeordnete Neumann. 

Neumann (SPD): Meine Damen und Herren! 
Während der Ausführungen der Frau Kollegin 
Heise hörte ich von einer Feststellung, die der Herr 
Bundesminister Preusker getroffen haben soll: 
das Abgeordnetenhaus von Berlin solle einen Rie-
gel vorschieben, solle die Schwierigkeiten besei-
tigen, von denen wir soeben gehört haben. 

Ich möchte :den Herrn Bundesminister fragen: 
Erstens: Ist es richtig, daß er diese Äußerung ge-
tan hat? Zweitens: Kann er mir einen Rat geben, 
wie das Abgeordnetenhaus von Berlin die Schwie-
rigkeiten beseitigen soll,  die  jetzt durch einen Be-
schluß des Bundestages geschaffen werden? 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Herr Bundesminister für Wohnungsbau. 

Dr. Preusker, Bundesminister für Wohnungsbau: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Das, 
was Frau Kollegin Heise hier angeführt hat, Herr 
Kollege Neumann, :war eine Wiedergabe des Ver-
laufs der ersten Lesung im Bundestag, an der Sie 
ja selbst als Fragesteller zu diesem Punkt beteiligt 
waren; ich darf das in Ihr Gedächtnis zurückrufen. 
Da war  die  Debatte doch zu dem Punkt gekommen, 
daß zwar der bisherige Senat von Berlin es für 
tragbar gehalten hatte, daß auch Berlin eine 
10%ige Mieterhöhung, die  erste, mitmachen sollte 
und daß nun der neue Senat dies nicht mehr für 
zweckmäßig oder tragbar hielt. Es hatte sich also 
innerhalb von wenigen Wochen die Auffassung 
darüber, ob das  für Berlin tragbar sei oder nicht, 
um 180 Grad gewandelt, 

(Zurufe von der SPD) 
und  da  habe ich hier ausgeführt: Wenn das so ist, 
bleibt ja dem Abgeordnetenhaus von  Berlin noch 
immer die Möglichkeit, die Übernahme dieses Ge-
setzes abzulehnen. 

(Abg. Lücke: Richtig!) 
Inzwischen sind die Dinge aber  in  den Verhand-
lungen so gelaufen, daß der Senat von Berlin nicht 
mit dem Wunsch nach einer vollen Ablehnung auf 
uns zukam, sondern einen Kompromiß erbat, den 
er nach der Geschäftsführung ja nur noch vom 
Bundestag erbitten konnte — dem Ausschuß lag ja 
bereits das Mietengesetz vor —, einen Kompromiß 
in der Richtung, daß das Inkrafttreten für Berlin 

nicht automatisch in  der  üblichen Weise, d. h. 
innerhalb eines Monats erfolgen sollte, sondern daß 
ein späterer Termin gesucht werden sollte. 

Um diese Frage geht es letztlich auch in dem 
Eventualantrag, den die Kollegin Heise hier be-
gründet hat. Ich habe jedenfalls — um Ihre letzte 
Frage zu beantworten — im Ausschuß als Sprecher 
der Bundesregierung einen solchen Kompromiß 
hinsichtlich einer zeitlichen Hinausschiebung als 
den geeignetsten Weg bezeichnet, und irgendwie 
ist das ja auch in  der Fassung des Ausschusses zum 
Ausdruck gekommen. Man kann sich nur über die 
notwendige Dauer der  Hinausschiebung streiten, 
nachdem im vergangenen Jahr die  10%ige Miet-
erhöhung von diem damals amtierenden Senat für 
durchaus tragbar gehalten wurde, während sie jetzt, 
bei einer weiteren Verbesserung dier Gesamt-
situation, plötzlich anders beurteilt wird. Das letzte 
Urteil hat nun, in diesem Augenblick — die An-
träge liegen vor —, der Bundestag, das Plenum 
hier. 

(Abg. Neumann meldet sich zum Wort.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaler: Einen Augenblick, 
Herr Abgeordneter! Dier Abgeordnete Dr. Will hat 
sich zunächst gemeldet. 

Dr. Will (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die Frau Kollegin Heise hat als 
Sprecherin ihrer Fraktion im wesentlichen das vor-
getragen, worüber wir uns schon im Ausschuß ein-
gehend unterhalten haben. Der Inhalt ihrer Aus-
führungen entspricht ungefähr dem, was der 
Beamte, den der Senat von Berlin damals in diesen 
Ausschuß geschickt hat, dargelegt hat. Er hat eben-
falls  die Meinung vertreten, daß es dem Berliner 
Hausbesitz wesentlich besser gehe als dem Haus-
besitz im Bundesgebiet und daß :es daher völlig 
überflüssig sei, überhaupt etwas für den Berliner 
Hausbesitz zu tun, denn irgendeine Benachteili-
gung sei von ihm ja im einzelnen gar nicht nach-
zuweisen. 

(Widerspruch bei der  SPD.)  

Man hat lediglich gesagt, es müsse dann allerdings 
durch zinslose Darlehen dafür gesorgt werden, daß 
das, was etwa noch fehle, nachgeholt werden 
könne. 

(Zuruf von der SPD: Aha!) 

— Das bemerkte ich auch schon, Herr Kollege! —
Man hat allerdings nicht gesagt, woher die Mittel 
für diese zinslosen Darlehen kommen sollen. 
Darüber haben wir uns ja vorhin schon einmal 
unterhalten. 

Wer nun Berlin einigermaßen kennt — das tun 
ja einige von uns —, wird nicht bestreiten können, 
daß der Zerstörungsgrad in Berlin immer noch 
einen Umfang hat, wie man ihn in nicht sehr vielen 
Städten 'des  Bundesgebietes kennt. Ich brauche nur 
an den alten Westen, an das Lützow-Viertel, an 
die Gegend um den Nürnberger Platz zu erinnern, 
und jeder von Ihnen, der einmal nach Berlin 
kommt, weiß, wie es dort aussieht. 

Es 'ist richtig, daß die Mieterhöhung in Berlin 
für einen relativ größeren Prozentsatz der Alt-
häuser in Frage kommt, als es im Bundesgebiet der 
Fall ist. Das liegt aber eben daran, daß wir in 
Berlin sehr viel später angefangen haben, soziale 
Neubauten zu errichten, weil 'eben überhaupt erst 
seit einigen Jahren 'die Möglichkeit dazu gegeben 
war. 
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Nun wird  man  nicht verkennen dürfen — das 
hat damals auch der Sprecher des Senats zugege-
ben —, daß auch in  Berlin noch im großen Um-
fange Erneuerungs-, Wiederherstellungs- und In-
standsetzungsarbeiten erforderlich sind. Er selbst 
hat ja, wie Sie sich erinnern, darauf hingewiesen, 
daß es dort  an  den Fassaden, an den Dächern, an 
den Wohnungsausbauten und an den internen Ein-
richtungen der Häuser noch in weitem Umfange 
fehlt. Er hat nicht bestreiten können, daß auch 
dort noch ein erheblicher Nachholbedarf an diesen 
Arbeiten gegeben ist. 

Ich glaube nicht, daß man im Ernst wird sagen 
können, daß der Berliner Hausbesitz nicht notlei-
dend sei, im Gegensatz zu allen übrigen Bevölke-
rungsteilen, von denen wir ja fortgesetzt vor-
tragen, wie schlecht es ihnen geht. Ich möchte hier 
nicht die zahllosen Briefe und Eingaben des Ber-
liner Haus- und Grundbesitzervereins, dessen Ver-
treter ich ja nicht bin, vorbringen; aber sie lassen 
doch erkennen — diese Dinge sind wahrscheinlich 
auch Ihnen bekannt — , daß eine solche Darstellung 
unserer wirtschaftlichen Situation, wie sie hier der 
Senat von Berlin erstaunlicherweise, möchte ich 
sagen, neuerdings beliebt, in keiner Weise gerecht-
fertigt ist. 

Ich gebe Ihnen zu, daß die Frage der Mietbeihil-
fen, Frau Kollegin Heise, gerade bei uns in Berlin 
Schwierigkeiten macht, und auch ich würde es 
außerordentlich begrüßt haben, wenn wir einen 
größeren Anteil des Kuchens, der hier zur Vertei-
lung kommt, für uns hätten beanspruchen können. 
An sich ist er nicht gerade schlecht, wenn man ihn 
mit anderen Ländern, etwa Bayern, vergleicht; 
aber er ist unzureichend. Wir werden wahrschein-
lich von Berlin aus einen erheblichen Zuschuß-
bedarf decken müssen. Aber wir können immerhin 
darauf hinweisen, daß das Defizit, das im Berliner 
Haushalt entstehen wird, letzten Endes auch wie-
der vom Bund getragen werden muß und auch ge-
tragen werden wird. 

Wir haben darüber hinaus — das wollen wir 
doch nicht verkennen — durch das Entgegenkom-
men dieses Hauses und durch die Steuerpräferen-
zen, die wir nach langen Bemühungen erreicht 
haben, in Berlin doch wieder eine wesentliche Ver-
besserung der wirtschaftlichen Lage erzielen 
können. Wir können auch nicht bestreiten, daß wir 
in Berlin in  der  letzten Zeit sehr vorangekommen 
sind. Es würde auch, glaube ich, nicht gut sein, 
wenn wir hier im Plenum des Bundestags den Ein-
druck erwecken wollten, als ob alle diese Milliar-
den, die nach Berlin gehen, eigentlich immer nur 
in ein Faß ohne Boden geworfen werden. Das wer-
den ja auch Sie nicht wollen. 

Es liegt also schon in unserem Interesse, 
festzustellen, daß wir in Berlin auch wirtschaft-
lich durchaus vorangekommen sind. Das ent-
spricht nicht nur der Minderung unserer Arbeits-
losigkeit; das entspricht nicht nur der Erhöhung 
der Durchschnittseinkommen, die wir auch in Ber-
lin zu verzeichnen haben, wenn ich natürlich auch 
zugebe, daß wir gegenüber dem Bund immer noch 
im Rückstand sind. Aber wir sind nicht so weit im 
Rückstand, daß wir nicht etwa sagen könnten: Wir 
sind heute in Berlin so weit, wie man  hier im Bun-
desgebiet vor zweieinhalb Jahren war, als man 
hier, im Jahre 1952, bereits die erste 10%ige Er-
höhung der Mieten durchgeführt hat. Selbst das ist 
in Berlin ja bisher noch nicht geschehen! Wir  

haben gewisse Erleichterungen durch die Baunot-
abgabe gehabt. Aber ich sagte schon, daß das be

-

sonders erforderlich war, gerade infolge des erhöh-
ten. Zerstörungsgrades, den wir gehabt haben. 

Ich meine also, man kann die Dinge nicht so 
sehen, daß man etwa sagt, die Mieterhöhung, die 
wir hier vorsehen, sei in Berlin unnötig. Ich bin im 
Gegenteil der Meinung, daß sie nicht leicht wo-
anders so nötig ist wie gerade in Berlin. 

Aus diesem Grunde schlage ich vor, den Antrag 
der SPD abzulehnen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Herr Abgeordnete Neumann. 

Neumann (SPD): Meine Damen und Herren! Es 
wird für uns in Berlin sehr interessant sein, wenn 
wir die Ausführungen des Herrn Kollegen Will 
hören, daß gerade in Berlin die Mieterhöhungen 
notwendig seien, um wirtschaftlich voranzukom-
men. Es ist von einem besonderen Interesse, Herr 
Kollege Will, wenn Sie erklären, wir in Berlin 
könnten uns  doch nicht darauf berufen, die Höhe 
unserer Einkommen entspreche noch nicht der Ein-
kommenshöhe im Bundesgebiet. Es ist doch leider 
so, daß wir auch heute, trotz allen Fortschritts, der 
gar nicht geleugnet wird - wir selbst haben ja 
Hand angelegt und haben den Aufbau mit voran-
getrieben — eine viermal so hohe Zahl von Ar-
beitslosen haben, als das in der Bundesrepublik 
der Fall ist. Ich brauche nicht auf die Ursachen 
hinzuweisen. Ich glaube, die Damen und Herren 
dieses Hauses haben es durchaus nicht nötig, daß 
wir darüber etwas sagen. Aber es ist absolut falsch, 
Herr Kollege Will, wenn Sie erklären, die Einkom-
menshöhe sei jetzt so weit, daß auch wir diese Er-
höhung der Mieten tragen könnten. Jeder weiß aus 
der Statistik, daß die Löhne der Arbeiter noch um 
8 bis 10 % niedriger liegen, während wir früher 
in Berlin durchaus an der Spitze aller Löhne im 
Reich lagen, und daß von der Höhe der Gehälter 
der Angestellten überhaupt nicht geredet werden 
kann. 

(Abg. Dr. Will: Aber doch so hoch, wie sie 
im Bund 1952 waren; das können Sie auch 

nicht bestreiten!) 

— Herr Kollege Will, diese Tatsachen bestehen, 
und wir werden uns in Berlin über Ihre Angaben 
hier auseinanderzusetzen haben. Ich glaube, Sie 
haben durch den Wahlausgang am 5. Dezember 
1954 wohl schon ein deutliches Zeichen bekommen, 
wie die Berliner zu Ihren Plänen, auch zu Ihren 
Mietplänen, stehen. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, meine 
Damen und Herren: Es liegen in Berlin besondere 
Verhältnisse vor. Es sind nicht nur die 145 000 Ar-
beitslosen, die wir haben, sondern wir haben un-
sere besonderen Schwierigkeiten durch die Tat-
sache, daß von 2,2 Millionen Einwohnern, die wir 
in Westberlin haben, 375 000 Menschen sind, die 
über 50 Jahre alt sind, und 291 000 Menschen, die 
über 60 Jahre ait sind. Unsere ungünstig zusam-
mengesetzte Alterspyramide hat ganz besondere 
Schwierigkeiten zur Folge, die ja auch in diesem 
Hause bekannt sind. Herr Kollege Will, wir haben 
neben den 145 000 Arbeitslosen auch noch 460 000 
Sozialrentner und .100 000 Sozialunterstützte. Hier 
liegen doch die Schwierigkeiten unserer Stadt Ber-
lin. Ich kann es nicht begreifen und muß es sehr 
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bedauern, daß ein Berliner Abgeordneter, Herr 
Kollege Dr. Will, diese Äußerung getan hat. 

(Zuruf des Abg. Dr. Will.) 

Um einmal zu zeigen, wie die sozialen Verhält-
nisse unserer Stadt sind, die neueste Statistik: Die 
Bezirksämter waren angewiesen, einmal die wirt-
schaftliche Lage der Wohnungsuchenden zu über-
prüfen. Wir haben zur Zeit die Zahlen aus 10 von 
den 12 Westberliner Bezirken vorliegen. Es sind 
115 000 Wohnungsuchende befragt worden, und 
von diesen haben 60 °/o ein Familieneinkommen 
unter 300 Mark. Hier sind die wirklichen Zahlen, 
Herr Kollege Will, und hier liegt also auch der 
Standpunkt des neuen Berliner Senats begründet, 
daß eben Berlin diese Mieterhöhung nicht tragen 
kann. Wir haben uns bei den beiden Regierungs-
parteien, CDU und SPD, auf den Standpunkt schon 
in der Großen Koalition geeinigt — und jetzt trägt 
die Koalition ja den Namen „Soziale Koalition" —, 

daß wir den Bewohnern Berlins nicht erneut Be-
lastungen auferlegen wollen, die eben nicht trag-
bar sind. 

Herr Bundesminister, Sie sagten, Berlin könne ja 
die Übernahme des Gesetzes verweigern. Ich 
glaube, man sollte diesen Umweg nicht gehen, 
sollte nicht dem Berliner Abgeordnetenhaus den 
Ball zuspielen, sondern man sollte den sozialdemo-
kratischen Antrag hier annehmen, Berlin aus dem 
Gesetz auszuklammern. Es ist uns nicht möglich, 
diese Mieterhöhung zu tragen. Das ist so lange 
nicht möglich, als die wirtschaftlichen und sozialen 
Zustände in Berlin weit unter dem Lebensstandard 
der Bundesrepublik liegen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Herr Bundesminister für Wohnungsbau. 

Dr. Preusker, Bundesminister für Wohnungsbau: 
Herr Präsident! Nur zu einer kurzen Berichtigung, 
möchte ich fast sagen. Herr Kollege Neumann, ich 
habe ja nicht gesagt, die Situation sei jetzt so, daß 
das Berliner Abgeordnetenhaus unter Umständen 
ablehnen könne und solle, sondern habe nur eine 
Antwort auf die damalige Erörterung in der ersten 
Lesung gegeben. Ich habe mich im Gegenteil jetzt 
dafür ausgesprochen, daß sich der Bundestag für 
die Kompromißlösung entscheidet, die im letzten 
auch vom derzeitigen Berliner Senat gekommen ist, 
wenn auch mit einer etwas anderen Frist, als sie 
der Ausschuß festgelegt hat; da liegt die Differenz. 

(Abg. Schröter [Wilmersdorf] : Also neh

-

men wir doch die andere Frist!) 

Dabei kann ich nur sagen: Angesichts der gesam-
ten Entwicklung und so, wie die Bundesregierung 
die Entwicklung für Berlin im Laufe dieses Jahres 
weiter beurteilt, halte ich auch den Termin, den 
die Mehrheit des Bundestagsausschusses beschlos-
sen hat, für durchaus tragbar. 

Es kommt noch ein Weiteres hinzu — nur eine 
kurze Bemerkung —: Sicher sind in Berlin gegen-
über der Entwicklung im Westen Deutschlands 
noch einige Rückstände aufzuholen. Aber Gott sei 
Dank — und das ist doch für uns alle eine Freude 
- ist im Laufe der letzten zwölf Monate der Pro-
duktionsindex, der Anstieg aller Zahlen in Berlin 
prozentual sogar über den Anstieg im westlichen 
Teil Deutschlands hinausgegangen. Endlich holt 
Berlin wirklich und sichtbar auf, und da wir hier 
bereits die Vollbeschäftigung erreicht haben, bin 
ich der Meinung, daß alles dafür spricht, daß sich  

dieser Prozeß in diesem Jahre fortsetzen wird. Man 
kann letzten Endes auch in Berlin dringende 
soziale Probleme nur mit den dazu geeigneten 
sozialen Mitteln lösen und kann nicht im letzten 
alles auf eine einzige Gruppe, nämlich auf den 
Hausbesitz, zuschieben, dessen Erhaltung auch im 
Interesse Berlins dringend notwendig ist. 

(Beifall rechts und in der Mitte.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Abgeordnete Dr. Will. 

Dr. Will (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich möchte mich im Anschluß an das, 
was Herr Kollege Neumann gesagt hat, auf eine 
kurze Bemerkung beschränken. Es hat, glaube ich, 
keinen Zweck, Herr Kollege Neumann, wenn wir 
hier in einen Kampf darüber eintreten, wer das 
weitere Herz für die soziale Not Berlins hat. Das 
ist ein Spiel mit Worten. Worauf es ankommt, ist, 
zu erkennen, ob diese Not von einer bestimmten 
Schicht getragen werden soll, nämlich von den 
Berliner Hausbesitzern, soweit sie Wohnunggeber 
sind, oder ob dazu nicht andere Wege gesucht 
werden müssen, für die der Berliner Senat in der 
Zusammensetzung, die er zur Zeit hat, verantwort-
lich ist. Ich habe an keiner Stelle bestritten, wie 
die wirtschaftliche Situation in Berlin immer noch 
ist; das wissen Sie selbst. Es ist aber meiner Mei-
nung nach jetzt die Zeit gekommen, daß wir in 
Berlin das nachholen, was schon vor beinahe drei 
Jahren im Bundesgebiet möglich war. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
die Abgeordnete Frau Heise. 

Frau Heise (SPD): Meine Herren und Damen, 
besonders Herr Will, gerade zu Ihren letzten Aus-
führungen! Schon bei der ersten Beratung des 
Bundesmietengesetzes im Plenum haben wir aus-
geführt, daß der Produktionsindex Berlins dem des 
Bundes immer noch nachhinkt. Der Produktions-
mengenindex hat in Berlin, bezogen auf 1936 
gleich 100, im März 1955 erst 91 % erreicht, wäh-
rend er im Bundesgebiet im Zeitpunkt der ersten 
Mietenerhöhung, also 1952, 149 % betragen  hat. 
Die Berliner Produktion hat also noch nicht ein-
mal zwei Drittel des damaligen Standes im Bun-
desgebiet erreicht. Wir sollten uns doch einmal 
Zahlen ansehen, wenn wir nun immer wieder Be-
hauptungen aufstellen. Meine Fraktion glaubt dar-
um, daß dem Berliner Mieter nicht die gleiche 
Mieterhöhung zugemutet werden kann, wie sie 
im Oktober 1952 dem Mieter des Bundesgebietes 
zugemutet wurde. Ich bitte Sie also noch einmal: 
Herr Dr. Will, bringen Sie Gegenbeweise! 

Das gleiche gilt für den Hausbesitz. Zwei Jahre 
lang hat er Zeit gehabt und ist immer wieder vom 
Senat aufgefordert worden, seine Unrentabilität 
zu beweisen. Bis heute haben wir nichts als Phra-
sen gehört, die im Grunde genommen gar nichts 
bewiesen. Es wäre wirklich Sache des Hausbesitzes, 
Zahlen vorzulegen. Dann könnten wir auch sach-
lich darüber entscheiden. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Ich sehe keine 
weiteren Wortmeldungen. Wir kommen zur Ab-
stimmung über den Änderungsantrag Umdruck 396 
Ziffer 14. Ich lasse zunächst abstimmen über den 
ersten Antrag: „§ 45 wird gestrichen". Wer diesem 
Antrag zustimmen will, den bitte ich um ein 
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Handzeichen. — Gegenprobe! — Das zweite war 
die Mehrheit; der Antrag unter Ziffer 14 „§ 45 
wird gestrichen" ist abgelehnt. 

Ich lasse abstimmen über den Eventualantrag 
auf Umdruck 396. Wer diesem Eventualantrag zu-
stimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Ich bitte, die Abstimmung durch 
Aufstehen zu wiederholen. Wer dem Eventualan-
trag unter Ziffer 14 des Umdrucks 396 zustim-
men will, den bitte ich, sich zu erheben. — Ge-
genprobe! — Meine Damen und Herren, der Vor-
stand ist der Auffassung, daß das letzte die Mehr-
heit ist; der Eventualantrag ist abgelehnt. 

Ich lasse abstimmen über den § 45 in der Fas-
sung des Ausschusses. Wer dieser Fassung zustim-
men will, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Das erste ist die Mehrheit; der 
§ 45 ist angenommen. 

Ich rufe auf § 46. Hierzu liegt ein Änderungs-
antrag auf Umdruck 396 ,Ziffer 15 vor. Wird zur 
Begründung dieses Änderungsantrags das Wort ge-
wünscht? — Der Herr Abgeordnete Jacobi hat das 
Wort. 

Jacobi (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Es bedarf keiner großen Worte und 
langen Ausführungen, um diesen Änderungsantrag 
meiner Fraktion zu begründen. Die Diskussion und 
die Beratungen heute haben gezeigt, daß Sie sich 
nicht in der Lage gesehen haben, unseren Ände-
rungsanträgen zuzustimmen. Ich hege die  Hoff

-nung, daß der eine oder andere Antrag vielleicht 
in der dritten Lesung bei Ihnen doch noch eine 
geneigtere Haltung antrifft. Wir haben in diesem 
Hause schon zu oft erlebt, daß Anträge, selbst 
wenn man ihnen im Grundsatz zustimmte, in der 
zweiten Lesung abgelehnt wurden, weil man Ein-
wände in bezug auf den Anschluß der dritten 
Lesung befürchtete. So hoffe ich z. B. auch, daß 
der Berlin-Antrag von vorhin nachher bessere 
Aussichten hat, als er sie soeben zu haben schien. 

Die Änderung, die wir zu § 46 beantragen, hat 
ihren Grund auch darin, daß diese Diskussion er-
geben hat, wie schwierig dieses Gesetz ist, wie 
kompliziert es ist, und wie unmöglich es ist, es zum 
1. Juli in Kraft treten zu lassen gegenüber einer 
Öffentlichkeit, die mit diesem Gesetz nichts anzu-
fangen weiß, weil jeder, der es anwendet, zunächst 
einmal einige Zeit in die Schule gehen muß. Wir 
glauben also, daß es seinen Sinn hat, ein Inkraft-
treten erst drei Monate nach der Verkündung zu 
beschließen, zumal die Bemerkungen, die heute 
zu Beginn der Sitzung gemacht wurden, es handele 
sich um die Notwendigkeit, das Gesetz zum 1. Juli 
in Kraft treten zu lassen, eigentlich nicht recht er-
gründbar sind.  Wer hat eigentlich wem diese Frist 
gesetzt? Glauben Sie wirklich, daß Sie in der Lage 
sind, alle bisherigen Einwände des Bundesrats 
durch diese Debatte aus dem Feld zu räumen? Wir 
glauben es nicht! 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Abgeordnete Lücke. 

Lücke (CDU/CSU): Meine Damen und Herren, 
ich darf bitten, den Antrag abzulehnen. Herr Kol-
lege Jacobi, Sie haben wieder das Wort von der 
Kompliziertheit des Gesetzes gebraucht. Ich darf 
dem Hohen Hause versichern, daß die Bundesregie-
rung, die beteiligten Ministerien und die Aus-
schüsse sowohl im Bundesrat wie im Bundestag  

— Wirtschaft und Wiederaufbau — alles getan 
haben, um Ihnen ein möglichst einfaches Gesetz 
vorzulegen. 

(Zurufe von der SPD.) 

Zum zweiten, Herr Kollege Jacobi, haben Sie ge-
fragt: wer ist der Auftraggeber für den Termin 
1. Juli? Der Auftraggeber für den Termin 1. Juli 
ist die Mehrheit des Hohen Hauses. Ich bitte des-
halb, den Antrag abzulehnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort zu 
diesem Änderungsantrag wird weiter nicht ge-
wünscht. Ich lasse darüber abstimmen, Umdruck 
396 Ziffer 15. Wer diesem Änderungsantrag zu-
stimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Das letzte ist die Mehrheit; der 
Änderungsantrag ist abgelehnt. 

Ich lasse abstimmen über § 46, dazu Einleitung 
und Überschrift in der Fassung des Ausschusses. — 
Wer zustimmen will, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — § 46, Einleitung und 
Überschrift sind angenommen. Damit ist die zweite 
Lesung ,des Gesetzentwurfs beendet. 

Wir kommen, nachdem Änderungsanträge in der 
zweiten Lesung nicht angenommen worden sind, 
zur 

dritten Beratung. 

Ich frage, ob in der dritten Beratung das Wort 
zur allgemeinen Aussprache gewünscht wird? — 
Das Wort hat der Herr Abgeordnete Jacobi. 

Jacobi (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich beabsichtige in diesem Augenblick 
nicht, eine Generaldebatte einzuleiten und lange 
Ausführungen über das Für und Wider dieses Ge-
setzes zu machen. Ich möchte nur darauf hinweisen, 
daß wir uns in der dritten Beratung darauf be-
schränken wollen, nur eine Reihe unserer Ände-
rungsanträge zu wiederholen, die wir nicht im ein-
zelnen mehr begründen werden. Wir können weit-
gehend auf die Aussprache in der zweiten Bera-
tung Bezug nehmen. 

Wir werden folgende Anträge aus dem Umdruck 
396 wiederholen: Ziffer 3, der die Streichung des 
§ 3 begehrt, dann Ziffer 4, und zwar den Eventual-
antrag, wobei ich die Hoffnung hege, daß er an-
genommen wird; denn wenn er das ausdrückt, was 
Sie sowieso meinen, nämlich daß es sich um be-
triebsfähige Anlagen handeln muß, dann wäre eine 
deutliche Aussage des Gesetzgebers wohl auch im 
allgemeinen Interesse. Wir werden ferner wieder-
holen den Antrag Ziffer 6 des Umdrucks 396, weil 
wir der Meinung sind, daß der Paragraph, der die 
Bestimmungen über die sogenannten Bruchbuden 
und den Ausschluß der Mieterhöhungen für diese 
enthält, nicht ausreicht, sondern daß es unseres zu-
sätzlichen Antrags bedarf. Wir werden wiederholen 
den Antrag Ziffer 8, den § 17 betreffend, und wer-
den erneut beantragen, das Wort „vorläufig" nach 
dem Wort „Länder" einzusetzen. Schließlich beste-
hen wir auf unserem Antrag Ziffer 9 unseres Um-
drucks, der die Änderung der vier Jahre in §§ 19 
in sechs Jahre vorsieht. Wir werden weiterhin, und 
zwar aus allgemeinen verfassungspolitischen Grün-
den, die Streichung des § 38 fordern, die mit der 
Ziffer 12 unseres Umdrucks beantragt wird. Zu die-
ser Ziffer behalten wir uns noch die Wortmeldung 
eines unserer Kollegen vor. Schließlich werden wir 
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erneut die Anträge der Ziffern 13 und 14 — mit 
dem Eventualantrag, die Berlin-Klausel betreffend 
— sowie 15 stellen. Wir behalten uns je nach dem 
Verlauf der Diskussion vor, zu den einzelnen An-
trägen noch Stellung zu nehmen. Ansonsten wer-
den wir uns mit einer Schlußbemerkung vor der 
Abstimmung begnügen.  

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Abgeordnete Lücke. 

Lücke (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Meine Freunde sind 
der Anregung des Ältestenrats gefolgt, in der Aus-
sprache der zweiten Lesung nur zu den wichtigsten 
Dingen Stellung zu nehmen, damit wir die drin-
gend notwendigen Haushaltsberatungen fortsetzen 
können. Ich darf daher für meine Freunde auch 
zum Schluß der dritten Lesung erklären, daß wir 
im einzelnen auf den Bericht verweisen und die 
Damen und Herren des Hohen Hauses und auch die 
Öffentlichkeit bitten, das dort Niedergelegte nach-
zulesen, um unsere Meinung zu den Einzelheiten 
zu erkennen. 

Nur diese wenigen Feststellungen seien erlaubt: 
Es ist eine Grundforderung der Christlich-Demo-
kratischen und Christlich-Sozialen Union, die Wie-
derherstellung der Wirtschaftlichkeit des Hausbe-
sitzes schrittweise sicherzustellen. Dieser Gesetz-
entwurf ist in sehr mühsamen Vorberatungen zu-
stande gekommen und stellt einen Schritt auf dem 
Wege zu diesem Ziel dar. Nachdem zur sozialpoliti-
schen Seite des Gesetzes sichergestellt wurde, daß 
Mietbeihilfen wenigstens als Anfang verankert 
werden konnten, ist meine Fraktion in der Lage, 
diesem Gesetz zuzustimmen. 

Dieses Erste Bundesmietengesetz ist längst über-
fällig. Wir müssen hier einmal deutlich ausspre-
chen, daß auch der Hausbesitz einen berechtigten 
Anspruch darauf hat, Mietkorrekturen vorzuneh-
men. Ich darf hier wohl im Einverständnis des 
ganzen Hauses erklären, daß keine der hier vertre-
tenen Parteien heute gegen eine Mieterhöhung ge-
sprochen hat. Es ist lediglich über das Verfahren 
diskutiert worden. Gut, da gibt es Meinungsver-
schiedenheiten. Wenn ich also sage, daß dieses Ge-
setz überfällig ist, dann tue ich das deshalb, weil 
wir der Meinung sind, daß wir dem Hausbesitz das 
zu geben haben, was er billigerweise fordern kann. 

Zur Frage des Termins des Inkrafttretens: Es ist 
nicht so gewesen — die Frage spielte in der Einzel-
beratung eine Rolle —, daß wir einen Befehl be-
kommen hätten. O nein! Sie kennen aus der Vor-
geschichte des Entwurfs die Meinung, der 1. Ja-
nuar 1955 sei der Termin. Dann wurde der 1. April 
als Termin genannt, und nun soll es der 1. Juli 
werden. Mit unserer Zustimmung bekennen sich 
meine Freunde und ich erneut zu dem Grundsatz: 
neben der Wiederherstellung der Wirtschaftlichkeit 
des Hausbesitzes berechtigte sozialpolitische Be-
lange zu wahren. Diese Grundsätze sind nun im 
Gesetz in einer brauchbaren Form verankert. 

Der Bundesrat hat  an  unseren Beratungen na-
turgemäß engen Anteil. Es handelt sich um ein 
Zustimmungsgesetz. Ich begrüße es dankbar, daß 
der Bundesrat unseren Anregungen gefolgt ist, bald 
das Gesetz — wie mir gesagt wurde, am 24. dieses 
Monats — im Plenum zu verabschieden. Damit 
wäre die Möglichkeit gegeben, das Gesetz am 1. Juli 
in Kraft zu setzen. 

Zur dritten Lesung sind noch einzelne Anträge 
gestellt worden; über die wird noch etwas zu sagen 
sein. 

Ich möchte meine Bitte in dem Wort zusammen-
fassen: Sie wissen, daß kein Parlament gerne die 
Frage einer Mieterhöhung diskutiert. Es sind echte 
Sorgen laut geworden. Im Nachbarland Holland 
führte diese Frage zu einer Regierungskrise. Es ist 
ein heißes Eisen.  Das auszusprechen, sollten wir 
den Mut haben. Alle Parteien bejahen im Grund-
satz die Mieterhöhung. Darum vermag ich nicht 
einzusehen, warum wir uns nicht auf dieses Ge-
setz einigen können, das vielleicht die  Hausbesit-
zer ebensowenig befriedigen wird wie diejenigen, 
die die Mieterhöhungen zu tragen haben. Ich 
empfehle daher namens der CDU/CSU-Fraktion 
dem Hohen Hause, dem Gesetz in der dritten 
Lesung zuzustimmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Abgeordnete Dr. Will . 

Dr. Will (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich will mich gerne dem Verfahren 
meiner Herren Vorredner anschließen und mich auf 
einige wenige Worte beschränken. Ich kann das 
um so mehr, als Herr Kollege Lücke bereits zum 
Ausdruck gebracht hat, was ich dazu sagen wollte. 

Wir sind der Auffassung, daß dieses Bundes-
mietengesetz, das „Erstes Bundesmietengesetz" 
heißt, eine wesentliche Lücke füllt. Vielleicht muß 
es in absehbarer Zeit durch ein zweites Gesetz ge-
ändert werden; aber für den Augenblick bedeutet 
es einen wesentlichen Fortschritt gegenüber der 
bisherigen Situation. Es ist ein Politikum ersten 
Ranges. Wir alle wissen, daß es mehr Mieter als 
Hausbesitzer gibt. An dieser einfachen Tatsache ist 
das Zustandekommen dieses Gesetzes jahrelang ge-
scheitert. Es gibt aber auch niemanden in diesem 
Hause einschließlich der  Opposition, der nicht ein-
sichtig genug wäre, zu erkennen, daß hier endlich 
eine Änderung nötig ist. Ich freue mich, daß diese 
nun erreicht werden konnte. 

Ich darf Ihnen meinerseits empfehlen, das Gesetz 
in dritter Lesung anzunehmen, und kann für meine 
Fraktion erklären, daß wir ihm zustimmen werden. 

(Beifall bei der FDP.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Weitere Wort-
meldungen zur allgemeinen Beratung in dritter 
Lesung liegen nicht vor. Ich schließe die allgemeine 
Beratung. 

Wir kommen zur Einzelberatung der Änderungs-
anträge. Ich bitte Sie, meine Damen und Herren, 
dafür zunächst noch einmal den Umdruck 396 zur 
Hand zu nehmen. 

Ich rufe auf den für die dritte Lesung gestellten 
Änderungsantrag der Fraktion der SPD, § 3 des 
vorliegenden Gesetzentwurfs zu streichen. Auf wei-
tere Begründung wird verzichtet. Ich komme zur 
Abstimmung. Wer diesem Änderungsantrag der 
Fraktion der SPD auf Umdruck 396 Ziffer 3*) zu-
stimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Meine Damen und Herren, bei der 
Besetzung des Hauses ist es so nicht zu entschei-
den. Ich bitte, die Abstimmung zu wiederholen. 
Wer dem Änderungsantrag auf Umdruck 396 Zif-
fer 3 zustimmen will, den bitte ich, sich vom Platz 
zu erheben. — Gegenprobe! — Das letztere ist die 
Mehrheit; der Änderungsantrag ist abgelehnt. 

*) Siehe Anlage 2. 
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Ich komme zu dem Änderungsantrag auf Um-
druck 396 Ziffer 4, und zwar dem Eventualantrag. 
Auf Begründung wird verzichtet? 

(Abg. Jacobi: Jawohl!) 

— Wer dem Eventualantrag unter Ziffer 4 des Um-
drucks 396 zustimmen will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Das erste ist die 
Mehrheit; der Eventualantrag auf Umdruck 396 
Ziffer 4 zu § 6 ist angenommen. 

Ich komme zu dem Änderungsantrag auf Um-
druck 396 Ziffer 6 zu § 12 des Gesetzentwurfs. Wer 
diesem Änderungsantrag zustimmen will, den bitte 
ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Das 
letztere ist die Mehrheit; der Änderungsantrag ist 
abgelehnt. 

Ich rufe auf den Änderungsantrag der Fraktion 
des GB/BHE zu § 16 auf Umdruck 420*). Ich nehme 
an, meine Damen und Herren, daß er inzwischen 
verteilt und in Ihrer Hand ist. Frage: Wird dazu 
das Wort gewünscht? — Herr Abgeordneter Engell! 

Engell (GB/BHE): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Das Haus hatte in zweiter Lesung 
unseren Antrag abgelehnt. Ich wiederhole ihn hier 
und beschränke ihn zur Zeit auf den Personenkreis 
der Unterhaltsempfänger. Es ist von dem Kollegen 
Gille schon ausgeführt worden, daß wir erst vor 
wenigen Wochen eine Erhöhung für notwendig 
erachtet haben. Weiter ist gesagt worden, daß man 
bei der Errechnung dieser Erhöhung von der Über-
legung ausgegangen ist, 20 % der Unterhaltshilfe 
sei das Maximum, das ein Unterhaltsempfänger 
für Miete aufbringen könne. Wir möchten durch 
diesen Antrag 'erreichen, daß ein darüber hinaus-
gehender Mietbetrag durch Mietbeihilfen abgegol-
ten wird. Ich bitte das Haus, diesem Antrag zuzu-
stimmen, und beantrage namentliche Abstimmung. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaler: Wird dazu weiter 
das Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Das 
Haus hat gehört, daß namentliche Abstimmung be-
antragt ist. Ich mache darauf aufmerksam, daß 
dazu die Unterstützung von 50 Mitgliedern des 
Hauses nötig ist. 

(Zurufe von der SPD: Wir stimmen zu!) 

— Die Fraktion der SPD stimmt zu; der Antrag ist 
ausreichend unterstützt. 

Wir kommen zur namentlichen Abstimmung 
über den Antrag Umdruck 420 zu § 16. Ich bitte die 
Damen und Herren Schriftführer, die Stimmkar-
ten einzusammeln. 

(Einsammeln der Abstimmungskarten.) 

Meine Damen und Herren, ich frage, ob noch je-
mand im Saal ist, der  seine Karte nicht abgegeben 
hat. — Das ist nicht der Fall. Ich schließe die Ab-
stimmung. 

(Auszählen der Abstimmungskarten.) 

Ich bitte, die Saaltüren zu schließen und bitte  die 
 Damen und Herren, Platz zu nehmen, damit wir 

in der dritten Lesung fortfahren können. 

Ich nehme an, daß das Haus damit einverstan-
den ist, daß wir bis zur Auszählung der Abstim-
mungskarten mit den Abstimmungen über die 
weiteren Änderungsanträge fortfahren. 

(Abg. Jacobi: Herr Präsident!) 
Herr Abgeordneter Jacobi! 

*) Siehe Anlage 5. 

Jacobi (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich bedaure, dem Vorschlag des Herrn 
Präsidenten nicht zustimmen zu können, weil wir 
bei Prüfung des Änderungsantrags der Fraktion 
des Gesamtdeutschen Blocks/BHE festgestellt ha-
ben, daß sich dieser Antrag nur auf die Unterhalts

-

hilfeberechtigten bezieht. Für den Fall seiner An-
nahme würden also die Sozialleistungsempfänger 
wesentlich schlechter gestellt sein. Wir möchten 
uns deshalb vorbehalten, für den Fall der An-
nahme dieses Antrags noch einen Ergänzungsan-
trag einbringen zu dürfen, der auch die Soziallei-
stungsempfänger in diese Regelung einbezieht. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Einen Augen-
blick, Herr Abgeordneter. Sind Sie nicht der Mei-
nung, daß wir inzwischen während der Auszählung 
mit den diesen Gegenstand nicht berührenden Än-
derungsanträgen fortfahren können? 

Jacobi (SPD): Herr Präsident, einverstanden, 
wenn die Möglichkeit dann noch besteht, geschäfts-
ordnungsmäßig so zu verfahren, daß der Punkt 
noch einmal angesprochen wird. 

Präsident D. Dr.. Gerstenmaier: Herr Abgeord-
neter, ich habe den Eindruck, daß das Haus volles 
Verständnis für Ihren Wunsch hat. Wir werden 
dann so verfahren. Lassen Sie uns die Zeit 'aus-
nutzen und fortfahren. Es wird so verfahren, wie 
der Herr Abgeordnete Jacobi gewünscht hat. 

Wir kommen zu dem Änderungsantrag auf Um-
druck 396*) Ziffer 8. Er betrifft den § 17 des vor-
liegenden Gesetzentwurfs. Wer diesem Änderungs-
antrag unter Ziffer 8 zustimmen wi ll, den  bitte 

 ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! - Das 
letzte ist die Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 

Wir kommen zu dem Änderungsantrag auf Um-
druck 396 Ziffer 9. Er betrifft den § 19. Wer diesem 
Änderungsantrag zustimmen will, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Das zweite ist 
die Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 

Ich rufe jetzt einen Änderungsantrag der Frak-
tion der FDP auf, der Ihnen inzwischen auf Um-
druck 419**) vorgelegt wurde. Er betrifft den § 30 
Abs. 1. Hier soll in Satz 1 der zweite Halbsatz ge-
strichen werden. Dazu hat das Wort der  'Herr  Ab-
geordnete Atzenroth. 

Dr. Atzenroth (FDP): Meine Damen und Herren! 
Der § 30 steht im Zusammenhang mit dem § 3, 
mindestens mit dessen Absatz 5. Die Formulierung 
des § 3 stellt eine Kompromißlösung dar. Nun wird 
dieser Kompromiß hier  in ,dem § 30 noch erweitert, 
und zwar in der Weise, daß man - fast ein ein-
maliger Vorgang - einen Paragraphen des BGB, 
das über 50 Jahre in Deutschland in Geltung ist, 
für ein Gesetz außer Kraft setzen will. 

Der Grund hierzu ist nicht einzusehen. Man kann 
auch in diesem Gesetz nicht von den bewährten 
Grundsätzen abgehen, die wir im BGB gefunden 
haben. Wenn sich bei Abschluß eines Vertrags 
die Parteien bewußt sind, daß sie gegen Ge-
setze verstoßen haben, kann man nicht ,dem einen 
Partner die Möglichkeit geben, nachträglich wegen 
ungerechtfertigter Bereicherung Rückforderungen 
zu stellen. Das ist unmoralisch. Die Unwirksamkeit 
der Mietpreisvereinbarung nach § 3 Abs. 5 soll 

*) Siehe Anlage 2. 
**) Siehe Anlage 4. 
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hierdurch keineswegs berührt werden,  aber  sie soll 
erst von dem Zeitpunkt an Wirkung haben, in dem 
sie geltend gemacht wird, nicht für die zurück-
liegende Zeit. Das scheint mir  gerecht zu sein. Des-
halb bitte ich Sie, diesem Antrag zuzustimmen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaler: Wird dazu das 
Wort weiter .gewünscht? - Das ist nicht der Fall. 
Wir kommen zur Abstimmung ü ber  diesen Ände-
rungsantrag auf Umdruck 419*). Wer ihm zustim-
men will, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Das letzte ist die Mehrheit; der An-
trag ist abgelehnt. 

Ich rufe den Änderungsantrag zu § 38 auf. Das 
ist Ziffer 12 des Umdrucks 396**). Dazu ist vorhin 
schon die Wortmeldung angekündigt worden. Herr 
Abgeordneter Reitz hat das Wort. 

Reitz (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich bitte, den § 38 zu streichen. Es ist doch 
nicht angängig, ein vom Gesetzgeber beschlossenes 
Gesetz einfach durch Rechtsverordnung wieder 
aufzuheben. Aber dies sieht der § 38 der Vorlage 
vor; das wäre jedenfalls die praktische Auswir-
kung. Es kann nicht die Aufgabe der Legislative 
sein, eine Handhabe dazu zu geben, daß ein von 
ihr verabschiedetes Gesetz oder Teile desselben 
von der Exekutive durch einfache Verordnung 
außer Kraft gesetzt werden. Ich bin der Auffas-
sung, daß das Parlament nicht selbst seine Rechte 
preisgeben kann und darf. Deshalb bitte ich, die-
sen § 38 zu streichen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaler: Wird dazu 
weiter das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. Wir kommen zur Abstimmung. Ich erinnere 
daran: es handelt sich um Umdruck 396 Ziffer 12. 
Wer diesem Antrag zu § 38 zustimmen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. – Gegenprobe! — 
Das letztere ist die Mehrheit; der Antrag ist abge-
lehnt. 

Ich rufe den Änderungsantrag Ziffer 13 zu § 39 a 
auf. — Das Wort zur Begründung wird nicht ge-
wünscht. Ich lasse abstimmen. Wer dem Ände-
rungsantrag zustimmen will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Bitte, noch einmal die Gegenprobe! — Das letztere 
ist die Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 

Ich rufe den Änderungsantrag, und zwar den 
Eventualantrag auf Umdruck 396 Ziffer 14 auf. 
Das Wort hat der Abgeordnete Brandt. 

Brandt (Berlin) (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die sozialdemokratische Frak-
tion wiederholt nicht den Streichungsantrag — sie 
hat die Mehrheitsverhältnisse zur Kenntnis genom-
men —, aber sie möchte Ihnen den Eventualantrag 
in einer neu formulierten Fassung vorlegen, in 
der Hoffnung, damit auf größeres Verständnis zu 
stoßen. Wir schlagen Ihnen vor, den § 45 Abs. 1 
wie folgt zu fassen: 

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, 
die Vorschriften des Zweiten, Fünften, Sech-
sten, Siebenten, Achten und Neunten Ab

-schnitts dieses Gesetzes durch Rechtsverord-
nung im Lande Berlin zu dem Zeitpunkt, zu 
dem die wirtschaftliche und soziale Lage Ber-
lins dies zuläßt, jedoch nicht vor dem 31. De-
zember 1956, mit folgender Maßgabe in Kraft 
zu setzen. 

*) Siehe Anlage 4. 
**) Siehe Anlage 2.  

und dann mit Abs. 2 fortzufahren, wie es in der 
Ihnen gedruckt vorliegenden Vorlage nachzulesen 
ist. 

Nach der ausführlichen Erörterung in der zwei-
ten Lesung kann ich mir weitere Ausführungen 
zur Sache wohl ersparen, bis auf zwei Bemerkun-
gen. Bei vollem Verständnis für die Interessen, 
die hier auf verschiedenen Seiten vorliegen, geht 
es uns darum, zu einer sachlichen Prüfung zu kom-
men und dem Grundsatz zu entsprechen, den die 
Fraktionen der Christlichen Demokraten und der 
Sozialdemokraten in Berlin zu Beginn dieses Jah-
res bei der Formulierung der Regierungserklärung 
gemeinsam festgelegt haben: daß die Ein-
schätzung der ökonomischen und sozialen Lage 
die Grundlage für eine eventuelle Neurege-
lung auf diesem Gebiet bilden soll. Darum der 
Vorschlag, die Rechtsverordnung zu einem dann 
noch auszuhandelnden Zeitpunkt durch die Re-
gierung gegebenenfalls zu erlassen, jedoch nicht 
vor dem 31. Dezember 1956. Ich bitte Sie herzlich, 
zu überprüfen, ob das nicht unter Berücksichtigung 
der uns bekannten Interessen ein vernünftiger 
Weg wäre. Ich habe den Auftrag, namens meiner 
Fraktion namentliche Abstimmung zu beantragen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Ich frage, ob 
dazu das Wort gewünscht wird? — Das Wort hat 
der Abgeordnete Dr. Will. 

Dr. Will (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Es ist wohl nicht erforderlich, auf den 
Sachverhalt im einzelnen noch einmal zurückzu-
kommen. Der Antrag, den jetzt der Abgeordnete 
Brandt namens seiner Fraktion eingebracht hat 
und der sich wesentlich von dem Eventualantrag 
unterscheidet, der auf Seite 4 unter Ziffer 14 des 
Antrags Umdruck 396 enthalten ist, geht auf Ver-
handlungen und auf Anträge zurück, die schon 
vor Monaten im Ausschuß gestellt worden sind. 
Seine Annahme würde bedeuten, daß die Über-
nahme des Gesetzes für Berlin praktisch illusorisch 

Ist, denn es soll in das Belieben des Senats ge-
stellt werden, von sich aus zu bestimmen, wann er 
die Voraussetzungen dafür als gegeben ansieht. 
Es soll dann nicht einmal so sein, daß der 31. De-
zember etwa der späteste Termin ist, sondern das 
soll sogar noch der früheste Termin sein. Das 
würde bedeuten, daß diese ganze Klausel für uns 
in Berlin, jedenfalls für den dortigen Hausbesitz, 
praktisch wertlos wäre. Aus diesem Grunde bitte 
ich, den Antrag der SPD abzulehnen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaler: Das Wort hat 
der Herr Bundesminister für Wohnungsbau. 

Dr. Preusker, Bundesminister für Wohnungsbau: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der 
Antrag liegt dem Hause leider noch nicht schrift-
lich vor. Ich muß ihn deshalb aus dem Gedächtnis 
zitieren. 

(Zuruf von der SPD: Da ist er! — Abg. 
Jacobi: Der Präsident ist bereit, ihn Ihnen 

zu geben!) 

— Danke sehr, Herr Präsident! Das Petitum geht 
also dahin, die Bundesregierung zu ermächtigen, 
durch Rechtsverordnung dieses Gesetz im Lande 
Berlin zu dem Zeitpunkt, zu dem die wirtschaft-
liche und soziale Lage Berlins dies zuläßt, in Kraft 
zu setzen mit den Ausnahmen, die hier vorgesehen 
sind. 
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Wir haben diese selbe Frage bereits im Aus-
schuß hin- und herdiskutiert. Ich möchte jetzt 
nicht die Frage aufwerfen, warum in diesem Falle 
auf einmal auch nach Ihrer Meinung die Bundes-
regierung ermächtigt werden kann, während sie 
bei § 38 nicht ermächtigt werden durfte, 

(Sehr richtig! und Heiterkeit in der Mitte 
— Zurufe von der SPD) 

sondern nur die Frage als solche erörtern: Wann 
ist denn die wirtschaftliche und soziale Lage Ber-
lins so, daß die Bundesregierung von dieser Er-
mächtigung Gebrauch machen kann? Das ist dann 
doch nach wie vor eine Ermessensfrage! Diese Er-
mächtigung ist wirklich nicht in einem solchen 
Maße konkretisiert, daß es darüber keinen Zweifel 
geben könnte. 

Wenn überhaupt der Termin des 31. Dezember 
1956 wieder in die Debatte geworfen wird, wie das 
schon im Ausschuß geschehen ist, dann könnte das 
nur in der üblichen Weise, in der Formulierung, 
wie sie an und für sich dem Kompromißvorschlag 
zugrunde lag, erfolgen, nämlich so, daß dann in der 
vorgesehenen verfassungsmäßigen Weise das Ab-
geordnetenhaus des Landes Berlin selbst die Ent

-

scheidung trifft. Ich möchte deshalb der Opposition, 
wenn sie eine klare Regelung im Sinne ihres Wun-
sches durch eine Abstimmung hier herbeiführen 
möchte, nahelegen, den Eventualantrag mit dem 
anderen Termin wieder aufzunehmen, nicht aber 
die verfassungsrechtlich sehr zweifelhafte Ermäch-
tigung an die Bundesregierung, die überhaupt nicht 
klar umschrieben ist, zum Gegenstand eines An-
trags zu machen. Denn dagegen müßte ich namens 
der Bundesregierung die allerschärfsten Bedenken 
erheben. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
Herr Abgeordneter Neumann. 

Neumann (SPD): Meine Damen und Herren! 
Ich möchte die Frage des Herrn Ministers, wann 
die Lage in Berlin so ist, daß das Gesetz in Berlin 
voll und ganz wirksam werden kann, klar und 
deutlich beantworten. Schon zu einer Zeit, als Ihre 
Partei, Herr Minister, in Berlin noch in verantwort-
licher Stellung in der Regierung war, haben wir in 
der Frage des Mietpreises und in der Frage des 
Brotpreises Klarheit gewonnen. Die Lage in Berlin 
soll so sein: es soll wirtschaftlich und sozial der 
Anschluß an den Lebensstandard in der Bundes-
republik gefunden sein. Dann soll auch die Ge-
setzgebung in Berlin in bezug auf diese Gebiete 
voll und ganz wirksam werden. Nachdem die Freie 
Demokratische Partei nicht mehr in der Regierung 
ist, haben sich in Berlin CDU und SPD wiederum 
in dieser Auffassung gefunden; Sie können in der 
Regierungserklärung — ich glaube, vom 4. Februar 
dieses Jahres — wieder gleichartige Formulierun-
gen finden. Das ist der Wille der beiden in Berlin 
die Regierung tragenden Parteien. Hier gibt es gar 
kein Deuteln, hier ist eine sehr klare und, ich 
glaube, auch eine sehr verantwortliche Formulie-
rung gefunden. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Weitere Wort-
meldungen? — Der Herr Bundesminister für Woh-
nungsbau! 

Dr. Preusker, Bundesminister für Wohnungsbau: 
Herr Präsident! Ich muß doch noch ein Wort an-
schließen, Herr Kollege Neumann. Wenn Berlin 
seine wirtschaftliche und soziale Lage so verbessert 

hat, daß der Anschluß an den Lebensstandard in 
der Bundesrepublik hergestellt ist, dann müßte 
logischerweise auch das ganze Gesetz in allen sei-
nen Einzelheiten von Berlin übernommen werden. 
In  der  Berliner Kompromißklausel ist ja nur die 
einmalige 10%ige Mieterhöhung vom Oktober 1952 
vorgesehen. Und nun muß doch die Bundesregie-
rung nach der Ermächigung, die Sie ihr geben 
wollen, überlegen: Wann ist denn in Berlin wirt-
schaftlich und sozial ein Zustand gegeben, der dem 
entspricht, wie er in der Bundesrepublik zum Zeit-
punkt der Mieterhöhung von 1952 war? Ich glaube 
also nach wie vor, Herr Kollege Neumann, Sie 
haben mit der Formulierung Ihres Antrags die 
Chancen, Ihr Anliegen zu verwirklichen, eher ge-
mindert statt verbessert. 

(Sehr richtig! rechts.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Weitere Wort

-

meldungen liegen nicht vor. Wir kommen zur Ab-
stimmung. Es ist namentliche Abstimmung bean-
tragt. Der Antrag Ist ausreichend unterstützt. 

Ehe ich die Damen und Herren Schriftführer 
bitte, die Stimmkarten einzusammeln, gebe ich das 
vorläufige Ergebnis *) der namentlichen Abstimmung 
über den Änderungsantrag Umdruck 420 bekannt. 
Abgegebene Stimmen insgesamt 383. Mit Ja haben 
gestimmt 160, mit Nein haben gestimmt 222 Mit-
glieder des Hauses; Enthaltungen: eine. Von den 
18 Berliner Abgeordneten haben 12 mit Ja und 
12 mit Nein gestimmt. 

Ich frage den Herrn Abgeordneten Jacobi, ob er 
weitere Anträge dazu stellen will. — Das ist nicht 
der Fall. 

Nun, meine Damen und Herren Schriftführer, 
sammeln Sie bitte die Stimmkarten ein zu dem 
Antrag, den  Sie  Mer gehört haben. — Ich nehme 
an, daß der Antrag dem Hause gegenwärtig ist und 
ich ihn nicht noch einmal zu verlesen brauche. 

(Zustimmung.) 

— Das ist der Fall. 

(Einsammeln der Abstimmungskarten.) 

Ich frage, ob noch jemand im Saal ist, der seine 
Stimmkarte nicht abgegeben hat. — Die letzte 
Stimmkarte ist abgegeben. Ich schließe die Ab-
stimmung. 

(Auszählen der Abstimmungskarten.) 

Meine Damen und Herren, ich gebe das vorläu-
fige Ergebnis**) der Abstimmung über den Ände-
rungsantrag zu § 45 bekannt. Abgegebene Stim

-

men: 388. Mit Ja haben gestimmt 153, mit Nein 234 
Mitglieder des  Hauses; eine Enthaltung. Berliner 
Abgeordnete: 18. Mit Ja 10, mit Nein 6 bei zwei 
Enthaltungen. Damit ist der Änderungsantrag zu 
§ 45 abgelehnt. 

Ich rufe den Änderungsantrag zu § 46 auf; er 
hat den gleichen Wortlaut wie der Änderungs-
antrag zur zweiten Lesung auf Umdruck 396 Zif-
fer 15. Wer diesem Änderungsantrag zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. — Meine 
Damen und Herren, ich bitte doch Platz zu nehmen. 
Es ist 'unmöglich, hier Abstimmungen durchzufüh-
ren, wenn die Damen und Herren dabei stehen. 
Ich bitte nochmals, Platz zu nehmen, damit wir 
die Abstimmung durchführen können. Wer dem 

*) Endgültiges Ergebnis Seite 4809. 
**) Endgültiges Ergebnis Seite 4809. 
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Änderungsantrag zu § 46 zustimmen wi ll , den bitte 
ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Das ist 
die Mehrheit; der Änderungsantrag ist abgelehnt. 

Damit sind die Einzelabstimmungen beendet. 
Weitere Änderungsanträge liegen nicht vor. Ich 
komme zur Schlußabstimmung. 

(Abg. Jacobi: Ich möchte eine Erklärung 
zur Schlußabstimmung abgeben!) 

— Bitte sehr, Herr Abgeordneter Jacobi, 'Sie haben 
das Wort. 

Jacobi (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich habe namens meiner Fraktion 
eine Erklärung abzugeben. Zunächst muß ich unser 
Bedauern darüber zum Ausdruck bringen, daß es 
nicht gelungen ist, Ihnen ein größeres Verständnis 
für die Berechtigung wenigstens einiger unserer 
Änderungsanträge beizubringen. 

(Unruhe bei den Regierungsparteien.) 

Wir bedauern das, 

(Zuruf von der Mitte: „Beibringen"? — 
weitere Zurufe) 

weil wir der Auffassung sind — 

—Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Einen Augen-
blick, Herr Abgeordneter! Der Herr Abgeordnete 
hat gemeint, er bedauert, daß er dem Haus nicht 
einen von ihm empfohlenen Änderungsantrag zur 
Annahme hat nahebringen können. Das ist ein ein-
facher Lapsus linguae. 

Fahren Sie fort, Herr Abgeordneter! 

Jacobi (SPD): Ich danke dem Herrn Präsidenten 
für die Interpretation. 

(Zuruf von der Mitte: Korrektur!) 
Ich wollte zum Ausdruck bringen, daß wir uns be-
müht haben, Ihnen einige Anträge nahezubringen, 
daß wir aber Ihr Verständnis nicht haben wecken 
können. Das spricht ja eventuell gegen mich und 
nicht gegen Sie, wenn es mir nicht gelungen ist, 
Sie zu überzeugen. Ich überlasse das Ihnen: Wir 
haben aber während ,der Debatte in der zweiten 
Lesung feststellen dürfen, daß das Bemühen des 
Hauses vorhanden war, Meinungsverschiedenheiten 
wenigstens sachlich zu diskutieren. Es hat gelegent-
lich ein wenig Leidenschaft ,gegeben, aber nirgend-
wo und nirgendwann ist etwa eine Bemerkung 
meinen Freunden gegenüber gemacht worden, wie 
wir sie gelegentlich in der Presse lesen, nämlich, 
daß wir uns hausbesitzerfeindlich aufgeführt hät-
ten. Wir haben hinsichtlich des Hausbesitzes wie-
derholt in diesem Hause Feststellungen getroffen, 
die irgendwelchen Kritikern nicht das Recht geben, 
uns Hausbesitzerfeindlichkeit zu unterstellen. Wir 
werden zwar hier und da und auch jetzt wieder 
in bestimmten Zeitungen und Zeitschriften Unter-
stellungen erleben. 

(Abg. Kunze [Bethel]: Das  passiert uns allen!) 
Wir werden Anwürfe zur Kenntnis nehmen müs

-

sen. Wir müssen uns damit abfinden. Auf die 
Dauer wird man dennoch begreifen, daß wir nicht 
der Auffassung sind, daß jeder Hausbesitzer 
schlechthin ein Kapitalist ist. Auf die Dauer wird 
man begreifen, daß auch wir die Tatsachen kennen, 
Tatsachen, die nicht leugnen lassen, daß ein großer 
Teil des Hausbesitzes verschuldet und in Not ist, 
daß man ihm helfen muß und daß man zu einer 
gerechten Abwägung der Interessen kommen muß. 

(Unruhe.) 

— Ich weiß nicht, warum Sie ein solches Erstaunen 
über diese Bemerkung zum Ausdruck bringen. Es 
läßt sich aus den Protokollen dieses Hauses nach-
weisen, daß wir in dieser Richtung seit langer Zeit 
unsere Meinung äußern und daß wir uns auch 
wiederholt bemüht haben, dem durch unser Ver-
halten in diesem Hause Ausdruck zu geben. Wir 
haben auch bei der Beratung  dieses  Gesetzes deut-
lich gemacht, daß wir konkrete Hilfe für den not-
leidenden Hausbesitz für erforderlich halten. Das 
Bedauern, das wir hinsichtlich dieses Gesetzes zum 
Ausdruck bringen, geht vor allem dahin, daß Ver-
suche gemacht werden, die Wirtschaftlichkeit des 
Hausbesitzes auf einem Wege wieder herzustellen, 
der problematisch ist. Angesichts der nach wie vor 
bestehenden Wohnraumnot geht diese Regelung im 
wesentlichen auf Kosten der Mieter. Hier hätte 
man eine bessere Lösung finden können. 

Nun, die Praxis, die sich aus diesem Gesetz er-
gibt, wird zeigen, wer recht hat: Sie mit Ihren op-
timistischen Erwartungen, daß es sich um ein sozial 
zuträgliches Gesetz handelt, oder wir mit unserer 
Befürchtung, daß insonderheit die Beibehaltung des 
§ 3 zu unübersehbaren Schwierigkeiten führt. Es 
ist eine entscheidende wohnungspolitische Aufgabe, 
nicht nur — das lassen Sie mich hinzufügen — der 
Wohnungsnot, sondern auch dem Rechtswirrwarr 
zu begegnen, der sich im Laufe der letzten Jahr-
zehnte entwickelt hat. Hierzu gehört, das Woh

-

nungswesen aus den  Verklammerungen eines zu 
einer Geheimwissenschaft entarteten, völlig un-
übersichtlichen Mietpreisrechts zu lösen. 

Dieser Aufgabe wird der Gesetzentwurf, vor 
dessen Verabschiedung wir stehen, in keiner Weise 
gerecht. Er enthält komplizierte, widerspruchsvolle 
Lösungen und ist ein Buch mit sieben Siegeln, das 
selbst dem rechtskundigen Spezialisten unüberseh-
bare Schwierigkeiten bereitet. 

(Zurufe von der Mitte.) 

— Nun, sie schütteln verneinend den Kopf; dann 
sind Sie fähiger und klüger als die Experten des 
Deutschen Anwaltsvereins, der in ähnlicher Weise 
an Ihrem Entwurf Kritik geübt hat. 

(Erneute Zurufe von der Mitte. — Abg. 
Kunze [Bethel] : Ist das alles Erklärung?) 

— Ich glaube doch, Herr Kollege Kunze! — Für 
den von diesem Gesetz betroffenen Bürger, sei er 
Hausbesitzer oder Mieter, ist dieses Gesetz eine 
absolut verwirrende Rechtsquelle, die dunkel bleibt 
und vielfältigen Anlaß zum Streit gibt. Das Gesetz 
entwirrt die bisherige Verzerrung des Mietgefüges 
nicht, sondern bringt weitere Komplikationen. Es 
hätte nahegelegen, von der am Stichtag der Preis-
stoppverordnung geltenden ortsüblichen Miete aus-
zugehen, das damalige Mietenniveau an die ver-
änderten Preisverhältnisse und den gegenwärtigen 
Währungsstand heranzuführen, vor allem aber das 
Mietrecht wieder aus dem Bereich des öffentlichen 
Rechts in den des privaten Rechts zurückzuführen. 

Daß dies ohne Schwierigkeiten möglich ist, hat 
der vom Deutschen Verband für Wohnungswesen, 
Städtebau und Raumplanung vorgelegte soge-
nannte Bettermann-Entwurf gezeigt. Es muß be-
dauert werden, daß ihm weder die Bundesregie-
rung noch die Mehrheit dieses Hauses entspre-
chende Beachtung geschenkt haben. Dasselbe gilt 
leider auch für alle Verbesserungsvorschläge, die 
von den verschiedensten Stellen zu dem Regierungs-
entwurf vorgebracht worden sind, ob es die Vor- 
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schläge des Bundesrats, ob es die Anregungen des 
Gesamtverbandes gemeinnütziger Wohnungsunter-
nehmen oder ob es die messerscharfe Kritik des 
Anwaltsvereins sind. Alle diese und andere kriti-
schen, aber sachdienlichen Äußerungen sind im 
Ausschuß von der Mehrheit ebensowenig ernsthaft 
diskutiert worden 

(Abg. Lücke: Das ist nicht wahr!) 

wie die detaillierten Vorschläge der sozialdemo-
kratischen Fraktion, die sich redlich bemüht hat, 
einen konstruktiven Beitrag zur Lösung der an-
stehenden Probleme anzubieten. 

(Zuruf rechts: Sie dürfen ja keine eigene 
Meinung haben!) 

Statt dessen hat man an einer Vorlage festgehalten, 
auf die selbst ihre Verfasser keineswegs stolz sein 
dürften und die alles andere als einen Schritt zur 
Vereinfachung der komplizierten Materie darstellt. 

Meine Damen und Herren, wenn Sie der Mei-
nung sind — im übrigen bin ich gleich am Schluß 
—, daß ich mit dieser Erklärung die Grenzen der 
Geschäftsordnung überschreite, wollen Sie zur 
Kenntnis nehmen, daß ich dem Herrn Präsidenten 
zu Beginn der dritten Beratung gesagt habe, daß 
wir auf eine Erörterung der Materie in der Einzel-
beratung der dritten Lesung verzichten, weil wir 
uns auf eine Erklärung am Schlusse der Beratun-
gen beschränken möchten. Die gebe ich jetzt ab. 

(Zurufe von der Mitte.) 

— Sie ist gleich am Ende! Sie mag Ihnen unan-
genehm in den Ohren klingen, Herr Kollege Lücke; 

(Beifall bei der SPD) 

ich werde fortfahren und dann zum Ende kommen. 
Wenn in § 39 des Gesetzes der Bundesregie-

rung der Auftrag erteilt wird, die Vorschriften des 
Mietpreisrechts mit dem Ziel einer Vereinfachung 
zu ändern, zu ergänzen oder aufzuheben, so zeigt 
sich schon hierin, wie wenig geglückt dieses Gesetz 
selber ist. Der erste Entwurf einer solchen Bereini-
gungsverordnung — darauf hat mein Kollege 
Hauffe vorhin schon hingewiesen — hat allein 
56 Paragraphen, und er dürfte nicht der letzte sein. 
Dabei wäre es möglich gewesen_— Anregungen und 
Vorschläge hierzu lagen in Hülle und Fülle vor —, 
die Bereinigung durch das Gesetz selbst vorzu-
nehmen, wie es beispielsweise die SPD-Anträge 
vorsahen, in deren Schlußbestimmungen der ganze 
Wust von preisrechtlichen Runderlassen und Preis-
verordnungen aufgehoben und den Archiven an-
vertraut werden sollte. 

Nun, Sie scheinen trotz aller Mahnungen und 
Warnungen unvoreingenommener, von keinem 
Interessentenstandpunkt, sondern lediglich von der 
Sorge um eine bedrohliche Rechtsentwicklung ge-
leiteter Kreise entschlossen zu sein, dieses Gesetz, 
ein gesetzestechnisches Scheusal sondergleichen, 

(Lachen in der Mitte und rechts) 

zu verabschieden. 

(Abg. Lücke: Das ist Mißbrauch 
der Geschäftsordnung!) 

Wir können Ihnen dabei nicht folgen. Wir lehnen 
diesen absolut mißglückten Versuch einer Reform, 
dieses unklare, an überholten gesetzlichen Bestim-
mungen festhaltende und neue Verwirrungen 
schaffende Gesetz ab. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort zu 
einer Erklärung hat der Abgeordnete Feller. 

Feller .(GB/BHE): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die Fraktion des Gesamtdeutschen 

Blocks/BHE hat sich der Notwendigkeit einer ge-
setzlichen Regelung des Mietpreisrechts nie ver-
schlossen und erkennt auch die Notwendigkeit 
einer wirtschaftlichen Besserstellung des Althaus-
besitzes durchaus an. Wir hätten aber erwartet, 
daß man bei der Bearbeitung dieses Gesetzes mit 
größerem Vorbedacht zu Werke gegangen wäre, 
um alle sozialen Härten von vornherein zu ver

-

meiden und ihre Beseitigung nicht etwa erst der 
weiteren Entwicklung in der Durchführung des 
Gesetzes zu überlassen. Nachdem dies nicht der 
Fall war, haben wir versucht, durch unsere Ä nde-
rungsanträge dem Gesetz eine für uns annehm-
bare Form zu geben. Dem galt zunächst unser An-
trag auf Streichung des § 3, dessen Auswirkungen 
wir nicht annehmen zu können glauben. Diesem 
Ziel galt auch unser Änderungsantrag zu § 16 des 
Gesetzentwurfs. Wir haben erwartet, daß das Haus 
bereit gewesen wäre, den Kreis derer, die eine 
Mietbeihilfe aus diesem Gesetz zu beanspruchen 
haben, erheblich weiter zu ziehen, als es in der 
Vorlage vorgesehen ist. Nachdem die Mehrheit 
auch unseren Vorschlag, wenigstens die Unterhalts-
hilfeempfänger in den Kreis derer einzubeziehen, 
die einen Rechtsanspruch auf Mietbeihilfe haben, 
abgelehnt hat, glauben wir für die sozialen Aus-
wirkungen, die dieses Gesetz nach sich ziehen 
wird, die Mitverantwortung nicht tragen zu kön-
nen. Wir sehen uns daher zu unserem Bedauern 
gezwungen, das Gesetz im ganzen abzulehnen. 

(Beifall beim GB/BHE und bei der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Weitere Wort-
meldungen liegen nicht vor. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer d em 
Gesetz in der durch die Annahme des Eventual-
antrags auf Umdruck 396 zu § 6 geänderten Fas-
sung zustimmen will, den bitte ich, sich zu er-
heben. — Gegenprobe! — Das erste war die Mehr-
heit; das Gesetz ist in dritter Lesung angenommen. 

Ich rufe auf Punkt 2 der Tagesordnung: 
Zweite Beratung des Entwurfs eines Ge-
setzes über die Feststellung des Bundes-
haushaltsplans für das Rechnungsjahr 1955 
(Haushaltsgesetz 1955) (Drucksache 1100); 
Schriftlicher Bericht des Haushaltsausschus-
ses (18. Ausschuß) (Drucksachen 1500, zu 
1500). 
(Erste Beratung: 58. und 59. Sitzung.) 

Der Ältestenrat hat darüber beraten, wie wir 
bei der zweiten und dritten Beratung des  Haus-
halts vorgehen sollen. Er schlägt vor, daß die Be-
richterstattung zum Haushaltsgesetz und dessen 
Beratung am Schluß der zweiten Lesung vorge-
nommen werden und daß zunächst die Einzelpläne 
beraten werden. Ich setze voraus, daß das Haus 
damit einverstanden ist. 

Zunächst darf ich dem Herrn Vorsitzenden des 
Haushaltsausschusses das Wort geben. 

Schoettle (SPD), Berichterstatter: Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Das Plenum des 
Bundestages hat neben der Vorlage Drucksache 
1100, dem Haushaltsgesetz nämlich und den dazu 
gehörenden Einzelplänen, dem Haushaltsausschuß 
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während der Beratungen des Haushaltsplans auch 
die Ergänzungsvorlage zum Entwurf eines Geset-
zes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans 
für das  Rechnungsjahr 1955 zur Beratung über

-

wiesen. Ich möchte dazu folgendes sagen. Diese 
Ergänzungsvorlage, die im Hause selbstverständ-
lich nicht sehr umfassend beraten worden ist, ehe 
sie an den Haushaltsausschuß ging, enthielt aus-
schließlich Personalwünsche einzelner Ressorts. Sie 
wurde im Haushaltsausschuß behandelt und ist — 
und deshalb sage ich das vorweg — in die einzelnen 
Pläne eingearbeitet worden. Die Berichterstatter 
zu den Einzelplänen haben entweder in ihren dem 
Hause schriftlich unterbreiteten Berichten bereits 
darauf Bezug genommen, oder sie werden es, so-
weit sie hier mündlich berichten, noch tun. Damit 
die Drucksache aber geschäftsordnungsmäßig mit

-

erledigt ist, wollte ich diese wenigen Bemerkun-
gen am Anfang machen. Die Drucksache 1260 steht 
also mit zur Beratung und wird im einzelnen bei 
den Plänen verabschiedet werden, auf die sie sich 
bezieht. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaler: Meine Damen 
und Herren, ich darf noch auf folgendes aufmerk-
sam machen, bevor ich den Einzelplan 01 aufrufe. 
Die Beratungsunterlagen zum Haushaltsplan 1955 
liegen Ihnen in drei Mappen vor, die die Beschlüsse 
des Ausschusses, die Schriftlichen Berichte der Be-
richterstatter und die bisher eingegangenen Ände-
rungsanträge enthalten. Ich darf Sie bitten, diese 
Unterlagen während der gesamten Haushalts-
beratungen, also auch noch für die nächste Woche, 
aufzubewahren. Wir können Sie nicht erneut ver-
teilen. 

Damit kommen wir zum 

Einzelplan 01 Bundespräsident und Bundes

-

präsidialamt (Drucksache 1501, Umdruck 389). 

Berichterstatterin ist die Abgeordnete Frau 
Rösch. Bitte, Frau Abgeordnete! 

Frau Rösch (CDU/CSU), Berichterstatterin: Herr 
Präsident! Meine Herren und Damen! Der Einzel-
plan 01 umfaßt den Haushalt des Bundespräsiden-
ten und des Bundespräsidialamtes. Gegenüber dem 
Vorjahr sind im Stellenplan bei den Beamten-
stellen keine Änderungen und bei den Angestell-
tenstellen nur ganz geringfügige Änderungen zu 
verzeichnen. Diese Änderungen ergeben sich aus 
den wachsenden Aufgaben des Amtes. Im Zusam-
menhang damit stehen auch die geringfügigen Er-
höhungen bei den Sach- und Allgemeinen Aus-
gaben. Bei den Einmaligen Ausgaben finden Sie 
noch den Restbetrag für die Herrichtung des Ge-
bäudes in der Kaiser-Friedrich-Straße. Der Haus-
haltsausschuß empfiehlt Ihnen, die bereits in die 
Vorlage eingebauten Ergänzungen anzunehmen 
und dem Einzelplan Drucksache 1501 auf Grund 
der Vorlage Drucksache 1100 zuzustimmen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Ich danke der 
Frau Berichterstatterin. 

Ich eröffne die Beratung in der zweiten Lesung. 
Wird dazu das Wort gewünscht? — Das ist nicht 
der Fall. Ich schließe die Beratung. 

Meine Damen und Herren, ehe wir zur Abstim-
mung kommen, lenke ich Ihre Aufmerksamkeit 
auf den Änderungsantrag auf Umdruck 389*). Die- 

*) Siehe Anlage 6. 

ser Änderungsantrag bezieht sich auf sämtliche 
Einzelpläne. Ich lasse über ihn deshalb jetzt für 
alle Einzelpläne abstimmen. Ich frage, ob das 
Wort zur Begründung des Antrags des Herrn Ab-
geordneten Brese von ihm gewünscht wird. 

(Abg. Brese: Ja!) 

— Herr Abgeordneter Brese hat das Wort. 

Brese (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Mit diesem Antrag wird ein Problem 
angeschnitten, das uns im Haushaltsausschuß schon 
sehr lange beschäftigt hat, nämlich die Gemein-
schaftsverpflegung der Bundesbediensteten. Der 
Haushaltsausschuß stand einmütig auf dem Stand-
punkt, daß an einen allmählichen Abbau der Ge-
meinschaftsverpflegung gedacht werden müsse. 
Die Gemeinschaftsverpflegung ist eine Einrichtung, 
die in der Kriegs- und in der Notzeit geschaffen 
worden ist. Nach der bisherigen Regelung wurden 
für das Mittagessen und für das Abendbrot jedes-
mal 30 Pf als Zuschuß vom Bund gegeben. Die Be

-

schlösse, die wir in dieser Angelegenheit gefaßt 
haben, sind aber nicht zum Zuge gekommen, son-
dern das Gegenteil von dem, was wir erreichen 
wollten, ist erreicht worden. Die Behörden sind, 
nachdem die Abendmahlzeiten nicht mehr in An-
spruch genommen wurden, dazu übergegangen, 
diesen Zuschuß zusammenzufassen. Die Ministe-
rien und die Ämter geben jetzt 60 Pf für die Mit-
tagsmahlzeit. Aus dem Abbau ist folgendes ge-
worden - wenn wir uns den Kostenaufwand ein-
mal ansehen —: Im Jahre 1953 haben wir für die 
Gemeinschaftsverpflegung der Bediensteten etwa 
2 500 000 DM aufgewandt, im Jahre 1954 waren es 
3 400 000 DM. Als wir uns nun einschalteten — es 
ist ein Schriftwechsel hin- und hergegangen —, 
sind aus den 3 400 000 DM im Voranschlag dieses 
Haushalts 5 Millionen DM geworden. 

(Hört! Hört! in der Mitte.) 
Meine Damen und Herren, wir sind doch als Ab-

geordnete dazu da, nicht nur die Verantwortung 
für alles das zu tragen, was hier getan wird, son-
dern uns auch rechtzeitig einzuschalten. Wir müß-
ten doch eigentlich erwarten, daß man einem ein-
stimmigen Wunsche eines Ausschusses bei unserer 
Bürokratie Folge leistet. Ich muß Ihnen erklären, 
es ist nicht geschehen. Deshalb habe ich diesen 
Antrag gestellt. 

Dem Hohen Hause liegt noch ein anderer Antrag 
vor, in dem auch das Mißfallen über diese Tat-
sache ausgesprochen wird. Mir ging er nicht weit 
genug. Ich möchte von Ihnen die Entscheidung 
haben, daß wir an einen allmählichen Abbau die-
ser Gemeinschaftsverpflegung herangehen, und 
habe deshalb den Antrag gestellt, den Satz in die-
sem Jahre zu halbieren. Meinen Freunden und mir 
schwebt vor, den Ansatz im nächsten Jahr völlig 
zu streichen, auch aus einem anderen Grunde. Man 
soll unsere Beamten weitestgehend von geschäft-
lichen Dingen fernhalten. Man soll, wenn ich es 
einmal so sagen darf, die Regiebetriebe aus unse-
ren Ämtern entfernen. Überall ist die Gelegenheit 
gegeben, in den Lokalen ein Mittagessen einzu-
nehmen. Wir wissen alle, daß gerade die Gast-
stätten durch hohe Lasten und durch hohe Steuern 
sehr belastet sind. Ich glaube, eine Konkurrenz 
auf diesem Gebiete von Amts wegen ist nicht zu 
begrüßen. Deshalb möchte ich Sie bitten, meinem 
Antrag zu folgen und ihm zuzustimmen. 

(Beifall rechts.) 



2. Deutscher Bundestag — 86. Sitzung. Bonn, Dienstag, den 14. Juni 1955 	 4731. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Wird dazu das 
Wort gewünscht? — Herr Abgeordneter Dr. Vogel. 

Dr. Vogel (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte Sie 
bitten, dem Antrage meines Freundes Brese nicht 
zu folgen. Wir haben uns im Haushaltsausschuß 
interfraktionell sehr eingehend mit diesen Fragen 
befaßt. Sicherlich sind die Zahlen, die Kollege 
Brese hier aufgeführt hat, auch für uns sehr ein-
drucksvoll gewesen, und wir glauben nicht, daß 
man die Aufwendungen für die Zuschüsse zu den 
Mahlzeiten in dem bisherigen Maßstabe weiter er-
höhen dürfte. Hier muß Einhalt geboten werden, 
denn die Entwicklung in den letzten zwei Jahren 
war nicht sehr schön und entsprach auch weder 
den Absichten der Behörden selbst noch unseren 
Absichten. Aber es hieße, glaube ich, zu weit 
gehen, wollte man mit einem Antrag, wie ihn Kol-
lege Brese formuliert hat, sofort auf die Hälfte 
heruntergehen. Außerdem, fürchte ich, würde ein 
solcher Antrag auch noch rechtliche Wirkungen 
haben, die wir hier nicht heraufbeschwören wollen. 

In diesen interfraktionellen Verhandlungen 
haben wir uns zwischen Regierungskoalition und 
Opposition auf eine Reihe von Punkten geeinigt, 
deren Ziel es ist, diese Ausgaben auf ein bestimm-
tes Maß herunterzudrücken und dafür zu sorgen, 
daß auch derartige unerwünschte Begleiterschei-
nungen wie z. B. der Verkauf von allen möglichen 
Gegenständen und Getränken über den Ladentisch 
der Kantinen hinweg fortfallen. Aber solange es 
gerade hier in der Regierungshauptstadt für eine 
ganze Reihe von Behörden nicht möglich ist, dafür 
zu sorgen, daß ihre Angestellten, die Bundes-
bediensteten, die Mahlzeit außerhalb des Hauses, 
daheim — was unser erstes Ziel wäre — einneh-
men können, und solange auch gar nicht hinrei-
chend Gaststätten vorhanden sind, um diesem 
Wunsche nachzukommen, halten wir es für ausge-
schlossen, daß der Satz sofort von 60 auf 30 Pf her-
untergesetzt wird. 

Welche Folgen allerdings das Vorgehen der 
Bundesregierung auf bestimmte Landesregierun-
gen in der Vergangenheit hatte, ist eine ganz 
andere Frage. In den Richtlinien, die wir gemein-
schaftlich ausgearbeitet haben, war auch vorge-
sehen, daß in der Zukunft zwischen dem Bund, 
den Ländern und den Kommunen, in denen der 
Bund womöglich neue Dienststellen errichtet, ge-
meinschaftlich vorgegangen wird, um zu verhin-
dern, daß die Länder und Kommunen dem, wie 
wir glauben, nicht gutem Beispiel des Bundes fol-
gen. Insgesamt gesehen möchten wir Sie bitten, 
darauf zu vertrauen, daß diese neu zu schaffen-
den Richtlinien vom Bundesfinanzministerium und 
vom Bundesinnenministerium gemeinschaftlich 
durchgesetzt werden und daß hier auf dem Ver-
handlungswege dasselbe Ergebnis erzielt wird, 
wenn auch nicht auf so radikale Art und Weise, wie 
unser Freund Brese das hier durchsetzen wollte. 
Ich möchte Sie also bitten, diesem Antrag nicht zu 
folgen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
die Frau Abgeordnete Dr. Lüders. 

Frau Dr. Dr. h. c. Lüders (FDP): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Es ist nicht meine Ab-
sicht, gegen diese Einrichtung als Ganzes zu 
sprechen. Aber es ist für mein Gefühl doch nicht 
ganz zulässig, daß an diesen verbilligten Mahlzei-

ten die hohen Beamten zu denselben Sätzen teil-
nehmen wie der letzte Fahrer im Bund oder der 
letzte Angestellte unten an der Eingangsstelle des 
Hauses usw. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Wenn man eine solche Einrichtung trifft, die ja im 
Grunde genommen nur eine indirekte Gehalts-
erhöhung darstellt, so bin ich der Meinung, daß 
die hohen Beamten es nicht notwendig haben, an 
dieser Form  der Gehaltserhöhung teilzunehmen. 
Ich hielte es für selbstverständlich, daß man den 
Antrag in dieser Richtung ergänzt. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Weitere Wort-
meldungen liegen nicht vor. Ich frage, ob weiter 
das Wort zu dem Einzelplan 01 gewünscht wird. — 
Das ist nicht der Fall. Ich schließe damit die Be-
ratung in der zweiten Lesung. 

Meine Damen und Herren, zu meinem Bedauern 
kann ich nicht abstimmen lassen. Wir haben ver-
abredet — ich erinnere daran —, daß wir die Ab-
stimmungen vormittags 12 Uhr 30 Minuten und 
abends um 8 Uhr beginnen lassen. Ich kann dem 
Hause nur den Wunsch aussprechen, daß wir heute 
abend mit allen unseren Änderungsanträgen bei 
der Abstimmung fließend und schnell durch-
kommen. 

Ich rufe auf 

b) Einzelplan 02 Deutscher Bundestag (Druck-
sache 1502, Umdrucke 386, 389, 390). 

Das Wort als Berichterstatterin hat die Abgeord-
nete Frau Rösch. 

Frau Rösch (CDU/CSU), Berichterstatterin: Herr 
Präsident! Meine Herren und Damen! Der Einzel-
plan 02 ist der Haushalt des Deutschen Bundestages. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Entschuldigen 
Sie einen Augenblick, Frau Abgeordnete. Meine 
Damen und Herren, verzeihen Sie, ich habe ver-
gessen, Ihnen zu sagen, daß der Ausschuß für Wirt-
schaftspolitik im Zimmer 200 Süd zusammen-
getreten ist. Ich bedaure das. Wir können es leider 
bei der Besetzung des  Hauses und der Fülle der 
Arbeit nicht ändern. 

Fahren Sie bitte fort, Frau Abgeordnete! 

Frau Rösch (CDU/CSU), Berichterstatterin: Der 
Entwurf des Einzelplans 02 unterscheidet sich von 
den anderen Einzelplänen dadurch, daß es hier 
keinen Regierungsentwurf gibt. Ich sage das mit 
Nachdruck, weil ich auf einem Antrag gelesen 
habe, daß eine Regierungsvorlage wiederhergestellt 
werden soll. Es gibt hier keinen Regierungsent-
wurf, sondern der Haushalt des Deutschen Bundes-
tages wird im Einvernehmen mit der Verwaltung 
vom Vorstand des Deutschen Bundestages festge-
stellt und dann im Haushaltsausschuß beraten. 

Der Einzelplan 02 weist gegenüber dem letzten 
Jahr verschiedene Änderungen auf. Allerdings 
möchte ich auch hier gleich zu Beginn betonen, daß 
wir bei den gesamten Personalstellen keine einzige 
Veränderung vorgenommen haben. Entsprechende 
Wünsche konnten leider nicht berücksichtigt wer-
den. Die Sachausgaben haben sich geringfügig ver-
ringert, die allgemeinen Ausgaben sind etwas ange-
stiegen. Eine Erhöhung auf Grund ides Gesetzes 
über die Entschädigung der Mitglieder des Deut

-

schen Bundestages hat sich hier ausgewirkt. 
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(Frau Rösch) 
Der Haushaltsausschuß hat beschlossen, bei 

Tit. 301 auf Vorschlag des Vorstandes eine Er-
höhung eintreten zu lassen. Diese Erhöhung beträgt 
225 000 DM. Es sind dies die Zuschüsse an die Frak-
tionen des Deutschen Bundestages. Diese Zuschüsse 
sollen dazu dienen, daß die Fraktionen bewährte 
Mitarbeiter einstellen können, die den Abgeord-
neten bei der Bewältigung ihrer Arbeit behilflich 
sind. Diese Hilfe ist notwendig. Ein Abgeordneter 
ist in einem Maße überlastet, daß ihm in vielen 
Dingen eine gründliche Arbeit nicht zuzumuten ist; 
es fehlt ihm auch die Zeit dazu. Est keineswegs 
so, daß hier irgendwie eine unnötige Ausgabe ge-
macht werden soll, sondern diese Dinge wurden 
interfraktionell geprüft und von allen Fraktionen 
des Hauses für absolut notwendig erachtet. 

Eine weitere Erhöhung ist bei Tit. 308 festzu-
stellen, wo der Ansatz für die Einführung von 
Jugendgruppen in die Arbeit der Volksvertretung 
um 50 000 DM erhöht wurde. Ich glaube, auch 
darüber dürfte im Hause Einigkeit bestehen. 

Tit. 309 hat  ebenfalls eine wesentliche Erhöhung 
erfahren. Ich darf dazu auf folgendes hinweisen. 
Diese Erhöhung beruht in erster Linie darauf, daß 
es sich als notwendig erwiesen hat, in der Ziffer 4 
— politische Kongresse und Förderung der inter-
nationalen politischen Zusammenarbeit — die 
Position von 60 000 DM auf 300 000 DM zu erhöhen. 
Wir sind in den vergangenen Jahren in großem 
Maße Gäste ausländischer Regierungen und Parla-
mente gewesen. Wir können diese Einladungen 
nicht dauernd annehmen, ohne unsererseits Gäste 
einzuladen und zu empfangen. Deshalb haben wir 
uns dazu entschlossen, diesen Posten von 60 000 DM 
auf 300 000 DM zu erhöhen. 

Sonst haben wir keine besonders ins Gewicht 
fallende Änderungen zu verzeichnen. Ich darf Sie 
daher bitten, dem Ihnen vorliegenden Antrag des 
Ausschusses zu entsprechen, d.  h. ihn so, wie er auf 
Drucksache 1502 niedergelegt ist, anzunehmen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Ich danke der 
Frau Berichterstatterin. Ich eröffne die Aussprache. 
Zunächst lenke ich Ihre Aufmerksamkeit auf zwei 
Änderungsanträge, hier zuerst Umdruck 390*), 
Änderungsantrag des Herrn Abgeordneten Brese. 

Herr Abgeordneter, zur Begründung! 

Brese (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Mit Umdruck 390 habe ich den Antrag 
eingereicht, in Kap. 02 01 Tit. 301 — Zuschüsse an 
die Fraktionen des Deutschen Bundestages — den 
Ansatz in der Fassung der Regierungsvorlage wie-
derherzustellen. Ich möchte dazu folgendes aus-
führen. 

Wir haben uns schon im vorigen Jahr mit dem-
selben Problem beschäftigt; nur war es damals 
unter „Parlamentsdienst" ausgewiesen. Es handelt 
sich, wie schon die Frau Berichterstatterin ausge-
führt hat, darum, weitere Kräfte einzustellen, die 
uns bei unserer politischen Arbeit unterstützen 
sollen. Ich muß Ihnen hier erklären, daß ich ein 
grundsätzlicher Gegner jeder weiteren Aufblähung 
unserer Verwaltung bin, und zwar in diesem Fall 
noch aus einem ganz besonderen Grund. 

Ich weiß, daß der Antrag auf Erhöhung vor allen 
Dingen von Damen und Herren vertreten wird, die 
den Parlamentsdienst in Amerika kennengelernt 
haben und nun auf dem Standpunkt stehen, wir 

*) Siehe Anlage 8.  

müßten diese Dinge unter allen Umständen nach-
machen. Ich bin demgegenüber der Ansicht, daß 
wir als Abgeordnete hier sind, um unsere Meinung 
zu vertreten, und daß wir uns nicht durch irgend-
welche Beamte, die neu zu uns hereingebracht wer-
den sollen, beraten lassen sollten. Wir haben in 
diesem Haus vorzügliche Assistenten, die uns jeder-
zeit zur Verfügung stehen. 

(Abg. Dr. Mende: Die reichen bei weitem 
nicht aus!) 

— Bei mir reichen sie völlig aus. 
(Heiterkeit.) 

Ich werde in Zukunft häufig Gelegenheit geben, 
die Stimme eines Abgeordneten kennenzulernen. 
Wir können uns ferner in unseren Ministerien Aus-
kunft holen. Ich muß hier mal zur Ehre unserer 
Beamten in den Ministerien sagen, daß sie — 
jedenfalls mir — immer zur Hand gewesen sind. 

(Zuruf von der SPD: Aber nicht 
zufriedenstellend!) 

— Man kann Sie so schlecht verstehen. — Ich be-
fürchte: wenn wir jetzt weitere Beamte anstellen, 
wird dadurch wieder ein großer Teil unserer Be-
amten in den Ministerien in dem ewigen Tauziehen 
hin und her festgelegt. Ich stehe auf dem Stand-
punkt, wir dienen der Demokratie viel mehr, wenn 
wir hier unsere persönliche Meinung unkompliziert 
zum Ausdruck bringen, auch wenn es einmal etwas 
danebengeht. Was bei dem bisherigen Verfahren 
herausgekommen ist, haben wir gesehen. Unklare 
Gesetze auf allen Gebieten machen uns doch drau-
ßen die allergrößten Schwierigkeiten. Wir müssen 
nur den Mut zur Entscheidung haben und solche 
Paragraphen beseitigen, die unklar dastehen und 
bei denen unsere Beamten nicht den Mut haben, 
über die Hürde zu springen. Beispielsweise bei der 
Finanzgesetzgebung ließe sich sicher vieles mit dem 
einfachen Menschenverstand und mit dem ein-
fachen Verstand des Abgeordneten besser regeln, 
als wenn wir uns auf kompliziertem Wege vorher 
festlegen. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen — der 
Herr Arbeitsminister ist leider nicht zugegen —: 
Uns draußen macht ein Paragraph in der Sozial-
versicherung ungeheure Sorge. Das ist der § 168 
der Reichsversicherungsordnung. Ich weiß nicht, ob 
Sie damit zu tun haben, aber wir haben als Arbeit-
geber täglich damit zu tun. Darin heißt es: Ein 
Arbeiter ist sozialversicherungsfrei, wenn er bis zu 
65 DM im Monat verdient. Und dann kommt der 
Nachsatz: soweit er nicht berufstätig ist. Meine 
Damen und Herren, ich bin im Ministerium ge-
wesen, ich habe mich überall zu informieren ver-
sucht, kein Mensch konnte mir eine richtige Aus-
legung geben. Ich bin der Meinung, wenn wir nur 
den Mut haben, uns einmal hinzusetzen und einen 
solchen Paragraphen völlig klar und einfach zu 
formulieren, dann sind alle Meinungsverschieden-
heiten draußen beseitigt. Ich könnte Ihnen noch 
viele solcher Fälle in unserer ganzen Gesetzgebung 
nennen. Wir müssen nur den Mut haben, auch ein-
mal selbst zu entscheiden und selbst aufzutreten, 
dann sind viele Dinge auch einfacher zu gestalten. 

Wir müssen uns auch von dem Wahn frei machen, 
daß wir nun jeden Bezirk des menschlichen Lebens 
durch Gesetze regeln müßten. Um eine Verein-
fachung, die ja von allen Seiten gewünscht wird, 
durchzuführen, brauchen wir, glaube ich, weiter 
keine Hilfe. Wir spüren alle am eigenen Leibe, was 
überflüssig ist. Haben wir nur den Mut, die Demo-
kratie hier zum Zuge zu bringen, indem wir uns 
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(Brese) 
selbst unkompliziert entscheiden! Dann, glaube ich, 
können wir die 225 000 DM, die hier gefordert 
sind, sparen. Ich bitte also, meinen Antrag anzu-
nehmen. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat der 
Abgeordnete Professor Reif. 

Dr. Reif (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich habe mich zum Wort gemeldet, 
weil ich der Meinung bin, daß den Ausführungen 
meines Herrn Vorredners widersprochen werden 
muß. 

(Sehr gut! links.) 

Dieses Haus hat schon in der ersten Legislatur-
periode, vom ersten Tage seines Bestehens an, viel 
zuwenig dafür gesorgt, daß es als Gesetzgeber 
wirklich arbeitsfähig ist. 

(Zustimmung von allen Seiten.) 

Das fängt an bei der Art und Weise, wie nach dem 
Abschluß der Arbeiten des Parlamentarischen Rates 
die Vorbereitungen für die Einrichtung dieses Hau-
ses getroffen wurden. Einige Mitglieder des Par-
lamentarischen Rates waren der Meinung, daß es 
zweckmäßig sei, die technische und institutionelle 
Vorbereitung des neuen Parlaments in die Hände 
einer Kommission erfahrener Parlamentarier zu 
legen. Das ist leider nicht gelungen, sondern das 
Büro der Herren Ministerpräsidenten, das damals 
eine Art Regierung für die Bundesrepublik im 
vorläufigen Stadium darstellte, hat auch diese Auf-
gabe übernommen. Damit will ich nun nicht die 
Befürchtung zum Ausdruck bringen, daß die Mini-
sterialbürokratie es darauf angelegt habe, uns in 
der Einrichtung dieses Hauses zu kurz kommen 
zu lassen. Man vergleiche sie mit der anderer Par-
lamente und man wird sofort finden, daß an die 
Arbeitsmöglichkeit und Arbeitsfähigkeit — und 
vielleicht darf man in Parenthese auch einmal 
sagen, an den Nervenhaushalt — der Abgeordne-
ten, die arbeiten wollen, hier überhaupt nicht ge-
dacht worden ist. Ich möchte also nicht unterstel-
len, daß das Absicht war, möchte aber doch sagen, 
daß hier Persönlichkeiten für die Einrichtung 
eines Parlaments in Aktion getreten sind, denen 
die parlamentarische Erfahrung ebenso fehlt wie 
dem Rechnungshof. 

(Vizepräsident D r. Jaeger übernimmt 
den Vorsitz.) 

Ich darf vielleicht wieder einmal an jenes merk-
würdige Gutachten erinnern, das der Rechnungs-
hof vor einer Reihe von Jahren über die Biblio-
thek des Bundestages erstattet hat, das nach der 
Schablone der Behördenbibliotheken ausgerichtet 
war. Das Haus hat — und das ist ein gewisser Vor-
wurf, den man ihm nicht ersparen kann — nicht 
den Mut gehabt, sich durchzusetzen, wenn es Geld 
kostet. Ich bin wirklich der Meinung, daß 
200 000 Mark oder 250 000 Mark oder auch noch 
etwas mehr, wenn es sich darum handelt, die Ar-
beit des deutschen Gesetzgebers wirksamer zu ge-
stalten, keine Rolle spielen dürfen. Ich glaube, der 
deutsche Steuerzahler wird uns dafür eines Tages 
dankbar sein, wenn wir den Mut haben, uns mit 
den Arbeitsmitteln und mit den Arbeitshilfen zu 
versehen, die fast in jedem Parlament der Welt 
als selbstverständlich angesehen werden. 

Wir denken dabei gar nicht an die Gesetz-
gebungsabteilung des amerikanischen Kongres-
ses, selbstverständlich nicht, sondern wir denken  

daran, daß junge, wissenschaftlich ausgebildete 
Assistenten hier Gelegenheit finden, einmal in der 
Gesetzgebungsarbeit, vor allen Dingen aber auch 
in der kritischen Durchleuchtung des Sachmate-
rials, das bei der Gesetzgebungsarbeit berücksich-
tigt werden muß, den Abgeordneten des Hauses 
zur Hand zu gehen. Dabei haben wir vielleicht 
auch noch den weiteren Gedanken, daß sich dar-
aus allmählich eine ähnliche Entwicklung herbei-
führen läßt, wie wir sie in England haben, daß 
junge Menschen, die etwas gelernt haben, hier im 
Hause die Gelegenheit bekommen, sich kritisch 
und sachlich gewissenhaft mit der Gesetzgebungs-
arbeit zu befassen, und daß wir auf diese Weise 
eine Art Schule für den politischen Nachwuchs 
schaffen. 

(Abg. Dr. Mende: Sehr richtig!) ' 

Ich weiß, daß in den Parteien durchaus die Nei-
gung vorhanden ist, bei den Wahlen junge Men-
schen auf die Listen zu bringen. Aber ich glaube, 
es ist für uns sehr wichtig, darauf zu achten, daß 
wir dem deutschen Wähler und einem künftigen 
Parlament in solchen Fällen auch Menschen prä-
sentieren, die der Arbeit eines solchen Hauses 
sachlich gewachsen sind, und eine bessere Vorbe-
reitung als diese Assistententätigkeit hier im 
Hause kann ich mir einfach nicht vorstellen. 

Man kann die Sache nicht damit abtun, daß man 
sagt: Wir haben ja die Ministerialbürokratie, jeder 
von uns kann doch in ein Ministerium gehen und 
sich über gewisse sachliche Dinge Auskunft holen! 
— Gewiß können wir das. Niemand von uns unter-
stellt, daß die Auskünfte falsch sind oder daß sie 
widerwillig gegeben werden. Aber vielleicht gibt 
mir der eine oder der andere Kollege darin recht, 
wenn ich sage: Wir haben in der Arbeit der Aus-
schüsse auch schon manchmal Auskünfte von  Re-
gierungsvertretern bekommen, bei denen wir 
durchaus den Eindruck hatten, daß die mehr oder 
minder große Zurückhaltung in gewissen Punk-
ten mehr der Politik des Ministers oder der Regie-
rung als dem Wunsch oder der Verpflichtung ent-
sprach, dem Gesetzgeber die notwendigen Auf-
schlüsse zu geben. 

(Lebhafte Zustimmung bei der SPD.) 

Hier eine Hilfe zu schaffen, hier uns einen Stab 
von geschulten jungen Leuten zu bilden, der dann 
im Auftrage eines Abgeordneten oder einer Frak-
tion oder eines Ausschusses gewissen sachlichen 
Dingen nachgeht, das ist doch eigentlich etwas bei-
nahe Selbstverständliches. 

(Sehr gut! bei der SPD.) 

Man darf sich doch nicht hier hinstellen und 
sagen: Das kann der Abgeordnete auch ganz allein; 
dazu sind wir da! — Natürlich sind wir dazu da. 
Aber schließlich ist es doch in sehr vielen Fällen 
nicht immer so ganz einfach. Ich darf als akademi-
scher Volkswirt sagen: wenn ich die Fälle be-
trachte, in denen das Haus verpflichtet ist, mit 
gutem volkswirtschaftlichem Gewissen Entschei-
dungen zu fällen, wenn ich mich dann manchmal 
frage, welche Vorfragen geklärt sein müssen, ehe 
ich überhaupt zu dieser Entscheidung kommen 
kann, und wenn ich sehe, daß wir auf der einen 
Seite von Interessenteneingaben eingedeckt wer-
den, die bestimmt gar nicht die Absicht der Auf-
klärung, sondern die Absicht haben, uns in einer 
bestimmten Tendenz zu unterrichten, dann bin ich 
der Meinung, daß geschulte junge Assistenten, die 
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(Dr. Reif) 
diese Dinge in unser aller Interesse auf den wirk-
lichen Gehalt und auf ihre Brauchbarkeit über-
prüfen, schon eine sehr nützliche Sache sein könn-
ten. 

(Sehr gut! bei der SPD.) 

Das Haus würde, glaube ich, einen sehr schweren 
Fehler begehen, wenn es jetzt aus der Sorge, man 
könnte in der Bevölkerung diese Ausgabe mißver-
stehen, zurückhaltend sein wollte. Ich freue mich, 
daß wir endlich einmal Gelegenheit haben, der 
deutschen Bevölkerung zu zeigen, daß wir arbei-
ten wollen und daß wir auch bereit sind, die Ver-
antwortung für die Ausgaben zu übernehmen, die 
im Interesse der Wirksamkeit unserer Arbeit ge-
macht werden müssen. 

Deshalb möchte ich Sie bitten, diese Position zu 
bewilligen. 

(Beifall bei Abgeordneten aller Fraktionen.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Huth. 

Huth (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der Antragsteller Kollege Brese hat 
in drei Punkten geirrt. Erstens entspringt der Ge-
danke nicht einem Vorbild des amerikanischen Par-
laments. Zweitens handelt es sich nicht darum, 
nun in diesem Hause Beamte anzustellen. Und drit-
tens irrt er, wenn er des  Glaubens ist, der  Abge-
ordnete sei unfehlbar und könne letztlich alles 
allein machen. 

Wir haben uns mit dieser Materie sehr eingehend 
beschäftigt. Auch die  Frage, ob nun Beamte oder 
Angestellte oder was weiß ich, eingestellt werden 
sollen, ist von uns eingehend geprüft worden. Wir 
sind letztlich zu der Überzeugung gekommen: Wir 
wollen unabhängig von  der  Beamtenschaft sein, 
auch unabhängig von den Beamten des Ministe-
riums. Aus diesem Grund ist kein anderer Weg 
möglich, als daß wir uns in dieser Hinsicht ver-
selbständigen und den Fraktionen dieses Hauses 
die entsprechenden Leute zur Verfügung stellen. 

Wenn der Abgeordnete Brese soeben einen Pa-
ragraphen eines Gesetzes als untragbar bezeichnet 
hat, dann geht es uns gerade darum, nun auch die 
letzte Lücke zu schließen, die uns draußen im Volke 
schaden könnte. Wir haben die Absicht, in diesem 
Hause Gesetze zu schaffen, die bis ins letzte klar 
sind; und dieses Ziel können wir nur erreichen, 
wenn wir auch die  entsprechende Unterweisung 
haben. Was mein Herr Vorredner schon gesagt hat, 
ist richtig: Wir müssen uns einen Stab  von Leuten 
heranziehen, die in der Lage sind, uns in dieser 
Beziehung zu helfen. Dieser Gedanke ist — unab-
hängig von dem, was man im Ausland macht — dem 
eigenen Hause entsprungen. Es geht uns nicht dar-
um, Beamte anzustellen und den Beamtenstab noch 
zu vermehren, sondern wir wollen eine Hilfe haben, 
die uns in  den Stand  setzt, Gesetze zu machen, die 
volksnah sind, die aber auch die geringste Unklar-
heit in der Gesetzestechnik vermeiden. 

Was  den  Betrag angeht, so haben wir uns be-
müht, so sparsam wie möglich zu sein, und haben 
alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um eine unnötige 
Belastung des Etats zu vermeiden. 

Aus diesen Gründen darf ich Sie bitten,  den An

-

trag des Abgeordneten Brese abzulehnen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Dr. Mende. 

Dr. Mende (FDP) : Ich verzichte; die beiden Vor-
redner haben alles gesagt! 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Schoettle. 

Schoettle (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich schätze den  Herrn Kollegen 
Brese aus der Arbeit des Haushaltsausschusses 
als einen Mami, der gelegentlich offen seine Mei-
nung sagt. Aber ich habe den Eindruck, der Herr 
Kollege Brese ist in der Durchführung seiner Auf-
fassungen nicht konsequent. Man kann sich nur 
dann in den Mantel  des  katonischen Kritikers hül-
len und altrömische Sparsamkeit empfehlen, wenn 
man das überall  und auf jedem Felde tut, auch 
dann, wenn etwa die  Interessen des eigenen Be-
rufsstandes berührt werden könnten. 

(Beifall bei der SPD und der FDP.) 

Herr Kollege Brese weiß, was ich meine; 

(Abg. Brese: Nein!) 

ich will nicht mehr sagen. 

Aber ich möchte zur Sache selber etwas sagen. 
Natürlich kann man über diese oder jene Maß-
nahme zur Verstärkung des parlamentarischen 
Dienstes verschiedener Meinung sein, das ist klar, 
und bei der Vorbereitung dieses Beschlusses — der 

 ja von den Fraktionen vorbereitet worden ist — 
haben sich die Meinungen auch innerhalb der Frak-
tionen gegenübergestanden. Man ist schließlich zu 
einem, wie ich glaube, vernünftigen Kompromiß 
gekommen. Aber, Herr Kollege Brese, wenn Sie 
sagen, das Parlament und die Parlamentarier 
müßten — so haben Sie sinngemäß gesagt - selbst 
Manns genug sein — ich bitte die Damen, zu ent-
schuldigen, daß ich mich dieses etwas maskulinen 
und zweifellos einseitigen Wortes bediene —, die 
Aufgraben, die ihnen kraft ihres Mandats gestellt 
seien, hier zu erledigen, dann darf ich Ihnen sagen, 
Herr Kollege Brese, daß Sie sich einfach blind  stel-
len gegenüber einer Tendenz, die doch offenkundig 
ist. Die Parlamentarier sind angesichts der Fülle 
der Probleme, die auf sie einstürmen, doch entwe-
der gezwungen, sich in Spezialistenkonventikel auf-
zulösen - und das sind die Ausschüsse weitge-
hend —, so daß der Parlamentarier im Schnitt gar 
nicht mehr in  der  Lage ist, die Problematik der Ge-
setzgebung im ganzen zu übersehen, und sich den 
Spezialisten im eigenen Hause ausgeliefert sieht, 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

oder aber sie stehen vor der Diktatur der Büro-
kratie. 

(Erneute Zustimmung bei der SPD und 
bei 'der  FDP.) 

Ich meine das jetzt nicht in einem ideologischen 
Sinne. Aber es ist eine zwangsläufige Entwicklung, 
daß das Parlament als die Summe der Menschen, 
die, mit gesundem Menschenverstand und einigem 
Fachwissen ausgestattet, auf der  Bühne der Politik 
auftreten, doch nicht in alle Details eingeweiht 
sein kann. Und wenn es vor allem noch um die Ge-
setzesinitiative aus dem Parlament selber gut, muß 
doch diese Initiative genau so systematisch unter-
mauert sein wie etwa die Gesetzesinitiative, die 
von der Regierung her kommt. 

(Abg. Ritzel: Sehr richtig!) 

Die Regierung hat ihren ganzen großen Verwal

-

tungsapparat auf ihrer Seite; das Parlament steht 
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im wesentlichen doch ohne einen guten Gesetzes

-

dienst, einen guten juristischen Rat den Rat-
schlägen der Bürokratie gegenüber, ohne im letz-
ten immer durchzuschauen, was damit gemeint ist. 
Wir haben Fälle erlebt — Herr Kollege Reif hat 
darauf angespielt —, wo man geradezu einer Ver-
schwörung gegenüberstand, wenn es darum ging, 
bei bestimmten Gesetzen, die aus der Mitte des 
Hauses entstanden sind, sich den Rat der Ministe-
rialbürokratie zu verschaffen. Dann ist gesagt wor-
den: „Wir dürfen darüber nichts sagen; wir haben 
nicht das Recht, Auskunft zu geben; wir sind nicht 
ermächtigt, mitzuarbeiten." Das ist doch ein un-
möglicher Zustand. 

(Abg. Dr. Dresbach: Herr Schoettle, be

-a

chten Sie auch, daß der  Bundesrat  die 
Landesministerien als Studios hinter sich 

hat? Das ist sehr bedenklich für uns!) 

— Ich wollte auf dieses Kapitel zu sprechen kom-
men. Es ist in der Tat so. Wir haben als Parlament 
einen Partner, der uns durch das Grundgesetz bei-
gesellt worden ist. Ich will nicht auf Faust und 
seinen Partner zurückgehen — Sie  wissen, was ich 
meine —; Sie wissen, daß der Herrgott ihm einen 
Partner zugesellt hatte. Der Bundesrat spielt eine 
ganz andere Rolle .als .Mephisto im „Faust".  

(Heiterkeit.) 

Aber jedenfalls ist er ein Partner, ein sehr un-
gleicher Partner nicht nur seiner Konstruktion 
nach, sondern auch idem ;Gewicht nach, das hinter 
ihm steht. Sehen Sie sich mal unsere Assistenz an. 
Ich will gar nicht dafür plädieren, daß jeder Assi-
stent hier bei uns im Hause genau dieselbe Rang-
stufe hat, wie die  Referenten des Bundesrats. Ich 
bin sowieso gegen diesen Aberglauben, daß man 
nur miteinander verhandeln könne, wenn man den 
gleichen Titel trage. Aber drüben wird praktisch 
das, was hier unsere Assistenz zu leisten hat und 
was die Fraktionen zu leisten haben, von Herren 
in sehr hohen Rangstufen und mit sehr umfassen-
den Kenntnissen in Gesetzgebung und Verwaltung 
getan, und die Minister, die Mitglieder des Bundes-
rates, haben hinter sich einen Apparat, der sich 
gewaschen hat. Wir haben — das muß man zu-
geben — ein gutes Archiv, ,eine gute Bibliothek, 
die funktioniert, wenn  man Sich ihrer bedient, aber 
sonst nichts. Ich glaube, wir sollten uns doch dar-
über klar sein, daß die Aufgabe ides Parlaments in 
dieser Geschichtsperiode wirklich nur erfüllt wer-
den kann, auch was die Kontrolle der Verwaltung 
betrifft, wenn das Parlament selber als eine eigen-
ständige Verfassungsfigur ausreichend fundiert ist,  

auch nach der Seite dier wissenschaftlichen Be-
dienung seiner Mitglieder. 

(Beifall im ganzen Hause.) 

Ich meine also, das Haus wäre schlecht beraten, 
wenn es Herrn Kollegen Brese auf diesem Wege 
folgen wollte. Ich kann ihm aber versichern, daß 
er noch Gelegenheit haben wird, während dieser 
Haushaltsberatungen Sparsamkeit praktisch zu be-
tätigen, indem er unseren Anträgen in einigen 
Punkten folgt. 

(Beifall bei der SPD und in der Mitte.)  

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat die Ab-
geordnet Frau Dr. Lüders. 

Frau Dr. Dr. h. c. Lüders (FDP): Herr Präsident!  
Meine Damen und Herren! Ich werde zu einem 

Kapitel sprechen, über das wir untereinander — 
Mitglieder aller Fraktionen — soundso oft ge-
sprochen haben, bei dem wir aber  niemals dazu ge-
kommen sind, unsere Meinung einmal ganz deut-
lich in der Öffentlichkeit zu sagen, und zwar ist das 
der Betrieb des Bundeshauses selber.  

Ich darf da bei dem Restaurationsbetrieb an-
fangen. Wir sind zwar ungeheuer geistreiche Men-
schen — wir haben es eben vom Kollege Brese ge-
hört —, die „hier oben" alles  in  Ordnung haben; 

(Heiterkeit) 

aber wir sind ja auch darauf angewiesen, etwas 
Materielles zu uns zu nehmen in einer Umgebung, 
die dem entspricht, was an Arbeit und an Nerven-
aufwand von einem Abgeordneten, so wie die Ver-
hältnisse nun einmal liegen, verlangt wird. Meine 
Damen und Herren, wenn ich hier im Bundeshaus

-

restaurant bin, so ,weiß ich niemals, ob ich mich in 
einem Aquarium befinde 

(Heiterkeit) 

oder vielleicht im Wartesaal eines Zentralbahnhofs; 

(Beifall) 

vielleicht auch in einer Kreuzung von beiden. Der  
Zustand ist doch völlig unmöglich. Es ist uns Gott  
sei Dank mit einiger Energie nach und nach ge-
lungen, daß wir wenigstens  an  den Tagen dier Plenar-
sitzungen in einem Raum beinahe unter uns sein  
können. In den übrigen Räumen aber wälzt sich das  
Publikum, das ich sonst an sich sehr gern habe, das  
jedoch, finde ich, an Plenartagen in  dem Aquarium  
des Bundesrestaurants nichts zu suchen hat.  

(Hört! Hört!)  

In diesem Aquarium wird nun eine Nahrung ge-
reicht, die keineswegs den Preisen entspricht, die  
gefordert werden.  

(Beifall im ganzen Hause. — Abg. Dr.  
Greve: Ein Pfund Spargel mit Kartoffeln  

fünf Mark!)  

— Was soll ich mit Kartoffeln?  
(Heiterkeit.)  

Ich esse furchtbar wenig, wie Sie an meiner Figur  
merken.  

(Große Heiterkeit. — Abg. Brese: Leider!)  

— Nein, sehr gut!  
(Erneute Zurufe.)  

— Ich bin Hausfrau. Das werden Sie  zwar gar  nicht  
so ohne weiteres glauben, es ist aber eine Tatsache.  
Was  man  hier im Verhältnis zu Preis und Qualität 

 an Ernährung bekommt,  

(Abg. Dr. Dresbach: Die  Weine sind  
besonders teuer!)  

ist weit von dem entfernt, was man ehrlicher- und  
natürlicherweise verlangen kann.  

(Zustimmung in der Mitte und links.)  

Ich glaube, es ist auch kein erfreulicher Zustand,  
daß einem bereits bei der Annäherung an das  
Bundeshaus morgens durch höchst zweifelhafte,  
aber nicht gerade orientalische ,Wohlgerüche" der  
Appetit für die nächste Mahlzeit vergeht.  

(Heiterkeit und Beifall.)  
Meine Damen und Herren, es sind auch sonst  

ganz komische Sitten eingerissen. Ich habe neulich  
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folgendes erlebt, obgleich ich, glaube ich, nicht zu 
dien Leuten gehöre, die unendlich viel Zeit mit 
Essen zubringen. Wir hatten vor kurzem eine 
Plenarsitzung, die bis 3 Uhr mittags dauerte. Gut! 
Wir sind dazu da, unsere Pflicht bis zum Schluß zu 
erfüllen. Um 3 Uhr 20 kam ich ins Restaurant —
alle Fraktionen waren  vorher durch die fort-
laufenden namentlichen Abstimmungen hier im 
Saal angenagelt; ich hatte infolgedessen noch nicht 
Mittag essen können. Ich erfuhr nun zu meinem 
lebhaften Erstaunen, daß ich kein warmes Essen 
mehr bekommen könne: nach 3 gebe es nichts 
mehr. Ich fragte: „Gilt das auch für Abgeordnete 
oder nur für die zahllosen Besucher?" — „Nein, 
das gilt auch für Abgeordnete." Nun, verehrte Kol-
legen, es scheint mir ein völlig unmöglicher Zu-
stand zu sein, daß Abgeordnete hier viele Stunden 
festgehalten werden, aber zu einer Zeit, die sich 
die Ökonomie ausdenkt, nicht zum Essen kommen 
können und dann vor nichts oder vor Kaffee und 
Kuchen stehen. Kaffee trinke ich nicht gern, und 
Kuchen esse ich auch nicht gern. 

(Heiterkeit.) 
Aber es ist keine Art und Weise, daß man einfach 
vor die Tatsache gestellt wird: Zu essen kriegst du 
nichts mehr! Sieh, wo du es herbekommst! 

Aber es gibt noch andere höchst merkwürdige 
Dinge. Vor einigen Tagen bestellte ich mir zur 
Fahrt nach Königswinter, was bekanntlich nicht 
weit ist — Stunden, ehe ich abfahren mußte —, 
einen Wagen. Ich mußte zu einer Sitzung; zum 
Vergnügen fahren wir nämlich nicht aus. Der 
Wagen wird bestellt. Ich komme hin und sage: „Ich 
bitte, daß der Wagen gerufen wird." — „Ja, Sie 
möchten noch einmal ans Telefon kommen." — Ge-
horsam, wie ich bin, komme ich ans Telefon. Ich 
sage: „Was ist denn?" — „Ja, den Wagen können 
Sie nicht bekommen." — „So," sage ich, „wie denn 
das?" — „Ja, es hat der Herr X" — ich kenne ihn 
nicht — „bestimmt, daß an Sonnabenden nach-
mittags und am Sonntag Wagen für Fahrten nach 
außerhalb Bonns nicht mehr zur Verfügung ge-
stellt werden dürfen." 

(Zuruf von  der Mitte: Die brauchen sie 
nämlich alle selbst!) 

Es würde mich ungeheuer interessieren, wenn Sie, 
Herr Präsident, in Ihrem Gremium einmal fragen 
würden, wer wem welche Genehmigung gegeben 
hat, uns die Wagen zu sperren. 

(Abg. Blachstein: Troßmann!) 
Ich habe den Herrn gefragt, ob er denke, ich solle 
bellend nebenherlaufen, um nach Königswinter zu 
kommen, oder wie er es sich eigentlich denke, daß 
man dahinkommen solle. Schlimmer trifft es noch 
die Kollegen, die noch abends zum Flugzeug müs-
sen, weil sie vorher nicht wegkommen konnten. 
Das 6-Uhr-Flugzeug kriegen sie nicht, weil sie um 
4 Uhr keinen Wagen haben. Was soll nun eigent-
lich werden? Wer nimmt es sich hier im Hause 

heraus, eine solche Bestimmung abzufassen und 
uns kurzerhand die Beförderungsmöglichkeit zu 
sperren? 

(Lebhafter Beifall in der Mitte, beim 
GB/BHE und bei der SPD. — Abg. Dr. 

Greve: Dürfen wir dreimal raten?) 
Aber ich spreche nicht nur für uns. Soviel ich 

weiß, sind die Fahrer in  einer ebenfalls recht unan-
genehmen Lage, da sie vom Freitagnachmittag an 

kein Essen mehr bekommen können, weil es sich 
angeblich für den Ökonomen nicht rentiert, die 
Kantine offenzuhalten. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 
Was soll denn ein Fahrer machen, wenn er einen 
von uns etwa nach Düsseldorf oder nach Köln zum 
Flugzeug gefahren hat und hier am späten Nach-
mittag ankommt? Schluß von der Aufführung: 
rentiert sich nicht; also wird zugemacht! Meines Er-
achtens müssen wir für die Fahrer genau so sorgen 
wie für uns. 

(Beifall.) 
Vielleicht ist das eine veraltete Vorstellung, die  ich 
habe. 

Noch etwas anderes, was mir sehr unangenehm 
aufgefallen ist. Sie wissen, ich habe so einen Doll-
punkt, der heißt Rechtsgleichheit und Gleichberech-
tigung. 

(Zurufe rechts: Ja, ja!) 
— Ja, ja, ganz recht. Der hat sich schon so fest-
gesetzt, daß ich ihn selbst jetzt wieder vorbringen 
werde. 

(Abg. Huth: Sie erkennen die Männer 
aber nicht an!) 

— Doch! 
(Heiterkeit.) 

Seien Sie nur ganz still, sonst erzähle ich etwas 
aus London! —

(Große Heiterkeit und Beifall. — Abg. 
Huth: Ihr letzter Brief hat mir das zur 

Genüge gezeigt!) 
— Immer sachte mit den jungen Pferden! 

(Erneute Heiterkeit.) 

Also hier im Bundeshausrestaurant sind be-
kanntlich sehr fleißige und sehr angestrengte Kell-
ner, Essensträger. Es sind dort auch drei oder vier 
jüngere Frauen, die uns ebenfalls die Mahlzeiten 
bringen. Nun, nach meinen Beobachtungen arbeiten 
diese keineswegs langsamer als ihre männlichen 
Kollegen. 

(Beifall.) 
Die männlichen Kollegen gehen meistens so los —, 
und diese jungen Frauen bewegen sich ungefähr im 
Düsenjägertempo durch die Landschaft. 

(E nute Heiterkeit.) 
Nun sagen Sie, wie ist denn das eigentlich? Ein 
Grundgehalt oder ein Generalgehalt wird vertrags-
mäßig zugesagt, den weiblichen Bediensteten von 
250 Mark, den männlichen von 350 Mark! 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 
Ich möchte bloß wissen, woher hier der Unterschied 
kommt. Kann uns einer hier im Hause oder von 
der Bundestagsverwaltung nachweisen, daß diese 
Frauen nicht die gleiche Arbeit leisten wie die 
Männer? Ja, sie leisten mehr! 

(Beifall.) 
Ich möchte dringend bitten, dafür zu sorgen, daß 
die selbstverständliche Gerechtigkeit diesen Frauen 
gegenüber von uns, die wir uns immer sozial und 
gerecht tun, exerziert wird. 

(Beifall bei der FDP und bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Kopf. 
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Dr. Kopf (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! 184 Abgeordnete des Hohen 
Hauses haben den Antrag Umdruck 386 *) einge-
reicht. Der Antrag bezweckt, daß der Zuschuß des 
Bundes an die Interparlamentarische Arbeits-
gemeinschaft für naturgemäße Wirtschaft, der 240 
Abgeordnete und Regierungsmitglieder des Bundes 
und der Länder angehören, von 10 000 DM auf 
23 000 DM erhöht wird. Die Interparlamentarische 
Arbeitsgemeinschaft für naturgemäße Wirtschaft 
hat sich zur Aufgabe gesetzt die Erhaltung und 
Nutzung der natürlichen Hilfsquellen, der sich er-
neuernden Hilfsquellen des Bodens, des Wassers, 
der Vegetation, der Luft einerseits und der Boden-
schätze andererseits. Sie setzt sich zusammen aus 
Mitgliedern der Parlamente, des Bundestags und 
der Länderparlamente. 

Bei der Beratung des vorigen Antrags ist die 
Frage angesprochen worden, in welcher Weise der 
überbeschäftigte und überlastete Abgeordnete bei 
seiner gesetzgeberischen Arbeit und insbesondere 
bei der Entfaltung der Gesetzesinitiative unter-
stützt und gefördert werden kann. Die Erfahrun-
gen haben gezeigt, daß die Interparlamentarische 
Arbeitsgemeinschaft für naturgemäße Wirtschaft 
auf einem zwar sachlich beschränkten, aber wich-
tigen Gebiete es verstanden hat, den Parlamen-
tariern sämtlicher Fraktionen des Bundestags und 
der Länderparlamente wertvolle Hilfe zu leisten. 
Im Schoße dieser Arbeitsgemeinschaft und unter 
ihrer Mitwirkung sind zahlreiche Anträge, Vor-
lagen und Gesetzentwürfe ausgearbeitet worden. 
Es hat sich gezigt, daß es auf einem Gebiete, das 
zwar von stärkeren politischen Akzenten, Bewer-
tungen frei ist, das aber einen wirtschaftlich wich-
tigen Sektor umfaßt, möglich ist, interfraktionell 
und interparlamentarisch zusammenzuarbeiten. Mit 
besonderer Dankbarkeit möchte ich als Abgeord-
neter aus dem Südwesten unseres Vaterlandes der 
Initiative gedenken, die die Interparlamentarische 
Arbeitsgemeinschaft bei der Behandlung der Frage 
des Rhein-Seiten-Kanals und bei der Ausarbeitung 
einer Denkschrift entfaltet hat, die den Parla-
mentariern Frankreichs inzwischen zugeleitet wor-
den ist. 

Ich darf an Sie, verehrte Kolleginnen und 
Kollegen, die Bitte richten, die Interparlamentari-
sche Arbeitsgemeinschaft bei der Fortführung ihrer 
für uns alle so bedeutsamen Tätigkeit dadurch zu 
unterstützen, daß der Zuschuß, der in Höhe von 
10 000 DM vorgeschlagen worden ist, auf 23 000 DM 
erhöht wird. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Huth. 

Huth (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die letzten Ausführungen der Frau 
Kollegin Dr. Lüders zwingen mich doch, etwas da-
zu zu sagen. Es könnte der Eindruck erweckt wer-
den, als ob der Deutsche Bundestag lediglich durch 
seine Gesetzgebung versuchte, die Gleichberech-
tigung herbeizuführen, aber ansonsten ein un

-

sozialer Arbeitgeber sei. Ich möchte klar und deut-
lich herausstellen, daß der Deutsche Bundestag mit 
dem Restaurant überhaupt nichts zu tun hat. Das 
Restaurant ist verpachtet, und die Lohngestaltung 
wird von dem Pächter ohne irgendeine Mitwirkung 
des Deutschen Bundestags geregelt. 

(Zurufe von der SPD. — Abg. Haasler: 
Dann sollte er eben mitwirken!) 

*) Siehe Anlage 7.  

— Bitte? Das ist etwas anderes! Ich möchte nur 
klarstellen, daß wir nicht die Schuld daran tragen. 

Soweit Beschwerden gegen die Fahrbereitschaft 
vorgebracht worden sind, möchte ich bitten, sie bei 
dem Kollegen Matthes anzubringen, der vom Vor-
stand des Deutschen Bundestages beauftragt ist, 
diese Dinge zu überwachen. Wenn wir da irgend-
welche Beschwerden vorbringen, werden etwaige 
Mängel weitestgehend abgestellt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Die Änderungs-
anträge zum Einzelplan 02 sind begründet. Die 
allgemeine Aussprache ist erfolgt. Wird weiter 
noch das Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 
Dann schließe ich die allgemeine Aussprache. Die 
Abstimmungen finden erst um 20 Uhr statt. 

Ich rufe auf: 
c) Einzelplan 03 Bundesrat (Drucksache 1503, 
Umdrucke 389, 391). 

Als Berichterstatter hat das Wort der Abgeord-
nete Dr. Schild (Düsseldorf). 

Dr. Schild (Düsseldorf) (DP), Berichterstatter: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der 
Haushaltsausschuß hat den Einzelplan 03 so ver-
abschiedet, wie er von der Regierung vorgelegt 
worden ist, mit der Einschränkung und der Ände-
rung,  die Sie auf Drucksache 1503 vorfinden. Die 
Gesamtausgaben des Bundesrats haben sich auch 
in diesem Jahr wie im Vorjahr reduziert, und 
zwar um 44 000 DM. Der Zuschußbedarf ist um 
48 000 DM geringer. Im Stellenplan der Beamten-
schaft und der Angestelltenschaft haben sich keine 
Veränderungen ergeben. Neu aufgenommen sind 
lediglich die Beihilfen im Tit. 107 aus dem Etat 
des Bundesfinanzministeriums. Diese Neuaufnahme 
vollzieht sich in all den Einzelplänen, in denen bis-
her die Beihilfen für Beamte und Angestellte nicht 
etatisiert waren. Bei der Unterhaltung der Ge-
bäude ist eine Erhöhung um 15 000 DM eingetre-
ten. Dagegen sind auch wesentliche Senkungen von 
Ausgaben erfolgt, darunter die der Fahrtkosten 
für die Mitglieder des Bundesrates und die Aus-
schüsse um 10 000 DM und die Senkung der Tage-
gelder um 50 000 DM pro Jahr. 

Der Haushaltsausschuß empfiehlt Ihnen, den 
Einzelplan 03 in der vorliegenden Form anzu-
nehmen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter. 

Zu diesem Einzelplan liegt kein Änderungsantrag 
vor, wohl aber ein Entschließungsantrag, Umdruck 
391. Wenn über diesen auch erst in der dritten Be-
ratung abgestimmt werden kann, so steht doch 
nichts entgegen, daß er jetzt begründet wird. 

Das Wort hat der Abgeordnete Brese. 

Brese (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Vor Ihnen liegt der Antrag Umdruck 
391: 

Der Bundestag wolle beschließen: 
Der Präsident des Bundesrates wird aufge-
fordert, von dem Umbau dies  Bundesratssaales 
abzusehen und die in den Haushaltsplänen der 
zurückliegenden Jahre für diesen Umbau be-
willigten Mittel endgültig einzusparen. 

Wir haben im Haushalt 1953 einen Ansatz von 
300 000 DM zum Umbau des Bundesratssaales aus-
gebracht. Der Betrag ist bisher gesperrt geblieben, 
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weil man sich über die bautechnischen Fragen nicht 
ganz klar war. Jetzt ist der Betrag vom Haushalts-
ausschuß entsperrt worden. Ich halte den gegen-
wärtigen Zeitpunkt für völlig ungeeignet zu dem 
Umbau, wo sich doch anscheinend die Dinge jetzt 
politisch . weiter zuspitzen, wo wir zu gesamtdeut-
schen Verhandlungen kommen, wo wir außenpoli-
tisch vielleicht die Möglichkeit haben, die Wieder-
vereinigung Deutschlands zu erreichen. In diesem 
Moment an unserem Bundeshaus, an  unserem.  Par-
lamentsgebäude einen weiteren Umbau vorzuneh-
men, halte ich für politisch unangebracht. Auch von 
der optischen Seite her erscheint es nicht vertretbar, 
daß wir an dieser Stelle wieder ein Bauvorhaben 
beginnen, nachdem wir doch in den letzten Jahren 
gerade im Raum Bonn und in Bonn sehr viel ge-
baut haben. 

(Zuruf vom GB/BHE: Zuviel!) 

Deshalb bin ich der Meinung, man sollte in diesem 
Augenblick von einem Umbau absehen. Es handelt 
sich, wie gesagt, um einen Betrag von 300 000 DM. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Vogel. 

Dr. Vogel (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich sehe mich leider zum zwei-
tenmal genötigt, von einem Antrag abzurücken, der 
hier gestellt worden ist. Wir sind uns im Haus-
haltsausschuß völlig darüber im klaren gewesen 
und haben seit sechs Jahren, solange der Haus-
haltsausschuß seine Arbeit durchgeführt hat, eine 
Maxime strikt und, ich glaube, mit gutem Erfolg 
durchgehalten. Diese Maxime lautete: uns nicht in 
die Angelegenheiten des Bundesrats und seine 
eigene Haushaltsgebarung einzumischen und vom 
Bundesrat umgekehrt zu erwarten, daß er sich 
nicht in die Haushaltsgebarung im Rahmen des 
Einzelplans 02 einmischt. Ich glaube, daß wir gut 
daran getan haben, diese beiden Dinge ausein-
anderzuhalten und es unter keinen Umständen zu 
gegenseitigen Einmischungen der beiden Haupt-
faktoren der Legislative kommen zu lassen. 

Aus diesem Grunde haben wir uns auch ent-
schlossen, dem ausdrücklichen Wunsche des Bun-
desrats nachzukommen, diesen Umbau drüben 
durch die Aufhebung des angebrachten Sperrver-
merks zu ermöglichen. Die Summe war längst vor-
her bewilligt worden. Es handelte sich nur um die 
Aufhebung des Sperrvermerks. Auch das wäre 
noch nachzutragen. 

Ich darf bei dieser Gelegenheit ausdrücklich 
feststellen, daß der Bundestag als solcher mit die-
ser Angelegenheit eigentlich gar nichts mehr zu 
tun hat. Es ist eine reine Angelegenheit des Prä-
sidiums des Bundesrats. Wenn der Bundesrat —
wie wir annehmen müssen, aus zwingenden Grün-
den — diesen Wunsch hatte, ist es nicht Sache die-
ses Hohen Hauses, sich einem solchen Wunsche zu 
versagen. Aus diesem Grunde möchte ich bitten, 
dem Antrag unseres Kollegen Brese nicht zu 
folgen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird weiter das Wort 
gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Dann kann ich 
die Beratung über diesen Punkt schließen. 

Auf besonderen Wunsch des Herrn Bundesjustiz-
ministers wird nunmehr der Einzelplan unter dem 
Buchstaben g vorgezogen: 

Einzelplan 07 für den Geschäftsbereich des 
Bundesministers der Justiz (Drucksachen 
1507, zu 1507). 

Das Wort als Berichterstatterin hat Frau Abge-
ordnete Dr. Hubert. 

(Abg. Frau Dr. Hubert: Ich möchte auf den 
Schriftlichen Bericht verweisen und kann 
damit dem Hause einen mündlichen Bericht 

ersparen!) 

— Die Frau Berichterstatterin verweist auf den 
Schriftlichen Bericht.*) Er wird vom Hause ent-
gegengenommen. 

Wird das Wort zur Aussprache gewünscht? — 
Herr  Abgeordneter Dr. Greve? 

(Abg. Dr. Greve: Ich bitte doch erst einmal 
festzustellen, Herr Präsident, ob der Herr 
Minister nicht anwesend sein kann. Wenn 
es auf seinen besonderen Wunsch hin ge

-

schieht, daß sein Haushalt jetzt beraten 
wird, müßte es ihm doch auch zuzumuten 
sein, anwesend zu sein! — Zuruf von der 

Mitte: Sehr richtig!) 

— Ich war eigentlich der Annahme, er sei an
-wesend, nachdem mir dieser Wunsch vorgetragen 

wurde. Ist der Herr Staatssekretär anwesend? 

(Zurufe von SPD: Auch nicht! — Absetzen! 
— Nächstes Ministerium!) 

— Dann werden wir zweckmäßigerweise die Be-
ratung zurückstellen. 

(Abg. Dr. Dresbach: Vielleicht sitzt der 
Herr Minister im schlechten Restaurant! — 
— Heiterkeit. — Abg. Dr. Greve: Herr Prä

-

sident, können Sie sagen, Ibis wann Sie 
zurückstellen wollen, ¡bis zur Beendigung 
der Beratung des nächsten Haushalts oder 

bis wann?) 

— Nach Beendigung der Beratung des nächsten 
Haushalts würde ich, falls das Hohe Haus damit 
einverstanden ist, diesen Haushaltsplan wieder auf-
rufen. — Das Haus ist einverstanden. 

Dann rufe ich nunmehr auf 

Einzelplan 05 für den Geschäftsbereich des 
Auswärtigen Amts (Drucksachen 1505, zu 
1505). 

Das Wort als Berichterstatter hat der Abgeord-
nete Dr. Vogel. 

(Abg. Dr. Vogel: Herr Präsident, ich 
glaube, wir hatten zunächst Einzelplan 04 

vorgesehen!) 

— Nein, ich habe Einzelplan 05 aufgerufen. Es ist 
eine Vereinbarung, daß Einzelplan 04 heute nicht 
aufgerufen wird. 

(Abg. Dr. Vogel: Nein, ich darf korrigieren, 
Herr Präsident, es war eine Vereinbarung, 
daß von Einzelplan 04 nur zwei Artikel 

nicht behandelt werden sollen!) 

— Ich bin  von dem Herrn Präsidenten bei der Amts-
übernahme dahin unterrichtet worden, daß Einver-
ständnis bestehe, Einzelplan 04 heute überhaupt 
nicht aufzurufen, weil der Herr Verteidigungsmini-
ster nicht anwesend sein kann. — Also ich darf 
Ihnen das Wort als Berichterstatter erteilen. 

*) Siehe Anlage 20. 
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Dr. Vogel (CDU/CSU), Berichterstatter: Herr 
Präsident, ich darf gleichfalls auf meinen Bericht*) 
verzichten. Er liegt schriftlich vor. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter. 

Ich eröffne die Aussprache. 

(Zuruf von der SPD: Wo ist der Herr 
Außenminister?) 

— Diese Frage kann sich, glaube ich, jeder selbst 
beantworten, wenn er Zeitung liest. 

Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Pfleiderer. 

(Erneuter Zuruf von  der  SPD: Wo ist der 
Außenminister?) 

— Einen Augenblick, ich darf feststellen, ich hatte 
die Frage mißverstanden und gemeint, sie ginge 
nach dem alten Außenminister. 

(Heiterkeit. — Abg. Arnholz: Sie haben 
die Zeitung nicht gelesen!) 

Der Herr Außenminister ist auf dem Wege in dieses 
Haus. 

(Abg. Arnholz: Sie haben offenbar keine 
Zeitung gelesen, Herr Präsident! Seien Sie 

etwas vorsichtiger mit Ihren 
Bemerkungen!) 

— Der Irrtum ist, glaube ich, verzeihlich. 

(Zuruf von der SPD: Nein!) 

Herr Abgeordneter Dr. Pfleiderer! 

Dr. Pfleiderer (FDP): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Haushaltsberatungen sind von 
jeher ein Kernstück der parlamentarischen Arbeit 
gewesen, und Haushaltspläne sind schon eine Art 
erratischer Blöcke geworden, die zu vier Fünfteln 
von vornherein festliegen und denen gesetzliche 
Verbindlichkeiten zugrunde liegen, die nicht mehr 
geändert werden können. Aber die Pläne geben 
doch Veranlassung, sich über die nackten Zahlen 
hinaus mit der Politik des Staatswesens zu be-
fassen im allgemeinen und in den Besonderheiten. 
Ich möchte heute davon absehen, von der soge-
nannten großen Politik zu sprechen, und möchte 
mich darauf beschränken, zur auswärtigen Ver-
waltung und zur Behandlung der auswärtigen Ge-
schäfte Stellung zu nehmen, so wie sie sich zwi-
schen den gesetzgebenden und den ausführenden 
Gewalten herausgebildet hat. 

Zunächst einige Bemerkungen über die Organi-
sation des Auswärtigen Amts. Bereits vor Jahres-
frist fühlte ich mich veranlaßt, darauf hinzuweisen, 
daß das Auswärtige Amt an der Spitze zu schwach 
besetzt sei. Ich meinte dabei natürlich nicht, daß 
der bisherige Außenminister persönlich zu schwach 
gewesen sei. Das ist nicht der Fall; dazu haben 
wir seine „Politik der Stärke" alle zu gut kennen-
gelernt. Wohl aber meinte ich, daß die Zahl der 
verantwortlichen und zu Entscheidungen ermäch-
tigten Personen zu gering sei und daß an dem, 
einen Staatssekretär im Auswärtigen Amt viel zu 
viele Aufgaben und Termine hingen, als daß sie 
noch bewältigt werden könnten. Das ist nicht eine 
Frage der Arbeitskraft oder der Fähigkeiten oder 
auch nur des guten Willens. Ich glaube im Gegen-
teil, die Hingabe des Staatssekretärs und seine 
Aufopferung sind so, wie sie nur bei Männern zu 

*) Siehe Anlage 18.  

finden sind, die außer der Arbeit keine anderen 
Götter und Göttinnen neben sich haben. 

(Heiterkeit und Beifall.) 

Ich glaube auch, mit der „Braut von Messina" ist 
es diesmal nichts geworden. Es ist einfach eine 
Frage der Zeit. Ich will nicht reden von den Ab-
geordneten, die Mühe haben, rechtzeitig eine Unter-
redung zu führen, um ihre Fraktionen unterrichten 
zu können; wohl aber denke ich an die Botschafter, 
denen es oft auch nur schwer gelingt, innerhalb 
der wünschenswerten Zeit empfangen zu werden. 
Meine Freunde und ich sind sehr unglücklich dar-
über, daß alles, was wir in den letzten Jahren 
hierüber vorgebracht haben, bis heute unberück-
sichtigt geblieben ist. 

Ich habe vor kurzem ein ausgezeichnetes Werk 
eines ausgezeichneten englischen Staatsmannes ge-
lesen, „Government and Parliament" von Herbert 
Morrison, der ja auch die Last eines Außen-
minister aus eigener Erfahrung sehr genau 
kennt. Aus diesem Werke ist mir immer wieder 
klargeworden, daß die Last der Geschäfte die 
Kraft eines einzelnen Mannes übersteigt und 
schon im Verhältnis zur Volksvertretung auf meh-
rere Schultern, Außenminister und Staatsminister 
und parlamentarische Staatssekretäre verteilt 
werden sollte. 

Ich möchte diesem etwas schwierigen Abschnitt 
einen freundlicheren folgen lassen. Die Freien De-
mokraten sind glücklich, daß die Bundesrepublik 
nunmehr einen hauptamtlichen Außenminister ihr 
eigen nennt — ich bedaure, daß er im Augenblick 
nicht hier sein kann —; dies ist schon immer ein 
besonderer Wunsch von uns gewesen. Nur die 
außerordentlichen Verhältnisse und die außer-
ordentliche Persönlichkeit des Regierungschefs 
ließen es uns vertretbar erscheinen, daß die ge-
sunde Regel so lange durch die Ausnahme durch-
brochen wurde. Herr von Brentano ist unter un-
seren Augen langsam und sicher in sein neues Amt 
hineingewachsen. Meine politischen Freunde und 
ich begrüßen ihn als Außenminister von ganzem 
Herzen. Wir bringen ihm alle guten Wünsche für 
die Erfüllung seiner hohen Aufgabe entgegen. Wir 
schätzen seine vorzüglichen Eigenschaften, nämlich 
ein überlegter Taktiker und zugleich ein ritter-
licher Herr und gütiger Mensch zu sein. Europa 
freilich ist so, wie Herr von Brentano sich unab-
lässig darum bemüht hat, nicht zustande gekom-
men. Gemessen an seiner Überzeugung und ge-
messen an der Arbeit, die er dafür aufgewendet 
hat, wird er dies sicher bedauern. Aber, meine 
Damen und  Herren,  vielleicht sollen wir unseren 
unglücklichen Lieben nicht zu sehr nachtrauern. 
Es könnte sonst sein, daß wir uns den Weg zu 
neuem Glück erschweren. Europa ist großartig, 
reich und ewig, einerlei, ob man es supranational 
oder intergouvernemental in Paragraphen bindet 
oder völlig unjuristisch als geistige Kraft und Ein-
heit nimmt, die nie mehr aufhören wird, politisch 
zusammenzuwirken. 

Viel wichtiger scheint mir ein anderes zu sein, 
nämlich zu erkennen, daß Europa nicht nur einen 
westlichen und südlichen, sondern auch einen öst-
lichen und südöstlichen Teil besitzt und daß dort

-

hin keine Politik gelingen kann, wenn sie nicht 
durch alle Stufen der Taktik und der Strategie 
hindurch und wenn sie nicht gegenüber allen 
Graden des Ringens und Kämpfens, aber auch der 
Gewalt und des Leidens, die uns dort begegnen, 
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von einem großen Herzen und einem großen Geist 
umspannt wird. Darin liegt für uns Deutsche alles 
beschlossen, die Beendigung des Krieges, die Heim-
kehr der Gefangenen und die Wiedervereinigung 
des Landes. 

Wenn man einen neuen Außenminister begrüßt, 
soll man dem alten danken. Doch wenn wir nach 
seinem Sitz auf der Regierungsbank blicken, so 
finden wir ihn leer. Der bisherige Außenminister 
befindet sich in Amerika. Er wird dort nicht nur 
den Doktorhut der Harvard University in Empfang 
nehmen, sondern er wird auch über Deutschland 
sprechen. Der Bundeskanzler wird sicher auch nach 
Abgabe des Ministeriums als Regierungschef, der 
die Richtlinien der Politik bestimmt, den auswär-
tigen Geschäften verbunden bleiben. Es wird bei 
uns, glaube ich, eine Lage entstehen wie in Eng-
land, wo der Regierungschef ebenfalls aus den Ge-
schäften des Auswärtigen Amts hervorgegan-
gen ist. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte nun in 
rascher Folge einige Fragen vorbringen, die sich 
auf den auswärtigen Dienst beziehen und die 
meine Freunde und mich bewegen. Ich glaube, wir 
schulden der Stadt Speyer und der Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften Dank, daß sie dem 
Auswärtigen Amt für die Ausbildung des Nach-
wuchses bisher Gastfreundschaft geboten haben. 
Der diplomatische Beruf ist niemals ein Beruf nur 
des Wissens, sondern des Sich-Verhaltens und 
Sich-Bewährens in den Verhältnissen der Welt. 
Wir haben den Wunsch, daß Bonn als liebens-
würdige Herberge unseres öffentlichen Lebens 
genug formende Kraft beweisen möge, um die 
jungen Damen und Herren auf die Höhe ihrer Auf-
gabe zu führen und wohlvorbereitet in ihren Beruf 
zu entlassen. 

Früher sind häufig Abgeordnete verschiedener 
Parteien gebeten worden, Vorlesungen vor den 
Attachés zu halten. Dies hat in letzter Zeit offen-
bar nachgelassen. Ich bitte die Vertreter des Aus-
wärtigen Amts, uns zu sagen, ob hierin eine dau-
ernde Änderung beabsichtigt ist. 

Meine Freunde und ich begrüßen es lebhaft, daß 
der vor Jahresfrist von uns geäußerte Wunsch in 
Erfüllung gegangen ist, daß das Auswärtige Amt 
nun auch die Beamten des gehobenen Dienstes in 
eigener Zuständigkeit ausbildet. Ich äußerte bei 
der Beratung des letztjährigen Haushalts die An-
sicht, daß die Frau im Aufgabenbereich des ge-
hobenen Dienstes eine vorzügliche Rolle spielen 
könne und daß man den in langer Arbeit bewähr-
ten Mitarbeiterinnen den gehobenen Dienst er-
öffnen möge; insbesondere auch soll ihnen .er-
möglicht werden, nach einer längeren Dienstzeit 
noch die Kurse zu besuchen und die Prüfungen 
abzulegen, die nötig sind, um in das Beamtenver-
hältnis übernommen werden zu können. Ich würde 
nachher gern erfahren, ob schon an den ersten 
Kursen Damen teilnehmen und ob ein Höchstalter 
für die Teilnahme vorgesehen ist. 

Wir bitten auch, bei nächster sich bietender Ge-
legenheit dem Hause Mitteilung zu machen, wie-
viele Anwärter des höheren auswärtigen Dienstes 
über Kenntnisse in slawischen und fernöstlichen 
Sprachen verfügen, welche Einrichtungen zum Er-
lernen dieser Sprachen bestehen und in welchem 
Maße diese Einrichtungen benutzt werden. Es ist 
ja kaum nötig, viel zur Begründung anzuführen. 

In der Beamtenschaft, des auswärtigen Dienstes 
hat es in letzter Zeit einige „Fälle" gegeben, die 
die deutsche und zum Teil auch die ausländische 
Öffentlichkeit lebhaft bewegt und beunruhigt 
haben. Insbesondere ist es mißbilligt worden, daß 
innere Vorkommnisse einer Botschaft an die 
Öffentlichkeit gelangt sind, und zwar ohne daß, 
soweit bekannt, die Schuldigen zur Rechenschaft 
gezogen worden wären. Auch halten sich Nach-
richten von einigen unguten Prozessen, in die das 
Auswärtige Amt in Personalsachen verwickelt wor-
den sei. Meine Freunde haben mich beauftragt, 
hier zu sagen, daß sie sich vorbehalten, die Regie-
rung zu ersuchen, in geeigneter Form Auskunft zu 
erteilen. 

Auch in Wiedergutmachungsangelegenheiten hat 
es gelegentlich Grund zu Beschwerden und Miß-
helligkeiten gegeben. Wenn ein Wiedergut-
machungsfall gerichtlich anerkannt ist, sollte man 
einen Beamten nicht so lange von einer angemesse-
nen Beschäftigung fernhalten, bis er zuletzt die 
Altersgrenze erreicht hat und sich dann für den 
Rest seines Lebens in Bitterkeit verzehrt. Das Aus-
wärtige Amt war früher immer dafür bekannt, 
daß es schwierige Fälle, wie man es ausdrückte, 
nach der Methode des Herrn Dr. Unblutig löste, 
d. h. elegant, geräuschlos und schmerzlos. Diese 
Überlieferung vereinigte Geist und Herz in sich 
und sollte mit allem Nachdruck wieder gefördert 
werden. An Herren, die dies können, fehlt es ja 
glücklicherweise nicht. 

In der Pflege der menschlichen und kulturellen 
Beziehungen zum Ausland hat die amtliche Politik 
wesentliche Hilfe von nichtamtlicher Seite erhal-
ten; ich meine: von seiten der zwischenstaatlichen 
Gesellschaften und Institute. Ich möchte als Sohn 
der Stadt Stuttgart und als Abgeordneter des der 
Landeshauptstadt benachbarten Waiblingen beson-
ders das Institut für Auslandsbeziehungen in Stutt-
gart lobend erwähnen. In seinem Verwaltungsrat 
sind alle politischen und gesellschaftlichen Kräfte 
der Bundesrepublik einträchtig vereinigt. Das In-
stitut verfügt heute schon über eine einzigartige 
Fachbücherei von über 100 000 Bänden, über eine 
Sammlung von beinahe 100 000 Lichtbildern. Es 
bezieht laufend über tausend Zeitungen und Zeit-
schriften. Vor allem aber verfügt das Institut 
unter Herrn Dr. Thierfelder über einen Stab von 
unermüdlichen und kenntnisreichen Mitarbeitern, 
und dies bietet uns die Gewähr für seine weitere 
segensreiche Entwicklung. 

Unerläßlich und vorbildlich ist es, was das In-
stitut zusammen mit dem Goethe-Institut in Mün-
chen tut, um die Kenntnis der deutschen Sprache 
im Ausland zu fördern. Die Kenntnis unserer 
Sprache ist ja die Grundlage für das Studium von 
Ausländern in Deutschland, für unsere mensch-
lichen, kulturellen und wirtschaftlichen Beziehun-
gen zum Ausland. Was wir hierfür ausgeben, ist, 
glaube ich, gut angelegt und trägt Zinsen nach 
allen Seiten. Vielleicht nimmt der Herr Außen-
minister einen Besuch beim Institut in Stuttgart 
in sein Programm auf. An einem ehrenvollen und 
herzlichen Empfang soll es ihm in Baden-Württem

-

berg nicht fehlen. 

Die Erlangung der Souveränität und die Um-
wandlung der Alliierten Hohen Kommissionen in 
Botschaften gibt uns Veranlassung, die Regierung 
zu fragen, ob sie nicht den Zeitpunkt für gekom-
men hält, nochmals Schritte wegen der beschlag- 
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nahmten ehemaligen Botschaftsgebäude zu unter-
nehmen. Von den 92 bebauten Grundstücken, die 
uns früher gehört haben, sind Gebäude zurück-
gegeben worden in Argentinien, Brasilien, Chile, 
Äthiopien, in der Türkei, in Island und in der 
Schweiz. Geldliche Abfindungen sind in den Ver-
einigten Staaten und in Schweden gezahlt worden. 
Dies alles verdient unseren Dank. Es hat sich hier-
bei niemals nur um Fragen des Wertes, sondern 
um Fragen der Würde gehandelt, nicht um Geld, 
sondern um die Achtung, die man uns entgegen-
bringt. 

Auch sind wir der Ansicht, daß die Archive des 
Auswärtigen Amts wieder in die Hand der Deut-
schen gehörten. Offenbar sind die Herren  Ge-
schichtsforscher, die in  diesen  Akten stöbern, so 
sehr mit der Vergangenheit beschäftigt, daß ihnen 
der Sinn für die Gegenwart abhanden gekommen 
ist. Wenn sie es selbst noch nicht gemerkt haben 
sollten, daß sich auch hier das Rad der Weltge-
schichte weitergedreht hat, dann sollten sie von 
ihren Regierungen darauf aufmerksam gemacht 
werden, 'ehe größerer Schaden entsteht. 

Viele Fragen gäbe es noch zu besprechen, aber 
ich möchte hier abbrechen und mich in gebotener 
Kürze nunmehr einem anderen Problem zuwenden, 
das unmittelbar den Stil der parlamentarischen 
Arbeit betrifft. Mir scheint es zunächst einmal, 
meine Damen und Herren, nötig zu sein, daß die 
auswärtige Politik hier im Hause bleibt und nicht, 
wenn  man  so sagen darf, auf den Markt getragen 
wird. Die Stellung dieses Hauses im öffentlichen 
Bewußtsein des deutschen Volkes und damit die 
Staatsform der  parlamentarischen Demokratie lei-
den Not, wenn dieses Haus aufhört, für die  Erörte-
rung der auswärtigen Politik in erster Linie zu-
ständig zu sein. 

Ich meine folgendes: Wenn wesentliche außen-
politische Ereignisse eintreten, die eine Stellung-
nahme der Regierung erfordern, dann ist es be-
denklich, wenn wir Abgeordneten uns verleiten 
lassen — und ich nehme mich selbst hier nicht 
aus —, in Presse und Rundfunk unsere Blitzgedan-
ken  und Gedankenblitze vorzutragen, noch ehe die 
Stellungnahme der Regierung vorliegt. 

(Hört! Hört! beim GB/BHE.) 

Wir sollten eigentlich nicht zu den Ereignissen 
selbst Stellung nehmen, sondern sollten zur Stel-
lungnahme der Regierung Stellung nehmen. 

(Zuruf von der SPD: Wenn sie Stellung 
nimmt und den Abgeordneten etwas sagt!) 

— Ich komme gleich darauf. 

Die parlamentarische Demokratie ist ein kontra-
diktorischer Prozeß, ist ein fortdauerndes Streitge-
spräch zwischen Regierung und Parlament — ich 
möchte sagen, Parlament: Plenum und Ausschuß 
— zu dem Zweck und dem Ziel, das in der jewei-
ligen Lage Beste herauszufinden und dann zu ver-
wirklichen. Hierzu gehört auch, daß die Regierung 
zu den politischen Ereignissen vor allem in diesem 
Hause Stellung nimmt. 

(Sehr richtig! bei der SPD) 

und nicht die Presse und den Rundfunk den Volks-
vertretern vorzieht. Ich denke dabei nicht so sehr 
an die Vergangenheit und an all die Notbehelfe, 
die der Staatsaufbau im Gefolge gehabt hat, son-
dern ich denke an die Zukunft der parlamentari-
schen Demokratie in Deutschland und denke an  den 

Stil, von dem wir wünschen, daß er dem neuen 
Herrn Außenminister am Herzen läge. 

Meine Damen und Herren, als wir vor etwas mehr 
als Jahresfrist den Haushalt des Auswärtigen Amts 
für 1954 berieten, da fühlte ich mich gedrängt, 
von dem weißen Fleck auf der Landkarte zu spre-
chen, von der terra incognita des Ostens, in der wir 
noch keine Vertretungen unterhielten. Ich drückte 
dabei den Wunsch aus, wir möchten bis zu den 

 nächsten, d. h. bis zu den diesjährigen Haushalts-
beratungen einen Schritt weiter sein in der Ver-
bindung mit jenen Ländern und damit auch auf 
dem Wege zur Sicherheit, zur Einheit und zum 
Frieden für Deutschland und für die Welt. Nun 
stehen wir tatsächlich schon mitten in Ereignissen, 
die, wie wir alle hoffen, in dieser Richtung liegen. 
Ich möchte nicht versäumen, meine Genugtuung 
und meine besondere Befriedigung hierüber zum 
Ausdruck zu bringen. 

In der Hinwendung der sowjetischen Politik zur 
verfassungsmäßigen deutschen Regierung liegt ein 
Fortschritt von wesentlicher Bedeutung. In diesem 
Lichte wollen wir die Grundsätze der Nichtein-
mischung in die inneren Angelegenheiten verste-
hen, die nach den Verlautbarungen von Bandung 
und Belgrad unter maßgebender Mitwirkung von 
Ministerpräsident Nehru und Marschall Tito erneut 
zur Grundlage des zwischenstaatlichen Verkehrs 
geworden sind, 'Grundsätze auch, die durch die 
Note aus Moskau in die deutschsowjetischen Erör-
terungen geworfen worden sind. Sicher werden 
diese Grundsätze der Nichteinmischung, wenn rich-
tig angewendet, die deutsche Frage, soweit sie eine 
innerdeutsche Frage ist, im Geist der Freiheit, der 
ersehnten und unverzichtbaren Freiheit lösen hel-
fen. Soweit aber die  deutsche  Frage eine inter-
nationale Frage ist und sich auf Grenzen und 
Sicherheit bezieht, ist sich dieses Haus, glaube ich, 
einig in dem Grundsatz, den Frieden zum Leitstern 
zu nehmen. Mit Genugtuung haben wir auch alle 
bemerkt, mit welcher Mäßigung in letzter Zeit die 
internationalen Angelegenheiten von  den  beiden 
großen Blöcken in Angriff genommen worden sind. 

Noch ein Wort zu unserer eigenen Arbeit hier. 
In den jüngst vergangenen Beratungen ist in die-
sen Hause häufig vom Osten gesprochen worden. 
Dabei sind auch Ausdrücke von ungewöhnlicher 
Schärfe gefallen. Es Ist nicht Sache eines Abgeord-
neten, sondern Sache des Herrn Präsidenten, fest-
zustellen, ob sich dies mit der Ordnung des Hauses 
verträgt. Darüber habe ich nicht zu befinden. Ich 
wage jedoch zu sagen, daß solche Äußerungen für 
die auswärtigen Beziehungen der Bundesrepublik 
unangemessen sind. Der polemische Wortschatz des 
Ostens ist bekannt. Wir sollten ihn nicht zu dem 
unsrigen machen, sonst können wir auch nicht 
wünschen und hoffen, daß er. im. Osten selbst mehr 
und mehr — und je eher, desto besser — ver-
schwindet. Man soll sich nach den entsetzlichen Er-
eignissen der letzten 16 Jahre mit Behutsamkeit 
und Achtung gegenübertreten und die Keime des 
Friedens nicht vergiften. 

Meine Damen und Herren, daß es eine deutsch-
sowjetische Abmachung über die Aufnahme diplo-
matischer, wirtschaftlicher und kultureller Bezie-
hungen nicht geben kann, ohne daß nicht zugleich 
die Frage der Kriegsgefangenen gelöst wird, ent-
spricht sicher der einhelligen Ansicht dieses Hau-
ses. Da wir aber gerade den Haushalt des Aus-
wärtigen Amts beraten, sei es mir erlaubt, noch 
besonders an die Mitglieder des alten Auswärtigen 
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Amts zu erinnern, die sich noch immer in der 
Sowjetunion befinden. Mancher von denen, die 
sich hier und heute die Neugestaltung der deutsch-
sowjetischen Beziehungen überlegen, denkt oft und 
oft und immer wieder an seine alten Freunde in 
sowjetischem Gewahrsam. Ich glaube, es würde 
sicher den höchsten Augenblick in der diplomati-
schen Tätigkeit jener deutschen Beamten bilden, 
wenn sie in aller Kürze, gewissermaßen vorab, aus 
der Gefangenschaft entlassen würden und uns aus 
dem Osten berichten könnten, der Friede sei dort 
erstanden, oder, wie man russisch sagt:  

, er sei in Wirklichkeit erstanden. 

Ich empfehle dem Hohen Hause, den Haushalt 
05 anzunehmen. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Leverkuehn. 

Dr. Leverkuehn (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich möchte, genau wie 
ich es voriges Jahr getan habe, zu dem Etat des 
Auswärtigen Amtes ein paar Worte sagen vom 
Standpunkt derjenigen Deutschen, die in diesem 
Hause nicht vertreten sind, weil sie im Ausland 
wohnen, und vom Standpunkt derjenigen Deut-
schen, die mit dem Ausland durch ihren Beruf am 
intensivsten verbunden sind, meiner hanseatischen 
Landsleute. 

Wir beraten heute einen Etat des Auswärtigen 
Amtes nach Rückgabe der Souveränität, einen Etat 
für ein Amt, das nunmehr sehr viel weitschichti-
gere Aufgaben hat als bisher, nachdem eigens für 
dieses Ressort nunmehr ein Außenminister einge-
setzt worden ist, der diesen besonderen Aufgaben 
seine ganze Sorge widmet. 

Mit Befriedigung muß es jeden erfüllen, der im 
Ausland viel zu tun hat und sich mit den Bedürf-
nissen unserer Freunde draußen — und zwar nicht 
nur unserer Freunde, soweit sie Deutsche sind, 
sondern auch unserer ausländischen Freunde — 
vertraut macht, daß die Ansätze für die kulturellen 
Ausgaben und für die Schulfonds ganz erheblich 
erhöht worden sind. 

Auf der anderen Seite — dazu werden wir noch 
bei dem Etat des Ministeriums des Innern kom-
men — ist auch der Fonds für die Studien der Aus-
länder in Deutschland erhöht worden, eine be-
grüßenswerte Ergänzung zu den Erhöhungen im 
Etat des Auswärtigen Amts. Auf diesem Gebiet 
kann, glaube ich, noch vielerlei geschehen, vor 
allen Dingen — mit Unterstützung des Auswärti-
gen Amts — in der Zusammenfassung der Auf-
gaben. In einer sehr glücklichen Form hat man, 
wie Ihnen bekannt sein wird, in Tübingen das 
Studium der Medizin — für Verwendung im Aus

-

lande, vor allem in den Tropen — zusammenge-
faßt. Etwas Gleiches wäre sehr begrüßenswert auf 
dem Gebiete der Technik, indem die eine oder 
andere der Technischen Hochschulen sich ent-
schließt oder ersucht wird, bei sich die Fürsorge 
für das Studium der Ausländer zu konzentrieren, 
so daß man einheitlich vorgehen kann. Diese An-
gelegenheit gehört wie alle kulturellen Angelegen-
heiten zum Ressort  der  Länder. Aber  die  Länder 

 werden sich den berechtigten Wünschen des Aus-
wärtigen Amts auf diesem Gebiete zweifellos nicht 
verschließen, den berechtigten Wünschen nicht nur 
des Auswärtigen Amts sondern auch der großen 

Vereinigungen, wie des Ostasiatischen Vereins, die 
auf diesem Gebiet vorstellig geworden sind. 

Mit der Frage der technischen Ausbildung sind 
wir bei einem Thema angekommen, dessen wir 
uns dringlich annehmen müssen, wie mir bei mei-
nem Besuch in Ostasien besonders klar geworden 
ist. Ich meine die Unterstützung durch die tech-
nische Hilfe, die wir den Nationen geben können, 
die in ihrer zivilisatorischen Entwicklung noch 
nicht so weit sind wie die westlichen Länder. Man 
erwartet das von uns. Man erwartet, daß wir einer 
ganzen Reihe von Völkern, mit denen wir befreun-
det sind, in ihrer Entwicklung helfen. Das kann 
einerseits durch Beratung geschehen, andererseits 
auch durch Kapitalförderung, wozu wir heute 
zweifellos imstande sind, während wir es bis vor 
einigen Jahren noch nicht waren. 

Ich glaube, wir stehen überhaupt vor einer Wen-
dung in unserer Auslandswirtschaftspolitik. Im 
Auswärtigen Amt findet sich noch immer die Be-
zeichnung „Handelspolitische Abteilung". In der 
Wahl dieses Wortes ist schon der beschränkte Auf-
gabenkreis ausgedrückt, der denen vorschwebte, 
die das Auswärtige Amt im Laufe des vorigen 
Jahrhunderts eingerichtet haben und auf deren 
Ideen die heutige Einrichtung fußt. Wir stehen 
aber jetzt vor ganz anderen Aufgaben. 

Ich habe schon im vorigen Jahr darauf hin-
gewiesen, daß zwar die Förderung des Exports 
außerordentlich forciert worden und sehr glück-
lich verlaufen ist, daß aber die Importförderung 
noch sehr an großen Mängeln leidet. Wir 
führen noch sehr viel an Gütern über Zwischen-
länder ein, Güter, die wir früher unmittelbar ein-
geführt haben. Das gilt vor allem für eine große 
Reihe von Waren aus Ostasien und aus Afrika. 

Die Handelshäuser, die im Ausland tätig gewe-
sen sind und die der deutschen Volkswirtschaft 
durch ihre Arbeit sehr erhebliche Ersparnisse ein-
gebracht haben, haben im letzten Krieg genau wie 
im ersten ihr Auslandsvermögen verloren. Dieses 
Hohe Haus wollte ihnen helfen, z. B. mit dem Ge-
setz über die innerdeutsche Regelung von Vor-
kriegs-Remboursverbindlichkeiten. Das Gesetz ist 
im August 1953 erlassen worden; aber die Auszah-
lungen, die bisher gemacht worden sind, stellen einen 
ganz geringen Teil dessen dar, was zur Verfügung 
gestellt worden ist. Hier verlieren sich entweder 
die Dinge in den Dickichten der Bürokratie oder 
man hat nicht den nötigen guten Willen. Ich hoffe, 
daß uns bald einmal Aufklärung darüber gegeben 
wird, welche Beträge nun eigentlich ausgezahlt 
worden sind und was noch zur Verfügung steht. 
Man kommt hier nicht weiter.. Zwei Jahre sind 
eine lange Frist, und es sollte schnell geholfen 
werden; das war der Wille des Gesetzgebers. 

Ein anderes Kapitel ist das der Förderung der 
Auslandsniederlassungen. Auch hier ist manches 
nicht so gelaufen, wie man es gewünscht hätte. Ich 
glaube, man sollte sich stärker auf diejenigen ver-
lassen, die wirklich etwas davon verstehen. Man 

 ist in den Seestädten sehr bereit, Rat zu geben; 
man muß sich dorthin wenden, wenn man nicht 
Enttäuschungen erleben will,  wie sue tatsächlich 
vorgekommen sind. Hier bleiben noch viele Wünsche 
offen. 

Meine Damen und Herren! Der englische Schatz-
kanzler Butler hat vor kurzem in einer Rede ge- 
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sagt, daß etwa die Hälfte des englischen Außen-
handels sich im Gebiet des englischen Empire ab-
spiele. Ich glaube, diese Feststellung ist für uns 
sehr interessant, weil sie uns eine gewisse Blick-
richtung gibt für das, was wir anstreben sollten. 
Wir können natürlich nicht nachmachen, was Eng-
land in Jahrzehnten aufgebaut hat; diese Märkte — 
die  Hälfte der Märkte des englischen Handels und 
der englischen Industrie — sind England bis zu 
einem gewissen Grade bei aller Liberalisierung 
doch reserviert, jedenfalls wird England dort be-
vorzugt. 

Wenn wir ein solches Handicap, wie wir es auf 
diesem Gebiete haben, einholen wollen, dann müs-
sen wir uns entschließen, eine Marktpflege zu 
treiben, die anders aussieht, als das, was bisher 
geschehen ist. Die Exportförderung allein tut es 
nicht. Denn wenn einmal Krisenerscheinungen 
kommen — sie kommen unvermeidlich, sie kom-
men wahrscheinlich schon verhältnismäßig bald —, 
dann drückt auf die Märkte, die heute unsere 
Hauptabnehmer sind, eine Fülle von Angeboten 
aus anderen Ländern, Angebote, denen wir nicht 
gewachsen sein werden. Wenn wir Marktpflege 
treiben in den Ländern, ,die den besonderen Wunsch 
haben, mimt uns zusammenzuarbeiten, so wird sich 
darauf ein laufendes Geschäft aufbauen lassen, das 
die Krisenfestigkeit aufweisen wird oder min-
destens zum Teil aufweisen kann, die die englischen 
Märkte im Empire aufweisen. 

Wir sind in  Asien wie in Afrika eine Macht, die 
der Vorwurf des „Kolonialismus" nicht trifft; und 
daß dieses Wort von großer Bedeutung ist, auch 
für die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen, das, 
meine Damen und Herren, ist durch den Verlauf 
der Bandung-Konferenz sehr klargeworden. 

Wir können außer der technischen Hilfe und Be-
ratung auch ein gewisses Geldkapital beitragen. 
Ein gewisses Zögern auf diesem Gebiete von seiten 
der Privaten ist erklärlich, wenn man  sich vor 
Augen führt, daß der Schutz des Privateigentums 
in der Welt leider noch nicht so ist, wie man ihn 
wünschen sollte, und zu unserem großen Bedauern 
gerade bei der Macht, die sich als Vormacht der 
westlichen Kulturauffassungen fühlt, bei den Ver-
einigten Staaten, noch nicht so durchgedrungen 
ist, wie wir es erwarteten. Die Verhandlungen, die 
im .Auftrage des Bundeskanzlers geführt worden 
sind, haben nicht den  Erfolg gehabt, den man er-
hoffte. Neuerdings ist noch dazugekommen, daß —
zum Mindesten unter amerikanischer Billigung — 
auch in Österreich sich Vorgänge abgespielt haben, 
welche mit dem Schutze des Privateigentums völlig 
unvereinbar sind. 

(Abg. Dr. Vogel: Sehr richtig!) 

Die einzelnen Vorgänge sind vielleicht noch nicht 
ausreichend bekannt, und wir wissen nicht, ob die 
österreichische Regierung, der an freundschaft-
lichen Beziehungen, wie sie sagt, zur Bundesrepu-
blik durchaus liegt, ihrerseits das Maß an Wider-
stand aufgebracht hat, das wir in  diesem Falle 
glauben erwarten zu können. Darüber wird viel-
leicht noch einmal besonders zu sprechen sein. 

Wenn wir uns nun aber vor Augen führen, was 
auf dem Gebiete der Investierung draußen ge-
leistet werden kann, so ist zu berücksichtigen, daß 
ein Teil des Kapitals durch die technische Beratung 
beigetragen werden kann, die Länder, die das an-
geht, sind bereit, uns da in weitem Umfange ent

-

gegenzukommen. Im übrigen aber ist die Finanz-
politik, die  Erteilung von Krediten draußen völlig 
ungeordnet. Ich habe hier schon im vorigen Jahre 
den Wunsch ausgesprochen, das Auswärtige Amt 
möge sich dieser Seite annehmen. D:as wird jetzt 
wichtiger denn je; denn die Außenpolitik, die wir 
zu treiben haben werden, wird auf die Wirtschafts-
politik in höchstem Maße achten müssen. Wenn 
große Projekte in einzelnen Ländern bestimmter 
Räume ventiliert werden, dann werden die Nach-
barländer, mit denen wir befreundet sind, mit Er-
staunen sehen, daß wir Geld dorthin gehen lassen, 
wo weder  die wirtschaftliche Festigkeit noch die 
politische Zuverlässigkeit außer Zweifel steht. In 
allen diesen  Fragen wird das Auswärtige Amt in 
viel stärkerem Maße als bisher die Führung bean-
spruchen müssen. Es geht nicht, daß die Kredit-
anstalt für Wiederaufbau, also eine Stelle, die dem 
Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
untersteht, die Bank deutscher Länder, das Wirt-
schaftsministerium und die Hermes-Kreditversiche-
rung, daß alle diese Stellen ohne Führung und 
Konzentrierung beim Auswärtigen Amt tätig wer-
den. Das muß aufhören. Das ist wichtig für unsere 
Politik und das ist wichtig für die Festigung der 
Märkte. 

Herr Staatssekretär Hallstein hat bereits in einer 
Rede in  Hamburg beim Liebesmahl des Ostasia-
tischen Vereins auf die finanziellen Aufgaben hin-
gewiesen, die bewältigt werden müssen. Ebenso hat 
Herr Pferdmenges in  Bremen über diese Dinge ge-
sprochen. Ich bin überzeugt, daß meine hanse-
atischen Kollegen in allen Parteien dieses Hauses 
mit mir in dieser Sache gleicher Auffassung sind. 
Ich möchte dieses Anliegen der Konzentrierung der 
Wirtschafts- und Finanzpolitik beim Auswärtigen 
Amt dem Herrn Außenminister besonders ans Herz 
legen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Schoettle. 

Schoettle (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Da die Vereinbarung über den Aufruf 
der einzelnen Pläne nicht ganz programmgemäß 
eingehalten worden ist — durch ein Mißverständ-
nis, das aufzuklären vielleicht nicht wichtig genug 
ist —, möchte ich, damit nicht der Eindruck ent-
steht, daß die sozialdemokratische Opposition zum 
Einzelplan 05 Auswärtiges Amt nicht die Absicht 
habe, etwas zu sagen, folgende Bemerkung machen. 
Wir haben darum gebeten, daß die Position Gehalt 
des Außenministers, um es mit einem jetzt Mode 
gewordenen Wort zu bezeichnen, ausgeklammert 
und in der nächsten Woche in Anwesenheit des bis-
herigen Herrn Außenministers, des Herrn Bundes-
kanzlers Dr. Adenauer, noch einmal aufgerufen 
wird. Wir werden bei dieser Gelegenheit die Be-
merkungen vorzubringen haben, die die Opposi-
tion nicht zur Außenpolitik allgemein — dafür 
wird sicher bei anderer Gelegenheit eine Möglich-
keit bestehen — sondern zum Aufbau und zu ein-
zelnen Tätigkeiten des Auswärtigen Amts zu 
machen hat. 

Wir sind der Meinung — das ist nicht ein Wert-
urteil über den jetzigen Herrn Außenminister, dem 
wir im jetzigen Augenblick weder Vorschußlorbee-
ren spenden möchten noch das Gegenteil —, daß 
für den Aufbau des Auswärtigen Amts und für die 
Tätigkeit, die dieses Amt im letzten Jahr entfaltet 
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hat, nicht der jetzige, sondern der verflossene Herr 
Außenminister verantwortlich ist und daß deshalb 
die Bemerkungen, die wir anzubringen haben, ihm 
gelten. Ich möchte das Haus von dieser Absicht in 
Kenntnis setzen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat die 
Frau Abgeordnete Dr. Hubert. 

Frau Dr. Hubert (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Eine der bedeutsamsten Auf-
gaben, die die Vereinten Nationen und verschie-
dene ihrer Organisationen durchführen, ist das 
technische Beistandsprogramm für die unterent-
wickelten Länder. Dieses Programm wird durch 
freiwillige Beiträge der einzelnen Länder finan-
ziert, und die Bundesrepublik ist seit 1952 mit Bei-
trägen von zunächst 300 000 DM, dann 500 000 DM 
und in den letzten beiden Jahren von 625 000 DM 
daran beteiligt. Diese Beiträge brauchen nicht in 
fremde Währung konvertiert zu werden, sondern 
werden in D-Mark gezahlt, und die Verwaltung 
des Beistandsprogramms bei den Vereinten Natio-
nen tätigt mit diesen Geldern Käufe in der Bun-
desrepublik. Es werden Maschinen und Aus-
rüstungsgegenstände angeschafft, und es werden 
auch Honorare etwa für die deutschen Experten 
gezahlt, die bei den Vereinten Nationen angestellt 
sind und deren Familien noch in Deutschland leben. 
Es werden ferner Stipendiaten nach Deutschland 
geschickt, die auf deutschen Hochschulen studieren 
oder in deutschen Betrieben ihre Ausbildung erhal-
ten. Die Verwaltung dieses Beistandsprogramms 
hat nun schon wiederholt darauf hingewiesen, daß 
die Ausgaben, die sie hier bei uns in Deutschland 
tätigt, ein Vielfaches von dem ausmachen, was der 
Beitrag der Bundesrepublik beträgt. Sie muß aber 
bestrebt sein, diese Beiträge und die Ausgaben in 
einem Lande in einer gewissen Beziehung zu hal-
ten, weil naturgemäß jedes Land den Wunsch hat, 
daß sein Beitrag auch in irgendeiner Form wieder 
dem eigenen Land und der eigenen Wirtschaft zu-
gute kommt, so daß jede höhere Ausgabe in  einem 
Land zu Lasten eines anderen Landes geht. 

Ich finde es peinlich, daß uns immer wieder  vor 
Augen gehalten wird, daß unsere Beiträge in 
keiner Relation zu den Ausgaben in Deutschland 
stehen. Noch beschämender aber fast ist es, wenn 
wir einmal unseren Beitrag mit den Beiträgen an-
derer Länder vergleichen. Auch der Auswärtige 
Ausschuß 'des Bundestages hat aus diesem Grunde 
wiederholt — schon in der ersten Legislaturperiode 
— den Wunsch ausgesprochen, und zwar einstim-
mig, den deutschen Beitrag zu erhöhen. 

Ich darf Ihnen vielleicht einmal einige Zahlen 
von den Beiträgen vorlesen. Sie sind hier in Dollar 
aufgeführt. Der heutige Beitrag der Bundesrepu-
blik, in Dollar umgerechnet, würde 148 810 $ be-
tragen. Nun haren Sie einmal die Beiträge einiger 
anderer Länder: Argentinien 300 000 $, Belgien 
337 500 $, Dänemark — das kleine Dänemark! — 
542 927 $. Indien 400 000 $, Pakistan 166 213 $, die 
Türkei 201 495 $, wobei man noch bemerken muß, 
daß Länder wie die Türkei, Indien, Pakistan zu 
den Empfängerländern dieses Beistandsprogramms 
gehören. 

Aber nicht nur aus allgemeinpolitischen Grün-
den, sondern auch im Interesse unserer Handels-
politik, unserer Wirtschaft, ist es wesentlich, daß 
wir uns stärker an diesem Beistandsprogramm be-
teiligen und daß wir einen der Bundesrepublik an-

gemessenen Beitrag leisten. Jeder deutsche Experte, 
der hinausgeht, bringt 'deutsche Methoden mit, er 
vermittelt die Kenntnis deutscher Maschinen, deut-
scher Apparate. Jeder deutsche Arzt, der hinaus-
geht, bringt deutsche Medikamente mit. Außerdem 
ist dieses Beistandsprogramm sicherlich auch ein 
wichtiger Bestandteil zur Förderung kultureller Be-
ziehungen, ja sogar menschlicher Kontakte auf 
internationalem Gebiet. 

Wir haben Ihnen darum den Vorschlag gemacht, 
den Titel 961 nämlich den Beitrag für die Beteili-
gung der Bundesrepublik an diesem Beistands-
programm, auf 1 500 000 DM zu erhöhen, und bit-
ten Sie, diesen Antrag anzunehmen. Das würde 
bedeuten, daß die Bundesrepublik mit ihrem Bei-
trag wenigstens ungefähr gleichzieht mit Ländern 
wie Dänemark, Belgien, Norwegen und den Nieder-
landen. An letztere kommt es noch nicht einmal 
heran. Der Beitrag würde sich ja dann ungefähr 
auf 400 000 $ belaufen. Ich bitte Sie aus all diesen 
Gründen, unserem Antrag auf Erhöhung dieses 
Titels bei Kap. 0501 zuzustimmen. 

(Beifall bei (der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr.  Vogel.  

Dr. Vogel (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Auch ich muß 
bekennen, daß ich mich in einer ähnlichen Ver-
legenheit befinde, wie sie Herr Kollege Schoettle 
vorhin schilderte. Wir hatten eigentlich nicht er-
wartet, daß heute eine ausführliche Debatte über 
den Haushalt ides  Auswärtigen Amts stattfinden 
würde. Ich darf mir deswegen gestatten, nur einige 
Randbemerkungen zu dem bisherigen Verlauf der 
Debatte zu machen, auf einiges einzugehen und 
einiges nachzutragen, was ich auch als Bericht-
erstatter dem Hause vorhin nicht ganz in der Aus-
führlichkeit bieten konnte, wie es vielleicht unter 
weniger großem Zeitdruck der Fall gewesen wäre. 

Zunächst muß ich auf eine rein technische Frage 
aufmerksam machen, mit der sich der Haushalts-
ausschuß demnächst einmal befassen muß. Sie wer-
den finden, daß bei der gedruckten Gegenüberstel-
lung der Veränderungen, die der Haushaltsaus-
schuß gegenüber der Regierungsvorlage vorgenom-
men hat, sich einige Zweifelsfragen ergeben. Sie 
alle haben die Drucksache 1100 vorgelegt erhalten. 
Aber der Haushaltsausschuß hat nicht immer diese 
gedruckte Unterlage als Ausgangspunkt seiner Be-
ratungen genommen, sondern eine Fülle von Ände-
rungsvorlagen, manchmal wurden dem Haushalts

-

ausschuß für einzelne Haushalte sogar völlig neue 
Vorlagen vorgelegt. Ich bin der Ansicht, daß wir 
diese Änderungsvorlagen in Zukunft zum Aus-
gangspunkt und zur Vergleichsbasis für die Be-
schlüsse und die  Gegenüberstellung dieser Be-
schlüsse nehmen müssen und nicht die ursprüng-
lichen, durch die Änderungsvorlagen überholten 
Drucksachen. Aber darüber wird im Haushaltsaus-
schuß selber noch zu sprechen sein. 

Ich komme gerade hier darauf zu sprechen, weil 
wir bei dem sehr wichtigen Titel 303, dem Schul-
fonds, nicht die entsprechende Änderung gegen-
über der Regierungsvorlage, die wir im Haushalts-
ausschuß vorgenommen haben, sichtbar machen 
konnten. In der Änderungsvorlage wurde nämlich 
nur ein Betrag von 8 Millionen DM ausgewiesen, 
und wir haben diesen Betrag durch unseren Antrag 
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auf 10 Millionen DM erhöht. Das ist der Ausgangs-
punkt der Anregung, die ich hier geben möchte. 

Lassen 'Sie mich jetzt ganz allgemein etwas zu 
diesem sehr umfangreichen Haushalt sagen, der 
insgesamt 4500 Bedienstete umfassen wird, wenn 
die Beschlüsse, die der Ausschuß Ihnen vorgelegt 
hat, heute und in der dritten Lesung Tatsache wer-
den sollten. Es sind 'darunter sehr junge Kräfte, 
die erst in  den letzten Jahren, vielleicht erst in den 
letzten Tagen, neu hinzugekommen sind, und es 
sind darunter Kräfte, ,die bereits seit Jahren drau-
ßen mit Erfolg gewirkt haben. Gerade in diesen 
Tagen haben die ersten Beamten und Angestellten 
aus den Tropen und aus Übersee ihren turnusmäßi-
gen Urlaub, den sie nur nach Jahren bekommen 
können, in die Heimat angetreten. Ich glaube, es 
ist uns allen Pflicht und Aufgabe, gerade diesen 
Beamten und Angestellten, die draußen unter sehr 
schwierigen Umständen, manchmal in tropischen 
Klimaten, tätig sind, die sie nicht gewöhnt sind 
und die unter Umständen schwere gesundheitliche 
Schäden zur Folge haben können — wir haben 
zahlreiche Beispiele dafür —, den  Dank  des Hauses 
auszusprechen für die treue und gewissenhafte 
Arbeit, die sie draußen überall für das deutsche 
Ansehen geleistet haben. 

(Beifall.) 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang aber 
auch auf einige Punkte zu sprechen kommen, die 
uns im Ausschuß ganz besonders am Herzen ge-
legen haben. Es ist bei einer so jungen Behörde 
draußen in der Unterbringung nicht alles so, wie 
es nach Jahren hoffentlich einmal sein wird; und 
es ist für die deutschen Beamten und Angestellten 
nicht so, wie es vergleichsweise mit ihren Kollegen 

I aus den angelsächsischen Ländern, aus Frankreich, 
Italien etc. bestellt ist. 

Was zum Punkt Rückgabe des deutschen diplo-
matischen Eigentums zu sagen ist, hat mein ver-
ehrter Kollege Dr. Pfleiderer bereits mit der wün-
schenswerten Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht. 
Auch wir halten es — vor allen Dingen jetzt nach 
der Rückgewinnung der Souveränität — für eine, 
ich möchte einmal sagen, Ehrenpflicht der mit 
uns verbündeten Nationen, auch diesen Punkt mit 
uns so zu klären und zu bereinigen, wie es wün-
schenswert ist. Wir sprechen die Hoffnung aus, 
daß diese Worte auch draußen in den Parlamenten 
und in den Auswärtigen Ämtern der anderen 
Nationen gehört und verstanden werden. 

Was nun die Unterbringung unserer Beamten und 
Angestellten anbetrifft, so haben wir uns Gedan-
ken darüber gemacht, ob es nicht sinnvoll wäre, 
dem angelsächsischen Beispiel zu folgen — auch 
Frankreich hat auf diesem Gebiet schon einige Er-
fahrungen gesammelt — und, um die sehr kost-
spieligen Umzüge zu vermeiden, draußen unseren 
Beamten und Angestellten fertige Wohnungen zu 
bieten, die die entsprechenden klimatischen Einrich-
tungen haben müßten. Das würde zwar bedeuten, 
daß wir für die Bauten im Ausland zunächst ein-
mal Mehraufwendungen machen müßten. Dem 
Haushaltsausschuß sind solche Mehraufwendungen 
niemals sehr sympathisch. Aber auf der anderen 
Seite wissen wir, daß das, was wir hier im Anfang 
investieren würden, sehr reiche Frucht tragen 
würde. Wir würden von Jahr zu Jahr erhebliche 
Umzugskosten sparen. Wir würden ferner auch 
erhebliche Kosten einsparen, die wir sonst unver-
meidlich für Ärzte sowie für die Aufrechterhaltung  

und Wiederherstellung der Gesundheit unserer 
Bundesbediensteten im Ausland aufwenden müs-
sen. Das Auswärtige Amt hat dankenswerterweise 
gerade diesem Punkt, der gesundheitlichen Betreu-
ung, seine besondere Aufmerksamkeit zugewandt. 
Wir finden im Haushalt eine Reihe von Titeln, die 
erhöht worden sind für Zwecke der Tropentaug-
lichkeitsprüfung, der ärztlichen Überwachung im 
Ausland, der Einstellung von Ärzten bei den Ge-
sandtschaften, Generalkonsulaten und Konsulaten 
in tropischen und subtropischen Gebieten. 

Lassen Sie mich ganz offen auch ein Zweites 
aussprechen. Ich halte es auf die Dauer gesehen 
für nicht zuträglich, wenn in besonders wichtigen 
Plätzen und auch in Ländern, deren politische 
Situation vielleicht noch nicht sehr gefestigt ist, 
der deutsche Botschafter entweder in einem Miets-
haus oder in einem angemieteten Haus wohnt, nicht 
in einem eigenen Botschaftsgebäude. Das Asylrecht 
hat auch in unseren Tagen noch eine manchmal 
sehr hohe Bedeutung. Wir wollen nicht hoffen, 
daß es in Zukunft noch eine erhöhte Bedeutung 
gewinnt. Aber ich glaube, es wäre richtig, wenn 
in wichtigen Plätzen die deutschen Botschafter in 
einem eigenen Hause wohnten und amtierten, so 
daß auch in Zeiten der Unruhe das Asylrecht ver-
wirklicht werden könnte, das trotz aller Variatio-
nen, die es erlebt hat, heute immer noch einen an-
erkannten Bestandteil des Völkerrechts darstellt. 

Lassen Sie mich weiter noch etwas zu den Kul-
turausgaben sagen, die ich vorhin bereits angespro-
chen habe. Wir haben in diesem Haushalt eine sehr 
erhebliche Vermehrung der Kulturausgaben —
sowohl des allgemeinen Kulturfonds wie des Schul-
fonds, des speziellen Fonds — zu verzeichnen. Der 
Schulfonds ist von 3,5 auf 10 Millionen DM er

-

höht, also fast verdreifacht worden. Der allgemeine 
Kulturfonds hat eine Ausweitung von 6,8 auf 12 
Millionen DM, also fast eine Verdoppelung, erfah-
ren. Ich möchte im Namen meiner Freunde hier 
aussprechen, daß wir es auch bei diesen Summen 
in der Zukunft nicht bewenden lassen wollen. Ich 
halte es nicht für gut, wenn man eine zu plötzliche 
Ausweitung dieser Fonds vornimmt. Ich glaube 
auch nicht, daß das Auswärtige Amt personalmäßig 
darauf eingestellt und gerüstet ist, allzu hohe 
Fonds sofort zu verkraften. Aber ich bin der An-
sicht, daß wir diese beiden Titel, .302 und 303, bis 
zu dem Stand bringen sollten, der unserer Kultur-
geltung heute in der Welt entspricht, zu einem 
Stand, der auch früher einmal im Auswärtigen Amt 
bei den entsprechenden Titeln vorhanden war. 

Nun einige Wünsche an das Amt selbst. Dieses 
Amt, das ja als spätestes unter allen Ministerien in 
Erscheinung getreten ist — Sie sehen, daß in Ge-
stalt unseres verehrten neuen Herrn Außenmini-
sters dieses Amt als letztes auch einen eigenen Mi-
nister erhalten hat, dem wir zu seinem Amtsantritt 
von Herzen alles Glück wünschen —, hat sich ge-
genüber den anderen Ressorts nicht in der Weise 
abgegrenzt, wie das bei der Geburt dieser Regie-
rung für die anderen Ressorts der Fall sein konnte. 

Ich spreche hier einmal ganz offen drei noch 
offenstehende Regelungen an, selbst auf die Ge-
fahr hin, daß unser sehr verehrter Herr Innenmini-
ster, der so freundlich neben dem Auswärtigen Amt 
Platz genommen hat, das vielleicht heute als einen 
Wermutstropfen empfinden könnte. Es gibt drei 
Komplexe: Erstens einmal das Verhältnis des Aus-
wärtigen Amts zum Bundesinnenministerium hin-
sichtlich der Betreuung der Studenten in Deutsch- 
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land und außerhalb Deutschlands, das Verhältnis 
zum Archäologischen Institut — um hier einmal 
ein ganz heißes Eisen anzufassen. Diese Dinge müs-
sen geklärt werden, und ich hoffe, sie werden 
geklärt. 

Ich spreche weiter an das leider auch heute — 
und das ist ein sehr erschwerender Umstand — 
noch nicht geklärte Verhältnis des Auswärtigen 
Amts, der neuen handelspolitischen Abteilung, die 
ja erst als Spätling hinzugetreten ist, zum Bundes-
wirtschaftsministerium. Auch hier ist noch keine 
klare Abgrenzung der Kompetenzen erfolgt. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Wir haben im Ausschuß nicht gehört, daß z. B. der 
Verkehr der Wirtschaftsabteilungen bei den Aus-
landsmissionen zum Bundeswirtschaftsministerium 
sich mit der wünschenswerten Schnelligkeit und 
Reibungslosigkeit vollzieht, die wir im Interesse des 
deutschen Exports und Imports unbedingt für er-
forderlich halten. 

Ich möchte noch einen dritten Komplex anspre-
chen. Der Vorbereitende Unterausschuß dieses 
Hohen Hauses, der sich vor der Gründung des Aus-
wärtigen Amts interfraktionell zusammengefunden 
hatte, um über den organisatorischen Aufbau zu be-
raten, war sich damals über einen Grundsatz völlig 
einig: daß es im Ausland nur Missionen geben 
dürfe, die allein dem Auswärtigen Amt unterstellt 
seien. Wer aber heute die Fülle der Dienststellen 
neben der Deutschen Botschaft allein z. B. in Paris 
überblickt, wird sicherlich nicht umhinkönnen, hier 
einige kritische Bemerkungen einzuflechten. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Ich glaube, daß es Zeit ist, hier einmal zu über-
prüfen, was der Deutschen Botschaft definitiv un-
terstellt bleiben und was zurückgezogen werden 
muß. Ich bin der Überzeugung, daß es  in Paris 

 im Grunde genommen nur eine Dienststelle 
Deutschlands gehen sollte, der die anderen nach 
Möglichkeit entweder beigeordnet oder in irgend-
einer Form organisatorisch unterstellt werden 
sollten. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Das jetzige Nebeneinander ist für uns so undurch-
sichtig geworden, daß wir hier eine klare Abgren-
zung für notwendig halten. Wir haben von seiten 
des Ausschusses das Bundesfinanzministerium be-
reits darum gebeten, uns eine Aufstellung der jetzt 
in Paris tätigen Dienststellen zu übermitteln, und 
wir werden dann auch nicht zögern, unsererseits 
Konsequenzen daraus zu ziehen. 

Ich möchte also zusammenfassend sagen: Wir 
haben nicht die Absicht, die Organisationsgewalt 
der Bundesregierung, der Exekutive, in irgendeiner 
Form anzutasten oder uns in sie einzumengen; aber 
wir möchten, ausgehend von dem Grundsatz der 
Sparsamkeit, der uns beherrscht, den dringenden 
Wunsch äußern, daß in diesen drei Komplexen, die 
ich eben geschildert habe, nachdem diese Dinge 
zum Teil ,seit Jahren anstehen, baldigst eine klare 
Regelung zwischen den Ressorts erfolgt und daß 
notfalls auch der Herr Bundeskanzler selbst als 
der für die Führung der Politik des Kabinetts Ver-
antwortliche hier ein Machtwort spricht. 

Lassen Sie mich noch ein Wort zu einem Problem 
sagen, das aus den Reihen meiner Freunde wieder-
holt angesprochen worden ist, nämlich zu der an-
geblich bestehenden Absicht des Auswärtigen 

Amts, in der Zukunft keine Spezialisten mehr ein

-

zustellen, sondern den Nachwuchs nur noch aus 
den eigenen Reihen zu stellen, d. h. im wesentlichen 
aus der früheren ' Diplomatenschule in Speyer, die 
ja in den letzten Tagen — seit dem 1. April — nach 
Bonn übergesiedelt ist. Ich möchte aus einer lei-
der nur flüchtigen Kenntnis der Jahrgänge — es ist, 
glaube ich, der neunte Jahrgang, der gegenwärtig 
da studiert — die Überzeugung aussprechen, daß 
das, was bis jetzt dort in Speyer geleistet worden 
ist, gut und nützlich war und daß die Herren und 
Damen, die dort studiert und eine sehr sorgfältige, 
wenn auch äußerst konzentrierte Ausbildung ge-
nossen haben, im großen und ganzen überall, wo 
wir sie im Auslands- oder im Inlandsdienst getrof-
fen haben, einen ausgezeichneten Eindruck hinter-
lassen haben. Wir haben draußen — Herr Lever-
kuehn erzählte uns einen solchen Fall aus Bangkok 
— zum Teil Schüler aus Speyer angetroffen, die 
unter außergewöhnlichen Umständen voll und ganz 
ihre Pflicht erfüllt haben. Ich glaube, es kann uns 
mit Befriedigung erfüllen, daß hier ein Versuch, 
ein Schritt ins Neuland, der vom Amt seinerzeit 
vor Jahren gewagt worden ist, sich als gelungen 
und befriedigend herausgestellt hat. 

Aper das beseitigt nicht ganz die Sorgen meiner 
Freunde, die ich hier offen aussprechen möchte, daß 
in der Zukunft völlig darauf verzichtet werden 
könnte, Kultur-, Presse- und Sozialattachés aus 
Spezialisten, d. h. aus Außenseitern, zu rekrutie-
ren. Ich möchte den dringenden Wunsch vortragen, 
die Auslese nicht auf den Nachwuchs des Auswär-
tigen Amtes allein zu beschränken, so wünschens-
wert auch auf der anderen Seite eine All-round-
Ausbildung der jungen Diplomaten sein mag. Ich 
verstehe völlig die Bedenken des Auswärtigen 
Amts. Das Auswärtige Amt wird uns sicher ent

-

gegenhalten, daß es vor allen Dingen in kleinen 
Dienststellen draußen allergrößten Wert darauf 
legen muß, Leute in seinen Diensten zu haben, die 
nicht nur auf eine Spezialsparte eingeschworen, 
sondern die möglichst vielseitig zu verwenden sind. 
Die Tätigkeit in einem Konsulat verlangt gebiete-
risch eine solche Vielseitigkeit. Aber in den gro-
ßen Gesandtschaften und Botschaften liegen die 
Dinge anders. Ich glaube, hier werden Sie nicht 
ganz darauf verzichten können, von Fall zu Fall 
auch Spezialisten heranzuziehen. 

(Abg. Dr. Willeke: Sehr gut!) 

Ich möchte auch einen weiteren Wunsch meiner 
Freunde hier zum Ausdruck bringen. Wir haben 
uns im Ausschuß und auch im Auswärtigen Aus-
schuß — ich darf das, glaube ich, ohne Verletzung 
der Vertraulichkeit hier ruhig sagen — auch über 
die Handhabung des Protokolls unterhalten. Wir 
Parlamentarier sind nicht der Ansicht, daß das Pro-
tokoll, vor allen Dingen bei Besuchen von Auslän-
dern, überhaupt bei Staatsempfängen etc., dieses 
Hohe Haus bei den Einladungen immer in dem 
Maße berücksichtigt hat, auf den es Anspruch er-
heben kann. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Ich möchte mit allem Nachdruck zum Ausdruck 
bringen, daß wir erwarten, daß in Zukunft bei der 
Handhabung des Protokolls den Wünschen dieses 
Hohen Hauses und seiner Bedeutung Rechnung ge-
tragen wird und wir die Möglichkeit erhalten, uns 
auch mit ausländischen Besuchern auszusprechen 
und mit ihnen Kontakte aufzunehmen, die bis jetzt 
praktisch allein den Angehörigen des Auswärtigen 
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Amts oder der hohen Bürokratie in Bonn vorbehal-
ten geblieben ist. 

(Beifall.) 

Lassen Sie mich hier  noch ein Weiteres sagen. 
In zunehmendem Maße unternehmen Angestellte 
und Beamte des Auswärtigen Amtes Dienstreisen 
ins Ausland, zum Teil auch hinter den Eisernen 
Vorhang. Sie unternehmen Reisen nach Saudi-Ara-
bien, sie kehren aus Ostasien heim, sie kommen 
aus allen möglichen Gegenden der Welt zurück und 
bringen von dort eine Fülle von Erfahrungen, An-
regungen und Kenntnissen mit nach Bonn, von 
denen wir eigentlich so gut wie gar nichts hören 
und empfangen. Ich glaube, es wäre sehr nützlich 
für den Kontakt und auch für die Geltung des Aus-
wärtigen Amts, wenn es von sich aus dafür Sorge 
trüge, daß das, was hier an Kenntnissen zusammen-
strömt, was an Erfahrungen draußen gesammelt 
worden ist, in einer anderen Weise auch zur Kennt-
nis der interessierten Mitglieder dieses Hohen Hau-
ses und darüber hinaus einer interessierten Öffent-
lichkeit gelangt, als das bis jetzt der Fall war. Ich 
verspreche mir aus einem solchen gesteigerten Kon-
takt ein weitaus besseres Verhältnis zum Amt und 
eine weitere Steigerung seines Ansehens, das wir 
ihm durchaus wünschen und mit dem wir es in 
der Zukunft ausgestattet sehen möchten. 

Nun noch ein letztes Wort zu dem Antrag, den 
Frau Dr. Hubert für die SPD hier begründet hat. 
Auch wir wären der Ansicht, daß der Fonds: Hilfe 
für unterentwickelte Länder verstärkt werden 
müßte, wenn nicht bereits im Einzelplan 60 der 
neue Titel stünde: 15 Millionen DM für die „Inter-
national Finance Corporation", also für eine Toch-
tergesellschaft der Weltbank, die zu dem speziellen 
Zweck der Finanzierung solcher Vorhaben gegrün-
det worden ist. 

Diese 15 Millionen DM dienen ausgesprochen der 
Finanzierung derartiger Objekte in Deutschland 
und außerhalb Deutschlands. Wir glauben, daß mit 
diesem doch immerhin beachtlichen Betrag von 
15 Millionen DM das Manko ausgeglichen erscheint, 
das Sie mit Recht hervorgehoben haben. Ich glaube, 
wir sollten aus diesem Grunde nicht zu einer Er-
höhung dieses Titels schreiten, sondern vielleicht 
erst einmal die Entwicklung dieses Instituts abwar-
ten, ehe wir uns entschließen, nachher Ihrem An-
trag zu folgen. 

Ich möchte also  bitten,  diesen Antrag abzulehnen, 
und würde das Auswärtige Amt bitten, vielleicht 
von den Wünschen, die hier von mir als dem Spre-
cher meiner Fraktion vorgetragen worden sind, die 
Kenntnis zu nehmen, die uns zu beiderseitigem 
Nutzen gereicht und die in der Zukunft zu einer 
noch engeren Zusammenarbeit führen würde. 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Margulies. 

Margulies (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Erlauben Sie mir, noch einige Anre-
gungen zum Außenhandel vorzubringen, der ja 
beim Auswärtigen Amt ressortiert bzw. von ihm 
federführend bearbeitet wird. Über die Bedeutung 
brauche ich wohl nichts zu sagen. Die über 40 Milliar-
den DM Umsatz des Außenhandels im vergangenen 
Jahr sprechen für sich. Aus einer anderen Über-
legung heraus erhellt vielleicht die Bedeutung des 
Außenhandels für unser soziales Leben noch etwas  

mehr. Was unsere Kaufleute im Ausland draußen 
verkaufen, ist ganz überwiegend nicht mehr, aber 
auch nicht weniger als das Wissen, die Kenntnisse, 
die Erfindungsgabe unserer Ingenieure und Che-
miker und die Geschicklichkeit und der Fleiß un-
serer Arbeiter, praktisch gesehen also unsere 
Arbeit; denn Rohstoffe, die wir verkaufen könnten, 
haben wir im wesentlichen nicht. Wir führen Baum-
wolle ein, wir bleichen sie, wir spinnen sie, wir 
weben sie, wir färben sie, und den fertigen Stoff 
verkaufen wir wieder. Wir führen Erz ein, ver-
hütten es mit eigener oder importierter Kohle. Wir 
verformen es kalt und warm, es wird gefräst, ge-
walzt, genietet, geschweißt, und die Konstruktion 
als Ganzes, ein Kran, ein Hafenkran oder ein Auto-
mobil, geht dann wieder ins Ausland. Unser 
Lebensstandard hängt sehr weitgehend davon ab, 
in welchem Maße es gelingt, Arbeit an das Aus-
land zu verkaufen. 

Das ist eine sehr fein ausgewogene, gewachsene 
Ordnung, der leider Gottes die Ordnung in unserer 
Ministerialbürokratie nicht ganz entspricht.. Wir 
haben unter der Federführung des Auswärtigen 
Amtes eine Außenhandelsabteilung des Wirtschafts-
ministeriums, eine Außenhandelsabteilung des 
Bundesministeriums für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten. Wir haben das Ministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Das Bundes-
finanzministerium regiert über die Zölle, also über 
eines der wichtigsten handelspolitischen Instru-
mente und — in diesem Falle ganz sicher: last not 
least — greift die Bank deutscher Länder mit ihrer 
Devisenpolitik auch sehr stark in das Geschehen 
ein.  Dieses ganze Nebeneinander und wie man 
den Eindruck hat, manchmal auch Gegeneinander 
— ist in dem interministeriellen handelspolitischen 
Ausschuß zusammengefaßt, der sehr eifrig und un-
ablässig auf der Suche nach einem Termin ist, zu 
dem er seine Schäflein einmal vollzählig versam-
meln kann, und dem das hie und da auch gelingt. 

Nun soll das nicht heißen, daß sich bei uns nie-
mand um den Außenhandel kümmere; das wäre 
weit gefehlt. Der Herr Amtsvorgänger unseres 
Herrn Außenministers hat sich gelegentlich von 
Auslandsreisen und Staatsbesuchen doch recht in-
tensiv mit Außenhandel befaßt. Wenn das auch 
nicht immer alles zu realisieren gewesen ist, so 
hat er doch sein allerhöchstes Interesse bekundet. 

Der Herr Bundeswirtschaftsminister betrachtet 
den Außenhandel ja wohl als so etwas wie einen 
verlorenen Sohn, dem er die Tore seines Hauses 
weit geöffnet hält, wobei er anscheinend auch die 
Apparatur bereit hält, um diese Sache sofort bear-
beiten zu können, falls er sie wieder bekäme. Wir 
erinnern uns daran, wie er seinerzeit die südame-
rikanischen Länder für die soziale Marktwirtschaft 
begeistert hat. Als er weg war, haben die sich na-
türlich auf den Boden ihrer Tatsachen zurück-
gefunden. Aber ich persönlich habe immer meine 
Freude daran, zu sehen, wie er mit ungebrochenem 
Optimismus die liberalen Grundsätze der Wirt-
schaft in der Welt durchsetzt, nur müssen wir uns 
überlegen, ob wir den europäischen Markt, mit 
dem sich mehr als die Hälfte unseres Warenaus-
tausches vollzieht, nicht etwas in Gefahr bringen, 
wenn wir allzu stark voranstreben. 

Der Herr Vizekanzler ist ja schon als Vorsitzen-
der des Wirtschaftsausschusses des Kabinetts mit 
diesen Fragen sehr stark befaßt. Er ist wohl der 
Veteran unseres bundesrepublikanischen Außen- 
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handels, der als erster dem europäischen Außen-
handel über OEEC und EZU eine breite Straße ge-
schaffen hat. 

Bei Herrn Minister Schäffer genießt der Außen-
handel das Privileg, gelegentlich die Bundeseinnah-
men durch Herabsetzung von Zöllen etwas schmä-
lern zu dürfen, ohne daß er von seinem ihm vom 
ganzen Hause zugestandenen Privileg, um jede 
Mark erbittert zu kämpfen, Gebrauch macht, so-
weit wir nicht an die Finanzzölle gehen; also: viel 
Geld darf es nicht kosten. 

(Zuruf des Abg. Dr. Dresbach.) 

— Herr Dresbach, ich habe Sie nicht verstanden. 

(Abg. Dr. Dresbach: Vergessen Sie die Zölle 
der Grünen Front nicht beim Außenhandel!) 

— Ja, ich komme auch darauf noch zu sprechen. Sie 
erinnern mich daran. Herr Minister Lübke ist 
selbstverständlich auch sehr interessiert. Er sieht 
das Ganze ja wohl mehr mit der Zurückhaltung 
des bodenständigen Mannes an, der es gar nicht 
gerne hat, wenn andere ihre Erfolge so ein wenig 
auf seinem Buckel erringen und den verhältnis-
mäßig schmalen Bewegungsbereich seines Ressorts 
für ihre Zwecke noch mehr beengen; das kann 
man ihm nicht übelnehmen, das ist wohl selbstver-
ständlich. 

Also, an außenpolitischen Gedanken und Vor-
schlägen mangelt es uns nicht. Dem Herrn Außen-
minister wird es obliegen, da nun mal eine ein-
heitliche Linie zu finden. Dahin geht der Wunsch 
unserer Fraktion. Ich bin hoffentlich nicht unbe-
scheiden, wenn ich sage, daß der Ausschuß für 
Außenhandelsfragen die Bitte hat, falls und sobald 
diese Linie gefunden ist, etwas darüber zu erfahren. 

Wir haben weiter den Wunsch, daß die wirt-
schaftlichen Dinge im Auswärtigen Amt ihrer Be-
deutung entsprechend gewertet werden. Es ist ein 
uralter Streit  über  die Frage, wo der Außenhan-
del ressortieren soll. Aber schließlich gibt es ja 
Möglichkeiten, sich darüber zu verständigen. Wenn 
ausgesprochen wirtschaftliche Konferenzen statt-
finden, z. B. eine GATT-Konferenz, wo also Politik 
völlig ausgeschaltet ist, wird es vielleicht zweck-
mäßig sein, entsprechende Beamte des Wirtschafts-
ministeriums hinzuschicken. Das ist eine Frage der 
Kompetenzregelung. Aber man hat in der Weima-
rer Republik doch auch recht gute Erfahrungen da-
mit gemacht, daß man einige bedeutende Herren 
aus der Wirtschaft in das Auswärtige Amt ein-
baute, daß man einmal einen Versuch einer Blut-
auffrischung unternahm. Wenn man nun allerdings 
hört, daß ein Vertreter der Bundesrepublik in 
einem für uns wichtigen benachbarten Lande seit 
Jahren auf Dienstvertrag angestellt ist, weil der 
Personalausschuß sich nicht dazu entschließen 
kann, ihn in das Beamtenverhältnis zu überneh-
men, dann wird man natürlich etwas skeptisch. 
Aber es müßte doch möglich sein, angesichts der 
gestiegenen Bedeutung der wirtschaftlichen Bezie-
hungen im Leben der Völker auch die Handels-
politische Abteilung im Auswärtigen Amt, bei der 
wir manchmal das Gefühl haben, daß sie als dem 
diplomatischen Dienst nicht ganz gleichwertig ge-
wertet wird, entsprechend zu betrachten. In einer 
Zeit, in der die wirtschaftlichen Beziehungen sehr 
oft die einzigen sind, die wir mit anderen Staaten 
haben, während sie in anderen Fällen Vorläufer 
der außenpolitischen Beziehungen sind, in einem 
Fall sogar dazu benutzt werden, die uralte Rivali-

tät zwischen zwei Nachbarländern durch sehr enge 
wirtschaftliche Beziehungen zu überwinden, sollte 
es doch möglich sein, die wirtschaftlichen Fragen, 
die Handelspolitische Abteilung des Auswärtigen 
Amts etwas höher zu bewerten, als es zur Zeit der 
Fall zu sein scheint. 

Diese geringere Bewertung strahlt ja auch aus 
auf die Wirtschaftsabteilungen der deutschen Ver-
tretungen im Ausland, die, wenn ich recht unter-
richtet bin, nur in den seltensten Fällen mit Beam-
ten besetzt sind. Den Streit darüber, ob das richtig 
ist oder nicht richtig ist, will ich hier gar nicht an-
schneiden. Aus dieser Tatsache ergibt sich eben 
vielleicht ein Minderwertigkeitskomplex bei den 
betreffenden Herren; sie fühlen sich nicht ganz 
gleichwertig, sie klagen darüber, daß ihre Berichte 
kein Echo finden. Vielleicht wäre es sogar zweck-
mäßig, daß Kopien dieser Wirtschaftsberichte un-
mittelbar an die Länderreferate des Wirtschafts-
ministeriums gingen, damit der Kontakt lebendiger 
wird, schneller fluktuiert und wir alle einen Nutzen 
davon haben. 

Ich darf mich auf diese beiden Bemerkungen 
beschränken und den Herrn Außenminister bitten, 
nicht zu denken: das läuft ja, das hat sich sehr 
schön entwickelt. Der Vorsprung und die Vorteile, 
die wir im Außenhandel zu bieten haben, gleichen 
sich allmählich aus. Wir kommen allmählich an 
eine Situation heran, in der wir wieder um jeden 
Export ringen müssen und in der es auch nötig 
wird, die Importseite etwas genauer zu betrachten, 
die bisher stark vernachlässigt worden ist, weil wir 
ja von unseren Kunden kaufen müssen, um uns 
bezahlt zu machen. 

Die Bitte meiner Fraktion geht also dahin, die 
manchmal etwas auseinandergehenden Bestrebun-
gen der einzelnen Herren Minister in Außenhan-
delsfragen nun in einer festen Hand zu vereinen, 
eine Linie zu finden und die wirtschaftlichen Dinge 
der Handelspolitischen Abteilung entsprechend den 
geänderten Verhältnissen als gleichwertig mit den 
außenpolitischen Fragen zu betrachten. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat die 
Abgeordnete Frau Dr. Lüders. 

Frau Dr. Dr. h.  c.  Lüders (FDP): Herr Präsident! 
Meine Herren und Damen! Die Frau Kollegin Hu-
bert hat bereits ihren Antrag zu dem erweiterten 
technischen Beistandsprogramm eingereicht und 
begründet. Ich möchte vom Technischen, wenn Sie 
erlauben, zum Menschlischen übergehen, bei dem 
meines Erachtens, was den Beitrag der Bundes-
republik betrifft, ein erheblicher Mangel festzu-
stellen ist. Wir reden immer so viel vom Wirt-
schaftswunder und sind so stolz darauf. Aber trotz 
dieses Wirtschaftswunders und unserer großen Re-
serven, die wir auf den verschiedensten Gebieten 
— wir brauchen gar nicht an die Bank deutscher 
Länder zu denken — besitzen, nehmen wir immer 
noch sehr gern Geschenke über Geschenke an. Es 
scheint mir eine Situation zu sein, die unserer nicht 
ganz würdig ist, daß wir selber doch mit Hilfe an-
derer dahin gekommen sind, wo wir sind - denn 
es ist nicht allein unser eigenes Werk des Fleißes 
und Könnens —, und daß wir trotzdem immer wie-
der noch Geschenke annehmen, ohne unsererseits 
das Selbstverständliche zu tun, nämlich uns bei 
den Stellen zu revanchieren, bei denen nun andere 
Leute von uns Hilfe brauchen. 
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Wenn ich mir aber den Tit. 956 ansehe, Beitrag 
des Bundes zum Fonds „Weltkinderhilfswerk", 
UNICEF benannt, dann stelle ich zu meinem pein-
lichen Erstaunen fest, daß im vorliegenden Etat 
dafür nur 500 000 DM angesetzt waren. Jetzt, 
nach einem freundlichen Wortwechsel mit dem 
Herrn Finanzminister, ist unser Beitrag auch nur 
wieder auf die ehemaligen 800 000 DM angestiegen. 
Meine Damen und Herren, wir haben 11 Millionen 
Geschenke von außen angenommen, um unseren 
Kindern, die in Not waren, zu helfen. Daran ge-
messen scheint mir ein Beitrag der Bundesregie-
rung von 800 000 DM zum Fonds „Weltkinderhilfs-
werk" für die Kinder in den unterentwickelten 
Ländern eine unserer einfach nicht würdige Lap-
palie zu sein. Ich möchte deshalb bitten, diesen Be-
trag wenigstens um 200 000 DM auf 1 Million DM 
zu erhöhen, damit wir nicht mehr an drittletzter 
Stelle — was die Höhe des gewährten Beitrages 
angeht — aller auf der Liste verzeichneten Staaten 
stehen. 

Ich habe die Ehre, Herr Präsident, Ihnen den 
Antrag zu überreichen, und ich hoffe, daß ich mich 
nicht allzu sehr in Widerspruch zu dem Herrn Bun-
desfinanzminister stelle, wenn ich ihm diese 200 000 
DM noch für notleidende Kinder aus der Tasche 
zu ziehen versuche. 

(Beifall.) 
Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird noch das Wort 

gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Ich darf fest-
halten, daß die Diskussion über die Amtsbezüge 
des Ministers zurückgestellt worden ist, und darf 
damit die heutige Aussprache schließen. 

Ich rufe nunmehr gemäß der vorhin getroffenen 
Vereinbarung auf:  

Einzelplan 07 für den Geschäftsbereich des 
Bundesministers der Justiz (Drucksachen 
1507, zu 1507; Umdrucke 389, 392). 

Die Frau Berichterstatterin hat auf ihren Schrift-
lichen Bericht *) verwiesen. 

Zum Wort hat sich gemeldet der Abgeordnete 
Dr. Greve. Ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Greve (SPD): Meine, Damen und Herren! 
Über die rechtspolitische Entwicklung in der Bun-
desrepublik wäre sehr viel zu sagen. Die Debatte 
über den Haushalt der Bundesrepublik und über 
den Haushalt des Bundesministeriums der Justiz 
gestattet es aber nicht,. die Ausdehnung so vorzu

-

nehmen, wie es die rechtspolitische Entwicklung 
in der Bundesrepublik erforderte. Meine Fraktion 
wird deswegen in der nächsten Zeit bei der Be-
ratung einzelner Gesetze Gelegenheit nehmen, das 
zu sagen, was sie für erforderlich hält. Ich will 
heute nur auf einige Gesichtspunkte hinweisen. 

Die Bedeutung der rechtsprechenden Gewalt in 
der Bundesrepublik ist durch die Stellung, die sie 
nach unserem Grundgesetz erhalten hat, genügend 
unterstrichen. Es ist bei jeder Gelegenheit in die-
sem Hause darauf hingewiesen worden, daß wir 
weiterhin willens sind, der rechtsprechenden Ge

-

walt als der dritten Säule unseres Staatswesens 
die Bedeutung zukommen zu lassen, die sie haben 
muß, wenn sie ihre Aufgaben in einem Rechtsstaat 
richtig erfüllen will. 

Nun sind wir aber durch eine ganze Reihe von 
Auslassungen der rechtsprechenden Gewalt, insbe- 

*) Siehe Anlage 20.  

sondere der Gerichte und nicht nur der unteren 
und mittleren Gerichte, sondern auch höherer Ge-
richte, auf Umstände aufmerksam gemacht wor-
den, die meine Freunde und ich als eine sehr be-
denkliche Entwicklung mit restaurativen Tenden-
zen glauben feststellen zu müssen. Ich hatte kürz-
lich die Gelegenheit, mit einem der deutschen 
Oberlandesgerichtspräsidenten zu sprechen, der 
glaubte mich aufmerksam machen zu müssen auf 
den, wie er sagte, gerade im letzten Jahr spürbar 
gewordenen Rechtsdrall in unserer Rechtsprechung 
und auf die Einstellung vieler Richter zur Bundes-
republik und zu den Aufgaben, die diese Bundes-
republik sich gestellt hat. 

Ich will hier keineswegs in den Fehler einer 
Verallgemeinerung verfallen und etwa alle Rich-
ter restaurativer Tendenzen bezichtigen; aber eines 
läßt sich nicht von der Hand weisen: daß, nachdem 
nun 10 Jahre seit dem Zusammenbruch vergangen 
sind, auch auf dem Gebiete der rechtsprechenden 
Gewalt sich die Richter zum Teil wieder in einer 
Art und Weise hervorwagen, wie wir das bereits 
in der Zeit zwischen 1918 und 1933 in Deutsch-
land einmal erlebt haben. Ich glaube, es wird rich-
tig sein, Herr Bundesminister der Justiz, wenn 
auch Sie und Ihr Ministerium Ihr Augenmerk auf 
diese Dinge lenken und wir einmal im Rechtsaus-
schuß zusammen Gelegenheit nehmen, hierüber zu 
sprechen. Ich weiß, daß diese Tendenzen auch in 
Ihrem Hause erkannt worden sind. Ich weiß mit 
Ihnen und mit den Herren Ihres Hauses, wie 
schwierig es ist, in die rechtsprechende Gewalt, die 
durch die Unabhängigkeit der Richter fundiert ist, 
einzugreifen. Aber dennoch scheint es mir notwen-
dig zu sein, daß im deutschen Parlament beizeiten 
darüber gesprochen wird, daß wir nicht erst wie-
der in den Entwicklungsstadien warten, wie es in 
der Zeit der Weimarer Republik geschehen ist, 

(Beifall bei der SPD) 
und nicht erst wieder Zustände abwarten, wie wir 
sie auch in jenen Jahren gehabt haben, ohne daß 
uns nachher noch die Möglichkeit gegeben ist, hier 
etwas zurückzudrehen. 

Ich will in keiner Weise - und meinen Freun-
den liegt das genau so wenig wie mir — in die 
richterliche Unabhängigkeit eingreifen. Ich möchte 
auch in keiner Weise irgendwie an den Grund-
festen unserer rechtsstaatlichen Ordnung rücken. 
Aber ich möchte mir doch erlauben, darauf hinzu-
weisen, daß es im Rahmen der rechtsprechenden 
Gewalt — und das geht alle Länder der Bundes-
republik an — Richter gibt, denen das Richteramt 
auf Grund dessen, was sie an Äußerungen von 
sich. gegeben haben, nicht mehr zukommt. 

Ich weiß selbst, wie schwierig es ist, Richter-
anklage zu erheben. Und wenn schon mal in 
Deutschland Richteranklage erhoben wird, dann 
verschwinden vor dem Tag der Verhandlung die 
Akten. Man hat sie dann für die Verhandlung nicht 
zur Verfügung, und die. Verhandlung muß abge-
setzt werden. Meine Freunde und ich sind der Auf-
fassung, daß schon jetzt hier in diesem Hause auf 
diesen bedenklichen Zustand hingewiesen werden 
sollte. Wir bitten Sie, Herr Bundesminister der 
Justiz, mit uns Wege zu suchen, auf denen es nicht 
wieder möglich sein wird, von der rechtsprechen-
den Gewalt her diesen Staat, den wir aus der Not 
der Zeit mit aufbauen helfen wollen, zu gefährden. 

Wir haben Ihnen oft gesagt, daß auch auf dem 
Gebiete der Gesetzgebung in rechtspolitischer Hin- 
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sieht manches zu kritisieren ist, und wir haben uns 
erlaubt, das auch in diesem Hause zu sagen. Wir 
sind auch in den verschiedenen Ausschüssen auf 
die Dinge zu sprechen gekommen, die uns nicht ge-
fallen. 

Ich darf in diesem Zusammenhang Ihr Augen-
merk auf einen Umstand richten, den meine 
Freunde und ich für außerordentlich mißlich hal-
ten. Das am 11. Juni 1955 ausgegebene Bundes-
gesetzblatt Teil I Nr. 16 — ich glaube, es ist das 
letzte oder das vorletzte — enthält beispielsweise 
die Dritte Verordnung zur Durchführung des 
Kriegsgefangenenentschädigungsgesetzes vom 3. Ju-
ni 1955, die von dem Herrn Stellvertreter des Bun-
deskanzlers und dem Herrn Bundesminister für 
Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte 
unterzeichnet ist. Diese Verordnung ist mit Zustim-
mung des Bundesrates erlassen. Was steht nun 
aber in dieser Verordnung drin? In dieser Verord-
nung stehen in den verschiedensten Paragraphen 
begriffliche Gesetzesauslegungen, die nach meiner 
Auffassung und nach Auffassung meiner Freunde 
gar nicht anders als entweder durch das Gesetz 
selbst oder aber durch die Gerichte zu bestimmen 
sind. In § 1 z. B. ist in Abs. 1 gesagt: 

Kriegsereignisse im Sinne des Gesetzes sind 
Ereignisse, die unmittelbar im Zusammenhang 
mit der Kriegführung des zweiten Weltkrieges 
gestanden haben. 

Und  in  Abs. 3: 

Der ursächliche Zusammenhang mit den 
Kriegsereignissen ist auch bei solchen Deut-
schen gegeben, die nur wegen ihrer Volkszu-
gehörigkeit oder ihrer Staatsangehörigkeit 
festgehalten oder verschleppt worden sind. 

Ich bitte, mich nicht mißzuverstehen. Ich habe gar 
nichts dagegen, daß die Dinge so gesehen werden, 
wie sie hier zum Ausdruck kommen. Aber es ist 
nach meiner Auffassung mit dem Wesen des 
Rechtsstaates nicht vereinbar, daß solche Begriffe 
in Verordnungen und nicht in Gesetzen festgelegt 
werden. Soweit sie nicht in Gesetzen festgelegt 
worden sind, müssen die entsprechenden Lücken 
durch die Gerichte ausgefüllt werden. Es geht mei-
nes Erachtens nicht an, daß sich hier weithin Ver-
waltungsdienststellen, und handle es sich auch um 
Ministerien — die ja in diesem Zusammenhang 
auch weiter nichts sind als Verwaltungsdienststel-
len —, in Aufgaben einschalten, die entweder zur 
Zuständigkeit der Legislative oder zur Zuständig-
keit der rechtsprechenden Gewalt gehören. Meine 
Freunde und ich wären Ihnen außerordentlich 
dankbar, Herr Bundesminister der Justiz, wenn 
Sie gerade auf diese immer weiter um sich grei-
fende unglückliche Handhabung Ihr besonderes 
Augenmerk richteten und gerade als der zuständige 
Minister in der Bundesregierung dafür Sorge trü-
gen, daß von seiten der verschiedenen Ministerien 
und auch der Bundesregierung nur im Rahmen des 
Grundgesetzes und nur im Rahmen der Gesetze 
Verordnungen erlassen werden, deren Inhalt sich 
wiederum auch nur im Rahmen des Grundgesetzes 
und der Gesetze zu halten hat. Meine Freunde und 
ich sind der Auffassung, daß dies in der letzten 
Zeit nicht mit der notwendigen Sorgfalt beobachtet 
worden ist und wir auf diese Weise zu einem Zu-
stand kommen, daß die Verwaltung ihrerseits Ge-
setze auslegt und versucht, den  Gerichten damit die 
Möglichkeit zu nehmen, von sich aus die notwen-
digen Entscheidungen zu treffen. Sie wissen, Herr 

Bundesminister der Justiz, daß ich gerade gegen-
über Ihrem Ministerium gelegentlich zum Aus-
druck gebracht habe, daß ich eine Auffassung nicht 
schon deswegen für richtig halte, weil sie aus Ihrem 
Hause kommt. Dasselbe gilt natürlich auch für die 
anderen Ministerien, und ich bin der Auffassung, 
daß eine Verordnung und ihr Inhalt nicht schon 
deshalb richtig und gut sind, weil die Verordnung 
die Unterschrift des Herrn Stellvertreters des Bun-
deskanzlers und des Herrn Ministers für Vertrie-
bene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte trägt. Wenn 
etwas auf diesem Gebiete zu beobachten notwendig 
ist, dann ist es die saubere Trennung der Aufgaben, 
die die Legislative, die rechtsprechende Gewalt und 
die Exekutive wahrzunehmen haben. Wir wären 
Ihnen jedenfalls sehr dankbar, wenn Sie sich mehr, 
als es vielleicht bisher bei Ihnen der Fall gewesen 
ist, um diese Angelegenheit kümmerten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Las-
sen Sie mich noch auf einen Punkt — ich greife sie 
gerade so heraus, wie sie meinen Freunden und 
mir auf Grund einiger Vorkommnisse in den letz-
ten Tagen wichtig erscheinen — hinweisen. Es han-
delt sich hier beispielsweise darum, daß in letzter 
Zeit vielfach von seiten der Gerichte Beschlag-
nahmeverfügungen für Sendungen ausgesprochen 
werden, die aus der Ostzone kommen. Es ist zum 
Beispiel meinem Kollegen Wittrock vor einiger 
Zeit passiert, daß er einen Brief mit irgendeinem 
belanglosen Bericht über eine Tagung der Volks-
kammer der sogenannten Deutschen Demokra-
tischen Republik einige Monate oder jedenfalls 
viele Wochen später erhielt, nachdem dieser Brief 
auf Grund einer Beschlagnahmeanordnung des zu-
ständigen Gerichts geöffnet worden war. 

Es wird weithin in der Justiz und auch wohl bei 
den Zollbehörden, die dem Herrn Bundesfinanz-
minister unterstehen und ebenfalls mit diesen Din-
gen befaßt sind, die Meinung vertreten, daß jede 
aus dier Ostzone kommende Postsendung prima 
facie den Tatbestand einer strafbaren Handlung er-
füllt. Das geht schlechthin zu weit. Meine Freunde 
und ich sind keineswegs der Auffassung, daß all 
Idas Material, idas in völlig unnötiger und über-
flüssiger Weise aus idem Osten zu uns in  die Bun-
desrepublik hereinkommt, geeignet ist, von uns so 
hingenommen zu werden, wie es von drüben beab-
sichtigt wird. Wir sind auch der Auffassung, daß in 
manchen dieser Schriften und in vielem Material, 
das in die  Bundesrepublik hereingeschleust wird, 
die Tatbestände von strafbaren Handlungen erfüllt 
sind. Aber es geht schlechterdings nicht an, daß 
man sich auf den Standpunkt stellt, jede Postsen-
dung  begründe  prima facie den Verdacht einer 
strafbaren Handlung. Ich glaube, daß man hier ein 
anderes Verfahren üben sollte. Es wird einfach ein 
Verfahren gegen Unbekannt eingeleitet, und man 
ist der Auffassung, .daß jeder Brief, der auch an 
einen Abgeordneten dieses Hauses von irgendeinem 
Angehörigen der sowjetisch besetzten Zone gesandt 
wird, den Tatbestand einer strafbaren Handlung zu 
erfüllen in der Lage ist, weil er ja von dem Unbe-
kannten abgesandt sein könnte, gegen den das Er-
mittlungsverfahren bei irgendeiner Staatsanwalt-
schaft läuft. Wenn man sich diese Auffassung und 
diese Methoden zu eigen macht, dann müßte der-
jenige ein schlechter Staatsanwalt und derjenige 
ein schlechter Richter sein, der auf Grund dieser 
grundsätzlichen Auffassung nicht in der Lage wäre, 
jede Sendung, die aus der sowjetisch besetzten 
Zone an irgendeinen Bewohner der Bundesrepublik 
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geht, zu beschlagnahmen oder beschlagnahmen zu 
lassen. Ich bin der Auffassung, daß das bei weitem 
zu weit :geht, daß man das, was hier notwendig ist, 
auf idas erforderliche Maß zurückführen muß und 
daß man  sich mit Beschlagnahmeverfügungen 
gegenüber Sendungen, die aus der sowjetisch be-
setzten Zone an Einwohner der Bundesrepublik 
kommen, das entsprechende Maß an  Zurückhaltung 
auferlegen muß. 

Das alles sind Dinge, die meine Freunde und 
mich veranlassen, sie Ihnen hier vorzutragen, weil 
es  in  gewissem Sinne der Ausdruck dessen ist, daß 
wir in der Bundesrepublik noch nicht zu dem Zu-
stand  der Übereinstimmung über Vorgänge gekom-
men sind, der erforderlich Ist, wenn die recht-
sprechende Gewalt das Vertrauen aller Kreise des 
Parlaments haben soll. Es ist leider so, daß die 
rechtsprechende !Gewalt, die Legislative und die 
Exekutive zu einem großen Teil noch in einem Ver-
hältnis zueinander stehen, das besserungsbedürftig 
ist. Besserungsbedürftig ist aber auch. — und das 
möchte ich insbesondere Ihnen, Herr Bundes-
minister der Justiz, sagen — das  Verhältnis 
zwischen den Stellen der Regierung, die  sich mit 
der rechtsprechenden Gewalt befasssen, und den 
entsprechenden Stellen der Opposition. Sie wissen, 
daß wir  Ihre Personalpolitik Ihnen persönlich 
gegenüber und auch Ihrem Herrn Staatssekretär 
gegenüber oft kritisiert haben und daß wir der 
Auffassung sind, daß der notwendige Kontakt, wie 
wir ihn selbst im Interesse der Aufgaben der recht

-sprechenden Gewalt wünschen, nicht vorhanden ist. 
Es ist uns keinerlei Möglichkeit gegeben, auch nur 
gesprächsweise mit Ihnen Fragen der Besetzung 
dieser oder jener Stelle zu diskutieren. Die ein-

zigen Möglichkeiten, die wir haben, uns über Be-
setzungsfragen zu unterhalten, sind diejenigen im 
Richterwahlausschuß für den Bundesgerichtshof; 
das ist alles. Das genügt unseres Erachtens aber 
nicht. Es genügt deswegen nicht, weil wir dann 
etwas erleben, was gerade in  den letzten Tagen 
über uns gekommen ist, und zwar handelt es sich 
hier  um das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über das Bundesverfassungsgericht. Sie werden 
vielleicht bereits Gelegenheit gehabt haben, die 
Auslassungen meines Freundes Arndt zu dem hier 
beliebiten Verfahren zu lesen. Es läßt sich aber 
nicht umgehen, daß heute an dieser Stelle einiges 
dazu gesagt wird. Ich betone ausdrücklich, daß wir 
nach wie vor der  Auffassung sind, daß das Bundes-
verfassungsgericht bei der Bundesregierung ressor-
tiert und daß es aus diesem Grunde sachlich viel-
leicht richtiger gewesen wäre, das, was wir hier 
hinsichtlich des Inhalts des Gesetzes zur Änderung 
ides Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht zu 
sagen haben, bei dem Etat des Herrn Bundeskanz-
lers zu sagen. Wenn es dennoch geschieht, so aus 
dem Grunde, weil sich hier der Herr Bundes-
minister der Justiz eingeschaltet hat und well  der 
Herr Bundesminister der Justiz der Opposition 
gegenüber im Rechtsausschuß Zusagen gemacht hat, 
die nicht eingehalten worden sind. 

(Glocke des Präsidenten.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter, 
gestatten Sie,  daß ich Sie einen Augenblick unter-
breche. 

Meine Damen und Herren, wir haben die hohe 
Ehre, in diesem Augenblick sechs Abgeordnete des 
Abgeordnetenhauses und des Senats des Staates 

Peru auf der Diplomatentribüne begrüßen zu 
dürfen. 

(Anhaltender Beifall im !ganzen Hause.) 

Es handelt sich um besonders gewichtige Persön-
lichkeiten, darunter die beiden Vorsitzenden des 
Außenpolitischen Ausschusses des Senats und des 
Abgeordnetenhauses. Ich begrüße diesen Besuch 
hier als einen Schritt zur weiteren Festigung und 
Vertiefung der alten Freundschaft, die Deutschland 
und Peru verbindet und die auch in einer engeren 
Berührung unserer Parlamente ihren Ausdruck 
linden soll. Ich darf den Herren Kollegen aus Peru 
wünschen, daß sie angenehme und fruchtbare Tage 
in  Deutschland  und besonders in diesem Hause ver-
leben mögen. 

(Erneuter Beifall im ganzen Hause.) 

Herr Abgeordneter, bitte fahren Sie fort! 

Dr. Greve (SPD): Meine Damen und Herren, alle 
diejenigen, die sich mit den Fragen des Bundes-
verfassungsgerichts und seiner Entwicklung seit 
der Aufnahme seiner Tätigkeit im Jahre 1951 be-
faßt haben — und das werden die meisten Damen 
und Herren in diesem Hause sein —, wissen, daß 
auf allen Seiten eine ganze Reihe von Problemen, 
die mit der Zusammensetzung, der Tätigkeit und 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
in Zusammenhang steht, diskutiert worden ist. Es 
handelt sich hier um Probleme, bei denen es weit-
hin gar keine verschiedenartige Auffassung zwi-
schen den  Angehörigen der Regierungskoalitions-
parteien und der Opposition gab. Es ist über diese 
verschiedenen Probleme seit mehreren Jahren mit 
den Vertretern ides Bundesverfassungsgerichts 
selbst gesprochen worden. Diskussionen sind einge-
leitet worden von  idem  verstorbenen Präsidenten 
Professor Dr. Hoepker-Aschoff. Sie sind nach des-
sen Tode fortgesetzt worden von idem Stellvertre-
ter des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, 
Herrn Dr. Katz, und sie sind nach der  Neubesetzung 
durch den gegenwärtigen Präsidenten des Bundes-
verfassungsgerichts, Herrn Professor Dr. Wintrich, 
wiederum fortgesetzt worden. 

Diese Aussprachen über :die Probleme, die mit 
idem Bundesverfassungsgericht in Zusammenhang 
stehen, sind von allen Beteiligten mit aller not-
wendigen Offenheit und Klarheit geführt worden. 
Es hat verschiedene Vorstellungen schriftlicher und 
mündlicher Art seitens des Bundesverfassungs-
gerichts gegeben, und 'die letzte Denkschrift, die 

 der Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichts 
über die Umorganisation des Bundesverfassungs-
gerichts eingereicht hat — mit einem entsprechen-
den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Ge-
setzes über das  Bundesverfassungsgericht — 
stammt vom 23. Dezember 1954. Meine Damen und 
Herren, diese Denkschrift dies Herrn Präsidenten 
des Bundesverfassungsgerichts ist den  Mitgliedern 
des Ausschusses für Rechtswesen und Verfassungs-
recht am 27. Mai  1955 

(Hört! Hört! bei der SPD) 

zugeleitet worden. Die Mitglieder des Rechtsaus-
schusses durften vorher von den Vorschlägen dies 
Bundesverfassungsgerichts und von seinem Ge-
setzesänderungsentwurf offenbar keine Kenntnis 
erhalten. 

(Zurufe von der SPD.) 

Am 8. Februar 1955, also in der Zwischenzeit, hat 
die 45. Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen 
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Bundestages stattgefunden, über die das Protokoll 
Nummer 45 angefertigt worden ist. An dieser 
Sitzung des Rechtsausschusses haben neben den 
meisten ordentlichen Mitgliedern des Ausschusses 
von seiten der Bundesregierung teilgenommen: 
Herr Bundesminister der Justiz Neumayer, Herr 
Staatssekretär Dr. Strauß, Herr Ministerialdirektor 
Roemer und weitere Herren des Bundesjustizmini-
steriums, vier an  der  Zahl, vom Bundesverfassungs-
gericht dessen Präsident Dr. Wintrich. In dieser 
Sitzung des Rechtsausschusses ist über die Fragen 
der Änderung, der Umorganisation des Bundesver-
fassungsgerichts gesprochen worden, und zwar — 
wie auch sonst — mit aller notwendigen Klarheit 
und Deutlichkeit, ohne daß sich .auch nur ein ein-
ziger der Beteiligten und der Interessierten ge-
scheut hätte, das zu sagen, was er für richtig hielt. 
Auch der Herr Bundesminister der Justiz hat das 
gesagt, was er für richtig hielt; denn ich nehme 
nicht an, daß er etwas sagt, was er nicht für richtig 
hält. Er hat ausgeführt, „das Bundesjustizministe-
rtium stehe schon seit längerer Zeit mit dem Bun-
desverfassungsgericht in direkten Verhandlungen 
und habe auch schon entsprechende Vorschläge des 
Bundesverfassungsgerichts erhalten" — offenbar 
meinte der Herr Bundesminister der Justiz außer 
früheren auch idie Denkschrift vom 23. Dezember 
1954 —, „die sich durchaus mit der Auffassung 
des Bundesjustizministeriums deckten". 

Diese Vorschläge deckten sich also durchaus mit 
der Auffassung des Bundesjustizministeriums, d. h. 
daß Maßnahmen zur Änderung der Wahl der Rich-
ter am Bundesverfassungsgericht überhaupt nicht 
zur Diskussion standen, weil entsprechende Vor-
schläge von dem Herrn Präsidenten des Bundes-
verfassungsgerichts nicht gemacht worden sind und 
auch der Herr Bundesjustizminister solche im da-
maligen Zeitpunkt, nämlich am 8. Februar 1955, 
offenbar für nicht gegeben hielt. „Diese Vorschläge 
müßten nur noch mit den übrigen Ressorts abge-
stimmt werden", und — nun bitte ich Sie, sehr gut 
zuzuhören, meine Damen und Herren — „die  Bun-
desregierung beabsichtige, sobald eine Überein-
stimmung unter den Ressorts erzielt worden sei, je 
einen Vertreter der fünf Fraktionen des Bundes-
tages zu einer Besprechung dieser Angelegenheit 
in kleinem Rahmen zu bitten, bevor die Sache dann 
ans Kabinett und an  den Bundestag gebracht 
werde." 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, dem-
gegenüber das Verfahren zu betrachten, das die 
Bundesregierung geglaubt hat einschlagen zu müs-
sen. Nämlich am 3. Juni 1955 ist dem Bundesrat 
von dem Herrn Bundeskanzler ein Gesetz zur Än-
derung des Gesetzes über das Bundesverfassungs-
gericht mit Begründung und idem Hinweis, daß 
federführend der Bundesminister der Justiz sei, zu-
geleitet worden. Am 3. Juni 1955, meine Damen 
und Herren! Es hat in der Zwischenzeit keine Be-
sprechung mit „je einem Vertreter der fünf Frak-
tionen" stattgefunden. Vielleicht hat  eine Bespre-
chung mit je einem Vertreter von vier Fraktionen 
stattgefunden; das  wissen wir allerdings nicht. 
Auch ist diese Angelegenheit nicht etwa in diesem 
Kreis besprochen worden,  bevor  die Sache ans Ka-
binett und  an  den Bundestag gebracht worden ist. 
Sie ist, ohne daß irgendeinem Vertreter der Oppo-
sition die Möglichkeit gegeben war, sich hierzu zu 
äußern, ganz still und heimlich und leise, 

(Abg. Arnholz: Bei Nacht und Nebel!)  

geräuschlos, bei Nacht und Nebel dem Bundesrat 
zugeleitet worden. Als sie dann schon 'beim Bundes-
rat  war,  hat — vielleicht in einem Zustand der Be-
schämung — der Herr Bundesminister der Justiz 
meinen Freund Arndt zu sich gebeten und ihm er-
öffnet, daß in der Zwischenzeit dieses Gesetz dem 
Bundesrat mit dem 'bekannten Inhalt zugeleitet 
worden sei. 

Meine Damen und Herren, so baut man die Ver-
fassungsgerichtsbarkeit nicht auf, wenn man will, 
daß sie Ausdruck des gesamten Volkes, des gesam-
ten Parlaments und aller Kreise unseres politischen 
Lebens ist. 

(Abg. Arnholz: Sehr gut!) 

So baut man 'allerdings ein Verfassungsgericht —
auch in der Entstehung von Änderungen ides Ge-
setzes, das seine Grundlage bildet — auf, wenn 
man will, daß die Verfassungsgerichtsbarkeit ein 
einseitiges Instrument zur Beherrschung des Staates 
einer einzigen politischen Richtung werde 'und sei. 

(Beifall bei der SPD.) 

Es gereicht nicht nur dem Hohen Haus, sondern es 
gereicht insbesondere allen, die sich um das Zu-
standekommen des Gesetzes über das Bundesver-
fassungsgericht verdient gemacht haben, zur hohen 
Ehre, daß es möglich gewesen ist, das Gesetz — 
fast  ausschließlich — in völligem Einvernehmen zu 
verabschieden. Selbstverständlich hat es verschie-
dene Auffassungen gegeben. Was heute beispiels-
weise für richtig gehalten wird, nämlich daß es 
kein Zwillingsgericht sein soll, sondern ein einheit-
liches Gericht, war die Auffassung meiner politi-
schen Freunde und von mir. Sie ist damals nicht 
durchgedrungen. 

(Abg. Arnholz: Hört! Hört!) 
Weithin ist es so, daß heute etwas beabsichtigt 
wird, was wir bereits damals für richtig gehalten 
haben. 

In den Begründungen aber — ich möchte mich 
im einzelnen nicht verlieren, da wir dazu bei der 
Beratung dieses Änderungsgesetzes zum Gesetz 
über das Bundesverfassungsgericht kommen — ist 
eins allerdings bemerkenswert: daß nach Auf f as-
sung  der Bundesregierung nicht die qualifizierte 
Wahl von Richtern geeignet ist, die geforderte un-
politische Richterwahl sicherzustellen, sondern die 
nichtqualifizierte Richterwahl geeignet ist, die un-
politische Richterwahl sicherzustellen. Nein, meine 
Damen und Herren, sagen wir es dann doch ganz 
deutlich: das, was uns hier vorgeschlagen wird, ist 
geeignet, der einseitigen politischen Ausrichtung 
dieses Gerichts' und seiner Richter zu dienen, nicht 
aber der „unpolitischen" Einstellung der Richter 
in ihrer Gesamtheit. Wir wollten gar keine unpoli-
tischen Richter in jeder einzelnen Richterperson, 
sondern unser Anliegen ging und geht dahin, daß 
dieses Gericht nicht einseitig politisch zusammen-
gesetzt ist, weder nach der einen noch nach der 
anderen politischen Richtung hin. Wir wollen nicht, 
daß nur derjenige für rechtgläubig gehalten wird, 
der im Schoße der katholischen Kirche lebt, und 
alle anderen für nicht rechtgläubig gehalten wer-
den. Wir wollen nicht, daß nur derjenige als guter 
Mensch angesehen wird, der liberal ist, und daß 
derjenige nicht als guter Mensch angesehen wird, 
der nicht liberal ist. Wir glauben, daß ein so wich-
tiges, ein so schwieriges und ein so empfindsames 
Instrument, wie es das Bundesverfassungsgericht 
seiner Natur nach ist, vom gesamten Volke, von 
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der Gesamtheit der in diesem Parlament vertrete-
nen politischen Parteien getragen sein muß. Es ist 
keinem Richter zuzumuten, daß es, wie es geschehen 
kann, Richter zweier Güteklassen, oder besser: 
Richter zweier Vertrauensklassen gibt, nämlich die-
jenigen Richter, die mit der auch weiterhin mög-
lichen qualifizierten Mehrheit oder gar einstimmig 
gewählt worden sind, und dann Richter, die nicht 
die qualifizierte Mehrheit erreicht haben, sondern 
die nur mit einfacher Mehrheit gewählt worden 
sind. Meine Damen und Herren, überlegen Sie sich 
doch bitte: in welche menschliche Situation bringen 
Sie die Richter, die unabhängig sein sollen und 
die wohl auch unabhängig sein wollen!? Wenn Sie 
hier hinsichtlich ihrer Wahl Differenzierungen vor-
nehmen, dann gibt es am Bundesverfassungsgericht 
Richter, die von dem Vertrauen des gesamten 
Wahlmännergremiums oder des gesamten Bundes-
rates getragen sind, und es gibt Richter, die, so-
lange sie am Gericht tätig sind — wenn sie sich 
überhaupt unter solchen Bedingungen dafür ent-
scheiden sollten, an das Gericht zu gehen —, diesen 
Vertrauensbeweis nicht haben, da sie nur von der 
einfachen Mehrheit gewählt worden sind, und sich 
demgemäß doch nicht in demselben Zustand der 
richterlichen Unabhängigkeit und Freiheit befinden 
können. 

Meine Damen und Herren, das ist das Ende der 
Verfassungsgerichtsbarkeit! Das wäre das Ende, 
das schon sehr, sehr schnell nach dem Beginn der 
Verfassungsgerichtsbarkeit bei uns in Deutschland 
kommen würde, wenn wir den Weg des uns vor-
geschlagenen Änderungsgesetzes gingen. Alle Er-
eignisse, die mit der Richterwahl in Zusammen-
hang stehen, haben nicht den Beweis erbracht, daß 
die entsprechenden Bestimmungen zwangsläufig 
geändert werden müssen. Wenn es hin und wieder 
etwas länger gedauert hat — wir wollen in diesem 
Zusammenhang die Schuld dabei nicht unter-
suchen —, als es allen Beteiligten erwünscht war, 
dann deswegen, weil wir uns bemühten, Richter an 
dieses Gericht zu bringen, die das Vertrauen aller 
besaßen. Wer ist es denn gewesen, der versucht hat 
zu manipulieren - in der Gesetzesbegründung ist 
von Manipulationen die Rede —, und wer ist es 
denn gewesen, der nach dem Tode des verehrten 
ersten Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts 
aktive Politiker aus diesem Hause und aus einem 
deutschen Landtage als Präsidenten des Gerichts 
vorgeschlagen hat? Nicht meine Freunde, und wir 
werden derartiges auch nicht tun. Wir haben nach 
wie vor den Willen, mit Ihnen den Weg zu gehen, 
den wir bisher im Interesse einer unabhängigen 
Verfassungsgerichtsbarkeit beschritten haben, die 
das Rückgrat unseres Staates bildet. 

Ich muß Ihnen zum Schluß noch eines sagen, da-
mit Sie wissen, aus welchem Hause diese Dinge 
kommen. Der Herr Bundesminister der Justiz hat 
gegenüber meinem Freunde Arndt verlauten las-
sen, daß diese Bestimmung, die ich hier insbeson-
dere angegriffen habe, die Aufhebung der zwangs-
läufig qualifizierten Richterwahl, nicht aus seinem 
Hause stamme. Ja, wo kann sie denn herkommen? 
„Es sei der besondere Wunsch des Herrn Bundes-
kanzlers gewesen." — Nein, meine Damen und 
Herren, ich glaube, daß es nicht der besondere 
Wunsch des Herrn Bundeskanzlers gewesen ist — 
dazu halte ich den Herrn Bundeskanzler in diesem 
Falle für viel zu klug —, sondern daß es vielleicht 
der Wunsch einiger Herren aus seiner Umgebung 
gewesen ist, die e s  sich in diesem Falle allerdings  

gefallen lassen müssen, als „finstere Gestalten" 
bezeichnet zu werden. 

(Beifall bei der SPD. — Zurufe 
von der Mitte.) 

Wir haben nicht den Willen, uns deswegen die 
Bundesverfassungsgerichtsbarkeit zunichte machen 
zu lassen. Wir wissen, daß dies nicht der Wunsch 
der Politiker und der Parlamentarier, sondern daß 
es der Wunsch von Kräften ist, die wir hier im 
Hause eigentlich nicht ansprechen können. 

Herr Bundesminister der Justiz, ich bin dann 
glücklich, wenn ich sagen kann, daß es wahrschein-
lich auch nicht Ihr Wunsch, ist, daß das geschieht, 
was uns hier vorgeschlagen wird. Aber Sie haben 
es zu vertreten und Sie haben uns nach dem von 
mir zitierten Protokoll über die Sitzung des Rechts-
ausschusses versprochen, uns, bevor ein entspre-
chender Gesetzentwurf ans Kabinett und an den 
Bundestag gebracht wird, Gelegenheit zu geben, 
mit Ihnen in einem kleinen Gremium über diese 
Sachen zu sprechen. Herr Bundesminister der 
Justiz, Sie haben Ihr Wort nicht gehalten. Die Kon-
sequenzen daraus zu ziehen überlasse ich Ihnen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Herr Bundesminister der Justiz. 

Neumayer, Bundesminister der Justiz: Herr Prä-
sident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Die Ausführungen des Herrn Kollegen Dr. Greve 
nötigen mich, zu einigen Fragen Stellung zu neh-
men. Herr Dr. Greve hat zunächst davon ge

-

sprochen, daß die Bedeutung der rechtsprechenden 
Gewalt nicht genügend erkannt oder nicht ge-
nügend geschützt werde. Ich weiß nicht, ob ich Sie 
richtig verstanden habe. Sie haben jedenfalls wei-
ter darauf hingewiesen, daß es Richter gebe, die 
nach den Äußerungen, die sie getan haben, eigent-
lich eliminiert werden müßten. 

Ich habe dazu zu bemerken: Die Unabhängigkeit 
der Richter zu schützen betrachte ich als die erste 
Aufgabe eines Bundesministers der Justiz. 

(Abg. Dr. Vogel: Bravo!) 

Die Bedeutung der rechtsprechenden Gewalt darf 
nicht unterschätzt werden. Sie steht mir ebenso 
an erster Stelle wie Ihnen, Herr Kollege Greve, 
wie ich aus Ihren Worten herauszuhören glaubte. 
Sollten Sie aber irgendwelche Mutmaßungen 
haben, die zu Verdachtsmomenten Anlaß bieten, 
daß Richter ihre Stellung mißbraucht hätten, dann 
bitte ich, mich darüber zu informieren. Ich habe 
bisher nicht den geringsten Grund, etwas Derar-
tiges anzunehmen. Sollten Ihre Äußerungen dahin 
zu verstehen sein, daß irgendwelches Mißtrauen 
in die Integrität des deutschen Richtertums gesetzt 
wird, dann müßte ich diese Äußerungen entschie-
den zurückweisen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Ich sage nur: sollten die Äußerungen so zu ver

-

stehen sein! 

(Abg. Dr. Greve: Sie sollten doch nicht so 
verstanden werden!) 

— Man konnte unter Umständen etwas daraus 
entnehmen, — — 

(Abg. Dr. Greve: Ich habe doch nur von 
einzelnen Richtern gesprochen!) 
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— Gut, dann bitte ich, mir das nähere Material 
zu geben. Sie wissen j a, daß an sich die Richter 
den Ländern unterstehen mit Ausnahme derer des 
Bundesgerichts; das brauche ich Ihnen nicht zu 
sagen. Was ich tun kann, werde ich tun. 

Nun die Handhabung des Verordnungsrechts. 
Es sind hier Ausstellungen gemacht worden. Es ist 
selbstverständlich, daß das Bundesjustizministe-
rium sein Augenmerk darauf richtet, daß jede 
Verordnung, ,die von der Bundesregierung er-
lassen wird, auch im Einklang mit den Bestim-
mungen des Grundgesetzes steht. Mir sind keine 
Fälle bekannt, in denen irgendeine Überschreitung 
dieser durch das Grundgesetz gezogenen Grenzen 
festgestellt werden konnte. 

Über die Verfügungen zur Beschlagnahme von 
Sendungen, die aus der Ostzone kommen, liegt Ihnen, 
meine Damen und Herren, vielleicht näheres Ma-
terial vor. Ich bitte, mir das dann eventuell zur 
Verfügung zu stellen. Ich bin gern bereit, irgend-
welchen Beschwerden nachzugehen, sofern Ver-
anlassung dazu besteht. 

Die Personalpolitik! Herr Kollege Greve, Sie 
haben sich darüber beklagt, daß in meinem Hause 
die Personalpolitik nicht auch mit Angehörigen 
der Opposition behandelt werde. Ja, meine Damen 
und Herren, ich glaube, das Justizministerium 
würde auf eine ganz falsche Ebene kommen, wenn 
es seine Personalpolitik mit irgendeinem Mitglied 
dieses Hauses vorher bespräche! Hier kann nur 
die Qualität entscheiden, und danach allein haben 
wir uns bisher gerichtet. 

(Lebhafter Beifall in der Mitte und rechts.) 

Irgendwelche Politisierung des Beamtentums, so

-

weit es dem Justizministerium untersteht, lehne ich 
auf das entschiedenste ab. 

(Beifall in der Mitte. — Abg. Dr. Greve: 
Wer hat denn davon gesprochen?! — Das 
ist nicht fair! Sie gehen nicht auf das ein, 

was ich Ihnen gesagt habe!) 

— Ich habe Sie so verstanden, Herr Kollege Greve. 

(Abg. Dr. Greve: Dafür kann ich dann nichts!) 

Sie haben ausdrücklich darüber Klage geführt, daß 
man es nicht für nötig halte, wichtige Personal-
besetzungen auch mit den Mitgliedern der Oppo-
sition zu besprechen. 

(Zuruf rechts: Jawohl!) 

Das haben Sie gesagt, und das muß ich ablehnen. 

(Abg. Dr. Greve: Das hat mit der Besetzung 
der einzelnen Stellen doch gar nichts zu tun!) 

— Dann stehen unsere Standpunkte eben einander 
strikt gegenüber. 

Meine Damen und Herren! Herr Kollege Greve 
hat sich auch über den Entwurf zur Änderung des 
Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht ver-
breitet. Es ist an sich ungewöhnlich, daß über 
einen Entwurf hier im Plenum diskutiert wird, 
der dem Bundestag noch nicht zugeleitet worden 
ist. Dieser Entwurf ist im Kabinett allerdings be-
sprochen und genehmigt worden. 

(Abg. Schröter [Wilmersdorf]: Alle Zeitungen 
sind doch voll davon!) 

— Selbstverständlich, es ist klar. Ich sage, es ist 
ungewöhnlich, daß darüber diskutiert wird. Ich 
hatte angenommen, die Debatte über das Bundes

-

verfassungsgericht findet bei der ersten Lesung 
des Gesetzentwurfs statt, nämlich dann, wenn die-
ser Gesetzentwurf auch die Fassung erhalten hat, 
in der er dem Bundestag zugeleitet wird. 

(Sehr richtig! in der Mitte. — Abg. Dr. Greve: 
Das ist sehr dünn!) 

Ich möchte aber trotzdem heute, nachdem Herr 
Kollege Greve die Diskussion über diesen Gesetz-
entwurf begonnen hat, zu einigen Fragen Stellung 
nehmen. 

(Abg. Schröter [Wilmersdorf]: Das ist nur 
ein Beispiel für die Politik!) 

— Ich werde schon darauf zu sprechen kommen, 
Herr Kollege Schröter. — Es wurde darauf Bezug 
genommen, daß ich seinerzeit im Rechtsausschuß 

(Abg. Dr. Greve: Darf ich Ihnen das Proto

-

koll zur Verfügung stellen?!) 

— ich kenne das — von der kleinen Lösung, die 
im Einvernehmen mit dem Bundesverfassungs-
gericht durchgeführt werden sollte, gesprochen 
und auch in Aussicht gestellt habe, vorher mit 
Vertretern der verschiedenen Parteien Rücksprache 
zu nehmen. Das ist richtig. Aber, meine Damen 
und Herren, wir haben auch diese kleine Lösung, 
die im Einvernehmen mit dem Bundesverfassungs-
gericht vorgenommen worden ist und die be-
zweckte, das Mißverhältnis zwischen der Beschäfti-
gung des Ersten und Zweiten Senats zu beseitigen, 
zu einem Gesetzentwurf ausgearbeitet. Dabei war 
bei uns immer selbstverständlich, daß diese kleine 
Lösung nur eine vorläufige sein konnte und daß 
eine größere Lösung, die die erheblichen Unzu-
länglichkeiten, 'die sich im Laufe der Zeit aus dem 
alten Gesetz über den Verfassungsgerichtshof er-
geben hatten, abstellte, ebenfalls Gestalt annehmen 
müßte. 

(Abg. Arnholz: Dann war die Besprechung 
um so nötiger!) 

Diese kleinere Lösung hat das Bundesjustizmini-
sterium auch dem Kabinett eingereicht. Das Kabi-
nett hat aber beschlossen, im Rahmen der Ver-
fassung eine größere Lösung durchzuführen. 

(Abg. Dr. Greve: Aber Sie waren für die 
kleinere Lösung!) 

Diese größere Lösung hat nun Gestalt gefunden 

(Abg. Arnholz: Sie soll Gestalt finden!) 

in dem Entwurf, der nunmehr dem Bundesrat zu-
geleitet worden ist. 

Es ist gerügt worden, daß ich vorher nicht mehr 
einem Vertreter der Opposition Kenntnis von die-
sem Entwurf gegeben habe. Ich habe das so früh 
getan, wie es mir möglich war, und das war vor 
acht Tagen. Dort habe ich Herrn Kollegen Arndt 
zu mir gebeten und ihm Mitteilung über diesen 
Entwurf gemacht. Eine Aussprache, bevor die 
Sache an das Kabinett ging, war ursprünglich 
wohl ins Auge gefaßt. Es war aber auch mittler-
weile ein Brief des Herrn Kollegen Ollenhauer 
wegen einer anderen Frage eingetroffen, worin 
darauf hingewiesen wurde, daß man vermeiden 
müsse, daß Exekutive und Legislative ineinander 
übergriffen und daß deshalb die Beschickung eines 
Ausschusses zur vorherigen Besprechung nicht für 
opportun gehalten werde. Das sind Bedenken, 
denen auch ich mich nicht verschließen kann. Ich 
habe es deshalb für richtig gehalten, den Entwurf 
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zunächst dem Kabinett zuzuleiten und dann sofort 
die Vertreter der Regierungsparteien und der 
Opposition zu unterrichten. 

(Zuruf rechts: Das war völlig korrekt!) 

Ich habe es so schnell, wie es nur irgend möglich 
war, getan. 

Maßgebend für die kleinere Lösung war für uns 
damals, daß wir das Mißverhältnis in der Be-
schäftigung zwischen dem Ersten und dem Zweiten 
Senat möglichst schnell beseitigen wollten. Diese 
Aufgabe mußte auch bei der größeren Lösung im 
Auge behalten werden. Deshalb haben wir Be-
dacht darauf genommen, dem Bundesrat möglichst 
schnell • den Entwurf zuzuleiten, damit er wo-
möglich noch vor den Ferien dem Bundestag zu-
gehen kann, um seine endgültige Gestalt zu er-
halten. 

Meine Damen und Herren, es ist Kritik daran 
geübt worden, daß der Wahlmodus geändert werde. 
Auch ist behauptet worden, daß der Gesetzentwurf 
nicht meine eigene Auffassung wiedergebe, son-
dern mir gewissermaßen oktroyiert worden sei. 
Dazu möchte ich Ihnen folgendes sagen. Ich bin 
nicht der Mann, der seinen Kopf nicht hinhält. Ich 
bin gewöhnt, für das einzustehen, was ich zu ver-
treten habe. Wenn ich eine Sache vertrete, trage 
ich auch die ganze Verantwortung dafür. 

(Beifall in der Mitte und rechts.) 

Ich lehne es ab, mich hinter irgendeine andere 
Autorität zu verschanzen, um damit den Anteil  
meiner Verantwortung zu verkleinern. Wenn ich 
etwas nicht verantworten kann, wenn etwas nicht 
meinem Gewissen und meiner Rechtsauffassung 
entspricht, werde ich das im Bundestag auch nicht 
vertreten. 

Nun, zur Änderung des Wahlmodus. Wie Sie alle 
wissen, hat der bisherige Wahlmodus mit einer  
Dreiviertelmehrheit im Wahlmännergremium dazu 
geführt, daß bei der Wahl eines Verfassungsrich-
ters zwei Jahre vergingen, bis man sich über den 
zu wählenden Richter einig wurde. Das ist auf die 
Dauer ein unmöglicher Zustand. Er ist damals auch 
in der Presse überall kritisiert worden. Derartige 
Dinge dürfen sich nicht wiederholen. Deswegen 
haben wir nach einem Weg gesucht, wie man sie 
vermeiden kann. 

(Abg. Dr. Greve: Das hängt aber nicht mit 
dem Wahlmodus und nicht mit dem Ge

-

richt zusammen, sondern mit politischen 
Maßnahmen!) 

— Das hängt mit dem Gesetz zusammen, wie es 
bisher bestand. Das hat man auf die Dauer für 
unerträglich angesehen. Sonst könnte die Gefahr 
eintreten, daß das Gericht infolge der Unmöglich-
keit, sich über einen Richter zu einigen, überhaupt 
aktionsunfähig wird. Wir haben folgenden Weg 
gewählt. Im Prinzip haben wir daran festgehalten, 
daß eine Dreiviertelmajorität notwendig ist. Wir 
haben aber dann ähnlich wie bei der Wahl des 
Bundespräsidenten einen zweiten Wahlgang ein-
geschaltet, falls der erste nicht zum Ziele führt. 
In dem zweiten Wahlgang genügt für die Wahl die 
absolute Mehrheit der Mitglieder des Wahlgre-
miums. Das ist eine größere Mehrheit, als sie bei 
der Wahl des Bundespräsidenten notwendig ist; 
weil dort im dritten Wahlgang die einfache Mehr-
heit genügt. Wir erblicken darin die beste Siche-
rung gegen die Gefahr des leider vorgekommenen 

Mißstandes, daß während zweier Jahre die Stelle 
eines Bundesrichters nicht besetzt werden konnte. 

Sie befürchten, Herr Kollege Greve, aus der 
Änderung des Wahlmodus, daß das Bundesverfas-
sungsgericht ein einseitiges Instrument wird und 
eine einseitige politische Ausrichtung erhält. Ich 
als Bundesminister der Justiz wünschte, daß über-
haupt keine politische Ausrichtung  

(Abg. Samwer: Sehr richtig!) 

der Bundesverfassungsrichter erfolgt. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Darauf haben wir unser Augenmerk gerichtet, daß 
jede politische Ausrichtung hier vermieden wird. 
Wenn selbst der Anschein einer politischen Aus-
richtung vermieden werden sollte, dann, Herr 
Kollege Greve, würde ich allerdings empfehlen, 
weitergehende Maßregeln durchzuführen, nämlich 
dann sich zu überlegen, ob auf Grund einer Ver-
fassungsänderung auch jeglicher Anschein einer 
Politisierung des Gerichts durch eine Änderung 
des Wahlmodus vermieden werden könnte. Aber 
jeder Weg — das möchte ich hier klipp und klar 
erklären —, der dazu führt, daß dieses  Gericht 
vollständig entpolitisiert wird, daß keine politische 
Wahl erfolgt, ist mir willkommen; und Sie werden 
— das glaube ich bestimmt sagen zu können — 
dazu auch die Zustimmung des Bundeskabinetts 
finden. 

(Vizepräsident D r. Schneider übernimmt 
den Vorsitz.) 

Meine Damen und Herren, ich möchte mich heute 
auf diese Ausführungen beschränken und nur noch 
eines bemerken. Herr Kollege Greve hat darauf 
hingewiesen, daß er sich seinerzeit für ein einheit

-

liches Gericht ausgesprochen, daß er darum gekämpft 
habe, daß also ein Gericht mit nur einem Senat im 
Gesetz verankert werde. Dieses Ziel schwebt auch 
dem Bundesjustizministerium vor. Wenn es heute 
noch nicht erreicht werden kann, so liegt das an der 
Überbeschäftigung des Gerichts. Wir haben diese 
Fragen sehr eingehend mit dem Herrn Präsidenten 
des Bundesverfassungsgerichts durchgesprochen. 
Ich hätte gern die Hand dazu geboten, jedenfalls 
mindestens vom Jahre 1959 an, wenn die nächste 
Wahl erfolgt, das Gericht auf nur einen einzigen 
Senat zu beschränken, aber man hat im Bundes-
verfassungsgericht geglaubt, bis dahin noch nicht 
so weit zu sein, daß man mit einem einzigen Senat 
auskommen könne. 

Wir haben uns nun bemüht, den Charakter des  
Zwillingsgerichts dadurch zu beseitigen, daß die 
Richter nicht mehr in einen Senat, sondern in das 
Gericht als solches gewählt werden und daß es 
dann Sache des Gerichts sein soll, nicht nur die Ge-
schäftsverteilung, sondern auch die Sitzverteilung 
vor Beginn eines jeden Jahres vorzunehmen. Wir 
glauben, daß dadurch der Charakter des Zwillings-
gerichts, der diesem Gericht so oft vorgeworfen 
worden ist, beseitigt wird; denn das Gericht wird 
dann genau so wie jedes andere Gericht die Sitz-
verteilung und die Geschäftsverteilung bestimmen. 

Soviel möchte ich heute zum Bundesverfassungs-
gericht sagen. Ich behalte mir vor, bei der Einbrin-
gung des Entwurfs, wenn der Entwurf seine end-
gültige Gestalt, wie sie dem Bundestag vorgelegt 
werden soll, erhalten hat, dazu nähere Ausführun-
gen zu machen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 
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Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Hoogen zur Begründung des Antrages 
auf Umdruck 411. 

Hoogen (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich habe mir erlaubt, dem 
Hohen Hause den Antrag Umdruck 411 vorzulegen, 
nach welchem in Kap. 07 01 Titel 950 — Sammlung 
und Sichtung des als Bundesrecht fortgeltenden 
Rechts einschließlich Rechtsvergleichung mit den 
abgetrennten Gebieten des früheren Deutschen 
Reichs — der  Ansatz von 40 000 DM auf 80 000 DM 
erhöht werden soll. 

Diesem Antrag liegt folgender Vorgang zu-
grunde. Der Bundestag hat in seiner Sitzung vom 
28. Januar 1955 die Einsetzung eines Unter-
suchungsausschusses — Gesetzgebungsenquéte — 
beschlossen, durch den.  — ich darf das in der Presse 
gebrauchte Wort auch hier gebrauchen — die „Ent-
rümpelung" unseres Gesetzes- und Rechtsbestandes 
vorgenommen werden soll. Der  Untersuchungsaus-
schuß hat seine Beratungen aufgenommen und hat 
bei der  Gelegenheit, was die einzelnen Mitglieder 
auch ohnehin wußten, festgestellt, daß das Bun-
desjustizministerium in sehr anerkennens- und 
dankenswerter Weise schon sehr weitgehende Vor-
bereitungen getroffen hat. Er hat Herrn Staats-
sekretär Dr. Strauß und Iden zuständigen Referen-
ten  über den  Stand  der Vorarbeiten angehört und 
hat festgestellt, daß, wie gesagt, diese Vorbereitun-
gen zur Sammlung und Sichtung des als Bundes-
recht fortgeltenden Rechts schon sehr weit vorge-
schritten sind. Er hat aber auch weiterhin festge-
stellt, daß diese Arbeiten nicht weiter vorange-
trieben werden können, well dafür dem Bundes-
justizministerium nicht die erforderlichen Mittel 
zur Verfügung stehen. 

Als Vorsitzender des  Untersuchungsausschusses 
— obwohl ich jetzt nicht expressis verbis als sein 
Vorsitzender spreche — habe ich dem Hohen Hause 
einen ersten Schriftlichen Bericht zugeleitet, der 
leider vom Ältestenrat nicht mehr vor den Haus-
haltsberatungen auf die Tagesordnung des Plenums 
gesetzt wurde und infolgedessen in seiner Auswir-
kung, nämlich Mittel bereitzustellen, vor der Ver-
abschiedung des Bundeshaushalts für das Rech-
nungsjahr 1955 nicht mehr beraten werden  konnte. 
Dieser Schriftliche Bericht, der also demnächst 
hier beraten werden wird, sieht vor, daß für die 
Fortführung dieser von uns im Untersuchungsaus-
schuß als durchaus vordringlich anerkannten Ar-
beiten 80 000 Mark bereitgestellt werden sollen. Ich 
habe mir nun als Mitglied des Hohen Hauses er-
laubt, eine Erhöhung des von mir genannten Titels 
vorzuschlagen, und möchte Sie bitten, aus den von 
mir angeführten Gründen und auch in Anbetracht 
(der Tatsache, daß das Hohe Haus selbst es ge-
wesen ist, das durch die Einsetzung des Unter-
suchungsausschusses diese Arbeiten als  förderungs-
würdig und ihren möglichst baldigen Abschluß als 
höchst erwünscht bezeichnet hat, dieser Änderung 
des Ansatzes von 40- auf 80 000 Mark bei dem ge-
nannten Titel zuzustimmen. 

Vizepräsident Dr.  Schneider:  Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Greve. 

Dr. Greve (SPD): Meine Damen und Herren! Ich 
will idem Herrn Bundesminister der Justiz keine 
Gelegenheit geben, sich hier nochmals zu bemühen; 
um mich richtig oder falsch zu verstehen. Ich 
möchte nur noch einmal das wiederholen, was ich  

bereits gesagt habe, um dem Herrn Bundesminister 
der Justiz wenigstens insoweit die Gelegenheit zu 
geben, richtig zu verstehen, als ich bereits einmal 
über die Dinge gesprochen habe und es nun wieder-
hole. 

Herr Bundesminister der Justiz, wir wollen gar 
nicht Personalpolitik in dem Sinne treiben, daß wir 
zur Kenntnis zu nehmen haben, daß nur Sie quali-
fizierte Bewerber für Ihr Ministerium haben und 
wir nur unqualifiziert e.  Bewerber für Ihr Ministerium 
vorschlagen werden. Wir hätten nur den Wunsch 
gehabt, uns mit Ihnen darüber unterhalten zu kön-
nen, ob schlechthin qualifizierte Bewerber für 
'dieses oder jenes Amt in Ihrem Ministerium auch 
mit unserem Vertrauen in diese Stellung kommen 
können oder ob nicht von unserer Seite in diesem 
oder jenem Falle Bedenken vielleicht auch aus der 
Vergangenheit in politischer Hinsicht be

-

stehen könnten. Sie haben doch in Ihrem Ministe-
rium schon einige Pannenerlebt! Vielleicht hätten 
Sie sich die erspart, wenn Sie sich die  Kenntnisse 
dieses oder jenes meiner Freunde zunutze gemacht 
hätten. Es ist, glaube ich, immer gut, wenn man 
zumindest den Versuch macht, sich in personal-
politischen Dingen nicht nur mit seinen eigenen, 
selbstverständlich qualifizierten Freunden zu unter-
halten, sondern auch mit den in diesem oder jenem 
Falle vielleicht ebenfalls die notwendige Qualifi-
zierung aufweisenden Angehörigen der Opposition. 
Herr Minister, das würde manche Schwierigkeiten 
ausschließen, über die wir uns dann im Bundestag 
auseinandersetzen müssen, insbesondere dann, 
wenn Sie leider nicht immer in der Lage sind, rich-
tig zu verstehen. 

Dieses richtige Verstehen betrifft doch auch die 
große und die kleine Lösung. Haben Sie denn nicht 
verstanden, Herr Minister, daß Sie in jedem Falle, 
wie es in dem Protokoll drinsteht — damals war 
von der großen Lösung gar nicht die Rede, sondern 
nur von der kleinen Lösung —, uns, d. h. fünf Ver-
tretern aller Fraktionen, also je einem Vertreter 
jeder Fraktion, Gelegenheit geben wollten, bevor 
die  Sache  ins Kabinett gebracht wurde, mit Ihnen 
über die Dinge zu sprechen? Bevor der Gesetzent-
wurf ins Kabinett gebracht wurde, lag es doch aus-
schließlich bei Ihnen und bei niemand anderem, 
sich mit Angehörigen dier Opposition  über den Ge-
setzentwurf zu unterhalten. Sie, bei dem allein es 
lag, sich mit je  einem Angehörigen der fünf Frak-
tionen zu unterhalten, haben es entgegen Ihrer 
Zusage im Rechtsausschuß nicht getan, sondern Sie 
haben den Gesetzentwurf — den kleinen oder den 
großen, das ist ganz egal — ins Kabinett gebracht 
und haben damit eine Zusage, die Sie  uns gemacht 
haben, nicht gehalten, Dazu haben Sie sich ver-
ständlicherweise nicht geäußert, und ich will es 
Ihnen auch ersparen, mir darauf eine Antwort zu 
geben. 

Sie haben von „Mißständen" bei der Wahl eines 
Richters gesprochen. Meine Damen und Herren, es 
ist in einem Fall ein Mißstand gewesen nicht 
Mißstände — , daß eis leider aus Gründen, die mit 
dem Bundesverfassungsgericht und der Richter-
wahl speziell gar nichts zu tun hatten, nicht zu der 
wünschenswerten schnellen Wahl dieses einen Rich-
ters gekommen ist. Es war ein Richter vorge-
schlagen, er ist sogar gewählt worden, der die Zu-
stimmung des ganzen Gremiums hatte. Er hatte 
dann erst verzichtet, und nachher, als er wollte, 
hatte man sich über ihn unterrichtet und wußte 
nicht genau, wie er in dieser oder jener politischen 
Frage stand, die möglicherweise einmal in die Ent- 
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scheidung des Bundesverfassungsgerichts gestellt 
werden könnte. Dadurch ist ein Mißstand einge-
treten; das wollen wir ruhig zugeben. Aber aus 
diesem einen Fall läßt sich noch nicht konstruieren, 
daß es immer so gewiesen ist und daß es immer so 
sein muß. Gerade die Mitglieder des Wahlmänner-
gremiums — dem Sie ja nicht angehören, Herr 
Bundesminister der Justiz — haben untereinander 
bisher jeden Weg zu gehen versucht, der zum Ziele 
der  Wahl der Richter am Bundesverfassungsgericht 
führte, und er hat ja auch dahin geführt. 

Wie ist es denn letztlich mit der Wahl des gegen-
wärtigen Herrn Präsidenten des Bundesverfas-
sungsgerichts gewesen? Ist dieser gegenwärtige 
Präsident nicht mit den  Stimmen aller Mitglieder 
des Wahlmännergremiums gewählt worden, Herr 
Bundesminister der Justiz? Falls Sie darüber nicht 
unterrichtet sein sollten, empfehle ich Ihnen, sich 
nachträglich darüber zu unterrichten. Dieser gegen-
wärtige Herr Präsident des Bundesverfassungs-
gerichts ist nach unserer Auffassung ein Richter, 
der sicher nicht im leeren politischen Raum lebt, 
sondern der auch seine politische Einstellung hat. 

 Ich möchte sogar behaupten, daß er sicher nicht 
Mitglied der SPD ist — das ist er nicht, das weiß 
ich —, daß seine ideologische Einstellung, jedenfalls 
von Hause aus, sicherlich auch nicht sozialistisch ist. 
Aber das ist uns auch völlig gleichgültig. Wir er-
kennen diesen gegenwärtigen Präsidenten, den 
meine Freunde und ich mit gewählt haben, 
schlechthin als den Präsidenten des Bundesver-
fassungsgerichts an und werden uns in jedem Falle, 
wenn uns ein gleichgeeigneter Kandidat für ein 
Richteramt vorgeschlagen wird, in gleicher Weise 
verhalten und dem Betreffenden unser Vertrauen 
schenken. 

Sie können aber von uns nicht verlangen. daß 
wir einer Modalität zustimmen, bei der von vorn-
herein feststeht, daß, falls die vier Mitglieder, die 
aus den  Reihen der Opposition gewählt sind, nicht 
zustimmen, im nächsten Wahlgang dann eben 
sofort die  einfache Mehrheit ihren Kandidaten 
durchdrückt. Es ist doch eine Farce, die hier in das 
Gesetz hineingeschrieben wird: erst mit qualifi-
zierter Mehrheit, wenn  das  aber nicht zu erreichen 
ist, mit einfacher Mehrheit. Dann soll man doch 
den  ehrlichen Weg gehen und sagen: Wir wählen 
die  Richter  gleich mit einfacher Mehrheit und brin-
gen damit zum Ausdruck, was wir wollen! 

Meine Damen und Herren, ich bin auf die Ein-
zelheiten nicht eingegangen, sondern der Herr 
Bundesminister der Justiz. Deshalb muß ich auf 
eines noch hinweisen. Der Charakter des Gerichts 
wird völlig verändert. Während die Zusammen-
setzung der beiden Senate bisher in der Weise ge-
regelt ist, daß es sich um Bundesrichter in gerin-
gerer Zahl als um andere Angehörige der betref-
fenden Senate handelt, sieht dieser Gesetzentwurf 
vor, daß acht Richter  der  oberen Bundesgerichte 
auf Lebenszeit Mitglieder des Bundesverfassungs-
gerichts sein sollen und nur sechs Mitglieder 
nicht Richter an einem oberen Bundesgericht zu 
sein brauchen. Hier soll also durch dieses Gesetz 
die ordentliche Gerichtsbarkeit in die Verfassungs-
gerichtsbarkeit in einem Umfang hineingeschoben 
werden, wie es nach unserer Auffassung nicht 
wünschenswert ist. 

Meine Damen und Herren, jemand ist noch nicht 
deswegen disqualifiziert, Richter am Bundesver-
fassungsgericht zu werden, well er einen politi

-

sehen Standort hat. Das ist es aber, was manche 
wollen, wenn sie sagen: Wir wollen das Recht ent-
politisieren. — Wir wünschen, daß auch die Rich-
ter  am Bundesverfassungsgericht einen politischen 
Standort haben; wir wünschen iaber nicht, daß sie 
von diesem politischen Standort aus die Recht-
sprechung politisieren, und ich bin der Auffassung, 
daß das auch gar nicht zwangsläufig ist. Vielleicht 
ist es sogar viel besser, Richter  zu haben, die einen 
politischen Standort haben, weil sie dann nicht Ge-
fahr laufen, mit sich selbst dauernd in Zweifel ge-
bracht zu werden in Fragen, die in diesem oder 
jenem Falle einen politischen Untergrund haben. 
Schauen wir uns nur, meine Damen und Herren 
Kollegen aus dem Wahlmännergremium, genau 
diejenigen an, die  uns zur Wahl als Richter am 
Bundesverfassungsgericht vorgeschlagen werden; 
und wenn wir uns auf integre — politisch, 
juristisch, menschlich und charakterlich integre —
Persönlichkeiten beiderlei iGeschlechts einigen kön-
nen, dann werden Sie  in  meinen Freunden und mir 
niemals einen Widersacher in diesem Begehren 
haben. 

(Beifall bei der SPD.) 
Vizepräsident Dr. Schneider: Weitere Wortmel-

dungen zu Einzelplan 07 für den Geschäftsbereich 
des Bundesministers der Justiz liegen nicht vor. 
Ich schließe die Beratung. 

(Abg. Brese: Herr Präsident! Mein Ände

-

rungsantrag ist nicht aufgerufen worden!) 

— Er liegt mir nicht vor, ist bei Einzelplan 07 auch 
nicht vermerkt; sonst hätte ich ihn aufgerufen. 

Ich rufe also noch auf den Änderungsantrag Um-
druck 392. Wünschen Sie das Wort dazu? — Bitte! 
Ich erteile das Wort dem Abgeordneten Brese. 

Brese (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der Ihnen vorliegende Änderungs-
antrag Umdruck 392 *) soll bezwecken, daß der 
Neubau des Patentamts in München in einfacherer 
Form gestaltet wird. In den Bemerkungen im Haus-
haltsplan sehen Sie, daß ein Bauvorhaben vor-
gesehen ist, das einen Kostenaufwand in Höhe von 
22 350 000 DM erfordert. Dazu ist folgendes zu 
sagen. Das Patentamt ist im Deutschen Museum in 
München untergebracht. Die Bayerische Staats-
regierung hat einen Erweiterungsbau durchführen 
lassen, der aber den Ansprüchen nicht genügt, und 
die Erweiterung dieses Erweiterungsbaues soll 
einen Kostenaufwand von 22 350 000 DM erfordern. 
Es ist dazu noch zu sagen, daß uns einer der sach-
verständigen Herren von der Bundesbaudirektion 
erklärt hat, daß dieser Betrag nicht ausreicht, son-
dern Kosten in Höhe von etwa 29 Millionen DM 
zu erwarten sind. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Nun kennen Sie, glaube ich, die Stimmung des 
Volkes genau so wie ich. Das Volk möchte nicht 
diese großen Verwaltungspaläste weiter sehen. 

(Abg. Dr. Dresbach: Mit Ausnahme 
der Bauunternehmer!) 

Wir möchten uns gern, Herr Dr. Dresbach, als freie 
Bürger fühlen und nicht als Untertanen. Wenn man 
in ein solches Amt hineinkommt, dann ist man 
schon Untertan. Deshalb möchte ich — — 

(Abg. Schmitt [Vockenhausen] : Übersehen 
Sie nicht das Bundespresseamt!) 

*) Siehe Anlage 11. 



4758 	2. Deutscher Bundestag — 86. Sitzung. Bonn, Dienstag, den 14. Juni 1955 

(Brese) 
- Sie sagen: „das Bundespresseamt". Auch daran 
können wir ruhig Kritik üben. Aber die Schuld, 
daß dieses Amt gebaut wurde, liegt ja bei uns; wir 
haben die Mittel bewilligt. 

(Zurufe von der SPD.) 

Jetzt ist derselbe Fall beim Patentamt. Wir sind 
nicht gefragt. Es wird draußen geplant. Das ist ja 
gerade das Fehlerhafte unserer ganzen Entwick-
lung bei all den Bauten. Draußen werden die Pläne 
entwickelt, und wir werden vor die vollendeten 
Tatsachen gestellt. 

(Erneute Zurufe von der SPD.) 

Gewöhnlich beträgt die erste Baurate so einige 
hunderttausend Mark für die Planung; und in den 
Erläuterungen steht dann: „Die Gesamtkosten wer-
den soundso hoch sein." Sehen Sie, ich will dies-
mal ein Beispiel statuieren. Jetzt sind die Bemer-
kungen da, und keiner von Ihnen hat sich geregt. 
Sie alle wollen die großen Verwaltungsbauten, 
genau to wie ich, auch nicht. Und nun liegt es an 
Ihnen, meine Damen und Herren: wollen Sie die-
sen Bau in dieser Größe durchführen? 

Es  wird  sicher gesagt werden: Beim Patentamt 
liegen andere Verhältnisse vor als bei den anderen 
Ämtern. Wir haben uns bei unserer Bereisung im 
Sommer das Statistische Bundesamt in Wiesbaden 
angesehen. Für etwas über 2000 Beamte ist ein Bau 
mit einem Kostenaufwand von 14,5 Millionen er-
stellt worden. Alle Mitglieder des Haushaltsaus-
schusses sind auf den Rücken gefallen, als sie die-
sen Bau gesehen haben. 

(Zuruf von der SPD: Das kann man 
wohl sagen!) 

Das Patentamt in München hat etwas über 1800 
Bedienstete, und ich kann es daher wirklich nicht 
einsehen, daß man hier zu einer solchen Lösung 
hat kommen müssen, obwohl von jeder Seite ge-
sagt wird, daß man einfachere Verwaltungsbauten 
haben möchte. 

Dazu kommt noch folgendes: Kommen wir zur 
Wiedervereinigung und Berlin ist die Hauptstadt 
des Deutschen Reiches, dann wird das Patentamt 
todsicher nach Berlin verlegt werden. 

(Zuruf von der SPD: Wollen wir hoffen!) 

— Das wollen wir hoffen, und ich hoffe es beson-
ders stark. Der bayerische Staat wird dieses Ge-
bäude dann übernehmen wollen. Ich möchte die 
bayerische Regierung aber gerade davor bewahren, 
dann einen solchen Koloß zu übernehmen, und im 
übrigen möchte ich auch unser schönes München 
davor bewahren, daß solch ein Klotzbau an seiner 
Peripherie entsteht. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Also, meine Damen und Herren, es liegt an Ihnen. 

(Abg. Mellies: Nein, an Ihnen!) 

Wollen Sie weiter solche Verwaltungsbauten, oder 
wollen Sie sie nicht? 

(Zurufe von der SPD.) 
— Dazu sind Sie doch da! 

(Zurufe von der SPD: Die Mehrheit!) 

— Die Mehrheit? Ja, wir stimmen doch mit! Ich 
bin doch von der Opposition! 

(Schallende Heiterkeit. — Beifall bei der SPD.) 

Ich bin doch in der Opposition gegen übertriebene 
Bauten, so wollte ich sagen. 

(Erneute Heiterkeit.) 

Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie mich nun 
schon ansprechen, dann will ich auch darauf ant-
worten. Herr Schoettle hat vorhin gesagt: Herr 
Brese, stimmen Sie auch in anderen Dingen für die 
sparsame Linie? Ich kann von mir behaupten, daß 
ich mich immer nach meinem Gewissen entschieden 
habe. Ich habe so häufig mit Ihnen zusammen ge-
stimmt. 

(Abg. Dr. Menzel: Vorsicht!) 

— Vorsicht? Herr Menzel, haben Sie andere Be-
weise? Ich habe sogar mit Ihnen zusammen ge-
stimmt, obgleich Sie aus politischen Gründen solche 
Anträge wie die Streichung der Haushalte der Son

-

derminister und des Familienministers eingebracht 
haben. Mein Name ist auch in namentlicher Ab-
stimmung auf Ihrer Seite gewesen, und deshalb 
war, glaube ich, Ihr Fingerzeig nicht ganz ange-
bracht. 

Ich möchte aber meine Ausführungen schließen. 
Ich bitte Sie sehr herzlich: nehmen Sie meine An-
träge nicht so leicht, auch nicht die anderen, bei 
denen ich so abgekanzelt worden bin, sondern 
stimmen Sie meinen Anträgen zu, und wir kom-
men zu einer einfacheren, sparsamen Linie in 
unserer Verwaltung. Wir machen zuviel Staat, 
meine Damen und Herren, 

(Beifall bei der SPD) 

und ich habe sogar immer die Angst, daß wir etwas 
über unsere Verhältnisse leben. 

(Erneuter Beifall bei der SPD.) 

Also ich bitte um Ihre Zustimmung. 

(Wiederholter Beifall bei der SPD und 
vereinzelt in der Mitte und rechts.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Niederalt. 

Niederalt (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Es erscheint mir notwendig, 
noch ein paar sachliche Bemerkungen zu dem An-
trag des Herrn Kollegen Brese zu machen. Herr 
Kollege Brese, Sie wissen, daß ich nicht sehr häufig 
in die Verlegenheit komme, gegen Einsparungs

-

maßnahmen zu stimmen oder zu sprechen. Sie wis-
sen, daß. ich besonders bei Personaltiteln einen sehr 
strengen Maßstab angelegt habe und anlege. Aber 
ich glaube, Herr Kollege Brese, bei Sachtiteln müs-
sen wir mit unserem Urteil etwas vorsichtiger sein. 
Bei Sachtiteln müssen wir an den Zweck denken, 
der mit dem Titel verfolgt wird: Wird der Zweck 
mit den Mitteln erreicht? Und da ist nicht immer 
das Billigste gerade gut. Da halte ich es persönlich 
jedenfalls mit jenem Mann, der gesagt hat: Ich 
bin nicht reich genug, um mir einen billigen Anzug 
kaufen zu können. 

(Abg. Krammig: Das war Ford!) 

Ich möchte nur sagen: wir müssen bei den Sach-
titeln dien Zweck im Auge behalten, auch bei den 
Bauten, Herr Kollege Brese. Wenn wir ein Bundes-
patentamt bauen, bauen wir ja nicht für heute und 
nicht für morgen, sondern für etwas länger. Selbst-
verständlich wollen wir keine Prunkbauten, dar-
über sind wir ,uns doch alle einig, und keine Klotz

-

bauten, wie Sie sagten. Ich muß ehrlich gestehen: 
als ich im Haushaltsausschuß von der Summe hörte, 
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die für das Patentamt in München vorgesehen ist, 
bin ich auch erschrocken, und ich habe mich genau 
erkundigt, wieso und warum. Ihr Vergleich mit 
dem Bundeskriminalamt, Herr Kollege Brese, hat 
mir auch zu denken gegeben, aber ich bin der Sache 
nachgegangen. Der Vergleich hinkt. Richtig, der 
Personalstand ist in beiden Ämtern ungefähr gleich 
hoch, aber die Arbeitsweise ist in beiden Ämtern 
völlig verschieden. Nur ein paar Beispiele. Bei dem 
Bundespatentamt haben wir unter anderem 480 Prü-
fer, die den sogenannten Prüfstoff alle in ihren 
Zimmern haben müssen, und zwar in feuersicheren 
Schränken aufbewahrt, mehr als 10 Schränke in 

 einem Zimmer. Daß dadurch ein anderer Raum-
bedarf entsteht, ist doch selbstverständlich. 

(Abg. Arnholz: Das  kann doch keine 
15 Millionen kosten!) 

— Das allein nicht, Herr Kollege, aber Sie sollten 
sich die Mühe machen, sich einmal an Ort und 
Stelle  die  Dinge anzusehen. Ich bin völlig Ihrer 
Meinung: so sparsam wie nur möglich. Aber die 
Sparsamkeit darf nicht den Zweck vereiteln. Und 
wenn  Sie  sich der Mühe unterziehen, einmal an 
Ort und Stelle nachzusehen, dann werden Sie dar-
auf kommen, daß hier absolut kein Luxusbau vor-
gesehen ist. 

Noch eine Bemerkung, Herr Kollege Brese. Ich 
weiß nicht, ob Sie sich die Abschlußzahlen des Ka-
pitels Bundespatentamt angesehen haben. Wenn Sie 
sich die Abschlußzahlen angesehen hätten, hätten 
Sie feststellen können und massen, daß dort Ein-
nahmen über 26 Millionen DM vorgetragen sind 
und daß der Zuschußbedarf zum Kapitel Bundes-
patentamt trotz der Bausumme von 5 Millionen DM, 
die in diesem Jahr enthalten ist, insgesamt nur 
4,20 Millionen DM beträgt. Sie hätten feststellen 
müssen, daß die Erhöhung der Gebühren vorge-
nommen wurde und vom Jahre 1953, 1954 und 1955 
eine steigende Tendenz bei den Gebühren festzu-
stellen ist. Mit anderen Worten: es handelt sich hier 
um eine der wenigen Bundesanstalten, die sich 
praktisch selbst tragen und wo wir von der Wirt-
schaft durch die verhältnismäßig hohen Gebühren 
das Geld wieder herausholen. Da  sind wir doch 
auch verpflichtet, einen entsprechenden Zweckbau 
hinzustellen. Ich will gar nicht auf die Einzelheiten 
eingehen, auf die Sonderräurne etwa, die zur Un-
terbringung der Bibliothek notwendig sind, die 
Gott sei Dank gerettet werden konnte. Ich habe mir 
eben, weil ich auch über die Höhe der Summe etwas 
erschrocken bin, die Dinge genau angesehen, und 
ich kann Sie versichern, daß es sich nicht irgendwie 
um einen Prunkbau handelt. Ich bin überzeugt, 
die kritischen Münchner wenden, wenn es sich um 
einen Bundesbau handelt, mit doppelt kritischen 
Augen zusehen, ob ida nicht etwas zuviel ist. Ich 
bin sicher, sie müssen feststellen, daß, wenn es 
nach den Plänen geht, die jetzt vorliegen, nichts 
zuviel ist. Ich bitte deshalb, den Antrag des Herrn 
Kollegen Brese nicht anzunehmen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Der Herr Bundes-
justizminister! 

Neumayer, Bundesminister der Justiz: Herr Prä-
sident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Niederalt hat eigentlich alles ausge-
führt, was ich vorbringen könnte. Ich möchte mich 
daher darauf beschränken, darauf hinzuweisen, daß 
wir auch bei der Errichtung des Patentamtes alle 
Sparsamkeit haben walten lassen, die uns not-
wendig erschien. Darüber durfte aber nicht der 

Zweck des Ganzen verfehlt werden. Die Hauptauf-
gabe eines Patentamtes liegt nicht nur in der 
Rechtsprechung der einzelnen Senate, sondern sie 
besteht vor allen Dingen darin, daß die Prüfer den 
Prüfstoff entsprechend bewältigen. Ein Vergleich 
mit dem Statistischen Amt kann überhaupt nicht 
geführt werden, weil hier ganz andere Aufgaben 
zu behandeln sind. In dem Zimmer des Prüfers 
muß der gesamte Prüfstoff auch aufbewahrt wer-
den können. Um dieses Material aufzubewahren, 
sind oft 8 bis 10 feuerfeste Schränke erforderlich. 
Daraus ergibt sich, daß die Zimmer eine ganz 
andere Größe haben müssen, als sie im Statisti-
schen Amt notwendig ist. 

Nun zu der Bemerkung, daß das Land Bayern 
davor bewahrt werden solle, später einmal diesen 
Bau zurückzukaufen! Meine Damen und Herren, 
wir haben natürlich mit dem Land Bayern verein-
bart, daß, wenn einmal das Patentamt nicht mehr 
in München seinen Sitz haben sollte, das Land 
Bayern bereit ist, das Ganze zurückzukaufen, 
natürlich unter Abzug der Abnutzung. Ich glaube, 
das war eine Maßnahme, die jeder vorsichtige Ge-
schäftsmann ergreifen würde. 

Das Patentamt muß auch von wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten aus betrachtet werden. Es ist ge-
wissermaßen eine Behörde wirtschaftlichen Stiles; 
es trägt sich selbst, oder es soll sich selbst tragen. 
Deshalb auch die Gebührenerhöhung, die wir vor 
einigen Monaten beschlossen haben. Ich darf der 
Überzeugung Ausdruck geben, daß es nur wenige 
Jahre dauern wird, bis auch das Patentamt aus 
eigener Kraft die Kosten für diesen neuen Bau 
aufgebracht haben wird. 

Herr Kollege Brese , ich möchte nur eines 
wünschen: daß Sie sich doch selber einmal an Ort 
und Stelle von der Tätigkeit dieser Prüfer, dieser 
Mitglieder des Patentamts überzeugen, von dem 
ungeheuren Material, das dort aufbewahrt ist und 
das den einzelnen Prüfern zur Verfügung stehen 
muß. Es würde mich noch mehr freuen, wenn Sie 
vielleicht einmal Gelegenheit hätten, Herr Kollege 
Brese, persönlich etwas anzumelden, um sich 
davon zu überzeugen, daß Sie dort nicht als Unter-
tan — trotz des hohen Hauses — behandelt wer-
den, sondern daß man seitens des Patentamts alles 
tun wird, Ihre Wünsche zu erfüllen. 

Ich möchte Sie bitten, meine Damen und Herren, 
den Antrag des Herrn Kollegen Brese abzulehnen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Mellies. 

Mellies (SPD): Meine Damen und Herren! Wir 
werden dem Antrag, den Herr Brese gestellt hat, 
zustimmen. Gleichzeitig beantrage ich dazu namens 
meiner Fraktion namentliche Abstimmung. 

Herr Brese, wir möchten einmal feststellen, ob 
es Ihnen auch gelingt, in Ihrer Fraktion nun etwas 
auf dem Wege zu erreichen, den Sie uns hier ge-
zeigt haben. Sie sitzen immerhin sechs Jahre in 
diesem Hause, Sie sitzen die sechs Jahre in der-
selben Fraktion, die doch letzten Endes dafür ver-
antwortlich ist, daß alle diese großen Bauten er-
richtet werden. Deshalb tragen Sie Ihren großen 
Teil an Verantwortung für diese Regierungspolitik 
mit. Aber wenn Sie glauben, daß das alles untrag-
bar und unhaltbar ist, dann müssen Sie mindestens 
zunächst einmal in Ihrer Fraktion den Versuch 
machen, durchzudringen und etwas nach der Rich-
tung der notwendigen Sparsamkeit zu erreichen. 
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Das Haus und draußen die Öffentlichkeit werden 
dann feststellen können, ob das nur mal so ein 
gelegentlicher Aufschrei von Ihnen gewesen ist, der 
hier laut geworden ist, oder ob wirklich eine ent-
sprechende sachliche Fundierung vorhanden ist. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Vogel. 

Dr. Vogel (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Wir wollen das Kind hier 
nicht mit dem Bade ausschütten! Herr Kollege Mel-
lies, ich kann mich erinnern, daß Ihre Fraktion bei 
einer ganzen Reihe von Bauten, die im Verhältnis 
genau so kostspielig oder genau so billig sind wie 
der Bau in München, ihre Zustimmung nicht ver-
sagt hat. Ich kann eine ganze Reihe von Beispielen 
anführen, z. B. den Bau in Offenbach. Herr Kol-
lege Ritzel, ich kann mich nicht erinnern, daß aus 
Ihrer Fraktion ein Protest gegen den vergleichs-
weise mindestens genau so teuren Bau des Bun-
deswetterdienstes Offenbach gekommen ist, wo für 
270 Bedienstete 4,5 Millionen DM angefordert wor-
den sind. 

Wenn also für ein so großes Amt, das jährlich 
an Gebühren 26 Millionen DM einnimmt und des-
sen technische Notwendigkeiten von Herrn Kolle-
gen Niederalt soeben zutreffend geschildert wor-
den sind, mehr gefordert wird, ist das nicht mehr 
als recht und billig. Ob dagegen eine so hohe 
Summe ausgeworfen werden muß, wie sie uns im 
Ausschuß genannt worden ist - 22,6 Millionen, 
glaube ich, in der Schätzung, nachher wurden 
25 Millionen genannt, und man sprach sogar schon 
von 29 Millionen DM —, das ist eine ganz andere 
Frage. Um hier auf eine mittlere Basis zu kom-
men, möchte ich Ihnen vorschlagen, in der dritten 
Lesung einer Entschließung zuzustimmen, die unse-
rem gemeinsamen Anliegen Rechnung trägt, des 
Inhalts: der Bau des Patentamts darf eine Summe 
von 20 Millionen DM nicht überschreiten. Gleich-
zeitig müßten wir darin der Erwartung Ausdruck 
geben, daß nachher auch aus überplanmäßigen 
Mitteln über diese 20 Millionen DM — etwa a con-
to Baukostenverteuerung, wir kennen alle diese 
Titel — nicht hinausgegangen wird. Ich glaube, das 
wäre ein Vorschlag, der den technischen Bedürf-
nissen Rechnung tragen würde. Herr Kollege Brese, 
der Antrag, den Sie gestellt haben, geht zu weit. 
Er würde dem Patentamt Schaden zufügen, und 
das ist auch Ihre Absicht nicht. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Weitere Wortmel-
dungen liegen nicht vor. Bevor ich die Beratung 
über diesen Einzelplan schließe, gebe ich das Wort 
zur Geschäftsordnung dem Abgeordneten Dr. 
Bucher. 

Dr. Bucher (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich beantrage zur Geschäftsordnung, 
daß wir entgegen der Vereinbarung des Ältesten-
rates nicht jeweils mittags und abends en bloc 
abstimmen, sondern nach jedem Einzelplan. Ich 
halte es für untragbar, daß wir den Haushalt in 
dieser Weise beraten. Die Folge davon ist, daß, zum 
Teil durch Ausschußsitzungen und sonstiges abge-
halten, viele Mitglieder des Hauses nicht anwesend 
sind. Wir haben z. B. heute nachmittag bei der Be-
grüßung der Gäste aus Peru keinen gerade erhe-
benden Anblick geboten. Wenn der Ältestenrat 
eine andere Möglichkeit ausfindig macht, würde ich  

selbstverständlich zustimmen. Deshalb erkläre ich 
mich damit einverstanden, daß über den Antrag 
erst morgen früh abgestimmt wird, wenn vielleicht 
ein anderer Vorschlag vorliegt. Aber grundsätzlich 
ist es doch falsch, daß wir auf dem Wege weiter-
gehen, die Haushaltsberatungen zu einer Farce zu 
machen. 

(Sehr richtig! beim GB/BHE.) 

Es kann doch von einer wirklichen Abstimmung 
nicht die Rede sein, wenn man zu einer bestimm-
ten Stunde hereinkommt und en bloc über 5 oder 
6 Einzelpläne abstimmt. 

(Beifall rechts, beim GB/BHE und bei der 
SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Wird das Wort da-
zu gewünscht? — Herr Abgeordneter Mellies! 

Mellies (SPD): Meine Damen und Herren! Der 
Ältestenrat kann sicher keine Beschlüsse fassen. 
Letzten Endes entscheidet das Haus. Aber nach-
dem diese Vereinbarung getroffen ist, sollte man 
es auf alle Fälle wenigstens heute dabei belassen, 
und man sollte dann überlegen, ob man morgen 
zu einer anderen Regelung kommen kann. Ich 
würde allerdings glauben, daß dann auch die 
Fraktionen innerhalb des Ältestenrates dazu Stel-
lung nehmen sollten. 

(Abg. Dr. Bucher: In dem Sinne habe ich 
es auch gemeint!) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Nach seinen letzten 
Ausführungen besteht der Antragsteller, so habe 
ich verstanden, nicht darauf, daß ich jetzt über 
seinen Antrag zur Geschäftsordnung abstimmen 
lasse; er stellt ihn jedenfalls vorsorglich und will 
ihn morgen früh wieder aufgreifen, damit dann 
das Haus, wenn nicht inzwischen gemeinsam ein 
anderer Weg gefunden sein sollte, darüber ab-
stimmt. 

Ich schließe nunmehr die Beratung zu Einzel-
plan 07. 

Ich rufe auf: 
Einzelplan 06 für den Geschäftsbereich des 
Bundesministers des Innern (Drucksachen 
1506, zu 1506, Umdrucke 380, 389, 401, 421, 
422). 

Es sind zwei Berichterstatter vorgesehen, Abge-
ordneter Niederalt und Abgeordneter Dr. Willeke. 
Ich erteile das Wort als erstem dem Abgeordneten 
Niederalt. 

Niederalt (CDU/CSU), Berichterstatter: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Ich bitte  auf 
den Schriftlichen Bericht*) Bezug nehmen zu dür-
fen. Ich glaube, der Einfachheit halber können wir 
dieses Verfahren praktizieren. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Ich danke dem 
Herrn Berichterstatter. 

Ich erteile das Wort dem Abgeordneten Dr. Wil-
leke. 

Dr. Willeke (CDU/CSU), Berichterstatter: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Ich möchte 
dem leuchtenden Vorbild des Kollegen Niederalt 

*) Siehe Anlage 19. 
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folgen. Auch ich darf auf meinen Ihnen gedruckt 
vorliegenden Schriftlichen Bericht*) verweisen und 
das Weitere der Debatte überlassen. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Ich danke auch 
diesem Berichterstatter. Ich eröffne die Aussprache. 
— Abgeordneter Maier! 

Maier (Freiburg) (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Gestatten Sie mir, ehe ich zu 
den einzelnen Kapiteln und Titeln komme, ein paar 
allgemeine Vorbemerkungen. Es soll anerkannt 
werden, daß das Bundesinnenministerium erstmals 
alles in einem ordentlichen Haushalt ausbringt und 
keinen außerordentlichen Haushalt vorlegt. Es 
wäre wünschenswert, daß diesem Beispiel auch 
andere Ressorts folgen. 

Über die allgemeine Personalpolitik ist zu sagen, 
daß alljährlich immer wieder von dieser Stelle 
aus der Wunsch geäußert wird, vermehrt auch im 
Bereich der oberen Dienste Stellen für weibliche 
höhere Beamte zu schaffen. Ich glaube, dieser 
Wunsch ist im vergangenen Jahr wieder ungehört 
beim Ministerium verhallt. Denn aus den Statisti-
ken, die nur noch in großen Zeitabständen gegeben 
werden, geht nicht hervor, daß die Zahl der weib-
lichen höheren Beamten stark angewachsen ist. 
Wenn wir aber schon von der Gleichberechtigung 
der Frau sprechen, wenn wir diese Gleichberechti-
gung demnächst endlich auch in Gesetzen zum Aus-
druck bringen, dann sollten wir auch hier in der 
Praxis diese Gleichberechtigung nicht zur Farce 
werden lassen. 

Nun lassen Sie mich der Reihe nach zu einzelnen 
Titeln sprechen. Zu anderen werden einige Freunde 
meiner Fraktion das Wort ergreifen. 

Zunächst das Bundesverwaltungsgericht in Ber-
lin. Wir haben bei der Beratung des Organisations-
gesetzes der Wahl des Dienstsitzes Berlin gern zu-
gestimmt und haben erwartet, daß sich der Aufbau 
dieses Gerichtes in der gleichen Weise wie der der 
anderen oberen Bundesgerichte vollziehen würde. 
Wir haben aber bei den Beratungen des Einzel-
plans 06 im Fachausschuß und im Haushaltsaus-
schuß feststellen müssen, daß unsere Erwartungen 
nicht erfüllt worden sind. Von zuständiger Seite 
wurde mitgeteilt, daß zu Beginn des Haus-
haltsjahres noch fünf Richterplanstellen unbesetzt 
waren, obwohl nach dem Geschäftsgang eine zu-
sätzliche Zahl von Planstellen sowohl für Richter 
als auch für wissenschaftliche Hilfsarbeiter not-
wendig geworden ist. 

Als wir bei Schaffung des Grundgesetzes im Par-
lamentarischen Rat die Bestimmungen beschlossen, 
die dem rechtsuchenden Bürger die Möglichkeit er-
öffnen sollten, auch gegen Rechtsverletzungen 
durch behördliche Verwaltungsakte gerichtlich vor-
zugehen, konnten wir nicht voraussehen, daß es bei 
Anfechtung solcher behördlichen Verwaltungsakte 
bis zu 18 Monate dauern würde, bis eine höchst

-

verwaltungsgerichtliche Entscheidung ergeht. In-
folge der Vorbelastung des mit großer Verzögerung 
installierten Bundesverwaltungsgerichts mit über 
1000 Revisionsfällen und einem laufenden monat-
lichen Anfall von 150 bis 200 Sachen bei gleich-
zeitiger Erledigung von etwa 100 bis 150 Sachen 
im Monat ergibt sich die bedauerliche Tatsache, 
daß die Rückstände sich nicht nur nicht vermin-
dern, sondern sogar weiter ansteigen werden. Neh- 

*) Siehe Anlage 19.  

men wir die große Anzahl von Fällen hinzu, die 
nach Verabschiedung der Folgengesetze der Pariser 
Verträge, des Bundesleistungsgesetzes, des Land-
beschlagnahmegesetzes und anderer, anfallen wer-
den, dann wird dieser Rechtsschutz für die betrof-
fenen Bürger zur reinen Deklamation. Wir müssen 
an ein solches höchstes Bundesgericht doch die For-
derung stellen können, daß es seine Entscheidungen 
in einer solchen Frist treffen kann, daß der Kläger 
sie noch vor seinem Ableben erfährt. 

(Abg. Arnholz: Sehr gut!) 

Deshalb richten wir an den Herrn Bundesinnenmi-
nister das Ersuchen, zu prüfen, ob bei Komplettie-
rung des Gerichts und bei Berufung der vom Haus-
haltsausschuß zusätzlich bewilligten wissenschaft-
lichen Hilfsarbeiter dem derzeitigen Übelstand abge-
holfen werden kann. Im anderen Fall sollte man trotz 
aller Sparmaßnahmen bei der Haushaltsgebarung 
durch die Schaffung zusätzlicher Senate oder durch 
eine entsprechende Verstärkung der bestehenden 
Senate durch zusätzliche Richterplanstellen das 
Bundesverwaltungsgericht funktionsfähig machen. 

Beim Kapitel 06 08 unterstützen wir das Bestre-
ben, die Aufgaben des Bundesamts für Statistik 
abzubauen und damit Stellenplan-Mehrforderun-
gen dieses Amtes zu verhindern. 

Zum Kapitel 06 09 erneuern wir unser bereits im 
Haushaltsausschuß vorgebrachtes Ersuchen auf 
Änderung des Zweckbestimmungsvermerks; ein 
entsprechender Antrag liegt Ihnen in Ziffer 2 des 
Umdrucks 401 vor. Danach sollte derjenige Betrag 
des Tit. 300, der unter der Bezeichnung „konstruk-
tiver Verfassungsschutz" im Bundesinnenministe-
rium verwaltet und verausgabt wird, der Kontrolle 
einer kleiner Parlamentskommission von drei Ab-
geordneten unterworfen werden. Die Zweckbestim-
mung wäre wie folgt zu ändern: 

Die Jahresrechnungen über die Ausgaben die-
ses Betrages unterliegen der Prüfung einer 
nach Maßgabe der Geschäftsordnung des Bun-
destages aus drei Mitgliedern des Bundestages 
zu bildenden Kommission und der Prüfung 
durch den Präsidenten des Bundesrechnungs-
hofes. 
Die Erklärungen der Kommission und des 
Präsidenten des Bundesrechnungshofes bilden 
die Grundlage für die Entlastung der Bundes-
regierung. 

Die derzeit geübte Regelung, nach der für die Kon-
trolle nur der Bundesminister des Innern und der 
Präsident des Bundesrechnungshofes verantwort-
lich zeichnen, gibt immer wieder dem Verdacht 
Raum, daß die ausgebrachten Mittel bevorzugt an 
Organisationen vergeben werden könnten, die der 
Regierung nahestehen. 

Zum Kapitel 06 10 — Bundeskriminalamt — ist 
zu sagen: Wir begrüßen es, daß der Haushaltsaus

-

schuß bei allem Bestreben, im Haushalt Mittel ein

-

zusparen, für die Erweiterung des Stellenplans und 
die Hebung einer Anzahl von Stellen im Bundes

-

kriminalamt Verständnis gezeigt hat.  Die Be

-

mühungen des Bundeskriminalamts, die Behörde 
nicht nur zahlenmäßig, sondern auch qualitativ 
wieder auf einen Stand  zu bringen, der dieser 

 in der ganzen Welt wieder die Achtung ein

-

bringt, die das alte deutsche Kriminalwesen vor 
1933 in  allen zivilisierten Ländern der Welt bean

-

spruchen durfte, scheiterten zum Teil daran, daß 
die Kriminalpolizeibeamten der  Länder besol- 
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dungsmäßig besser eingestuft waren und deshalb 
keine Neigung zeigten; in die Bundesbehörde hin-
überzuwechseln. Mit Erschrecken haben wir im 
Haushaltsausschuß einen Bericht vom Ansteigen 
der Kriminalität, insbesondere bei Jugendlichen 
von 14 bis 18 Jahren, zur Kenntnis nehmen müssen. 

Desgleichen hören wir immer wieder von den 
großen Schwierigkeiten bei der Ermittlung von 
großen Kapitalverbrechen und  der  Festnahme der 
Täter. Man hat den Eindruck; daß das Zusammen-
wirken von Bund und Ländern auf dem kriminali-
stischen Gebiete noch mancherlei Wünsche off en-
läßt. Es ist bekannt, daß die Polizeischule in Hil-
trup eine ausgezeichnete Ausbildungsstätte auch 
für Kriminalbeamte ist, und die Eingeweihten wis-
sen, daß das Bundeskriminalamt in  Wiesbaden  über 
hervorragende technische Einrichtungen und Spezia-
listen verfügt. Sollte da eine Koordinierung der 
Ausbildung nicht möglich sein? 

Das gleiche gilt für das Gebiet der Verbrechens-
bekämpfung. Das Bundeskriminalamt hat aus dem 
Gesetz nur sehr beschränkte Exekutivbefugnisse, 
und zwar nur dann, wenn ein Land seine Hilfe 
erbittet oder wenn der Bundesminister des Innern 
in besonders schweren Fällen von seinem Weisungs-
recht Gebrauch macht. Hier muß von beiden Seiten 
die Bereitschaft zu echtem Zusammenwirken ver-
langt werden. 

Die Tatsache, daß auch das weibliche Element 
an  der aufsteigenden Kurve der Kriminalität in er-
heblichem Maße beteiligt ist, läßt uns erneut die 
Bitte aussprechen, der Ausbildung von Kriminal-
beamtinnen, auch solcher im höheren Kriminal-
dienst, ein besonderes Augenmerk zu schenken. 

Wir sind sehr dafür, daß in  den  Staatsverwal-
tungen in zunehmendem Maße auf Angestellte 
zurückgegriffen wird. Aber dieses Prinzip beim 
Bundeskriminalamt anzuwenden, wie es bei den 
Haushaltsberatungen im Haushaltsausschuß ver-
sucht wurde, halten wir bei dem besonders verant-
wortungsvollen Amte des Kriminalbeamten und 
seiner hoheitsträgerischen Funktion nicht für 
möglich. 

(Abg. Niederalt: Sehr richtig!) 

Sosehr meine Freunde, wie Sie aus meinen Aus-
führungen zu den behandelten Kapiteln entnom-
men haben dürften, bereit sind, dem Bundeskrimi-
nalamt 'die  zu einer erfolgreichen Arbeit notwen-
digen Voraussetzungen zu bieten, so wenig erfreut 
sind wir über eine Einrichtung dieses Amtes: die 
Sicherungsgruppe Bonn. Wir haben volles Ver-
ständnis dafür, daß für den Herrn Bundespräsiden-
ten wie auch für die  Mitglieder der Bundesregie-
rung oder bei Auslandsbesuchen für die hohen 
Gäste der Bundesrepublik 'gewisse Sicherungsmaß-
nahmen getroffen werden müssen, insbesondere 
dann, wenn der Herr Präsident oder die Regie-
rungsmitglieder sich auf Reisen begeben.  Das ist 
zu allen Zeiten üblich gewesen. Aber daß dafür 
ein besonderes Organ geschaffen wurde und die 
Überwachung in  einer Weise geschieht, daß wir 
zeitweise im Hause den  Eindruck von Bespitzelung 
haben mußten, ja daß selbst ein eigenes Über-
wachungsorgan wie dais Bundesverfassungsschutz

-

amt von Beamten der Sicherungsgruppe kontrol-
liert wurde, erscheint uns doch des Überwachens 
zuviel. Man weiß da bald nicht mehr, wer wen zu 
kontrollieren hat. Wir begrüßen es deshalb, daß 
der Herr Bundestagspräsident diesen unseren per-
sönlichen Schutz wieder beseitigt hat, und möchten  

anregen, daß man im Bundesinnenministerium 
Überlegungen anstellt, auf welche Weise man auch 
beim Beschützen anderer wieder zu normalen Ver-
hältnissen zurückfindet. 

Die Kapitel 614 bis 617 gaben wie alle Jahre 
auch bei diesen Haushaltsberatungen wieder Anlaß 
zur Kritik. Die Institute für Raumforschung, für 
angewandte Geodäsie und Landeskunde sollten 
nach unserer Meinung in ihrer Aufgabenstellung 
straffer gefaßt und verwaltungsmäßig zusammen-
gefaßt werden. Das Bundesinnenministerium 
würde sich dabei auch urn eine Aufgabe verdient 
machen, die man Verwaltungsvereinfachung nennt. 
Es besteht sonst die. Gefahr, daß diese Institutionen 
ein Eigenleben führen und die ausgebrachten Mit-
tel nicht produktiv verwendet werden. 

Bei dem Kapitel Bundesanstalt für zivilen Luft-
schutz muß ich etwas länger verweilen, weil es 
schon durch seine Bezeichnung die Gelegenheit 
gibt, zu einem so außerordentlichen Problem wie 
dein Schutz der Zivilbevölkerung grundlegende 
Ausführungen zu machen. Während meine Frak

-

tion schon in  früheren Jahren die Notwendigkeit 
des zivilen Bevölkerungsschutzes als eine uner-
läßliche Aufgabe der Bundesregierung herausge-
stellt hatte, während sich wie ein roter Faden durch 
alle Diskussionen über EVG bis zu den Beratungen 
der Pariser Verträge immer wieder die Forderung 
zog: „Denkt bei allen Anstrengungen um einen 
Wehrbeitrag auch an das Risiko, das im Konflikts

- fall unserer Zivilbevölkerung erwächst!", ist es erst 
in iden letzten Monaten gelungen, den Kreis der 
Interessierten sowohl bei der Bundesregierung als 
auch in diesem Hohen Hause nicht unbeträchtlich 
zu erweitern. 

Als ich bei den Haushaltsberatungen des vergan-
genen Jahres einen Antrag meiner Fraktion auf 
Schaffung eines Luftschutztitels von 1 Milliarde DM 
begründete, war es allein der Herr Bundesminister 
des Innern, der darauf einging und in seiner Er-
widerungsrede ein Luftschutzprogramm in Aus-
sicht stellte, das, wie er damals ausführte, nach der 
Rückkehr einer nach den USA  entsandten Studien-
kommission auf Grund des neuesten Standes der 
Forschung ausgearbeitet und dem Kabinett zur Be-
schlußfassung vorgelegt werden sollte. Dem auf 
drei Jahre berechneten Programm sollte dann 
rasch ein Luftschutzgesetz folgen, das erst die 
rechtliche Voraussetzung für seine Durchführung 
schaffen würde. 

Inzwischen ist wieder ein Jahr vergangen, ohne 
daß der uns vorliegende Haushalt einen Nieder-
schlag dieser Absichten erkennen läßt. Es ist uns 
zwar nicht unbekannt geblieben, daß der verant-
wortliche Ressortminister Anstrengungen gemacht 
hat, seine letztjährige Ankündigung in die Tat um-
zusetzen. Aber wir wissen auch von der Abneigung 
des Herrn Bundesfinanzministers gegen die  Pro-
jekte seines Kabinettskollegen. Daß sich der Herr 
Bundeskanzler nicht stark machte, seinem Innen-
minister helfend beizustehen, ist mit aus der Tat-
sache zu erklären, daß eine öffentliche Diskussion 
über den Schutz der Zivilbevölkerung im Kriege 
dazu geführt hätte, alle die Risiken und Gefahren 
aufzuzeigen, die in einem militärischen Engagement 
für das Volk liegen, und das wiederum wäre 
psychologisch für das Zustandekommen der Ver-
träge kein geeignetes Thema gewesen. 

Erörterungen in Fachkreisen haben zwar immer 
wieder erkennen lassen, daß man sich auch in der 
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für die Wehrfragen zuständigen Dienststelle Blank 
darüber klar gewesen ist, daß der Schutz der 
Zivilbevölkerung mindestens die gleiche Bedeutung 
hat wie die Aufstellung von Divisionen und daß 
die dazu erforderlichen Mittel sich auch in der 
gleichen Größenordnung bewegen müßten wie die. 
eigentlichen Wehrausgaben. Ja, in Unterhaltungen 
mit den für die Verteidigung Verantwortlichen 
wurde immer wieder betont, daß Maßnahmen für 
den Schutz der Zivilbevölkerung sowohl im Be-
reiche des passiven als auch des aktiven Luft-
schutzes Vorrang vor der Aufstellung des ersten 
Soldaten hätten. Von einem Soldaten an der Front, 
von einem Arbeiter im Rüstungsbetrieb, so wurde 
argumentiert, sei keine Kampfmoral zu erwarten, 
wenn er seine Angehörigen in der Heimat nicht 
geschützt wisse. Presse und Rundfunk haben im 
übrigen in dankenswerter Weise dafür gesorgt, daß 
manche, die in einem gewissen Dämmerschlafzu-
stand ihr Gewissen mit dem :bekannten Wort „Luft-
schutz ist für die Katz" beruhigt hatten, aufge-
wacht sind und sich seither mit dem leidigen Pro-
blem in zunehmendem Maße beschäftigen. 

So war es denn keine Überraschung mehr, als ein 
Vertreter des Bundesinnenministeriums den Haus-
haltsausschuß davon unterrichtete, daß dem 
Kabinett eine Vorlage zugegangen sei, die  sich in 
etwa mit dem Antrag der Opposition decke und in 
einem Haushaltsnachtrag für das laufende Haus-
haltsjahr einen Teilbetrag fordere, um das Pro-
gramm anlaufen zu lassen. Aus den Zeitungen 
konnte man  später entnehmen, daß in einer Kabi-
nettssitzung der Vorschlag des  Bundesinnenmini-
sters auch beraten und verabschiedet worden sei 
mit der Maßgabe, daß sich in die Kosten Bund, 
Länder und Gemeinden teilen sollten. 

Wir Sozialdemokraten sind der Auffassung, daß 
der Schutz ,der Zivilbevölkerung in mindestens 
gleichem Maße wie die Aufstellung von militäri-
schen Einheiten eine Bundesangelegenheit ist und 
daß es deshalb auch Aufgabe der Bundesregierung 
ist, die  entsprechenden Mittel in den Haushaltsplan 
einzusetzen. Von dieser Annahme geht der Ihnen 
vorliegende sozialdemokratische Antrag aus, wenn 
er fordert, in Einzelplan 06 hinter Kap. 18 ein 
Kap. 18 a mit der Überschrift „Schutz der Zivil-
bevölkerung" einzufügen und die Deckungsmittel 
dem Einzelplan 35 Kap. 01 dadurch zu entnehmen, 
daß man die dortige Summe um den Betrag 
von 1200 Millionen DM, der für den Luftschutz 
bereitgestellt werden soll, kürzt. 

Entsprechend den dem Luftschutz gestellten Auf-
gaben ist der Antrag in neun Titel aufgegliedert, die 
Mittel für die einzelnen Teilaufgaben ausweisen. 
Die drei Hauptprobleme, um  die  es sich beim Luft-
schutz handelt, sind etwa wie folgt zu umreißen: 
Vorbereitung einer Evakuierung, Aufbau eines 
Warnsystems und Bau von Schutzräumen. 

Eine völlige Evakuierung, wie sie eigentlich an-
gesichts der grausamen Atomwaffen notwendig 
wäre, ist weder in den luftangriffempfindlichen 
Großstädten noch sonst irgendwo durchzuführen, 
weil es weder in unserem Lande noch in den Nach-
barländern entsprechende Aufnahmeräume gibt 
und weil im Notfall wahrscheinlich auch gar nicht 
genügend Transportmittel zur Verfügung stünden ; 

 um eine solche Großevakuierung durchzuführen. 
Es isst also nur eine Verlagerung der Zivilbevölke-
rung auf engstem Raume möglich, und zwar so, daß 
an  der  Peripherie der Städte, 'etwa 10 bis 12 km 
vom Stadtkern entfernt, entsprechende Aufnahme-

einrichtungen geschaffen werden und man die 
Frauen, Kinder, Greise und alle diejenigen, die 
nicht an den Produktionsstätten verbleiben müssen, 
nach draußen bringt. Wie die wissenschaftliche For-
schung .auf dem Gebiete der Anwendung der Atom-
waffen erkennen läßt, ist es möglich, die Verluste 
der Zivilbevölkerung durch solche Evakuierungs-
maßnahmen auf ein Mindestmaß herunterzu-
drücken. 

Außerdem ist es notwendig, bei den Neubauten, 
sowohl den zivilen als auch den Industrie- oder 
Verwaltungsbauten, jetzt schon entsprechende Maß-
nahmen zu treffen, umgeeignete splitter- und 
trümmersichere Schutzräume in diesen Geländen 
zu schaffen. Auch dadurch ist die Möglichkeit ge-
geben, allerschwerste Verluste bei etwaigen An-
griffen zu vermeiden. 

Die Aufnahmeräume, die  notwendig sind, um die 
Bevölkerung aus den Stadtzentren zu evakuieren, 
könnten heute schon vorbereitet werden, min-
destens in ein großes Programm eingeplant wer-
den, indem man Schulen, Jugendherbergen, Alters-
heime, Ferienheime und Krankenhäuser an die 
Peripherie der Stadt legt, damit sie im gegebenen 
Fall für den bestimmten Zweck verwendet werden 
könnten. 

Der geplante Warndienst soll sich an den Flug-
meldedienst anlehnen, ohne jedoch mit militäri-
schen Einrichtungen gekoppelt zu werden. Er muß 
in zivilen Händen, in den Händen der inneren Ver-
waltung bleiben, damit uns der Schutz der Genfer 
Konvention erhalten bleibt. Nähere Regelungen 
werden in einem Luftschutzgesetz erforderlich sein. 

Der Bau von Schutzräumen — auch eine Siche-
rungsmaßnahme — muß auf unsere geographische 
Lage abgestellt werden. Großbunker, wie sie noch 
im letzten Kriege der Stadtbevölkerung Schutz 
boten, werden neu wohl nur noch in Industrie-
anlagen errichtet werden müssen. Sie haben für 
die Zivilbevölkerung deshalb ihren Sinn verloren, 
weil es bei der Kürze der Warnungszeiten kaum 
möglich ist, sie noch aufzusuchen. Hingegen sollten 
die noch bestehenden Bunker, soweit sie noch 
wiederherstellungsfähig sind, wieder ausgebaut 
werden, insbesondere dort, wo sie in der Nähe von 
Bahn- oder Industrieanlagen liegen. Wir haben 
deshalb in unserem Antrag auch eine ent-
sprechende Summe für die Wiederherstellung die-
ser Schutzräume vorgesehen. Großbunker sind, wie 
ich vorhin schon ausführte, von der Industrie zu 
errichten, nicht nur für die Arbeiter, für diese 
zwar in erster Linie, aber es gilt auch gewisse 
Objekte zu schützen, damit der Arbeiter, wenn ein 
Fliegerangriff vorüber ist, auch wieder eine Ar-
beitsstelle vorfindet. 

Vom Bundesverband der Deutschen Industrie 
wurde ich vor wenigen Tagen dahin unterrichtet, 
daß der Verband einen Plan entwickelt habe, der 
für diesen Zweck eine Summe von etwa 5 Milliar-
den vorsehe. Die Vertreter haben dabei auch er-
wähnt, daß es unmöglich sei, diese 5 Milliarden 
von der Industrie allein aufzubringen. Es müßte 
danach neben den seitherigen Kostenträgern, 
Bund, Länder und Gemeinden, ein weiterer not-
wendig sein. Als vierte Säule im Bundesluftschutz 
müßte im Luftschutzgesetz die Industrie erschei-
nen, und in das Programm müßte der Industrie- 
und Werkschutz aufgenommen werden. 

Was den Kostenanteil der Gemeinden betrifft, 
möchte ich heute schon davor warnen, ihnen, die 
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ohnehin schwerstens belastet sind und kaum mehr 
ihre Haushalte in Ordnung bringen können, noch 
Luftschutzlasten aufzubürden. Hier muß die Bun-
desregierung sehen, wie beim Wehrbeitrag die Mit-
tel aus allgemeinen Haushaltsmitteln aufzubringen. 
Der Herr Bundesfinanzminister wird wohl Wege 
finden, wie er mit den Ländern auf diesem Gebiete 
zu Streich kommt. 

Was die Schutzräume anlangt, so sieht man drei 
Kategorien vor, eine A-, B- und C-Klasse, die je 
nach, der Stärke der Decke — die A-Klasse mit 
60 cm starker Decke, die B-Klasse mit 40 cm star-
ker Decke und die C-Klasse mit 30 cm starker 
Decke — den Hausbewohner zu schützen imstande 
sind. Selbst die schwächsten Einbauten in Wohn-
häusern mit einer 30 cm starken Decke sollen nach 
den Erfahrungen, wie man sie bei den Experimen-
ten in Nevada und sonstwo gemacht hat, noch so 
sicher sein, daß sie gegen eine in der näheren Um-
gebung niedergegangene Bombe Schutz gewähren. 

Wenn man erstens ein ausgezeichnetes Warnnetz 
hat, zweitens die hier vorgeschlagenen Evakuie-
rungsmaßnahmen trifft und drittens auch noch für 
kleine Schutzbauten sorgt, dann soll — nach einem 
Beispiel, das sowohl in der Bundesluftschutzschule 
als auch in der Literatur genannt wird — es mög-
lich sein, in einer Stadt von 1 Million Einwohnern, 
die bei Niedergehen einer Wasserstoffbombe im 
Stadtkern ohne irgendeine Schutz- und Warnmaß-
nahme etwa 467 000 Tote und 260 000 Verletzte zu 
verzeichnen hätte, diese Verluste bei Anwendung 
der vorgeschlagenen Schutz- und Warneinrichtun-
gen auf etwa 19 000 Tote und 75 000 Verletzte 
herabzumindern. 

Unser Antrag teilt Ihnen in neun Titeln die Auf-
gaben auf, die aus diesen 1,2 Milliarden DM dotiert 
werden sollen. Da sind 500 Millionen DM für den 
Bau von Luftschutzräumen aufgeführt in der An-
nahme, daß der Bund als Vorbild vorangeht und 
in seinen eigenen Bauten die entsprechenden 
Schutzräume schafft und für das laufende Woh-
nungsbauprogramm entsprechende Zuschüsse gibt. 

Für die Wiederherstellung der noch brauchbaren 
Großbunker sind 145 Millionen DM vorgesehen. 

Es folgt ein Betrag für die Ausbildung von Luft-
schutzkräften und die Beschaffung von Material. 
Luftschutzkräfte werden ja heute schon von einer 
Reihe von Organisationen ausgebildet, insbeson-
dere vom Deutschen Roten Kreuz, das sich, im 
Zusammenhang mit dem Arbeiter-Samariterbund 
und einigen anderen Organisationen, auf allen Ge-
bieten des Luft- und Katastrophenschutzes sehr 
verdient gemacht hat und das deshalb auch unsere 
Unterstützung findet, indem wir in unserem An-
trag eine Zuweisung von 85 Millionen DM für ent-
sprechende Maßnahmen zum weiteren Ausbau sei-
ner Ersten Hilfe vorsehen. 

(Abg. Dr. Conring: Wo ist denn eigentlich 
die Deckung?) 

— Die Deckung habe ich Ihnen bereits genannt; 
sie soll aus dem Einzelplan 35 Kap. 35 01 Tit. 300 
entnommen werden. Aus dem dort enthaltenen 
Wehrbeitrag sollen die 1,2 Milliarden DM, die hier-
für notwendig sind, zur Verfügung gestellt werden. 

(Abg. Dr. Conring: Das ist zu billig!) 

Für den Meldedienst sind 100 000 DM vorge-
sehen. 

Dann ist im Antrag ein Posten für den Selbst-
schutz enthalten. Hier handelt es sich um den 
Bundesluftschutzverband, der auf gemeindlicher 
Grundlage aufgebaut ist und heute schon über 
etwa 25 000 Helfer verfügt. Als Luftschutzleiter 
ist heute nicht ein Polizeichef, sondern der höchste 
Gemeindebeamte oder sein Beauftragter vorge-
sehen. Auch der Deutsche Luftschutzverband hat 
schon dankenswerte Arbeit geleistet, bedarf aber 
dringend größerer Mittel, um seinen Aufgaben ge-
recht zu werden. Alles in allem sind in unserem 
Haushalt für Luftschutz- und Katastrophenzwecke 
einschließlich des Technischen Hilfswerks — bei 
dem wir erwarten, daß der Herr Bundesinnen-
minister die Differenzen, die noch zwischen dem 
DGB und dem Bundesinnenministerium bestehen, 
zur Lösung bringt, damit auch der Deutsche Ge

-

werkschaftsbund bei dieser Einrichtung mittun 
kann — knappe 15 Millionen DM vorgesehen. Daß 
man dafür keine Luftschutzräume bauen, keinen 
Warndienst einrichten und keinen Selbstschutz ent-
sprechend organisieren kann, wird wohl jedem 
klar sein. 

In unserem Antrag ist ferner ein Posten von 70 
Millionen DM für Bevorratung von Blutkonserven 
enthalten. Der Haushaltsausschuß hat im Einzel-
plan 06 ausgebrachte 2 Millionen DM auf 1 Million 
gekürzt, weil nach seiner Meinung die Voraus-
setzungen für die entsprechenden Einrichtungen 
zur Konservierung von Blut und die unerläßlichen 
Vorschriften noch nicht geschaffen seien. Die 
Übertragung von Blut ist, wie die Forschungs-
ergebnisse sagen, das einzige Mittel gegen 
Atomschäden. Das Blut des Verletzten muß 
völlig erneuert werden. Bei der großen Zahl derer, 
die in einem solchen Fall als Geschädigte anfallen 
würden, ist der Betrag für den ausreichenden Vor-
rat von Blutkonserven, Medikamenten, Verbands-
zeug und anderen notwendigen Dingen nicht zu 
hoch gegriffen. 

Endlich haben wir einen Betrag für Erkennungs-
marken für Kinder aufgenommen. Im vergangenen 
Jahr haben sich die Haushaltsberatungen schon 
einmal mit diesem Titel zu beschäftigen gehabt. 
Damals ist wenig Verständnis für ihn vorhanden 
gewesen. Aber angesichts der Tatsache, daß zehn 
Jahre nach Beendigung der Kriegshandlungen 
immer noch Eltern ihre Kinder und Kinder ihre 
Eltern suchen, sollten wir aus der traurigen Er-
fahrung der vergangenen Jahre die entsprechende 
Nutzanwendung ziehen und eine Einrichtung schaf-
fen, die eine wichtige Schutzmaßnahme für unsere 
Kinder darstellt. 

Mit diesen Gedanken zum Luftschutz möchte ich 
den Wunsch verbinden, daß das Hohe Haus nicht, 
wie im vergangenen Jahr, nur von einer Erklärung 
Kenntnis nimmt, sondern seinen Luftschutzwillen 
beweist, indem es den Antrag meiner Fraktion 
unterstützt und damit ,die Voraussetzung schafft,  

daß auch der Herr Bundesinnenminister möglichst 
rasch ein Luftschutzgesetz vorlegen kann, das die 
Durchführung des Luftschutzprogramms ermöglicht. 

Ich bitte Sie, diesem Antrag zuzustimmen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Meine Damen und 
Herren! Es ist mir vorhin bei der Erteilung des 
Wortes an den Abgeordneten Maier ein kleiner 
technischer Fehler unterlaufen; ich hatte die allge-
meine Anweisung bezüglich der Behandlung des 
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Haushalts hier noch nicht gelesen. Ich hätte, bevor 
ich Ecue allgemeine Beratung eröffnete, zunächst die 
Änderungsanträge aufrufen und sie begründen las-
sen müssen. Ich hole das nach. 

Ich rufe auf die Änderungsanträge Umdrucke 380, 
401, 421 und 422, erteile aber vorerst nicht mehr 
das Wort zur Begründung, sondern unterbreche 
jetzt die Beratung des Einzelplans 06, damit wir, 
wie verabredet, heute abend auch noch einige Ab-
stimmungen vornehmen; andernfalls würden sich 
die Abstimmungen morgen häufen und unüber-
sichtlich werden. Ich unterstelle das Einverständnis 
des Hauses. — Das Haus ist einverstanden. 

Wir kehren also zu Einzelplan 01 zurück. Dazu 
liegt ein einziger Änderungsantrag, und zwar des 
Abgeordneten Brese, auf Umdruck 389*) vor, den 
Zuschuß zur Gemeinschaftsverpflegung, und zwar 
in ;allen. Einzelplänen, wie er das heute begründet 
hat, auf die Hälfte zu kürzen. Ich komme zur Ab-
stimmung über diesen Antrag Umdruck 389. Die 
Abstimmung ist eine grundsätzliche, weil sie nicht 
nur für den Einzelplan hier gilt, sondern automa-
tisch auf alle Pläne da, wo diese Verpflegungstitel 
sich befinden, wirken würde. Wer dem Antrag Um-
druck 389 zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Das letzte war die überwiegende Mehrheit; der 
Antrag Umdruck 389 ist abgelehnt. 

Der Antrag Umdruck 381 ist ein Entschließungs-
antrag; nach Eder  Geschäftsordnung wird danach 
erst in der dritten Beratung zu den jeweiligen Ein-
zelplänen abgestimmt. 

Ich komme daher, da kein weiterer Änderungs-
antrag zum Einzelplan 01 vorliegt, zu dem Antrag 
des Ausschusses —Drucksache 1501 —, den Entwurf 
des Einzelplans 01 unverändert nach der Vorlage 
anzunehmen. Wer diesem AusSchußantrag zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ich 
stelle einstimmige Annahme fest. 

Einzelplan 02 Deutscher Bundestag. Da liegen 
zwei Änderungsanträge vor: Umdruck 386 und Um-
druck 390. Ich nehme den Antrag Umdruck 386 **) 
vorweg. Ich brauche ihn nicht noch einmal vorzu-
lesen, das würde zu weit führen; der Antrag liegt 
gedruckt vor. Wer dem Antrag Umdruck 386 zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Dias 
erste war die Mehrheit; der Änderungsantrag ist 
angenommen. 

Zu dem Antrag auf Umdruck 390 ***) wird mir von 
einem der Herren Schriftführer gesagt, darin müsse 
das Wort „Regierungsvorlage" gestrichen werden. 
Dann sehe ich aber keinen Sinn mehr darin. Dann 
muß mir der Antragsteller schon sagen, was er 
will. Dann heißt das nämlich: „In Kap. 02 01 
Tit. 301 — Zuschüsse an  die Fraktionen des Deut-
schen Bundestages — wird der Ansatz in der Fas-
sung  wiederhergestellt." Wenn man die Worte „der 
Regierungsvorlage" streicht, weiß ich nicht mehr, 
in welcher Fassung der Antrag zur Abstimmung 
gestellt werden soll. 

(Abg. ''Schoettle: Herr Präsident! Zur Ge

-

schäftsordnung!) 

- Herr Abgeordneter Schoettle. 

*) Siehe Anlage 6. 
**) Siehe Anlage 7. 

***) Siehe Anlage 8. 

Schoettle (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich glaube, das ist wirklich ein müßi-
ges Beginnen, darüber zu streiten, ob das eine Re-
gierungsvorlage ist oder nicht. Jedenfalls ist der 
Etat des  Bundestages genau so Gegenstand von Be-
sprechungen zwischen dem Bundesfinanzminister 
und dem Bundestag gewesen — wenn auch die 
Situation für 'das Parlament etwas anders ist —, so 

 daß man ¡darüber nicht streiten sollte. Selbstver-
ständlich ist das Ganze eine Regierungsvorlage, 
und mit der haben wir es hier zu tun. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Gut, dann wollen 
wir darüber abstimmen; ich glaube, dann erledigt 
es sich von selbst. Wer dem Antrag Umdruck 390 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Das 
letztere war die überwiegende Mehrheit; der An-
trag ist abgelehnt. 

Wer nunmehr dem Einzelplan 02 in der Gestalt 
zustimmen will, die 'er durch die Annahme des An-
trags Umdruck 386 erhalten hat, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Einstimmig angenommen. 

Einzelplan 03! Hier liegt auch nur ein Entschlie-
ßungsantrag vor, über den in  der  dritten Lesung 
abgestimmt wird. Deshalb kommen wir sofort zur 
Abstimmung über den Antrag des Ausschusses auf 
Drucksache 1503. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Umdruck 391!) 

— Ich habe gerade festgestellt, daß über Entschlie-
ßungsanträge erst in der dritten Lesung abge-
stimmt wird. 

Ich komme also zur Abstimmung über Druck-
sache 1503; das ist der Bericht und der Antrag des 
Ausschusses. Wer dem Einzelplan 03 in der Fas-
sung, wie ihn der Ausschuß vorlegt, zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Einstimmig ange-
nommen. 

Nun bin ich mir nicht ganz klar — ich war auch 
nicht die ganze Zeit im Plenum —, ob der Einzel-
plan 04 überhaupt schon aufgerufen worden ist. — 
Nach dem Protokoll nicht. 

(Zuruf: Nicht aufgerufen!) 
— Das ist also in Ordnung; dann können wir auch 
nicht abstimmen. 

Einzelplan 05! Hier liegen zwei Änderungsanträge 
vor. Ich komme zur Abstimmung zuerst über den 
Antrag Umdruck 423 *), in Kapitel 05 01 Titel 956 
— Beitrag des Bundes zum Fond Weltkinderhilfs-
werk UNICEF — den Ansatz von 800 000 DM um 
200 000 DM auf 1 Million DM zu erhöhen. Wer ihm 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ich 
bitte, die Abstimmung zu wiederholen. Wer dem 
Antrag zuzustimmen wünscht, den bitte ich, sich 
zu erheben. — Gegenprobe! — Das Präsidium ist 
sich nicht einig; wir müssen auszählen! Ich bitte, 
den Saal zu verlassen. Ich bitte, sich etwas zu be-
eilen, damit wir noch bis 9 Uhr durchkommen; 
denn wir müssen auch noch eine namentliche Ab-
stimmung durchführen. 

(Die Abgeordneten verlassen den Saal.) 

Ich bitte, die Türen zu schließen. Ich bitte, mit 
der Auszählung zu beginnen. 

(Wiedereintritt und Zählung.) 

*) Siehe Anlage 10. 
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(Vizepräsident Dr. Schneider) 
Ich bitte, die Türen zu schließen. Die Auszählung 

ist beendet. 

Meine Damen und Herren, es tut mir außer-
ordentlich leid: Wir müssen diesen Hammelsprung 
wiederholen, allerdings nicht deshalb, weil das Er-
gebnis nicht klar wäre; aber ich verkünde es des-
halb nicht, weil eben wieder Berliner Abgeord-
nete, die nicht abstimmungsberechtigt sind, mit 
durchgegangen sind; dadurch ist an der einen Tür 
ein Irrtum beim Zählen unterlaufen. Es tut mir 
außerordentlich leid, meine Damen und Herren, 
wir müssen den Hammelsprung wiederholen. 

(Die Abgeordneten verlassen den Saal.) 
Ich bitte, die Türen zu schließen. Ich bitte, mit 

der Auszählung zu beginnen. 

(Wiedereintritt und Zählung.) 

Ich bitte, die Türen zu schließen. — Die Aus-
zählung ist beendet. 

Meine Damen und Herren, ich gebe das Ergebnis 
der Abstimmung bekannt: Mit Ja haben gestimmt 
156 Abgeordnete, mit Nein 180, 4 haben sich der 
Stimme enthalten. Damit ist der Änderungsantrag 
auf Umdruck 423 abgelehnt. 

Ich komme nunmehr zur Abstimmung über den 
Antrag auf Umdruck 400 *). Ich darf kurz sagen, 
was in diesem Antrag steht; anscheinend ist es 
schwierig, das alles so schnell herauszufinden: 

In Kap. 05 01 wird  der  Tit. 961 — Beteiligung 
der Bundesrepublik an dem erweiterten tech-
nischen Beistandsprogramm der Vereinten Na-
tionen für die wirtschaftliche Entwicklung 
unterentwickelter Länder — auf 1 500 000 DM 
erhöht. 

Wer diesem Antrag auf Umdruck 400 zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Das zweite war 
die Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 

Ich komme nunmehr zur Abstimmung über den 
Antrag des Ausschusses auf Drucksache 1505. Wer 
ihm zuzustimmen wünscht, den bitte ich um ein 
Handzeichen. 

(Abg. Schoettle: Herr Präsident! Zur Ab

-

stimmung!) 
— Herr Abgeordneter Schoettle! 

Schoettle (SPD): Herr Präsident, ich glaube 
nicht, daß es möglich ist, heute schon über den 
Einzelplan 05 abzustimmen. Solange das Gehalt 
des Ministers nicht bewilligt ist, muß das offen-
bleiben. Die Abstimmung müssen wir dann eben 
in der nächsten Woche nachholen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Ich habe mir das 
eben auch einen Augenblick überlegt und war mir 

*) Siehe Anlage 9.  

— ich gestehe es ganz offen — im Zweifel. Ich 
habe geglaubt, so verfahren zu sollen, weil hier 
nur steht: Die Debatte über das Ministergehalt 
wird zurückgestellt. Man kann das ja dann auch in 
der dritten Lesung ablehnen. Aber ich glaube, es 
ist logischer, die Schlußabstimmung nicht vorzu-
nehmen. Wir stellen sie also zurück bis zur näch-
sten Woche. 

Einzelplan 07, Geschäftsbereich des Bundes-
ministers der Justiz. Hier lasse ich zuerst abstim-
men über den Antrag des Kollegen Hoogen auf 
Umdruck 411 *). Wer ihm zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Einstimmig angenommen. 

Ich komme nunmehr zur Abstimmung über 
den Antrag des Abgeordneten Brese auf Um-
druck 392 **). Hier hat die SPD-Fraktion nament-
liche Abstimmung beantragt; der Antrag ist also 
genügend unterstützt. Ich bitte die Damen und 
Herren Schriftführer, mit der Einsammlung der 
Abstimmungskarten zu beginnen. 

(Einsammeln der Abstimmungskarten.) 

Ich frage das Haus: sind Abgeordnete da, die noch 
nicht abgestimmt haben? — Ich bitte, sich zu be-
eilen. — Ich schließe die Abstimmung. 

(Auszählung der Abstimmungskarten.) 

Meine Damen und Herren, ich gebe das vor-
läufige Ergebnis ***) der namentlichen Abstimmung 
bekannt. Stimmberechtigte Abgeordnete haben ins-
gesamt 371 abgestimmt. Mit Ja haben 126, mit 
Nein 222 gestimmt; enthalten haben sich 23. 

(Zuruf links: Na, Herr Brese!) 

Berliner Abgeordnete: Es haben 17 abgestimmt, 
11 mit Ja, 2 mit Nein; 4 haben sich enthalten. Da-
mit ist der Antrag auf Umdruck 392 abgelehnt. 

Ich komme nun zur Schlußabstimmung in der 
zweiten Beratung über Einzelplan 07. Wer ihm in 
der Fassung zuzustimmen wünscht, die er jetzt 
durch Annahme des Antrags Umdruck 411 gewon-
nen hat, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Das erste war 
die Mehrheit; er ist angenommen. 

Meine Damen und Herren! Es ist genau 21 Uhr. 
Ich darf wohl Ihr Einverständnis unterstellen, daß 
wir die Beratung jetzt abbrechen. Ich berufe die 
nächste, die 87. Sitzung des Deutschen Bundestages, 
auf Mittwoch, den 15. Juni 1955, 9 Uhr, und schließe 
die heutige Sitzung. 

(Schluß der Sitzung: 21 Uhr.) 

*) Siehe Anlage 12. 
**) Siehe Anlage 11. 

***) Vgl. das endgültige Ergebnis Seite 4814. 
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Anlage 1 

Liste der beurlaubten Abgeordneten 

a) Beurlaubungen 

Abgeordnete 	beurlaubt bis einschließlich 

Dr. Dr. h. c. Pünder 5. Juli 
Scheel 2. Juli 
Dr. Graf Henckel 30. Juni 
Neuburger 30. Juni 
Frehsee 25. Juni 
Gefeller 25. Juni 
Held 25. Juni 
Dr. Lindenberg 25. Juni 
Onnen 25. Juni 
Richter 25. Juni 
Hufnagel 20. Juni 
Höhne 18. Juni 
Dr. Jentzsch 18. Juni 
Dr. Lütkens 18. Juni 
Keuning 18. Juni 
Seither 18. Juni 
Jahn (Frankfurt) 17. Juni 
Brockmann (Rinkerode) 16. Juni 
Eickhoff 16. Juni 
Ziegler 16. Juni 
Seidl (Dorfen) 16. Juni 
Frau Schroeder (Berlin) 16. Juni 
Even 15. Juni 
Dr. Horlacher 15. Juni 
Wehner 15. Juni 
Dr. Baade 14. Juni 
Dr. Deist 14. Juni 
Dr. Eckhardt 14. Juni 
Könen (Düsseldorf) 14. Juni 
Dr. Kreyssig 14. Juni 
Frau Dr. Kuchtner 14. Juni 
Kühlthau 14. Juni 
Lemmer 14. Juni 
Maier (Mannheim) 14. Juni 
Dr. Maier (Stuttgart) 14. Juni 
Müller (Worms) 14. Juni 
Rademacher 14. Juni 
Sabaß 14. Juni 
Schmidt (Hamburg) 14. Juni 
Teriete 14. Juni 
Wagner (Ludwigshafen) 14. Juni 
Wieninger 14. Juni 
Dr. Pohle (Düsseldorf) 14. Juni 

b) Urlaubsanträge 

Abgeordnete 	 bis einschließlich 

Morgenthaler 16. Juli 
Pelster 16. Juli 
Schuler 9. Juli 
Wirths 9. Juli 
Griem 2. Juli 
Mühlenberg 30. Juni 
Schulze-Pellengahr 30. Juni 
Frau Keilhack 30. Juni 
Berlin 30. Juni 
Elsner 30. Juni 
Müller (Wehdel) 30. Juni 
Eberhard 25. Juni 
Dr. Gülich 25. Juni 
Dr. Hellwig 22. Juni 

Anlage 2 	 Umdruck 396 
(Vgl. S. 4689 ff.) 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD zur 
zweiten Beratung des Entwurfs eines Ersten Bun-
desmietengesetzes (Drucksachen 1110, 1421): 

Der Bundestag wolle beschließen: 
1. § 1 erhält folgende Fassung: 

§ 1 
(1) Für preisgebundenen Wohnraum, der 

bis zum 31. Dezember 1949 bezugsfertig ge

-

worden ist, ist das Entgelt, das nach Abzug 
der Umlagen und Sonderzuschläge gemäß 
§ 2 auf Grund einer vertraglichen Verein-
barung am 31. Dezember 1954 zu entrichten 
war, die Grundmiete im Sinne. dieses Ge-
setzes. 

(2) Ist bis zum 31. Dezember 1954 ein An-
trag auf Erhöhung oder Herabsetzung der 
Miete bei der Preisbehörde gestellt worden, 
so ist die Grundmiete im Sinne von Absatz 1 
die durch die Preisbehörde genehmigte 
Miete. 

2. In § 2 Abs. 1 wird der zweite Halbsatz durch 
folgenden Text ersetzt: 

der Antrag kann nur bis zu einem Jahr 
nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes oder 
innerhalb eines Jahres nach Abschluß eines 
neuen Mietverhältnisses gestellt werden, es 
sei denn, daß . die Miete die nach den bis-
herigen Vorschriften zulässige Miete um 
mehr als 20 v. H. übersteigt. 

3. § 3 wird gestrichen. 
4. § 6 wird gestrichen. 

Eventualantrag: 
Im § 6 werden in Abs. 1 Satz 1 hinter dem 

Wort „neuzeitlichen" die Worte „und betriebs-
fähigen" und in Abs. 1 Satz 2 und in Abs. 2 vor 
dem Wort „Sammelheizung" das Wort „be-
triebsfähige" eingefügt. 

5. Die §§ 8 und 9 werden gestrichen. 
6. In § 12 werden die Nummern 1 und 2 durch 

folgende Nummern ersetzt: 
1. in Kellerwohnungen, Bunkerwohnungen, 

Barackenwohnungen, Wohnungen in Be-
helfsheimen und Nissenhütten sowie für 
sonstige behelfsmäßige Unterkünfte, 

2. für sonstigen Wohnraum, wenn und so-
weit Mängel vorliegen, die seine Benutz-
barkeit erheblich beeinträchtigen, 

3. wenn eine Erhöhung der Miete auch für 
den Fall ihrer preisrechtlichen Zulässig-
keit durch Vertragsbestimmungen ausge-
schlossen ist. 

7. § 13 erhält den folgenden neuen Wortlaut: 

§ 13 
(1) Durch eine Mieterhöhung auf Grund die-

ses Gesetzes darf eine dem Wohnwert ent-
sprechende Miete nicht überschritten werden. 

(2) Für Wohnungen, die nach ihrem baulichen 
und wohnlichen Zustand und nach ihrer Aus-
stattung Wohnungen des öffentlich geförderten 
Wohnungsbaues entsprechen, dürfen durch 
Mieterhöhungen nach den §§ 3 bis 5 die Richt-
satzmieten nach Maßgabe des Ersten Woh-
nungsbaugesetzes (WoBauG) in der Fassung 
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vom 25. August 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 1047) 
nicht überschritten werden. 

(3) Für Wohnungen, die durch ihren baulichen 
und wohnlichen Zustand und ihre Ausstattung 
einen geringeren Wert als Wohnungen des 
öffentlich geförderten Wohnungsbaues besitzen, 
bestimmt sich die Obergrenze des Absatzes 2 
unter Berücksichtigung von Abschlägen, die den 
Wohnwert mindernden Merkmalen Rechnung 
tragen. Dabei sind insbesondere zu berücksichti-
gen das Alter, der Erhaltungsgrad, die Ausfüh-
rung, die Wohnlage, die Stockwerkslage, die 
lichte Stockwerkshöhe, der Wohnungsabschluß, 
die Belichtung und Besonnung und das Vor-
handensein von Wasser- und Energieanschlüs-
sen und Abort mit Wasserspülung in der 
Wohnung. 

(4) Der Bundesminister für Wohnungsbau 
und der Bundesminister für Wirtschaft bestim-
men durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates die Vomhundertsätze der in 
Absatz 3 genannten Abschläge. 

Eventualantrag: 
In § 13 Abs. 1 Satz 1 werden nach den Wor-

ten „§§ 3, 5" die Worte „ , 6 Abs. 1" eingefügt 
und im zweiten Halbsatz die Worte „§ 6 Ab-
sätze 1 bis 3" ersetzt durch die Worte „§ 6 Ab-
sätze 2 und 3". 

8. In § 17 Abs. 1 Satz 1 wird nach dem Wort „Län-
der" das Wort „vorläufig" eingefügt. 

9. In § 19 Abs. 2 Satz 2 zweiter Halbsatz werden 
die Worte „von vier Jahren" durch die Worte 
,,von sechs Jahren" ersetzt. 

10. In § 29 Abs. 2 werden die Nummern 2 und 3 
gestrichen. 

11. Die §§ 35 und 36 werden gestrichen. 
12. § 38 wird gestrichen. 

13. Nach § 39 ist folgender neuer Neunter Abschnitt 
einzufügen: 

NEUNTER ABSCHNITT 
Darlehen, Zinszuschüsse und Bürgschaften 

für Instandsetzungen von Wohnungen 

§ 39 a 
(1) Um die Erhaltung, Instandsetzung und 

Verbesserung von Wohnungen zu fördern, 
wird der Bundesminister für Wohnungsbau 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bun-
desminister der Finanzen 
1. Darlehen mit ermäßigtem Zinssatz bis 

zur Zinsfreiheit für Instandsetzungsarbei-
ten an solchen Wohnungen zu gewähren, 
die bis zum 20. Juni 1948 bezugsfertig 
geworden sind, 

2. Zinsverpflichtungen aus Darlehen, die 
für Instandsetzungsarbeiten an solchen 
Wohnungen aufgenommen werden, die 
bis zum 20. Juni 1948 bezugsfertig gewor-
den sind, durch Zinszuschüsse zu ver-
billigen, 

3. Bürgschaften für Verpflichtungen aus 
Darlehen der in Nummer 2 bezeichneten 
Art zu übernehmen. 

(2) Die näheren Bestimmungen erläßt der 
Bundesminister für Wohnungsbau im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister der 
Finanzen. 

(3) Der Gesamtbetrag der zu gewährenden 
Darlehen und Zinszuschüsse nach Absatz 1 
Nummern 1 und 2 wird auf 50 Millionen 
Deutsche Mark, der Höchstbetrag der Ver-
pflichtungen aus Absatz 1 Nummer 3 auf 
100 Millionen Deutsche Mark festgesetzt. 

Der bisherige Neunte Abschnitt wird Zehnter 
Abschnitt. 

14. § 45 wird gestrichen. 
Eventualantrag: 

In § 45 Abs. 2 werden die Worte „bis zum 
31. März 1956" ersetzt durch die Worte „bis 
zum 31. Dezember 1956". 

15. § 46 erhält folgende Fassung: 

§ 46 
Dieses Gesetz tritt drei Monate nach der 

Verkündung in Kraft. 

Bonn, den 13. Juni 1955 

Ollenhauer und Fraktion 

Anlage 3 	 Umdruck 410 
(Vgl. S. 4692 B, 4712 B) 

Änderungsantrag der Fraktion des GB/BHE zur 
zweiten Beratung des Entwurfs eines Ersten Bun-
desmietengesetzes (Drucksachen 1110, 1421): 

Der Bundestag wolle beschließen: 
1. § 3 wird gestrichen. 
2. § 16 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

(2) Beihilfen sind solchen Mietern zu ge-
währen, deren Familieneinkommen 200 v. H. 
des Satzes nicht übersteigt, der sich bei An-
wendung der örtlich geltenden Fürsorgericht-
sätze und Richtlinien für die Berechnung der 
Leistungen der öffentlichen Fürsorge an 
solche Familien ergibt. 

Bonn, den 13. Juni 1955 

Seiboth und Fraktion 

Anlage 4 	 Umdruck 419 
(Vgl. S. 4725 D) 

Änderungsantrag der Fraktion der FDP zur 
dritten Beratung des Entwurfs eines Ersten Bun-
desmietengesetzes (Drucksachen 1110, 1421): 

Der Bundestag wolle beschließen: 
In § 30 Abs. 1 Satz 1 wird der zweite Halbsatz 
gestrichen. 

Bonn, den 14. Juni 1955 

Dr. Atzenroth 
Dr. Dehler und Fraktion 

Anlage 5 	 Umdruck 420 
(Vgl. S. 4725 A) 

Änderungsantrag der Fraktion des GB/BHE 
zur dritten Beratung des Entwurfs eines Ersten 
Bundesmietengesetzes (Drucksachen 1110, 1421): 

Der Bundestag wolle beschließen: 
In § 16 wird dem Abs. 2 folgender Satz 2 angefügt: 

Empfängern von Unterhaltshilfe nach dem 
Lastenausgleichsgesetz wird Beihilfe gewährt, 
sofern die künftig zu zahlende Miete mehr als 
20 vom Hundert der Sätze der Unterhaltshilfe 
ausmacht. 

Bonn, den 14. Juni 1955 
Dr. Mocker und Fraktion 
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Anlage 6 	 Umdruck 389 
(Vgl. S. 4730 B, 4765 A) 

Änderungsantrag des Abgeordneten Brese zur 
zweiten Beratung des Entwurfs des Haushaltsgeset-
zes 1955, alle Einzelpläne (Drucksachen 1100, 1501 
bis 1530): 

Der Bundestag wolle beschließen: 
Die Ansätze des Tit. 298 — Zuschuß zur Gemein-

schaftsverpflegung — werden in allen Einzelplänen 
auf die Hälfte gekürzt. Den Ansätzen soll lediglich 
ein Tageszuschuß von 30 Pfennig (statt 60 Pfennig) 
zugrunde liegen. 
Bonn, den 13. Juni 1955 

Brese 

Anlage 7 	 Umdruck 386 
(Vgl. S. 4737 A, 4765 B) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Ruhnke, 
Schwann, Dr. Bartram, Geiger (München), Elsner, 
Dr. Elbrächter und Genossen zur zweiten Beratung 
des Entwurfs des Haushaltsgesetzes 1955, Einzel-
plan 02 Deutscher Bundestag (Drucksachen 1100, 
1502): 

Der Bundestag wolle beschließen: 
In Kap. 02 01 Tit. 309 wird der Ansatz urn 
13 000 DM zugunsten der Zuwendung an.  die 
Interparlamentarische Arbeitsgemeinschaft erhöht. 
Bonn, den 10. Juni 1955 

Ruhnke 
Frau Albertz 
Frau Albrecht 
Bals 
Banse 
Bauer (Würzburg) 
Baur (Augsburg) 
Frau Bennemann 
Berlin 
Bettgenhäuser 
Dr. Bleiß 
Daum 
Dewald 
Diel 
Erler 
Franke 
Freidhof 
Frenzel 
Geritzmann 
Dr. Gülich 
Hauffe 
Hermsdorf 
Herold 
Höhne 
Hörauf 
Jacobi 
Jacobs 
Jaksch 
Kinat 
Klingelhöfer 
Koenen (Lippstadt) 
Kühn (Köln) 
Maier (Freiburg) 
Marx 
Mattick 
Meitmann 
Dr. Menzel 
Metzger 
Dr. Mommer 
Müller (Erbendorf) 

Ohlig 
Op den Orth 
Peters 
Rehs 
Frau Renger 
Ritzel 
Rudoll 
Runge 
Sassnick 
Dr. Schellenberg 
Schmitt (Vockenhaus.) 
Schröter (Wilmersd.) 
Seidel (Fürth) 
Thieme 
Traub 
Trittelvitz 
Wagner (Deggenau) 
Welke 
Wittrock 
Frau Wolff (Berlin) 
Zühlke 
Schwann 
Dr. Atzenroth 
Dr. Bucher 
Dannemann 
Dr. Dehler 
Dr.-Ing. Drechsel 
Eberhard 
Frau Friese-Korn 
Gaul 
Dr. Hoffmann 
Kühn (Bonn) 
Lahr 
Lenz (Trossingen) 
Dr. Dr. h. c. Prinz zu 

Löwenstein 
Dr. Luchtenberg 
von Manteuffel 

(Neuß) 
Margulies 
Mauk 
Dr. Preiß 
Dr. Reif 
Dr. Schneider (Lollar) 
Dr. Stammberger 
Dr. Starke 
Dr. Bartram 
Geiger (München) 
Bauer (Wasserburg) 
Bauereisen 
Frau Dr. Bleyler 

(Freiburg) 
Frau Brauksiepe 
Frau Dr. Brökelschen 
Dr. von Buchka 
Demmelmeier 
Frau Dietz 
Dr. Dollinger 
Dr. Dresbach 
Engelbrecht-Greve 
Etzenbach 
Even 
Finckh 
Dr. Franz 
Friese 
Fuchs 
Funk 
Dr. Furler 
Gedat 
Frau Geisendörfer 
D. Dr. Gerstenmaier 
Dr. Glasmeyer 
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Gumrum 
Harnischfeger 
Heye 
Dr. Höck 
Höfler 
Frau Dr. Jochmus 
Karpf 
Kemmer 
Kemper 
Dr. Kihn (Würzburg) 
Klausner 
Dr. Kopf 
Kramel 
Frau Dr. Kuchtner 
Kuntscher 
Lang (München) 
Leonhard 
Lermer 
Leukert 
Dr. Leverkuehn 
Lücker (München) 
Dr. Baron 

Manteuffel-Szoege 
Massoth 
Mensing 
Meyer (Oppertshofen) 
Meyer (Ronnenberg) 
Dr. Dr. h. c. Müller 

(Bonn) 
Müller-Hermann 
Dr. Orth 
Raestrup 
Frau Dr. Rehling 
Frhr. Riederer von 

Paar 
Dr. Rinke 
Rösing 
Schlick 
Schmücker 
Dr.-Ing. E. h. 

Schuberth 
Dr. Seffrin 
Spies (Emmenhausen) 
Spörl 
Stiller 
Stücklen 
Frau Vietje 
Wacher (Hof) 
Walz 
Frau Dr. h. c. Weber 

(Aachen) 
Wiedeck 
Wittmann 
Elsner 
Bender 
Dr. Czermak 
Dr. Eckhardt 
Engell 
Feller 
Frau Finselberger 
Gemein 
Haasler 
Dr. Keller 
Dr. Klötzer 
Körner 
Kunz (Schwalbach) 
Kutschera 
Petersen 
Dr. Reichstein 
Samwer 
Seiboth 
Dr. Sornik 

Srock 
Dr. Strosche 
Dr. Elbrächter 
Becker (Hamburg) 
Dr. Brühler 
Eickhoff 
Matthes 
Müller (Wehdel) 
Dr. Schranz 
Walter 
Wittenburg 
Dr. Zimmermann 
Brockmann 

(Rinkerode) 

Anlage 8 	 Umdruck 390 
(Vgl. S. 4732 B, 4765 B) 

Änderungsantrag des Abgeordneten Brese zur 
zweiten Beratung des Entwurfs des Haushalts-
gesetzes 1955, Einzelplan 02 Deutscher Bundestag 
(Drucksachen 1100, 1502): 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In Kap. 02 01 Tit. 301 — Zuschüsse an die Frak-
tionen des Deutschen Bundestages — wird der An-
satz in der Fassung der Regierungsvorlage wieder-
hergestellt. 

Bonn, den 13. Juni 1955 

Brese 

Anlage 9 	 Umdruck 400 
(Vgl. S. 4766 A) 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD zur 
zweiten Beratung des Entwurfs des Haushalts-
gesetzes 1955, Einzelplan 05 für den Geschäfts-
bereich des Auswärtigen Amts (Drucksachen 1100, 
1505): 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In Kap. 05 01 wird  der  Tit. 961 — Beteiligung der 
Bundesrepublik  an  dem erweiterten technischen 
Beistandsprogramm der Vereinten Nationen für die 
wirtschaftliche Entwicklung unterentwickelter Län-
der — auf 1 500 000 DM erhöht. 

Bonn,  den 13. Juni 1955 

Ollenhauer und Fraktion 

Anlage 10 	 Umdruck 423 
(Vgl. S. 4765 D) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Frau Dr. 
Dr. h. c. Lüders zur zweiten Beratung des Entwurfs 
des Haushaltsgesetzes 1955, Einzelplan 05 für den 
Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts (Druck-
sachen 1100, 1505): 

Der Bundestag wolle beschließen, 
in Kap. 05 01 Tit. 956 — Beitrag des Bundes zum 
Fonds Weltkinderhilfswerk UNICEF — den Ansatz 
von 800 000 DM um 200 000 DM auf 1 000 000 DM 
zu erhöhen. 

Bonn, den 14. Juni 1955 

Frau Dr. Dr. h. c. Lüders 
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Anlage 11 	 Umdruck 392 
(Vgl. S. 4757 B, 4766 C, 4810) 

Änderungsantrag des Abgeordneten Brese zur 
zweiten Beratung des Entwurfs ,des Haushalts-
gesetzes 1955, Einzelplan 07 für den Geschäfts-
bereich des Bundesministers der Justiz (Druck-
sachen 1100, 1507): 

Der Bundestag wolle beschließen: 
Die Bundesregierung wird aufgefordert, 

in Kap. 07 05 — Deutsches Patentamt in München — 
die  Erläuterungen zu Tit. 710 dahin zu ändern, daß 
die Gesamtkosten des  Bauvorhabens statt auf 
22 350 000 DM nur ,auf 14 000 000 DM geschätzt 
werden. 

Bonn, den 13. Juni 1955 

Brese 

Anlage 12 	 Umdruck 411 
(Vgl. S. 4766 C) 

Änderungsantrag des Abgeordneten Hoogen zur 
zweiten Beratung des Entwurfs eines Haushalts-
gesetzes 1955, Einzelplan 07 für den Geschäfts-
bereich des Bundesministers der Justiz (Druck-
sachen 1100, 1507): 

Der Bundestag wolle beschließen:  

In Kap. 07 01 Tit. 950 — Sammlung und Sichtung 
des als Bundesrecht fortgeltenden Rechts ein-
schließlich Rechtsvergleichung mit den abgetrenn-
ten Gebieten des früheren Deutschen Reichs — 
wird der Ansatz von 40 000 DM um 40 000 DM auf 
80 000 DM erhöht. 

I Bonn, den 13. Juni 1955. 

Hoogen 

Anlage 13 	 Umdruck 380 
(Vgl. S. 4760 D) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Dr. Bar-
tram, Frau Renger, von Manteuffel (Neuß), Körner, 
Matthes und Genossen zur zweiten Beratung des 
Entwurfs des Haushaltsgesetzes 1955, Einzelplan 06 
für den Geschäftsbereich des Bundesministers des 
Innern (Drucksachen 1100, 1506) : 

Der Bundestag wolle beschließen: 
In Kap. 06 02 Tit. 662 ist der Ansatz von 

575 000 DM um 325 000 DM auf 900 000 DM zu er-
höhen. 

Bonn, den 13. Juni 1955. 

Dr. Bartram 
Dr. von Brentano und Fraktion 
Frau Renger 

Ollenhauer und Fraktion 
von Manteuffel (Neuß) 
Dr. Dehler und Fraktion 
Körner 
Seiboth und Fraktion 
Matthes 
Dr. von Merkatz und Fraktion 

Anlage 14 	 Umdruck 401 
(Vgl. S. 4760 D) 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD zur 
zweiten Beratung des Entwurfs des Haushalts-
gesetzes 1955, Einzelplan 06 für den Geschäfts-

bereich des Bundesministers des - Innern (Druck-
sachen 1100, 1506): 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. In Kap. 06 02 wird der Ansatz in Tit. 662 um 
400 000 DM auf 975 000 DM erhöht, 

2. in Kap. 06 09 Tit. 300 wird der letzte Absatz 
des Zweckbestimmungsvermerks wie folgt ge-
ändert: 

Die Jahresrechnungen über die Ausgaben 
dieses Betrages unterliegen der Prüfung 
einer nach Maßgabe der Geschäftsordnung 
des Bundestages aus drei Mitgliedern des 
Bundestages zu bildenden Kommission und 
der Prüfung durch den Präsidenten des 
Bundesrechnungshofes. 

Die Erklärungen der Kommission und des 
Präsidenten des Bundesrechnungshofes bil-
den die Grundlage für die Entlastung der 
Bundesregierung. 

Bonn, den 13. Juni 1955. 

Ollenhauer und Fraktion 

Anlage 15 	 Umdruck 421 
(Vgl. S. 4760 D) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Kunze 
(Bethel) und Genossen zur zweiten Beratung des 
Entwurfs  des  Haushaltsgesetzes 1955, Einzelplan 06 
für den Geschäftsbereich des Bundesministers des 
Innern (Drucksachen 1100, 1506): 

Der Bundestag wolle beschließen, 

in Kap. 06 25 — Bundesgrenzschutz —die in. Tit. 101 
vorn Haushaltsausschuß beschlossenen k.w.-Ver-
merke bei den Stellen des Bundespaßkontrolldien-
stes zu streichen und insoweit die Regierungsvor-
lage wiederherzustellen. 

Bonn, den 14. Juni 1955 

Kunze (Bethel) 
Frau Dr. h. c. Weber 

(Aachen) 
Dr. von Buchka 
Frau Dr. Steinbiß 
Dr. Orth 
Dr. Moerchel 
Dr. Höck 
Dr. Serres 
Dr. Gille 
Hansen (Köln) 
Hoogen 
Dr. Brönner 
Maier (Freiburg) 
Frau Nadig 
Kühn (Bonn) 
Kemper (Trier) 
Dr. Schranz 
Lulay 
Etzenbach 
Huth 
Platner 
Siebel 
Leonhard 
Hahn 
Albers 
Arndgen 
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Majonica 
Dr. Löhr 
Schmitt (Vocken

-

hausen) 
Dr. Glasmeyer 
Rümmele 
Wolf  (Stuttgart)  
Lenze (Attendorn) 

Anlage 16 	 Umdruck 422 
(Vgl. S. 4760 D) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Dr. Vogel, 
Dr. Blank (Oberhausen), Frau Dr. h. c. Weber 
(Aachen) und Genossen zur zweiten Beratung  ides 

 Entwurfs des Haushaltsgesetzes 1955, Einzelplan 06 
für den Geschäftsbereich des Bundesministers des 
Innern (Drucksachen 1100, 1506): 

Der Bundestag wolle beschließen: 
In Kap. 06 02 wird folgender neuer Titel einge-

fügt: 
Tit. 959 Einmaliger Zuschuß für die Ausstattung 

der Heime des Müttergenesungswerkes 
1 000 000 DM 

Bonn,  den  14. Juni 1955 

Dr. Vogel 
Dr. Blank (Ober-

hausen) 
Frau Dr. h. c. Weber 

(Aachen) 
Arndgen 
Frau Dr. Bleyler 

(Freiburg) 
Frau Brauksiepe 
Frau Dr. Brökelschen 
Dr. Conring 
Frau Dietz 
Friese 
Frau Geisendörfer 
Giencke 
Dr. Gleissner 

(München) 
Hilbert 
Höfler 
Horn  

Frau Dr. Jochums 
Kemper (Trier) 
Krammig 
Dr. Krone 
Frau Dr. Kuchtner 
Kunze (Bethel) 
Frau Dr. Maxsein 
Frau Niggemeyer 
Frau Fitz 
Frau Dr. Probst 
Frau Dr. Rehling 
Richarts 
Frau Rösch 
Frau Dr. Schwarz-

haupt 
Frau Dr. Seinbiß 
Dr. Weber (Koblenz) 
Frau Welter (Aachen) 
Dr. Willeke 
Dr. Wuermeling 
Dr. Blank (Ober-

hausen) 
Frühwald 
Frau Friese-Korn 
Frau Dr. Ilk 
Lenz (Trossingen) 
Frau Dr. Dr. h. c. 

Lüders 
Dr. Wellhausen 
Frau Albertz 
Frau Albrecht 
Bettgenhäuser 
Frau Beyer (Frank-

furt) 
Brandt (Berlin) 
Diekmann 
Diel 
Frau Döhring 
Gefeller 
Frau Dr. Hubert 
Dr. Mommer 
Frau Nadig 
Ritzel 
Schoettle 
Traub 
Wittrock 
Frau Kalinke 
Gräfin Finckenstein 
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Anlage 17 zu Drucksache 1421 
(Vgl. S. 4687 D) 

Schriftlicher Bericht 

des Ausschusses für Wiederaufbau und Wohnungswesen 
(32. Ausschuß) 

über den Entwurf eines Gesetzes über 

Maßnahmen auf dem Gebiete des Mietpreisrechts 
(Erstes Bundesmietengesetz) 

(Drucksache 1110) 

Berichterstatter: Abgeordneter Hauffe 

I. Wirtschafts- und wohnungspolitische Motive 

A. Entwicklung 

Die Mieten von Wohnraum sind seit dem Inkraft-
treten des Reichsmietengesetzes nach dem ersten 
Weltkrieg unausgesetzt — bis auf einige kurze 
Unterbrechungen für einzelne Gruppen — preis-
gebunden. Während jedoch nach den Vorschriften 
des Reichsmietengesetzes die Miethöhe grundsätz-
lich frei vereinbart werden konnte, solange sich 
die Vertragsparteien nicht auf die gesetzliche Miete 
beriefen, ist seit dem Inkrafttreten der Verord-
nung über das Verbot von Preiserhöhungen vom 
26. November 1936 (RGBl. I S. 955) die Miete nach 
dem Stand vom 17. Oktober 1936 erstarrt. 

Eine freie Vereinbarung war nur bis zur Höhe 
der Stichtagsmiete zulässig. Überschreitungen der 
Stichtagsmiete bedurften nach § 3 der Preisstopp

-

Verordnung einer Ausnahmegenehmigung der zu-
ständigen Verwaltungsbehörde (Preisbehörde). 
Auch das Gesetz über Leitsätze für die Bewirt-
schaftung und Preispolitik nach der Geldreform 
vom 24. Juni 1948 (Gesetz- und Verordnungsblatt 
des Wirtschaftsrates S. 59)/3. Februar 1949 (WiGBl. 
Nr. 4), das die Grundlage für die Beseitigung 
der Zwangswirtschaft schuf, hielt in der Grund-
stückswirtschaft zunächst daran fest, daß die Mie-
ten behördlich festgesetzt werden konnten. 

Verfahrensmäßig trat jedoch seit der Währungs-
reform an die Stelle der Ausnahmegenehmigung 
durch einen einzelnen behördlichen Verwaltungs-
akt immer mehr die generelle Ausnahmegenehmi-
gung durch allgemeine Anordnung oder Rechts-
verordnung. Grundsätzlich ist für die Mietpreis-
bildung seither schon das Anwendungsgebiet des 
einzelnen Verwaltungsaktes auf die Bereiche be-
schränkt worden, in denen die Schwierigkeit der 
Mietberechnung oder der Ermittlung der Miethöhe, 
z. B. der ortsüblichen Miete, die Einschaltung der 
Preisbehörden erforderlich machte. 

Eine allgemeine Verbesserung der Ertragslage 
des vorhandenen Wohnraumbestandes ist jedoch 
seit Kriegsende nur dadurch eingetreten, daß eine 
Abwälzung der Mehrbelastungen seit dem 1. April 
1945 auf dem Gebiete der Grundsteuer, der öffent-
lich-rechtlichen Benutzungsgebühren und der ent-
sprechenden privaten Nutzungsentgelte zugelassen 
wurde. Außerdem wurde für Wohnraum, der vor  

dem 1. April 1924 bezugsfertig geworden ist, mit 
Wirkung vom 1. Oktober 1952 eine allgemeine 
Mieterhöhung von 10 v. H. zugebilligt. 

B. Möglichkeiten für eine Auflockerung 

Der Gesetzentwurf beabsichtigt, einen weiteren 
Schritt zur Auflockerung der Mietpreisbindung und 
zum Übergang zur Marktmiete zu tun. Hierbei hat 
der Gesetzgeber sich zu entscheiden, ob bereits 
jetzt ein Übergang zur Marktmiete für große Teile 
der Wohnungswirtschaft möglich ist oder, falls die 
allgemeine wirtschaftspolitische und wohnungs-
politische Situation ein generelles Abgehen von 
der Mietpreisbindung grundsätzlich noch nicht zu-
läßt, welche sonstigen Möglichkeiten für eine Auf-
lockerung der Mietpreisbindung zur Verfügung 
stehen. 

Der Ausschuß hat sich gemäß den Vorschlägen 
der Bundesregierung übereinstimmend zu der Auf-
fassung bekannt, daß der gegenwärtige Zeitpunkt 
für eine Freigabe der Wohnungsmieten verfrüht 
sei. Er hat mit Mehrheit der Auffassung zuge-
stimmt, daß die Gesetzesvorlage nur Übergangs-
charakter tragen könne. Durch sie soll für den 
Zeitpunkt einer ausgeglichenen Wohnungsmarkt-
lage die Freigabe der Wohnraummieten vorberei-
tet werden. 

Hieraus hatte der Ausschuß die Schlußfolgerung 
zu ziehen, daß die zu treffenden mietpreispoliti-
schen Maßnahmen einerseits geeignet sein müßten, 
die Eigenwirtschaftlichkeit des Wohnungsbestandes 
so weit wie möglich wiederherzustellen. Anderer-
seits war anzustreben, daß das durch diese Maß-
nahmen bewirkte Mietpreisniveau sich bereits dem 
Niveau so weit wie möglich annähert, das im Falle 
einer Freigabe der Wohnungsmieten bei ausge-
glichener Marktlage voraussichtlich entstehen wird. 

Der Ausschuß hat daher alle Vorschläge, die von 
dritter Seite gemacht worden sind und die auf eine 
Erstarrung des gegenwärtigen .Mietenniveaus hin-
auslaufen, nicht aufgenommen. Andererseits ist er 
aber auch einer hier und da geäußerten Meinung 
nicht gefolgt, daß eine echte Kostenmiete anzustre-
ben sei. Bei dieser wären die einzelnen Ansätze, ins-
besondere auf dem Gebiete der Kapitalverzinsung 
und Abschreibung, außerordentlich umstritten. 
Auch brauchte die sich bei einer Kostenmiete letzt-
lich ergebende Miethöhe keinesfalls der Miethöhe 
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(Hauffe) 
bei ausgeglichener Wohnungsmarktlage, also einer 
künftigen marktkonformen Miete, zu entsprechen. 

Da auch eine marktkonforme Miete, die sich bei 
ausgeglichener Wohnungsmarktlage ergeben würde, 
naturgemäß zur Zeit noch nicht feststellbar ist, hat 
der Ausschuß sich dahin entschieden, bei den vor-
geschlagenen mietpreispolitischen Maßnahmen in 
erster Linie von der notwendigen Verbesserung 
der Wirtschaftlichkeit des Hausbesitzes auszugehen, 
dabei aber nicht außer acht zu lassen, daß die 
gegenwärtige Struktur des Mietengefüges mög-
lichst verbessert werden müsse. 

Mit zunehmender Steigerung der Baukosten in 
der Nachkriegszeit hat sich auch die Höhe der 
Neubaumieten von den Mieten des Altwohnungs-
bestandes und des Wohnungsbestandes der Zwi-
schenkriegsbauten entfernt. Zweifellos widerspricht 
die so hervorgerufene Diskrepanz zwischen den 
Mieten der Nachkriegswohnungen und des frühe-
ren Wohnungsbestandes weitgehend der gegen-
wärtigen Marktlage für Wohnraum. Sie trägt auch 
der Einkommensschichtung der Bevölkerung nicht 
genügend Rechnung, da die Höhe des individuellen 
Mietaufwandes nicht von der Einkommenshöhe, 
sondern von dem mehr oder weniger zufälligen 
Besitz einer Altbau-, Zwischenkriegs- oder einer 
Nachkriegswohnung abhängig ist. 

Durch die angestrebten Maßnahmen zur Verbes-
serung der Ertragslage des Wohnungsbestandes 
wurde daher eine Kompromißlösung zwischen der 
voraussichtlichen künftigen Miete bei ausgegliche-
ner Wohnungsmarktlage und der Miete, die einer 
gewissen Wirtschaftlichkeit des Wohnungsbestandes 
entspricht, gesucht. Dem Wohnwertgedanken ist 
nach der überwiegenden Auffassung des Ausschus-
ses dabei insofern Rechnung getragen worden, als 
der Ausschuß in Anlehnung an die Regierungsvor-
lage eine differenzierte Mieterhöhung je nach dem 
verschiedenen Ausstattungsgrad der Wohnungen 
vorschlägt und für minderwertigen Wohnraum 
Mieterhöhungen nicht vorgesehen sind. Darüber 
hinaus hat der Ausschuß abweichend von Bundes-
rat und Bundesregierung einhellig die Auffassung 
vertreten, daß der Richtsatzmiete des öffentlich ge-
förderten sozialen Wohnungsbaues gemäß den Vor-
schriften des Ersten Wohnungsbaugesetzes auch für 
den Wohnungsbestand eine gewisse Bedeutung zu-
kommt. Nach der Meinung einer Minderheit des 
Ausschusses müssen dabei allerdings Unterschiede 
in der Ausstattung berücksichtigt ,werden. 

Wenn auch infolge der unterschiedlichen Finan-
zierungsverhältnisse und der unterschiedlichen 
steuerlichen Belastung von Wohnungsbestand (bis 
zum 31. Dezember 1949 bezugsfertig) und dem 
Wohnungsneubau (seit dem 1. Januar 1950 bezugs-
fertig) nicht geleugnet werden kann, daß der Woh-
nungsbestand teilweise einer anderen wirtschaft-
lichen Beurteilung unterliegt als der seit dem Er-
sten Wohnungsbaugesetz geschaffene Wohnungs-
neubau, so mußte doch verhütet werden, daß bis-
her schon überhöhte Mieten von Wohnraum des 
Wohnungsbestandes, der seiner Bauweise und Aus-
stattung nach nicht mehr neuzeitlichen Anforde-
rungen entspricht, durch allgemeine Mietzuschläge 
in ein weiteres Mißverhältnis zu den Mieten des 
sozialen Wohnungsbaues geraten. Zumindest gilt 
dies für solchen Wohnraum, der seiner Ausstattung 
nach hinter dem Wohnraum des sozialen Woh-
nungsbaues zurückbleibt. Der Ausschuß hat sich 
daher bei solchem Wohnraum überwiegend für die 

Wiederherstellung der zunächst in der Regierungs-
vorlage enthaltenen, später auf Vorschlag des 
Bundesrates aufgegebenen Höchstgrenze für Miet-
erhöhungen von 130 v. H. der Richtsatzmiete des 
sozialen Wohnungsbaues ausgesprochen. 

Andererseits ist jedoch von dem Ausschuß über-
wiegend abgelehnt worden, nur den Wohnwert zur 
Richtschnur für Mieterhöhungen oder Mietsenkun-
gen zu machen. Der Wohnwertgedanke hat in der 
Entwicklung der letzten 20 Jahre begrifflich schon 
mehrfach seinen Niederschlag in dem sogenannten 
objektiven Nutzungswert von Wohnraum gefun-
den. Hierunter ist diejenige Miete zu verstehen, 
die der Miethöhe bei ausgeglichener Wohnungs-
marktlage, sei es in der gesamten Wohnungswirt-
schaft oder auf Teilgebieten der Wohnungswirt-
schaft, entsprechen würde. Unbestritten liegt eine 
derartige ausgeglichene Wohnungsmarktlage im 
Gebiete der Bundesrepublik in den letzten 40 Jah-
ren nicht mehr vor. Aus diesem Grunde griff auch 
der Gesetzgeber bei Erlaß des Reichsmietengesetzes 
auf die Miete vom 1. Juli 1914 zurück. Aus den-
selben Erwägungen hat dieselbe Miete, obwohl sie 
durch die veränderten Verhältnisse längst überholt 
war, bis in die letzte Zeit hinein bewußt oder un-
bewußt eine Rolle gespielt. Den objektiven 
Nutzungswert zu verankern, würde daher die Er-
füllung einer unmöglich zu lösenden Aufgabe, näm-
lich die Vorwegnahme einer künftig sich bei aus-
geglichener Wohnungsmarktlage ergebenden Miete 
bedeuten. Ebensowenig kann aber der objektive 
Nutzungswert ganz oder annähernd durch Surro-
gate verwirklicht werden. Aus diesem Grunde hat 
auch der Ausschuß überwiegend den Vorschlag ab-
gelehnt, die einfache Richtsatzmiete des sozialen 
Wohnungsbaues als Ersatz für den objektiven 
Nutzungswert zugrunde zu legen. Die in diese Rich-
tung zielenden Vorschläge sind vom Ausschuß nicht 
zuletzt auch deshalb überwiegend verworfen 
worden, weil die Richtsatzmieten erfahrungsgemäß 
selbst keine unabänderlichen Größen sind und je 
nach der Entwicklung der Finanzierungsbedingun-
gen, der Entwicklung des Einkommensniveaus und 
den künftigen wohnungspolitischen Vorstellungen 
Schwankungen unterliegen können. Der Ausschuß 
hat ebenfalls mit Mehrheit die Auffassung vertre-
ten, daß die Verwirklichung dieser Vorschläge eine 
Umbewertung großer Teile des Wohnungsbestan-
des und damit ein Übermaß von Verwaltungsauf-
wand zur Folge haben würde. Damit würde aber 
der Sinn des Gesetzes, das auf eine Auflockerung 
der Mietpreisbindung gerichtet ist, in sein Gegen-
teil verkehrt werden. 

Demgegenüber hat eine Minderheit des Aus-
schusses eine gegenteilige Meinung vertreten. 
Wenn auch zur Zeit der Wohnwert im Sinne des 
objektiven Nutzungswertes nicht zu erreichen sei, 
so könne doch die Richtsatzmiete als Anhaltspunkt 
für den Wohnwert dienen. Dabei müßten aller-
dings erfaßbare Abweichungen in der Ausstattung 
durch Zu- und Abschläge berücksichtigt werden. 
Würden diese Wohnwertermittlungen auf. Fälle 
einer umstrittenen Miethöhe beschränkt werden, 
so dürfte der Verwaltungsaufwand nicht größer 
sein als der infolge der im Gesetz vorgesehenen 
Maßnahmen. 

Insgesamt ist überwiegend die Auffassung der 
Bundesregierung gebilligt worden, daß das Ziel 
einer Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Woh-
nungsbestandes besser durch eine Reihe von auf-
einander abgestimmten Maßnahmen als durch eine 
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einzige allgemeine beträchtliche Mieterhöhung er-
reicht wird. So ist auch der Gedanke erwogen, aber 
abgelehnt worden, an der Stopmiete vom 17. Ok-
tober 1936 mit der Maßgabe festzuhalten, daß die 
Miethöhe generell dem gegenwärtigen Preis- und 
Wertniveau anzupassen sei. Auch wurde abgelehnt, 
sich im gegenwärtigen Zeitpunkt auf eine Kon-
struktion ähnlich dem Reichsmietengesetz zu be-
schränken, nämlich die Miethöhe grundsätzlich der 
freien Vereinbarung zu überlassen, solange sich 
nicht eine der beiden Vertragsparteien auf die ge-
setzliche Miete beruft. Statt der erhofften Ver-
fahrensvereinfachung würde angesichts des immer 
noch vorhandenen erheblichen Mißverhältnisses 
zwischen Angebot und Nachfrage an Wohnraum 
zur Zeit eine Flut von Anträgen auf Festsetzung 
der gesetzlichen Miete an die zuständigen Stellen 
ausgelöst werden. Auch der ebenfalls erörterte 
Vorschlag, an dem Gedanken der Stopmiete fest-
zuhalten, jedoch die  Festsetzung von Umlagen und 
Zuschlägen weitgehend den Ländern zu überlas-
sen, konnte von der Ausschußmehrheit nicht ge-
billigt werden, weil an die Stelle des bisher gel-
tenden einheitlichen Mietpreisrechts möglicher-
weise eine Fülle von Sondervorschriften der Län-
der mit der Folge eines uneinheitlichen Mietpreis-
niveaus treten würde. 

Der Ausschuß hat sich ferner mit der Frage der 
Zweckbindung der allgemeinen Mietzuschläge für 
Reparaturen befaßt, sie jedoch in Übereinstim-
mung mit der Auffassung der Bundesregierung, 
die von ihr bereits bei der ersten allgemeinen 
10%igen Mieterhöhung für Wohnraum des Alt-
hausbesitzes am 1. Oktober 1952 vertreten worden 
war, abgelehnt. Eine Zweckbindung ist nach der 
Auffassung des Ausschusses schon deswegen ent-
behrlich, weil infolge der engen Zusammenhänge 
zwischen dem Erlaß der Hypothekengewinnabgabe 
auf Grund des Lastenausgleichsgesetzes und 
allgemeinen Mieterhöhungen das Interesse des 
Hausbesitzes darauf gerichtet ist, alle zur Verfü-
gung stehenden Beträge für Reparaturzwecke zu 
verwenden; Überschüsse des Hauses müßten sonst 
zu einem ganzen oder teilweisen Fortfall bisher 
gewährter Ermäßigungen bei der Hypothekenge-
winnabgabe führen. Der Ausschuß ist ferner der 
Ansicht, daß die jetzt geschaffene Möglichkeit eines 
steuerfreien Vortrages nicht ausgenutzter Repara-
turquoten über 3 Jahre hinweg für einen Teil des 
Hausbesitzes einen weiteren wesentlichen Anreiz 
zur Ausführung von Reparaturen bieten wird. 
Schließlich würde ein Reparaturzwang mit der 
Tendenz des Gesetzes unvereinbar sein und zu 
einer nicht vertretbaren Aufblähung des Verwal-
tungsapparates führen. Es war auch zu berücksich

-

tigen, daß die Rechtsprechung mit Rücksicht auf 
die unzureichende Höhe der Mieten zuweilen zu 
einer einengenden Auslegung der Reparaturver-
pflichtungen des Hausbesitzes gekommen ist; in 
dem Maße, in welchem dem Hausbesitz wieder die 
erforderlichen Mittel zur Ausführung von Repara-
turen zur Verfügung stehen werden, wird eine 
Änderung dieser Rechtsprechung zugunsten der 
Mieter zu erwarten sein. 

Die sonst in den Ausschußberatungen erörterten 
Anregungen Dritter für eine Reform der Mietpreis-
bildung ließen eine systematische Durchdringung 
dieses ungewöhnlich schwierigen Gebietes vermis-
sen. Teilweise hätten sie aber auch zu einer un-
vertretbar starken Mieterhöhung beim Wohnungs-
bestand geführt. 

Ungeachtet dessen, daß nach der Auffassung der 
Mehrheit des Ausschusses alle Möglichkeiten, die 
der Gesetzentwurf für eine Mieterhöhung bietet, 
aufeinander abgestimmt sind und ein einheitliches 
Ganzes darstellen, kommt der Gedanke der Wieder-
herstellung der Wirtschaftlichkeit vor allem in § 5 
(allgemeiner 10%iger Mietzuschlag) und in den §§ 8 
und 9 (Kostenvergleichsmiete) zum Ausdruck; da-
gegen findet der Wohnwertgedanke in positiver 
Weise in § 6 (differenzierter weiterer Mietzuschlag 
für besser ausgestattete Wohnungen) und im nega-
tiven Sinne in § 12 (Ausschluß von Mieterhöhungen 
bei minderwertigem Wohnraum) und in § 13 
(Höchstgrenze für Mieterhöhungen) seinen Aus-
druck. Von besonderer Bedeutung ist die durch § 3 
geschaffene Möglichkeit, Mieten frei zu verein-
baren, solange sich der Mieter nicht auf die zu-
lässige Miete beruft. Diese Vorschrift schafft im 
Rahmen des z. Z. Vertretbaren den Übergang zu 
einer allmählichen Auflockerung, ohne die Rechte 
des Mieters in unerträglicher Weise zu beeinträch-
tigen.  

Der Ausschuß hat freilich keinen Zweifel daran 
gelassen, daß der mit dem Gesetzentwurf verbun-
dene weitere Zweck, nämlich das durch jahrzehnte-
lange Entwicklung außerordentlich verworrene 
Mietpreisrecht zu vereinfachen und in einer Weise 
zu gestalten, wie es bei Rechtsverhältnissen des 
täglichen Lebens erforderlich ist, ebenfalls in Kürze 
erreicht werden muß. Er sieht daher den § 39, 
durch den die zuständigen Bundesressorts ermäch-
tigt werden, das bisher geltende Mietpreisrecht zu 
vereinfachen und unter Berücksichtigung dieses 
Gesetzes zusammenzufassen, als einen sehr wesent-
lichen Bestandteil des Gesetzentwurfs an. Er hat 
sich während der Ausschußberatungen versichern 
lassen, daß sich die Arbeiten an dieser Kodifika-
tion des Mietpreisrechts bereits heute in einem 
fortgeschrittenen Stadium befinden und die Kodi-
fikationsverordnung daher auch in Kürze nach der 
Verkündung des Gesetzes erlassen werden kann. 

C. Mietbeihilfen als wesentliche Voraussetzung 

Einmütig war der Ausschuß der Auffassung, daß 
die mietpreispolitischen Maßnahmen nur dann be-
schlossen werden können, wenn für die einkom-
mensschwachen Bevölkerungskreise Mietbeihilfen 
gewährt werden. 

Der Ausschuß glaubt, mit der gegenüber der 
Regierungsvorlage erweiterten Regelung der Miet-
beihilfen einen ersten Schritt zur Lösung dieses 
Problems getan zu haben. Entgegen der Regie-
rungsvorlage besteht ein Rechtsanspruch auf die 
Gewährung einer Mietbeihilfe. Diese Mietbeihilfen 
sind mindestens solchen Personen zu gewähren, 
deren Familieneinkommen 110 v. H. der örtlich 
geltenden Fürsorgerichtsätze nicht übersteigt. Da-
mit wird ein Personenkreis erfaßt, der etwa der 
Zahl der Empfänger einer Weihnachtsbeihilfe im 
Jahre 1953 entspricht, soweit dieser Personenkreis 
nicht von der öffentlichen Fürsorge betreut wird. 
Den Ländern soll überlassen bleiben, auch solche 
Personen in die Mietbeihilferegelung einzubezie-
hen, deren Einkommen über 110 v. H. der ört-
lichen Fürsorgerichtsätze liegt. 

Während die Personen, die bereits Fürsorge-
empfänger sind oder durch die Mieterhöhung Für-
sorgeempfänger werden, die Mieterhöhung auto-
matisch durch die Fürsorgebehörde erhalten, müs-
sen für diejenigen Personen, deren Einkommen zwi- 
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schen 100 und 110 v. H. der Fürsorgerichtsätze 
liegt (das waren im Rechnungsjahr 1953 rund 
650 000 Parteien), die erforderlichen Beträge zur 
Abgeltung der Mietbeihilfen zur Verfügung ge-
stellt werden. 

Nach Beratungen mit dem Herrn Bundesminister 
der Finanzen konnte erreicht werden, daß der 
Bund nunmehr für einen Zeitraum von 3 Jahren 
jährlich 13 Mio DM bereitstellt, während in der 
Regierungsvorlage nur ein einmaliger Betrag von 
15 Mio DM vorgesehen war. Die Reduzierung auf 
13 Mio DM glaubte die Mehrheit des Ausschusses 
deshalb in Kauf nehmen zu können, weil der ur-
sprünglich in der Regierungsvorlage vorgesehene 
einmalige Betrag von 15 Mio DM reichlich bemes-
sen war und der nunmehr für 3 Jahre vorgesehene 
Bundesanteil in Höhe von je 13 Mio DM den Län-
dern ohne Bedarfsnachweis bereitgestellt wird. 
Zudem kann unterstellt werden, daß der in Frage 
kommende Personenkreis nicht ausschließlich Wohn-
raum innehat, der unter die Mieterhöhung fällt. 

Ein Teil des Ausschusses hatte angestrebt, den 
Personenkreis, dem Mietbeihilfen zu gewähren 
sind, zu erweitern. Die Mehrheit des Ausschusses 
glaubte jedoch, sich darauf beschränken zu müssen, 
die von der Bundesregierung vorgesehene Grenze 
von 110 v. H. der örtlichen Fürsorgerichtsätze als 
Mindestgrenze beizubehalten. 

II. Allgemeiner Aufbau des Gesetzentwurfs 

Der Gesetzentwurf, der nach der Regierungs-
vorlage sieben Abschnitte umfaßte, enthält nun-
mehr neun Abschnitte. Die Änderungen ergeben 
sich aus folgender Übersicht: 

Regierungs

-

entwurf: 
Ausschußvorlage: 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

entspricht Regierungs

-

vorlage 
über die preisrechtlich 
zulässige Miete für 
Wohnraum 

Zweiter Abschnitt 
Allgemeine Miet

-

zuschläge 

entspricht Regierungs

-

vorlage 

Dritter Abschnitt 
Zulassung einer Kosten

-

vergleichsmiete im Ein

-

zelfall  

entspricht Regierungs

-

vorlage 

—. Vierter Abschnitt 
Miete für zwischen dem 
21. Juni 1948 und dem 
31. Dezember 1949 be

-

zugsfertig gewordenen 
Wohnraum 

- Fünfter Abschnitt 
Ausschluß von Mieter-
höhungen 

Vierter Abschnitt Sechster Abschnitt 
Gewährung von Miet

-

beihilfen 
Gewährung von Beihil-
fen 

Fünfter Abschnitt Siebenter Abschnitt 
Durchführung von Miet

-

erhöhungen 
Durchführung von Miet-
erhöhungen 

Regierungs

-

entwurf: 
Ausschuß

-

vorlage: 
Sechster Abschnitt Achter Abschnitt 
Ergänzende Vorschriften Ergänzende Vorschriften 
Siebenter Abschnitt Neunter Abschnitt 
Übergangs- und Schluß

-

vorschriften 
Übergangs- und Schluß-
vorschriften. 

Demnach sind folgende Abschnitte neu eingefügt 
worden: 

Vierter Abschnitt: 
„Miete für zwischen dem 21. Juni 1948 und dem 
31. Dezember 1949 bezugsfertig gewordenen 
Wohnraum" 

Fünfter Abschnitt: 
„Ausschluß von Mieterhöhungen". 

Während die in dem Vierten Abschnitt in den 
§§ 10 und 11 getroffenen Regelungen bisher nicht 
in dem Gesetz enthalten waren, entsprechen die 
Vorschriften des Fünften Abschnittes bisher schon 
vorhandenen anderen Vorschriften. So entspricht 
weitgehend: 

§ 12 neuer Fassung dem § 23 der Regierungsvorlage, 

§ 13 neuer Fassung dem § 8 der Regierungsvorlage, 

§ 14 neuer Fassung dem § 9 der Regierungsvorlage. 

Es hat sich ferner als zweckmäßig erwiesen, § 2 
Abs. 2 der Regierungsvorlage, wonach die neue 
Stichtagsmiete nach den Vorschriften des bisher 
geltenden Mietpreisrechts noch auf Grund eines 
innerhalb einer Frist von 6 Monaten nach Inkraft-
treten des Gesetzes zu stellenden Antrages erhöht 
werden kann, in den Neunten Abschnitt „Über-
gangs- und Schlußvorschriften" zu verweisen 
(§ 43). In entsprechender Weise ist eine andere 
vom Ausschuß beschlossene Übergangsvorschrift, 
nämlich für Anträge auf Herabsetzung der Miete, 
die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes gestellt 
worden sind, in den Neunten Abschnitt eingestellt 
worden. 

Um erkennbar zu machen, welche Vorschriften 
des Gesetzentwurfs in der Fassung der Beschlüsse 
des 32. Ausschusses den Vorschriften der Regie-
rungsvorlage entsprechen, werden nachstehend die 
Vorschriften der Regierungsvorlage und der Neu-
fassung gegenübergestellt: 

Regierungs

-

vorlage 
Beschlüsse des 
32. Ausschusses 

§ 1 §1 
§2 Abs. 1 § 2 
§ 2 Abs. 2 § 43 
§3 §3 
§4 §4 
§5 §5 
§6 §6 
§7 §7 
§ 8 § 13 
§ 9 § 14 
§ 10 §§ 8 und 9 
§ 11 § 15 bis §17 
§12 §18 
§ 13 § 19 
§ 14 § 20 
§ 15 § 22 
§16 §23 
§ 17 § 24 
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Regierungsvor

-

liage 
Beschlüsse des 
32. Ausschusses 

§ 18 §§ 33, 34 
§ 19 Abs. 1 und 2 § 25 
§ 19 Abs. 3 § 26 
§20 §32 
§ 21 § 29 
§ 22 § 30 
§ 23 § 12 
§ 24 § 31 
§ 25 Abs. 1 § 33 
§25 Abs. 2 §34 
§ 26 § 36 
§ 27 § 37 
§ 28 § 38 
§ 29 § 39 
§ 30 § 40 
§ 31 § 41 
§32 §42Abs.1 
§ 33 § 45 
§34 §46 

Es sind dabei durch den Ausschuß folgende bis-
her in der Regierungsvorlage nicht enthaltene Vor-
schriften eingefügt worden: 
§ 10 (Zulässige Miete für preisgebundenen mit 

öffentlichen Mitteln geförderten Wohnraum, 
der in der Zeit zwischen dem 21. Juni 1948 
und dem 31. Dezember 1949 oder — in Son-
derfällen — nach dem 31. Dezember 1949 be-
zugsfertig geworden ist, sowie für grund-
steuerbegünstigten Wohnraum, der zwischen 
dem 21. Juni 1948 und dem 31. Dezember 1949 
bezugsfertig geworden ist). 

§ 11 (Teilweise Freigabe von in der Zeit zwischen 
dem 21. Juni 1948 und dem 31. Dezember 
1949 bezugsfertig gewordenem Wohnraum 
von den Preisvorschriften). 

§ 15 Abs. 2 (Beihilfe keine Leistung der öffent-
lichen Fürsorge). 

§ 16 (Tragbarkeit der Mieterhöhung richtet sich 
nach dem Familieneinkommen; Mindestvor-
aussetzungen für die Beihilfe). 

§ 17 Abs. 3 (Ermächtigung für die Bundesregie-
rung zu einer abweichenden Verteilung der 
Bundesmittel für das 2. und 3. Jahr). 

§ 21 (Recht des Mieters, die Zahlung des sich aus 
einer Mieterhöhung ergebenden Mehrbetrages 
vorübergehend zu verweigern). 

§ 27 (Keine Anwendung des Ersten bis Sechsten 
Abschnittes auf Räume, die der Verordnung 
PR Nr. 15/53 über die Vergütung für die Be-
nutzung von Räumen des Beherbergungsge-
werbes zu Dauerwohnzwecken unterliegen). 

§ 28 (Keine Berücksichtigung einmaliger Leistun-
gen des Mieters bei der Ermittlung der preis

-

rechtlich zulässigen Miete in den Fällen der 
§§ 1, 2, 3 und 7). 

§ 29 Abs. 1 (Beseitigung des Preiserhöhungsver-
botes für Finanzierungsbeiträge). 

§ 35 (Teilweise Freigabe von Wohnraum, der ohne 
öffentliche Mittel in der Zeit zwischen dem 
21. Juni 1948 und dem 31. Dezember 1949 
geschaffen worden ist, von den Vorschriften 
des Mieterschutzgesetzes). 

§ 42 Abs. 2 (Bestätigung der bisherigen Mietpreis-
vorschriften). 

§ 44 (Fortfall der Beschränkungen des § 2 für An-
träge auf Herabsetzung der Miete, die vor 
dem Inkrafttreten des Gesetzes gestellt wor-
den sind). 

III. Erläuterung der einzelnen Vorschriften 

Zu §1 
Der Ausschuß hat der in Absatz 1 enthaltenen 

Vereinfachung des Mietpreisrechts, die durch Ein-
führung eines gegenwartsnahen Stichtages eintritt, 
mit Mehrheit zugestimmt. Während in der Regie-
rungsvorlage davon ausgegangen wurde, daß der 
neue Stichtag mit dem Zeitpunkt zusammenfallen 
würde, in dem das Bundesmietengesetz in Kraft 
tritt, hat der Ausschuß an dem Stichtag festgehal-
ten, obwohl das Gesetz erst zu einem späteren 
Zeitpunkt in Kraft treten kann. 

Um Bedenken Rechnung zu tragen, die sich aus 
einer noch uneinheitlichen Rechtsprechung ergeben 
könnten, hielt es der Ausschuß für erforderlich, 
einen neuen Absatz 3 einzufügen. Danach sollen 
Vereinbarungen, die nach bisherigem Recht über-
höhte Mieten betreffen, wiederaufleben. Dies soll 
jedoch ausnahmsweise nicht für den Fall gelten, 
daß die vereinbarte Miete bis zum Inkrafttreten 
des Gesetzes durch die Preisbehörde herabgesetzt 
worden ist; in diesem Falle ist die Mietvereinba-
rung, soweit mit ihr gegen das bisherige Mietpreis-
recht verstoßen wurde, als nichtig anzusehen. 

Der von einer Minderheit des Ausschusses ge-
stellte Antrag, eine „Grundmiete" als Ausgangs-
punkt für die Zuschläge nach diesem Gesetz in § 1 
begrifflich zu verankern und in einer selbständigen 
Vorschrift die nicht in der Grundmiete enthalte-
nen Umlagen und Zuschläge aufzuführen, wurde 
von der Mehrheit des Ausschusses abgelehnt. 

Zu § 2 
Diese Vorschrift entspricht § 2 Abs. 1 der Regie-

rungsvorlage. 

Der Ausschuß hat mit Mehrheit entsprechend 
den Vorschlägen des Bundesrates, denen die Bun-
desregierung grundsätzlich zugestimmt hat, aus 
Gründen der Verwaltungsvereinfachung beschlos-
sen, daß eine Stichtagsmiete nur herabgesetzt wer-
den soll, wenn sie die bisher zulässige Miete um 
mehr als 10 v. H. übersteigt. Liegt die Stichtag

-

miete um mehr als 10 v. H., aber um weniger als 
33 1/s v. H. über der bisher zulässigen Miete, so 
kann ein Antrag auf Mietherabsetzung nur bis 
zum 31. Dezember 1955 gestellt werden, nach Ab-
lauf dieser Frist besteht in diesen Fällen für den 
Mieter oder seinen Rechtsnachfolger keine Mög-
lichkeit mehr zu einer Herabsetzung der Stichtags

-

miete. Bei Festsetzung des Termins vom 31. De-
zember 1955 wurde davon ausgegangen, daß das 
Gesetz zum 1. Juli 1955 in Kraft tritt und somit 
für Anträge auf Mietherabsetzung eine Frist von 
einem halben Jahr zur Verfügung steht. Diese 
Frist wurde als ausreichend angesehen. Übersteigt 
die Stichtagmiete die nach den bisherigen Vorschrif-
ten zulässige Miete um mehr als 33 1 /3 v. H., so 
kann der Antrag auf Mietherabsetzung unbefristet 
gestellt werden. 

Absatz 2 der Regierungsvorlage wurde wegen 
seines Übergangscharakters in den Neunten Ab-
schnitt (§ 43) verwiesen. 

In der Ausschußberatung gestellte Abänderungs-
anträge, die vorgesehene zeitliche Begrenzung für 
Mietherabsetzungsanträge bis zum 30. Juni 1956 
zu erweitern und an Stelle der Grenze von 
33 1/3 v. H. einen geringeren Vomhundertsatz in 
Höhe von 20 v. H. zu setzen, fanden nicht die er-
forderliche Mehrheit. 
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Zu § 3 

Die Vorschrift, die grundsätzlich der Regierungs-
vorlage entspricht, soll die Möglichkeit bieten, auf 
dem Gebiete des Mietpreisrechts den Grundsatz 
der Vertragsfreiheit — wenn auch nur in be-
schränktem Umfange — wiederherzustellen und so 
eine gewisse Auflockerung zu erreichen. Sie ist 
daher trotz der von verschiedenen Seiten erhobe-
nen Einwände beibehalten worden. 

Grundsätzlich soll es nunmehr möglich sein, daß 
sich die Vertragspartner in Zukunft bei preisge-
bundenem, bis zum 31. Dezember 1949 bezugsfertig 
gewordenem Wohnraum im Wege der freien Ver-
einbarung auf eine Miete einigen. Allerdings darf 
bei Wohnungen, bei welchen nicht die Voraus-
setzungen für die erhöhten Mietzuschläge nach § 6 
Abs. 1 bis 3 gegeben sind, die Höchstgrenze des 
§ 13 nicht überschritten werden. Das bedeutet, daß 
für die genannten Wohnungen die Vereinbarung 
einer höheren monatlichen Miete grundsätzlich 
dann unzulässig ist, wenn sie mehr als 1,43 DM je 
Quadratmeter beträgt; für Orte mit einer geringe-
ren Mietrichtsatzklasse als 1,10 DM je Quadrat-
meter gilt ein entsprechend geringerer Höchst-
betrag. 

Der Mieter soll jedoch die Möglichkeit haben, 
sich innerhalb eines Jahres auf die preisrechtliche 
Unzulässigkeit zu berufen, wenn die vereinbarte 
Miete die sonst preisrechtlich zulässige Miete um 
mehr als 10 und weniger als 33 1/3 v. H. übersteigt. 
Hierzu genügt eine schriftliche Erklärung gegen-
über dem Vermieter. Macht der Mieter von diesem 
Recht Gebrauch, so ist die Mietpreisvereinbarung 
insoweit unwirksam, als die vereinbarte Miete die 
preisrechtlich zulässige Miete übersteigt. 

Wird die preisrechtlich zulässige Miete um mehr 
als 33 1 /3 v. H. überschritten, so kann der Mieter 
ihre Unwirksamkeit auch noch nach Ablauf eines 
Jahres geltend machen. 

Nachdem ein Antrag der Opposition, den § 3 
ganz zu streichen, abgelehnt worden war, fand ein 
weiterer Antrag der Opposition nicht die Billigung 
des Ausschusses, wonach die Grenze von 33 1 /3 v. H. 
auf 20 v. H. herabgesetzt werden sollte. 

Ein Recht des Mieters, sich auf die preisrechtlich 
zulässige Miete zu berufen, entfällt, wenn diese um 
nicht mehr als 10 v. H. überschritten wird. Viel-
fach wird es sich hierbei um solche Fälle handeln, 
in denen sich die Vertragspartner auf abgerundete 
Beträge einigen, um so eine umständliche Pfennig-
rechnung zu vermeiden. 

Die Höhe der preisrechtlich zulässigen Miete be-
stimmt sich in der Regel nach § 1 unter Berück-
sichtigung der aus den §§ 5 und 6 sich ergebenden 
Zuschläge. 

Der Ausschuß teilte in -  seiner Mehrheit nicht die 
Auffassung des Bundesrates, daß die Vorschrift des 
§ 3 eine besondere Aufforderung zur Vereinbarung 
höherer Mieten darstelle. 

Die Mehrheit des Ausschusses war entgegen den 
von der Minderheit vorgetragenen Bedenken der 
Meinung, daß durch diese Vorschrift auch eine 
Schlechterstellung der wirtschaftlich schwächeren 
Mieterkreise gegenüber den zahlungskräftigeren 
Mietinteressenten nicht eintreten werde, weil auch 
heute schon der Vermieter nach dem Wohnraum-
bewirtschaftungsgesetz die Möglichkeit habe und 
davon auch in der überwiegenden Zahl der Fälle 

Gebrauch mache, sich im Wege des ihm zustehen-
den Auswahlrechts denjenigen Mieter auszusuchen, 
der ihm genehm ist. 

Der § 3 wird sich nach der Überzeugung der 
Mehrheit der Ausschußmitglieder dahin auswirken, 
daß der Vermieter sich genau überlegt, ob er eine 
Miete fordern soll, welche die preisrechtlich zu-
lässige Miete um mehr als 10 v. H. übersteigt, denn 
er muß in diesen Fällen mindestens ein Jahr lang, 
unter Umständen aber auf unbegrenzte Zeit, be-
fürchten, daß der Mieter sich auf die ihm nach 
Absatz 1 Sätze 2 und 3 zustehenden Rechte beruft 
und dann seinen Rückforderungsanspruch nach 
Maßgabe des § 30 Abs. 1 geltend macht. 

Die Mehrheit des Ausschusses vertrat weiter die 
Aufassung, daß keine Veranlassung bestehe, zu be-
fürchten, der Mieter könne durch die neu getrof-
fene Regelung mehr als bisher dazu veranlaßt 
werden, sich zunächst auf die Vereinbarung einer 
erhöhten Miete einzulassen, um sich später dann 
auf die preisrechtlich zulässige Miete zu berufen. 
Das konnte er — wenn auch in anderer Form,  so 

 doch letztlich mit dem gleichen Ergebnis — bisher 
auch schon, und zwar noch Jahre nach dem Ab-
schluß des Vertrages. Nach § 3 kann er sich in den 
Fällen einer Mieterhöhung um mehr als 10 v. H. 
bis 33 1/3 v. H. nur innerhalb eines Jahres auf die 
Unwirksamkeit der Mietvereinbarung berufen. 
Nach Ablauf dieser Frist ist für die Dauer des 
betreffenden Mietverhältnisses eine Änderung der 
Mietpreisvereinbarung nicht mehr möglich. Damit 
soll für diese Fälle eine erheblich größere Rechts-
sicherheit als bisher erreicht werden. 

Zur Klarstellung wurde eingefügt, daß eine Ver-
einbarung nach § 3 nur für solchen Wohnraum ge-
troffen werden kann, der bis zum 31. Dezember 
1949 bezugsfertig geworden ist. 

Eine weitere Einfügung ist in Absatz 1 dadurch 
erforderlich geworden, daß das Gesetz nicht, wie 
ursprünglich vorgesehen, am 1. Januar 1955 in 
Kraft treten konnte. Da zunächst beabsichtigt war, 
daß der Zeitpunkt, von dem an die freie Verein-
barung nach § 3 getroffen werden konnte, sich un-
mittelbar an den in § 1 genannten Stichtag, näm-
lich den 1. Januar 1955, anschließen sollte, mußten 
auch diejenigen Fälle erfaßt werden, in denen 
zwischen dem 1. Januar 1955 und dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes derartige Vereinbarungen 
zustande gekommen sind. 

Der neu eingefügte Absatz 5 dient der Klarstellung 
der zivilrechtlichen Folgen, wenn der Mieter sich 
auf die preisrechtlich zulässige Miete beruft bzw. 
wenn in den Fällen des Absatzes 4 eine Herab-
setzung durch die Preisbehörde erfolgt ist oder 
noch erfolgt. Hervorzuheben ist besonders, daß im 
Falle einer Erklärung des Mieters die Vereinba-
rung, soweit sie die preisrechtlich unzulässige 
Miete betrifft, gemäß Absatz 5 Satz 1 rückwirkend, 
also von Anfang an, unwirksam wird. 

Einer Anregung des Bundesrates folgend, er-
schien es dem Ausschuß — in Anlehnung an § 19 
Reichsmietengesetz — zweckmäßig, die dem Mieter 
nach Absatz 1 zustehenden Rechte ausdrücklich un-
abdingbar zu gestalten. 

Zu § 4 

Die Vorschrift gibt dem Mieter die Möglichkeit, 
bei unverschuldetem Fristversäumnis den Antrag 
nach § 2 oder die Erklärung nach § 3 innerhalb 
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einer weiteren Frist nachzuholen und entspricht 
insoweit dem § 4 der Regierungsvorlage. 

Es stellt keine sachliche Abweichung von der 
Regierungsvorlage dar, wenn § 4 nur dem Mieter, 
nicht aber auch dem Vermieter die Nachholmög-
lichkeit bietet; die entsprechende Bestimmung 
für den Vermieter ist jetzt — zusammen mit der 
in § 2 Abs. 2 der Regierungsvorlage enthaltenen 
Bestimmung — in § 43 enthalten. 

Den in § 2 Abs. 3 und § 3 Abs. 3 genannten 
öffentlichen Stellen hat die Mehrheit des Aus-
schusses die Nachholmöglichkeit des § 4 nicht zu-
gebilligt, da insoweit ein Bedürfnis nicht aner-
kannt wurde. 

Zu § 5 
Diese Vorschrift entspricht § 5 der Regierungs-

vorlage. 
Hiernach ist eine Erhöhung der Miete für 

preisgebundenen Wohnraum, der vor dem 21. Juni 
1948 bezugsfertig geworden ist, um 10 v. H. der 
Miete zulässig. Dieser Zuschlag darf für Wohnraum, 
der bis zum 1. April 1924 bezugsfertig geworden ist, 
neben dem Mietzuschlag von 10 v. H. erhoben 
werden, den schon die Verordnung PR Nr. 72/52 
zuläßt. Dagegen kommt für Wohnraum, der in der 
Zeit zwischen dem 1. April 1924 und dem 20. Juni 
1948 bezugsfertig geworden ist, nur der einmalige 
Zuschlag von 10 v. H. nach § 5 in Betracht. 

Nach Ansicht des Ausschusses soll aber eine 
Mieterhöhung nach § 5 insoweit unzulässig sein, 
als durch sie die Miete 130 v. H. des Mietricht-
satzes übersteigen würde, der nach § 29 Abs. 1 
des Ersten Wohnungsbaugesetzes in der Fassung 
vom 25. August 1953 für öffentlich geförderte 
Wohnungen bestimmt ist (§ 13 Abs. 1). Eine Er-
höhung auf eine höhere Miete als monatlich 1,43 
Deutsche Mark je Quadratmeter in Großstädten 
kommt also nicht in Betracht; für Orte, in denen 
ein geringerer Mietrichtsatz als 1,10 Deutsche 
Mark je Quadratmeter festgesetzt ist, ergibt sich 
ein entsprechend geringerer Höchstbetrag. 

Ein Antrag der Opposition, den § 6 Abs. 1 in 
§ 5 aufzunehmen, wurde abgelehnt. Mit diesem 
Antrag sollte erreicht werden, daß analog den 
Vorschriften des Ersten Wohnungsbaugesetzes die 
Höchstgrenze von 130 v. H. der Richtsatzmiete alle 
Wohnungen erfaßt, deren Ausstattung dem Wohn-
raum entspricht, für den nach den Vorschriften des 
Ersten Wohnungsbaugesetzes eine Miete von 130 
v. H. der Richtsatzmiete verlangt werden kann. 

Zu § 6 
Entgegen der Meinung eines Teils des Aus-

schusses, der pauschale Zuschläge für besser aus-
gestattete Wohnungen nicht gebilligt hat, hat sich 
die Mehrheit des Ausschusses dafür entschieden, 
den Grundgedanken des § 6 der Regierungsvorlage 
beizubehalten. Die Auffassung einer Minderheit 
wurde damit begründet, daß der Mehrwert die-
ser Wohnungen bereits in den zur Zeit gezahlten 
Mieten genügend zum Ausdruck kommt. 

Nach § 6 Abs. 1 kann über den nach § 5 zu-
lässigen Zuschlag von 10 v. H. hinaus die Miete 
um einen weiteren Zuschlag um 5, also insgesamt 
um 15 v.  H.  erhöht werden, wenn es sich um 
eine abgeschlossene Wohnung handelt, die 
Anschlußmöglichkeiten für einen Gas- oder Elek-
troherd, neuzeitlich sanitäre Anlagen innerhalb 
der Wohnung und einen Keller oder entsprechen

-

den Ersatzraum besitzt und die außerdem mit 
einer Sammelheizungsanlage oder einer Badeein-
richtung mit zentralem oder besonderem Warm-
wasserbereiter ausgestattet ist; hierbei muß eine 
Badewanne vorhanden sein, während eine Dusch-
anlage nicht ausreicht. 

Sind sowohl Badeeinrichtung als auch Sam-
melheizung vorhanden, so ist eine Erhöhung nicht 
nur um weitere 5 sondern um weitere 10, also 
insgesamt 20 v. H., zulässig (§ 6 Abs. 2). Hier-
durch soll nicht nur die bessere Qualität dieser 
Wohnung berücksichtigt, sondern darüber hin-
aus zugleich ein Anreiz für den Vermieter ge-
schaffen werden, derartige Einrichtungen neu zu 
erstellen. 

Badeeinrichtung und Sammelheizung sollen aber 
nach Ansicht des Ausschusses bei der Anwendung 
der Absätze 1 und 2 unberücksichtigt bleiben, 
wenn der Mieter die mit dem Einbau verbundenen 
Kosten ganz oder überwiegend selbst getragen hat. 
In diesen Fällen besteht keine Veranlassung, dem 
Vermieter einen besonderen Zuschlag zu gewäh-
ren. 

Die Zuschläge nach den Absätzen 1 und 2 sollen 
in dem Umfange ermäßigt werden, als nach dem 
17. Oktober 1936 bereits auf Grund einer Aus-
nahmegenehmigung wegen der in Absatz 1 aufge-
führten Ausstattungsmerkmale eine Erhöhung der 
Miete durchgeführt ist oder wird. Wenn z. B. in 
einer Wohnung, die keine Sammelheizung auf-
weist, nach dem Einbau einer Badeeinrichtung auf 
Grund einer Ausnahmegenehmigung die Miete 
bereits um 5 v. H. erhöht worden ist oder erhöht 
wird, so kommt eine weitere Erhöhung um 5 v. H. 
nach Absatz 1 Satz 1 nicht in Betracht; es ver-
bleibt vielmehr bei dem Zuschlag von 10 v. H. 
nach § 5. 

In § 6 Abs. 3 der Regierungsvorlage war vorge-
sehen, daß die weiteren Zuschläge nach § 6 dann 
nicht erhoben werden sollten, wenn in der Woh-
nung mehrere Mieter oder Untermieter mit ihren 
Familien einen selbständigen Haushalt führen. Der 
Ausschuß hat sich mit Mehrheit für die Streichung 
dieser Bestimmung ausgesprochen, weil sie eine 
unbillige Härte für den Vermieter darstelle und 
trotz der Überbelegung die bessere Qualität der 
Wohnung grundsätzlich bestehen bleibe; auch in 
diesen Fällen dürfen also die Zuschläge nach § 6 
Abs. 1 und 2 erhoben werden. 

Zu § 7 

Die Vorschriften über die Art der Berechnung 
der Mietzuschläge nach den §§ 5 und 6 entsprechen 
§ 7 der Regierungsvorlage; sie wurden jedoch inso-
fern vereinfacht, als die umständlichen Verweisun-
gen auf Vorschriften des geltenden Mietpreisrechts 
entfallen sind. 

Der Ausschuß hatte zunächst erwogen, den Be-
griff „Grundmiete" im Gesetz zu verankern und 
am Anfang des Gesetzes zu definieren. Es wurde 
jedoch an der Fassung der Regierungsvorlage bis 
auf die oben bezeichneten Abänderungen festge-
halten, da die Einführung des neuen Begriffs der 
„Grundmiete" im Hinblick auf die bei der Durch-
führung der Verordnung PR Nr. 72/52 gemachten 
Erfahrungen zunächst entbehrlich erschien. Die 
Bundesregierung sicherte im übrigen zu, daß in 
der nach § 39 ergehenden Rechtsverordnung von 
dem Begriff der Grundmiete ausgegangen werden 
soll. 
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Zu § 8 

Der Ausschuß ist überwiegend in Übereinstim-
mung mit § 10 der Regierungsvorlage — entgegen 
der Auffassung des Bundesrates — zu der Über-
zeugung gekommen, daß die Kostenvergleichsmiete 
ebenfalls ein geeignetes Mittel zur Wiederherstel-
lung der Wirtschaftlichkeit des Hausbesitzes sei. 
Maßgebend waren folgende Erwägungen: 

Durch die Kostenvergleichsmiete soll ermöglicht 
werden, die reinen Bewirtschaftungskosten der bis 
zum 20. Juni 1948 bezugsfertig gewordenen Woh-
nungen und Wohnräume den heutigen Verhältnis-
sen anzupassen. Zu diesem Zweck werden die Be-
wirtschaftungskosten im Zeitpunkt der Antrag-
stellung mit den entsprechenden Kosten im Ver-
gleichszeitpunkt verglichen. Vergleichszeitpunkt ist 
für den bis zum 17. Oktober 1936 bezugsfertig ge-
wordenen Wohnraum dieser Stichtag, für den spä-
ter bezugsfertig gewordenen Wohnraum der Zeit-
punkt der Bezugsfertigkeit. Durch die heutige 
Miete sollen außer den Bewirtschaftungskosten im 
Zeitpunkt der Antragstellung auch diejenigen Ka-
pitalkosten und Abschreibungsbeträge gesichert 
sein, die schon im Vergleichszeitpunkt, also für den 
Regelfall am 17. Oktober 1936, in der Miete ent-
halten waren. Demnach sind Mietsteigerungen seit 
dem Vergleichszeitpunkt zunächst grundsätzlich 
auf eine an sich notwendige Mieterhöhung anzu-
rechnen. 

Die wohnungspolitische Bedeutung der Vor-
schrift liegt in erster Linie in dem Ausgleich des 
unterschiedlichen Verhältnisses von Miethöhe und 
Höhe der Bewirtschaftungskosten beim Wohnungs-
bestand. Durch die Anerkennung der den heutigen 
Verhältnissen entsprechenden Bewirtschaftungs

-

kosten, insbesondere einer entsprechenden Quote 
für den normalen Instandhaltungsbedarf, soll auch 
der Hausbesitz, der durch die erste allgemeine 
Mieterhöhung von 10 v. H. am 1. Oktober 1952 und 
die allgemeinen Mietzuschläge des Gesetzentwurfs 
noch nicht seinen normalen Instandhaltungsbedarf 
decken konnte, in die Lage versetzt werden, eine 
ordnungsmäßige Bewirtschaftung durchzuführen. 

Wenn auch die gegenwärtige Mietpreisbildung 
hinsichtlich eines Teils der Bewirtschaftungskosten, 
nämlich der Gebühren, des Wassergeldes und der 
Grundsteuer, durch die Vorschriften der Verord-
nung PR Nr. 71/51 in Verbindung mit der Anord-
nung PR Nr. 72/49 genügend elastisch gehalten 
wurde, um jederzeit Kosten und Miethöhe ein-
ander angleichen zu können, so gilt dasselbe nicht 
für eine Reihe von Betriebskosten, für die Ver-
waltungskosten und den Instandhaltungsbedarf. 

Die Kostenvergleichsmiete soll daher künftig 
den Hausbesitz erst in die Lage versetzen, bisher 
unterlassene Instandhaltungsarbeiten durchzufüh-
ren und damit die immer stärker werdende Dis-
krepanz zwischen dem baulichen Zustand des 
Wohnungsbestandes und des neugeschaffenen 
Wohnraums zu mildern. Da das Ausmaß, in dem 
zur Erhaltung des Wohnungsbestandes beigetragen 
werden kann, ein nicht unwesentlicher Faktor für 
die Entstehung des Bedarfs an neuem Wohnraum 
ist, trägt jede Maßnahme zur Verbesserung des 
Zustandes des vorhandenen Wohnraums gleich-
zeitig zu einer Verringerung des Bedarfs an neuem 
Wohnraum bei. 

Die von dem Ausschuß ebenfalls gewürdigten 
verwaltungstechnischen Bedenken werden nach der 
überwiegenden Meinung im Ausschuß durch zwei 

Maßnahmen beseitigt. Zunächst hat der Ausschuß 
jetzt die Möglichkeit einer Vereinbarung der 
Kostenvergleichsmiete zwischen Vermieter und 
Mieter und damit eine Entlastung der Preisbe-
hörden vorgesehen. Er hat ferner beschlossen, die 
Preisbehörden von Bagatellanträgen dadurch teil-
weise zu befreien, daß eine Genehmigung der 
Kostenvergleichsmiete unzulässig sein soll, wenn 
sie die sonst nach dem Gesetz zulässige Miete um 
nicht mehr als 2 v. H. übersteigen würde. 

Schließlich ist die Möglichkeit einer weitgehen-
den formularmäßigen Vereinfachung des Verfah-
rens im Ausschuß geprüft und für aussichtsreich 
gehalten worden. Insbesondere hat die Bundes-
regierung zugesagt, eine derartige Vereinfachung 
durch die nach § 9 Abs. 4 vorgesehene Rechtsver-
ordnung der zuständigen Bundesminister zu ge-
währleisten. Die Bedenken, daß das Verfahren der 
Kostenvergleichsmiete verwaltungsmäßig zu 
Schwierigkeiten führen würde, sind von der Mehr-
heit des Ausschusses auch deshalb nicht geteilt 
worden, weil die Mietpreisbehörden infolge einer 
weitgehenden Verlagerung ihrer Zuständigkeit 
durch dieses Gesetz auf die ordentlichen Gerichte 
künftig wesentlich entlastet werden. Da bei An-
trägen auf Genehmigung einer Kostenvergleichs-
miete erforderlich ist, daß zunächst von den son-
stigen Erhöhungsmöglichkeiten Gebrauch gemacht 
wird, verteilen sich die Anträge über einen länge-
ren Zeitraum. 

Die Opposition stellte hier den Antrag, den § 8 
in der vorliegenden Form zu streichen und dafür 
eine neue Vorschrift einzufügen, in der die Grund-
sätze der Wohnwertmiete verwirklicht werden 
sollen. Wegen der Einzelheiten kann auf die Aus-
führungen unter Ziffer I Bezug genommen werden. 

Im einzelnen ist zu § 8 noch folgendes auszu-
führen: 

Eine Ausdehnung der Regelung auf den zwischen 
dem 21. Juni 1948 und den bis zum 31. Dezember 
1949 bezugsfertig gewordenen Wohnraum wurde 
nicht für erforderlich gehalten, weil der Vierte Ab-
schnitt des Gesetzes für solchen Wohnraum ent-
weder die volle Kostenmiete (mit der Einschrän-
kung des § 13) oder eine Preisfreigabe vorsieht. 

Wenn der Ausschuß auch zunächst der Auf-
fassung war, daß die Bagatellgrenze auf 5 v. H. der 
sonst nach diesem Gesetz zulässigen Miete zu be-
messen sei, hat er sich schließlich doch mit Mehrheit 
für die geringere Grenze von 2 v. H. entschieden. 

In welchem Verhältnis die Kostenvergleichsmiete 
zu den übrigen Mieterhöhungen des Gesetzentwurfs 
steht, ergibt sich aus der Vorschrift selbst, da zu-
nächst von allen sonstigen Möglichkeiten einer 
Mieterhöhung Gebrauch gemacht sein muß, bevor 
eine Kostenvergleichsmiete vereinbart oder geneh-
migt werden kann. Dagegen darf der Vermieter 
bei einem Antrag auf Genehmigung der Kosten-
vergleichsmiete nicht etwa zunächst auf den Weg 
einer Mietvereinbarung verwiesen werden. Der-
artige Vereinbarungen setzen die Einwilligung des 
Mieters voraus, während es dem Vermieter bei 
einem solchen Antrag gerade darauf ankommt, 
auch gegen den Willen des Mieters eine Miet-
erhöhung zu erzwingen. 

Daß die Kostenvergleichsmiete nicht wiederum 
Ausgangspunkt für Mietzuschläge nach den §§ 5 
und 6 sein darf, ergibt sich aus § 14. 

Einer Vereinbarung der Mietparteien über die 
Kostenvergleichsmiete muß eine Berechnung nach 
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§ 9 zugrunde liegen. Wird eine solche Berechnung 
nicht zugrunde gelegt, so kann es sich nicht um die 
Vereinbarung einer Kostenvergleichsmiete, son-
dern nur um eine freie Vereinbarung nach § 3 han-
deln. Übersteigt die vereinbarte Miete die Kosten-
vergleichsmiete, so ist die Vereinbarung insoweit 
unwirksam, als die preisrechtliche Zulässigkeit der 
Vereinbarung sich auf die Höhe der Kosten-
vergleichsmiete beschränkt. 

Was das Verhältnis der Kostenvergleichsmiete zu 
der Möglichkeit angeht, einen Erlaß der Hypothe-
kengewinnabgabe herbeizuführen, so ist der Aus-
schuß davon ausgegangen, daß eine Schmälerung 
dieser Erlaßmöglichkeiten nicht eintreten wird, 
wenn die Mieterhöhungen wieder in vollem Um-
fange für Reparaturen oder sonstige Hausausgaben 
verwendet werden. Aus den Reihen der Opposition 
kam während der Beratungen die Anregung, auch 
für Mieter das Recht einzuräumen, die Kosten-
vergleichsmiete beantragen zu können. Die Mehr-
heit des Ausschusses lehnte diesen Antrag ab. 

Zu § 9 

§ 9 Abs. 2 und 4 entsprechen § 10 Abs. 2 und 4 
der Regierungsvorlage. Die Absätze 1 und 3 sind 
neu eingefügt worden. 

Der Ausschuß ging davon aus, daß mindestens 
seit dem Vergleichszeitpunkt eingetretene illegale 
Mieterhöhungen, mögen sie auch durch § 1 des Ge-
setzentwurfs legalisiert sein, in vollem Umfange 
auf eine bei Anwendung des § 8 sich ergebende 
Mieterhöhung angerechnet werden müssen. Aller-
dings sollen nach der Auffassung des Ausschusses 
Untermietzuschläge und Zuschläge wegen Nutzung 
von Wohnraum zu anderen als Wohnzwecken auf 
die Mieterhöhung keinesfalls angerechnet werden. 
Die Bundesregierung hat zugesagt, dem in der zu 
erlassenden Rechtsverordnung Rechnung zu tragen; 
ebenso wird dort zu klären sein, in welcher Weise 
die Umlegung nach dem Verhältnis der Mieten zu 
erfolgen hat, wenn in den bisherigen Mieten soge-
nannte Gefälligkeitsmieten enthalten sind. 

Unter „zentralen Heizungs- und Warmwasser-
versorgungsanlagen" sollen auch Fernheizungen 
verstanden werden. Dagegen fallen hierunter nicht 
Etagenheizungen, deren Kosten von den Mietern 
unmittelbar getragen werden. 

Die Berechnung der Reparaturquote auf 25 v. H. 
der bezeichneten Jahresmiete, höchstens aber 
vier Deutsche Mark je Quadratmeter Wohn-
fläche, findet ihre Begründung darin, daß die Miet-
höhe bei Wohnraum des Althausbesitzes außer-
ordentlich streut, ohne daß die Ursache hierfür 
immer in der Ausstattung der Wohnung liegt. Bei 
einer Mindestmiete von drei Deutsche Mark je 
Quadratmeter Wohnfläche und einer Höchstmiete 
von 24 Deutsche Mark würde die schematische An-
wendung des einheitlichen Satzes von 25 v. H. 
darauf hinauslaufen, daß im ersten Falle 
0,75 Deutsche Mark je Quadratmeter Wohnfläche 
und Jahr, im zweiten Falle aber sechs Deutsche 
Mark in Ansatz gebracht werden könnten. Wäh-
rend der erste Satz zweifellos zu niedrig ist, würde 
der zuletzt angeführte Betrag wesentlich übersetzt 
sein. Die Einführung einer Höchstgrenze trägt da-
her dem Gesichtspunkt Rechnung, daß die Mieten 
für Altbauwohnungen weitgehend auf veralteten 
Lagewerten beruhen und die Normierung des Re-
paraturaufwandes dem nicht zu folgen brauchte. 

Der § 9 wurde mit Mehrheit angenommen. Ab

-

änderungsvorschläge wurden nicht gestellt, da 
diese Vorschrift die Durchführung des § 8 betrifft. 

Zu § 10 
In der Regierungsvorlage war die Möglichkeit 

einer Mieterhöhung für Wohnraum, der in der Zeit 
zwischen dem 21. Juni 1948 und dem 31. Dezember 
1949 bezugsfertig geworden ist, nicht vorgesehen. 
Es handelt sich hierbei um etwa 90 000 Wohnungs-
einheiten, die preisrechtlich unterschiedlich behan-
delt werden (vgl. § 6 der Verordnung PR Nr. 71/51). 
Diese unterschiedliche Behandlung soll § 10 Abs. 1 
und 3 beseitigen. 

Da darüber hinaus auch nach dem 31. Dezember 
1949 öffentlich geförderter Wohnraum gebaut wor-
den ist, dessen Miete hinter der Richtsatzmiete des 
Ersten Wohnungsbaugesetzes vom 24. April 1950 
zurückbleibt, hielt der Ausschuß die in § 10 Abs. 2 
vorgesehene Regelung für erforderlich. 

Entscheidend für die in § 10 Abs. 1 vorgesehene 
Regelung war hierbei die Tatsache, daß für den 
mit öffentlichen Mitteln geschaffenen Wohnraum, 
der in der Zeit zwischen dem 21. Juni 1948 und 
dem 31. Dezember 1949 bezugsfertig geworden ist, 
vielfach Mieten festgesetzt worden sind, die wesent-
lich unter der Richtsatzmiete des Ersten Wohnungs-
baugesetzes vom 24. April 1950 liegen, und daß 
diese Mieten heute in der Regel nicht ausreichen, 
um die Wirtschaftlichkeit der betreffenden Miet-
objekte sicherzustellen. Aus diesem Grunde soll 
nach Ansicht des Ausschusses für derartigen Wohn-
raum eine Erhöhung der Miete bis zur Höhe der 
Kostenmiete zugelassen werden, d. h. bis zu dem 
Betrage, der nach der Wirtschaftlichkeitsberech-
nung zur Deckung der laufenden Aufwendungen 
erforderlich ist. Die oberste Grenze soll aber in 
diesen Fällen gemäß § 13 Abs. 2 die nach dem 
Ersten Wohnungsbaugesetz in der Fassung vom 
25. August 1953 örtlich in Betracht kommende 
Richtsatzmiete bilden, d. h. also in Großstädten in 
der Regel ein Mietrichtsatz von 1,10 DM je Qua-
dratmeter monatlich. 

Eine entsprechende Regelung sieht Absatz 2 für 
den öffentlich geförderten Wohnraum vor, der 
zwar nach dem 31. Dezember 1949 bezugsfertig ge-
worden, aber dessen Miete hinter der Richtsatz

-

miete des Ersten Wohnungsbaugesetzes vom 
24. April 1950 zurückbleibt. Hierfür wird ebenfalls 
eine Erhöhung der Miete bis zur Kostenmiete zu-
gelassen, jedoch nicht über die Richtsatzmiete des 
Ersten Wohnungsbaugesetzes in der Fassung vom 
25. August 1953 hinaus. Die Kostenmiete wird ge-
mäß § 10 Abs. 3 für den zwischen dem 21. Juni 
1948 und 31. Dezember 1949 bezugsfertig gewor-
denen preisgebundenen Wohnraum zulässig, der 
zwar nicht mit öffentlichen Mitteln, aber unter In-
anspruchnahme der in Absatz 3 erwähnten Grund-
steuervergünstigungen geschaffen worden ist; je-
doch entfällt hier die Begrenzung durch die Höhe 
der Richtsatzmieten. 

Zu § 11 

Der Ausschuß hat mit Mehrheit für den zwischen 
dem 21. Juni 1948 und dem 31. Dezember 1949 
bezugsfertig gewordenen Wohnraum eine über § 10 
Abs. 1 und 3 hinausgehende Preisbindung nicht 
mehr für erforderlich gehalten. 

Nachdem § 6 der Verordnung PR Nr. 71/51 be-
reits einzelne Gruppen dieses Wohnraums von der 
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Preisbindung freigestellt hatte, stellt § 11 somit 
einen weiteren Schritt zur Verwirklichung markt-
wirtschaftlicher Grundsätze in der Wohnungswirt-
schaft dar. 

Von der Lockerungsvorschrift soll insbesondere 
Wohnraum betroffen werden, der zwar mit öffent-
lichen Darlehen oder Zuschüssen, jedoch nicht mit 
öffentlichen Mitteln im Sinne des § 3 des Ersten 
Wohnungsbaugesetzes in der Fassung vom 25. Au-
gust 1953 geschaffen worden ist. Hierzu gehört der 
unter Inanspruchnahme von Wohnungsfürsorge-
mitteln für Verwaltungsangehörige geförderte 
Wohnraum, soweit diese Mittel in öffentlichen 
Haushalten gesondert ausgewiesen sind. Eine Not-
wendigkeit zur Beibehaltung der Preisvorschriften 
besteht in diesen Fällen nach der überwiegenden 
Meinung des Ausschusses um so weniger, als der 
öffentliche Darlehensgeber regelmäßig Maßnahmen 
zum Schutze seiner Verwaltungsangehörigen gegen 
eine ungerechtfertigte Mieterhöhung durch den 
Vermieter vertraglich vereinbart hat. Im übrigen 
ergibt sich eine Obergrenze für die Durchführung 
von Mieterhöhungen bei laufenden Mietverhält-
nissen aus § 23 Abs. 2 Nr. 1. Bei der Hergabe von 
Zuschüssen durch einen Dritten an den Vermieter 
ist die Durchführung von Mieterhöhungen unter 
Umständen auch durch § 19 begrenzt. 

Die Preisfreigabe entspricht der Freigabe des 
freifinanzierten Wohnraums nach den Vorschriften 
des Ersten Wohnungsbaugesetzes. 

Zu § 12 
In grundsätzlicher Übereinstimmung mit § 23 der 

Regierungsvorlage darf nach der Auffassung der 
Mehrheit des Ausschusses eine Mieterhöhung nach 
diesem Gesetz für solchen Wohnraum überhaupt 
nicht vereinbart werden, der in seiner Benutzbar-
keit in erheblichem Maße herabgesetzt ist. Es soll 
dabei aber — entgegen dem Antrag einer Minder-
heit des Ausschusses — im Einzelfall stets einer 
Prüfung der örtlichen Verhältnisse und Wohn-
gewohnheiten bedürfen. So wird die Vorschrift 
z. B. dort, wo es ortsüblich ist, daß sich Aborte und 
Brunnen auf dem Hof befinden, nicht schon wegen 
dieser Mängel Anwendung finden. Auch Wohn-
raum in sehr alten Häusern soll nicht von der 
Mieterhöhung ausgenommen sein, wenn die Be-
wohnbarkeit nicht offensichtlich erheblich herab-
gesetzt ist. 

Der Ausschuß hat die Regierungsvorlage um die 
Nummer 2 ergänzt, wonach bei den dort genann-
ten Unterkünften ebenfalls unter keinen Umstän-
den eine Mieterhöhung zulässig sein soll. Nach An-
sicht des Ausschusses sind jedoch Souterrain-Woh-
nungen nicht ohne weiteres als Kellerwohnungen 
anzusehen; insbesondere werden sogenannte Unter-
geschoßwohnungen bei Hanglage, wenn das Unter-
geschoß nur nach einer Seite unter Erdgleiche, nach 
der anderen Seite aber frei liegt, zumindest nicht 
vollständig als Kellerwohnungen anzusehen sein. 
Ebenso brauchen nach seiner Meinung einfache, 
aber dauerhaft gebaute Kleinhäuser nicht unter 
den Begriff „Behelfsheime" zu fallen. 

Zu § 13 
Die Vorschrift entspricht dem § 8 der Regie-

rungsvorlage, ist jedoch durch den Ausschuß in 
mehrfacher Hinsicht geändert worden. 

Der Ausschuß hat sich der Meinung des Bundes-
rates nicht angeschlossen, daß eine Begrenzung  

der Mietzuschläge deswegen entfallen sollte, weil 
sie eine unbillige Härte für die Vermieter von 
höherwertigen Wohnungen darstelle und sie außer-
dem zu einer nicht vertretbaren Überlastung der 
Preisbehörden führen müsse. Das Argument der 
verwaltungsmäßigen Mehrbelastung sei nicht von 
besonders großem Gewicht, weil wegen der Vor-
schriften in den §§ 18 ff. die Überprüfung der Miet-
zuschläge auf ihre Berechtigung hin nunmehr in 
starkem Umfang den Gerichten obliegen werde. 

Die Mehrheit des Ausschusses hat sich dagegen 
der Meinung des Bundesrates insoweit angeschlos-
sen, als er eine Begrenzung der Mietzuschläge für 
Wohnungen mit besserer Ausstattung, also im An-
wendungsbereich des § 6, nicht für erforderlich 
hält. Das Ziel dieser Vorschrift, die Mieten für 
solche Wohnungen der künftigen Marktmiete an-
zunähern, könne nur erreicht werden, wenn sich 
die Mietzuschläge voll auswirken. In allen übrigen 
Fällen wurde aber eine Begrenzung von Miet-
erhöhungen für erforderlich gehalten, um weitere 
Verzerrungen des Mietengefüges von Wohnungs-
bestand und neugeschaffenem Wohnraum zu ver-
meiden. Die Begrenzungsvorschrift soll sich daher 
abweichend von der Regierungsvorlage auch auf 
die nach § 3 frei vereinbarte Miete und die Kosten-
vergleichsmiete des § 8 beziehen. Sie kommt hin-
gegen nicht in Betracht, wenn Mieterhöhungen auf 
Grund anderer Vorschriften, z. B. des § 10 Abs. 3, 
des § 2 der Verordnung PR Nr. 71/51 oder anderer 
Vorschriften des geltenden Mietpreisrechts, z. B. 
wegen baulicher Verbesserungen, erfolgen. 

Der Ausschuß hat es entgegen dem Antrage einer 
Minderheit abgelehnt, die Mieterhöhung allgemein 
auf 100 °/o des Mietrichtsatzes zu beschränken, weil 
das umfangreich zur Verfügung stehende Material 
eine starke Streuung der Mieten des Wohnungs-
bestandes erkennen lasse und die notwendige Ver-
besserung der Wirtschaftslage alsdann für weite 
Kreise des Hausbesitzes entfallen würde. Er hat 
diese Grenze der einfachen Richtsatzmiete aber für 
die Anwendungsfälle des § 10 Abs. 1 und 2 für be-
rechtigt gehalten, d. h. also bei Mieterhöhungen 
für den zwischen dem 21. Juni 1948 und dem 
31. Dezember 1949 mit öffentlichen Mitteln ge-
schaffenen Wohnraum und für später bezugsfertig 
gewordenen öffentlich geförderten Wohnraum, bei 
dem die Miete hinter der Richtsatzmiete zurück-
bleibt (§ 13 Abs. 2). 

§ 13 Abs. 3 entspricht § 8 Abs. 1 Satz 3 der Regie-
rungsvorlage; § 13 Abs. 4 entspricht § 8 Abs. 2 der 
Regierungsvorlage. 

Ein Antrag der Opposition, auch für die Fälle 
des § 6 Abs. 1 die Höchstgrenze des § 13 Abs. 1 
vorzusehen, wurde abgelehnt. 

Zu § 14 
Durch diese Vorschrift, die § 9 der Regierungs-

vorlage entspricht, soll klargestellt werden, daß 
neben einer nach § 3 vereinbarten Miete und neben 
der Kostenvergleichsmiete die allgemeinen Zu-
schläge nach den §§ 5 und 6 nicht noch zusätzlich 
erhoben werden können. 

Zu § 15 

Abweichend von den Vorschlägen der Regierungs-
vorlage und der Auffassung des Bundesrates hat es 
der Ausschuß einstimmig für erforderlich gehalten, 
einkommensschwachen Mietern, denen nach den in 
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Betracht kommenden Vorschriften eine Mietbeihilfe 
gewährt werden soll, einen Rechtsanspruch auf 
diese Beihilfe zuzugestehen. Die Dauer der Bei-
hilfezahlung wurde zeitlich nicht beschränkt, ob-
wohl der Bund an die Länder nur für 3 Jahre einen 
Betrag von je 13 Millionen DM leisten soll. Der 
Ausschuß vertrat hierzu die Auffassung, daß das 
Problem der Tragbarkeit der Miete auf die Dauer 
befriedigend gelöst werden müsse. In welcher Weise 
dies zu geschehen hat, ist späterer Prüfung vor-
behalten geblieben. 

Nach dem Beschluß des Ausschusses sollen die Miet-
beihilfen, die außerhalb des eigentlichen Fürsorge-
rechts gewährt werden, nicht zurückgezahlt zu 
werden brauchen, wenn sich die wirtschaftlichen 
Verhältnisse der  Empfänger bessern (Absatz 2). 

Absatz 3 wurde durch den Ausschuß zur Klar-
stellung eingefügt. 

Entgegen der Ansicht des Bundesrates hielt es die 
Mehrheit des Ausschusses nicht für zweckmäßig, die 
Frage der Mietbeihilfen im gegenwärtigen Zeit-
punkt in einem besonderen Gesetz zu klären; denn 
es handle sich nur um einen 'der denkbaren Schritte 
zur Lösung dieses schwierigen Problems, zu wel-
chem zunächst Erfahrungen gesammelt werden 
müssen. 

Zu § 16 
In dieser Vorschrift werden Einzelheiten über die 

Voraussetzungen für die Gewährung der Miet-
beihilfen geregelt. Danach soll nach Ansicht des 
Ausschusses das Familieneinkommen dafür ent-
scheidend sein, ob d ie Mieterhöhung für den Mieter 
tragbar ist. Hierbei soll ein lauf Grund gesetzlicher 
Vorschriften gezahltes Kindergeld nicht berück-
sichtigt werden (Absatz 1). 

In Absatz 2 soll sichergestellt werden, daß den

-

jengen Mietern, bei denen das Familieneinkommen 
einen Betrag von 110 v. H. der örtlichen Für-
sorgesätze nicht übersteigt, ein Rechtsanspruch 
auf Gewährung der Mietbeihilfen zusteht. Die 
ursprüngliche Auffassung der Minderheit, wonach 
dieser Satz erhöht bzw. u. U. die gleiche Grenze, 
die im Lastenausgleichsgesetz für das Existenz-
minimum  des Hausbesitzers festgelegt ist, zugrunde 
gelegt werden müsse, wurde von  der  Mehrheit des 
Ausschusses nicht gebilligt. Der Ausschuß beschloß 
dann einstimmig, daß es sich bei der in Absatz 2 
angegebenen Grenze von 110 v. H. des örtlichen 
Fürsorgesatzes nur um eine Mindestgrenze han-
deln soll. Den Ländern soll nach Absatz 3 frei-
gestellt sein, den Personenkreis der Beihilfe-
empfänger zu erweitern. Im übrigen bleibt es den 
Ländern nach Absatz 3 weiter überlassen, nähere 
Bestimmungen über die Durchführung der Zahlung 
der Beihilfen zu treffen. 

Daß verfassungsrechtliche Bedenken wegen Ver-
letzung des Gleichheitsgrundsatzes bestehen könn-
ten, wurde vom Ausschuß verneint. 

Zu § 17 

Hiernach soll der Bund an die Länder für die Dauer 
von »drei Jahren einen Betrag von jährlich 13 Mil-
lionen Deutsche Mark leisten. Diese Zahlungen 
stellen den Anteil des Bundes an den durch die 
Länder zu zahlenden Mietbeihilfen dar, soweit es 
sich um den in § 7 Abs. 2 des Ersten Überleitungs-
gesetzes näher bestimmten Personenkreis (z. B. Hei-
matvertriebene, Evakuierte, Kriegsbeschädigte und 
Sowjetzonenflüchtlinge) handelt und soweit diese 

Beihilfen nicht im Rahmen der  Kriegsfolgenhilfe 
verrechnet werden. Der Ausschuß hielt es für er-
forderlich, über die in  'der  Regierungsvorlage vor-
gesehene Regelung hinaus die Leistungspflicht des 
Bundes auf drei Jahre »auszudehnen, und zwar in 
Höhe von jährlich 13 Millionen Deutsche Mark, 
während »demgegenüber in  der Regierungsvorlage 
ursprünglich eine einmalige Zahlung von 15 Mil-
lionen Deutsche Mark vorgesehen war. 

Die Aufteilung des vom Bund gezahlten Jahres-
betrages auf die Länder ist nach dem Verhältnis 
der in den einzelnen Ländern im Jahre 1953 ge-
zahlten Weihnachtsbeihilfe erfolgt. 

Der Ausschuß hielt es für zweckmäßig, der Bun-
desregierung die Möglichkeit zu geben, mit Zustim-
mung des Bundesrates den in Absatz 2 genannten 
Verteilungsschlüssel für das zweite und dritte Jahr 
zu ändern, wenn dies wegen einer Änderung dier 
Verhältnisse erforderlich wird. 

Zu § 18 

Diese Vorschrift entspricht im wesentlichen dem 
§ 12 der Regierungsvorlage, so daß insoweit auf 
die Begründung 'der Regierungsvorlage verwiesen 
werden kann. Der Ausschuß schlägt jedoch folgende 
Änderungen vor: 

In Absatz 1 Satz 1 sind die Worte „oder bei Um-
lagen um einen bestimmbaren Betrag" eingefügt 
worden. Da der Teil der Miete, der auf Umlagen 
(vgl. § 7 Abs. 1 des Gesetzentwurfs) entfällt, in 
seiner Höhe veränderlich sein kann, »erschien es 
dem Ausschuß sachgemäß, daß der Vermieter in 
seiner Erklärung hinsichtlich der Umlagen nicht 
einen zahlenmäßig bestimmten Betrag anzugeben 
hat; es genügt vielmehr etwa für den Fall der 
Wassergeldumlage anzugeben, in welchem Verhält-
nis der Mehrbetrag nach den bestehenden Preis-
vorschriften auf den Mieter umgelegt werden soll. 
In Absatz 1 Satz 2 hat der Ausschuß die Worte 
„und die Berechnung mitgeteilt" eingefügt und 
damit die  Wirksamkeit  der Erklärung des Ver-
mieters davon abhängig gemacht, daß in der Er-
klärung nicht nur der Grund für die Zulässigkeit 
der Mieterhöhung, sondern auch die Berechnung 
der Mieterhöhung mitgeteilt wird. Der Ausschuß 
geht damit über den Abänderungsvorschlag des 
Bundesrates zu § 12 (jetzt § 18), dem sich die 
Bundesregierung angeschlossen hatte, hinaus, wo-
nach in einem besonderen Absatz 4 lediglich be-
stimmt werden sollte, daß nach Abgabe einer auf 
Mieterhöhung gerichteten Erklärung des Vermie-
ters der Mieter vom Vermieter Auskunft über die 
Berechnung verlangen könne, ohne daß aber das 
Wirksamwerden der Mieterhöhung von der Er-
teilung der Auskunft abhängig wäre. 

Der Ausschuß hat weiter der Regierungsvorlage 
einen besonderen Absatz 4 angefügt, wonach in 
den Fällen, in denen auf Grund dieses Gesetzes 
eine Erhöhung der Miete bis zur Kostenmiete zu-
lässig ist, der Vermieter dem Mieter Einsicht in  die 
Berechnungsunterlagen zu gewähren hat. Die Ge-
währung der Einsicht ist nicht Voraussetzung für 
die Wirksamkeit der auf die Mieterhöhung gerich-
teten Erklärung des Vermieters; der Mieter wird 
jedoch die Zahlung des verlangten Mehrbetrages 
unter dem Gesichtspunkt des Zurückbehaltungs-
rechts so lange verweigern können, bis der Ver-
mieter seinem Verlangen auf Gewährung von Ein-
sicht in die Berechnungsunterlagen nachgekommen 
ist (§ 273 BGB). 
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§ 12 Abs. 3 Satz 1 der Regierungsvorlage sah vor, 

daß auf Grund einer Erklärung des Vermieters 
gemäß Absatz 1 die Mieterhöhung zu dem Zeit-
punkt wirksam werden sollte, zu dem das Miet-
verhältnis beendigt werden könnte, wenn eine 
Kündigung mit den aus § 565 Abs. i BGB sich 
ergebenden Fristen zulässig wäre. Der Ausschuß 
schlägt zur Vereinfachung eine abgeänderte Fassung 
vor, wonach auf eine Ibis  zum 15. eines Monats ab-
gegebene Erklärung des Vermieters die Miet-
erhöhung vom 1. des nächsten Monats an, auf eine 
nach dem 15. eines Monats abgegebene Erklärung 
die Mieterhöhung vom 1. des übernächsten Monats 
an wirksam werden soll; auf die Zeiträume, nach 
denen der Mietzins bemessen ist, kommt es hier-
nach nicht an. 

Zu § 19 

Diese Vorschrift entspricht dem § 13 der Regie-
rungsvorlage. 

In Absatz 2 Satz  1 sind die Worte „oder für ihn 
ein Dritter" eingefügt worden; dadurch ist zum 
Ausdruck gekommen, daß der Vermieter eine 
Leistung der in § 19 Abs. 2 bezeichneten Art auch 
dann gegen sich gelten lassen muß, wenn sie nicht 
von dem Mieter, sondern für diesen von einem 
Dritten, etwa von dem Arbeitgeber des Mieters, 
erbracht worden ist. 

Im übrigen ist die Frage, in welchen Fällen ein 
Beitrag eines Mieters als zur Schaffung, Instand-
setzung oder Instandhaltung des Mietgegenstandes 
geleistet anzusehen ist, in gleicher Weise zu be-
urteilen, wie bei § 57 c des Gesetzes über die 
Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung, 
wozu sich bereits im Schrifttum und in der Recht-
sprechung gewisse Grundsätze herausgebildet 
haben. Der Ausschuß ist Anregungen nicht gefolgt, 
wonach für solche Fälle eine 'ausdrückliche Rege-
lung erfolgen sollte, in denen der Mieter einem 
Vermieter bei dessen Auszug eine Leistung er-
stattet hat, mit der dieser zur Schaffung, Instand-
setzung oder Instandhaltung des Mietraums bei-
getragen hatte. Der Ausschuß hat auch einen weite-
ren Vorschlag nicht aufgenommen, wonach an Stelle 
des § 6 Abs. 3 der Fall, daß der Mieter zur Er-
höhung des Mietwertes des Mietgegenstandes durch 
Einbau oder Erneuerung einer Sammelheizung oder 
einer Badeeinrichtung beigetragen hat, im Rahmen 
des § 19 Abs. 2 berücksichtigt werden sollte. 

Die geringfügigen Abweichungen, die § 19 in seinen 
Absätzen 1 und 3 gegenüber § 13 Abs. 1 und 3 der 
Regierungsvorlage aufweist, sind lediglich redak-
tioneller Art; die Änderung des Absatzes 1 ent-
spricht dem Vorschlag des Bundesrats, dem die 
Bundesregierung zugestimmt hat. 

Ein Antrag der Opposition, den in § 19 Abs. 2 
vorgesehenen Zeitraum von 4 Jahren durch einen 
solchen von 6 Jahren zu ersetzen, wurde abgelehnt. 

Zu § 20 
§ 20 entspricht § 14 der Regierungsvorlage. 

Die in Absatz 1 und Absatz 3 vorgenommenen 
Änderungen hinsichtlich der Kündigungsfrist ent-
sprechen der Änderung der Frist in § 18 Abs. 3 
Satz 1. 

Ein Antrag der Opposition, die in Absatz 1 Satz 1 
vorgesehene Frist von einem Monat durch eine 
Frist von drei Monaten zu ersetzen, wurde ab-
gelehnt. 

Zu § 21 

Diese Vorschrift hat der Ausschuß auf Anregung 
der Opposition dem Entwurf neu eingefügt, um 
soziale Härten zu vermeiden. Danach kann im Falle 
einer Erklärung des Vermieters gemäß § 18 ein 
Mieter, bei dem die Voraussetzungen für die Ge-
währung einer Weihnachtsbeihilfe vorliegen und 
der einen Antrag auf Beihilfe gemäß § 15 gestellt 
hat, die Leistung des gemäß § 18 geschuldeten 
Mehrbetrages grundsätzlich  so lange verweigern, 
bis die für die Beihilfezahlung zuständige Stelle 
über den Antrag entschieden hat; wenn allerdings 
die zuständige Stelle über den Antrag nicht inner-
halb von 6 Monaten seit der Antragstellung ent-
schieden hat, so kann der Mieter die Zahlung des 
Mehrbetrages fortan nicht mehr verweigern. 

Im übrigen steht § 21 dem Wirksamwerden der 
Mieterhöhung zu dem in § 18 Abs. 3 Satz 1 be-
stimmten Zeitpunkt nicht 'entgegen. Durch das 
einem Mieter gemäß § 21 zustehende Leistungs-
verweigerungsrecht wird die Geltendmachung der 
Ansprüche des Vermieters lediglich hinausgescho-
ben.  Sobald der Mieter nicht mehr zur Verweige-
rung der Leistung des Mehrbetrages gemäß § 21 
berechtigt ist, muß er den gemäß § 18 geschuldeten 
Mehrbetrag nachzahlen. 

Eine entsprechende Anwendung des § 18 Abs. 3 
Satz 2, zweiter Halbsatz und Satz 3 ist nicht vor-
gesehen. 

Zu § 22  
Die Vorschrift entspricht ihrem materiellen Ge-

halt nach § 15 der Regierungsvorlage, so daß auf 
dessen Begründung Bezug genommen werden kann. 
Absatz 2 soll insbesondere den Vermietern die Er-
höhung der Miete ermöglichen, die vor der Fest-
setzung der Richtsatzmiete eine Miete vereinbart 
haben, die hinter der Richtsatzmiete zurückbleibt. 
Damit werden etwaige Zweifel behoben, ob die 
festgesetzte Richtsatzmiete als preisrechtlich zu-
lässige Miete nach § 18 anzusehen ist. 

Zu § 23 
Diese Vorschrift deckt sich in ihrem wesentlichen 

Inhalt mit § 16 der Regierungsvorlage. 

Absatz 2 Nr. 1 hat der Ausschuß gegenüber der 
Regierungsvorlage dahin abgeändert, daß anstelle 
der Fälle des § 6 der Verordnung PR Nr. 71/51 die 
Fälle des § 11 des Gesetzentwurfs genannt werden. 
Diese Änderung ergibt sich daraus, daß der Aus-
schuß in den Gesetzentwurf den § 11 eingefügt hat, 
der die bisher in § 6 der Verordnung PR Nr. 71/51 
geregelten Fälle von Preisfreigaben mit umfaßt. 
Absatz 2 Nr. 1 ist weiter dahin abgeändert wor-
den, daß für die Kostenmiete statt auf § 45 des 
Ersten Wohnungsbaugesetzes auf § 10 Abs. 1 des 
Gesetzentwurfs verwiesen wird; diese einfachere 
Bezugnahme ist dadurch möglich geworden, daß 
der Ausschuß mit § 10 Abs. 1 den Begriff der 
Kostenmiete in den Gesetzentwurf eingeführt hat. 

Zu § 24 
Diese Vorschrift deckt sich mit § 17 der Regie-

rungsvorlage; es kann daher auf die Begründung 
dazu verwiesen werden. 

Zu § 25  
Die Vorschrift deckt sich inhaltlich mit § 19 

Abs. 1 und 2 der  Regierungsvorlage. Auf die Be-
gründung der Regierungsvorlage wird Bezug ge-
nommen. 
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Zu § 26 
Die ein § 19 Abs. 3 der Regierungsvorlage ent-

haltene Begriffsdefinition des preisgebundenen 
Wohnraums wurde gebilligt, jedoch aus Gründen 
der Zweckmäßigkeit in einen besonderen Para-
graphen verwiesen. 

Zu § 27 
Diese Vorschrift geht auf eine Anregung des 

Bundesrates zurück, der die Bundesregierung zuge-
stimmt hat; sie dient der Klarstellung. 

Die Vergütung für die  hier genannten Dauer-
wohnverhältnisse baut auf dem Übernachtungs-
preis im Jahre 1939 auf und liegt zum Teil be-
trächtlich über der Miete vergleichbaren Wohn-
raums. Die Gründe, die für eine allgemeine Miet-
erhöhung bei Wohnraum sprechen, der bis zum 
20. Juni 1948 bezugsfertig geworden ist, treffen 
daher nicht in gleichem Umfange auf die Ver-
gütung für Dauerwohnverhältnisse der genannten 
Art in Räumen des Beherbergungsgewerbes zu. 

Zu § 28 
Die Vorschrift wird von der Mehrheit des Aus-

schusses vorgeschlagen. Unter Miete im Sinne des 
Mietpreisrechts wird  das  in preisrechtlich zu

-

lässiger Weise vereinbarte gesamte Entgelt ver-
standen. Zur Miete gehören mithin auch einmalige 
Leistungen des Mieters, wie z. B. Baukosten-
zuschüsse und Instandsetzungszuschüsse. Da derartige 
einmalige Leistungen bei Berechnung der preis-
rechtlich zulässigen Miete nach den genannten Vor-
schriften nicht berücksichtigt werden sollten, be-
durfte es einer besonderen Vorschrift. 

Zu § 29 

Diese Vorschrift behandelt nicht nur, wie der 
entsprechende § 21 der Regierungsvorlage, die 
Frage der preisrechtlichen Zulässigkeit von Ab-
standsgeldern, sondern auch die Frage der preis-
rechtlichen Zulässigkeit von Finanzierungsbeiträgen 
zur Schaffung oder Erhaltung von Räumen. 

Es wurde von der Ausschußmehrheit als not-
wendig erachtet, die bestehenden Unklarheiten in 
der Frage zu beheben, wieweit bei preisgebundenen 
Räumen die Gewährung von Abstandsgeldern an 
weichende Mieter zulässig ist. Wegen der Begrün-
dung kann auf die Regierungsvorlage zu § 21 ver-
wiesen werden. 

Da auch in der Frage der preisrechtlichen Zu-
lässigkeit der Finanzierungsbeiträge in Recht-
sprechung und Schrifttum Meinungsverschieden-
heiten bestehen, hat der Ausschuß mit Mehrheit 
aus Gründen der Rechtssicherheit eine klarstellende 
Regelung auch insoweit für erforderlich gehalten. 
Die Regelung konnte, insbesondere mit Rücksicht 
darauf, daß der Gesetzgeber die Finanzierungs-
beiträge in anderen Bestimmungen besonders ge-
fördert hat (§ 22 Abs. 3 WobauG 1950; §§ 20, 39, 40 
WobauG 1953; § 4 Abs. 2 Nr. 3 Mietenverordnung; 
§ 2 Abs. 2 und § 6 Abs. 2 Nr. 4 der Verordnung PR 
Nr. 71/51; § 1 über Ausnahmen vom Mieterschutz; 
§ 57 c ZVG; § 7 c EStG), nur in dem Sinne erfolgen, 
daß die Gewährung von Finanzierungsbeiträgen 
als preisrechtlich zulässig anzusehen ist. 

Durch den ausdrücklichen Hinweis in Absatz 1 
Satz 2 des § 29 bleiben sonstige Vorschriften, die 
die Gewährung von Finanzierungsbeiträgen regeln,  

insbesondere § 28 des Ersten Wohnungsbaugesetzes 
vom 25. August 1953, unberührt. 

Vor dem Inkrafttreten des Bundesmietengesetzes 
geleistete Finanzierungsbeiträge werden in § 29 
Abs. 3 in entsprechender Weise behandelt, wie dies 
in § 21 Abs. 3 der Regierungsvorlage für die Ab-
standszahlungen vorgesehen war; auf die Begrün-
dung der Regierungsvorlage kann insoweit ver-
wiesen werden. Absatz 3 geht davon aus,  daß eine 
aus den bisherigen Preisvorschriften etwa herge-
leitete Nichtigkeit der in Betracht kommenden 
Rechtsgeschäfte, soweit es sich nicht um den im 
letzten Teil des Absatzes 3 Satz 1 genannten Aus-
nahmefall (unanfechtbare Versagung einer preis-
rechtlichen Genehmigung) handelt, geheilt wird. Da 
hiernach aber  auch in Fällen, in denen der Ver-
mieter eine Leistung im Hinblick auf die aus den 
preisrechtlichen Vorschriften hergeleitete Nichtig-
keit des zugrunde liegenden Rechtsgeschäfts zurück-
gewährt hat, er seinerseits wiederum Rückgewähr 
verlangen könnte, erschien es erforderlich, diese 
Folge durch Satz 2 besonders auszuschließen. 

Die Regelung, die die Regierungsvorlage in § 21 
Abs. 1 und 2 für die Abstandszahlungen getroffen 
hat, ist im wesentlichen unverändert und vom Aus-
schuß als § 29 Abs. 2 angenommen worden. § 29 
Abs. 2 Nrn. 1 und 2 sind — in Anlehnung an die 
Vorschläge ides  Bundesrats, denen die  Bundesregie-
rung zugestimmt hat — lediglich insoweit enger 
gefaßt, als für die preisrechtliche Zulässigkeit der 
Abstandszahlungen vorausgesetzt wird, daß die 
Abstandsgelder tatsächlich zu den in Nr. i und 2 
genannten Zwecken verwendet werden. 

Für die Abstandszahlungen, die vor dem Inkraft-
treten des Gesetzes bewirkt worden sind, über-
nimmt § 29 Abs. 3 die bereits in § 21 Abs. 3 der 
Regierungsvorlage enthaltene Regelung; auf die 
Begründung dazu darf verwiesen werden. 

Es bleibt weiter darauf hinzuweisen, daß § 29 
Finanzierungsbeiträge und Abstandszahlungen 
nicht nur für Wohnräume, sondern auch für andere 
Räume, soweit diese preisgebunden sind, regelt. 
Gemäß § 29 Abs. 4 gilt die Regelung der Absätze 1 
und 3 für Pachtverhältnisse entsprechend. 

Anträge einer Minderheit im Ausschuß, Absatz 2 
Nrn. 2 und 3 und Absatz 5 zu streichen, sind abge-
lehnt worden. 

Zu § 30 

Der  Ausschuß hat  die  Vorschrift mit Mehrheit 
angenommen. 

Absatz 1 übernimmt inhaltlich die Regelung des 
§ 22 der Regierungsvorlage. Auf die Begründung 
dazu kann verwiesen werden. 

Für Leistungen, die vor Inkrafttreten des Bun-
desmietengesetzes unter Verstoß gegen die Preis-
vorschriften bewirkt worden sind und auch durch 
diesen Gesetzentwurf nicht genehmigt werden, 
trifft Absatz 2 eine besondere Regelung, wonach 
nicht die Vorschrift des § 30 Abs. 1 Satz 1, sondern 
weiterhin die bisherigen Vorschriften anzuwenden 
sind. Für etwa bestehende Rückforderungsan-
sprüche soll allerdings in Anlehnung an Absatz 1 
Satz 2 die Verjährung in einem Jahr vom Inkraft-
treten des Bundesmietengesetzes an eintreten. 

Der Antrag einer Minderheit, für die Verjäh-
rung anstelle der einjährigen Frist jeweils eine 
zweijährige Frist vorzusehen, wurde abgelehnt. 
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Zu § 31 

Die  Vorschrift deckt sich mit § 24 der Regie-
rungsvorlage; sie wurde einstimmig vom Ausschuß 
angenommen. 

Zu § 32 

Der Ausschuß hat die Vorschrift, die § 20 der 
Regierungsvorlage im wesentlichen entspricht, ein-
stimmig angenommen. 

Da die in den §§ 5, 6, 8 und 10 angeführten Miet-
erhöhungen auch für Arbeiterwohnstätten zulässig 
sind, bedarf es für diese Fälle einer besonderen 
Regelung, um sicherzustellen, daß die nach § 29 des 
Grundsteuergesetzes in der Fassung vom 10. August 
1951 (Bundesgesetzbl. I  S. 519) gewährten Grund-
steuerbeihilfen in Zukunft nicht in Fortfall kom-
men. Derartige Beihilfen werden vom Bund bei 
Vorliegen bestimmter Voraussetzungen auf die 
Dauer von 20 Jahren gewährt, um tragbare Mieten 
zu erzielen. Entscheidende Voraussetzung für die 
Gewährung ist nach § 2 der Verordnungen vom 
1. April 1937 und 18. Januar 1943 bei den sogen. 
„gekorenen Arbeiterwohnstätten", daß die monat-
liche Miete einer Mietwohnung regelmäßig höch-
stens 40 Deutsche Mark oder je nach Ortsklasse 0,60 
bis 0,80 Deutsche Mark je Quadratmeter beträgt. 
Daher werden nach Satz 1 die dort genannten Miet-
erhöhungen bei der Berechnung der für die Grund-
steuerbeihilfe maßgebenden Miete nicht berück-
sichtigt. Auch Umlagen des Wassergeldes und der 
seit dem 1. April 1945 eingetretenen Gebühren-
mehrbelastungen bleiben bei der Berechnung der 
für die Grundsteuerbeihilfe maßgebenden Miete 
außer Ansatz; eine Umlegung von Grundsteuer-
erhöhungen kommt bei Arbeiterwohnstätten nicht 
in Betracht, weil die Beihilfe in Höhe der Grund-
steuer gewährt wird. Bei der Einbeziehung der 
Untermietzuschläge gemäß § 9 der Verordnung PR 
Nr. 71/51 in die Regelung des § 32 wurde davon 
ausgegangen, daß durch diese Zuschläge lediglich 
die erhöhte Abnutzung des Wohnraums abgegolten 
wird. Eine entsprechende Behandlung der Unter-
mietzuschläge gemäß § 8 der Verordnung PR 
Nr. 71/51 kann dagegen nicht erfolgen, weil im 
Falle einer frei vereinbarten Untermiete ein Bei-
trag der öffentlichen Hand zur Verbilligung der 
Hauptmiete nicht gerechtfertigt erscheint. 

Zu § 33 
Diese einstimmig angenommene Vorschrift ist an 

die Stelle der sich berührenden Vorschriften des 
§ 18 und des § 25 Abs. 1 der Regierungsvorlage 
getreten. Ein den Miet- oder Pachtverhältnissen 
ähnliches entgeltliches Nutzungsverhältnis ist z. B. 
das mietähnliche Dauerwohnrecht und das genos-
senschaftliche Nutzungsverhältnis. Damit stimmt 
überein, daß auf diese Rechtsverhältnisse kraft der 
ausdrücklichen Bestimmung in § 31 des Ersten 
Wohnungsbaugesetzes in der Fassung vom 25. Au-
gust 1953 insbesondere die den Mietpreis betref-
fenden Bestimmungen des Ersten Wohnungsbau-
gesetzes anzuwenden sind. 

Wegen der Untermietverhältnisse ist auf die be-
sondere Bestimmung des § 34 zu verweisen. 

Zu § 34 
Die Höhe der Untermiete bei Wohnraum richtet 

sich, soweit sich eine der beiden Mietparteien auf 
die gesetzlichen Vorschriften berufen hat, nach der 
Höhe der anteiligen Leerraummiete. Die Unter-

miete erhöht sich somit bei einer Erhöhung der 
Hauptmiete ohne besondere Vorschrift anteilig 
nach § 1 Abs. 1 Satz 2 der Anordnung PR Nr. 111/47. 
Handelt es sich um eine frei vereinbarte Unter-
miete gemäß § 7 Abs. 1 der Verordnung PR 
Nr. 71/51, so wirkt sich die Erhöhung der anteili-
gen Hauptmiete auf das Untermietverhältnis nicht 
aus. Werden ganze leere Wohnungen unterver-
mietet, so richtet sich nach § 3 der Anordnung PR 
Nr. 111/47 die Miethöhe nach der preisrechtlich 
zulässigen Miete. Es bedurfte daher für Unter-
mietverhältnisse nicht besonderer Vorschriften, da 
die geltenden Vorschriften ausreichen. 

Aus dem Zitat der §§ 1 bis 10 geht hervor, daß 
die übrigen Vorschriften, also auch die Vorschriften 
des Sechsten Abschnittes (Gewährung von Bei-
hilfen), im Falle der mittelbar durch dieses Gesetz 
bei Untermieten veranlaßten Erhöhungen Anwen-
dung finden. 

Der Ausschuß hat die Vorschrift einstimmig ge

-

billigt. 

Zu § 35 
Der Ausschuß hat § 35 mit Mehrheit eingefügt. 

Durch diese Vorschrift soll das Mieterschutzgesetz 
um einen § 31 b ergänzt werden, der an die Stelle 
des § 1 der Verordnung über Ausnahmen vom 
Mieterschutz vom 27. November 1951 tritt. 

Nach § 1 der vorgenannten Verordnung unter-
liegen Mietverhältnisse über den in der Zeit vom 
21. Juni 1948 bis zum 31. Dezember 1949 bezugs-
fertig gewordenen Wohnraum dem Mieterschutz 
nicht, wenn der Wohnraum nach § 6 der Verord-
nung PR Nr. 71/51 nicht den Preisvorschriften 
unterliegt und wenn nicht einer der besonderen 
Fälle des § 1 Abs. 2 der Verordnung über Aus-
nahmen vom Mieterschutz gegeben ist. Da § 11 des 
vorliegenden Gesetzentwurfs den in der Zeit vom 
21. Juni 1948 bis zum 31. Dezember 1949 bezugs-
fertig gewordenen Wohnraum in weiterem Um-
fange als nach § 6 der Verordnung PR Nr. 71/51 
von den Preisvorschriften ausnimmt, erschien es, 
um den Umfang der Ausnahmen vom Mieterschutz 
dem der Preisfreigabe anzugleichen, notwendig, die 
Mietverhältnisse über diesen Wohnraum in ent-
sprechend weiterem Umfang vom Mieterschutz aus-
zunehmen. Dabei ist es als zweckmäßig angesehen 
worden, diese Regelung in Anlehnung an § 31 a des 
Mieterschutzgesetzes, der die durch das Erste 
Wohnungsbaugesetz veranlaßten Ausnahmen vom 
Mieterschutz betrifft, in das Mieterschutzgesetz 
aufzunehmen und zugleich die Verordnung über 
Ausnahmen vom Mieterschutz aufzuheben. 

Um bei den im Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Gesetzes bestehenden Mietverhältnissen eine Ände-
rung in der mieterschutzrechtlichen Behandlung 
zu vermeiden, läßt § 31 b Abs. 2 Buchstabe b 
MSchG für solche Mietverhältnisse einen bestehen-
den Mieterschutz unberührt; die Erweiterung des 
Kreises der mieterschutzfreien Mietverhältnisse 
wird also erst in Fällen der Neuvermietung nach 
dem Inkrafttreten des Gesetzes wirksam. 

Zu § 36 
Der Ausschuß hat sich § 26 der Regierungsvor-

lage, wonach eine weitere Auflockerung der Preis-
bindung bei sogenannten Mischmietverhältnissen 
erfolgen soll, mit Mehrheit angeschlossen. 

Er glaubt jedoch an dem in der Regierungsvorlage 
vorgeschlagenen Maßstab für die Freigabe nicht 
festhalten zu können. Während in der Regierungs- 
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vorlage darauf abgestellt wird, ob der Mietwert 
der Geschäftsräume im Verhältnis zu dem Miet-
wert der Wohnräume von untergeordneter Be

-

deutung ist, hat der Ausschuß sich wiederum für 
eine feste Relation entschieden, weil nur schwer 
festzustellen sein wird, wann der Mietwert der 
Geschäftsräume von untergeordneter Bedeutung 
ist. 

Nach § 3 Abs. 1 des Geschäftsraummietengeset-
zes (GRMG) alter Fassung wurde die Preisbindung 
bei Mischmietverhältnissen aufrechterhalten, wenn 
der Mietwert der Wohnräume 1/3 oder mehr des 
gesamten Mietwerts der vermieteten Räume be-
trägt. Dagegen sollen künftig die Preisvorschriften 
auf derartige Wohn- und Geschäftsräume weiter-
hin anzuwenden sein, wenn der Mietwert der Ge-
schäftsräume geringer ist als der Mietwert der 
Wohnräume. Abweichend von den bisher geltenden 
Vorschriften kommt es demnach nicht mehr auf 
das Verhältnis der Miete der Wohnräume zu dem 
gesamten Mietwert von Wohn- und Geschäftsräu-
men, sondern auf eine Gegenüberstellung des 
Mietwerts der Wohnräume und des Mietwerts der 
Geschäftsräume an. 

Im gleichen Umfange, wie Mischmietverhältnisse 
von der Preisbindung freigestellt werden, sollen 
sie durch die vorgeschlagene Änderung des § 5 
Abs. 3 GRMG auch vom Mieterschutz ausgenommen 
werden. Während jedoch gemäß § 3 Abs. 1 Satz 4 
GRMG in der Fassung des Bundesmietengesetzes 
die Preisfreiheit für Mischmietverhältnisse auch 
dann bestehen bleibt, wenn die Voraussetzungen 
des § 3 Abs. 1 Satz 1 später wegfallen, ist eine 
entsprechende Regelung in § 5 Abs. 3 nicht vor-
gesehen. 

Um bei den im Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Gesetzes bestehenden Miet- und Pachtverhältnis-
sen eine Änderung in der mieterschutzrechtlichen 
Behandlung zu vermeiden, wird in § 36 Abs. 2 
vorgesehen, für solche Miet- und Pachtverhältnisse 
einen bestehenden Mieterschutz unberührt zu las-
sen; die Erweiterung des Kreises der mieterschutz-
freien Miet- und Pachtverhältnisse wird also erst 
in Fällen der Neuvermietung nach dem Inkraft-
treten ,des Gesetzes wirksam. 

Ein Antrag der Opposition, den § 36 ganz zu 
streichen und es bei der bisherigen Regelung des 
GRMG zu belassen, wurde zunächst vom Ausschuß 
gebilligt, später jedoch abgelehnt. Desgleichen ver-
fiel ein Antrag, der eine weitergehende Freigabe 
von Preisbindung und Mieterschutz vorsah, der 
Ablehnung. 

Zu § 37 
Die Vorschrift, die der Ausschuß mit Mehrheit 

beschlossen hat, dient der Angleichung der Frei-
gabe von der Wohnraumbewirtschaftung an die 
Freigabe von Preisbindung und Mieterschutz, die 
in § 36 vorgesehen ist. 

Ein Antrag der Opposition, die in den §§ 35 
bis 37 vorgesehenen Änderungen anderer Gesetze 
nicht in dieses Gesetz aufzunehmen, sondern zum 
Gegenstand von selbständigen Regelungen zu ma-
chen, wurde mit Mehrheit abgelehnt. 

Zu § 38 
Die Opposition stellte den Antrag, diese Vor-

schrift zu streichen, weil sie der Bundesregierung 
das Recht nicht übertragen will, Gesetze teilweise 
oder für bestimmte Gebiete durch Rechtsverord

-

nung außer Kraft zu setzen. Demgegenüber schloß 
sich die Mehrheit des Ausschusses der Regierungs-
vorlage an, weil nach ihrer Auffassung gegen eine 
Freigabe des Mietpreises unter den im Gesetz 
vorgesehenen Voraussetzungen keine Bedenken 
bestünden. Den Interessen der Länder sei dadurch 
hinreichend Rechnung getragen, daß die Zustim-
mung des Bundesrates vorgesehen ist. 

Zu § 39 

Der Ausschuß hat die Vorschrift einstimmig an-
genommen. Er ist der Auffassung des Bundes-
rates gefolgt, daß eine hiernach zu erlassende 
Rechtsverordnung der Zustimmung des Bundes-
rates bedarf. Dagegen hält er verfassungsrechtliche 
Bedenken hinsichtlich der Einhaltung von Artikel 
80 Abs. 1 Satz 2 GG nicht für gegeben. Insbeson-
der ist das Ausmaß etwaiger Mietänderungen 
hinreichend durch § 39 Abs. 1 letzter Halbsatz und 
dadurch bestimmt, daß eine solche Rechtsverord-
nung zur Vereinfachung der Vorschriften des gel-
tenden Mietpreisrechts und zu ihrer Anpassung 
an dieses Gesetz dienen muß. 

Die Opposition hat aus der Erwägung zuge-
stimmt, daß durch die nach § 39 zu erlassende 
Rechtsverordnung kein neues Recht geschaffen, 
sondern bestehendes, bisher in Rechtsverordnungen 
und Verwaltungsvorschriften enthaltenes Miet-
preisrecht vereinfacht und diesem Gesetz angepaßt 
werden soll. 

Zu § 40 
Der Ausschuß hat diese Vorschrift, die § 30 der 

Regierungsvorlage entspricht, mit Mehrheit an-
genommen. Auf die Begründung in der Regie-
rungsvorlage darf Bezug genommen werden. 

Zu § 41 
Der Ausschuß hat diese Vorschrift in der Fas-

sung der Regierungsvorlage einstimmig angenom-
men. Die zu § 6 des Reichsmietengesetzes ergan-
genen Ausführungsbestimmungen der Länder 
sollen vorerst in Kraft bleiben, weil sie im Hinblick 
auf die in § 31 getroffene Regelung für die Über-
gangszeit bis zum Erlaß der in § 31 Abs. 3 vorge-
sehenen Rechtsverordnungen der Länder von Be-
deutung sind. 

Zu § 42 

Der Ausschuß hat die Vorschrift mit Mehrheit 
angenommen. Absatz 1 entspricht dem § 32 der 
Regierungsvorlage. Auf die Begründung dazu kann 
verwiesen werden. 

Um gewisse Zweifel, die neuerdings an der 
Rechtsgültigkeit 'einiger auf Grund des § 2 des 
Preisgesetzes erlassener Preisverordnungen ge-
äußert sind, zu beheben, hielt der Ausschuß einen 
Hinweis für geboten, daß im übrigen die bisherigen 
Mietpreisvorschriften, soweit im Bundesmieten-
gesetz nichts anderes bestimmt ist,  bis  zu ihrer Auf-
hebung fortgelten. Daher  wurde in § 42 ein neuer 
Absatz 2 eingefügt. 

Zu § 43 

Absatz 1 entspricht dem § 2 Abs. 2 der Regie-
rungsvorlage. 

Wegen Absatz 2 kann auf den Bericht zu § 4 
Bezug genommen werden. 

Der Ausschuß hat mit Mehrheit die Regelung der 
Regierungsvorlage gebilligt, daß die Berichtigung 
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zu geringer Stichtagsmieten aus Gründen der 
Rechtssicherheit nur noch innerhalb einer begrenz-
ten Frist erfolgen soll. Die vorgesehene Frist von 
6 Monaten erscheint ausreichend, da die Möglich-
keit zur Berichtigung von Mietpreisvereinibarungen 
durch die Preisbehörde seit mehreren Jahren be-
steht und hiervon auch weitgehend Gebrauch ge-
macht worden ist. 

Zu § 44 
Der Ausschuß hat  zu § 2 beschlossen, Anträge 

auf Herabsetzung der Stichtagsmiete nur dann zu-
zulassen, wenn diese die bisher preisrechtlich zu-
lässige Miete um mehr als 10 vom Hundert über-
steigt. Diese Beschränkung soll nach Auffassung 
des Ausschusses dann nicht gelten, wenn der An-
trag auf Mietherabsetzung vor dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes gestellt worden  ist. Da diese Be-
stimmung nur in einer Übergangszeit von Be-
deutung sein dürfte, wurde sie in den Neunten Ab-
schnitt aufgenommen. 

Zu § 45 

Die Änderungen des Absatzes 1 gegenüber der 
Regierungsvorlage und den Änderungsvorschlägen 
von Bundesrat und Bundesregierung ergeben sich 
aus den durch den Ausschuß vorgeschlagenen Ände-
rungen des Gesetzentwurfs. 

Der in Absatz 2 geregelte Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der Vorschriften des Gesetzes im Land Ber-
lin ist im Ausschuß eingehend beraten worden. Die 
Vertreter des Landes Berlin haben dargelegt, daß 
nach der Neubildung des Senats an der Übernahme 
der allgemeinen 10%igen Mieterhöhung nach § 13 
Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes vom 
4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) nicht mehr 
festgehalten werden könne. Im Ausschuß standen 
daher folgende Anträge zur Behandlung: 

1. § 45 zu streichen; 

2. das Inkrafttreten des Gesetzes für das Land 
Berlin von einer ausdrücklichen Übernahme 

durch das Abgeordnetenhaus abhängig zu 
machen; 

3. die in § 13 Abs. i des Dritten Überleitungs-
gesetzes bestimmte Frist von einem Monat bis 
zum 31. Dezember 1956 zu verlängern; 

4. die vorbezeichnete Frist bis zum 31. März 1956 
zu verlängern; 

5. an der Regierungsvorlage festzuhalten, so daß 
die Gesetzesvorlage binnen eines Monats nach 
ihrer Verkündung im Bundesgesetzblatt gemäß 
Artikel 87 Abs. 2 der Verfassung von Berlin 
in Kraft gesetzt würde. 

Der Antrag gemäß Nr. 4 wurde unter gleich-
zeitiger Ablehnung aller übrigen Anträge mit 
Mehrheit angenommen, weil die in diesem vorge-
sehene Frist fürausreichend gehalten wurde, um 
trotz der besonderen wohnungswirtschaftlichen 
Verhältnisse des  Landes Berlin zumindest hinsicht-
lich des § 5— allgemeiner Mietzuschlag von 10 v. H. 
— eine Angleichung an das Bundesgebiet herbeizu-
führen. Soweit die Vorschriften des Gesetzentwurfs 
ganz oder überwiegend technische Bedeutung 
haben, soll es im Interesse einer möglichst weit-
gehenden Herstellung 'der  Rechtsgleichheit zwischen 
idem Bundesgebiet und Berlin jedoch bei der Frist 
des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes 
verbleiben. 

Zu § 46 

Der Ausschuß hat diese Vorschrift mit Mehrheit 
angenommen und ist dabei davon ausgegangen, daß 
das Gesetz bis zu diesem Zeitpunkt verabschiedet 
sein wird. 

Bonn, den 10. Juni 1955 

Hauff. 
Berichterstatter 
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Anlage 18 zu Drucksache 1505 
(Vgl. S. 4739 A) 

Schriftlicher Bericht 

des Haushaltsausschusses (18. Ausschuß) 
zum Entwurf eines Gesetzes über die 

Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Rechnungsjahr 1955 
(Haushaltsgesetz 1955) 

(Drucksache 1100) 

hier : Einzelplan 05 für den Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Vogel 

Nicht (allein die Höhe des Zuschusses von 
173,5 Millionen DM gibt dem Einzelplan 05 für den 
Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts seine  Be-
deutung — viele Ressorts erfordern ein Vielfaches 
an Zuschuß —, sondern die politischen und reprä-
sentativen Funktionen des Amtes gegenüber dem 
Ausland und die weit über allen anderen Ministe-
rien liegende Zahl von Bediensteten. Sie betrug 
1954 insgesamt 4214 und wächst nach den Be-
schlüssen des Haushaltsausschusses in  dem Ihnen 
vorliegenden Bericht auf 4500. Der Aufbau des 
Amtes ist mit 31 Botschaften, 33 Gesandtschaften, 
33 Generalkonsulaten und 66 Konsulaten, zusam-
men 163 Auslandsvertretungen noch nicht abge-
schlossen. Die jüngste außenpolitische Entwicklung 
läßt im Falle der Aufnahme von diplomatischen 
Beziehungen zu den Ostblockstaaten eine recht er-
hebliche Ausdehnung sowohl der Zahl der Ver-
tretungen wie der Bundesbediensteten voraussehen. 
Innerhalb des die Rheinfront von Bonn beherr-
schenden Neubaus des Amtes ist wohl sicherlich 
auch noch nicht die endgültige, innerorganisato-
rische Lösung gefunden worden. Der Einzug des 
ersten Außenministers der Bundesrepublik in die 
Diensträume des neuen Amtes ist ein weiterer 
Schritt zur inneren Konsolidierung des in sehr 
wenigen Jahren vollzogenen stürmischen Aufbaues 
der Inlandsbehörde, die mit 1232 Bediensteten mit 
zu den stärksten Bonner Ministerien zählt. 

Dieses durch die politischen Verhältnisse be-
dingte rasche Wachstum mußte zwangsläufig im 
Inlands- wie im Auslandsdienst zu Korrekturen 
führen. Das Bundesfinanzministerium vermochte 
sich 1954 mit dem Auswärtigen Amt über die Zahl 
der Inlandsbediensteten nicht zu einigen. Im gegen-
seitigen Einvernehmen holte man ein Gutachten 
des Beauftragten für die Wirtschaftlichkeit ein. 
Wer dieses (dem Haushaltsausschuß vorgelegte Gut-
achten vom November 1954 aufmerksam studiert, 
wird dieser gründlichen Arbeit sicherlich eine aus-
gezeichnete Note zubilligen. Gegenüber 619 vom 
Amt angeforderten Planstellen sah das Gutachten 
nur 512 vor, (darunter 24 künftig wegfallende und 
2 künftig umzuwandelnde Stellen. Gegenüber dem 
'angeforderten Soll von 542 Angestellten wurden 
495, darunter 27 künftig wegfallende Stellen, und 
von 210 Arbeitern 187 in Voranschlag gebracht. In 
der gedruckten Regierungsvorlage waren bis zur 

Verabschiedung inzwischen lediglich geschätzte 
Pauschalsummen ausgebracht worden. Das Ergeb-
nis eines überaus zähen und langwierigen Ringens 
zwischen dem Amte, dem Beauftragten für Wirt-
schaftlichkeit und dem Bundesfinanzministerium 
gelangte in Gestalt einer 3. Ergänzungsvorlage zum 
Einzelplan 05 direkt vor der Beratung des Haus-
haltes vor den Ausschuß, (der noch in keinem Jahr 
sich einer solchen Flut von Ergänzungen und Be-
richtigungen wie in diesem gegenübersah. 

Diese Ergänzungsvorlage sah 514 Planstellen, 
57 verbeamtete Hilfskräfte, 489 Angestellte und 
187 Arbeiter vor. Mit ganz besonderem Nachdruck 
setzte sich Staatssekretär Hallstein für die Be-
willigung von 13 Ministerialdirigentenstellen ein, 
während der Vorschlag des Beauftragten für die 
Wirtschaftlichkeit 9 Stellen einschloß. Diese zusätz-
lichen Dirigentenstellen wurden angefordert für 
den Inspekteur der Auslandsmissionen, die Vertre-
ter der Abteilungsleiter in der Kultur- und Rechts-
abteilung und  die neu zu schaffende Stelle eines 
„Delegierten für die Ausgestaltung der deutsch-
französischen Beziehungen". Gegenüber der sehr 
ausführlichen Darstellung der Personalwünsche ides 

 Amtes durch den Herrn Staatssekretär sah ich mich 
als Berichterstatter in der keineswegs leichten Auf-
gabe, den Nachweis für einen wesentlich geringeren 
Kräftebedarf zu führen. Dabei war insbesondere 
zunächst einmal auf die Vergleichsziffern der Vor-
kriegsjahre zu verweisen: 83 Stellen des höheren 
Dienstes 1932 gegenüber 240 angeforderten Stellen 
der gleichen Kategorie für 1955, ferner auf die noch 
vorhandenen Reserven innerhalb des Hauses selber, 
zunächst allein 57 Steilen aus den Auslandsvertre-
tungen, die zur Verwendung im Inland für be-
grenzte Zeit in Anspruch genommen werden kön-
nen — eine prozentual sehr große Zahl von Auslands-
missionen war im vergangenen und in diesem Jahr 
noch nicht zum Zuge gekommen —, weitere 48 Stel-
len bei den geprüften Absolventen der Attachélehr-
gänge, 83 Stellen beim Personal der Delegationen 
in Paris und der Bonner Verbindungsstelle und 
schließlich nicht zuletzt die mit rund 10 % zu bezif-
fernde Zahl = 270 Stellen der Auslandsvertretun-
gen, die  sich aus der Differenz zwischen der Ist

-

Besetzung bei den Auslandsmissionen und den be-
reits bewilligten Planstellen errechnen läßt. Eine 
Gegenüberstellung der Planstellen bei 9 für einen 
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solchen Vergleich durchaus geeigneten Auslands-
missionen — Buenos Aires, Stockholm, Antwerpen, 
Barcelona, Mailand, Kairo, Sao Paulo,  Singapur, 

 Lissabon — ergab sehr ins Auge fallende Steige-
rungen des Personalbestandes heute gegenüber den 
Planstellen von 1936. 

Der Vorschlag, den der Berichterstatter zugleich 
als der Sprecher seiner Fraktion angesichts die-
ser Personalreserven dem Ausschuß vorlegte, lief 
auf den ursprünglichen Vorschlag des Bundesbeauf-
tragten für Wirtschaftlichkeit, d. h. 501 Planstellen 
und 1 von den 4 zusätzlich geforderten Ministerial-
dirigentenstellen, hinaus. Der Ausschuß folgte die-
sem Vorschlag gegen 2 Stimmen bei einer Enthal-
tung. Er erhöhte dafür unter dem Tit. 103 die Zahl 
derjenigen Auslandsstellen, 'die .auch im Inland zeit-
weilig verwendet werden können, von 57 auf 62. 
Statt 489 Angestelltenstellen wurden 477 bewilligt, 
dazu 187 Arbeiterstellen. Infolgedessen ermäßigte 
sich :die Gesamtausgabe bei Tit. 101 von 7,8 auf 
6,528 Millionen DM für das Ministergehalt und die 
Planstellen, bei den Dienstbezügen für nichtbeam-
tete Kräfte von 5,06 Millionen DM auf 4,953 Millio-
nen DM, während sich die 'Dienstbezüge der beam-
teten Hilfskräfte von 692 000 DM  auf 773 000 DM 
erhöhten. Infolge dieser Personalbeschränkung fin-
den Sie bei Tit. 106 bis 111 entsprechende Einspa-
rungen von 239 000 DM insgesamt. 

Auch bei den Sachausgaben ist von recht erheb-
lichen Kürzungen, z. B. :bei den Umzugskosten um 
200 000 DM auf 1,3 Millionen DM, zu berichten. Ein 
neuer Titel in Höhe von 35 000 DM wird als Kosten-
anteil des Bundes an der Bewirtschaftung der „Re-
doute" in Bad Godesberg eingesetzt. Unter den 
Einmaligen Ausgaben wurden 100 000 DM neu für 
die Schaffung eines Speichergebäudes für die Möbel-
lagerung des Amtes bewilligt, vornehmlich für die 
Möbel und Privatsachen von ins Ausland entsand-
ten oder zurückgekehrten Beamten und Angestell-
ten. Umgekehrt mußte 'infolge der weiteren Aus-
dehnung der Zahl der Auslandsmissionen der Tit. 
950 — Reisekosten- und Umzugskostenvergütungen 
— von 1,5 auf 2 Millionen DM erhöht werden, nach-
dem auch bereits Tit. 872 — Erstmalige Anschaffung 
von Chiffriermaschinen — von 250 000 DM auf 
800 000 DM erhöht werden mußte. Um 300 000 DM 
auf den Vorjahrsansatz von 800 000 DM erhöhte der 
Ausschuß von sich aus den Beitrag zum Fonds  Welt-
kinderhilfswerk UNICEF; nach einer langen Aus-
sprache wurden dagegen die Kosten der Delega-
tionen für die Verhandlungen über die europäische 
Einigung und die Sekretariate in Bonn und Paris 
von 2 auf 1 Million DM gekürzt, da aus dem Vor-
jahrsansatz von 2,87 Millionen DM noch ein Rest 
von 1,8 Millionen DM verblieb. 

Im Zusammenhang mit dem Titel Umzugskosten 
und  Tit. 299 — Vermischte Verwaltungsausgaben — 
der  insbesondere Untersuchungen auf Tropentaug-
lichkeit enthält, diskutierte der Ausschuß eingehend 
die  Frage der gesundheitsdienlichen Unterbringung 
der Bediensteten im tropischen oder subtropischen 
Ausland. Aus dem Ausschuß heraus wurde ange-
regt, entsprechend einem Ausschußbeschluß vom 
26. Januar 1955 die Zurverfügungstellung von fer-
tig eingerichteten Dienstwohnungen in solchen Plät-
zen nicht nur für den Missionschef, sondern vor 
allem auch z. B. für 'die weiblichen deutschen An-
gestellten und Beamten zu prüfen, um Umzugs-
kosten, Lagerung und Beschädigung auf dem Trans-
port zu vermeiden und gleichzeitig auch den ledi-
gen weiblichen Angestellten eine angemessene 
Unterbringung zu vermitteln. Das Auswärtige Amt  

hat zugesagt, 'entsprechende Richtlinien zu prüfen 
und sie dem Ausschuß zuzuleiten. Von seiten des 
Bundesfinanzministeriums wurde auf Beanstan-
dungen des Bundesrechnungshofes wegen hoher 
Versetzungskosten an einigen Stellen hingewiesen. 
Das Amt ist vom Bundesfinanzminister aufgefor-
dert worden, bei der Aufstellung des  kommenden 
Haushaltsplans eine Ubersicht über  die Verset-
zungskosten vorzulegen. Für die nach den Tropen 
zu entsendenden Beamten und Angestellten hat das 
Amt mit der Universitätsklinik ein Abkommen 
über Tropentauglichkeitsprüfungen abgeschlossen. 
Im Zusammenhang mit der kassenärztlichen und 
medizinischen Versorgung der Auslandsbedienste-
ten wurden aus dem Ausschuß heraus präzise Fra-
gen gestellt, deren Beantwortung zugesagt wurde. 

Ausführliche Aussprachenentwickelten sich wei-
ter über die Prozedur bei Einladung von Persön-
lichkeiten aus dem Ausland, wobei der Auswärtige 
Ausschuß eingeschaltet ist. Nach dem Bericht des 
Amtes hat sich die bisherige Handhabung ausge-
zeichnet bewährt und sehr wertvolle Kontakte vor 
allem mit führenden Persönlichkeiten aus den USA 
geschaffen. Der Ausschuß für auswärtige Angele-
genheiten hatte dem Haushaltsausschuß empfohlen, 
den Tit. 961 — Beteiligung der Bundesregierung 
an dem technischen Beistandsprogramm für unter-
entwickelte Länder — zu erhöhen. Da sich die Bun-
desregierung jedoch in einem anderen Einzelplan 
mit 15 Millionen DM an der International Finance 
Corporation, einer Tochtergesellschaft der Welt-
bank, für diese Zwecke beteiligt, sah der  Haushalts-
ausschuß von einer Titelerhöhung ab.  

Kapitel 05 02 — Allgemeine Bewilligungen  — 

Hier  darf ich Sie  in  der Drucksache 1505 auf 
Seite 8 auf eine Unterlassung im Druck hinweisen. 
Gerade der besonders wichtige Tit. 303 —Förderung 
des deutschen Schulwesens im Ausland —, der in der 
Ergänzungsvorlage der Regierung mit 8 Millio-
nen DM ausgestattet war, wurde vom Ausschuß 
auf 10 Millionen DM erhöht, während zur gleichen 
Zeit der Tit. 302, der allgemeine Kulturfonds, bei 
12 Millionen DM belassen wurde. Damit wurde der 
allgemeine Kulturfonds von 6,8 auf 12 Millionen DM 
beinahe verdoppelt und der Schulfonds von 3 auf 
10 Millionen DM mehr als verdreifacht. Angesichts 
der gerade im Haushaltsausschuß besonders liebe-
voll betreuten deutschen Kulturinteressen im Aus-
land ist damit im Rahmen der in diesem Jahr zur 
Verfügung stehenden Mittel das Äußerste getan 
worden. Die Erhöhung des Tit. 306 — Vergütungen 
für Dienstleistungen an Nichtangehörige des Aus-
wärtigen Dienstes — von 300 000 DM auf 450 000 DM 
wird durch die laufenden ärztlichen Untersuchun-
gen der Auslandsbediensteten einschließlich ihrer 
Familienangehörigen in schlechten Klimaten be-
dingt. Auf Beanstandungen zu Tit. 307 —Kosten von 
Auslandsdelegationen —, deren Zusammensetzung 
häufig als unangemessen stark gekennzeichnet wur-
de, sagte das Amt einen schriftlichen Bericht zu; es 
bemühe sich selbst um eine Begrenzung der Dele-
gationsstärken. Die Kosten für den Rechtsschutz 
von Deutschen im Ausland (Kriegsverbrecherpro-
zesse) haben sich entsprechend der verminderten 
Zahl der Fälle auf 1,4 Millionen DM verringert, je-
doch erfordert der Rechtsschutz der in den Ost-
blockstaaten zurückgehaltenen Deutschen die beson-
dere Betreuung durch das Amt. Der Zuschuß an das 
Rote Kreuz für die laufende Unterhaltung des Feld-
hospitals in Korea in Höhe von 4 Millionen DM 
wurde bis zur Vorlage eines Berichtes aus Korea 
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gesperrt. Das Amt verwies dabei auf ,die äußerst 
wertvolle Arbeit, die inmitten des noch längst nicht 
überwundenen Kriegselends in Korea von deut-
schen Ärzten und Krankenschwestern geleistet 
wird und die jetzt durch die Errichtung eines deut-
schen Generalkonsulats in der Hauptstadt Seoul eine 
besondere Unterstreichung erfahren wird. Der 
Tit. 398 über, die Kosten der  Staatsbesuche des Bun-
deskanzlers im Auslande wurde nach eingehender 
Debatte gestrichen und dafür ein neuer Titel in dem 
zuständigen Haushaltausgebracht. Neu erscheint 
Tit. 674 — Beitrag zum Flüchtlingsfonds der Ver-
einten Nationen — mit 100 000 DM. Der Beitrag 
des Bundes zur UNESCO hat sich von 1,8 auf 1,5 
Millionen DM ermäßigt. 

Kapitel 05 03 — Vertretungen des Bundes im Aus-
land  — 

Auch der Haushaltsausschuß nahm die Verringe-
rung der Einnahmen aus Gebühren von 5,5 Millio-
nen DM auf 2,6 Millionen DM in diesem Jahr mit 
Befriedigung zur Kenntnis, ida in dieser Minderung 
der erfreuliche Wegfall so vieler Visa im Verkehr 
mit europäischen und außereuropäischen Staaten 
sich zahlenmäßig auswirkt. Für die deutschen Aus-
landsvertretungen forderte die Regierungsvorlage 
eine Erhöhung der Planstellen von 1202 auf 1240. 
Gegenüber dem Vorjahr hat sich inzwischen die 
Zahl der Auslandsvertretungen von 106 auf 131 er-
höht. Z. Z. bestehen bereits 32 Botschaften, 27 Ge-
sandtschaften, 25 Generalkonsulate und 47 Konsu-
late. 16 von den für 1954 eingeplanten Vertretun-
gen konnten nach den 'Darlegungen von Staats-
sekretär Hallstein noch nicht eröffnet werden. Da-
gegen stehen die Gesandtschaften in Dschidda 
(Saudiarabien), Manila (Philippinen), das General-
konsulat in Sidney und die Konsulate in.  Akkra 
(afrikanische Goldküste), Cali (Columbien), Casa-
blanca (Marokko) und Guayaquil (Ecuador) unmit-
telbar vor der Eröffnung. 9 weitere Vertretungen, 
vor allem die in Nordafrika, konnten größtenteils 
aus politischen Gründen noch nicht eröffnet wer-
den. Nach der Rückgewinnung der Souveränität 
hofft die Bundesregierung, die Gesandtschaft in Sai-
gon, die Generalkonsulate in Algier, Salzburg, Tan-
ger und die Konsulate in Dakar, Edmonton (Kana-
da), Kingston (Ja maica) und Tetuan (Span.-Marok-
ko) bald eröffnen zu können. In diesem Rechnungs-
jahr wurden weitere 18 Auslandsvertretungen ge-
plant: Seoul (Korea), Aden (Brit. Besitzungen), 
Concepcion (Chile), Saloniki (Griechenland), Täbris 
(Iran), Bozen, Triest, Monterrey (Mexiko), Inns-
bruck, Klagenfurt und Linz, Dacca (bzw. Chitta-
gong, Ost-Pakistan), Valencia, Khartum (Sudan), 
Iskenderun (Türkei), Philadelphia, Minneapolis und 
Cleveland. Darüber hinaus treibt das Amt kräftig 
die Errichtung von Wahlkonsulaten voran. 84 Wahl-
konsule sind bereits ernannt, 350 sind insgesamt 
vorgesehen. 

Dieser Überblick über die jüngste Entwicklung 
der Auslandsmissionen löste zunächst eine General-
debatte aus über die nach Ansicht vieler Ausschuß-
mitglieder zu starke personelle Ausstattung der 
einzelnen Vertretungen, die Häufigkeit der Ver-
setzungen und die Notwendigkeit einer Reihe von 
neu angeforderten Konsulaten überhaupt. Das Amt 
selbst hat  auf Grund der Prüfungsberichte bereits 
die Umwandlung von 5 TO.A I-, 10 TO.A II-
und 10 TO.A III-Stellen in TO.A V b-Stellen un-
ter  Tit. 104 ausgewiesen. Umgekehrt werden 178 
fremdsprachliche Schreibkräfte von TO.A VIII auf 
TO.A VII höher gruppiert. Infolge dies  Zuwachses von  

48 neu ausgebildeten Vizekonsuln erhöht sich die Zahl 
der verbeamteten Hilfskräfte auf 90. Das Auswärtige 
Amt versucht die zum Teil sehr starke Besetzung 
der Auslandsvertretungen mit der allgemeinen Per-
sonalvermehrung bei den  deutschen und ausländi-
schen Behörden zu begründen. Das Amt habe heute 
Aufgaben durchzuführen, die früher von der Wirt-
schaft selbst wahrgenommen worden seien. Die 
Eingänge beim Amt seien z. B. von Juni bis De-
zember 1954 von 60 000 auf 76 000 monatlich 
gestiegen. Konsulate seien heute mehr als früher 
als Werber für die Bundesrepublik erforderlich. Der 
Ausschuß machte sich diese Begründungen nur zum 
Teil zu eigen. Er erwartet von seiten des Auswärti-
gen Amtes in den nächsten Jahren eine stärkere 
Überprüfung der Auslandsmissionen, insbesondere 

eine Umbesetzung, weil heute Geschäfte, die rei-
bungslos von Angestellten und Beamten des mitt-
leren-gehobenen Dienstes verwaltet werden könn-
ten, von Beamten und Angestellten ides höheren 
Dienstes wahrgenommen werden. Umgekehrt ist 
ein Mangel an Schreibkräften unbestreitbar, der 
aber zum Teil auf die Heranziehung von Schreib-
kräften für Empfangs-, Büro- und Telefondienste 
zurückzuführen ist. Der Ausschuß wünscht die stär-
kere Heranziehung von ortsansässigen Schreib-
kräften und Bediensteten, die billiger sind und 
keine Umzugs- und Reisekosten verursachen. 

Als Ergebnis der Aussprache werden auf Antrag 
des Berichterstatters die Konsulate in Aden, Täbris 
und Valencia gestrichen und die Konsulate in Inns-
bruck, Klagenfurt und Linz gesperrt. Die übrigen 
neu angeforderten Auslandsvertretungen werden 
bewilligt. Infolge dieser Streichungen wurden statt 
1240 nur 1232 Planstellen bewilligt und eine Zahl 
weiterer Stellen gesperrt. Die Dienstbezüge ver-
mindern sich von 44 693 800 DM auf 44 221 800 DM, 
davon 252 900 DM gesperrt. Die Dienstbezüge der 
nichtbeamteten Kräfte verringern sich von 
29 213 800 DM auf 28 798 800 DM, davon 158 000 DM 
gesperrt, die Löhne der Arbeiter von 4,81 Millio-
nen DM auf 4,75 Millionen DM, davon 39 200 DM 
gesperrt. Die Geschäftsbedürfnisse wurden gekürzt 
um 250 000 DM auf 1 Million DM, der Tit. 201 um 
100 000 DM auf 400 000 DM, die Post- und Fern-
meldegebühren um 100 000 DM auf 2,2 Millionen 
DM, die Unterhaltung der Gebäude um 50 000 DM 
auf 350 000 DM, Tit. 206 — Bewirtschaftung von 
Dienstgrundstücken—um 500 000 DM auf 6 Millio-
nen DM, der Betrieb von Dienstfahrzeugen um 
40 000 DM. Bei Tit. 322 — Ausgaben für Wahl-
konsulate — verzichtete das Amt von sich aus auf 
400 000 DM. Eine lebhafte Debatte entspann sich 
über die Erhöhung des Tit. 240 von 1,3 Millionen 
DM auf 1,65 Millionen DM, die für den außerge-
wöhnlichen Aufwand der Beamten und Angestell-
ten, soweit sie nicht Behördenleiter, ständige Ver-
treter oder Leiter der Wirtschaftsabteilungen sind, 
bestimmt sind. Nach einem neuen Erlaß erhalten 
die Empfangsberechtigten 50 v. H. der für den Auf-
wand zur Verfügung gestellten Gelder fest und 
den Rest nach Bewilligung durch den Missionschef, 
wobei der Ausschuß ausdrücklich feststellte, daß 
diese Bundesausgaben dienstlich zweckgebunden, 
d. h. also nicht für den Spartopf des Empfängers 
bestimmt sind. 

Bei den Einmaligen Ausgaben wurden ein-
gehende Aufklärungen über den von 8 auf 10,3 Mil-
lionen DM erhöhten Tit. 710 für Neubauten, grö-
ßere Um- und Erweiterungsbauten sowie den Er-
werb von Grundstücken für Auslandsvertretungen 
gefordert. Beanstandet wurde vor allem Nummer 1 
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der Erläuterungen, der in der Tat rein rechtlich 
ungewöhnlich hohe Ausgaben zuließe, wenn nicht 
die Kontrolle des Bundesfinanzministers einge-
schaltet wäre. Es handelt sich hier um den 6. Teil-
betrag einer Gesamtsumme von 44 Millionen DM 
für die Neu- und Umbauten bei den deutschen 
Auslandsmissionen, von denen bis jetzt 23,4 Mil-
lionen DM ausgegeben wurden. Eine präzisere 
Fassung der Erläuterung wird gewünscht, der Titel 
selbst wurde genehmigt. Dem bereits vom Aus-
schuß angesprochenen Bedürfnis nach billigen und 
zweckentsprechenden Wohnungen in klimatisch 
ungünstigen Ländern entspricht die Aufstockung 
des Tit. 830 von 210 000 DM auf 500 000 DM. Ge-
genüber dem Vorjahr sind die Ansätze für die 
Anschaffung von Fahrzeugen von 1,79 Millionen 

DM auf 0,818 Millionen DM und Tit. 870 - Erst-
malige Anschaffung von Einrichtungsgegenständen 
— von 1,75 Millionen DM auf 0,9 Millionen DM in 
diesem Jahr vermindert worden. Der Ausschuß be

-

schloß weiter, die Anlage zu Einzelplan 05 in der 
durch Drucksache 1505 veränderten Fassung zu ge-
nehmigen. Damit bin ich am Schluß. 

Ich habe Sie als Berichterstatter zu bitten, den 
Einzelplan 05 in der vom Haushaltsausschuß be-
schlossenen Fassung zu genehmigen. 

Bonn, den 10. Juni 1955 

Dr. Vogel 
Berichterstatter 

Anlage 19 zu Drucksache 1506 
(Vgl. S. 4760 D, 4761 A) 

Schriftlicher Bericht 
des Haushaltsausschusses (18. Ausschuß) 
zum Entwurf eines Gesetzes über die 

Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Rechnungsjahr 1955 
(Haushaltsgesetz 1955) 

(Drucksache 1100) 

hier : Einzelplan 06 für den Geschäftsbereich des Bundesministers des Innern 

Berichterstatter: Abgeordneter Niederalt 

Wie im Vorjahr hat der Haushaltsausschuß 
wegen des Umfanges des Einzelplans 06 (Bundes-
ministerium des Innern) und der großen Zahl der 
nachgeordneten Behörden und Institute die Bericht-
erstattung im Haushaltsausschuß und im Plenum 
des Bundestages auf zwei Mitglieder des Haus-
haltsausschusses verteilt. Mein Bericht umfaßt die 
Kapitel 

06 01 — Bundesministerium des Innern 
06 09 — Bundesamt für Verfassungsschutz 
06 10 — Bundeskriminalamt 
06 18 — Bundesanstalt für zivilen Luftschutz 
06 19 — Bundesanstalt „Technisches Hilfswerk" 
06 24 — Beschaffungen für die Bereitschaftspoli-

zeien der Länder 
06 25 — Bundesgrenzschutz 
06 26 — Beschaffungsstelle für Bundesgrenzschutz 
06 33 — Bundesdienststelle für die Anerkennung 

ausländischer Flüchtlinge 

06 35 — Bundeszentrale für Heimatdienst. 

Von den Allgemeinen Bewilligungen im Kap. 06 02 
werde ich nur über die Bewilligungen für 
den Luftschutz und den allgemeinen Katastrophen-
schutz berichten. Herr Kollege Dr. Willeke berich-
tet dann über die verbleibenden Kapitel und Titel. 

Der von der Regierung mit der Drucksache 1100 
vorgelegte Entwurf des Haushaltsplans 1955 sieht 
für den Einzelplan 06 im ordentlichen Haushalt 
einen 
Ausgabenbedarf von 	384 707 300 DM 
gegenüber 1954 von 	312 217 300 DM vor. 

Der Mehrbedarf beträgt also 72 490 000 DM. 

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß der 
Einzelplan 06 für 1955 keinen außerordentlichen 
Haushalt hat und die Festsetzung der Vorjahrs-
ansätze des außerordentlichen Haushalts in diesem 
Jahr im ordentlichen Haushalt untergebracht ist. 
Bei Berücksichtigung dieser Tatsache beträgt der 
Mehrbedarf nach der Regierungsvorlage noch 
65 090 000 DM. 



2. Deutscher Bundestag — 86. Sitzung. Bonn, Dienstag, den 14. Juni 1955 	 4793  
(Niederalt) 

In den Beratungen des Haushaltsausschusses 
haben wir, soweit es irgend möglich und vertretbar 
war, bei einer ganzen Reihe von Ausgabeansätzen 
Kürzungen vorgenommen. Die Summe der dadurch 
erzielten Einsparungen beträgt 4 979 800 DM. Auf 
der anderen Seite sahen wir uns nach sehr sorg-
fältiger Prüfung gezwungen, verschiedene Aus-
gabenansätze zu erhöhen. Die Ausgabenerhöhung 
beträgt insgesamt 12 633 200 DM. Sie wurde vor-
nehmlich bei verschiedenen Titeln des Kap. 02, die 
sicherlich Herr Kollege Willeke in seinem Bericht 
erwähnen wird, und bei der. Bundeszentrale für 
Heimatdienst vorgenommen. 

Bei Berücksichtigung des Ergebnisses der Bera-
tungen im Haushaltsausschuß wird der Einzel-
plan 06 im Rechnungsjahr 1955 einen Gesamt-
zuschuß von 390 342 200 DM gegenüber 317 434 900 
DM im Rechnungsjahr 1954 erfordern. Der Mehr-
bedarf von 72,9 Millionen DM ist in der Hauptsache 
durch die Mehrforderungen 
beim Bundesgrenzschutz von 	39,9 Mio DM 
bei den Allgemeinen Bewilligungen 

von 	 22,8 Mio DM 
bei den Beschaffungen für die Be

-

reitschaftspolizeien der Länder von 4,7 Mio DM 
bei der Bundeszentrale für Heimat- 

dienst von 	 2,4 Mio DM 
und beim Technischen Hilfswerk von 1,3 Mio DM  

zusammen 71,1 Mio DM 
verursacht. Da ferner 1955 erstmalig 
die Beihilfemittel, die bis 1954 für 
die gesamte Bundesverwaltung im 
Einzelplan 60 veranschlagt waren, bei 
den Einzelplänen der Ressorts aus-
gebracht sind, ergibt sich für den 
Geschäftsbereich des Bundesministe-
riums des Innern bei Kap. 06 01 
Tit. 107 ein neuer Ansatz von 	1,9 Mio DM  

Damit ist bereits ein Mehrbedarf von 73,0 Mio DM 
nachgewiesen. 

Bei den eben genannten Zahlen habe ich die An-
sätze 1955 den um 4 v. H. gekürzten Ansätzen 1954 
gegenübergestellt. 

Und nun zum Kap. 01, d. h. zum Bundesinnen-
ministerium selbst! Hier ist die erfreuliche Tat-
sache hervorzuheben, daß die personelle Entwick-
lung des Ministeriums nicht nur zum Stillstand 
gekommen ist, sondern daß die Zahl der Bedien-
steten sich darüber hinaus von 886 auf 860 ver-
ringert. Neu ausgebracht ist eine Leerstelle der Be-
soldungsgruppe A 1 a für einen Ministerialrat, der 
als Berater zur äthiopischen Regierung beurlaubt 
werden soll. Wie schon von mir erwähnt, ist in 
den Personalausgaben des Ministeriums erstmalig 
ein Beihilfetitel mit 1 907 800 DM enthalten, die 
bisher im Einzelplan 60 veranschlagt waren. Bei 
Außerachtlassung dieses Ansatzes haben sich die 
Personalausgaben des Ministeriums um über 1/2 Mil-
lion DM gegenüber dem Vorjahre verringert. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle ein Wort zu den 
Mitteln für Beihilfen bzw. den Beihilfegrundsätzen 
sagen. Diese Frage war der einzige Punkt der 
Tagesordnung der 70. Sitzung des Haushaltsaus-
schusses am 24. März 1955. Die Beratung darüber 
war daher sehr eingehend. Wir haben leider fest-
stellen müssen, daß die Ausgaben für Beihilfen im 
Bundeshaushalt von 3,9 Millionen DM im Jahre 
1950 auf voraussichtlich 16 Millionen DM im Jahre 
1954 angewachsen sind. Im Laufe dieser Jahre sind 

die Beihilfegrundsätze, also die Richtlinien für die 
Gewährung von Beihilfen den gestiegenen Preisen 
für Krankenhaus-, Arzt- und Apothekenkosten an-
gepaßt worden. Darüber hinaus sind die Beihilfe-
mittel in steigendem Maße — es ist nicht fest-
zustellen, ob wegen vermehrter Krankheitsfälle 
oder aus anderen Gründen — in Anspruch genom-
men worden. Weiter hat der Bundesgerichtshof mit 
Urteil vom 16. Oktober 1953 in einem Einzelfall 
entschieden, daß der Bedienstete auf die Gewäh-
rung einer Beihilfe im Rahmen der geltenden Bei-
hilfegrundsätze einen Rechtsanspruch habe. Alle 
diese Dinge haben dazu geführt, daß der für die 
Veranschlagung der Beihilfemittel maßgebende 
Richtsatz für Beamte von 40 auf 160 DM und für 
Angestellte von 20 auf 80 DM erhöht werden 
mußte. Als Ergebnis der Sitzung des Haushalts-
ausschusses vom 24. März 1955 wurde ein ein-
mütiger Beschluß gefaßt, der dem Plenum bei der 
Berichterstattung über Einzelplan 08 — Bundes-
minister der Finanzen — und Einzelplan 09 — 
Bundesminister für Wirtschaft — unterbreitet wer-
den wird. Ich will mich deshalb jetzt auf diesen 
Hinweis beschränken. 

Ebenso war der Tit. 298 — Zuschuß zur Gemein-
schaftsverpflegung —, der in den Sachausgaben 
fast aller Kapitel des Haushaltsplans enthalten ist, 
Gegenstand wiederholter und gründlicher Beratun-
gen. Bereits bei Beratung des Haushaltsplans 1954 
hat der Haushaltsausschuß diesem Titel seine be-
sondere Aufmerksamkeit gewidmet. Unsere dama-
ligen Beratungen konnten zu keinem bestimmten 
Ergebnis führen, da die Bundesregierung neue 
Richtlinien für Kantinen bei Dienststellen des Bun-
des vorbereitete. Die Neufassung der Richtlinien 
ist im Laufe des Rechnungsjahrs 1954 in Kraft ge-
treten. Wir sind im Haushaltsausschuß jedoch zu 
der Auffassung gelangt, daß die Neuregelung nicht 
das von uns gewünschte Ergebnis gebracht hat, 
sondern im Gegenteil eine Kostensteigerung her-
vorgerufen hat. Der Haushaltsausschuß hat deshalb 
eine Entschließung mit dem Ziel der Abänderung 
der Richtlinien für Kantinen bei Dienststellen des 
Bundes gefaßt, die dem Plenum in der dritten 
Lesung des Bundeshaushaltsplans 1955 vorgelegt 
und zur Annahme empfohlen werden wird. 

Die Sachausgaben des Bundesministeriums des 
Innern haben sich im übrigen von 1 576 000 DM im 
Rechnungsjahr 1954 auf 1 411 100 DM im Rech-
nungsjahr 1955 gesenkt. Ebenso wurden die Allge-
meinen Ausgaben von 545 000 DM auf 407 000 DM 
und die Einmaligen Ausgaben von 363 000 DM auf 
295 500 DM herabgesetzt. 

Im Kap. 06 02 — Allgemeine Bewilligungen — 
sind bei den Tit. 670, 674, 956 und 958 Mittel für 
Luft- und Katastrophenschutz in Höhe von insge-
samt 13 500 000 DM ausgebracht. Im Vorjahr stan-
den für den gleichen Zweck nur 12 000 000 DM zur 
Verfügung. Rechnet man die Ausgaben für die 
Bundesanstalt für zivilen Luftschutz und die Aus-
gaben für das Technische Hilfswerk, dessen zweite 
gesetzliche Aufgabe ja die Leistung technischer 
Dienste im zivilen Luftschutz ist, zu den 13,5 Mil-
lionen DM hinzu, so ergibt sich eine Gesamtaus-
gabe für Luftschutzzwecke in Höhe von 
20 779 800 DM. Der Haushaltsausschuß war sich der 
Unzulänglichkeit dieses Ansatzes bewußt. Ange-
sichts des von der Regierung angekündigten Nach-
tragshaushaltsplans zu diesem Sachgebiet, in dem 
eine beträchtliche Erhöhung der Mittel zu erwarten 
ist, hat der Haushaltsausschuß jedoch von einer 
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Erhöhung der Ansätze Abstand genommen. Aus 
diesem Grunde wurde auch die Beratung über den 
Antrag der Fraktion der SPD vom 4. April 1955, 
der einen Betrag von 1,2 Milliarden DM für Luft-
schutzzwecke vorsieht, im Einverständnis mit der 
atragstellenden Fraktion zurückgestellt. 

Bei dem Bundesamt für Verfassungsschutz hat 
der Haushaltsausschuß einem Vorschlage der Bun-
desregierung entsprechend beschlossen, der Be-
willigung einer ruhegehaltfähigen, steuerpflichti-
gen Zulage von jährlich 2800 DM für den Präsiden-
ten des Bundesamts, der Dienstbezüge nach der 
Besoldungsgruppe B 7 a erhält, zuzustimmen. Da 
die Stelle des Präsidenten in absehbarer Zeit neu 
besetzt werden muß, war der Ausschuß mit der 
Bundesregierung der Ansicht, daß die vorgeschla-
gene Verbesserung der Dienstbezüge erforderlich 
ist, um einen wirklich geeigneten Bewerber für 
dieses schwierige Amt zu finden. Der beantragten 
Personalvermehrung um 1 Regierungsrat, 1 Regie-
rungsamtmann, 1 Regierungsinspektor und 12 An-
gestellte hat der Haushaltsausschuß nach längerer 
Diskussion ebenfalls zugestimmt. 

Der Tit. 300 — Für Zwecke des Verfassungs-
schutzes —, der nur der Prüfung durch den Prä-
sidenten des Bundesrechnungshofes unterliegt, ist 
um weitere 500 000 DM auf 4 400 000 DM erhöht 
worden. In den Einmaligen Ausgaben ist der letzte 
Teilbetrag für den Neubau des Dienstgebäudes in 
Köln mit 130 000 DM enthalten. Die Gesamtkosten 
betragen 3 130 000 DM. 

Das Bundeskriminalamt ist inzwischen durch 
den Beauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Ver-
waltung überprüft worden. Nach seinem Gutachten 
ist eine Vermehrung des Personals um 8 Stellen 
erforderlich. Der Ausschuß hat der Vermehrung 
um diese 8 Kräfte zugestimmt wegen der offen-
sichtlich begründeten Klagen über große Rück-
stände beim Bundeskriminalamt. Der Bundes-
beauftragte hat weiterhin die Umwandlung von 43 
Planstellen für Beamte in Angestelltenstellen für 
vertretbar und zweckmäßig gehalten. Wir sind im 
Ausschuß auch diesem Vorschlag gefolgt, obwohl 
es wegen der Kürze der uns zur Verfügung stehen-
den Zeit nicht für jedes Mitglied des Ausschusses 
möglich war, das Gutachten des Bundesbeauftrag-
ten eingehend zu studieren. Allerdings traten bei 
der Beratung des Vorschlages des Bundesbeauf-
tragten über die Umwandlung der Beamtenplan-
stellen in Angestelltenstellen im Ausschuß Mei-
nungsverschiedenheiten darüber auf, ob und in 
welchem Umfange dieser Vorschlag gerade bei der 
Tätigkeit im Bundeskriminalamt zweckmäßig ist. 
Es ist anzunehmen, daß diese Frage den Ausschuß 

*bei den Beratungen im kommenden Jahr noch be-
schäftigen wird. 

Die Bundesanstalt für zivilen Luftschutz, durch 
Organisationserlaß der Bundesregierung vom 
11. Dezember 1953 gebildet, hat im vergangenen 
Jahre ihren Dienstbetrieb in einer vorläufigen 
Unterkunft in Bad Godesberg aufgenommen. Die 
inzwischen erfolgte Aufnahme des vollen Lehr-
betriebes findet ihren Niederschlag in der Er-
höhung des Ausgabenbedarfs von 855 000 DM auf 
908 100 DM. 

Vom Technischen Hilfswerk kann wohl gesagt 
werden, daß es seine Bewährungsprobe bei den 
Hochwasserkatastrophen in Bayern und am Rhein 
gut bestanden hat. Gleichzeitig haben diese Kata-

strophen der jüngsten Zeit den Beweis erbracht, 
wie wertvoll und notwendig diese Einrichtung für 
den Schutz der Bevölkerung ist. In dem vorliegen-
den Haushaltsplan sind erstmalig 4 Beamten-
planstellen angefordert. Der Haushaltsausschuß 
hielt diese Regelung für gerechtfertigt, um dadurch 
eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Mittel 
in Höhe von mehr als 6 Millionen DM zu gewähr-
leisten und die Einsatzkräfte von allen größeren 
und kleineren Verwaltungsarbeiten freizuhalten. 
Wegen des Aufbaues neuer Ortsverbände des Tech-
nischen Hilfswerks hat der Haushaltsausschuß dar-
über hinaus auch weitere 8 Angestellten- und 3 Ar-
beiterstellen für berechtigt angesehen. Die Allge-
meinen Ausgaben sind durch die steigenden Kosten 
für Ausbildung und Fortbildung der freiwilligen 
Helfer im Zuge des weiteren Aufbaues des Tech-
nischen Hilfswerks von 875 100 DM im Vorjahre 
auf 1 066 100 DM angewachsen. Bei den Einmaligen 
Ausgaben ist eine Erhöhung von 662 000 DM auf 
1 427 000 DM eingetreten. Vorgesehen ist hier u. a. 
die Anschaffung von motorisierten Bereitschafts-
fahrzeugen in Höhe von 400 000 DM, Anschaffung 
von Spezialgeräten für die Ausbildung der Helfer 
für 500 000 DM und die Beschaffung von Arbeits-
und Schutzbekleidung für 300 000 DM. Der Mehr-
bedarf gegenüber dem Vorjahre beträgt bei den 
genannten drei Titeln 750 500 DM. Insgesamt hat 
sich der Zuschußbedarf der Bundesanstalt „Tech-
nisches Hilfswerk" von 5 284 400 DM im Rechnungs-
jahr 1954 auf 6 310 900 DM im Rechnungsjahr 
1955 erhöht. 

Bundesgrenzschutz und Seegrenzschutz, für die 
die Mittel im Haushaltsplan bisher in zwei Kapi-
teln getrennt ausgebracht waren, sind im Haus-
haltsplan 1955 in Kap. 06 25 zusammengefaßt. 
Der Ausgabenbedarf ist von 147 926 800 DM im 
Vorjahre auf 179 883 100 DM angestiegen. Bei Be-
rücksichtigung der 4 v. H.-Kürzung im Rechnungs-
jahr 1954 beträgt der Mehrbedarf für den Bundes-
grenzschutz im Rechnungsjahr 1955, wie schon ein-
gangs von mir erwähnt, 39 990 300 DM. Die Mehr-
ausgabe ist durch die vom Bundestag am 19. Juni 
1953 beschlossene Verstärkung des Bundesgrenz-
schutzes von 10 000 auf 20 000 Beamte bedingt. Die 
Einstellung der neuen Grenzjäger ist im Rechnungs-
jahr 1954 nur allmählich durchgeführt worden. Per-
sonalkosten, Mittel für Bekleidung, Ausrüstung 
und Unterbringung sind deshalb im Vorjahre nur 
mit dem erforderlichen Teilbetrag in den Haushalts-
plan eingestellt worden, während sie im Haus-
haltsplan 1955 in voller Höhe veranschlagt werden 
mußten. Die einzelnen Haushaltsansätze wurden 
im Haushaltsausschuß einer sehr sorgfältigen Be-
ratung unterzogen, wobei insbesondere die Frage 
der künftigen Verwendung des Seegrenzschutzes 
im Hinblick auf die im Rahmen der Pariser Ver-
träge aufzustellenden Marine-Einheiten Gegen-
stand ernsthafter Betrachtungen war. Ein Ansatz 
von 1 400 000 DM für die erstmalige Beschaffung 
von Seefahrzeugen, Beibooten und Bordausrüstun-
gen wurde auf Beschluß des Haushaltsausschusses 
gestrichen. Der Personalvermehrung um 31 Plan-
stellen für Beamte, 45 Angestellte und 11 Arbeiter 
hat der Haushaltsausschuß nach eingehender Dar-
stellung des Aufgabenbereichs zugestimmt, aller-
dings in der Erwartung, daß damit auch beim Bun-
desgrenzschutz der Aufbau in personeller Hinsicht 
nunmehr als endgültig abgeschlossen zu gelten hat. 

Dagegen hat der Haushaltsausschuß 426 Plan-
stellen des Personaldienstes mit einem k.w.-Ver- 
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merk versehen. Die Mehrheit des Ausschusses ver-
trat die Ansicht, daß die Aufgaben des Paßkontroll-
dienstes allmählich auf den Zoll übertragen wer-
den können und daß sich dadurch eine bedeutende 
Einsparung erzielen läßt. 

Bei Tit. 105 sind Unterhaltszuschüsse für 2000 
Beamte im Vorbereitungsdienst der Besoldungs-
gruppe A 12 veranschlagt, um ein Personalersatz

-

system durchführen zu können, das unter Zu-
grundelegung der normalen Zu- und Abgänge mög-
lichst die volle Sollstärke des Bundesgrenzschutzes 
gewährleistet. Es handelt sich also nicht um neue 
Planstellen. Es soll auch auf diesem Wege nicht die 
Höchststärke von 20 000 Mann überschritten wer-
den. Dieses Personalersatzsystem wurde bereits 
vor 1933 bei der Preußischen Polizei und wird auch 
heute schon von den meisten Bereitschaftspolizeien 
der Länder angewendet. 

Die Mittel für Beschaffungen für die Be-
reitschaftspolizeien der Länder wurden von 
1 818 800 DM im Vorjahre auf 6 500 000 DM er-
höht. Am 16. Dezember 1954 ist das Land Nieder-
sachsen dem Verwaltungsabkommen über die Er-
richtung von Bereitschaftspolizeien vom 27. Okto-
ber 1950 beigetreten. Die Ausgaben für Beschaffun-
gen der Waffen und des Gerätes, der Nachrichten-
mittel und der Kraftfahrzeuge im Rahmen dieses 
Verwaltungsabkommens für die Bereitschaftspoli-
zei des Landes Niedersachsen und die Vervollstän-
digung der Ausrüstung der übrigen Bereitschafts-
polizeien erfordern den Mehrbedarf von 
4 681 200 DM. 

Der Zuschußbedarf der Beschaffungsstelle für 
den Bundesgrenzschutz ist von 1 313 900 DM auf 
1 304 700 DM herabgesetzt. Der Personalbestand 
wurde um 2 Planstellen für Beamte und 3 Ange-
stelltenstellen verringert. Es handelt sich um eine 
Stelle für 1 Regierungsbaurat, die auf den 
Bundesgrenzschutz, und eine Stelle für 1 Re-
gierungsoberinspektor sowie 3 Angestelltenstellen, 
die auf die Bundesausgleichsstelle (Kap. 06 23) 
übertragen worden sind. 

Bei der Bundesdienststelle für die Anerkennung 
ausländischer Flüchtlinge in Valka bei Nürnberg 
ist ebenfalls eine Verminderung des Zuschuß-
bedarfs eingetreten, und zwar um 23 600 DM. 

Bei der Beratung des Haushalts der Bundes-
zentrale für Heimatdienst wurde im Haushalts-
ausschuß der von dieser Dienststelle bisher gelei-
steten Arbeit, ich kann wohl sagen: einmütige 
Anerkennung ausgesprochen. Darüber hinaus be-
schloß der Haushaltsausschuß, die Mittel für die 
Sacharbeit der Bundeszentrale für Heimatdienst 
(Tit. 300), aus denen u. a. die Wochenzeitung „Das 
Parlament" mit ihren Beilagen, die staatsbürger-
lichen Informationen an Schulen, Betriebe und Be-
hörden, Druckkostenzuschüsse und Verteilung von 
Büchern und die Durchführung von Preisausschrei-
ben bezahlt werden, von 3 800 000 DM auf 5 300 000 
DM zu erhöhen. Der Ausschuß ist damit um den 
Betrag von 1 500 000 DM über die Regierungsvor-
lage hinausgegangen. Die Restkosten für die vom 
Deutschen Bundestag am 21. Oktober 1954 be-
schlossene Drucklegung und Verteilung der Bro-
schüre mit der Rede. des Bundespräsidenten 
aus Anlaß der 10. Wiederkehr des 20. Juli 1944 
sind in Höhe von 260 000 DM bei Tit. 301 ver-
anschlagt. 

Die Erhöhung der Mittel für die Sacharbeit der 
Bundeszentrale für Heimatdienst bedingt eine Per

-

sonalvermehrung von 3 Angestellten. Der Hebung 
der Stelle des Leiters der Dienststelle von Besol-
dungsgruppe A 1 a nach Besoldungsgruppe B 8 hat 
der Haushaltsausschuß in Anbetracht der wichtigen 
Aufgabe dieser Dienststelle, den demokratischen 
und europäischen Gedanken im deutschen Volke 
zu festigen und zu verbreiten, zugestimmt. 

Bonn, den 13. Juni 1955 

Niederalt 
Berichterstatter 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Willeke 

Ich darf die Berichterstattung fortsetzen über 
die Kapitel 

06 02 — Allgemeine Bewilligungen 
06 03 — Bundesverwaltungsgericht 
06 04 — Oberbundesanwalt beim Bundesverwal-

tungsgericht 
06 05 — Bundesdisziplinarhof 
06 06 — Bundesdisziplinaranwalt beim Bundes-

disziplinarhof 
06 07 — Bundesdisziplinarkammern 
06 08 — Statistisches Bundesamt 
06 11 — Bundesgesundheitsamt 
06 12 — Bundesamt für Auswanderung 
06 13 — Bundesarchiv 
06 14 — Institut für Raumforschung 
06 16 — Institut für Angewandte Geodäsie 
06 17 — Bundesanstalt für Landeskunde 
06 23 — Bundesausgleichsstelle 
06 28 — Büro für Aufenthaltsgenehmigungen 
06 29 — Deutsches Archäologisches Institut und 
06 30 -- Deutsches Historisches Institut. 

Zu Kap. 06 02 
Zu Tit. 601 

Bei dem Zuschuß im Kap. 06 02 an die Deutsche 
Dienststelle für die Benachrichtigung der nächsten 
Angehörigen von Gefallenen der ehemaligen deut-
schen Wehrmacht in Berlin-Wittenau handelt es 
sich um die Erstattung der Gesamtkosten dieser 
Dienststelle durch den Bund an das Land Berlin. 
Zur Aufarbeitung der außerordentlich großen 
Rückstände ist die Einstellung von 220 Zeitange-
stellten für die Dauer von zwei Jahren vorgesehen. 
Der Zuschuß mußte deshalb von 3 290 800 auf 
4 920 000 DM erhöht werden. 

Zu Tit. 608 

Der Zuschuß an die Evangelische und die Katho-
lische Kirche für die Versorgung der heimatver-
triebenen und sonstigen verdrängten versorgungs-
berechtigten Seelsorger, Kirchenbeamten, Kirchen-
angestellten sowie ihrer Hinterbliebenen geht nach 
der mit diesen Kirchen getroffenen Vereinbarung 
von 4 500 000 DM im Rechnungsjahr 1954 auf 
3 500 000 DM im Rechnungsjahr 1955 zurück. Der 
Haushaltsausschuß hat nun beschlossen, vom Rech-
nungsjahr 1955 ab einen gleichen Zuschuß an die-
jenigen Freikirchen zu gewähren, die am 8  Mai 
1945 öffentlich-rechtliche Körperschaften waren. 
Im Rechnungsjahr 1955 ist für diesen Zweck ein 
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Betrag von 180 000 DM erforderlich. Der Gesamt-
ansatz beträgt daher 3 680 000 DM. 

Zu Tit. 615, Tit. 617 

Die Mittel für die Förderung der deutschen wis-
senschaftlichen Forschung, die nach Ansicht des 
Haushaltsausschusses in den vergangenen Jahren 
stets in unzureichendem Maße veranschlagt waren, 
sind in dem vorliegenden Haushaltsplan erfreu-
licherweise erheblich gesteigert worden. So sind 
der Zuschuß für die Deutsche Forschungsgemein-
schaft in Bad Godesberg von 3 000 000 DM auf 
4 000 000 DM und die Zuschüsse zur Förderung 
von Schwerpunkten in der deutschen wissenschaft-
lichen Forschung von 10 000 000 auf 15 000 000 DM 
erhöht worden. 

Zu Tit. 621 
Der Zuschuß an die Kommission für Geschichte 

des Parlamentarismus und der politischen Parteien 
wurde zur Durchführung der Arbeiten am Gesamt-
katalog der deutschen Presse, die sich schätzungs-
weise auf drei Jahre erstrecken werden, von 
70 000 DM auf 92 000 DM erhöht. 

Zu Tit. 635 
Für Auszeichnung bester Jahresleistungen in der 

deutschen Filmproduktion und für sonstige för-
dernde Maßnahmen auf dem Gebiete des Film-
wesens und Filmschaffens war in den Vorjahren 
ein Betrag von 15 000 DM veranschlagt. Nach län-
gerer Debatte hat der Haushaltsausschuß beschlos-
sen, diesen Betrag auf 500 000 DM zu erhöhen, um 
wirksame Maßnahmen zur Leistungssteigerung des 
deutschen Filmschaffens zu ermöglichen. 

Zu Tit. 637 
Beträchtlich erhöht wurden auch die Mittel für 

die Förderung der kulturellen und wissenschaft-
lichen Bestrebungen, soweit es sich um eine reprä-
sentative Vertretung des Bundes oder um die Wah-
rung von Belangen gesamtdeutscher oder inter-
nationaler Bedeutung handelt. Der Haushalts-
ansatz hierfür ist von 770 000 DM auf 1 639 200 DM 
angestiegen. Darin enthalten ist eine einmalige 
Erhöhung des Beitrages an die Hilfsaktion „Künst-
lerhilfe" um 700 000 DM auf 800 000 DM und ein 
einmaliger Beitrag für die kulturellen Einrich-
tungen in Bonn in Höhe von 200 000 DM. 

Zu Tit. 650, Tit. 660 Buchstabe a, Tit. 660 Buch-
stabe b, Tit. 661 

Zur Errichtung von Blutspendezentralen und zur 
Stärkung finanzieller Einrichtungen dieser Art ist 
im Haushaltsplan 1955 erstmalig ein Betrag von 
1 000 000 DM vorgesehen. Für zentrale Maßnahmen 
auf dem Gebiet der Fürsorge sind 9 500 000 DM 
gegenüber 2 600 000 DM im Vorjahre veranschlagt. 
Weitere 3 000 000 DM sind zur Durchführung 
der Ferienerholung für Kinder bestimmt. Zu-
gunsten dieser Kindererholungsfürsorge wurde der 
Ansatz des Bundesjugendplanes von 30 000 000 DM 
auf 29 600 000 DM verringert. 

Zu Tit. 954 

Für den Neubau der Deutschen Bibliothek in 
Frankfurt (Main) ist ein Bundeszuschuß von 
500 000 DM vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen 
1,5 Millionen DM und sollen vom Bund, dem Land 
Hessen und der Stadt Frankfurt (Main) getragen 
werden. 

Zu Kap. 06 03 
Die außerordentlich starke Inanspruchnahme des 

Bundesverwaltungsgerichts hat wiederum eine Er-
höhung des Stellenplans um 5 Beamte (darunter 
2 Bundesrichter), 8 Angestellte und 4 Arbeiter zur 
Folge. Im Interesse der großen Zahl der Recht-
suchenden, die nicht weiterhin so unerträglich 
lange auf ihr Recht warten sollen, hat der Haus-
haltsausschuß der Personalvermehrung zugestimmt. 
Die Sachausgaben der Dienststelle sind von 
313 900 DM auf 307 000 DM und die Einmaligen 
Ausgaben von 222 800 DM auf 111 100 DM herab-
gesetzt worden. 

Zu Kap. 06 04, Kap. 06 05, Kap. 06 06, Kap. 06 07 
Die Haushalte des Oberbundesanwalts, des Bun-

desdisziplinarhofs, des Bundesdisziplinaranwalts 
und der Bundesdisziplinarkammern haben keine 
nennenswerten Änderungen. Die Abschlußsummen 
dieser Kapitel liegen unter denen des Vorjahres. 

Zu Kap. 06 08 
Beim Statistischen Bundesamt hat sich die Zahl 

der Beamten, Angestellten und Arbeiter gegenüber 
dem Vorjahre nicht erhöht. Bei Tit. 104 a (Dienst-
bezüge der nichtbeamteten Kräfte — Vergütungen 
der Angestellten) ist jedoch ein Mehrbetrag von 
1 106 900 DM für 200 Angestellte in den Ver-
gütungsgruppen VI b bis IX für die Außenhandels-
statistik vorgesehen. Diese Mittel sind nach einem 
Bedarf für zehn Monate berechnet und mit einem 
positiv wirkenden Sperrvermerk versehen. Die 
Freigabe erfolgt nur bei steigendem Arbeitsanfall 
in der Außenhandelsstatistik, und zwar wenn die 
Anzahl der im Monat zu bearbeitenden Melde-
scheine 720 000 überschreitet. 

Zu Tit. 710 

Die im Vorjahre im außerordentlichen Haushalt 
veranschlagten Mittel für den Neubau des Dienst-
gebäudes des Statistischen Bundesamtes sind im 
Rechnungsjahr 1955 bei den Einmaligen Ausgaben 
im ordentlichen Haushaltsplan eingestellt. Als vier-
ter Teilbetrag sind zur Fertigstellung des Neubaues 
noch 3 993 000 DM veranschlagt. Die gesamten Bau-
kosten betragen 14 893 000 DM. 
Zu Kap. 0611 

Im Haushalt des Bundesgesundheitsamtes er-
scheint eine Personalvermehrung von 2 Beamten, 
7 Angestellten und 10 Arbeitern. Mit Ausnahme 
eines Angestellten für die Hauptverwaltung in 
Koblenz sind die neuen Stellen beim Robert-Koch-
Institut, beim Institut für Wasser-, Boden- und 
Lufthygiene und beim Max-uon-Pettenkofer-Insti-
tut in Berlin erforderlich. Der Haushaltsausschuß 
hat sich diesen begründeten Stellenmehrforderun-
gen nicht verschlossen. Trotz der Personalvermeh-
rung konnte der Zuschußbedarf des Bundesgesund-
heitsamtes — durch den Fortfall Einmaliger Aus-
gaben — von 5 178 100 DM auf 4 711 300 DM, also 
um rund 1/2 Millionen DM gesenkt werden. 
Zu Kap. 06 12 

Bei der Beratung des Haushaltsplans 1954 habe 
ich Ihnen berichtet, daß das Bundesamt für Aus-
wanderung in seinen Personal- und Sachausgaben 
den Endzustand erreicht habe. Bei der haushalts-
mäßig dem Bundesamt für Auswanderung einge-
gliederten Bundesstelle für Staatsangehörigkeits-
angelegenheiten ist das leider nicht der Fall. We-
gen der ständig wachsenden Anzahl der Anträge 
auf Ausstellung von Staatsangehörigkeitsurkunden 
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— insbesondere Heimatscheinen — hat der Haus-
haltsausschuß der hier beantragten Personalver-
mehrung von 2 Angestellten zugestimmt. Der Zu-
schußbedarf des Bundesamtes ist deshalb jedoch, 
da er im übrigen gesenkt werden konnte, nur ge-
ringfügig um 3 400 DM angestiegen. 

Zu Kap. 0613 
Der Haushalt des Bundesarchivs für 1955 ist ge-

genüber dem Rechnungsjahr 1954 wesentlich beein-
flußt durch 

a) Wegfall der Einzelansätze für das Hauptarchiv 
Berlin, über das das Bundesarchiv nunmehr die 
Fachaufsicht ausübt und zu dessen Haushalt es 
einen Zuschuß leistet, 

b) Wegfall der Ansätze für das Ostarchiv Göttin-
gen, das z. Z. von Niedersachsen verwaltet wird 
und 

c) die Errichtung eines Militärarchivs. 

Durch die Herausnahme des Hauptarchivs Berlin 
und des Ostarchivs fallen 10 Beamten- und 12 An-
gestelltenstellen weg. Für das Militärarchiv, die 
Zentralnachweisstelle Kornelimünster und das 
Bundesarchiv selbst werden aber 22 Angestellte 
neu angefordert. Eine Arbeiterstelle wurde in eine 
Stelle nach TO.A IX umgewandelt. Insgesamt haben 
sich die Personalausgaben gegenüber 1954 um 
51 700 DM verringert. Verringert sind auch die 
Sachausgaben, während unter den Allgemeinen 
Ausgaben der Zuschuß für das Hauptarchiv Berlin 
in Höhe von 230 000 DM ausgebracht ist. Der Ge-
samtzuschußbedarf ist von 1 156 800 DM auf 
1 336 600 DM gestiegen. 

Zu Kap. 0614 
Der Zuschußbedarf des Instituts für Raumfor-

schung in Bad Godesberg, der im Rechnungsjahr 
1954 bereits geringer war als 1953, ist um weitere 
20 000 DM auf 558 800 DM herabgesetzt worden. 
Der Haushaltsausschuß hat bei der Beratung dieses 
Kapitels von der Bundesregierung gefordert, die 
Frage der Zusammenlegung des Instituts für Raum-
forschung mit der Bundesanstalt für Landeskunde 
in Remagen und mit dem Institut für Angewandte 
Geodäsie in Frankfurt (Main) baldmöglichst kabi-
nettreif zu machen, damit eventuell mögliche Ein-
sparungen bei dem nächsten Bundeshaushaltsplan 
bereits in Erscheinung treten können. 

Zu Kap. 0616 
Dem Institut für Angewandte Geodäsie in Frank-

furt (Main) wurde im Rechnungsjahr 1954 die bis-
herige Amtliche Anstalt für Kartographie und Kar-
tendruck in Berlin als Außenstelle angegliedert. 
Die Außenstelle hat in erster Linie die Aufgabe, 
das bei ihr befindliche umfangreiche Kartenmate-
rial . für das Gebiet des Deutschen Reichs (Stand 
von 1937), soweit es nicht zum Bundesgebiet ge-
hört, zu pflegen und in Zusammenarbeit mit dem 
Institut in Frankfurt (Main) bestimmte kleinmaß-
stäbliche Kartenwerke für das Bundesgebiet her-
zustellen, laufend zu halten und zu vertreiben. Der 
Personalbestand des Instituts für Angewandte Geo-
däsie wurde um 1 Beamten, 7 Angestellte und 
3 Arbeiter erhöht; der Zuschußbedarf ist von 
1 214 600 DM auf 1 287 800 DM geringfügig ange-
stiegen. 

Zu Kap. 0617 
Die Bundesanstalt für Landeskunde in Remagen 

weist einen Rückgang der Ausgaben auf. 

Zu Kap. 06 23 
Der Bundesausgleichsstelle in Köln, der die Len-

kung und Überwachung der Unterbringung der 
 unter das Gesetz zu Artikel 131 des Grundgesetzes 

fallenden Personen des öffentlichen Dienstes und 
die Herbeiführung eines Ausgleichs zwischen den 
Ländern und den einzelnen Verwaltungszweigen 
obliegt, sind inzwischen auch die Aufgaben der 
Vormerkstelle für den Bundesgrenzschutz (bisher 
Kap. 06 26) übertragen worden. Demzufolge 
wurden 1 Planstelle für einen Regierungsober-
inspektor und 3 Angestelltenstellen vom Kap. 
06 26 (Beschaffungsstelle und Vormerkstelle für 
den Bundesgrenzschutz) auf die Bundesausgleichs

-

stelle übertragen. Für die angeschlossene Bundes-
stelle für Entschädigung der ehemaligen Bedienste-
ten jüdischer Gemeinden werden für die Bearbei-
tung der Entschädigungsanträge 2 Regierungsober-
inspektoren und 1 Regierungsinspektor neu ange-
fordert. Sämtliche Planstellen werden als künftig 
wegfallend nach Beendigung der Aufgaben be-
zeichnet. 

Zu Kap. 06 28 
Beim Büro für Aufenthaltsgenehmigungen in 

Bonn kann der Personalbestand durch den Wegfall 
der Reisendenzentralkartei um 4 Angestellte und 
1 Arbeiter verringert werden. Aus dem gleichen 
Grunde sinken die Sachausgaben von 223 600 DM 
auf 132 500 DM, also fast die Hälfte. 

Zu Kap. 06 29 

Das Deutsche Archäologische Institut ist geglie-
dert in die Zentraldirektion mit dem Sitz in Berlin, 
die Römisch-Germanische Kommission in Frankfurt 
(Main) und die Auslandsabteilungen Rom, Athen, 
Istanbul, Madrid, Kairo und Bagdad. Athen wird 
seit Juli 1951 wieder vom Bund verwaltet, die 
Zentraldirektion Berlin, die Römisch-Germanische 
Kommission in Frankfurt (Main) und die Aus-
landsabteilungen Rom, Instanbul und Madrid seit 
1953. Die Institute in Kairo und Bagdad konnten 
ihre Arbeit noch nicht wieder beginnen. Die Ver-
handlungen mit den betreffenden Regierungen ste-
hen unmittelbar vor dem Abschluß. Die Mittel sind 
deshalb noch gesperrt. Durch das allmähliche An-
laufen der Arbeiten des Instituts mit seinen Aus-
landsabteilungen nach dem Kriege kann der Auf-
bau der Dienststellen auf längere Sicht noch nicht 
als abgeschlossen bezeichnet werden. Der Personal-
vermehrung um zunächst 2 Beamte, 7 Angestellte 
und 5 Arbeiter hat der Haushaltsausschuß daher 
zugestimmt. Die Ausgaben für wissenschaftliche 
Unternehmungen und Veröffentlichungen sowie 
Beihilfen hierfür mußten aus dem gleichen Grunde 
erhöht werden. Insgesamt ist der Zuschußbedarf 
um rund 1/2 Million DM gestiegen. 

Zu Kap. 06 30 

Der Haushalt des Deutschen Historischen Insti

-

tuts in Rom weist lediglich einen erhöhten Aus-
gabebedarf von 20 400 DM auf. 

Damit bin ich am Ende meiner Berichterstattung 
angelangt. Da Herr Kollege Niederalt bereits auf 
die Abschlußsummen des Einzelplans 06 eingegan-
gen ist, darf ich abschließend noch ganz kurz die 
personelle Entwicklung des Bundesministeriums 
des Innern und seiner nachgeordneten Behörden 
und Dienststellen streifen. Die Zahl der Beamten 
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hat sich um 21 Stellen verringert. Gestiegen ist die 
Zahl der Angestellten von 3 717 um 159 auf 3 876 
und die Zahl der Arbeiter von 2 715 um 37 auf 
2 752. Davon entfallen allein 45 Angestellte und 
11 Arbeiter auf den Bundesgrenzschutz. Wie Herr 
Kollege Niederalt schon bemerkt hat, können die 
im Kapitel des Bundesgrenzschutzes ausgebrachten 
Mittel für 2000 Beamtenanwärter nicht als Stellen-
vermehrung angesehen werden. Die eingetretene 
Vermehrung der Zahl der Angestellten und Arbei-
ter muß im Vergleich zu dem Gesamtpersonalstand 
dieses großen Einzelplans wohl als geringfügig be-
zeichnet werden, besonders da sie sich auf zahl-
reiche, noch im Aufbau begriffene nachgeordnete 

Dienststellen verteilt. Ich habe im vergangenen 
Jahre an dieser Stelle die Hoffnung ausgesprochen, 
daß im Bereich dieses großen Ressorts eine gewisse 
Konsolidierung eingetreten ist, und ich glaube 
sagen zu können, daß der vorliegende Haushalts-
plan meinen diesbezüglichen Erwartungen ent-
spricht. 

Bonn, den 8. Juni 1955 

Dr. Willeke 

Berichterstatter 

Anlage 20 zu Drucksache 1507 
(Vgl. S. 4749 B) 

Schriftlicher Bericht 
des Haushaltsausschusses (18. Ausschuß) 
zum Entwurf eines Gesetzes über die 

Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Rechnungsjahr 1955 
(Haushaltsgesetz 1955) 

(Drucksache 1100) 

h i er : Einzelplan 07 für den Geschäftsbereich des Bundesministers der Justiz 

Berichterstatter: Abgeordnete Frau Dr. Hubert 

Der Einzelplan 07 umfaßt den Haushalt des Bun-
desministeriums der Justiz, des Bundesgerichtshofs 
in Karlsruhe, des Deutschen Patentamts in Mün-
chen und des Obersten Rückerstattungsgerichts in 
Herford. 

Der Haushalt des Bundesjustizministeriums weist 
auf der Einnahmeseite eine Erhöhung des Tit. 7 

Einnahme aus Veröffentlichungen — um 
180 000 DM auf, die von dem guten Vertrieb des 
Bundesanzeigers herrührt. Da aber der Gewinn 
aus der Beteiligung an der Bundesanzeigerverlags

-

GmbH in diesem Jahr 260 000 DM weniger be-
trägt, weil im Jahre 1955 nur der Gewinn für ein 
Rechnungsjahr ausgeschüttet wird, ist die Gesamt-
einnahme trotzdem um 81 000 DM niedriger ge-
schätzt als im Vorjahr. Die Planstellen für Beamte 
sind um 3 vermehrt, 1 Regierungsamtmann und 
2 Ministerialregistratoren. Der Haushaltsausschuß 
stimmte ,diesen Stellenvermehrungen zu, die sich 
aus der Notwendigkeit ergeben, die Strafrechts-
abteilung zu erweitern. Eine Ergänzungsvorlage 
der Regierung sah noch eine neue Stelle der Bes.- 

Gr. A 1 a und eine Stellenhebung von A 1 b nach 
A 1 a vor. Diese Stellen wurden damit begründet, 
daß in  der  Abteilung II (Strafrecht) die Ausliefe-
rungsverfahren im Laufe der Zeit einen solchen 
Umfang angenommen haben, daß eine Stelle A 1 b 
der Bedeutung des Referats nicht mehr entspricht, 
dessen Leiter auch im alten Reichsjustizministe-
rium immer der Bes.-Gr. A 1 a angehört hat. 

In der Abteilung Wirtschaftsrecht wird von dem 
Referatsleiter, der neben anderen wichtigen Ge-
bieten das Handelsgesellschaftsrecht und das 
Bilanzrecht bearbeitet, zugleich auch die Unterab-
teilung geleitet, was arbeitsmäßig auf die Dauer 
nicht mehr tragbar ist und daher eine zusätzliche 
A 1 a-Stelle erforderlich macht. 

Obwohl anerkannt wurde, daß das Justizmini-
sterium beim Aufbau in seinen Stellenanforderun-
gen immer zurückhaltend gewesen ist, wurde die 
Stellenhebung und die neue Stelle A 1 a der Er-
gänzungsvorlage mit 11 zu 9 Stimmen abgelehnt. 
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Die Mittel für beamtete Hilfskräfte sind um 
1180 DM erhöht, da unter Wegfall von 6 Hilfs-
kräften des gehobenen Dienstes 6 Hilfskräfte 
der Bes.-Gr. A 1 b eingestellt werden sollen, die 
aus den Justizverwaltungen der Länder kommen 
und vor allem für die große Strafrechtsreform be-
nötigt werden. Außerdem müssen 2 Richter zum 
Obersten Rückerstattungsgericht nach Herford ab-
geordnet werden. 

Die nichtbeamteten Kräfte sind um 3 Angestellte 
und 4 Arbeiter vermehrt, die gleichfalls der Straf-
rechtsabteilung und zum Teil der Zentralkanzlei 
zugute kommen sollen. Die Tit. 106, 107 und 201 
mußten entsprechend erhöht werden. Die Reise-
kosten sind für Inlands- wie für Auslandsreisen 
um 5000 resp. 10 000 DM vom Haushaltsausschuß 
gesenkt worden. Für Auslandsreisen deutscher 
Rechtsgelehrter findet sich ein Fonds nicht beim 
Etat des Justizministeriums, sondern im Auswärti-
gen Amt. Für die große Strafrechtsreform sind 
auch in diesem Jahr 100 000 DM im Etat vorgesehen. 
Bezüglich des Tit. 950 „Sammlung und Sichtung 
des als Bundesrecht fortgeltenden Rechts ein-
schließlich Rechtsvergleichung mit den abgetrenn-
ten Gebieten des früheren Deutschen Reichs" hatte 
der Rechtsausschuß den Wunsch ausgesprochen, 
den Ansatz von 40 000 DM auf 80 000 DM zu er-
höhen, um die Arbeiten zu beschleunigen. Die Bun-
desregierung und der Bundesrechnungshof wollen 
die Mittel auf zwei Jahre verteilt sehen. Der Haus-
haltsausschuß hat es bei dem Ansatz von 40 000 DM 
gelassen. Da das Ministerium auf einen Erweite-
rungsbau zur Zeit verzichten will, konnten bei 
Tit. 710 der einmaligen Ausgaben für dieses Jahr 
die dafür eingesetzten 400 000 DM gestrichen wer-
den. 

Beim Bundesgerichtshof ist eine Vermehrung der 
Planstellen um 9 Stellen, die den mittleren und ge-
hobenen Dienst betreffen, vorgesehen worden. Sie 
hängen mit einer Ausnahme alle mit der Über-
nahme des Bundesstrafregisters zusammen. Das 
Bundesstrafregister führt das Strafregister: 

a) für Personen, deren Geburtsort nach den Reichs-
grenzen vom 31. Dezember 1937 im Ausland ge-
legen, zweifelhaft oder nicht zu ermitteln ist, 
sowie über juristische Personen und Personen-
vereinigungen, 

b) über Personen, die in den der deutschen Ver-
waltung gegenwärtig entzogenen Gebieten ge-
boren sind, 

c) über Personen, die in der sowjetischen Besat-
zungszone geboren sind. 

Die Geschäftslage beim Oberbundesanwalt, dem 
das Bundesstrafregister in Berlin angegliedert ist, 
hat eine Entwicklung genommen, die diesen ver-
mehrten Personalbedarf dringend notwendig macht. 
Neben den Beamtenstellen sind 12 Angestellte und 
3 Arbeiter zusätzlich erforderlich und, befristet auf 
ein Jahr, weitere 12 beamtete Hilfskräfte und 
11 nichtbeamtete Hilfskräfte. Infolgedessen mußten 
die Tit. 103, 104 und 108 sowie die entsprechenden 
Sachtitel erhöht werden. Der Haushaltsausschuß 
stimmte diesen Stellenanforderungen zur Beschleu-
nigung der. Arbeiten am Bundesstrafregister und 
aus Gründen der Staatssicherheit zu. Ebenso 
stimmte er bei den beamteten Hilfskräften 2 Stel-
lenanforderungen für die Besoldungsgruppe A 2 b 
zu, da ein neuer Strafsenat gebildet wird, für den 
2 Ermittlungsrichter gebraucht werden. Anhand  

des Haushalts des Bundesgerichtshofs wurde auch 
die Frage einer höchstrichterlichen Zulage für die 
Richter der obersten Bundesgerichte erörtert, die 
der Rechtsausschuß einstimmig empfohlen hat. Der 
Haushaltsausschuß beschloß, eine Entscheidung 
über diese Frage bis zur Besoldungsreform zurück-
zustellen. 

In der Drucksache 1100, Einzelplan 07 05 — 
Deutsches Patentamt — finden Sie für die 
Tit. 101/111 einen geschätzten Globalansatz von 
18 400 000 DM. Der Bundesbeauftragte für die Wirt-
schaftlichkeit war um ein Gutachten über die Or-
ganisation und über den Stellenbedarf des Patent-
amts ersucht worden. Dieses Gutachten billigte 
dem Patentamt 141 Stellen weniger zu, als dieses 
für seine Arbeiten für nötig hielt. Der Differenz 
liegt einmal zugrunde, daß der Bundesbeauftragte 
im Gegensatz zum Justizministerium den Aufbau 
des Patentamts für im.  wesentlichen abgeschlossen 
und den Nachholbedarf für im großen und ganzen als 
befriedigt ansieht, zum anderen in der unterschied-
lichen Auffassung über die Leistungsmöglichkeiten 
des einzelnen Prüfers. Während der Bundesbeauf-
tragte glaubt, daß eine Prüfkraft jährlich 140 bis 
160 Anmeldungen erledigen kann, hält das Justiz-
ministerium die Erledigung von 120 Anmeldungen 
für die Höchstgrenze. Eine nochmalige Überprüfung 
führte dazu, daß 41 Stellen vom Bundesbeauftrag-
ten noch zugebilligt wurden. Diese Übereinkunft 
nahm der Haushaltsausschuß zur Grundlage seiner 
Beratungen und bewilligte dem Patentamt 799 
Planstellen, d. h. 22 mehr als im Vorjahre. Dem 
Wunsch des Justizministeriums, eine Stellenver-
schiebung von Tit. 103 nach 101 vorzunehmen und 
anstelle von 15 außerplanmäßigen Beamten der 

 Bes.-Gr. A 2 c 2 10 Planstellen A 2 a  und 5 Plan-
stellen A 2 c 2 zu schaffen, zu folgen, sah sich 
der Haushaltsausschuß nicht in der Lage, sondern 
er machte sich die Meinung des Bundesrechnungs-
hofs zu eigen, daß man ,den Dauerbedarf an Prüfern 
noch nicht voll übersehen könne und zunächst ein 
Probejahr einschieben solle. 

Der Haushaltsausschuß stimmte der Schaffung 
von 2 Leerstellen für 2 an das Oberste Rückerstat-
tungsgericht abzuordnende Senatspräsidenten zu 
mit dem Vermerk k. w. Der Ausschuß stimmte 
gleichfalls der vom Abgeordneten Ritzel vorge-
schlagenen Entschließung zu: „Das Bundesjustiz-
ministerium wird ersucht, vor Verabschiedung des 
Haushalts 1955 eine Regelung mit ,den Ländern 
Schleswig-Holstein und Niedersachsen dahin zu 
treffen, daß diese Länder die von ihnen für die 
besonderen Aufgaben abgestellten Richter wieder 
übernehmen bzw. sich an den Pensionslasten 
beteiligen, sobald das Oberste Rückerstattungsge-
richt seine Tätigkeit beendet hat." Weiter hat der 
Ausschuß den Erhöhungen der Tit. 103 bis 111 
entsprechend der Drucksache 1507 zugestimmt. 
Auch die Sachtitel wurden gebilligt. Der Titel 300 
erhielt den Zusatz: „Die vom Deutschen Patentamt 
herausgegebenen Druckschriften dürfen zur Pflege 
des gewerblichen Rechtsschutzes oder zu wissen-
schaftlichen Zwecken an in- und ausländische Be-
hörden und Körperschaften auch unentgeltlich oder 
zu ermäßigten Preisen abgegeben werden." Beim 
Tit. 710, der für die Weiterführung des vom Land 
Bayern begonnenen Neubaus eines Dienstgebäudes 
für das Deutsche Patentamt in München einen Be-
trag von 5 Millionen DM vorsieht, brachte der 
Haushaltsausschuß einen Sperrvermerk an. Die 
Kosten erschienen dem Ausschuß ungebührlich 
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hoch, so daß noch einmal eine Nachprüfung vor-
genommen werden soll. Der Ausschuß nahm ferner 
von einer Entschließung des Senats von Berlin 
Kenntnis, der den Anspruch Berlins auf Rückver-
legung des Patentamts nachdrücklich geltend 
macht. Von der Bundesregierung wurde erklärt, 
daß der Neubau kein Präjudiz für das Verbleiben 
des Patentamts in Münchendarstelle, sondern daß 
das Land Bayern sich verpflichtet hat, das Gebäude 
unter Berücksichtigung der eingetretenen Abnut-
zung wieder zurückzunehmen, sobald das Patent-
amt wieder nach Berlin verlegt werden kann. 

Auf Grund der Pariser Verträge wurde noch ein 
Kap. 07 06 — Oberstes Rückerstattungsgericht in 
Herford — ,angegliedert. Der Haushaltsausschuß be-
willigte die darin enthaltenen Anforderungen. Die 
Mittel sind einstweilen noch gesperrt. 

Bonn, den 10. Juni 1955 

Frau Dr. Hubert 
Berichterstatter 
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Namentliche Abstimmungen 

zum Entwurf eines Ersten Bundesmietengesetzes 

1. über die Änderungsanträge der Fraktion der SPD (Umdruck 396 
Ziffer 3) und der Fraktion des GB/BHE (Umdruck 410 Ziffer 1) 

in der zweiten Beratung auf Streichung des § 3 
(Vgl. S. 4692 B, 4701 C, 4704 C) 

2. über den Änderungsantrag der Fraktion des GB/BHE in der 
dritten Beratung zu § 16 (Umdruck 420) 

(Vgl. S. 4725 A, B, 4727 C, 4768 D) 

3. über den handschriftlichen Änderungsantrag der Fraktion der 
SPD in der dritten Beratung betreffend Neufassung des § 45 Abs.1 

(Vgl. S. 4726 B, 4727 D) 

Name Abstimmung 
1 

Abstimmung 
2 

Abstimmung 
3 

CDU/CSU 

Frau Ackermann . . . . 
Dr. Adenauer 	 
Albers 	  
Arndgen 	 
Barlage 	  
Dr. Bartram 	 
Bauer (Wasserburg) 	. 	 
Bauereisen 	 
Bauknecht 	 
Bausch 	  
Becker (Pirmasens) . . 	 
Berendsen 	 
Dr. Bergmeyer . 	. . 	 
Fürst von Bismarck . . 	 
Blank (Dortmund) 	. . 	 
Frau Dr. Bleyler 

(Freiburg) 	 
Blöcker 	  
Bock 	  
von Bodelschwingh . . 	 
Dr. Böhm (Frankfurt) 	 
Brand (Remscheid) . . 	 
Frau Brauksiepe . . . 	 
Dr. von Brentano . . . 	 
Brese 	  
Frau Dr. Brökelschen . 	 
Dr. Brönner 	 
Brookmann (Kiel) 	. . 	 
Brück 	  
Dr. Bucerius 	 
Dr.  von Buchka 	. . . 	 
Dr. Bürkel 	 
Burgemeister 	 
Caspers 	  
Cillien 	  
Dr. Conring 	 
Dr. Czaja 			. 	. 	. 	 
Demmelmeier 	 
Diedrichsen 	 
Frau Dietz 	 

beurlaubt 
— 
Ja 

Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 

beurlaubt 
Nein 
Nein 

— 

Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 

— 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
- 

Nein 

beurlaubt 
— 

Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 

Ja 
Nein 

beurlaubt 
Nein 
Nein 

— 

Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
— 

Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 

— 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 

Ja 
Nein 

— 
Nein 

beurlaubt 
— 
Ja 

Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 

— 

Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
Nein 

- 
Nein 
Nein 
Nein 

Ja 
Nein 
— 

Nein 
Nein 
Nein 
Nein 
— 

Nein • 
Nein 
Nein 
— 

Nein 
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1 

Abstimmung 
2 

Abstimmung 
3 

Dr. Dittrich 	 Nein Nein Nein 
Dr. Dollinger 	 Nein Nein Nein 
Dr. Dresbach 	 Nein Nein Nein 
Donhauser 	 Nein — Nein 
Eckstein 	 — — — 
Ehren 	  Nein [Nein Nein 
Engelbrecht-Greve . 	. 	. Nein Nein Nein 
Dr. Dr. h. c. Erhard . 	. 	. — — — 
Etzenbach 	 Nein beurlaubt beurlaubt 
Even 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Feldmann 	 Nein Nein Nein 
Finckh 	  Nein Nein Nein 
Dr. Franz 	 Nein Nein Nein 
Franzen 	 Nein Nein Nein 
Friese 	  Nein Nein Nein 
Fuchs 	  Nein Nein Nein 
Funk 	  Nein Nein Nein 
Dr. Furler 	 Nein beurlaubt Nein 
Gedat 	  Nein Nein Nein 
Geiger (München) . . 	. Nein Nein Nein 
Frau Geisendörfer 	. 	. 	. enthalten Nein Nein 
Gengler 	 enthalten Nein Nein 
Gerns 	  Nein Nein Nein 
D. Dr. Gerstenmaier . 	 beurlaubt Nein Nein 
Gibbert 	  Nein Nein Nein 
Giencke . 	 Nein — — 
Dr.  Glasmeyer 	 Nein Nein Nein 
Dr. Gleißner (München) 	 Nein Nein Nein 
Glüsing 	  Nein Nein Nein 
Gockeln 	 — Nein Nein 
Dr. Götz 	 Nein Ja Nein 
Goldhagen 	 Nein Nein Nein 
Gontrum 	 Nein Nein Nein 
Dr. Graf 	 Ja Nein Nein 
Griem 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Günther 	  Nein Nein Nein 
Gumrum 	 Nein Nein Nein 
Häussler 	 Nein enthalten Nein 
Hahn 	  Nein Nein Nein 
Harnischfeger 	 Nein Nein Nein 
Heix 	  Nein Nein Nein 
Dr. Hellwig 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Graf Henckel 	. . . beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Hesberg 	 Nein Nein Nein 
Heye 	  Nein Nein Nein 
Hilbert 	  Nein Nein Nein 
Höcherl 	  Nein Nein Nein 
Dr. Höck 	 Nein Nein Nein 
Höfler 	  Nein Nein Nein 
Holla 	  Nein Nein Nein 
Hoogen 	  Nein Nein Nein 
Dr. Horlacher 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Horn 	  Nein Nein Nein 
Huth 	  Nein Nein Nein 
Illerhaus 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. Nein Nein Nein 
Dr. Jaeger 	 Nein Nein Nein 
Jahn (Stuttgart) 	. 	. 	. Nein Nein Nein 
Frau Dr. Jochmus 	. . 	 Nein Nein Nein 
Josten 	  Nein Nein Nein 
Kahn 	  — — — 
Kaiser 	  — — — 
Karpf 	  Nein Nein Nein 
Kemmer 	  Nein — Nein 
Kemper (Trier) 	 Nein Nein Nein 
Kiesinger 	 Nein beurlaubt beurlaubt 
Dr. Kihn (Würzburg) . 	 Nein Nein Nein 
Kirchhoff 	 Nein — Nein 
Klausner 	 Nein Nein Nein 
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Name Abstimmung 
1 

Abstimmung 
2 

Abstimmung 
3 

Dr. Kleindinst 	 Nein Nein Nein 
Dr. Kliesing 	 Nein Nein Nein 
Knapp 	 Nein Nein Nein 
Knobloch 	 Nein Nein Nein 
Dr. Köhler 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Koops 	  Nein Nein Nein 
Dr. Kopf 	 Nein Nein Nein 
Kortmann 	 Nein Nein Nein 
Kramel 	 Nein Nein Nein 
Krammig 	 Nein Nein Nein 
Kroll 	  Nein Nein Nein 
Frau Dr. Kuchtner . . 	 beurlaubt Nein Nein 
Kühlthau 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Kuntscher 	 Nein Ja Nein 
Kunze (Bethel) 	 Nein Nein Nein 
Lang (München) . . . 	 Nein Nein Nein 
Leibfried 	 — Nein Nein 
Dr. Leiske 	 beurlaubt Nein Nein 
Lenz (Brühl) 	 beurlaubt Nein Nein 
Dr. Lenz (Godesberg) . 	. Nein beurlaubt beurlaubt 
Lenze (Attendorn) 	. 	. 	 Nein Nein Nein 
Leonhard 	 Nein Nein Nein 
Lermer 	 Nein Nein Nein 
Leukert 	 Nein Ja Nein 
Dr. Leverkuehn 	. 	. 	. 	. Nein Nein Nein 
Dr. Lindenberg 	. 	. 	. 	. Nein Nein Nein 
Dr. Lindrath 	 Nein Nein Nein 
Dr. Löhr 	 Nein Nein Nein 
Lotze 	  Nein Nein Nein 
Dr. h. c. Lübke 	. 	. 	. 	. — — — 
Lücke 	  Nein Nein Nein 
Lücker (München) 	. . 	 Nein Nein Nein 
Lulay 	  Nein Nein Nein 
Maier (Mannheim) . . 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Majonica 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Baron Manteuffel- 

Szoege 	 — Ja Nein 
Massoth 	 Nein Nein Nein 
Maucher 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Mayer (Birkenfeld) 	. 	. — Nein Nein 
Menke 	 Nein Nein Nein 
Mensing 	 Nein Nein Nein 
Meyer (Oppertshofen) 	. Nein Nein Nein 
Meyer-Ronnenberg 	. 	 Nein Nein Nein 
Miller 	  Nein Nein enthalten 
Dr. Moerchel 	 Nein Nein Nein 
Morgenthaler 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Muckermann 	 Nein Nein Nein 
Mühlenberg 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Dr. h. c. Müller (Bonn) Nein beurlaubt beurlaubt 
Müller-Hermann . . . 	 Nein Nein Nein 
Müser 	 Nein Nein Nein 
Naegel 	 Nein beurlaubt Nein 
Nellen 	 Nein Nein Nein 
Neuburger 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Niederalt 	 Nein Nein Nein 
Frau Niggemeyer 	. . Nein Nein Nein 
Dr. Oesterle 	 Nein Nein Nein 
Oetzel 	 Nein Nein Nein 
Dr. Orth 	 Nein beurlaubt beurlaubt 
Pelster 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Pferdmenges . . 	. 	 Nein Nein Nein 
Frau Pitz 	 enthalten beurlaubt beurlaubt 
Platner 	 Nein Nein Nein 
Dr. Pohle (Düsseldorf) . beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Frau Praetorius . 	. Nein Nein Nein 
Frau Dr. Probst . 	. 	. 	. Nein Nein Nein 
Dr. Dr. h. c. Pünder 	. 	. beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
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1  

Abstimmung 
2 

Abstimmung 
3 

Raestrup 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Rasner 	 Nein Nein Nein 
Frau Dr. Rehling . 	. . 	 Nein Nein Nein 
Richarts 	 Nein Nein Nein 
Frhr. Riederer von Paar Nein Nein Nein 
Dr. Rinke 	 Nein Nein beurlaubt 
Frau Rösch 	 enthalten Nein Nein 
Rösing 	 Nein Nein Nein 
Rümmele 	 Nein Nein Nein 
Ruf 	  Nein Nein Nein 
Sabaß 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Sabel 	  Nein Nein Nein 
Schäffer 	 — - Nein 
Scharnberg 	 Nein Nein Nein 
Scheppmann 	 Nein Nein Nein 
Schill (Freiburg) 	. 	. 	. 	 Nein beurlaubt beurlaubt 
Schlick 	 Neiii Nein Nein 
Schmücker 	 Nein Nein Nein 
Schneider (Hamburg) . . — — — 
Schrader 	 — Nein Nein 
Dr. Schröder (Düsseldorf) — — — 
Dr.-Ing. E. h. Schuberth . Nein Nein- — 
Schüttler 	 enthalten Nein Nein 
Schütz 	 Nein Ja Nein 
Schuler 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Schulze-Pellengahr . . 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Schwarz 	 Nein Nein Nein 
Frau Dr. Schwarzhaupt Nein Nein Nein 
Dr. Seffrin 	 Nein Nein Nein 
Seidl (Dorfen) 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Serres 	 Nein Nein Nein 
Siebel 	  Nein Nein Nein 
Dr. Siemer 	 Nein Nein Nein 
Solke 	  Nein Nein Nein 
Spies (Brücken) 	. 	. 	. 	. Nein Nein Nein 
Spies (Emmenhausen) 	 Nein Nein Nein 
Spörl 	  Nein Nein Nein 
Graf von Spreti 	. 	. 	. 	 Nein Nein Nein 
Stauch 	 Nein Nein Nein 
Frau Dr. Steinbiß 	. . 	 Nein Nein Nein 
Stiller 	  Nein Nein Nein 
Storch 	  — — — 
Dr. Storm 	 enthalten beurlaubt beurlaubt 
Strauß 	  — — — 
Struve 	 Nein beurlaubt beurlaubt 
Stücklen 	 Nein Nein Nein 
Teriete 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Unertl 	  Nein Nein Nein 
Varelmann 	 Nein Nein Nein 
Frau Vietje 	 Nein Nein Nein 
Dr. Vogel 	 Nein Nein Nein 
Voß 	  Nein Ja Nein 
Wacher (Hof) 	 Nein Nein Nein 
Wacker (Buchen) 		• — Nein Nein 
Dr. Wahl 	 Nein Nein Nein 
Walz 	  Ja Nein Ja 
Frau Dr. h. c. Weber 

(Aachen) 	 Nein Nein Nein 
Dr. Weber (Koblenz) . 	 beurlaubt Nein Nein 
Wehking 	 Nein Nein Nein Dr. Welskop 	 Nein Nein Nein 
Frau Welter (Aachen) 	. Nein Nein Nein 
Dr. Werber 	 Nein Nein Nein 
Wiedeck 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Wieninger 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Willeke 	 Nein Nein Nein 
Winkelheide 	 Nein Nein Nein 
Wittmann 	 Nein Nein Nein 
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Wolf (Stuttgart) 	. 	. 	. 	. enthalten Nein Nein 
Dr. Wuermeling 	. 	. 	. 	 Nein Nein Nein 
Wullenhaupt 	 Nein Nein Nein 

SPD 

Frau Albertz 	 Ja Ja Ja 
Frau Albrecht 	 Ja Ja Ja 
Altmaier 	 Ja Ja Ja 
Dr. Arndt 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Arnholz 	 Ja Ja Ja 
Dr. Baade 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Bärsch 	 — Ja Ja 
Bals . 	  Ja Ja Ja 
Banse 	  Ja Ja  Ja 
Bauer (Würzburg) 	. . 	. Ja Ja Ja 
Baur (Augsburg) . 	. 	. 	 Ja Ja Ja 
Bazille 	 Ja Ja Ja 
Behrisch 	 Ja Ja Ja 
Frau Bennemann . . . 	 Ja Ja Ja 
Bergmann 	 Ja Ja Ja 
Berlin 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Bettgenhäuser 	 Ja Ja Ja 
Frau Beyer (Frankfurt) . Ja Ja Ja 
Birkelbach 	 Ja Ja Ja 
Blachstein 	 Ja Ja Ja 
Dr. Bleiß 	 Ja Ja Ja 
Böhm (Düsseldorf) . . 	 Ja Ja Ja 
Bruse 	  Ja Ja Ja 
Corterier 	 Ja Ja Ja 
Dannebom 	 Ja Ja Ja 
Daum 	  Ja Ja — 
Dr. Deist 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dewald 	 Ja Ja Ja 
Diekmann 	 Ja Ja Ja 
Diel 	  Ja Ja Ja 
Frau Döhring 	 Ja Ja Ja 
Erler 	  Ja Ja Ja 
Eschmann 	 Ja Ja Ja 
Faller 	  Ja Ja Ja 
Franke 	 Ja Ja Ja 
Frehsee 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Freidhof 	 Ja Ja Ja 
Frenzel 	 Ja Ja Ja 
Gefeller 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Geiger (Aalen) 	 Ja Ja Ja 
Geritzmann 	 Ja Ja Ja 
Gleisner (Unna) 	. 	. 	. 	. Ja Ja Ja 
Dr. Greve 	 Ja Ja Ja 
Dr. Gülich 	• 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Hansen (Köln) 	 Ja — Ja 
Hansing (Bremen) 	. 	. 	 Ja Ja Ja 
Hauffe 	 Ja Ja Ja 
Heide 	  Ja Ja Ja 
Heiland 	 Ja Ja Ja 
Heinrich 	 Ja Ja Ja 
Hellenbrock 	 Ja Ja Ja 
Hermsdorf 	 Ja Ja Ja 
.Herold 	 Ja Ja Ja 
Höcker 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	 Ja Ja Ja 
Höhne 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Hörauf 	 Ja Ja Ja 
Frau Dr. Hubert . 	. 	. 	 Ja Ja Ja 
Hufnagel 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Jacobi 	  Ja Ja Ja 
Jacobs 	  Ja Ja Ja 
Jahn (Frankfurt) . 	. 	. 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Jaksch 	 Ja 
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Kahn-Ackermann 	. . 	 Ja Ja Ja 
Kalbitzer 	 Ja Ja Ja 
Frau Keilhack 	 Ja beurlaubt beurlaubt 
Frau Kettig 	 Ja Ja Ja 
Keuning 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Kinat 	  Ja Ja Ja 
Frau Kipp-Kaule 	. . . Ja Ja Ja 
Könen (Düsseldorf) . . 	. beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Koenen (Lippstadt) 	. 	. Ja Ja Ja 
Frau Korspeter 	. 	. 	. 	. Ja Ja Ja 
Dr. Kreyssig 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Kriedemann 	 Ja Ja Ja 
Kühn (Köln) 	 Ja Ja Ja 
Kurlbaum 	 Ja Ja Ja 
Ladebeck 	 Ja Ja Ja 
Lange (Essen) 	 Ja Ja Ja 
Frau Lockmann . . . 	 Ja Ja Ja 
Ludwig 	 Ja Ja Ja 
Dr. Lütkens 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Maier (Freiburg) . 	. 	. 	 Ja Ja Ja 
Marx 	  Ja Ja Ja 
Matzner 	 Ja Ja Ja 
Meitmann 	 Ja Ja Ja 
Mellies 	 Ja beurlaubt beurlaubt 
Dr. Menzel 	 Ja Ja Ja 
Merten 	 Ja Ja Ja 
Metzger 	 Ja Ja Ja 
Frau Meyer (Dortmund) Ja Ja Ja 
Meyer (Wanne-Eickel) 	. Ja Ja Ja 
Frau Meyer-Laule . . 	 Ja Ja Ja 
Mißmahl 	 Ja Ja Ja 
Moll 	  Ja Ja Ja 
Dr. Mommer 	 Ja Ja Ja 
Müller (Erbendorf) . . 	. Ja Ja Ja 
Müller (Worms) 	. 	. . 	. beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Frau Nadig 	 Ja beurlaubt beurlaubt 
Odenthal 	 Ja beurlaubt beurlaubt 
Ohlig 	  Ja Ja Ja 

Ollenhauer 	  beurlaubt Ja Ja 
Op den Orth 	 Ja Ja Ja 
Paul 	  Ja Ja Ja 
Peters 	  Ja Ja Ja 
Pöhler 	 Ja Ja Ja 
Pohle (Eckernförde) 	. . Ja Ja Ja 
Dr. Preller 	 Ja beurlaubt beurlaubt 
Priebe 	 Ja Ja Ja 
Pusch 	  Ja Ja Ja 
Putzig 	. 	 Ja Ja Ja 
Rasch 	  Ja Ja Ja 
Regling 	 Ja Ja Ja 
Rehs 	  Ja Ja Ja 
Reitz 	  Ja Ja Ja 
Reitzner 	 Ja Ja Ja 
Frau Renger 	 Ja Ja Ja 
Richter 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Ritzel 	  Ja Ja Ja 
Frau Rudoll 	 Ja Ja Ja 
Ruhnke 	 Ja Ja Ja 
Runge 	  Ja Ja Ja. 
Sassnick 	 Ja Ja Ja 
Frau Schanzenbach . . 	 Ja Ja Ja 
Scheuren 	 Ja Ja Ja 
Dr. Schmid (Frankfurt ) . Ja Ja Ja 
Dr. Schmidt (Gellersen) . Ja Ja Ja 
Schmidt (Hamburg) 	. . beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Schmitt (Vockenhausen) . Ja Ja Ja 

—. 
Dr. Schöne 	 — — 
Schoettle 	 Ja Ja Ja 
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Seidel (Fürth) 	 Ja Ja Ja 
Seither 	 Ja Ja Ja 
Seuffert 	 Ja Ja Ja 
Stierle 	  Ja Ja Ja 
Sträter 	 Ja Ja Ja 
Frau Strobel 	 Ja Ja Ja 
Stümer 	 Ja Ja Ja 
Thieme 	 Ja Ja Ja 
Traub 	  Ja Ja Ja 
Trittelvitz 	 Ja Ja Ja 
Wagner (Deggenau) 	. 	 Ja Ja Ja 
Wagner (Ludwigshafen) beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Wehner 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Wehr 	  Ja Ja Ja 
Welke 	  Ja Ja Ja 
Weltner (Rinteln) 	. 	. . Ja Ja Ja 
Dr. Dr. Wenzel 	 Ja Ja Ja 
Wienand 	 Ja Ja Ja 
Wittrock 	 Ja Ja Ja 
Ziegler 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Zühlke 	 Ja Ja Ja 

FDP 

Dr. Atzenroth 	 Nein Nein Nein 
Dr. Becker (Hersfeld) . . Nein Nein Nein 
Dr. Blank (Oberhausen) . Nein Nein Nein 
Dr. h. c. Blücher 	. 	. 	 Nein — — 
Dr. Bucher 	 Nein Nein Nein 
Dannemann 	 — Nein Nein 
Dr. Dehler 	 Nein Nein Nein 
Dr.-Ing. Drechsel 	. 	. 	 Nein Nein Nein 

1  Eberhard 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Euler 	  Nein Nein  Nein 
Fassbender 	 — Nein Nein 
Frau Friese-Korn 	. . 	 Nein Nein Nein 
Frühwald 	 Nein Nein Nein 
Gaul 	  Nein Nein Nein 
Dr. Hammer 	 Nein Nein Nein 
Held 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Hepp 	  Nein Nein Nein 
Dr. Hoffmann 	 Nein Nein Nein 
Frau Dr. Ilk 	 Nein Ja Nein 
Dr. Jentzsch 	 beurlaubt beurlaubt 

— 
beurlaubt 

Kühn  (Bonn) 	 — 
Lahr 	  Nein Nein beurlaubt 
Lenz (Trossingen) 	. 	. . Nein Nein Nein 
Dr. Dr. h. c. Prinz zu 

Löwenstein 	 — Nein Nein 
Dr. Luchtenberg 	. Nein Nein Nein 
Dr. Maier (Stuttgart) . 	. beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
von Manteuffel (Neuß) 	 beurlaubt Nein beurlaubt 
Margulies 	 Nein Nein Nein 
Mauk 	  Nein Nein Nein 
Dr. Mende 	 — Nein Nein 
Dr. Miessner 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Neumayer 	 Nein Nein Nein 
Onnen 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Pfleiderer 	 Nein Nein Nein 
Dr. Preiß 	 Nein Ja Nein 
Dr. Preusker 	 Nein Nein Nein 
Rademacher 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Schäfer 	 Nein Nein Nein 
Scheel 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Schloß 	 Nein Nein Nein 
Dr. Schneider (Lollar) 	 Nein Nein Nein 
Schwann 	 Nein Nein Nein 
Stahl 	  Nein Nein Nein 
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Dr. Stammberger 	. 	. . Nein Nein Nein 
Dr. Starke 	 Nein Nein Nein 
Dr. Wellhausen 	. 	. 	. 	 Nein Nein Nein 
Wirths 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 

GB/BHE 

Bender 	 Ja beurlaubt Ja 
Dr. Czermak 	 Ja Ja Ja 
Dr. Eckhardt 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Elsner 	 Ja Ja Ja 
Engell 	 Ja Ja Ja 
Feller 	  Ja Ja Ja 
Gräfin Finckenstein 	. 	. Ja Ja Nein 
Frau Finselberger 	. . 	 Ja Ja Ja 
Gemein 	 Ja Ja Ja 
Dr. Gille 	 Ja Ja Ja 
Haasler 	 Ja Ja Ja 
Dr. Kather 	 beurlaubt Ja Ja 
Dr. Keller 	 Ja Ja Ja 
Dr. Klötzer 	 Ja Ja Ja 
Körner 	 Ja Ja Ja 
Kraft 	  — — — 
Kunz  (Schwalbach) 	. 	 Ja Ja Ja 
Kutschera 	 Ja Ja Ja 
Dr. Mocker 	 Ja Ja Ja 
Dr. Dr. Oberländer 	. . — — — 
Petersen 	 Ja Ja Ja 
Dr. Reichstein 	 Ja Ja Ja 
Samwer 	 Ja Ja Ja 
Seiboth 	 Ja Ja Ja 
Dr. Sornik 	 Ja Ja Ja 
Srock 	 Ja Ja Ja 
Dr. Strosche 	 Ja Ja Ja 

DP 

Becker (Hamburg) . Nein Ja Nein 
Dr. Brühler 	 Nein Nein Nein 
Eickhoff 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Elbrächter 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Frau Kalinke 	 Nein Nein — 
Matthes 	 Nein Ja Nein 
Dr. von Merkatz . 	. 	. 	. Nein — Nein 
Müller (Wehdel) 	. 	. 	. 	. Nein beurlaubt beurlaubt 
Dr. Schild  (Düsseldorf)  . Nein Nein Nein 
Schneider (Bremerhaven) — Nein Nein 
Dr. Schranz 	 Nein Nein Nein 
Dr.-Ing. Seebohm 	. 	. . — — — 
Walter 	 Nein Ja Nein 
Wittenburg 	 Nein Nein Nein 
Dr. Zimmermann 	• • • Nein Nein Nein 

Fraktionslos . 

Brockmann (Rinkerode) beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Stegner 	  Nein Nein Nein 
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Zusammenstellung der Abstimmungen 

Abstimmung 
1 

Abstimmung 
2 

Abstimmung 
3 

Abgegebene Stimmen 	 388 382 385 

Davon: 

Ja 154 160 150 

Nein 	 227 221 234 

Stimmenthaltung 	. 7 1 1 

Zusammen wie oben 	. . 388 382 385 

Berliner Abgeordnete 

Name Abstimmung 
1 

Abstimmung 
2 

Abstimmung 
3 

CDU/CSU 

Dr. Friedensburg 	. 	. 	. — — — 
Dr. Krone 	 Nein Nein Nein 
Lemmer 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Frau Dr. Maxsein 	. . . Nein Nein enthalten 
Stingl 	 Nein Ja enthalten 
Dr. Tillmanns 	 — — — 

SPD 
Brandt (Berlin) 	• 	. 	. 	 Ja Ja Ja 
Frau Heise 	 Ja Ja Ja 
Klingelhöfer Ja Ja Ja 
Dr. Königswarter 	. 	. 	. Ja Ja Ja 
Mattick  	. 	. 	. — Ja Ja 
Neubauer 	 Ja Ja Ja 
Neumann 	 Ja Ja Ja 
Dr. Schellenberg 	. Ja Ja Ja 
Frau Schroeder (Berlin) 	. beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Schröter (Wilmersdorf) 	. Ja Ja Ja 
Frau Wolff (Berlin) 	. . Ja Ja Ja 

FDP 
Dr. Henn 	 Nein Nein Nein 
Hübner 	 Nein Nein Nein 
Frau Dr. Dr. h. c. Lüders enthalten Nein Nein 
Dr. Reif 	 beurlaubt Ja Nein 
Dr. Will 	 Nein Nein Nein 

Zusammenstellung der Abstimmungen der Berliner Abgeordneten 

Abstimmung 
1 

Abstimmung 
2 

Abstimmung 
3 

Abgegebene Stimmen 	 16 18 18 
Davon: 

Ja 	 9 12 10 

Nein 	 6 6 6 

Stimmenthaltung 	. 1 — 2 
Zusammen wie oben- . . 16 18 18 
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Namentliche Abstimmung 
über den Änderungsantrag des Abgeordneten Brese zur zweiten Be

-

ratung des Entwurfs des Haushaltsgesetzes 1955, Einzelplan 07 für 
den Geschäftsbereich des Bundesministers der Justiz, Kap. 0705 

— Deutsches Patentamt in München — (Umdruck 392) 

(Vgl. S. 4759 D, 4766 C, 4771 A) 

Name Abstimmung Name Abstimmung 

CDU/CSU 
Frau Ackermann . . . . beurlaubt Fuchs 	  Nein 
Dr. Adenauer 	 — Funk 	  Nein 
Albers 	 Nein Dr. Furler 	 Nein 
Arndgen 	 Nein Gedat 	  Nein 
Barlage 	 Ja Geiger (München) . . . Nein 
Dr. Bartram 	 Nein Frau Geisendörfer . 	. 	. Nein 
Bauer (Wasserburg) 	• • Nein Gengler . 	 Nein 
Bauereisen 	 Nein Gerns 	  beurlaubt 
Bauknecht 	 Nein D. Dr. Gerstenmaier 	. . — 
Bausch 	 Ja Gibbert 	 Nein 
Becker (Pirmasens) . . . Ja Giencke . 	 Nein 
Berendsen 	 Nein Dr. Glasmeyer 	 Nein 
Dr. Bergmeyer 	 Ja Dr. Gleissner (München) Nein 
Fürst von Bismarck . . . Nein Glüsing 	 Ja 
Blank (Dortmund) 	. . . -- Gockeln . 	 — 
Frau Dr. Bleyler Dr. Götz 	 Nein 

(Freiburg) 	 enthalten Goldhagen 	 Nein 
Blöcker Nein Gontrum 	 Nein 
Bock 	  Ja Dr. Graf 	 Nein 
von Bodelschwingh . . . Ja Griem 	  Nein 
Dr. Böhm (Frankfurt) 	. — Günther 	 Nein 
Brand (Remscheid) . . . Nein Gumrum 	 Nein 
Frau Brauksiepe . . . . Nein Häussler 	 Nein 
Dr. von Brentano . 	. . . — Hahn 	  Nein 
Brese 	  Ja Harnischfeger 	 Ja 
Frau Dr. Brökelschen . Nein Heix 	  beurlaubt 
Dr. Brönner 	 Nein Dr. Hellwig 	 beurlaubt 

(Kiel) . 	• 	• 	• Nein Dr. Graf Henckel kel 	• 	• beurlaubt 
Brück 	 Nein Dr. Hesberg 	 Nein 
Dr. Bucerius 	 Nein Heye 	  Ja  
Dr. von Buchka 	. 	. 	. 	. Nein Hilbert 	 Ja 
Dr. Bürkel 	 Nein Höcherl 	 Nein 
Burgemeister 	 Nein Dr. Höck 	 Ja 
Caspers   Ja Höfler 	 Nein 
Cillien 	  beurlaubt Holla 	  Nein 
Dr. Conring 	 Nein Hoogen 	 Nein 
Dr. Czaja 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. Nein Dr. Horlacher 	 beurlaubt 
Demmelmeier 	 Nein Horn 	  Nein 
Diedrichsen 	 Nein Huth 	  Nein 
Frau Dietz 	 Nein Illerhaus 	 beurlaubt 
Dr. Dittrich 	 Nein Dr. Jaeger 	 Nein 
Dr. Dollinger 	 Nein Jahn (Stuttgart) . 	. 	. 	. Nein 
Dr. Dresbach 	 Nein Frau Dr. Jochmus 	. . . Nein 
Donhauser 	 Nein Josten 	  Ja 
Eckstein 	 — Kahn 	 
Ehren 	  Nein Kaiser 	 Nein 
Engelbrecht-Greve . 	. . Ja Karpf 	  Nein 
Dr. Dr. h. c. Erhard . 	. 	. — Kemmer (Bamberg) . . Nein 
Etzenbach 	 Nein Kemper (Trier) 	 Ja 
Even 	  beurlaubt Kiesinger 	 Nein 
Feldmann 	 Nein Dr. Kihn (Würzburg) . . Nein 
Finckh 	 — Kirchhoff 	 Ja 
Dr. Franz 	 Nein Klausner 	 Nein 
Franzen 	 Ja Dr. Kleindinst 	 Nein 
Friese 	  Ja Dr. Kliesing 	 Ja 



2. Deutscher Bundestag — 86. Sitzung. Bonn, Dienstag, den 14. Juni 1955 	 4811  

Name Abstimmung Name Abstimmung 

Knapp 	 Nein Richarts 	 Ja 
Knobloch 	 Ja Frhr. Riederer von Paar Nein 
Dr. Köhler 	 Nein Dr. Rinke 	 beurlaubt 
Koops 	  Ja Frau Räsch 	 Nein 
Dr. Kopf 	 beurlaubt Rösing 	 Nein 
Kortmann 	 Nein Rümmele 	 Ja 
Kramel 	 Nein Ruf 	  Nein 
Krammig 	 Nein Sabaß 	  Nein 
Kroll 	  Nein Sabel 	  Nein 
Frau Dr. Kuchtner . . . Nein Schäffer 	 Nein 
Kühlthau 	 beurlaubt Scharnberg 	 Nein 
Kuntscher 	 Nein Scheppmann 	 Ja 
Kunze (Bethel) 	 Nein Schill (Freiburg) 	. 	. 	. 	. Nein 
Lang (München) . . 	. . Nein Schlick 	 Nein 
Leibfried 	 Nein Schmücker 	 Ja 
Dr. Leiske 	 Nein Schneider (Hamburg) . . — 
Lenz (Brühl) 	 beurlaubt Schrader 	 enthalten 
Dr. Lenz (Godesberg) . . Nein Dr. Schräder (Düsseldorf)  — 
Lenze (Attendorn) 	. 	. 	. Ja Dr.-Ing. E. h. Schuberth Nein 
Leonhard 	 Nein Schüttler 	 Ja 
Lermer 	 Nein Schütz 	 Nein 
Leukert 	 Nein Schuler 	 beurlaubt 
Dr. Leverkuehn 	. 	. 	. 	. Nein Schulze-Pellengahr . 	. 	. beurlaubt 
Dr. Lindenberg 	. 	. 	. 	. Nein Schwarz 	 Ja 
Dr. Lindrath 	 Nein Frau Dr. Schwarzhaupt Nein 
Dr. Löhr 	 Nein Dr. Seffrin 	 Ja Lotze enthalten Seidl (Dorfen) 	 beurlaubt 
Dr. h. c. Lübke 	. 	. 	. 	. - Dr. Serres 	 Nein 
Lücke 	  Nein Siebel 	  Nein 
Lücker (München) 	. • • Nein Dr. Siemer 	 Ja 
Lulay 	  beurlaubt Solke 	  beurlaubt 
Maier (Mannheim) . . . beurlaubt Spies (Brücken) 	. 	. 	. 	. Ja 

I) Majonica 	 beurlaubt Spies (Emmenhausen) 	. Nein 
Dr. Baron Manteuffel- Spörl 	  Nein 

Szoege 	 Nein Graf von Spreti 	. 	. 	. 	. Ja 
Massoth 	 beurlaubt Stauch 	 Ja 
Maucher 	 beurlaubt Frau Dr. Steinbiß . 	. 	 Nein 
Mayer (Birkenfeld) 	. 	. Ja Stiller 	  Nein 
Menke 	 Nein Storch 	  — 
Mensing 	 Nein Dr. Storm 	 beurlaubt 
Meyer (Oppertshofen) 	. New Strauß 	  Nein 
Meyer-Ronnenberg . . . beurlaubt Struve 	 Nein 
Miller 	  Nein Stücklen 	 Nein 
Dr. Moerchel 	 Nein Teriete 	 beurlaubt 
Morgenthaler 	 beurlaubt Unertl 	  Nein 
Muckermann 	 
Mühlenberg 	 

Ja 
beurlaubt Varelmann 	 Nein 

Dr. Dr. h. c. Müller (Bonn) Nein Frau Vietje 	 
Dr. Vogel 	 

Nein 
Nein 

Müller-Hermann . . . . Nein Voß 	  beurlaubt 
Müser 	  
Naegel 	 

Nein 
Nein Wacher (Hof) 	 Nein 

Nellen 	 Ja Wacker (Buchen) . . . . Nein 

Neuburger 	 beurlaubt Dr. Wahl 	 Nein 

Niederalt 	 Nein Walz 	  Nein 

Frau Niggemeyer 	. . . Nein Frau Dr. h. c. Weber 
Dr. Oesterle 	 Nein (Aachen) 	 Nein 
Oetzel 	 beurlaubt Dr. Weber (Koblenz) 	. . Ja 
Dr. Orth 	 beurlaubt Wehking 	 Ja 
Pelster 	 beurlaubt Dr. Welskop 	 beurlaubt 
Dr. Pferdmenges . 	. 	. 	. — Frau Welter (Aachen) . Ja 
Frau Pitz 	 Nein Dr. Werber 	 beurlaubt 
Platner 	 Nein Wiedeck 	 Nein 
Dr. Pohle (Düsseldorf) . beurlaubt Wieninger 	 beurlaubt 
Frau Praetorius . 	. 	. 	. beurlaubt Dr. Willeke 	 Nein 
Frau Dr. Probst . 	. 	. 	. - Winkelheide 	 Nein 
Dr. Dr. h. c. Pünder 	. 	. beurlaubt Wittmann 	 Nein 
Raestrup 	 Nein Wolf (Stuttgart) . 	. 	. 	. beurlaubt 
Rasner 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. Nein Dr. Wuermeling 	. 	. . 	. Nein 
Frau Dr. Rehling . 	. . 	. Nein Wullenhaupt 	 Ja 
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Name Abstimmung Name Abstimmung 

SPD 

Frau Albertz 	 — Keuning 	  beurlaubt 
Frau Albrecht 	 Nein Kinat 	  Ja 
Altmaier 	 Nein Frau Kipp-Kaule 	. . . Ja 
Dr. Arndt 	 beurlaubt Könen (Düsseldorf) . . 	. beurlaubt 
Arnholz 	  Ja Koenen (Lippstadt) 	• • Ja 
Dr. Baade 	 beurlaubt Frau Korspeter 	. 	. 	. 	. Ja 
Dr. Bärsch 	 Ja Dr. Kreyssig 	 beurlaubt 
Bals 	  Nein Kriedemann 	 Nein 
Banse 	  Ja Kühn (Köln) 	 — 
Bauer (Würzburg) 	. . . Nein Kurlbaum 	 Nein 
Baur (Augsburg) . . . . Nein Ladebeck 	 Ja 
Bazille 	  Nein Lange (Essen) 	 Ja 
Behrisch 	 Ja Frau Lockmann 	. . . 	 Ja 
Frau Bennemann • • • • Ja Ludwig 	  Ja 
Bergmann 	 Nein Dr. Lütkens 	 beurlaubt 
Berlin 	  beurlaubt Maier (Freiburg) . . 	. 	. Nein 
Bettgenhäuser 	 Nein Marx 	  N ein 
Frau Beyer (Frankfurt) Ja Matzner 	  Ja 
Birkelbach 	 Ja Meitmann 	 Nein 
Blachstein 	 Ja Mellies  	. 	. Ja 
Dr. Bleiß 	 Ja Dr. Menzel 	 Ja 
Böhm (Düsseldorf) . . 	 Nein Merten 	  Nein 
Bruse 	  Ja Metzger 	  Ja 
Corterier 	 Ja Frau Meyer (Dortmund) enthalten 
Dannebom 	 Ja Meyer (Wanne-Eickel) 	. Ja 
Daum 	  — Frau Meyer-Laule . . . Ja 
Dr. Deist 	 Ja Mißmahl 	 Ja 
Dewald 	  Nein Moll 	  Nein 
Diekmann 	 Nein Dr. Mommer 	 Nein 
Diel 	  Nein Müller (Erbendorf) . . . Nein 
Frau Döhring 	 Ja Müller (Worms) 	. . . . beurlaubt 
Erler 	  Ja Frau Nadig 	 beurlaubt 
Eschmann 	 Ja Odenthal 	 Ja 
Faller 	  Ja Ohlig 	  enthalten 
Franke 	  Ja 011enhauer 	 Nein 
Frehsee 	  beurlaubt Op den Orth 	 Nein 
Freidhof 	 Ja Paul 	  Ja 
Frenzel 	 Nein Peters 	  enthalten 
Gefeller 	  beurlaubt Pöhler 	  Ja 
Geiger (Aalen) 	 Ja Pohle (Eckernförde) Nein 
Geritzmann 	 Nein Dr. Preller 	 beurlaubt 
Gleisner (Unna) 	. 	. 	. 	. Nein Priebe 	  Ja 
Dr. Greve 	 Nein Pusch 	  Ja 
Dr. Gülich 	 beurlaubt Putzig 	  Nein 
Hansen (Köln) 	 — Rasch 	  Ja 
Hansing (Bremen) 	. . . Ja Regling 	  Ja 
Hauffe 	  Nein Rehs 	  Ja 
Heide 	  Ja Reitz 	  Ja 
Heiland 	  Ja Reitzner 	  Nein 
Heinrich 	  Nein Frau Renger 	 Ja 
Hellenbrock 	 Ja Richter 	  beurlaubt 
Hermsdorf . •. 	. 	. 	. 	. 	. Nein Ritzel 	  Ja 
Herold 	  Nein Frau Rudoll 	 Ja 
Höcker 	  Ja Ruhnke 	  Ja 
Höhne 	  beurlaubt Runge 	  Ja 
Hörauf 	  Nein Sassnick 	  Nein 
Frau Dr. Hubert . . . . Ja Frau Schanzenbach 	. . Ja 
Hufnagel 	 beurlaubt Scheuren 	 Ja 
Jacobi 	  Ja Dr. Schmid (Frankfurt) . Nein 
Jacobs 	 Ja Dr. Schmidt (Gellersen) . Ja 
Jahn (Frankfurt) . 	. . 	. beurlaubt Schmidt (Hamburg ) 	. . beurlaubt 
Jaksch 	  Ja Schmitt (Vockenhausen) . Ja 
Kahn-Ackermann 	. . . Nein Dr. Schöne 	 — 
Kalbitzer 	 Ja Schoettle 	 Nein 
Frau Keilhack 	 beurlaubt Seidel (Fürth) 	 Nein 
Frau Kettig 	 Ja Seither 	  enthalten 
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Name Abstimmung Name Abstimmung 

Seuffert 	  Nein Stahl 	  enthalten 
.Stierle 	  Ja Dr. Stammberger 	. . . enthalten 
Sträter 	  — Dr. Starke 	 Nein 
Frau Strobel 	 Nein Dr. Wellhausen 	. 	. 	. 	. — 
Stümer 	  enthalten Wirths 	  beurlaubt 
Thieme 	  Nein 
Traub 	  Ja 
Trittelvitz 	 Ja 
Wagner (Deggenau) 	. 	 Nein 
Wagner (Ludwigshafen) beurlaubt GB/BHE 
Wehner 	  beurlaubt 
Wehr 	  enthalten Bender 	  beurlaubt Welke 	  
Weltner (Rinteln) 	. 	. 	 

— 
Ja 

Dr. Czermak 	 beurlaubt 

Dr. Dr. Wenzel 	. 	. 	. 	. Ja 
Dr. Eckhardt 	 beurlaubt 

Wienand 	 Elsner 	  beurlaubt 

Wittrock 	  Ja 
Engell 	  beurlaubt 

Ziegler 	  beurlaubt Feller 	  
Gräfin Finckenstein 

Ja 
enthalten Zühlke 	  Nein Frau Finselberger 	. 	. 	 enthalten 

Gemein 	  Ja 
Dr. Gille 	 enthalten 
Haasler 	  Nein 

FDP Dr. Kather 	 Ja 
Dr. Keller 	 Ja 

Dr. Atzenroth 	. 	. 	.  — Dr. Klötzer 	 Ja 

Dr. Becker (Hersfeld) . 	. enthalten Körner 	  Ja 

Dr. Blank (Oberhausen) . Nein 
— 

Kraft 	  
Kunz (Schwalbach) 	. 	 

— 
enthalten 

Dr. h. c. Blücher Kutschera 	 enthalten 
Dr. Bucher Nein Dr. Mocker 	 beurlaubt 
Dannemann 	 enthalten Dr. Dr. Oberländer . 	. 	 — Dr. Dehler 	 Nein Petersen 	  enthalten 
Dr.-Ing. Drechsel . 	. 	. 	. Nein Dr. Reichstein 	 enthalten 
Eberhard 	 beurlaubt Samwer 	  Nein  
Euler 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. Nein 

— Seiboth 	  enthalten 
Fassbender 	 Dr.  Sornik 	 enthalten 
Frau Friese-Korn 	. . . Nein Srock 	  

S  
Ja 

Frühwald 	 Nein Dr. Strosche 	 enthalten 
Gaul 	  Nein 
Dr. Hammer 	 beurlaubt 
Held 	  beurlaubt 
Hepp 	  Nein 
Dr. Hoffmann 	 Nein 
Frau Dr. Ilk 	 Nein DP 
Dr. Jentzsch 	 beurlaubt 
Kühn (Bonn) 	 — Becker (Hamburg) 	. . . Nein 
Lahr 	  Nein Dr. Brühler 	 Ja 
Lenz (Trossingen) 	. 	. 	. Nein Eickhoff 	  beurlaubt 
Dr. Dr. h. c. Prinz zu Lö- Nein Dr. Elbrächter 	 Nein 

wenstein 	 Frau Kalinke 	• 	• 	• 	• Ja 
Dr. Luchtenberg . 	. 	. 	. Nein Matthes 	  Ja 
Dr. Maier (Stuttgart) . 	. beurlaubt Dr. von Merkatz . 	. 	. 	. Nein 
von Manteuffel (Neuß) . — Müller (Wehdel) 	. 	. beurlaubt 
Margulies 	 Nein Dr. Schild (Düsseldorf) 	. Ja 
Mauk 	  Nein Schneider (Bremerhaven) Ja 
Dr. Mende 	 Nein Dr. Schranz 	 Nein 
Dr. Miessner 	 beurlaubt Dr.-Ing. Seebohm 	. . . —. 
Neumayer 	 Nein Walter 	  — 
Onnen 	  beurlaubt Wittenburg 	 Ja 
Dr. Pfleiderer 	 Nein Dr. Zimmermann 	• • • Ja 
Dr. Preiß 	 Nein 
Dr. Preusker 	 — 
Rademacher 	 beurlaubt 
Dr. Schäfer 	 Nein 
Scheel 	  beurlaubt Fraktionslos 
Schloß 	. 	. 	. Nein 
Dr. Schneider (Lollar) 	 Nein Brockmann (Rinkerode) beurlaubt 
Schwann 	 Nein Stegner 	  Ja 
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Zusammenstellung der Abstimmung 

Abstimmung 

Abgegebene Stimmen 	. 371 

Davon: 
Ja 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 126 
Nein 	. 	. 	. 	. 	. 	. 222 
Stimmenthaltung 	. 23 

Zusammen wie oben . 	. 371 

Berliner Abgeordnete 

Name Abstimmung Name Abstimmung 

CDU/CSU Mattick 	 Ja 
Dr.  Friedensburg . . 	. 	. — 

Neubauer 	 
Neumann 	 

— 
Ja Dr. Krone 	 Nein Dr. Schellenberg . . 	. 	. Ja Lemmer 	 beurlaubt Frau Schroeder (Ber lin) . beurlaubt Frau Dr. Maxsein . . . Ja Schröter (Wilmersdorf) . enthalten Stingl 	  Ja Frau Wolff (Berlin) 	. . Ja Dr. Tillmanns 	 — 

FDP 
SPD Dr.  Heim 	 enthalten 

Brandt (Berlin) 	. 	. 	. 	. Ja Hübner 	 enthalten 
Frau Heise 	 Ja Frau Dr. Dr. h. c. Lüders Nein 
Klingelhöfer 	 Ja Dr. Reif 	 Ja 
Dr. Königswarter 	. . . Ja Dr. Will 	 enthalten 

Zusammenstellung der Abstimmung der Berliner Abgeordneten 

Abstimmung 

Abgegebene Stimmen 	 17 

Davon : 
Ja 	 11 
Nein 	 2 
Stimmenthaltung 	. 4 

Zusammen wie oben . 	. 17 
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